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Anlage 1.

Vorbericht
zu dem

Haupt-Etat der Provinzialverwaltung der Rhemprovinz
sowie

M den zu demselben gehörenden Etats der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten
für die Etatjahre

vom 1. April 189? bis 31. März 1898 und vom 1. April 1898 bis 31. März 1899.

I.
^, Der Voranschlagzu dem Haupt-Etat für die Etatjahre 1897/98

und 1898/99 weist an direkten Einnahmen und Ausgaben nach ..... 9 417 500 M,
gegen ........................ 8 621000 „
W der Gtlltsperiode 1895/97, alfo mehr ............. 796 500 M.

Dieser Mehrbetrag besteht bei den Einnahmen in folgenden Posten:
1. Bei Titel I L Nr. 6 „Dotationsrente des Staates für bestimmte

Zwecke"ist eine Mehreinnahme von . ........ 1 500 M.
vorgesehen, welche vom Staate für die Uebernahmeder sogenannten
Klinker-Aktienstraßebei Crcmenbmggezahlt wird. Die Unterhaltung
dieser Straße ist auf Grund Beschlussesdes 38, Rheinischen Provinzicil-
landtages vom 30. Mai 1894 übernommenworden,

2, Bei Titel II „Provinzialabgaben" sollen mehr erhoben werden:
») Bei Nr, 1», für Verkehrsanlagen bezw. zur Unterhaltung der

früheren Bezirksstraßen ........150000 M.
Die Abgabe für Verkehrszweckehat erhöht werden

müssen, weil in der ablaufenden Etatsperiode das
Straßennetzum die übernommenen 3? Km Gemeinde-
und Aktienstraßenerweitert worden ist, ferner die
Uebernahmeweiterer Aktienstraßenbevorstehtund
endlich in Folge der gesteigerten Ansprüche an die
Straßenunterhaltung und in Folge des Steigens
der Arbeitslöhne und der Materialienpreise die
Unterhaltung sich theurer gestaltet hat.

K) Bei Nr, 2 „zur Deckung der Kosten des Land-
armenwesens auf Grund des Gesetzes vom
6. Juni 1870" . 190 500 M.

12. März 1894__________________________
340 500 M. 1500 M.
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Uebertrag 340 500 M. 1 500 M.
Das stete Anwachsender Zahl der Landarmen,

vermehrt durch die mittels des Gesetzes vom
12. März 1894 erfolgte Verschiebung des Lebens¬
alters zum Erwerbe bezw. Verluste des Unter¬
stützungswohnsitzes, macht diese Erhöhung unab¬
weisbar.

o. Bei Nr. 3 „zur Deckung der Kosten der erweiterten
Armenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli
1891" .............. 200 000 „

Die Mehraufwendung ist einestheils durch das
Anwachsen der Zahl der pflegebedürftigen Personen
und anderntheils durch die gesteigerten Ansprüche
seitens des Staats hinsichtlichder Anstaltspflege
hervorgerufenworden.

ä) Bei Nr. 4 „zurErgänzungder allgemeinenDotations¬
rente bezw. für allgemeine Zwecke der Provinzial-
verwaltung" sind neu eingestellt ...... 244 500 „

Nie Erhebung dieser Abgabe ist durch die er¬
forderlich gewordene Ueberweisung größerer Zuschüsse
an einzelneVerwaltungszweigeund Anstalten her¬
vorgerufenworden. Die Gründe für diese Ueber-
weisungensind im Einzelnen nachstehendbei der
Ausgabe aufgeführt.

3. Sodann ist im Titel IV Nr. 1 als „Antheilan den
Zinsüberschüssender Landesbant" eine Mehreinnahme
von ................ 10000 „
zur AbrundungderbetreffendenPositionvon 390 000 M.
auf400 000 M, vorgesehen worden, was nach den Erträg¬
nissen der Landesbankeinem Bedenken nicht unterliegt.
Die 10 000 Mark sollen dem landwirthschaftlichen
Etat zufließen, 795yyy

Es ergiebt dies zusammendie Eingangs-Mehreinnahmevon , . 796 500 M.

L, Bei den Ausgaben sind an Erhöhungen zu verzeichnen:
1. Bei Titel II Nr. 1 ist der Zuschuß an den Etat des Provinziallandtages,

des Provinzialausschussesund der Centralverwaltungsbehördehauptsäch¬
lich wegen der den Beamten nach dem Normalbesoldungsplanzu gewährenden
Gehaltserhöhungenund wegen des durch die Vermehrung der Geschäfte
erhöhten Diätenfonds für Vüreauhülfsarbeiter nach Absetzungder bei
andern Ausgabe-Titeln vorgesehenen Verminderungenum ..... 2000 „
höher angesetzt. Zu übertragen 2 000 M.
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Uebertrag 2 000 M.
2. Bei Titel II Nr. 2 ist als Zuschuß an den Etat zur Zahlung von

Pensionen, Wittwen- und Waisengcldern:c .......... 16890 „
mehr eingestellt. Der Zuschuß ist wie in den Vorjahren mit 15°/« der
etatsmäßigen Durchschnittseinkommender Beamten berechnet und in
Folge von Stellenvermehmngcn und Einkommensverbesscrungender
Beamten höher geworden.

3. Bei Titel II Nr. 6 ist als Zuschuß an den Etat der Verwaltung des
Landarmenwesensmehr vorgesehen ............ 190 500 „
Hinsichtlich der Ursache für diese Erhöhung wird auf die Bemerkung
unter „Einnahmen, 2d" Bezug genommen.

4. Bei Titel II Nr. 7 hat der Zuschuß an den Etat für die erweiterte
Armenpflegeaus den unter „Einnahmen,2«" angegebenenGründen um 200 000 „
erhöht werden müssen.

5. Bei Titel II Nr. 10 erfordern die Provinzial-Irrenanstalten einen
Mehrzuschuß von ................. 6700 „
Hauptsächlich wegen der besoldungsplanmäßigenErhöhung der Beamten-
gchälter, Verbesserungder Einkommendes Pflegepersonals, der Mehr¬
kosten der Beköstigung,der nothwendigen Erhöhung der Etatsansätze für
die baulicheUuterhaltung der Anstalten,

6. Der Zuschuß für das Taubstummenwesenhat bei Titel II Nr, 11 eine
Steigerung um .................. 30105 „
erfahren, hauptsächlich wegen der besoldungsplanmäßigcnErhöhuug der
Gehälter des Lehrpcrsonalsuud der durch den 39, RheinischenProvinzial-
landtag in der Sitzung vom 7. Mai 1895 beschlossenen Einrichtung
besonderer Schulklassen für fchwachbefähigtcTaubstummeau den Provinzial-
Taubstummenanstalten in Essen und Neuwied, Außerdem ist bei der
Anstalt in Elberfeld ein Beitrag der Stadt Elberfeld von 2800 M.
fortgefallen.

7. Bei Titel II Nr. 12 hat für den Etat der Provinzial-Blindenanstalt
in Düren der Iufchutz um ............. 5280 „
erhöht werden müssen. Der Grund für diese Erhöhung ist in der Ein¬
richtung einer weitern Schulklasfc an Stelle der verlegten Arbeiter¬
abtheilung und den besolduugsplanmäßigcnErhöhungen der Beamten¬
gehälter zu suchen,

8. An den Etat über das Hcbammenwesen einschl,der Provinzial-Hebnmmcn-
Lehranstalt zu Köln ist bei Titel II Nr. 13 ein höherer Zuschußvon 4 070 „
ausgeworfen, bedingt durch das Anmicthen, die Heizung und Beleuchtung
zweier an die Anstalt anschießender Häuser und die besoldnngsplan-
mähigen Gehaltsverbcsscrungen. Außerdem entsteht eine Mehrausgabe
wegen Besorgung der Wäsche in der Arbeitscmstcilt zu Brauweiler.

Zu übertragen 455545 M.
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Uebeitrag 455 545 M.
9. Bei Titel II Nr. 14 beanspruchtder Etat über die Kosten der Leitung

und Beaufsichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeitenin den Provinzial-
anstalten in Folge der nothwendig gewordenenBestellung eines Lokal-
baubeamten für die Anstalten in Aachen und der erforderlichen Erhöhung
der Vergütung des Baubeamten für die Anstalten in Brcmweiler,Brühl
und Köln einen Mehrzuschußvon ............ 660 „

10. An den Etat für die Verwaltung der landwirthschaftlichenAngelegen¬
heiten ist bei Titel II Nr. 20 ein Mehrzuschuß von . . 50 000 M.
und „ Titel IV Nr. 6 „ „ „ . . 10 000 „

zusammen .... 60000 „
vorgesehen worden, und zwar die erstere Summe zur weiterenFörderung
von Landesmeliorationeninsbesonderein den Gebirgsgegendender Pro¬
vinz, die zweite Summe zur Hebung der Pferdezucht.

11, Bei Titel II Nr. 21 ist der Zuschuß an den Etat für die Ver¬
waltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen um die oben bei der
Einnahme unter H. 1 und ^. 2, «. angegebenenund erläuterten Beträge
von 1500 M. und 150 000 M. zusammen......... 151 500 „
erhöht worden.

12. Bei Titel V Nr. 2 sind außer der auf Titel V Nr. 1 übernommenen
Verzinsung und Tilgung der alten Irrencinstaltsbcmschuld mit 250 000 M.
behufs Verzinsung der bei der Landesbcmk zu erhebenden Vor¬
schüsse zur Bestreitung der Kosten der Errichtung und Erweiterung von
Provinzialcmstalten sowie zur Vergrößerung des Sitzungssaales im
Ständehause ................... 100 000 „
vorgesehen.

Der 39 Provinziallandtag hat die Erweiterung des Sitzungs¬
saales im Ständehause nach einem ihm vorgelegtenPlan genehmigt.
Die Kosten werden z>r. pr .........100000 M,
betragen. Für den vom 39. Provinziallandtag ge¬
nehmigten Ban einer Provinzial-Vlindenanstalt in
Neuwied werden mit einem besondern Bericht die ver¬
anschlagtenKosten einschl. des Grunderwerbs mit . 401000 „
beantragt und in dem Berichte über die Fürsorge für
die Geisteskrankenund Epileptiker der Rheinprovinz
sind die Kosten für die Errichtung einer neuen Provinzial-
Irrenanstalt, Erweiterung zweier Anstalten, Bau einer
Station für irre Verbrecher:c., für bauliche Verbesse¬
rungen in den Provinzial-Irrencmstlllten auf . .^ 5 390 000 „
angegeben. Von diesen Kosten mit zusammen . 5 891000 M.
werden innerhalb des Etcüsjahres 1897/98 etwa 2 000 000 „

1898/99 „ 3—4 000 000 „
Zu übertragen 76? 705 M.
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Uebertrag 767 705 M.
zu verzinsen sein, sodaß die für die Etatsperiode vorgeseheneu
200000 M. genügen werden, weil die Baukosten nur allmählig
anwachsen. Nach Ausführung der für die folgende Etatsperiode
weiter beantragten Anstalt für Epileptiker mit einem Kostenaufwaud
von etwa 3 200 000 M. würde im Ganzen eine neue Anleihe von
rund 9 000 000 M. bei der üandesbank später aufzunehmen sein,
deren Verzinsung zu 3'/2°/o und Tilgung zu 1^°/» jährlich 450 000 M.
erheischen werden. Diese Summe wird indessen erst nach Ausführung
sämmtlicher Bauten, voraussichtlich für die Etatsperiode 1901 bis
1903, erforderlich werden.

13. In dem Etat des Provinzialausschusscsund der Centralverwaltnngs-
behörde waren seither für den Provinzialnusschußund dessen Vorsitzenden
Dispositionsfonds von je 2000 M. vorgesehen. Bei dem bedeutenden
Umfange, welchen die Verwaltung seither genommen hat, haben sich diese
Zuschüsse als völlig unzureichenderwiesen,es ist daher entsprechend dem
Bedürfnisseund den Vorgänge!!in andern Provinzen bei Titel V Nr. 3
zur Verfügung des Provinzialausschusscsein Betrag von ..... 40000 „
ausgeworfen. _______________

Es ist mithin im Ganzen an Ausgaben mehr erforderlich . . . 80? 705 M.
d Dagegen weist der vorgelegteEntwurf des Haupt-Etats für die Jahre

1897/99 folgende Minderausgllben gegenüber dem Etat für die Jahre 1895/9? nach:
1. Bei Titel I ^, Nr. 2 bei der Rente der katholifchen

Armen in Werdenin Folge der geringen Fruchtpreise 400 M.;
2. an den Etat über die Kosten der Unterbringung

verwahrlosterKinder bei Titel II Nr. 8 ... . 8 700 „ .
Es sind in der letzten Zeit weniger Zöglinge zur

Zwangserziehungüberwiesenworden;
3. bei Titel II Nr. 14 an den Etat der Provinzial-

Arbeitsanstalt in Branweiler ........ 1 000 „
wegen der geringen Belegung der Anstalt mit Häus-
lingen und der dadurch verminderten Ausgabe für
Bekleidung,Beköstigung:c. Endlich

4. sind bei Titel V Nr. 4 zur Verzinsung der bei der
LandesbankentnommenenVorschüsse sowie zu außer¬
ordentlichen Ausgaben und zur Abrundung ent¬
sprechend der geringeren Ausgabe im Etatsjahre
1895/96 ............ 1105 .,
weniger eingestellt.

Nach Absetzung dieser Minderausgaben von ...... . 11205 „
bleibt noch eine Mehrausgabe von ......... . 796500 M.

Diese Mehrausgabe findet ihre Deckung in den oben bei den Einnahmen angegebenen
Mehrbeträgen.
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Es bleibt hier nur noch anzuführen, daß mit Rücksicht auf den bei dem Eisenbahnfonds
uorhcmdenen Bestand der aus dem Etat der Straßenuerwaltung für diesen Fonds zu entnehmende
Zuschuß von 60000 M. auf 40 000 M. herabgesetztund der dadurch ersparte Betrag von
20 000 M, als weiterer Zuschuß an den Unteretat H. der Straßenverwaltung für den Neubau
von Provinzialstraßen, welchemder Zuschuß au den Gisenbahnfondsmit 60 000 M. entnommen
worden ist, abgeführt werden konnte.

II

Der Haupt-Etat schließt, wie bemerkt,an direkten Einnahmenab mit 9 417 500 M. — Pf.
Die eigenen Einnahmender einzelnen Verwaltungszwcigeund An¬

stalten an Pflegegeldern,Arbeitsverdienst:c. betragen ....... 6 617 80 ? „ 70 „
mithin Gesammt-Einnahme16035307 M. 70 Pf.

welcheran Gesammt-Ausgabedie Summe von ......... 1603530? „ 70 „
gegenübersteht.

Die Gesammt-Einnahme und -Ausgabe nach dem Etat für die
Gtatsjahre 1895/9? beträgt ............... 14 364080 ,, 93 „
nach dem neuen Etat für 1897/99 mithin mehr ........ 1 671 226 M. 77 Pf.

Hiervongehen ab die oben zu I. erläutertenMehreinnahmenbezw.
-Ausgaben bei dem Haupt-Etat mit ............ 796 500 „ — „
sodaß ein Mehr bei den eigenenEinnahmen der einzelnenVerwaltungs¬
zwcige und Anstalten von ............... 874726 M. 7? Pf.
verbleibt, welches in der nachstehenden Nachweisung näher erläutert ist

III.

An Provinzialabgaben sind nach dem vorliegenden Haupt-Etat erforder¬
lich für die Etatsperiode 1897/99 ............... 4 730U00 M.
gegen ........................ 3 945000 „
in der Etatsperiode 1895/97,

also mehr ---- 785 000 M.
Die Ursachen zu diesem Mehrerfordernißan Provinzialabgaben sind vorstehendunter I. ^.

der Einnahmen und I. L. 12 und 13 der Ausgaben näher angegeben.
Zur Aufbringung dieser Abgabe sollen nach dem Vorschlage des Pruvinzialcmsschusscs

11°/» des berichtigtenSolls der direktenStaatssteuern erhoben werden. Nach den eingezogenen
Mittheilungen der Königlichen Regierungen der Provinz betragt das Veranlaguugssoll an direkten
Staatssteuern für das laufende Rechnungsjahr1896/97: 43 488 832,26 M. Nach den Erfahrungen
des Vorjahres wild das berichtigte Soll etwa 1«/« hinter dem Veranlaguugssoll zurückbleiben,
sodaß für das Etatsjahr 1896/9? auf rund 43 000 000 M. als berichtigtesSoll zu rechnen ist,
welches der Berechnungder Provinzialabgabe in dem Haupt-Etat zu Grunde gelegt ist.

Es empfiehlt sich, wie in der jetzt ablaufenden Etatsperiode, so auch in der neuen einen
bestimmtenProzentsatzdes berichtigtenSolls an direkten Staatssteuern in dem betreffenden Etats¬
jahre festzusetzen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich, den Haupt-Etat der Provinzialverwaltung sowie die
zu demselben gehörenden Etats der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten für die Gtatsjahre
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v°M 1. April 189? bis 31. März 1898 und vom 1, April 1898 bis 31. März 1899 mit fol¬
gendenAntragen vorzulegen:

„Der Provinziallcmdtag wolle
1. den Haupt-Etat nebst den Etats der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten

nach den Vorschlägen festsetzen,
2. genehmigen,daß zur Bestreitung der Ausgaben 11«/« des berichtigtenSolls an

direkten Staatssteuern des betreffenden Jahres als Prouinzialabgabe erhoben werde,
3. beschließen,daß nach dem festgesetztenHaupt-Etat und den zu demselben gehörenden

Etats der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten auch uach dem 1. Januar
1899 bezw, 1. April 1899 die Verwaltung so lange weiter geführt und die vor¬
stehend zu 2 geuchmigte Prooinzialabga.beerhoben werde, bis der Provinziallaudtag
wieder zusammengetretensein und ueue Etats festgestellt haben wird."

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzicilausschuß der Rheinprovmz:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.

8»
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Nr.

9

10

11

Bezeichnung der Etats. Anlage

Seite

Etat des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses
und der Centralverwaltungsbehörde

Etat zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzial-
beamte und von Wittwen- und Waisengeldern,sowie
Unterstützungenan deren Hinterbliebene

Etat der Besoldungenund anderen persönlichenAus¬
gaben für die bei der Invaliditäts- und Alters¬
versicherungsanstalt„Nheinprovinz"beschäftigtenPro-
vinzialbeamten , .

Etat der Verwaltungskostender RheinischenProvinzial-
Feuer-Societät ....

I. 18

II. 36

Netrag
der eigenen
Einnahmen

für 1897/99.

_2«_____^

Etat der Verwaltungskostender Landesbankder Rhein¬
provinz ...............

Etat der Verwaltung des Landarmenwesens. . .
Etat für die erweiterte Armenpflegeauf Grund des

Gesetzes vom 11. Juli 1891 , , . .

Etat über die Kostender Unterbringung verwahrloster
Kinder .......

III. 50

iv. e

V. 72.

VI. 82

VII. 88

Etat der Polizeistrafgelderfondsund des
steinerallgemeinenArmcnfonds

Etats der Provinzial-Irrenanstalten,
Zusammenstellung ......

Ehrenbreit-

Irrenansto.lt zu Aachen .....
Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten,

Zusammenstellung ......

VIII.
92

IX. 118

X. 122

X. ?.
231 ^.

XI. 234

12 s Etat der Provinzial-Blindenansto.ltzu Düren , . . j XII.
284

!

zu übertragen

165 400

159150

148 900

287 500

155 700
30 000

2 222 000

102 850

236 283

1 66? 700

201 700

16 845

20 350

Dieselben
haben betragen
nach dem Etat
für 1895/9?

5 414 378

166 600

146 590

117 200

288 600

129 600
30 000

1 975 000

111750

239 083

1472 500

20 420

22 830

4 720173
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Mithin jetzt

mehr

12 560

31700

26100

247 000

195 200

201 700

714 260

weniger

1200

1100

8 900

2 800

3 575

2 480

20 055

Bemerkungen.

Die Mindereinnahme beruht im Fortfall der Verwaltungskostenbeiträgeder Invaliditäts -
und Altersversicherungsanstalt „Rheinprovinz" sowie der Rheinischenlandwirth-
schaftlichenNerufsgenossenschaft(7500 M.), welcher ein erhöhter Veitrag aus den
Viehentschädigungsfondsund ein höherer Erlös aus dem Verkauf von Landtags-
verhandlungen gegenübersteht.

Das Mehr ist eine Folge der Erhöhung der Zuschüsseder einzelnenVerwaltungszweige
und Anstalten an den Penstonsetat, «eranlaßt durch die Vermehrung der Stellen
und Aufbesserung der Diensteinkommenmehrerer Neamtentlassen.

Die erhöhte Einnahme dient zur Bestreitung der Mehrausgaben in Folge der Ver¬
mehrung der Stellen und der normalmäßigen Gehaltserhöhungen.

Die Einnahme ist geringer geworden, weil zur Gewährung von Prämien für Ver¬
besserung der Löschhülfe-Einrichtungenein geringerer Betrag (15 000 M.) in den
Etat eingestellt werden konnte. Diesen Minderausgaben stehen höhere Ausgaben
in Folge Vermehrung von Neamtenstellen und der besoldungsplanmäßigen Er¬
höhungen der Beamtengehälter gegenüber.

Wie bei 3.

Keine Aenderung.

Nach den Erfahrungen im letzten Jahre konnten 10 000 M. mehr an Beiträgen aus
dem Vermögen der Krankeil oder von Drittverpflichteten, außerdem 287 000 M.
mehr Beiträge von Kreisen und Gemeinden zu den Kosten unter Zugrundelegung
der Anzahl der Pflegetage der einzelnen Kranlenkategorien und des von den
Kreisen und Gemeinden reglementsmäßig einzuziehenden erhöhten Spezial-
kostensatzesberechnetwerden.

Mit Rücksichtdarauf, daß im letzten Jahre die Ueberweisung von Zöglingen zur
Zwangserziehung zurückgegangenist, konnte nicht nur der Zuschuß der Provinz,
sondern auch der gleich hohe Zuschuß des Staats um 8700 M. herabgesetzt
werden, außerdem mußte nach den Erfahrungen der letzten Jahre der Betrag
für aus dem Vermögen der Zöglinge zu erstattende Wegekosten um 200 M.
herabgesetztwerden,

Verminderung des Ertrages aus Strafgeldern in den Regierungsbezirken Coblenz
und Trier.

Die Mehreinnahme entstehtdurch die Erhöhung der Wegekosten IV. Klasse von 1,20 M.
auf 1,35 M. sowie die andere Verrechnung der Freistellenlosten für armenrechtlich
Hilfsbedürftige.

Die Mindereinnahme beruht auf dem Fortfall eines Beitrags der Stadt Glberfelb zu
den Kosten der dortigen Anstalt (S. 251) und der Ermäßigung der Beiträge zu
den Pflegekostenin einzelnen Anstalten, während dieseBeiträge in einigen andern
Anstalten erhöht werden konnten.

Der Ausfall in der Einnahme ist durch die vom 39. Provinziallandtage genehmigte Ver¬
legung der Arbeiterabtheilung verursacht. (4600 M.) Aus dem Ertrage der Lanb-
und Viehwirthschaftund »n Pensions- und Kleiderlostenbeiträgender Zöglinge konnte
dagegen eine Mehreinnahme vorgesehen werden.
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Nr. Bezeichnungder Etats.

13

14

15

16

1?

18

19

20

21

Uebertrag
Etat für das Hebammenweseneinschließlichder Pro-

vinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln .....

Etat der Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler . .

Etat des Landarmenhauseszu Trier

22

An den Etat über die Kostender Leitung und Beauf¬
sichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeitenin den
Provinzialanstalten ...........

Etat über die Unterstützungmilder Stiftungen und
Wohlthatigkeitsanstaltensowie über die Kosten des
Unterhalts von Epileptikernund Idioten ....

Etat der Verwaltungskostendes Genossenschaftsvorstandes
der RheinischenlandwirthschaftlichenVerufsgenofsen-
schaft ...............

Etat über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehentschädigungen:

»,) für Pferde lc...........
K) für Rindvieh...........

Etat für die Verwaltung der landwirthfchaftlichenAn¬
gelegenheiten .............

Unter-Etat für die Provinzial-Weinbauschulezu
Trier..............

Etat der Verwaltung und Unterhaltungder Provinzial-
strahen ...............

Unter-Etats ^., L und 0 der Straßenverwaltung
(Seiten 446, 450 und 456)......

Etats für die Verwaltung der Provinzialmuseen in
Bonn und Trier............

Summe

Anlage.

Seite

XIII.
308

XIV.
320

XV.
364

XVI.
384

XVII.
388

XVIII,
392

XIX.
398

XX.
404

zu XX
410

XXI.
416

XXIII
464

Betrag
der eigenen
Einnahmen

für 1897/99.

5 414 378

59 48?

263 300

147 500

6 000

90260

51224
256 441

8 595

10 750

280 446

15 000

14 425

5^!

Dieselben
haben betragen
nach dem Etat
für 1895/9?

4 720173

55 58?

265 200

142 850

2 800

6 000

58 200

50 220
115925

5100

8 445

280155

18 000

14 425

6 617 807 70 5 743080 93

54

25
14

Mithin jetzt

mehr

714 260

3 900

4 650

32 060

1004
140 515

3 495

2 305

291

weniger

20 055

1900

2 800

Bemerkungen.

3 000

An Pensionskosten der Schülerinnen, Wärterinnen tonnten 2400 M. und an Pflege-
kostenbeiträgenvon Schwangeren und Wöchnerinnen konnten 1500 M, Mehrein¬
nahme in den Etat eingestelltwerden.

Die Einnahme aus dem Arbeitsverdienst der Hauslinge konnte nach dem Ergebnisse
des letzten Jahres, nachdem die Zahl der Hauslinge sich vermindert hat, nicht
mehr in der bisherigen Hohe angenommen werden. Dem Ausfalle von 3710 M.
stehen Mehreinnahmen »us der Land- und Viehwirthschaft sowie dem Mühlenbe»
triebe gegenüber.

Die Einnahm« an Kurkosten der Hauslinge hat in Folge der Ueberführung
der Epileptiker in die Anstalt um 8400 M. erhöht werden können, andererseits
sind die Einnahmen an Miethe in Folge Ueberweisung einer Dienstwohnung an
den Anstaltsarzt und die Einnahme aus dem Arbeitsverdienste um 3750 M,
vermindert.

Zinsen des vom allgemeinen Vaufonbs bei der Landesbank hinterlegten Betrages
konnten nicht mehr eingestellt werden, weil der deponirte Netrag zur Bestreitung
von Baukosten inzwischenzurückgezogenist.

Keine Aenderung.

In Folge der bedeutenden Zunahme der Geschäfte mußten die Ausgabe an Nesol«
düngen und die fächlichen Ausgaben und zu deren Deckung die Einnahmen er¬
höht weiden.

Die Erhöhung der Einnahme ».für Pferde rührt von einemkleinem Mehrertrag au Zinfen
und einem höheren Pferdebestand, und bei d. für Rindvieh im Wesentlichen aus
der in Folge vermehrter Ausgaben durchLungenseuchcerlrantungen erhöhten Ab¬
gabe von 25 Pfg. für das Stück Rindvieh her.

Es find hier 3495,16 M, Zinsen der Lehrerpensionsfonds der Landwirthschaftsschulen
in Bitburg und Eleve vereinnahmt worden, welche in voriger Gtatsperiode zum
Penfionsetat abgeführtwaren, (Vergl.auch die Bemerkung,Seite N7 des Etatsheftes,)

Als Ertrag der Weinberge konnten 700 M. mehr, au Pensionen der Zöglinge 600 M.
mehr, als Staatszufchuß 1000 M, mehr, an fonstigen Einnahmen 5 M. mehr in
Einnahme vorgefehen weiden.

An Abgaben für Anlagen von Straßenbahnen auf Proninzialstraßen und für die
Anlage von Gas» und Wasserleitungen in diesen Straßen sind 5200 M. mehr
eingestellt, an Beiträgen von Privaten und Korporationen für die Unterhaltung
dieser Straßen 22 M. mehr, an Erlös aus Obstnutzungen und aus der Gras-
nutzung 4200 M. mehr, dagegenmußteder Erlös für Chausseebäumepp. um 7000 M.,
der Erlös aus Chausseeabraum um 770 M. und die sonstige Einnahme um
1361 M. geringer vorgesehen werden.

Bei dem Unteretat L sind die Abgaben für die Anlagen von Straßenbahnen auf
Provinzialftraßen mit 2000 M, weniger eingestellt. Diese sind bei dem Etat für
die Strahenuerwaltung mehr eingestellt. Außerdem find die Zinsen des Depo¬
situms, da dieses verwendet wird, nicht mehr vorgesehen.

Keine Aenderung.

874 726 7? 8?4 ?26!7?>!-- —





Anlage 2.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstand des RheinischenProvinzialverbandes.

Der Prouiuzialausschuß beehrt sich, dem Provinziallandtage die anliegende Zusammen¬
stellungdes am 1. April 1896 vorhandenenVermögensund der Schulden des Provinzialverbandes
"er Rheinprovinz zur geneigtenKenntnißnahme ganz ergebenst vorzulegen.

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896,

Der Provmzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdirektor.
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Zusammen-
des am 1. April 1896 vorhandenen Vermögens und

^. Centralverwciltuug und Anstalten,
Verwaltungsgebäude,— Ständchans und

Dienstwohnungdes Landesdirektors ,

Funds zur Zahlung von Pensionen an
Provinzialbeamteund von Wittwen-und
Waisengcldern lc. an derenHinterbliebene

Ständcfonds. — Verfüguugsfonds des
Provinzillllandtllges.......

Fonds zur Errichtungeines Kaiser-Wilhelm-
Denkmals ..........

Fonds für die monumentaleAusführung
einer FignrengruppcvordemStänochausc

Fonds für die Herausgabeeiner Denkmälcr-
statistik ...........

Provinzial-Musceuzn:
Bonn ...........

Trier ...... . .

Zu übertrage»

Vermögenstheile,

Werth
der

Gebäude.

1

1 485 000

320 200

392 600

2 197 800

Werth
der

Grund¬
stücke,

2

150 000

81200

25 550

256 750

Werth
des

Inven¬
tars,

3

322 000

26 854

20131

368 985

Kapitalvermögen.

Werth-
papicre.

4

Sonstige
Forderungen.

,4

80 000

133 200

77 540

294 346

85

3?

22

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 6?

Stellung
der Schulden des Provinzialverbandesder Rheinprovinz.

Andere
-UermögeW
Nestand¬
theile.

Summe
des

Vermögens.

^.

Schulden.

1957 000
(1844100 -)1

(337 591

80 000

(40 000

133 200
(318 500

77 540
(32 840

3 605
(3L05

428 254
(428 254

438 281
(438 261

95)

-)

-)

85

14)

!!?

-)

3 117 881
(3 443 172

22

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Zu den Baukostendes Ständehauses (1 305 000 M.) kommenca, 55000 M.
Mchrwelth in Folge Vergrößerung des Landtagssaales.

Der Gcbäudewerth der Dienstwohnung des Landesdirektors,
Elisabethstr. 11, beträgt ca, 125 000 M,

Werth des Bauplatzes des Ständehauses ca. 90000 M.
Desgl. der Dienstwohnung des Landesdirektors ca. 60 000 M.
Hierin sind 2000 M, Werth des Inventars des Rechnungs-Neuisions-

Bureaus, welchessich im Landesbankgebäudebefindet, mit enthalten. —
Der früher angegebene Werth (82190N M.) vermindert sich um
12 400 M. (Inventar der Landesbant) und erhöht sich um 12 500 M.
in Folge Vergrößerung des Laudtagsfaales und Einrichtung der
Landesdirektor-Wohnung.

Der Fonds, welcher zuletzt 347 024,8? M. betragen hat, ist dem Be¬
schlussedes 39. Rheinischen Prouinziallandstags vom 1. Mai 1895
entfprechendmit ............299853,32 M.
zur außerordentlichen Tilgung der Irrenanstalts-
Vcmfchuldund der Nest mit........ 47 171,05 „
an den allgemeinen Naufonds abgeführt worden,

Depositen, Außerdem war beim Finalabschluß am 18, Juli 1896 eiu
Baarbestllnd von 2984,14 M. vorhanden,

Depositen, Nach dem 1, April 1896 ist nicht nur der Nest des Depo¬
situms zurückgezogen,sondern bis zur Aufstellung dieser Uebersicht
bereits ein Betrag von 300 000 M, bei der Landesbankzur Bestreitung
der fernere» Ausgaben uorfchußweifeentnommen worden,

Depositen,
worden.

Nach den, 1. April 1896 sind 27 540,85 M. zurückgezogen

Depositen. Außerdem war beim Finalabschluß am 18. Juli 1896
noch ein Baarbestond uou 5489.75 M. vorhanden.

Nach den Baukosten.
Grunderwerskosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

Summe der Baukosten.
Werth des Seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenenBau¬

platzes abzüglichdes von derselben zurückgenommenenTerrains,
Kosten der Beschaffungdes Inventars.

') Die eingeklammertenZahlen betreffendie Summe des Vermögens nach dem Stande vom 1. April »894.
g.
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Ucb ertrag

Aufseherhauszu St, Barbara iu Trier

Fouds für gewerbliche Zwecke ....

Wittwen- und Waiscn-Versorguugs-Anstalt
der Communalbcamtcnder Rheinprovinz

Polizeistrafgelderfonds und Ehrenbreit-
steiucr allgemeinerArmenfonds(Staats-
Nebenfonds) .........

Langenfeldcrhofbei St. Wendel . . .

Provinzicil-Irrenanstalteuzu:
Andernach ..........

Bonn ...........

Dürcn ...........

Grafenberg .........

Merzig ...........

Aachen...........

Irrcncmstalts-Vauschuld ......

Unterstützungsfondsfür entlasseneIrre

Iakobi-Stiftung.........

Zu übertragen

Vcrmögeustheilc.

Werth
der

Gebäude.

1

2 197 800

700

Werth
der

Grund¬
stücke.

256 750

306 470,73

1885 600

2 50? 000

2 532 700

2 289100

2 270 500

13 688 400 1253 699

106 935

234 013

256 160

24? 791

152 050

306 470,73

Werth
des

Inven¬
tars.

3

368 985

65 038

213 000

254 000

285 000

208 000

255 000

5 000

1654 023

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

4

1000

5 000

6100

12100

Sonstige
Forderungen.

294 346 l22

365 000

733 064 ,!<'>

4 200,86

13 35?

445

1410 414

50

69

93

Anlage zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.
69

Bemerkungen.

Nach den Baukosten.

Wien der Gesellschaftfür Drehereiund Schreinereiin Heimbach.

Depositen. Nach dem 1. April 1896 sind noch 28 000 M. hinterlegt
würde». Außerdem war beim Finalabschlußam 18. Juli 1896 noch
ein Naarbestandvon 915,06 M. vorhanden.

72? 364,66M. Depositenund 5700M. Darlehen. Außerdemwar beim
Finalabschluß am 18. Juli 1896 noch ein Naarbestandvon 3900,57 M.
vorhanden.

Werthder Gebäudeeinschl.der Wasserversorgung (Schätzung).
Nach billiger Taxe von durchschnittlich800 M. für den Hektar Ackerland,

Wiesen und Waldungen,
Inventar und Viehbestand gemäßAufnahmebei der letztenBilanz am

31. März 1896.
RückständigeForderungenund Bestandder Kasse.
Werth der Produkte.
Darlehenbei der Landesbankzur Bestreitungder Ankaufskostenund für

Oinrichtungsarbeite»,

Schätzungsweifeberechnetunter Berücksichtigungder hinzugekommenen
Bauten.

Kosten des Grunderwerbs.

Desgleichen der Feuerversicherung bezw. nach Schätzung und bei Düren
nach den Anschaffungstosten,

i m««s i »c>r. «c>ck vorhandene Schuldvon 5 000 000 M. wird
^üt"v'°?Zmsen ',^^/°°/° «Hon ^ 25000«M. getilgt.

^TbLen ü/^ " und der Richarz-
IiMng nnt 17?8,4N M. für Bonn,

c^n r, aleichen Theilenfür die 5 Provinzial-Irrenanstalten.Die Zmsen
^ sind M Prämi n für pflichttreues Wartepersonalzu verwenden.
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71

Uebertrag

Nasse-und Pelman-Stiftung ....
Provinzial-Taubstummenanstaltzu

Aachen ...........

Brühl...........

Kempen ..........

Neuwied ..........

Trier...........

Glberfeld ..........

Essen ...........
Unterstützungsfondsfür entlasseneTaub¬

stumme ..........

Provinzial-Blindenanstaltzu Düren . .

Unterstützungsfondsfür entlasseneBlinde

Provmzial-Hebammen'Lehranstaltzu Köln

Central-Hebammen-Unterstützungsfonds

Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brauweiler .

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

13 688 400

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

1 253 699

306 470,73

40 000

47 700

39 000

36 000

90 000

71000

112 862

372 600

299 000

1141000

15 937 562

7 300

4 500

32 000

21000

19100

58 000

21100

423 900

78 900

1919 499

306470,73

Werth

Inven¬
tars.

3

1654 023

3 000

5 493

3 500

5 000

8 000

7 000

6 500

102 600

65 000

394 986

2 255 102

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

4

12 100

6 000

18100

Sonstige
Forderungen.

1410414 93

23 939

138 162

12 918

6 000

1591435

45

98

36

Andere
Vermögens-^

Bestand
theile.
^ .5,

25 052 7^'.

Summe
des

Vermögens.

<5-

31)

25 052 7«

18 350160
(13 819 311

6 000

(6 000

43 000
(13 000

60 493
(«0 493

47 000
(47 000

73 000
(73 000

119 000

(119 000
97 100
(97 100

177 362
(17? 362

23 939
(28 939

496 300
(496 300

138162
(135 888

787 900
(787 900

12918
(12 918

1 620 886
(1 610 886

Schulden.

5 325 762
(5 771821

-)

-)

-)

)

45

,4b)

-)

!,«

^.9)

-)

22 053 221
(22 010 098

-)

-)

«7

— — 4

— 1

1 u. 3

Je 3000 M. für die Anstalten Nonu und Grnfenberg in Anleihescheinen
der Rheinprouinz bezw. des DeutschenReiches angelegt.

Nach überschläglicherSchätzung. — Das Grundstückist Eigenthumder Stadt
Aachen und muß derselben bei anderweiter Verwendung der derzeitige
Werth erstattet werden,

Versicherungssumme bezw. nach Schätzung unter Hinzurechnung der
Baukosten für die Vrweiteruugsbauten.

Nach Schätzung bezw, unter Nerücksichtiguugdes Kaufpreises,
Neberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrage unter Hinzurechnung

der Kosten für die Turugernthe.

Versicherungssummebezw, nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Ueberfchläglichnach dem Feueruersicherungsbetrag.
Summe der Baukosten.

Nach Schätzung bezw, nach dem Feueruersicheruugsvetrage.

Summe der Bau- und Grunderwerbslosten.
Nach Schätzung.
Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung,

__ 5 Depositen,

5 325 942
(5 772 001

- 1

Nach Schätzung.
50facher Netrag des Katastral-Neinertrages.
Nach Schätzung.
Depositen.
Lasten aus dem Erkenswnk'schenVermächtnisse.
Nach der Feuerversicherungssummevon 263 950 M. unter Hinzurechnung

des Werthes von 35050 M. für Fundament- und Kellermauerwerk.
Der Werth ist für die Quadratruthe zu 1000 M. angenommen.
Nach der Feuerversicherung.

Depositen.

Nach der Feuerversicherungssummevom 20. Februar 1888 von 997400 M.
unter Hinzurechnung des Werthes von 129 600 M. für Fundament-
und Kellermauerwerk, 4000 M, für durch Um- und Grweitenmgs-
bauten eingetreteneVerbesserungder Oekonomiegebäudeund des Werthes
von 10 000 M, für ein neuerbautes Neamtenwohnhaus.

Nach dem 25fachen Betrage des Katastral-Neinertrages berechnet.
Nach der Feuerversicherung vom 16. Januar 1892, Materialien und

Vieh mit eingerechnet.

Depositen, Sparfonds der Häuslinge.
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Uebertrag

25 ! ArbeiterkolonieUrft .......

26 ! Landarmenhauszn Trier ......

2? ! AllgemeinerBaufonds .......

28! Viehentschädigungsfonds......

29! Rittergut Desborf ........

30 > Prouinzial-Weinblluschulezu Trier , . .

31! Lehrer-Pensionsfondsder Landwirthschafts¬
schule Bitburg ........

32 l Lehrer-Pensionsfondsder Landwirthschafts¬
schule Cleve .........

33! Prouinzial-Straßenverwaltung ....

Summe ^ Nr, 1—33 und zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

15 937 562

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

1919 499

306 470,73
40 000 l 59 200

785 000

60 700

87 300

36 700

16 947 262 3 078 611

628 250

101362

29 000

341300

306 470,73

Werth
des

Innen«
tars.

3

2 255102

152 580

17 000

326 000

2 750 682

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

4

18100

19 900

45 000

83 000

Sonstige
Forderungen.

^

36 361

9 793

488 839

5 501

28 354

959 200

3119 485

51

81

IS

^

4?

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2,
73

Andere
Veimögens-

Nestand-
theile.

1591435 36 ^2 78

Summe
des

Vermögens.

4-

Schulden.

4-

Zu
Spat,

te

Bemerkungen.

22 053 221
(22 010 098

99 200
(-

1602191
(1 806 757

9 793
(152 346

488 839
(801 839

162 062
(162 700
133 300

(48 470

25 401
(-

73 354
(-

1663 200
(1 937 000

8?
135)

-)

51
68)

81
59)
16
16)

5 325 942
(5 772 001

99 200
(-

30)

53 25N5578

12

47

->)

1u,2
8

1—3

-l 1
2

1u.2

4 1
u, 5

26 310 563
(26 719 211

°,!4
78)

1-3

5

Nach Schätzung und dem Ankaufspreis.
Schuld bei der Landesbank zu 3V, °/o Zinsen und 1"/» Amortisation zu

Lasten des Landarmenverbandes,

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
In der Summe uon 36 361,51 M. ist der eiserne Kassenbestandder

Anstalt von 12 000 M. mit enthalten.

Auf dem Bestände lastenBewilligungen für verschiedeneBauausführungen
in Hohe von 21150 M.

Depositen. Aus dem Reservesunds zur Entschädigung für Rindvieh
haben in den Etatjahren 1894^95 und 1895/96 im Ganzen 313000 M,
hauptsächlichzur Entschädigung von lungenseuchelrantemRindvieh zu¬
rückgezogenwerden müssen.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.
Zum 25fachen Betrage des Katastral-Reinertrages berechnet.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises bezw. der Kosten
des Neubaus.

Nach dem Feuerversicherungsbetrllge.

Bei der Nebernahme dieser Fonds hat der Provinzialverband die Ver¬
pachtung zur Zahlung uon Pensionen, Wittwen- und Waisengeldern
für die Lehrer der gedachten Schulen übernommen. Das Clever Ka¬
pital ist innerhalb 80 Iahreu nach der Uebernahme wieder zurückzu¬
zahlen, falls die Schule außerhalb des Kreises Eleve verlegt wird
oder eingeht.

Depositen.

Diese Angaben beruhen auf eine« im Monat November 1896 vor¬
genommenen Ermittelung.

Diese Summe setzt sich zufammen aus den Depositen bezw.Beständen:
a. des Sammelfonds ..........50 403,26 M.
d. des Reservefonds ...........68 883,— „
e. des Fonds für den Neubau von chaussirtenWegen 220 000,— „
ä. des Eisenbahnfonds .......... 119 921,61 „
8. des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebaues ......

5 42'. 142
(5 772 001

darunter
180
(180

3?
180)

-)
Illhresiente

500 000..
Summe 959 207,87 M.

rund 959 200 N. „ « ^ ^ ..» c>»«l»
Der Fonds zu ° ist voll, zu o nahezu voll und zu ä zur Hälfte

belastet, „ , ^
Nach Abzug der Schulden ergibt sich em Vermögenstand von

rund 20 885 420 M.
(20 947 200 M.)

10
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Uebertrag

Abgesetztdie Nrn. 10, 11, 15, 16,17,19,
21, 23, 28, 31 und 32, das sind Witt¬
wen- und Warenfonds der Communal-
beamten, Pensionsfondsder Landwirth¬
schaftsschulen,Staats-Nebcufonds, Vieh¬
entschädigungsfondsund die verschiedenen
Unterstützungsfonds — als Fonds, welche
diesseits lediglich verwaltet werden . .

Bleiben die Nrn. 1 . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 18, 20. 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30 und 33 für Ständehaus,
Dienstwohnung des Landesdirektors,
Ständefonds, Kaiser-Wilhclm-Denkmal,
Fonds der Figurengruppe, Denkmäler¬
statistik, Provinzial-Museen,Aufseherhaus
in St. Barbara, Fonds für gewerbliche
Zwecke, Langenfelderhof,Irren-, Taub¬
stummen-,Blind cn-Anstalten, Hebammen-
Lehranstalt, Arb eitscmstalt,Arb eiterkolonie,
Landarmcnhaus,Irrenllnstlllts-Vauschuld,
allgemeiner Baufonds, Rittergut Des-
dorf, Weinbauschuleund Provinzial-
Strnßmverwaltuug .......

Vermögenstheilc.

Werth
der

Gebäude.

1

16 947 262

Werth
der

Grund¬
stücke.

3 078 611

306 470,73

16 947 262 3 078 611

306 470,73

Werth
des

Inven¬
tars.

3

2 750 682

2 750 682

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

4

83 000

82 000

1000

Sonstige
Forderungen,

Andere
Vermügens-

Nesto.no-
theile.

^

3119 485

1809 583

l 309 902

^' 25 052^ 7«

Summe
des

Vermögens.

^ !^-

26 310 563
(26 719 211

<»4
7»,

03

Schulden.

^ !'

1 801583
(2 142 145 -)

5 425 142
(5 772 0N1

darunter
180
(180

5?
30)

Zu

te

Bemerkungen.

-)
Icchresrente

,,'' 25 052 7«

180
(18U

Iahresrente.

24 418 980
(24 577 066

'.!,
'<«)

5 424 962
(5 772 001

8?
30)

Die lediglich zur
1 891 400 M.

(2 142 140 M,)

Verwaltung uberwiesenenFonds betragen rund

Nach Abzugder zur Verwaltunguberwiesenen Fonds "giebt sich ein
Vermügensbestanddes Prooinzialoerbandes«°n rund ^18 994 020 M

10*
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L. Üllndesbank der Rheinprovinz

Vermögensthcile.

Werth
der

Gebäude.

1

340 000

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

100 000

Werth
des

Inven¬
tars.

3

40 000

Kapitalvermögen.

Werth-
papiere.

!4

0. Rheinischer Meliorlltionsfonds

O. Provinzial-Feuer-Societät

340 000

285 000

100 000

Sonstige
Forderungen.

6 200 921 ?!

40 000

15 000

2 003 800

8 204 721

5 950 000

?>

Andere
Vermögens-
Bestand¬
theile.

!^

^

Summe
des

Vermögens.

^

Schulden.

8
-^

6 680 921
(6 200 995

2 003 800
(2 003 800

8 684 721
(8 204 795

6 250 000
(5 890 000

71

?l

-)

333 538
(-

333 538
(-

I?

Zu
te

Bemerkungen.

Für die Gebäudesind bis zum 1, April 1896 gezahlt 3l? 756,23 M.
Die in 1896/97geleistetenZahlungen,sowiedie

noch zu zahlenden Vaukosten, deren Abrechnungnoch
erfolgt,sind zu veranschlagenzu ...... 62243,7? „

---- 880 000,— M.
Hierzuein auf dem Hause Elifabethstr.Nr. 11

lastender Kaufpreisrest,welcher erst im Oktober 1897
abgelegt werdenlann ..........60000,— „

-^440 000,— M.
Davon: 340 000 M. Werthder Gebäude.

100 000 M. Werth der Grundstücke.
Versicherungssummeder Mobilien.
Das Vermögen der Landesbankbesteht gegenwärtig:

». in den» Stammfondsvon ....... 3 000 000,— M.
d. in dem Reservefonds H,. von ...... 3000000,— „

(gebildet aus dem auf Grund des Statuts
überwiesenenReservefondsvon 2 000 000 M.
und dem fernerenaus dem aus den Zinsüber¬
schüssen angesammeltenReservefondsentnom¬
menenBetragevon 1000 000 M.)
und zwar:

in Naar...... 2 788 705,60 M,
in Immobilien-Contoder
Landesbank ..... 192 756,23 „
in Mobilicn-Conto. . . 18 588,1? „

^ obige 3 000 000— M.
«. in dem Reservefonds ö von ...... 200 9 21,71 „

^ 6 200 921,71 M.
Außerdembeträgt der Agiofondsper 1. April 1896 116 779.65 „
ä. in Gebäudenund Mobilien.

Auf die Gebäude und Mobilien sind bis jetzt 125 000 M.
aus den Zinsüberschüssen abgeschriebenworden, es
bleibenalso als Schuld 440 000 — 125 000 -- . 3l5 000.— M.
und für Mobilien............ 18 538,1? „

--- 333 538,1? M.

Das Vermögen des Meliorationsfondsbestehtzur Zeit in dem Stamm¬
fonds von 2 000 000 M. und in Darlehnsforde»ungenvon 3800 M.

5 950000 M. rentbar angelegte Fonds.
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Zusammenstellung.

Es beträgt das Vermögen:
^. der Centralverwaltung und Anstalten............20885420 M.

(20 947 200 „ )
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar- und
Unterstützungsfondsmit 1891400 M.

(2 142 140 „ )
L. der Landesbank rund .................. 6 34? 380 M.

(6 201000 „ )
0. des Meliorationsfonds ................. 2 003 800 M.

(2 003 800 „ )

zusammen 29 236 600 M.
(29 152 oou „ )

Mit Hinzurechnungdes Vermögens
I). der Provinzial-Feuer-Societiit mit rund............6 250 000 M.

(5 890 000 „ )

ergiebt eine Gesammtsummevon 35 486 600 M.
(35 042 000 „ )
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Anlage 3.

Berzeichmß
der

Vorlagen für den 40. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fllch-
com-
mis-
sion.

27

28

H.. Vorlagen der Königlichen Staatsregierung.

Bericht und Antrag des Provinzialnusschusses,betreffend die Oberstlieutenant
Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern a, D.Schmidt
der Ober-Ersatzcommissionen. von Schwind.

Bericht und Antrag des Provinzicilausschusfcsüber deu Ent¬
wurf einer neuen Verordnung, betreffend die Ausführung
des Fischereigesetzesin der Rheinprovinz,

Künigl, Landrath
Graf Beifsel
von Gnmnich.

II.

Zu i,
«. 1 bis 15 des

Aatsheftes.
Zu i.

Seite 17 bis
^ 33 des
Gwtsheftes.

V. Morlagen des Urovinzialausschusses.

Abtheilung l. der Gentralverwaltung.

Bericht des Provinzialnusschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Etatsjahr 1894/95.

Bericht des Provinzialausschusscsüber die Ergebnisse der
Prouiuzilllverwaltuug für das Etatsjahr 1895/96.

Vorberichtzu dem Haupt-Etat der Provinzialverwaltung der
Rhcinprovinz sowie zu deu zu demselben gehörendenEtats
der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für die
Etlltsjahrc vom 1. April 1897 bis 31. März 1898 und
vom 1. April 1898 bis 31. März 1899. — Der Bericht
ist dem Etatsheft beigelegt.—

Haupt-Etat der Provinzialverwaltung für die Ewtsjahre vom
1. April 189? bis 31. März 1899.

Etat des Provinziallandtages, des Provinzialausschussesund
der für die Etatjahre
vom I. April 189? bis 31. März 1899.

Beigeordneter
Dietze.

Derselbe.

Landesdirektor
Dr. Klein.

Derselbe.

Derselbe.

l.

I.

I,
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Nr.
Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses

Zu 1,
Seite 85 bis

4? des
Etatsheftes.

Zu 1,
Seite 49 bis

59 des
Gtlltsheftes.

Zu 1.
Seite 61 bis

71 des
Etatsheftes.

Zu 1,
S.73bis8ldes

Etatsheftes.
10

11

12

13

14

15

16

Zu i.
Seite 497 bis

499 des
Vtatsheftes.

Zu 1,
Seite 501 bis

509 des
Gtatsheftes.

Zu 1,
Seite 511 bis

513 des
Etlltsheftes.

2

Etat zur Zahlung von Pensionen ic. an Provinzialbeamte
und von Wittwen-und Waisengeldern sowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene für die Etatsjahre vom 1. April
189? bis 31. März 1899.

Etat der Besoldungen und andern persönlichen Ausgaben für
die bei der Invaliditiits- und Altersversichcrungsanstalt
„Rheiuprouinz" beschäftigten Provinzialbcamteu für die
Etatsjahre vom 1. Januar 189? bis 31. Dezember 1898.

Etat der Verwaltungskosten der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societät für die Etatjahre vom 1. Januar 189? bis
31. Dezember 1898.

Etat der Verwaltungskosten der Lcmdesbank der Rheinprovinz
für die Etatsjahre vom 1, April 189? bis 31. März 1899.

Etat für die Verwaltung der Augelcgeuheiteu, welche die
Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für die
Etatjahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Etat für die Verwaltung der Provinzialmuseeu zu Bouu und
Trier für die Etatsjahre vom 1. April 189? bis 31.
März 1899.

Etat für gewerbliche Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April
189? bis 31. März 1899.

Bericht des ProvinzialaMchusses, betreffend den Vermögens¬
stand des Rheinischen Provinzialverbaudes.

Vorlage des Provinzialausschusses zu Titel III Nr. 2 der
Ausgaben des Etats des Provinziallaudtags, des Provinzial¬
ausschusses und der Centralverwaltungsbehörde.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
einige Abänderungen des Besoldungsplans für die Provinzicil-
beamten der Rheinprovinz.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend die
Fürsorge für die Provinzialbeamten der Rheinprovinz
Folge von Betriebsunfällen.

Landesdirektor
llr. Klein.

Derselbe.

Fabrikant Nels.

Commerzieurath
Lueg.

Schloßhaupt:
mann Graf von

Fürstenberg-
Stammheim.

Derselbe.

Direktor
E. Klein.

Landesdirektor
Dr. Klein.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.
m
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Drucksachen
Nr.

16

17

33

10

18

19

20

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Pensionirmig des Landesbauraths, Geheimen Baurciths
Dreling.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Berufung eines Landespsychiaters als technischen Beirath
des Landesdiretturs für das Irrenwefeu (zu Titel IV. Nr.
2 der Ausgaben des Etats des Provinziallandtags, des
Prouinzialausschusfesuud der Centraluerwaltuugsbehörde).

Bericht und Antrag des Prouinzialausfchusfes,betreffend die
Festsetzung von Pauschalsummenfür einzelneBeamten oder
Beamtcuklllsseuan Stelle der rcglementsmäßigenTagegelder
und Reisekosten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Er¬
gänzung^ bezw. Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß.

Bericht und Anträge des Prouinzialcmsschusses,betreffenddie
Kosten des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck
zu Coblenz.

Bericht des Prouiuzialausschuffcsüber die Ausführung des
Befchlufses des 39. Rheinischen Provinziallandtags, betreffend
die Vertheilnug der Einquartierungslast im Frieden.

Bericht des Provinzialnusschusscs,bctrcffcud die Annahme
einer dem Provinzialuerbnndc Seitens der Eheleute von
Forkcnbeck in Aachenzu machendenSchenkung.

Bericht und Anträge des Provinzialansschusses, betreffend
Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Prouinzial-
landtags (Stäudcfonds).

Bericht und Antrag des Prouinzialausfchusfes,bctreffeuddie
Herabfetzuugdes Zinsfußes der III. und IV. Emission von
Rheiuprovinz-Anleihescheinenuon 4 auf 3'/g "/»

Belicht und Anträge des Prouinzialausfchusfes, betreffend
Ausgabe weiterer Rheinprovinz-Anleihefcheine.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Anlegung verfügbarer Gelder der Iuualiditäts- und Alters-
velsicherungs-Anstalt„Rheinprovinz".

Landesdirektor
Dr. Klein.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Destr6e.

Königl. Landrath
Graf Veissel
von Gumnich,

Derselbe.

Königl. Landrath
a. D. Ianßen.

Derselbe.

Conunerzienrath
Lueg.

Derselbe.

Fabrikant Nels,

11
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Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Prouinzial¬
ausschusses.

28 21

29
30 —

31 —

32 —

33 —

34 —

35 —

36 —

3? —

38 —

39 —

40 —

41 —

42 —

Bericht und Anträge des Prouinzialausschusses,betreffend die
Petition der Lcmdbürgermeistcr der Rheinprovinz um Herab¬
setzung des Beitrages zur Wittweu- und Waisenversorgungs-
Anstalt für die Cummuualbeamtender Rheiuproviuz.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Etat für 1894/95.

Entlastung der Rechuung über die Einnahmen uud Ausgaben
des Piovinziallllndtagcs, des Prouinzialausschussesund der
Centralucrwaltungsbehürdefür 1893/94.

Entlastung der Naturalrcchnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Centralverwaltnug für 1893/94,

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Provinziallllndtllll.es,des Provinzilllausschussesund der
Eentraluerwllltungsbehürdefür 1894/95.

Entlastung der Ncituralrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Centralveiwaltung für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung uon
Pensionen lc. au Provinzialbeamte und uon Wittwen-und
Waisengeldernan deren Hinterbliebenefür 1893/94.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von
Pensionen :c. an Provinzialbeamte und uon Wittweu- und
Waisengelderuan deren Hinterbliebenefür 1894/95.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtages für l894!95.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Prouinzialausschussesfür 1894/95.

Entlastung der Rechnung der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societät für 1893.

Entlastung der Rechnung der Rheinischen Prouiuzial-Feuer-
Societät für 1894.

Entlastung der Rechmmgüber die Ueberschüsscder Provinziell-
Feuer-Societät für 1894/95.

Entlastung der Rechmmg der Landesbank für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft für 1894/95.

Oberbürger¬
meister Becker.
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Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Zu i
S-83 bis 89 des

Etatsheftes.

Zu i,
2«te 95 bis

101 des
Gtlllsheftes,

^ ZU 1,
""te log hiZ

123 des
Ewtsheftes.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzal-
museen in Bonn und Trier für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museeu in Bonn und Trier für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für gewerbliche
Zwecke für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für gewerbliche
Zwecke für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasse der Land-
bürgermeistercien und Landgemeinden der Rheinprouinz für
1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Pensionskasse der Land-
bürgermeistercicn und Landgemeinden der Rhcinprovinz für
1894/95.

Gntlastuug der I. und II. Stückrechnung über den Fonds
zur Errichtung eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals in der
Rhcinprovinz.

Entlastung der Schlußrechnung über den Neubau eines Pro-
vinzialmuseums in Bonn.

Abtheilung ii. der Gentralverwaltung.
Etat der Verwaltung des Lcmdarmenwesens der Rheinprovinz

für die Etatjahre vom I.April 189? bis 31.März 1899.

Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder
für die Etatsjahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Etat der Polizeistrafgelderfonds und des Ehrenbreitsteiuer all¬
gemeinen Armenfonds für die Etatjahre vom I.April 189?
bis 31. März 1899.

Entlastung der Rechnung über die Üandarmenverwaltung für
1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Zwangs¬
erziehung verwahrloster Kinder für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Zwangs¬
erziehung verwahrloster Kinder für 1894/95.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Gutsbesitzer
Destrse.

Derselbe.

Derselbe.

Fach-
com-
mis-
sion.

II.

II.

II.

II.

II.

II

11»



84 40. RheinischerProomziallandtag. Nr. 3.

Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des

Provinzilll-
ausschusses.

Fach-
com-
mif-
sion.

5?

58 —

Entlastung der Rechnung über die Polizeistrafgelderfondsund
den Ehrcnbreitsteinerallgemeinen Armcnfonds für 1893/94,

Entlastung der Rechnung über die Polizeistrafgelderfondsund
den Ehrenbreitsteinerallgemeinen Armenfouds für 1894/95.

—

II.

II.

59 Zu 1.
Seite 125 bis

257 des
Etatsheftes,

60 Zu 1.
Seite 259 bis

809 des
Ltatsheftes.

61 Zu 1.
Seite 311 bis

333 des
Etatsheftes.

62 Zu 1,
Seite 335 bis

345 des
Etatsheftes.

63 Zu 1,
Seite 347 bis

391 des
Etatsheftes.

64 Zu 1.
Seite 393 bis

411 des
Etatsheftes.

65 Zu 1,
Seite 413 bis

415 des
Etatsheftes.

66 Zu 1.
Seite 417 bis

419 des
Etatsheftes.

Abtheilung m. der Gentralverwattung.

Etats der Provinzial-Irreucmstalten zu Andernach, Boun,
Düren, Grafenberg, Merzig und Aachenfür die Etatsjahre
vom 1. April 1897 bis 31. März 1899.

Etats der Provinzial-Taubstummenanstalteuzn Aachen, Brühl,
Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied, Trier, fowie über die
Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung und des Unter¬
stützungsfondsfür entlassene Taubstumme für die Etats¬
jahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Etat der Proviuzial-Vliudeuanstlllt zu Düren für die Etats¬
jahre vom 1. April 1897 bis 31. März 1899.

Etat über das Hebammemvcseneinfchließlichder Hebammen-
lehranstlllt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 189?
bis 31. März 1899.

Etat der Provinzial-Arbeitscmstalt zu Brauweiler für die
Etatsjahre vom 1. April 1897 bis 31. März 1899.

Etat des Laudarmenhcmseszu Trier für die Etatsjahre vom
1. April 1897 bis 31. März 1899.

Etat über die Kosten der Leitung und Veaufsichtiguugder
baulichenUnterhaltnngsarbeiten in den Provinzialanstalten
für die Etatsjahre vom I.April 1897 bis 31. März 1899.

Etat über die Unterstützung milder Stiftungen und Wohl-
thätigkeitsanstalten,sowie über die Kosten der Unterbringung
und des Unterhaltes von Epileptikern,Idioten und Blinden
aus der Rheinprovinz,welche bezw, deren Angehörigekeinen
Anfpruchauf öffentlicheArmenpflegehaben, für die Etats¬
jahre vom I.April 189? bis 31. März 1899.

Commerzienrath
Lueg.

Oberstlieutenant
a. D. Schmidt
von Schwind.

Gutsbesitzer
Destr6e.

Derselbe.

Derselbe.

Direktor
E. Klein.

Derselbe.

Derselbe.
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Nr. Drucksachen
Nr. Gegenstand.

Zu i.
Seite 91 bis

93 des
Etatsheftes.

11

12

13

22

14

Etat für die erweiterte Armenpflege auf Grund des Gesetzes
vom 11. Juli 1891 für die Etatjahre vom 1. April 1897
bis 31. März 1899.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffenddie
Fürsorge für die Geisteskrankenund Epileptikerder Rhein-
provinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Weitelbewilligungeines jährlichen Zuschusses an den Verein
zur Beförderungdes Taubstummen-Unterrichtsiu Köln.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Kosten der Errichtung einer Provinzial-Blindenanstalt zu
Neuwied.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Verkauf zweier Häuser an der Provinzial-Blindenanstalt
zu Düren.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffenddie
Genehmigungeiner neu aufgestelltenHausordnung für die
Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Erlaß der Rückzahlungdes der Kolonie Wilhelmsdorf im
Jahre 1882 gewährten unverzinslichen Darlehens von
10 000 Mark,

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zilll-Irrenanstalt zu Andernachfür 1893/94,

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zial-Irrenanstalt zu Andernachfür 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provin-
zml-Irrenanstalt zu Bonn für 1893/94.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provin-
zial-Irrenanstalt zu Bonn für 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provin»
zial-Irrenanstalt zu Düren für 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zial-Irienanstlllt zu Grafenberg für 1893/94.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

F°ch-
com-
mis°
sion.

Königl. Landrath
Graf Beissel
von Gymnich.

Landesdirettor
Dr. Klein.

Oberstlieutenant
a. D. Schmidt
von Schwind,

Gutsbesitzer
Destree.

Derselbe

Derselbe.

Fabrikant Nels.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II

II

II.

II.
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Nr. Drucksachen.
Nr.

80

81

82

83

84

85

86

8?

88

89

90

91

92

93

94

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

95 —

Entlastung der Geld- und Naturalienrcchnungen der Provin-
zial-Irrenanstalt zu Grafenberg für 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalicnrechnungen der Provin-
zilll-Irrenanstalt zu Mcrzig für 1892/93.

Entlastung der Geld- und Naturalienrcchnungen der Provin-
zial-Irrenanstalt zu Merzig für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesenfür
1893/94.

Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesenfür
1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provin-
zial-Nlindenanstalt in Düren für 1893/94.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt
in Köln für 1893/94.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt
in Köln für 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provin-
zial-Arbeitsanstalt in Brauweiler für 1893/94.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land¬
armenhausesin Trier für 1893/94.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land¬
armenhauseszu Trier für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichenUnterhaltungsarbeiten in den
Provinzicilanstaltenfür 1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten in den
Piovinzialanstalten für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen, Rettnngs-, Idioten- und andererWohl-
thatigkeitsanstaltenfür 1894/95.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
und des Unterhalts von Epileptikernfür 1893/94.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Unterbringung
und des Unterhalts von Epileptikernfür 1894/95.
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Nr.

96

97

Drucksachen.
Nr.

99

wo

101

102

103

104

105

106

10?

108

109

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
com»
Mis¬
sion.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinenBaufonds für
1893/94.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinenBaufonds für
1894,95.

Entlastung der 1. und II. Stücke (Schluß-) Rechnung über
den Bau einer Isolirbarackebei der Provinzial-Irrenanstalt
zu Andernach.

Entlastung der I, Stückrechnungüber die Brunnenanlage für
die Piovinzinl-Irrmanstalt zu Andernach,

Entlastung der Rechnung über die Aufstellung einer Dampf¬
maschine in der Waschanstalt der Provinzial-Irrenanstalt
zu Bonn.

Entlastung der Rechnung über die Umgestaltungdes Frauen¬
bades in der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn.

Entlastung der I. Stückrechnungüber die Beseitigungbaulicher
Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der Provinzial-
Irrenanstalt zu Düren.

Entlastung der I. II. und III. Stück- (Schluß-) Rechnung
über die Herstellung eines Coulissen-Drockenapparatcsin der
Waschkücheder Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenbcrg,

Entlastung der Rechnung über den Neubau einer Kegelbahn
in der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg.

Entlastung der I. und II. Stück- (Schluß-) Rechnung über
die Instandsetzung der schadhaftenGntwässerungsleitungin
der Provinzial-Irrenanstalt zu Vierzig.

Entlastung der Rechnung über die Errichtung einer Hofab-
schlußmauerin der Provinzial-Irrenanstalt zu Vierzig,

Entlastung der Rechnung über die Herstellung einer Wasser-
leitungs-Ginrichtungan der Provinzial-Taubstummenanstalt
zu Brühl.

Entlastung der Rechnung über die Beschaffungeines neuen
Kochherdes für die Provinzial-Blindenanstalt zu Düren.

Entlastung der Rechnung über die außergewöhnlichenAnstreicher-
lc. Arbeiten in der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Köln.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.
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Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses

Fach-
com-
mis«
sion.

110

111

112

—

Entlastung der Rechnung über die Herstellung des Anschlusses
der Provinzial-Hebammenlehranstciltzu Köln an die städtische
Kanalisation,

Entlastung der Rechnungenüber die Verwaltung des Langen-
feld'er Hofes und zwar:

die von der Lcmdesbankgelegte Geldrechnungvom 1.
April 1892 bis 31. März 1893,

sowie die von der Gutsverwaltung gelegte Geld- und Natu-
ralienrechnungvom 1, Juni 1892 bis 31. Mai 1893.

Entlastung der Rechnungenüber die Verwalttung des Langen-
feld'er Hofes und zwar:

die von der Landesbank gelegte Geldrechnung vom
1. April 1893 bis 31. März 1894,

sowie die von der Gutsvcrwaltung gelegte Geld- und Na¬
turalienrechnungvom 1. Juni 1893 bis 31. Mai 1894.

—

II.

II.

II

113> Zu 1.
^Seite 421 bis

429 des
Gtatsheftes.

114

1U

116

Zn 1,
Seite 481 bis

435 des
Etatsheftes.

ZU 1,
Seite 487 bis

449 des
Etatsheftes

23

Abtheilung IV. der Oentvalverwaltung.

Etat der Verwaltungskostendes Genossenschaftsvorstandes der
RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenossenschaft für die
Etlltsjahre vom 1. Januar 189? bis 31. Dezember 1898.

Etat über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von
Viehentschädigungenin Folge:

a. von Rotz und Lungenseuche(Reichsgesetzvom 23. Juni
1880, betr. die Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen,
und Ausführungsgesetz vom 12. März 1891),

li. von Milz- oder Rcmschbrand(Gesetz vom 22. April 1892,
bett, die Entschädigungfür au Milzbrand gefallene Thiere),
für die Etatsjahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Etat für die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegen¬
heiten — nebst Unter-Etat für die Provinzial-Weinbau-
schule zu Trier. — für die Etatjahre von: 1. April 189?
bis 31. März 1899.

Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Errich¬
tung einer allgemeinenRindviehversicherungin der Rhein¬
provinz.

Gutsbesitzer
Lievcn.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.
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»cksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Fach-
com-
mis-
sion.

29 Bericht des Provinzialausschusses,betreffenddie Bereitstellung
weiterer Mittel zur Förderung landwirthschaftlichcrZwecke
und die Betheiligung des Provinzialverbandes an den
Kosten einiger größerer Flußregulirungcu sowie Dcichbauten
(Regulirung der Sieg, des Kittclbaches und Bau des
Deiches Ittcr-Himmclgeist).

Landcsdirektor
Dr. Klein.

II.

30 Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtunguon landwirthschaftlichen Winterschulen, zu Adenau,
Gummersbach,Saarlouis und Xanten.

Gutsbesitzer
Lieven.

II.

Entlastung der Rechnung der landwirthschaftlichenBerufs-
genossenschaft für 1893.

— II.

Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1893/94.

— II.

— Entlastuug der Rechnung über die Viehentschädigungssonds
für 1894/95.

— II.

— Entlastung der Rechnung über die Hengstkörgebührenfür
1893/94.

— II.

— Entlastung der Rechnung über die Hengstkörgebührenfür
1894/95.

— 11

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Angelegen¬
heiten der niederen landwirthschaftlichenSchulen :c. für
1894/95.

II.

— Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
der Provinzial-Weinbcmschulein Trier für 1893/94.

— II.

Entlastung der Rechnuug über die Einnahmen und Ausgaben
der Provinzial-Weinbauschulein Trier für 189t/95,

— II.

Entlastuug der Rechnung über die Verwaltung des Ritter¬
gutes Desdorf für 1894/95.

II.

Entlastung der Rechnung über den Rheinischen Miliorations-
fonds für 1894/95.

II.

Entlastung der Rechnung über den Zinsgewinn des Rheinischen
Meliorationsfonds für 1894 95.

II.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für Meliorationen
in den Gebirgsgegenden der Provinz (Nothstandsfonds)
für 1894/95.

II.

12
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Nr. Drucksachen,
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses

131

132

133

134

135

136

13?

138

Zu 1,
Seite 451 b,

487 des
Etatsheftes.

24

25

26

31

Abtheilung V./i der Gentralverwaltung.

Etat für die Verwaltung und Unterhaltungder Prouinzialstraßen
— nebst Unter-Etat ^ über die Verwendung des Fonds
für den Neubau von Provinzialstrcißen — für die Etats¬
jahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Bericht des Provinzinlausschusses,betreffend den Antrag der
Gemeinde Würsclcn auf Austausch der 6?8 Meter langen
Endstrecke der Stolberg-Würselen'er Prouinzialstraßc gegen
die 738 Meter lange sogenannteGrcvenberg'cr Gemeinde-
straße.

Bericht und Antrag des Provinzinlausschusses,betreffend die
Gesuche

1. des Rheinischen Zweigvercins deutscher Rübenzuckerfabri¬
kanten,

2. verschiedener Industrieller an der Mülhcim-Wippcrfürth'cr
Provinzinzialstraße und

3. der Industriellen an der Brohl-ObcrzisscnerStraße
um Sistirnng der Ausführung des Gesetzes, betreffend die
Vorausleistungen der Fabriken :e. für den Wegebau.

Bericht uud Autrag des Prouinzialausschusses,betreffend die
Aufgabe einer entbehrlich gewordenen Strecke der Beuel-
Overath'cr Prouinzialstraßc.

Bericht und Antrag des Provinzinlausschusses,betreffend das
Gesuch des Ackerers Gerhard Ackermansund Genossen zu
Aldekcrk um Beseitigung der auf der Strecke von Klu 0,»
bis 1,5 der Provinzialstraße Aldekerk-Vorstim Bauamts-
bezirke Crefeld stehendenUlmenbäume.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Prouinzialstraßen für 1891/92.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Prouinzialstraßen für 1892/93.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von chaussirten Wegen für 1893/94.

Schloßhaupt-
mann Graf von^
Fürstenberg-
Stammheim

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.
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Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
com-
nns-
sion.

139

140

141

142

143

—

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von chcmssirtenWegen für 1894/95.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Pro-
vinzial-Straßenverwaltung für 1893/94.

Entlastung der Rechnung über den Sammclfonds der Pro-
vinzial-Straßenvcrwaltung für 1894^95.

Entlastung der Rechnung über den Reservefonds der Pro-
vinzial-Straßenverwaltung für 1893/94,

Entlastung der Rechnung über den Reservefonds der Pro-
vinzial-Straßenverwaltnng für 1894/95.

—

III.

III.

III.

111.

III.

Zu i.
Seite 489 bis

491 des
Gwtsheftes.

Zu 1,
Seite 493 bis

495 des
Gtatsheftes.

32

Abtheilung v/2 der Gentralverwaltung.
Unter-Etat L über die Verwendung des Eisenbahnfonds

und

Unter-Etat (ü über die Verwendnng des Fonds zur Unter¬
stützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues,
zum Etat für die Verwaltung und Unterhaltung der Pro-
vinzialstraßen für die Etatsjahre vom 1. April 189? bis
31. März 1899.

Bericht und Anträge des Provinzmlausschusses,betreffenddie
Förderung von Bcchnunternehmungen.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1893/94.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1894/95.

Entlastung der Rechnung über die Verwendung des Eisen-
bahnfonds für 1894/95.

Oberbürger¬
meister Becker.

Derselbe

Derselbe.

III.

III.

III.

III.

III.

III.

12*
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Zu Anlage 3.

der

an den 40. Rheinischen Provinziallandtag gerichteten Petitionen.

Lau¬ Fach-

fende
Nr.

Antragsteller Inhalt Bemerkungen
com-

mis-
swn

1 Taubstummcn- beantragen Aufbesserung ihres Der Provinzialausfchuß hat I.
lehrer zu Neuwied Dicnstcinkommens unter An¬

rechnung der bisherigen
Dienstzeit auf die neuen Ge¬
haltssätze.

in der Sitzung vom 6.
März d. I. beschlossen,
die Petition dem Pro-
vinziallandtage mit ab¬
lehnendem Votum vor¬
zulegen.

2 Nauamtssekretiire beantragen die anderweit« Re¬
gelung ihres Dienstein¬
kommens.

Der Provinzialausfchuß hat
in der Sitzung vom 23./24.
Februar 1897 beschlossen,
den Antrag dem Provin¬
ziallandtag« mit ableh¬
nendem Votum vorzulegen.

I.

3 GerhardMeisen- Antrag auf Gewährung einer Der Provinzialausschuh hat I.
berg. Unterstützung für den ihm in der Sitzung vom 6.

Inhaber einer Fa¬ durch den Abbrand eines März d. I. die Petition
brik für Patent- Harzschupvens entstandenen als zur Befürwortung
Feueranzünder zu Schaden. Wegen der Feuer¬ nicht geeignet erachtet.

Iversheim. gefährlichkeit feiner Fabri¬
kation ist Petent bisher in
keine Versicherung aufgenom¬
men worden.

4 Stadt- Antrag auf Bewilligung einer Der Provinzialausfchuß hat I.
bürgermeisterei Beihülfe zum Umbau des in derSitzungvom23,/24.

Andernach. Nheinthores. Februar 189? befchloffen,
den Antrag dem Pro-
vinziallandtage mit ab¬
lehnendem Votunl vor¬
zulegen.
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Müller, Dechant
Kvllburg.

Karl vom Berge
Mn. aus Lennep

in Düsseldorf

Der Vorstand der
St. Nemigius-
Kirche in Bonn

Verein der selbst-
standigen Gärtner

Rheinlands

Antrag auf Gewährung einer
Beihülfe zur Wiederherstel¬
lung der Westfa§ade und des
Kapitelhauses an der Stifts¬
kirche in Knllburg.

beantragt die Gewährung einer
Beihülfe zu den Drucklüften
einer von ihm bearbeiteten
Geschichte der Stadt Lennep.

beantragt die Gewährung einer
Beihülfe zur Restauration der
Minoritenkirche in Bonn

beantragt, zur Errichtung uud
Unterhaltung von Gemüse¬
schulen nur dann Beihülfen
zu gewähren, wenn die Schu¬
len sich streng an ihr Pro¬
gramm halten: „Durch The¬
orie und Praxis ihren Zög¬
lingen Anleitung im Gemüse-
bau zu geben" und nicht
durch Anzucht und Verkauf
auderer Produkte und Pflan¬
zen und dergleichen den selbst¬
ständigen sehhaften Gärtner
schädigen.

Der Provinzialausschuß hat
iu der Sitzung vom 23./24.
Februar 1897 beschlossen,
den Antrag dem Pro-
vinzillllandtage mit ab¬
lehnendem Votum vorzu¬
legen.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 6.
März d. I. beschlossen, dem
Prouinziallandtage Ableh¬
nung zu empfehlen.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 6.
März d. I. beschlossen,
dem Provinziallandtag we¬
gen Mangel an Mitteln
Ablehnung der Petition
vorzuschlagen.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 6.
März d. I. beschlossen,
die Petition unter Mit¬
theilung der thatsächlichen
Verhältnisse dem Prouin¬
ziallandtage zur Beschluß¬
fassung vorzulegen.

II.
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Lau¬ Fllch-
fende
Nr.

Antragsteller Inhalt Bemerkungen Mis¬
sion

9 Oberst z. D. von Antrag auf Uebernahmeder von Der Prouinzialausschuß hat II.
Giese zu Aachen. ihm begründeten gemein¬

nützigen Anlagen bei Sour-
brodt im Kreise Montjoie
durch den Provinzialverband.

in der Sitzung vom 6.
März d. I. beschlossen,
die Petition dem Pro¬
vinziallandtage zur Be¬
schlußfassung vorzulegen.

10 Präsidium des Antrag auf Bewilligung einer In der Sitzung ,des Pro- II.
RheinischenVienen- dauernden jährlichen Unter¬ vinzialausfchusses vom

zuchtvereins. stützung. 23./24. Februar d. I.
wurde beschlossen, die
Petition dem Provinzial-
landtage zur Beschluß¬
fassung Vorzulegen.

11 Bürgermeister in beantragen Uebernahme der Der Prouinzialausschuß hat m.
Schlebusch bezw. Straße von Schlebusch nach in der Sitzung vom L3./24.
Gemeinde Schle¬ Odenthal in die Unterhaltung Februar d. I. beschlossen,

busch und Verwaltung des Provin-
zialverbandes.

dem Provinziallandtage
vorzuschlagen, der Petition
keine weitere Folge zu
gebe».

Anlage 4.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

über

die Errichtung einer allgemeinen Rindviehversicherung in der Rheinprovinz.

Der 39. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom 3, Mai 1895 beschlossen,
den Provinzilllcmsschußzu ersuchen,Vorermittelungen wegen Einrichtung einer allgemeinen Vieh-
vcrsicherung anzustellenund dem nächsten Provinziallandtage vorzulegen. Diese Vorermittelungen
sind inzwischen «beschlossenund in der beiliegendenDenkschrift niedergelegt.
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Der Provinzialausschuß, dem die Denkschrift vorgelegen, hat in der Sitzung vom
August 1896 den Antrag gestellt:

„Die Denkschrift der Königlichen Stantsregicrung mit der Bitte überweisenzu lassen,
die Einführung einer allgemeinen obligatorischenViehuersicherungin Erwägung zu
ziehen, möglichst bald aber daranf hinzuwirken, daß
1. ein zuverlässigesMaterial über die Zahl der Rmdviehstücke, Zahl der Todes- und

Abschlachtungsfällc,Ursache der Todes- und Krankheitsfälleund den Werth der
gefallenenund gctödtetcnThiere gesammelt,

2. ein besser geschultes uud zahlreicheresPersonal von Thierärzten in auskömmlicher
Weise augestelltwerde."

Der Provinzialausschußbittet, diesem Antrage zu entsprechen.

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Iaußen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdirektor.

Denkschrift
über

bie Einrichtung einer allgemeinen HUntwiehverstcherungin der Meinvrovinz,
erstattet

gemäß Beschlusses des 39. RheinischenProuinziallaudtages vom 3. Mai 1895.

Inhalt:
I- Die Rindvichuersicherung und die Nindviehhaltung in der Rheinprouinz.

II- Die Nindviehnerluste in der Rheinprovinz.
HI. Erörterung der Frage des Nedürfnisses nach Verallgemeinerung der Ninduiehuersicherungin der Rheinprouinz.
IV- Lage der Ninduiehuersicherung in anderen Staaten.
V. Grundzüge einer Organisation der allgemeinen Ninduiehuersicherung in der Rheinprouinz.

I. Die RindvielMsicherungund RindvieMtuug in der Rheinproviuz.
Der 39. Rheinische Provinziallcmdtag hat auf den Autrag seiner zweiten, mit der Vor¬

berathung des Etats für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Vichentschädigungen
blaßten Facheommissionin der Sitzung vom 3. Mai 1895 beschlösse», den Provinzialansschuß
^ ersuchen, Vorermittelnngm wegen Einrichtung einer allgemeinen Vichvcrsichcrunganzustellen
und dem nächsten Prouinziallandtage vorzulegen. Nach den in der genannten Facheommissionge¬
pflogenenVerhandlungen war mit dem Antrage derselbendie Absichtverbunden, die Frage der
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Einführung einer allgemeinen, obligatorischenVersicherungdes Rindviehs in der Rheinprovinz
einer Prüfung unterziehen zu lassen und der Entscheidungdes Provinziallandtcigesund der staat¬
lichen Behörden zu unterbreiten. Indem der Provinziallandtag diesem Antrage seiner Commission
durch deu Eingangs erwähnten Beschluß entsprach, hat derselbe aufs Neue eine Materie zur Er¬
örterunggestellt, welche bereits in früheren Provinziallandtagen und bei den Organen der Provinzial-
verwaltuug wiederholt behandelt ist,

Ihren Ausgangspunkt »ahmen diese Verhandlungen von einer Petition des Rheinischen
Banernuereins an den im Jahre 1883 versammelten 29. RheinischenProvinziallandtag, welche
die Einfühlung einer Entschädigungfür die an Milzbrand fallenden Thiere bezweckte. Auf Autrag
des, mit Prüfnng dieser Angelegenheitbetrauten I. Ausschusses wurde die genannte Petition durch
Beschluß von: 7. Dezember 1883 „dem Provinzialvciwaltungsmthe mit dem Auftrage über¬
wiesen, die erforderlichenErmittelungen anzustellen und dem nächsten Prouinziallandtagc darüber
Bericht zu erstatten, ob

1. im Wege der Abänderung der Gesetze vom 23. Zum 1880 und 12. März 1881 eine
weitere Ausdehnung der Entschädigungresp, der Zwangsversicherunggegeu Viehseuchen
anzustreben,oder

2. von Seiten des Provinzialverbandes eiue auf Gegenseitigkeit beruhende Ver-
sicheruug für die gcmze Provinz ins Leben zu rufeu, oder endlich

3. eine Rückversicherung für die bestehenden und neu zu gründenden Vieh-
laden innerhalb der Provinz zu bilden sei".

Die durch diesen Beschluß angeordneten Ermittelungen wurden mit einem Berichte des
Provinzilllverwaltungsraths dem 31, Pruuinziallandtage vorgelegt, der auf Antrag seines IV. Aus¬
schusses am 9. Dezember 1885 bezüglich der Einführung einer auf Gegenseitigkeit beruhenden
Viehuersicherung (Nr, 2 obiger Resolution*) beschloß, von der Begründung einer solchen für
die ganze Provinz als Provinzialaustalt abzusehen.

Bezüglich der Rückversicherung für die kleineren Viehvcrsichcruugsuerbäude(Nr, 3
obiger Resolution) beauftragte dagegen der Provinziallandtag den Prouinzialverwaltuugsrath mit
näheren Untersuchungen darüber, ob „diese Rückversicherung bei deu bestehenden Privatvcrstchcmngs-
gesellschaften,oder auf genossenschaftlichemWege allgemein ausführbar sei, so daß dem bestehenden
Bedürfnisse ausreichendGenüge geleistet werde". Das Resultat der demgemäß angestellten Er¬
mittelungen und Rundfragen bei den Staatsbehörden uud landwirthschaftlicheu Korporationen der
Rheinpruuinz liegt in einem, dem 33, Provinziallandtage vorgelegten nnd von diesem am
19. Februar 1888 angenommenenAntrage des Prouiuzialuerwaltungsraths vor, welcher vorschlug,
nunmehr auch von der Einrichtung einer provinziellenRückversicheruug für die Orts-Viehversiche-
rungsvereine abzusehen.

Die Begründung dieser beiden Landtagsbeschlüsse,durch welche sowohl die Einrichtung
einer allgemeinenViehuersicherungauf Gegenseitigkeit, wie eine Rückversicherung für die bestehenden
Ortsvereine abgelehnt wurde, ging zunächst davon aus, daß es au Gelegenheitzu einer zweckmäßigen
Versicherungin der Provinz bei soliden nnd leistnngsfähigenPrivatgesellschaften,sowie bei Orts-
Viehversicherungsvereineunicht fehle, uud daß ein etwa vorhandener Mangel an diesen Orts-
vereincn „bei der Leichtigkeitder Neubildung weiterer Vereine" sich unschwer beseitigen lasse.

-) Anmerkung. Die auf Entschädigung wegen Milzbrand gerichteten Beschlüsse des Promnziallandtages
sind hier nicht weiter berücksichtigt, da dieselbe inzwischen auf Grund ergangenen Staatsgesetzes durch Reglement
vom 15. Dezember 1892 Seitens des 37. Provinziallandtages für die Rheinprovinz eingeführt ist.
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wererseits wurde indessen auch nicht «erkannt, daß das Orts-Vichverficherungswcsenin der Prouiuz
große Mängel zeige, daß häufig schwer empfundene Nachzahlungenvon Prämien erforderlichwürden
oder Vereine wegen Zahlungsunfähigkeitganz zusammenbrächen. Aus diesen Gründen wurde auch
die Nothwendigkeiteiner Rückversicherung für die Ortsvercinc bei den Verhandlungen an sich an¬
erkannt, allein die Einrichtung eines entsprechendenProvinzialinstituts abgelehnt, weil dieses
°hne gesetzlichenBcitrittszwang gegen die Vichbesitzerzur Ausgleichung der schlechten und der
guten Risiken der Versicherungnicht lebensfähig erschien, — Endlich befürchtete mau, daß die Ein¬
richtung einer provinziellenVichversichernngs-oder Rückueisichcrungsanstalteinen eomplizirtenVer-
wllltuugsapparat und eine große Zahl von Beamten bedinge und sich auch aus dem Grunde nicht
bewährenwerde, weil iu Folge der erforderlichen wiederholten Abschätzungeu der Thiere, der stetig
wechselnden Viehbestände und Versichernngswerthceine größtmögliche Dezentralisationder Verwaltung
geboten sei, die mit Errichtung einer Prooinzial-Viehucrsicherungsanstaltkaum vereinbar erscheine.

Von diesen Erwägungen ausgehend überließ der RheinischeProuinziallandtag die An¬
gelegenheit der allgemeinen Vichuerficherungoder Rückversicherung der Selbsthülfe der bethciligten
Landwirthe,

Nachdem nunmehr nach Verlauf fast eines Jahrzehnts durch deu im Eingang erwähnten
Beschluß des 39, Provinziallandtags die Frage der allgemeinen Vichversichernngwiederum in
Erwägung gezogen ist, erscheint es geboten, zunächst die Rindviehhaltuug und die Lage des
Versicherungswesens bezüglich des Rindviehs in der Rheinprovinz einer Betrachtunguud die Frage
einer Prüfung zu unterziehen,ob die Voraussetzungen,uon denen der 33, Prouinziallandtag bei
seiner Beschlußfassung ausgegangen ist, sich als zutreffend erwiesen haben, das heißt, üb in dem
'wischenliegendcn Jahrzehnt so wesentliche Fortschritte auf dem Gebiete der Rindvichversicheruug
gemacht sind, daß es besondererstaatlicher und provinzieller Maßnahmen zur Einfühlung der
allgemeinen Rindvichversicheruuguicht mehr bedarf.

Die Zahl der Rindvichstückc in der Rhcinprovinz betrug nach den dnrch die staatlichen
^rgcnie zu statistische» Zwcckeu vorgenommenenZahlungen:

am 5. Juni 1882 ..... 954 57?
„ 10, Januar 1883 ..... 968 480
„ 1, Dezember 1892 , . . 1076945
„ 1. ., 1893 . , , . 976 702 *)

Während bei der zur Erhebung der Biehabgaben alljährlichstattfindendenAufnahme des Rindvieh-
bchandcs im Iannar 1895 945 487 Stück Rindvieh ermittelt wurden Die Differenz im Resultate
beider Zahlungen beruht wohl zuuächst auf dem Umstände, daß bei den zuerst gedachten Er¬
mittelungenmit größerer Sorgfalt vorgegangenwird, sodann aber besondersdaranf, daß bei den
zuletzt erwähnten, alljährlichenAufuahmcu diejenigenRinduichstückenicht gezählt werden, welche
dem Reich oder den Einzelstaaten gehören, oder als Schlachtvieh in Schlachtuiehhöfen oder öffent-
l'cheu Schlachthäusernanfgestelltsind.

Die näheren Angaben über Stückzahl, Alter, Vcrkanfswcrthund Lebendgewicht des Rind-
Mchbestandes der Rhcinprovinz nnd einiger anderen, zum Vergleichheranzuziehenden Bnndcsstaaten
und Provinzen »ach der amtlichenViehzählung vom 1. Dezember t892 geht aus der folgcuden
Tabelle hervor:

') Die Zahlung vom 1, Dezember 18!13 ist durch die Futternoth dieses Jahres veranlaßt und hatte den
Zweck, die Reduktion des Nindmehbestandes durch die mißlichen Verhältnisse des genannten Jahres festzustellen;
>'° betrug in der Rheinprouinz ca. 9°/«,

13
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Bezirk,

Regierungsbezirk Aachen

Coblenz

Köln ,

, „ Düsseldorf

, Trier .

Nheinprovinz , , , .

Provinz Westfalen

Königreich Preußen ,

„ Bayern

Sachsen .

„ Württemberg

Großherzogthum Baden

Hesse»

Elsaß-Lothringen . .

Deutsches Reich , .

Mindvieß-Mestand

Stückzahl

des

Rindviehs,

159 251

254 731

167 979

229 559

265 425

107« 945

605 305

9 871381

3 337 978

664 833

970 588

654 984

321641

487 243

17 555 694

Darnntcr befinden

Thiere

bis zu
6 Monaten

3

über
6 Monate

15 662

26 562

19 305

17 746

34 221

113 49«

48 800

999 404

365 522

59 437

134 032

83 565

36 863

55 756

1 865 300

143 589

228169

148 674

211813

231204

963 449

554 505

8 871977

2 972 456

605 396

836556

551419

284 778

431 48?

15 690 394

Der gesummte Verkaufswcrth
betragt für die

iu Col, 3 in Col. 4

aufgeführten Thiere

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 4,
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742 990

1 132 504

1 006 496

922 482

1613 635

5 4l810?

2 405 445

47 884 460

23 363 500

3 358 500

7 296 200

5 751700

2104 900

3 350 600

100 220 400

31897 90s

43 366 461

34 580 51"!

54 730 51Z

44 942 46s

20951786s

118 132 65?

1 904 966 11s

642 156 20«

150 73910"

180 775 200

136 484 000

70 016 30»

102 83? 600

3 447 077 300

nach der Zahlung vom 1. Dezember1892.

Vlitln,' m 7 Der durchschnitt
!-?m Gefammt- ^ ^^.fswer

-"«kauMverth
des Rindviehs
6°l, 5 und 6

32 640 899

44 498 965

35 587 010

55 652 995

46 556 101

214935 970

120 538 102

1952 850 579

665 519 700

154 097 600

188 071400

142 235 700

?2 121 200

1W 188 200

3 547 297 700

liche Verkaufswerth
beträgt hiernach

für die Thiere in
Col, 3

8

Col, 4

4?

43

52

52

4?

48

49

48

61

56

54

68

5?

60

54

9

222

190

233

258

194

217

213

215

216

248

216

249

246

238

220

Durchschnitt¬
licher Verkaufs-

werth eines
Thieres

überhaupt

10

205

175

212

242

175

200

200

198

199

230

194

224

224

218

202

Das gesammte Lebendgewicht
beträgt für die in

Col 3 Col. 4

aufgeführten Thiere
K3
11

1234 400

1 776 259

1 464 474

1467 031

2 422 39?

8 364561

5 064 713

83 007 358

31376 800

5 072100

10 382 400

7 780 800

3 090 400

5 105 500

156 851700

K3
12

50 956 969

71 586 05?

57 608 281

90 576 320

75 731 620

346 459 247

207 645 891

3 373 505 311

1010 784 600

246 089 400

290 453 600

205 265 400

108 191000

158 027 800

5 832 800 000

Das durchschnitt¬
liche Lebendgewicht

beträgt hiernach
für die Thiere

in Col. 3

13

78

6?

76

83

71

74

104

83

86

85

7?

93

84

92

84

in Col. 4
^3
14

314

38?

42?

328

360

374

382

340

406

34?

372

380

359

371

13»
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Die Zahl der Rindvichstückcin den Landgemeinden der Rheinprovinz, die also ganz
überwiegend zu landwirthschaftlichenBetrieben gehören, beträgt 1006 789. Die gcscunmte laud-
wirthschaftlichnutzbare Fläche der ländlichen Privatbcsitznngcn der Rheinprovinz beträgt nach den
Ermittelungendes Jahres 1878: 1 - 33? - 152,2 Iia, so daß auf jeden Hektar 0,7 Rinduiehstücke niil
einem Werth von 140 Mark entfallen würden. Auf jeden der landwirthschaftlichenBetriebe der
Rheinprovinz, welche ans Grnnd des vorläufigen Ergebnissesder Gewerbezählungvom 14. Juni
1895, und nach Abzug der nnr als Zier- und Hnusgärtcn dienenden Betriebe und der Staats
betriebe auf ruud 450 000 angenommenwerden können,entfallen hiernach durchschnittlich2^/,<>l,
Stück Rindvieh mit ciuem Werthe vou 448 Mark

Die Zahl der zu deu Vichabgaben beitragenden Riudviehbesitzer der Rheinprovinz
beträgt nach den Aufnahmen vou 1895: 261484, so daß auf jeden Bichbesitzer ca. 4'/,« Rind
uiehstiickckommen.

Gegenüber diesemRindvichbcstandcsind nun für das Jahr 1883 bei den, durch die oben
erwähntenProviilziallaudtagsbcschlüsseveranlaßten Erhebungen ermittelt wurden: 712 örtliche Rind-
viehversicherungsucrcincmit 62 372 Mitgliedern nnd 133 101 versicherten Rindvichstücken, welche
einen Gesammtversichernugswerthvon 25 350 510 Mark oder einen durchschnittlichen Versicherung-:
werth vou 190 Mark pro Thier repräsentirtcn. Das Nähere über die Vcrtheilung der Vereiue :e,
auf die ciuzclueu Regierungsbezirkecrgicbt die nachfolgendeTabelle, welche auch über die ent¬
sprechenden Verhältnisse im Jahre 1894 auf Gruud der ueuesteu Ermittelungen der Staats¬
behörden Auskuuft giebt.

L.

Klebersicht über die in der Provinz volhandenen OrtS-Viehversichcrungsnereine.

Lfde.
Ä!r. Regierungsbezirk.

Ver¬
sicherung^

j»hr.

Zahl
der

Vereine,

Zahl
der

Mitglieder.

Zahl
des

versicherten
Rindviehs.

Gesammt-
wcrth

der

versicherten
Thiere,

Durch¬
schnitts¬
wert!)
eines

Thieres.
1 2 3 4 5 L ? 8

1 1883
1894

82
123

7 196
9 20?

16 10?
22 575

2 917 195
4 515 616

181
200

2 Coblenz ..... 1883
1894

134
230

10 432
17 482

28 426
46 094

4 769 658
8 078 740

168
175

3 Köln ...... 1883
1894

86
155

9 284
13 608

17 153
28 017

3 340 617
6 182 537

195
221

4 Düsseldorf .... 1883
1894

342
39?

26 346
25 571

54 352
82 470

10 636 313
13 856 580

196
168

5
a) örtl. Vereine . .
1)) Trier'schcr Verband
Rheiuprovinz . . .

1883
1894
1894
1883
1894

68
119
136

9114
10 012

7 31?

17 063
23 716
11224

3 686 72?
6 106 380
3 356 950

216
258
236

712
1160

62 372
83 14?

133101
217 096

25 350 510
12 096 803

190
193
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Eine Rückversicherung ist bei den Ortö-Niehversichernngsvcreincnfast nirgends Vorhände»
und im Allgemeinen eine starke Abneigung der Landbevölkerunggegen Rückversicherung nicht zu
verkeimen. Auch der im Jahre 1884 zwischen dem landwirtschaftlichenVereine für Rhcinprcnßcn
und der Rheinischen Vieh-Versicherungsgesellschaft zu Köln abgeschlossene Vertrag, welcher den
Orts^Viehversichernngen eine Rückversicherung bei der genannten Gesellschaftermöglichte, ist erfolglos
gewesen, weil sich nicht einmal 50 Vereine fände», welche zur Rückversicherung geneigt waren
und die genannte Gesellschaftsich nur unter dieser Voraussctznngznr Uebernahme der Rück¬
versicherung herbeilassenwollte. Nur der Trier'scheVichversicherungsverbandist hier zu erwähnen,
der den ihm angeschlossenen ea, 136 Vereinen durch Theilung des Schadens eine Rückversicherung
gewährt, sich aber mir auf einen kleinenTheil der Provinz erstreckt. Jedoch hat auch dieser
Verband unch dem Futtcr-Nothstaudsjahre 1893 erhebliche Schwierigkeitenzn bekämpfengehabt.

Hiernach stehen für das Jahr 1894 in der Rhcinpruvinz einem Rindviehbestandevon
wnd 1 076 945 Thieren mit 261 484 Besitzern und eiuem Verkanfswerthevon 214 935 970 Mark
gegenüber: 217 096 bei örtlichenVcrsichernngsvercinenversicherteThiere mit 83 147 Besitzern
und einem Versichernngswcrthcvon 42 096 803 Mark.

Hierzu kommen noch die bei Privatgesellschaftenabgeschlossenen Versicherungen Nach
den durch den Vorstand der Rheinischen Vieh-Versicherungsgesellschaft zn Köln hierher gelangte»
und auch anderweit beglaubigten Mittheilungen arbeiten in der Nheinprovinz außer der genannten

1, NhcinifchcnVieh-Vcrsichcrungsgcscllschaft noch die
2, Sächsische Vieh-Versicherungsbant 1 ^ z,

3 VaterländischeVieh-Versicherungsgesellschaftj 5" Dresden,
4, Central-Vieh-Versicherungsvcrcinzu Verliu,
5, Vieh-Versicherungsbankfür Denschlaudvun 1861 zu Berlin,

Von diese» Gesellschaften sollen nach den vorliegendenSchätzungennoch l2'/2 Millionen
Mark Vichwcrthciu der Rheinprovinz versichertsein. An Rindvieh waren im Jahre 1895 bei
d" Rheinischen Vich-Versichernngsgesellschaft versichert 5,i30 Stück mit 2 029 363 Mark Vcr-
^chcruugswcrthund ca 1500 Besitzern Wenn man unter Zugrundelegung der im Jahre 1895
"' der Nheinprovinz vo» Privatgcsellschaftc»überhaupt entfchädigtcnThiere annimmt, daß bei
°en anderen Gesellschaftenzusammen noch die Hälfte vorstehend angeführter Thiere, Werthe und
^esitzer versichert sind, so würden bei Privatgesellschaftenim Ganzen ca. 8800 Rindviehstückc mit
3 044 000 Mark Werth und ca, 2250 Besitzern versichert sein.

Als Resnltat dieser Untersuchungenergicbt sich, daß von dem Rheinischen Ninduiehbcstande
von 1 o?^ 945 Thieren mit 261 484 Besitzern und einen, Ncrsichcrnngswcrth von 214 935 970 Mark
versichert sind:

225 896 Thiere d. h, 21"/«
85 39? Besitzer d. h. 33«/«

45 140 803 Mark Werth d. h. 21°/°-
Vergleichtman dieses Resultat mit den für das Jahr 1883 ermittelten Ziffern, so hat

suh zwar immerhin in dem Zeitraum von ca. 10—11 Jahren das Viehversichcrungswcsen in der
Nheinprovinz nicht unerheblichentwickelt, bietet aber im Ganzen noch innner durchaus kciu be¬
ledigendes Bild, indem ca. ?9°/<. aller Thiere und Werthe nicht versichert sind, mithin ein sehr
wesentlicher Theil des rheinischen Nationalvermögens, besonders der rheinischen Landwirthschaftder
steten Gefahr des Verlustes ohne Ersatz ausgesetzt ist.
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II. Die Rindviehverluste in der Nheinprovinz.
Von besonderem Interesse ist es mm, die Höhe dieser, am Rindviehbestnndceintretenden

Verluste und die dadurch hervorgerufenenVermögcnsbeschädigungen kennen zu lernen, ebenso be¬
dauerlich dagegen auch, daß es hier an erschöpfenden Ermittelungen und Nachweisenfast völlig
fehlt. Die von den Staatsbehörden veranlaßten statistischenErhebungen umfassen im Wesent¬
liche» um den Verlust durch Viehseuche»,während Ermittelungen über aus anderen Ursachen
eingegangeneoder nothgeschlachtete Thiere nirgends vorliegen. Um aber wenigsteusfür ein Jahr
annähernd ein Bild von den Vichverlnstcn in der Nheinprovinz zu erlangen, hat der Landes¬
direktor der Nheinprovinz dnrch Vermittlung der Rcgicruugs-Präsidcntcn die Bürgermeisterämter
ersucht,bei der im Januar 1896 zwecks Erhcbuug der Vichabgabeu stattfindendenViehbestands-
aufnähme die Höhe der Vichverluste für das Jahr 1895 festzustellen Zu diesem Zweckewar
den, alljährlich mit dem Namen der einzelnenVichbesitzerund deren Viehbeständeauszufüllende!!
Nachweisungenein Fragebogen bcigcgcbcn,der für jedeu ciuzelnen Viehbcsitzerfolgende Fragen
enthielt, deren Beantwortung von dem aufnehmendenBeamten in den Fragebogen eingetragen
wurde:

1. Zahl der im Laufe des Jahres 1895 eingegangene,!und nothgeschlachteten Thiere?
(der Begriff der Nothschlachtuug war dahin erläutert, daß sie durch schwere Erkrankung
oder Verletzungdes Thieres verursacht sein müsse.)

2. Werth der eingegangenen und nothgeschlachtetenThiere nach den Angaben der
Besitzer?

3. Befanden sich nnter den zu 1 aufgeführtenThieren Kälber unter 6 Monaten?
4. Ist für die fraglichenThiere eine Entschädigunggezahlt worden a.) durch eine Orts-

Viehvcrsicherungoder d) eine Privat-Versicherungsgesellschaft?
Das Resultat dieser Ermittlungen ist in der nachfolgendenTabelle 0 niedergelegt,welche

die Angaben für die Regierungsbezirkeiu der Provinz im Wanzen enthält, während die Ver-
thcilnng auf die einzelnen Kreise aus der im Anhnug befindlichen Nachweisungzu ersehen ist.

6.
Uebersicht

über die im Jahre 1895 in der Aheinpr ovinz eingegangenen und nothgeschlachtete» AinduielMckc.

Regierungsbezirk.

Stüc
d

einge¬
gangenen

Ninovi

kzahl
r

noth-
geschlach¬

teten

chstücke

Werth
der in Col.

3 u. 4

aufgeführten
Thiere

Unter den
in Col. 3 u. 4
verzeichneten
Thieren be¬
finden sich

Kälber nnter
6 Monaten

Zahl
der Besitzer

der
in in

Eol. 3 zL°l. 4
angegebenen

Thiere.

Von den
3 u. 4 au
Thieren
schädigt

du
Orts-Vieh-
Versich,-
Vereine
Stück.

in Col.
geführten
sind ent-
worden

rch
Privat-
Gesell¬
schaften
Stück.

i 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 W

1
2
3
4
5

Aachen ....
Loblenz ....
Köln.....
Düsseldorf . . .
Trier ....

Se. Nheinprovinz

1595
213?
1439
4 379
4 109

1528
1045
1601
4156

784

599156
461578
658 842

1 705 ?>.12
639 026

1185
1119

854
3696
2442

11!1
1910

990
2184
3461

1206
10l0
12l4
2948

756

45?
66?
624

2285
662

26
14
72
50

6

13 659 9114 4 064 394 9296 9656 7134 4695 168
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Zu den durch diese Tabelle veranschaulichten Verlusten treten noch die durch Seuchen
— Lungenscuche, Milzbrand und Rauschbraud — oder durch die Scucheu-Ackämpfungsmaßrcgcln
hervorgerufenenVerluste hinzu, deren Umfang in den Jahren 1894 und 1895 aus der nach¬
stehenden Tabelle 0 hervorgeht. v.

Uebersichtüber die Seitens der Provwzialurrwaltnng gezahlten Entschädigungenfür
Angrnseuche. Milz- und Kauschbrand unter dein Wndmch während der Jahre 1894 und 1895.

Regierungs¬
bezirk.

Ge¬
summt-
zahl
der

entschä¬
digten
Thiere.

Davon entschädigt
in Folge von

Lun¬
gen-

seuche. brand.

Gcsammt-
betrag

der
Ent¬

schädigung

Von den entschädigtenBeträgen
fallen auf

Lungm-
seuche

Milz- > Ransch-
brand

Aachen

Coblenz

Köln .

1891
1895

1894
1895

1894
1895

Düsseldorf 1894
1895

Trier. .1894
1895

»,.!«„,,.,,^«

142
456

49
33

130
565

363
42?

146
63

142
81 ! 36349

74! 56
537 ! 28 !

121 242
168 162 97

146
60

830
1554

195
1054

635
350 ! 150

25 621,84
61641,86

7 928,—
6 311,74

24 717,27
68 507,92

76 902,23
80 313,88

30 981,32
14 815,8N

36 413,88

11716,76
60 695,12

26 316,60
21548,41

25 621,84
19 597,30^ 5 630,68

7 928,—
4192,54! 2119,20

13 000,51
7 812,80 ^ -

166 150,66
231 591,20

38 033,36
118 657,41

50 585,63
44 915,07! 13 850,40

30 981,32
14 380,60! 435,20

128117,30
90 898,31! 22 035,48

Wenngleich in diesen Scuchenfällen und bei der Privatuersicherung eine Entschädigung
°tt Thiere zu einem Brnchthcile des abgeschätzten Werthes oder zum Vollwcrth stattgefunden
M, sn ist doch in allen Fälleil der Entschädigungneben dem direkten auch der indirekteSchaden
M berücksichtigen, den der Vichuerlust beim Landwirth durch Aufhebung der Nutzbarkeitdes
Thieres verursacht:Verlust der Milch, der Zugkraft, des Düngers u. s. w., kurz die ganze Wirth¬
schaft wird beim Kleinbauern durch den Verlust auch nur eines Rinduichstückesin Mitleidenschaft
gezogen.

Als besondererFaktur bei den Rindvichverlustcn ist sodann die Tuberkulose zu er¬
wähnen, die seit Jahre» iu seuchenartigerVerbreitung steigende Opfer unter dem Rinduieh-
bestande, auch der Rheinprouinz, fordert und die, je weiter in den Städten das Schlachthaus¬
und Fleischschau-SystemFortschritte macht, auch größere Verluste den das Vieh kaufenden und
verkaufcudmÜandwirthcn auferlegt Eine Schlachtuiehvcrsichemng zur Deckung dieser, Landwirthen
u»d Metzgern erwachsenen Schäden, wie sie in anderen Provinzen zum Theil schon weiter ver¬
breitet ist, hat in der Rheinprovinz bisher in irgendwienennenswerthcmUmfange Eingang nicht
gefunden.
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III. Erörterung der Frage des Bedürfnisses einer allgemeinen Rindviehversicherungin
der Rheiuprovinz.

Nach Einsicht in diese Vcrlnststatistikund in die Lage der Rinduiehversicherungin der
Rheiuprovinz ist die Frage zu stellen, ob eine Vcrallgcmeincrnngder Ninduichversichernnggeboten
erscheint. Nach dem vorliegendenMaterial wird kein Zweifel darüber obwalten können, daß diese
Frage zu bejahen ist, und thatsächlichhat man denn auch überall, wo in den letzten Jahren in
landwirtschaftlichenKreisen und Vertretungskörperu, oder iu gesetzgebendenVersammlungcu diese
Frage erörtert wurde, sich für eine sehr wesentliche Erweiterung und Verallgemeinerungdes Rind-
viehuersichcruugswescusausgesprochen. Insbesondere sei hier der Beschlüsse des deutsche» Land¬
wirthschaftsrathsvom 14, Februar 1893 gedacht, welcher folgende Erklärung abgab-

1. Eiue möglichst vollständigeOrganisation des Vichvcrsichcrungswcsensist besonders im
Interesse der kleinen Vichbesitzcr dringend geboten,

2. Soweit sie die Versicherungvon Pferden und Schweinen betrifft, kann ihre weitere
Ausbildung, abgesehenvon den Seuchcnkraukhciten,der freien Vcreiusthätigtcit über¬
lassen werden.

3. Die Herbeiführung einer möglichstenVerallgemeinerung der Versicherungder Rind-
viehbeständcliegt im öffentlichen Interesse nnd bedarf der allseitigenMitwirkung; zu
diesem Zwecke ist
a) in erster Linie die Bildung von räumlich eug begreuztcu Vcrsichciungsvcrciucu

allgemein anzustreben;
d) dieselbe durch gesetzlicheMaßnahmen zu unterstützen;
o) diesen Vereinen durch Zusammenfassn»«, zu staatliche»oder proviuziclleuVerbände»

auf gesetzlicherGrundlage die zu ihren: Fortbestand nnd zn ihrer gedeihlichen Ent¬
wickelung erforderliche Sicherheit zn gewähren;

cl) wo und inwieweit die Bildung räumlich begrenzterVcrsichcrungsvereinc uuter gleich¬
zeitiger Zusammenfassungvon Verbänden nicht erreichbar ist, die Entwickelnug
größerer Versicherungsgesellschaften zn fördern,

4. Unter allen Entschädignngsnrsachenist bei der Rindviehvcrsichernngdie Tuberkulose
als die hauptsächlichste anzusehen. Das verschiedene Maß ihrer Verbreitung, die von
der Gesuudheitspolizeigestellten Anforderungen, und die Möglichkeit, die Keuutuiß
ihres Auftretens im Einzclfallc zur Ergreifung von Maßnahmen behufs ihrer Ein¬
schränkung zu benutzen, lassen es, zugleich im Interesse einer ersprießlichen Entwickelung
der Versicherungdes Rindviehs gegen die Verluste aus suustigcuUrsache», geboten
erschciue», die E»tschädigu»gder Verluste aus der Tuberkulosezum Gcgeustaud einer
besonderenVersicherungzu machen; zu diesem Zwecke empfiehlt es sich,
il) im Wege der Reichsgcsetzgcbuug dcu Grundsatz der allgemeinen Entschädigungspflicht

festzustellen;
K) durch Laudes- uud bczw, Proviuzialgesetzgebuugdie Art der Entschädigung und

der Aufbringung der hieraus erwachseudc» Kosten zu regeln;
u) zur Aufbriuguug der Kosten der Entschädigung,als im öffentlichen Interesse liegend

Beiträge aus öffentlichen Mitteln zu gewähren.
5. Es liegt im Interesse einer gedeihlichen Entwickelungder Viehuersicheruug, daß dieselbe

einer staatlichenAufsichtunterstellt uud eiue regelmäßige Mitwirkung von Vertretern
der Versicherten bei der Verwaltung organisirt werde."
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Aus den, diesen Beschlüssen zu Grunde liegenden Verhandlungen ist besondershervorzu¬
heben, daß von vielen Seiten, namentlich den vom Landwirthschaftsratheingesetzten Referenten,
ble Einführung der allgemeinen Zwangsversicherung für Rindvieh als das an sich
"llcin wirksame Mittel und erstrcbcnswerthc Ziel zu betrachtensei und daß nur zur Zeit noch dcwou
""stand genommenwerden müsse, dahin zielende Vorschlagezu machen, da eine öffentliche Zwaugs-
"nsichcrungdes Rindviehs noch zu starke Antipathie gegen sich habe und erst dann Aussichtauf
"folg biete, wenn die freiwilligeVichvcrsicherung iu Ortsvercinrn noch weitere Fortschritte gemacht
habe. Diese Fortschritte werden nach dem Beschlusse des deutschen Landwirthschaftsrathsbesonders
burch hie bereits jetzt dringend befürwortete obligatorische Versicherung des Rindviehs gegen
bie Tuberkulose erwartet.

In der angeführten Erklärung des deutschenLaudwirthschaftsrathsist für die Rheinprouinz
zunächst wichtig, daß besonders das Interesse des Kleinbcsitzes in der Landwirthschaftdie Vemll-
Zeinciuernng der Viehvcrsicherungerheischt,da unsere Provinz ganz überwiegend im Klein- uud
Mittclbcsitz Landwirthschafttreibt, indem sie mit 522 683 landwirtschaftlichen Betrieben (nach der
etzten Gewerbezählungvon 1895) an der Spitze aller prcnßifchcn Provinzen und — nächst Bayern

m>t 68152 l landwirtschaftlichen Betrieben — auch des Deutschen Reiches steht, während die
zweitgrößte Provinz, Schlesien, das eine annähernd gleiche Zahl von Haushaltungen aufweist wie
°>e Rheinprouinz,nur 37? 778 Laudwirthschaftsbetricbczählt. Dabei ist durch die im Jahre 1882
aufgenommene landwirthfchaftlicheBetriebsstatistik ermittelt, daß von dem gesmnmtcn Rindviehbe-
stände der Provinz 46,4«/« auf landwirthfchaftliche Besitzungen bis zu 5 Ila, 23,?°/« auf Besitzungen
>n der Größe von 5—IN Ii«,, 14,8°/» auf Besitzungen von 10—20 Iia Größe entfallen. Hiernach
befinden sich rund 70°/« des gesummtenRindviehs der Provinz im Besitze der kleinen Banern bis
zu 10 Kg »der 40 Morgen nnd im Ganzen 85«/« des Rindviehs im Besitze der kleinen und
nuttleren Lcmdwirthcmit Besitzungen bis zn 20 Ka oder 80 Murgen,

Bei dieser Verthcilung des Rindviehs auf überwiegendkleine und mittlere Besitzer hat
sUr diese der Werth des Nutzviehsselbstverständlich eine wesentlichhöhere Bcdentnng als für den
süßeren Besitzer, Dieser Werth wird in der Zutnnit voraussichtlich noch erheblich wachsen, da bei
^ stetig zurückgehenden Rentabilität des Getreidebaues auch in der Rheinprouinz der lcmdwirth-
!chc>ftlichcBetrieb sich der Viehzucht in erhöhtemMaße zuwendet,um dadurch eiu weiteres Sinken
^ Bodenrente zu vermeiden. Daß für diefc erhöhte Produktion an Nutzviehauch in der Rhein-

Provinz s^hst unh den benachbartenGegenden ein sehr aufnahmefähigesAbsatzgebiet vorhanden ist,
w»n im Hinblick auf die starke Vieheinfuhr aus anderen Gebieten keinem Zweifel unterliegen,
deshalb denn auch feit Iahreu von allen Seiten mit Recht die Hebnng der Viehzucht durch alle
geeigneten Mittel gefördert wird, wobei uur auf die hohe» Subventionen hingewiesenzu werden
Glicht, welche seit längerer Zeit der Staat uud der rheinische Provinzialverband zu diesem Zwecke

verausgaben.
Wenn nun bei der, auch durch diese Mittel erhöhten Viehhaltung der kleineu und mitt¬

leren Besitzer dieselbe» von Vichverlustenheimgesucht werden, so trifft das dieselben meist ganz
außerordentlichschwer. Der Wicdcrcrsatz der verlorenen Thiere ist bei denselben mehr oder weniger
"uc Lebensfrage,die häusig den Anfang vom Ende auch bei Wirthschaftenin bis dahin günstigerer
^>gc bedeutet. War das eiugegaugcneVieh nicht versichert,so ist der Besitzer häufig gezwungen,
^eld bei Fremden zu leihen, fällt dabei ust Wucherernin die Hände, die ihm Vieh ans Abschlags-
zahlung leihweise überlassen, ihn, beim Ausbleibender pünktlichen Abschlagszahlungdas Vieh auch
Wieder nehmen oder ihm noch härtere Bedingungen auferlegen uud ihu endlich auch mit seiner
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anderweiten Produktion nnd Konsumtion in ihre Abhängigkeit bringen, indem sie ihm z. N-
Getreide, Kartoffeln zu niedrigen Preisen abkaufen oder ihn zwingen, von ihm Fntter- und
Düngemittel anzukaufen.

Diese Verhältnisseweisen ernstlichans die nicht zu unterschätzende soziale Bedeutung
der Viehvcrsichcrung für die Landbevölkerung hin, die bei Erörterung der hier vor¬
liegenden Fragen nie außer Acht gelassen werden sollte. Aus diesemGrunde werden anch die
größeren rheinischen Viehbesitzer,die ja zweifellos an der Rindviehversichcrnngnicht ein gleiches
Interesse haben, geneigt sein, der Verallgemeinerungder Riudvichversichcrungim Interesse der
kleinerenBesitzer zuzustimmen.

Daß die augenblicklichen Einrichtungenden zu erstrebende»Zielen nicht wesentlich näher
kommen, dürfte allgemeinzugegeben werden. Denn nicht nur, daß von dem Gcsammt-Rindvich-
bestcmdc der Rhcinprovinz zur Zeit nur etwa >/» überhaupt versichert ist, genügen die bestehenden
Versicherungenqualitativ dem vorhandenen Bedürfnisse durchaus nicht; dem,, was zunächst die
Orts-Viehveisichcrungsvercincanbelangt, so ist von jeher bis in die neneste Zeit in außerordentlich
vielen Fällen die Erfahrung gemacht worden, daß dieselben zum Theil nur kümmerlichihr Dasein
fristen und bei größeren Viehucrlusten häusig ihre Zahlungen einstellen. Insbesondere haben
Futtermangel nnd Futtcrnoth iu den Jahren 1892 und 1893 mit ihrem Gefolge von Viehkrank-
hciteu uud größerer Sterblichkeit manchen Orts-Viehvcrsichcrnngsvercinzum Erliegen gebracht,
während viele sich nur mit Staats- oder Kreisbcihülfeunothdürftig über Wasser gehalten haben.

Andere Vereine haben in anderer Weise zum Schaden der Landwirthe sich z» helfen ge¬
sucht, indem sie nur zu 2/« des Werths entschädigen, oder die am häufigsten vorkommenden Verluste
von der Entschädigungausschließen oder anch dann eine solche ablehnen, wenn der Viehbesitzer den
Verlust durch gehörigeSorgfalt hätte abwenden können.

Bei den privaten Viehuersichcrnngsgcsellschaftendagegen versichern in der Regel nnr größere
Besitzer, während bei den kleinerenLandwirthen gegen diese Anstalten meist Mißtrauen herrscht, da
sie die Gcschäftsgcbahruugderselbe» nicht übersehen können uud befürchte», zu hohe Prämien,
namentlichNachschuß-Prämienzahlen zu müssen. Nnr zu oft ist dieses Mißtraue» mich durchaus
berechtigt,da erfahrungsgemäßbei den privaten Viehvcrsichcrimgsgcsellschaftcn vielfach das Interesse
der Versicherten, namentlichder kleinerenBesitzer bei der Schadcnregulirung sehr ungenügendge¬
wahrt wird, wie dies in den Verhandlungen des deutschen Laudwirthschaftsrathsin den Iahreu
1893 bis 1894 offen anerkannt ist und auch zu Abhülfe auf gewisse» Gebieten der privatgcsell-
schaftlichcn Viehversichcrungsvercine geführt hat.

Die mangelhafte Organisation und spärliche Verbreitung der Rindvieh-Versicherunghat
bisher auch auf die Rindviehhaltnng, namentlich in den bäuerlichen Wirthschaften einen nach¬
theiligen Einfluß ausgeübt. Deuu es gehen bei den bestehenden Verhältnissennicht nur sehr viele
Thiere durch Krankheiten,Verletzungenu. s. w. zu Grunde, die bei Bestehen einer Vichversichernng
und dadurch bedingter vermehrter uud intensiverer thierärztlichcr Behandlung zu erhalten wären,
sondern es wird insbesonderedurch die vorhandenen Zustände auch die Verbreitung von Seuchen
wesentlich gefördertund dadurch den Landwirthcn nachhaltigerSchaden zugefügt Zur Zeit kommt
es nämlich selbst in sonst gut geleitetenWirthschaftenvor, daß Thiere an Seuchen erkranken und
eingehen,ohne daß der Besitzer sich durch Zuziehung von Sachverständigen über die Krcmkhcits-
und Todesursacheinformirt hat Ganz besonders hat sich dieser Uebelstcmdwährend der letzten
Jahre beim Auftreten der Lungenseuche bemerkbar gemacht, wo in vielen Gehöften nnter großen
ViehbeständenWochen und Monate vor amtlicher Feststclluug der Seuche Thiere erkrankt und
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ohne Obduetion beseitigt sind, die zweifellos an der Luugensenchegelitten hatten. Daß durch
diese verspäteteErkennung der Seuche der Verbreitung derselbenin dem ergriffenenBestände und
der Ansteckung fremder Bestände Thür und Thor geöffnet ist und damit großer Schaden verur¬
sacht wird, liegt aus der Hand.

Nach diesen Erörterungen wird man mit Recht den Schluß ziehen können, daß die
bestehenden Rindviehuersichcrnngsgclegenheitenin Ortsvcreinen und Privatgesellschaftenweder
quantitativ noch qualitativ dem vorhandenen Bedürfnisse genügen, die Viehhaltung nicht nach¬
haltig schützen und daß nach der bisherigen Entwickelungauch eine durchgreifende Besserungder
bestehenden Verhältnisseauf diesem Wege in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Unter diesen
Umständen kaun die Frage nach dem Bedürfniß der Verallgemeinernng und Verbesserungder
«nindviehversichcrungauch für die Rhcinprovinz nur vorbehaltlos bejaht werden.

IV. Die Rinduiehversicherungin anderen deutschen und außerdeutschen Staaten.
Bevor in eine Untersuchungder Frage nach einer cmderwciten Organisation des Rind-

vuhversicheruugswescns in der Rhcinprovinz eingetreten werden kann, empfiehlt es sich, die ent¬
sprechenden Einrichtungen anderer Staaten einer Betrachtung zn unterziehen,um daraus gegebenen
«alls für uusere rheinischen VerhältnisseLehre und Anregung schöpfen zn können. Dabei richtet
Nch der Blick zunächst ans die Einrichtungen des Großhcrzogthums Badcu, die seit längerer
Alt auf dem Gebiete der Vichversichcrungdie Anfmcrksmnkeit der bei der Frage interessirtcn
"leise und Regierungenans sich gezogen haben nnd wiederholt zur Nachahmungempfohlenund benutzt
worden sind. Dieselben sollen deshalb auch hier eingehenderörtert werden.

Im GrußherzogthumBaden, das im Jahre 1892 einen Gesammt-Rindviehbcstandvon
6^4 984 Häuptern aufwies, betrug im Jahre 1889 die Zahl der Orts-Viehvcrsichcrnngsvereinc
497 mit 47 849 versicherten Mitgliedern und 139 203 Rindviehstücken, d. h, 25°/« des gesnmmtcn
badischeu Nindviehbestandcs,die sich auf ungefähr ein Drittel (31,i°/„) sämmtlicher badischen
Gemeinden vertheilten. Die Einrichtung einer allgemeinenRückversicherung für diese Vereine war
se>t Jahren erfolglos versucht worden uud es wurde endlich die Staatsrcgiernng ersucht, im Wege
"er Gesetzgebungdie badischcnOrts-Nichvcrsichcruugsvcreiuezu einem Rückuersichernngsverbande
Zusammenzu fasseu. Auf Grund dieser Anregung wurde daher das badische Staatsgesetz
b°m 26. Juni 1890, betreffend die Versicherung der Rindviehbcständc, erlassen, dessen
wesentlichsteBestimmungendie folgenden sind:

Die zu errichtendenVersicherungsanstaltensind Einrichtungen der politischen Gemeinden
u»d heißeu Orts-Vichversichcrungsaustalten, Sie umfassen grundsätzlichalles in der Gemeinde
dauernd eingestellteRindvieh, Ihre Entstehung setzt zunächst einen Antrag der Viehbesitzerder
Gemeinde beim Gcmeinderath voraus, welcher von letztcrem in einer zu berufendenVersammlung
der Niehbesitzcrzur Abstimmung zn bringen ist, wenn die Zahl der Antragsteller mindestens
doppelt so hoch ist, als die Mitglicdcrzahl des Gemeindcraths. Die Errichtung erfolgt sodann
nut Genehmigung der commnnalen Aufsichtsbehörde (des Bezirksraths) in ähnlicher Weise wie
bei den öffentlichen,im Interesse der Landeskultur gegründetenMeliorations- (Ent- und Bewässe-
wugs-) Genossenschaften in Prenßen auf Grund des Gesetzes vom 1. April 1879, Wie hier zur
Gründung der Genossenschaftein Beschluß der Mehrheit der Bctheiligten nach Fläche und
Knwstral-Reincrtrag der zu betheiligendcu Grundstückeerforderlich ist und damit ein Beitrittszwang
gegen die Widersprechendenbegründet wird, so entsteht nach dem badischen Gesetz ein Orts-
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Versichcruugsuerein, wenn mehr als die Hälfte der Besitzer von dauernd in der Gemeindeeingestelltem
Rindvieh für die Einrichtung der Orts-Vichuersichcrungsaustaltcnstimmen und die Zustimmenden
zugleichmehr als die Hälfte des dauernd in der Gemeinde eingestellten Rinduichbcsiandcsbesitzen,
wobei nicht erscheinende oder nicht stimmendeViehbcsitzer als zustimmendangesehenwerden.

Die Oits-Vichucisichernngsanstnltcn,welche sclbstständige,juristischePersönlichkeithaben
nnd für ihre Verbindlichkeitennur mit ihrem Vermögen haften, werden von einem Vorstand
verwaltet, dessen Vorsitzenderder Bürgermeisterist, und dessen zwei weitere sachverständige Mit¬
glieder entweder in der konstitnirendeu Vcrsammlnug gewählt, udcr von dem Gcmcinderath
ernannt werden und die Eigenschaft der Gcmcindcbcamtcn haben Der Gcmcinderath bestellt
unter Mitwirkung des Vorstnudcs der Orts-Vichversichcrungsanstaltdie erforderlicheZahl von
Ortsschätzern,welche bei der Verwaltung mitznwirkcnhaben nnd ebenso wie die Vorstandsmitglieder
der Zahl der Viehkenncrzu entnehmen sind. Das Rindvieh ist versichert gegen Eingehen nnd
Nothschlachtnng.Gs wird ferner Entschädigunggewährt, wenn n»d soweit das Fleisch der ver¬
sicherten Thiere bei der Schlachtung polizeilich als ungenießbar mit Beschlag belegt wird.
(Schlachtviehversichernng.) Es sind jedoch in jedem Falle nur diejenigen Thiere in die
Versicherung eingeschlossen, welche in das Vcisicheruugsuerzcichnih der Orts-Vichversichc-
rungsanstalten eingetragen sind, aus welchem die Namen der Viehbcsitzer, der dauernd eingestellten
Thiere nach Geschlecht, Alter, Farbe, Rasse, Nutzungswerth (als Zucht-, Nutz- oder andere Thiere)
und der dnrch die Ortsschätzer ermittelte Versicheruugswcrthhervorgehe» müssen. Das Verzeichuiß
wird bei der Gcgeuwart erhalten und zwar ans Grnnd der besonderen Anzeigen der Viehbcsitzer
und der alljährlichzweimal stattfindendenViehschauen,Vou der Versicherung ausgeschlossen
sind Thiere unter drei Monaten, Handelsuich der Viehhändler, verstelltes Vieh, und ohne Gewähr¬
leistung wegen gesetzlicherMängel erworbeneThiere. Auf Beschlußoder Anhörung des Vorstandes
der Orts-Viehvcrsichcrungsanstaltenkönnen einzelne Viehbcsitzerdnrch die Eommnnalanfsichts-
behörde von der Mitgliedschaft zur Orts-Viehvcrsicheruugsaustaltdauernd oder zeitweise ausge¬
schlossenwerden, wcnu die Ucbcrwachungder betreffendenViehbeständeSchwierigkeitenmacht oder
die besonderen Verhältnisse derselben einen besonders hohen Grad der Vcrlustgcfahr bedingen.
Ferner sind in das Versichernngsverzcichnißnicht. einzutragen Thiere über 12 Jahre, sowie
schlecht genährte, übermäßig verbrauchte, sichtlichkranke oder verdächtige Thiere. Die Viehbc¬
sitzer sind zu Anzeigen an den Anstnltsvorstand über Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, Noth-
schlachtungcn, dauernde Einstellung, Erwerb und Veräußerung von Rindvieh verpflichtet,

NothschlachtungencrkrcmktcrThiere können durch den Vorstand angeordnet oder, abgesehen
von dringenden Fallen, mit Genehmigung desselbenvon den Besitzern vorgenommenwerden

Die Entschädigungbeträgt bei eiugegaugcueuThieren '/i,<, bei nothgeschlachtetcn I hicrcn
"/ix des durch die Ortsschätzer im Auftrage des Vorstandes zu ermittelnden gemeinenWerths der
Thiere, der indessen10°/» des im Vcrsichcrungs-Verzeichnißangegebene»Werthes nicht übersteigen
darf. Der Entschädiguugsauspruch fällt weg iu gewissenFällen von höherer Gewalt:
Feuerschaden,bei Lungenseuche, Rausch- und Milzbrand, Rinderpest, oder wenn der Tod durch
schlechteBehandlung oder Mißhandlung der Thicre durch den Besitzer oder seine Lentc verursacht
ist, oder innerhalb der ersten 14 Tage nach Aunmhmc in dic Versicherung,oder binnen der gesetz¬
lichen Gcwährfrist in Folge eines Gcwährmangels eintritt und in gewissenFällen, welche in den
Neichsscuchengesetzenvorgesehen sind, Dic Entschädigung soll iu der Regel versagt oder ver¬
kürzt werden, bei nicht rechtzeitigerKrankmeldung der Thiere oder Verletzungder für dic Be¬
handlung der erkrankten Thierc ertheilten Vorstandsweisnngcnund iu gewissen anderen Fällen
her Verletzungder Bestimmungen. Ueber Gewährung oder Versagung der Entschädigung
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beschließt der Vorstand der Orts-Viehvcrsichernngsanstalt sofort nach Anmeldung des
Schadens und Feststellung der Verhältnisse; gegen die Beschlüsse steht den Vichbesitzernbinnen
3 Tagen Beschwerdebeim Bezirksrath und gegen dessen Entscheidungbmncn 14 Tagen Klage
bmu Verwaltuugsgcrichtzu. Die hiernach rechtskräftigfestgesetzteEntschädigungwird alsdann ans
d"' !>üisse de^ badischen Vcrsichcrungsvcrbandcsan den Berechtigtenausgezahlt

Die Verfügung über das eingegangeneoder uothgcschlachtctc Thier steht der Orts-
Wchuersichernngsanstalt zu, die die verwerthbaren Theile bestmöglichst verwerthet,eventuellunter d,e
Mitglieder gegen eine, von diesen zu leistende Vergütung (ortsüblicher Fleischpreisnach Abzug von
20°/°) nach Verhältniß der Kopfzahlder versicherten Thiere vertheilt.

Wenn deu für die Anstalt thätigen Personen Vergütungen bewilligt werde» wllen,
s° sind feste Iahressätzc in der Weise anfzustelleu, daß dieselben insgesammt höchstensden
betrag von 30 Pf. für jedes versicherte Rindviehstückergeben. Ueber die Festsctzuug dieser Ver¬
gütungenbeschließtdie Eommunalanfsichtsbehördc(Aezirlsrath), wobei davon auszugehenist, daß
'n der Regel nur der Vorsitzende des Austaltsvorstandes (Bürgermeister), die Ortsschätzer uud der
GemeiudcrcchnerVergütungen erhalten können, die übrigen Vorstandsmitglieder dagegen nur m
Gemeindenmit erheblichemViehbestände, Die Auflösung einer Orts-Vichversicherungsanstalt
k"nu vor Ablauf von 7 Jahren nach ihrer Errichtuug nicht beschlossen werden, später nur zum
Jahresschluß auf Autrag vou '/«, der Vichbesitzerund Beschluß von mehr als der Hälfte der
vichbesitzer mit mehr als der Hälfte des Rindvichbestandcs, Nicht-Erscheiueude oder Nicht-Stnnmende
gelten als gegen die Auflösung stimmend. Die auf Grund des Gefetzes vom 26. Zum 1890
"richteten Orts-Vichuersicherungsa,lstaltcnsind nun obligatorischzum Zweckeder Rückversicherung,
b- h- gemeinsamen Schadcntragung zu dem Badischcn Landes-Versicherungsverband
mit dcr WKWug zusammengefaßt,daß den einzelnen Orts-Viehversicherungsanstaltenvon der durch sie
^ leistendenEntschädignngssummenur '/^ zur Last bleibt, die übrigen «/^ auf alle Ver¬
bandsanstalten nach Maßgabe des durchschnittlichenVersicherungswerthes derselben vertheilt werden.

Der Laudcs-Versichcrungsucrband, in den mit Ministcrial-Genehmigungauch freie
Orts-Viehversicherungsuercine,deren Satznngen mit denen des Verbandes übereinstimmen,auf¬
genommen werden können, welchereigene juristische Persönlichkeithat uud für seine Verbindlich¬
keiten nur mit seinem eigenen Vermögen haftet, dnrch einen von der Staatsregierung er¬
nannten Vorstand und unter Staatsaufsicht und auf Staatskosten verwaltet wird, überwacht
d'e Thätigkeit der Versicherungsanstaltenund ist berechtigt, denselbenzur Abstellungvon Mangeln
-luflagen zu machen. Der Vcrbandsucrwaltnng wird ein Ausschuß beigcgebcu,welcher sich aus
'e eiuem, von der Kreisuersammlnug zu wählenden Mitglied für jeden Kreis zusammensetzt und
"lliährlichmindestens einmal bernfcn wird, um deu Geschäftsbericht über das abgelaufene Betriebs-
jnhr entgegenzunehmen. Die Verbandsverwaltuug, welcher die Mm der einzelnen Orts-^ieh-
"ersichcrungZanftaltcnalsbald nach Abschluß der Eutschädigungsuerhaudluugenvorgelegt werden,
W die Anszahluug der ohue ihre Mitwirkuug rechtskräftigfestgestellte« Entschädigungensofort zu
veranlassen,sodann aber den Sachverhalt daranf zu prüfen, ob bei richtiger Anwendung des
Gesetzes und sorgfältiger Gcfchäftsführuugdie Orts-Viehversicheruugsaustaltzur Gewahrung der
v°n ihr bewilligten Entschädignngverpflichtet war. Wird diese Frage von der Verbandsverwaltung
^nz oder theilweisevermeint, so ist dieselbe berechtigt,die Uebernahmedes ihr zur Last bleibenden
°/' Entschädigungsbetragesganz oder theilweiseabzulehnen. Der geschädigteNehbesttzer selbst
wird indessen hierdurchuicht berührt, da ihm die Gutschädiguugrechtskräftigzuerkanntnnd bereits
"'sgczahlt ist; es kann in solchem Falle der Ablehnuug der Verbandsbetheiligungbei der Ent¬
schädigung vielmehr nur ein Streit zwischendem Vorstand der Orts-Viehversicherungsanstaltund
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der Verbandsverwaltung über diese Betheiligung entstehen, der vom Verwaltungsgerichtshofin
erster und letzter Instanz entschieden wird. Zur Feststellungder uon den Versicherten zu erhebenden
Umlagen weiden im Januar jeden Jahres von den Orts-Viehucrsicherungsanstaltender Verbands«
Verwaltung die Resultate der Iahrcsrcchnung eingereicht,insbesondere 1) das Versichcrungsver-
zeichniß, 2) der Nachweis über die Erlöse der verwerthetenThiere bezw, Thierthcile und sonstige
Einnahmen, 8) über den Aufwand fiir Thierarzt, Arzneien und Heilmittel und 4) sonstige ört¬
liche Verwaltungstosten. — Die Erlöse zu 2) werden zn ^ der Orts-Viehversicherungsanstalt,zu
n/i dem Landesverband gutgeschrieben,während die Ausgaben zu 3) und 4) den Orts-Viehvcr-
sicherungsaustaltenallein zur Last bleiben,

Auf Grund dieser Nachweise stellt die Vcrbaudsverwaltung den eigenenIahrcsaufwcmd,
sowie den der Ortsanstalteu fest und legt nach Maßgabe des durchschnittlichen Vcrsicherungswcrths
den Verbandsanfwcmd auf alle Versicherte,den Ortsaufwand ans die Mitglieder der betreffenden
Anstalten um.

Zur Ausgleichung der Belastuug der Viehbesitzerhat der badische Staat zu einem
Reservefondsden Betrag von 250000 Mark ä, lonäs psräu gegeben. Wenn in einem Jahre die
vom Landesverband als solchem zu tragende Umlage den Betrag von 40 Pfg. pro 100 Mark
Versicherungswerthübersteigt, so dürfen die Zinsen des Reservefondsund eventuell auch diefer
letztere selbst bis zu ^ des vorhandenen Bestandes zur Deckung dcrVerbandsnmlageherangezogen werden.

Um einen Ueberblick über die Wirkungen des hiernach in seinen Grundzügen geschilderten
Gesetzes vom 26. Juni 1890 zu gewinnen,seien hier noch folgende Mittheilungen gemacht.

Von den 160? politischenGemeindendes GroßherzogthnmsBaden waren bis zum Jahre
1895 in 118 Gemeinde» Orts-Viehversicherungsaustalteuerrichtet. Zu denselbengehörten 12 466
Viehbesitzer mit 43174 versicherten Rindvichstückc»zu einem Gcsammt-Vcrsichcrungswerthvon
12375975 Mark und einem Durchschnittswert!)von 286,65 Mark pro Stück. Im Lanfe des
Jahres 1895 wurden Entschädigungsansprücheerhuben 1014, von denen 988 begründet, 26 nicht
begründet waren. Für die letzteren wurde Seitens des Verbandes wegen Verletzung des
Gesetzes lc. die Betheiligung an der Entschädigungabgelehnt

Von den 988 entschädigten Thieren waren
nothgcschlachtet 868 --- 87,85«/«,

eingegangen 76 -^ 7,°°°/o,
gewerblich geschlachtet 44 — l,«"/»,

(Schlacht-Viehversichernng).
Als Schadensursachensind hanptsächlich hervorzuheben:Krankheitender Verdauungsorganc

(266), Tuberkulose (248), Geschlechtsorgane(167), Ernährungsstörungen (34) In allen 41
Fällen der Entschädigungfür Schlachtvieh war Tuberkulosedie Schadensursachc. Der aus den
Thieren bezw. Thiertheilen erzielte Neinerlös betrug 1895: 82460,5? Mark d h. pro Stück
83,46 Mark, im Ganzen 34,55°/» der an die Versichertenbezahlten Entschädigungsbeträgevon
238 640,55 Mark; hiervon entfielen nach Abzug der Einnahme auf die örtlichen Anstalten
88 426,98 Mark als „Ortsumlage" d. h. 69 Pfg. für 100 Mark Versicherungswert!), auf den
Verband dagegen 117353,90 Mark als „Verbandsumlage", d. h. 0,95 Mark für 100 Mark Ver¬
sicherungswert!). Da nun die Verbandsumlage den Betrag von 40 Pfg. pro 100 Mark Werth
überstieg,so wurde dieselbe unter Benutzung des Reservefondsund seiner Zinsen auf 60 Pfg. fest¬
gesetzt, wodurch sich die Gesammt-Versichermigsumlageauf 1,29 Mark pro 100 Mark Ver¬
sicherungswert!),d. h, auf durchschnittlich ca. 3,70 Mark für das versicherte Rindviehstück oder
ca. 13 Mark für jeden der versicherten 12466 Rindviehbesitzer belief.
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Bayern, Das Vorgehen der badischen Gesetzgebungmit dem eben geschildertenGe¬
setze hat zunächst in Bayern, wo 1892 ein Rinduichbestanduon 3 337 978 Thieren war, Nach¬
ahmung gefunden,indem dort dem im Herbste 1895 zusammengetretenen Landtage der Monarchie
em Gesetzentwurf, betreffenddie Errichtung einer öffentlichenViehuersichernngsanstaltauf Gegen¬
seitigkeit für Ninduich und Ziegen vorgelegt wnrdc, der unterm 11. Mai 1896 Gesetzeskraft
ulangt hat. Dieses Gesetz lehnt sich in sehr vielen Beziehungenan das besprochene badische Gesetz
"«, zeigt aber auch erhebliche Abwcichuugcn, welche einer besonderen Hervorhebung bedürfen.

Zunächst ist der Grnndsatz der Freiwilligkeit strenger durchgeführt als in Baden und
demgemäß ein Zwang zum Beitritt gegen die der Einrichtnng eines Orts-Viehuersicherungs-
Vereins widersprechenden Vichbcsitzcr nicht zulässig,

Ferner übernimmt der bayrischeLandesverband „die Bichuersicherungsanstalt"nicht °/4,
sondern nur die Hälfte der für die Verluste zu zahlenden Entschädigung,die andere Hälfte tragen
du einzelnenOrtsuereine. Die Höhe der Entschädigungist dieselbe wie in Baden, '/iu resp, "/iu
bei Eingehen resp. Nuthfchlachtung

Die Schadensfestsetzung erfolgt durch die Vereine, welche die Verhandlungen dem Ver¬
bände vorlegen, der die Entschädigungaber nur dauu zahlt, wenn er seinerseits keine Bedenken
hat. Glaubt dagegen die Vcrbandsverwaltung, daß bei der Festsetzung Gesetz oder Statut verletzt
seien, so lehnt sie die Auszahlung der Entschädigungsoweit als erforderlichab, ertheilt dem Ver¬
sicherten darüber einen entsprechendenBescheid,gegen den die Berufung an das Schiedsgericht
^l Versicherungsanftaltznläfsig ist. Dasselbe besteht aus 3 Mitgliedern, welche der Ausschuß
der Versicherungsanstaltaus seiner Mitte wählt.

Der Staat hat der Vcrfichcrnngsaustaltbei ihrer Eröffnungein Stammkapital von 500 000
AlM zugewiesen und außerdem einen jährlichen Stantsznschußuon 40 000 Mark zugesichert.

In Elsaß-Lothringen, wo 1892 487 243 Stück Rindvieh gezählt wurden, hat sich
^r Landwirthschaftsrathbereits im Jahre 1889 für den Erlaß eines Gesetzesausgesprochen,das
s'6) ganz den Bestimmungen des badischcnvon 1890 anfchlicßt nnd namentlich in derselben
^eifc einen Zwang znm Beitritt gegen die widersprechenden Viehbcsitzer zuläßt.

Die Aufbringung der Mittel soll nach diesen Vorschlägenerfolgen durch einen, uon den
Versicherten zu leistendenJahresbeitrag von 1"/« des Versicheruugswcrthes,durch ciueu jährlichen
Stnatsznschußaus Landesmitteln von 40 000 M, und, falls dieses nicht ausreicht, durch einen
weiterenBeitrag der Versichertenbis zu «/i«/« des Vcrsicherungswcrthcsund, wenn auch hiermit
d« Bedarf noch nicht gedeckt wird, durch weiteren Staatszuschuh,

Eiu diesen Vorschlägen des Landwirthschaftsraths entsprechenderGesetzentwurfist den
gesetzgebendenFaktoren der Rcichslande nicht vorgelegt wurden und ist die Vichversichemngda¬
selbst der freien VercinstlMgkeit überlassen;welche dnrch Staatsznschüssegefördert wird.

Im GroßherzogthumHessen wird nach Mittheilung des dortigen Ministeriums zur Zeit
ebenfallsder Erlaß eines Gesetzes nach badischem Muster in Erwägung gezogen.

Von besonderem Interesse sind auch die in der durch
'hre Viehzucht bekannten Schweiz,

Es würde zu weit führen, die gerade dort besonders vielgestaltigen Einrichtungen zwecks
Versicherung der landwirthschaftlichenHausthierc hier im Einzelnen anzuführen, vielmehr mag
«ur hervorgehoben werden, daß in dem Bundesgesctz betreffend die Förderung der Landwirthschaft
"°>n 22. Dezember 1893 Artikel 13 denjenigenKantonen, welche die obligatorischeViehversiche-
"ng im ganzen Kantonsgebiet oder einzelneu Theilen (Bezirken, Gemeinden) in's Leben rufen,
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unterstützennnd beaufsichtigen, Vuudcszuschüsscgewährt werden bis zur Hiihe der zu demselben
Zweck von den Kantonen geleistetenBeiträge.

Demgemäß ist denn anch die obligatorische Riudvichversicherungbereits von einigen
Kantonen eingeführt bezw. in eingehendenVorarbeiten in Erwägung gezogen.

V". Grulidziissceiner Organisation der Rinduiehversichcrimss in der Rheinprovinz.
Wenn das Bedürfniß einer Verallgemeinerung der Rindvichvcrsichernngin der Nhein-

provinz in quantitativ lind qnalitativ allen Anforderungen genügenden Versicherungsanstalten
anerkannt wird, so entsteht die Frage, in welcher Weise diesem Bedürfniß au: besten entsprochen
werden kann und insbesondere, ob die Regelung dieser wichtigen Materie im Wesentlichen der
Selbsthülfe der Betheiligten oder staatlichen:Eingreifen mit Zwangsuersicherungin Zwangsurga-
uisationen zu überlassen ist, Es unterliegt keiucm Zweifel, daß an sich eine freiwillige Organi-
sation vor staatlichen Zwangsmitteln den Vorzug verdient und daß nun: zu letzteren nur greifen
soll, wem: die Selbsthülfe versagt und überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls staatlichen
Zwaug geboten erscheine!: lassen. Wie groß die Ninduiehverlusteim Ganzen sich für den rheini¬
schen Landwirth gestalten, wie schwer sie den Einzelnen, namentlich den kleineren Üandwirth zu
treffe» vermögen, ist obeu ausführlich dargelegt worden Vergleicht man damit, was zur Ab¬
wendung dieser Schäden in: Wege freiwilliger Versicherung bisher geschehen ist, so muß man
eonstatiren, daß nicht einmal '/<, dieser Schäden durch eine, zum Theil obendrein ungenügende
Versichern««,gedeckt wird. Damit ist das Urtheil wohl begründet, daß die Sclbsthülfe auf
diesem Gebiete bisher durchaus Unzurcicheudcsgeleistethat und daher auch für die Zukunft keine
günstigen Aussichtenfür eine bessere Eutwickcluugbietet. Dies muß um so mehr gelten, wenn
man bedenkt, daß seit Jahrzehnten von den Staatsbehörden unausgesetzt große Mühe darauf
verwandt ist, der Viehversicherungunter der Landbevölkerung größere Ausdehnung zu verschaffen
nnd die Errichtung von Viehversichcrungsvereineumit allen möglichen Mitteln — Belehrung,
Entwcrfuug von Norinalstatutcn, Staats- nnd Kreisunterstühuug u s. w. - - gefördert wird.

Im Allgemeinenist dabei ja nicht zu verkennen,daß eine Besserung eingetreten ist, wie
denn überhaupt seit einer Reihe von Jahren in Folge der Nothlagc der Landwirthschaft die
Neigung der Landwirthe zu geuosscuschaftlichemZusammenschlußsehr erheblichgewachsen ist. Sind
doch allein in der Rhcinprovinz drei große Verbäude auf diesem Gebiete thätig, indem der Land-
wirthschaftlicheVerein, der Baucrnvercin und die Naiffciscu'schc Orgauisatiou zu Neuwied ihre
Bcstrebuugcn auf Errichtung von ländlichen Gcuosfcuschaftcn auf dcu verschiedenstenGebieten der
Produktion, des Absatzes,des Konsums und sonstiger Bedürfnisse mit unverkennbaren Erfolgen
durchführen. Indessen auf dem Gebiete der Viehverstcherungsind die Erfolge, wie bereits obeu
erwähnt, wesentlichgeringer, indem die Zahl der Mitglieder der Orts-Vichvcrsicherungsverciuevon
62 372 im Jahre 1883 nur auf 33147, die Zahl der versicherte!!Niudvichstückcvon 133 061
auf 217 096 im Jahre 1894 gesticgcuund damit noch nicht '/^ sämmtlichen Rindviehs versichert ist.

Es scheint hiernach, als wenn die Viehverstcherungüberhaupt von freiwilligen Organi¬
sationen weniger gesucht würde, was wohl seiucn Gruud in der Uubcrcchenbarkcitdes Risikos
der Viehvcrlustehat, die uicht selten zu uugeahntcn Höhen plötzlich anschwellen können und die
Viehvcrsichcruugsanstaltenmit den: Bankerott bedrohen. Der Landwirth aber scheut mit der ihm
angeborenen mißtrauischen Zurückhaltung solche unberechenbare Gefahren und hält sich von der
Viehverstcherung fern. Einen Wagenden Belag für diese Thatsache liefern die Vorgänge im
Großherzogthum Baden seit Erlaß des oben besprochenen Gesetzes vom 26. Juni 1890 über die
Rindviehversicherung. Man kann die Schicksale desselben mit einem Wort als einen gründlichen
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ißerfolg des Prinzips der Freiwilligkeitans dem Gebiete der Nindviehversicherung bezeichnen,da
nach fünfjährigerWirksamkeit des Gesetzes von den 160? badischcn Gemeinden nur 118 Gemeinden
Drts-Viehncrsicherungsanstaltcngebildet haben und von dem badischeu Gesammt-Rindviehbestaude
von 634 984 Stück nur 43 174, d, h, 6—?«/» in den Orts-Viehversichcriuigsanstaltenver¬
sichert waren, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß in Baden wenigsteus unter Umständen ein
Partieller Zwang zum Eintritt in die Versicheruuggegen die der Errichtung der Orts-Viehversichc-
nmgscmstalten widersprechenden Virhbcsitzer der Gemeinde zulässig ist. Es wird denn auch in
Vaden in dem letzten Verwaltungsbericht des Laudes-Versichernugsverbandessehr lebhaft über
"ie Abneigung der Vichbcfitzcr gegcu deu Anschluß an die Nindviehversicherunggeklagt, besonders
auch, weil es in Folge dessen an dein erforderlichenAusgleich der Riudviehverlustc, der guten
und schlechten Risiken fehlt uud demgemäß die Piämieubcitmgc der Versicherteneine unerwünschte
Höhe erreichen In diesen? Zustande hat nicht einmal die Futternoth des Jahres 1893 mit
'hrem Gefolge von großen Biehvcrlnstcn, — der Viehbestand hat sich vom 1. Dezember 1892
^s I. Dezember 1893 in der Nhrinprovinz um 9«/», iu Baden um 12«/» verringert — die
doch den denkendenLandwirth auf den Anschluß au eine Viehucrsichcrnnggeradezu hindrängten,
eine» Wandel zn schaffen vermocht. Im Gegentheil ist anzunehmen, daß solche Kalamitäten, die
Manchen Orts-Bichversichcruugsuereinin die größten Schwierigkeitenoder gar zum Erliege» gebracht,
von der freiwilligen Errichtung solcherVereine oder zum Beitritt zu denselbenzum Theil geradezu
^geschreckt haben.

Nach diese.» Erfahrungen kann mau mir, in gleicher Weise wie die Referenten des
eutschm Landwirthschnftsraths uud andere, in demselben aufgetretene Redner, zu der Ansicht

Klangen, daß auf dem Gebiete der Nindviehversicherungdie Entwickelungin ihrem Ende lediglich
auf obligatorischeVersicherunghinweist.

Gegenüber dieser Erkcuntniß drängt sich unwillkürlichdie Frage auf, ob denn in Wirk-
Weit kein anderes Mittel zu findcu sei, mit dem sich die immerhin unerwünschteNothwendigkeit
°u Zwangsuersichernnguud Zwangsorganisationen umgehen uud doch in der Vichocrsichcrung

wchhaltigcr Wandel schaffen ließe. In dieser Hinsicht ist früher daran gedacht worden, durch
^ chnffnngeiner guten Rückversicherungdie Neigung zur Gründung und zum Beitritt von Orts-
^lchocrsichermigsvcrciucttzu fördern. Indessen hat hiergegenschon der 33. RheinischeProviuzial-
«ndtag dk durchschlagenden Gründe angeführt, daß ohne gesetzlichenZwang zur Rückversicherung
ich'lbc nur vuu den schlechten Risiken aufgesucht werden und daß damit die Errichtung von Orts-

.'ehvcrstcherungsvercineuauch kciue wirksame Förderung erhalten würde. Das oben erwähnte
^'sp'cl von Baden hat diese Ansichtlediglichbestätigt. "
. , Ein anderer Ausweg wäre der iu der Schweiz empfohlene, der zwar den Kantonen die
"U'richlung der obligatorischenViehversicheruugempfiehlt, aber keine Zwangsversicherungsvereine
rgmusin, sondern den Kantonen oder Bichbesitzemüberläßt, wo und wie sie ihr Vieh versichern

"°Uen, dagegen die bestehendenVereine und Gesellschaften,— freiwillige und obligatorische—
lautlich snbvcntionirt. Dieser Ausweg dürfte sich am wcuigstenzur Beschreibung empfehlen, da
^erstens den Vcrsichernngszwangnicht beseitigt nnd zweitens eine Vielgcstaltigkeitder Orgcmi-

^t'llnen, eine Zersplitterung der Kräfte nnd namentlich der finanziellenAufwendungenherbeiführen
"dc, welche das Ganze nur schädige»könnte.

Endlich wäre noch die Frage zu beantworten, ob mit einer obligatorischenVersicherung
", 3"' Tuberkulosedes Rindviehs dem Bedürfnisse wenigstens in der Hauptsacheabgeholfenuud damit
^allgemeine Versicherungentbehrlichgemacht werden könnte. Nach den angestellten Ermittclnngen

die Tuberkulose des Rindviehs zweifellos eine der weitestverbreitelenSchadenursachenbei den
15
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Vichverlusten; die Ermittlung und Feststellung derselben in allen Fällen des Vorkommenssetzt
jedoch eine so weit verzweigte Organisation voraus, daß mit fast denselben Organen auch eine
allgemeineNinduiehversicherungdurchgeführt werden kann. Die Kosten dieser Einrichtung würden
daher zu dem zu erreichenden Zwecke nicht im richtigen Verhältniß stehen nnd dürfte es sich daher
empfehlen, event, sogleich ganze Arbeit zu machenund eine allgemeine Niudviehuersicherung einzuführen.

Nach den obigen Ausführungen, welche auf deu gemachten Erfahrungen in hiesiger Provinz
sowie in anderen Ländern beruhen, erscheint hiernach die Einführung der obligatorischen Rind-
viehvcrsicherung mit Rückversicherung durch einen großen leistungsfähigen Verband
als das allein dem Bedürfnisse genügende uud deshalb zu erstrebende Ziel auf
diesem sehr wichtigen Gebiete des Schutzes unserer landwirtschaftlichen Produktion.
Die Ansicht, daß mit anderen kleineren Mittnel eine nachhaltige Besserung auf dem Gebiet der
Rindvichuersicherungerzielt werden könne, darf nur als Täuschung bezeichnetund mit aller Be¬
stimmtheit davor gewarnt werden, daß Staat oder Provinz sich auf eine andere Unter¬
stützung der Viehversichcruug,als auf dem Boden der obligatorischen Rindviehver¬
sicherung und Rückversicherungeinlassen. Insbesondere liegen gegen die Nachahmung des
badischcnoder bayerische» Vorgehens diesseitigen Ernchtens die schwersten finanziellen Bedenkenvor.

Es läßt sich indessen nicht verkennen, daß der sofortigen Einführung einer allgemeinen
obligatorischenNinduiehversicherungin der Rheinpruuinz zur Zeit noch manche Hindernisseentgegen
stehen und daß zwischenzeitlich durch andere Maßnahmen, welche alsbald in Angriff zu uehmcn
sind, jener Einrichtung die Wege geebnet werden kunueu. Zunächst fehlt es uoch au einer er¬
schöpfenden Mortlllitäts-Statistik für das Rindvieh nnd es dürfte zu empfehlensein, hier als¬
bald nachhaltig einzugreifenund zuverlässigesMaterial für die nächstenJahre zu sammeln, aus
dem der Umfang der Produktion, die Todes- und Krankheitsursachen,Zahl der Todes- und Noth¬
schlachtungsfällesich mit annähernder Sicherheit auf Grund mehrjähriger Beobachtungenfür die
Zukunft berechnenlafsen. Sodann fehlt es diesseitigenErachtens zur Zeit noch an ausreichendem
thierärztlichen Personal, ohne welches eine allgemeine Riudviehversichernngnicht durchzu¬
führen ist. Erst wenn hier ein, auf Grund der neuesten thicrärztlicheuWissenschaft gut geschultes,
an Zahl dem Bedürfniß entsprechendesPersonal vorliegt, würde die Durchführbarkeit der all¬
gemeinenRinduiehuersichcrnngvöllig gesichert erscheinen. Auch ist bei derselbendie Einführung der
bereits in Süddeutschland bestehendenallgemeinen obligatorischenFleischschau in Erwägung zu
ziehen, um die Krankheitsursache,!und Heerde rechtzeitig entdecken und die zum Schutze vor
Verlusten uöthigcu Maßregeln treffen zu können.

Erst nachdem auf den vorberührten Gebieten das Erforderliche geschehen sein wird, wird
sich eine allgemeine Viehvcrsichcrungin unserer Provinz bewähren. Bevor die Grundzüge für
eine solche Versicherungaufgestelltwerden, dürfte ein Uebcrblicküber die Größe des Vichverlustes
und der Verlustwerthe, die für das Jahr 1895 ermittelt sind, sowie die Zahlen, mit welchen eine
allgemeineRindvichuersicherungin der Rheinprovinz zu rechnen haben wird, an/Platze sein.

Von dem Rindviehbestandder Nheinprovinz, von 107694!) Thieren, sind im Jahre 1895
durch Eingehen nnd Nothschlachtungiu Verlust gcratheu 22 773 Stück d. h. ca. 2,, 2«/». Wenn
man den Gesammtwerth der Rindviehstückein der Provinz auf 214935970 Mark berechnet, so
beträgt der nach den Angaben der Besitzerauf 4064 394 Mark berechnete Werth jener 22773 in
Verlust gerathenen Thiere ca. 1,8»'/« des Gcsmnmtwerths.

Unter den in Verlust gerathenen Thieren befinden sich 9296 Kälber unter 6 Monaten,
welche von der Versicherungauszuschließen wären. Berechnet man den Durchschnittswerthdieser
Kalber auf 48 Mark pro Stück, so würde der Gesammtwerth derselbenauf ca. 446 200 Mark zu
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berechnen und von dein Gesammtverlustin Abzug zu bringen sein, so daß der der Entschädigung
zu Grnude zu legende Werth der Thiere 4 064 394 — 446 200 ^ 3 618 194 Mark betragen
würde. Von diesem Betrage wären zu entschädigen?0°/o der eingegangenen,80°/o der noth¬
geschlachteten Thiere, im Durchschuitt75»/«, d. h. im Gauzen 2713645,50 Mark, Hiervon wäre
ferner in Abzug zu briugen der Werth des Erlöses der noch verwendbarenTheile der eingegangenen
beziehungsweise nothgeschlachteteu Thiere, Bei den ersteren kann man denselbenauf 4 "/<>, bei den
letzteren auf 30«/» des Werthes der Thiere annehmen, was bei obigen Werthen ca. 530000 Mark
betragen würde. Hiernach wären alljährlich an Entschädigungen aufzubringen 2 713645,50 —
530000 -- 2183645,50 Mark.

Die Höhe der Verwaltungskostenläßt sich jetzt schwer berechnen, dürfte sich aber, ein¬
schließlichder Kosten für thierärztliche Behandlung, Arzneien :c, auf ca 15«/» der gezahlten
Entschädigungsbeträge,also auf ca. 327000 Mark belaufen, so daß im Ganzen ca. 2 500000 Mark
jährlich aufzubringenwaren. Da nach den oben erwähnten Ermittelungen ca. 261 500 Rindvieh¬
besitzer in der Provinz vorhanden sind, so würde auf Jede» im Durchschnittein Jahresbeitrag von
9,56 Mark, oder, da auf jeden Besitzer ca. 4'«/l°° Stück Vieh entfallen, ca. 2,32 Mark pro
Rindviehstück zu vertheilen sein. Legt man den Versicherungswerthaller versicherten Rinduiehstücke
zu Grunde mit 214 935970 Mark, so würden nach Obigem 1'°/lo«°/n desselbenzu erheben sein,
oder 1,16 Mark ans 100 Mark Versicherungswerth,mithin bei einem Durchschnittswerthdes Rind¬
viehstücks von 200 Mark auf jedes Haupt 2,32 Mark. Man kommt hiernach bei verschiedenen
Verechnungsnrten im Wesentlichen zn demselbenResultat bezüglich der Höhe der den Einzelnen
treffenden Belastung uud kaun daher annehmen, daß sie im Ganzen richtig angenommenist. Wenn
man dann in Rechnung zieht, daß der Provinzialverband voraussichtlichdie Centraluerwaltmig der
Versicherungsanstaltauf eigene Rechnung übernehmen würde, die Verwaltungskostcnsich dadurch um
50—60 000 Mark ermäßigen würden, so wäre auf eine Iahresumlage von 2,20—2,30 Mark pro
Rindviehstück zn rechnen.

Die Entschädigungfür die wegen Lungensenchc auf polizeiliche Anordnung gctödtcten Rinder
und wegen Milz und Rauschbrand würde in der bisherigen Weise weiter erfolgen, jedoch in die
Organisation der Nindviehversicherungsanstalteinzuordnen sein, wodurch auch die angesammelten
Reservefonds dieser Anstalt zufließen würden. Die dadurch nothwendig werdende Erhöhung der
Umlage würde bei Heranziehung der Zinsen des Reservefondshöchstens10—20 Pf. betragen.

Die Einrichtung einer obligatorischen Rindvichuersicherung in der Rhein¬
provinz ließe sich etwa in folgender Weise gestalten:

1. Die zerfällt in Ortsvereinc, welche zur gemein¬
samen Schadcutragung und Verwaltung zum zusammen¬
gefaßt werden.

2. Die Prouinzial-Nindvichuersicherungsanstaltwird errichtet ans Grund eines Staats
Gesetzes, welches die Errichtung der Anstalt mit Zwangsvcrsichcrung uud Zwangsvercinen auf
Grund eines zustimmenden Beschlussesdes Prouinziallandtagcs gestattet. Das der staatlichen
Genehmigungunterliegende Statut und die erforderliche» Ausführnugs-Vestinmungensind von dem
Pwvinziallandtagc zu erlassen.

3. Die räumliche Abgrenzung der Ortsvereinc erfolgt durch den Vorstand der Provinzial-
Versicherungsanstalt— Provinzialausschuß -- nach Einholung der Vorschläge der Kreisvcrtretung.
^n der Regel sind die Bürgermeistcrciucrbände als Grundlage für die Ortsvereinc zu nehmen,
grundsätzlich sind die Vereine so zu bilden, daß dieselbennicht zu klein sind, damit schon innerhalb
des Ortsvereins eine angemessene Ausgleichungdes Risikos erfolgcukann. Andererseitsaber dürfen

15*
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die Ortsuercine nicht zu groß sein, um eine intensive Aufsicht über die Viehhaltung u. s. w, zu
ermöglichen. Demgemäß können anch Ortsvcrcinc gebildet werden auf der Grnndlagc einer einzelnen
Gemeinde, mehrerer Bürgermeistereienoder auch ausnahmsweisedes ganzen Kreises

4. Die Ortsuercine führen ihre Verwaltung sclbstständig unter Aufsicht des Kreisaus¬
schusses und des Vorstandes der Prouiuzial-Riuduichuersicheruugsanstalt Der Vorstand der Orts¬
uercine wird gebildet durch den Bürgermeister, event, einen, der bei dem Ortsuercine betheiligten
Gemeindevorsteherund 3 resp. 5 Mitglieder, welche von der Kreisvcrtretung auf 3 Jahre zu
wähleu und thunlichst verschiedenenGemeinden der Bürgermeisterei zu entnehmen sind. Der
Vurstcmdist beschlußfähig bei Anwesenheitvon 3 Mitgliedern; bei Entscheidung über Gewährung
oder Ablehnung von Entschädigungensind möglichst die in der betreffendenGemeinde oder deren
Umgebung ansässigenVorstandsmitgliederzuzuziehen. Der Bürgermeister kann sich dabei von dem
Gemeindevorsteheroder einem Viehbesitzer der Gemeinde, in welcherder Rinduiehuerlnst eingetreten
ist, vertreten lassen.

5. Für jede Gemeinde ist eine ausreichendeAnzahl Ortsschätzerdurch die Kreisuertrctung
zu bestimmen,welche den Vichstand alljährlich mindestens einmal aufzunehmen und auch die für
die Viehbesitzer vorgeschriebenen Anzeigen uud Meldungen entgegenzunehmenund in den Geschäfts¬
gang zu bringen haben. Eventuell ist auch eine generelle Schätzung des Viehbcstaudeszum Zwecke
der Erhebung der Umlage zulässig.

6. Der Orts-Vereinsuorstand (Bürgermeister) veranlaßt nach Eintritt eines Viehucrlustes
oder der ^Nothwendigkeitder Nothschlachtungdie erforderlichenEntschädigungsucrhandlungcuunter
Mitwirkung der Ortsschätzerund setzt die Entschädigungfest. Er reicht alsdann durch Vermittlung
des Krcisausschussesdie Verhcmdluugendem Anstaltsvoistand ein, der sich über seine Betheiligung
an der Entschädigung alsbald schlüssig zu machenhat. Lehnt der Anstullsvorstandseine Betheiligung
ab, so steht dem Orts-Nereinsvorstand Berufung ans schiedsgerichtliche Entscheidung zn, welche
endgiltig ist.

Der Viehbesitzer, dessen Antrag ans Entschädignngganz oder theilwcisc abgelehnt ist, hat
ebenfalls das Recht auf schiedsgerichtlicheEntscheidung.

7. Von den Vorständen der Ortsuercine wird für jeden Kreis ein Mitglied zum Ausschuß
gewählt, welcheralljährlich zur Entgegennahmeder Rechnungund des Jahresberichts zusammentritt
und die Mitglieder der Schiedsgerichte— je eins für jeden Regierungsbezirk- wählt, deren Vor¬
sitzende von der Staatsregierung ernannt werden.

8. Die Lasten der Anstalt weiden in folgender Weise vertheilt:
Jeder Ortsverein trägt seine eigenen Verwaltungskostennnd '/» oder die Hälfte der in

feinem Bezirke entstandenen und von ihn: festgesetzten Entschädigungen,während die übrigen «/«
oder die Hälfte von dem Verbände im Ganzen getragen werden.

9. Die Verkeilung der Umlage erfolgt Seitens des Vorstandes des Verbandes auf die
einzelnen Vereine nach dem Maßstabe des Vcrsicherungswerthcsder versicherten Thiere, welche bei
der Aufnahme im November jeden Jahres oder durch eine generelle Taxe durch die' Ortsschätzer
festgestellt ist. Die Vereine legen die Beiträge ans die Mitglieder nach denselben Grundsätzen um.

10. Im Uebrigen dürften für die innere Ausgestaltung der Ortsvereine und des Ver-
sicherungsuerbcmdcs, der Verwnltungs-, Versicherung?- nnd Entschädigungs-Grundsätzcim Wesentlichen
die badischen Bestimmungenübernommen werden können. (Siehe Seite 10? ff.)

Als wesentliche Abweichungwäre indessen schon jetzt zu erwähnen, daß die Versicherungs¬
pflicht der Thiere erst nach uullendetemsechsten Lebensmonat beginnt.
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Lfde,

Nr.

!
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Kreis.

Zahl
der zum Kreise

gehörigen

Bürger«
meister-

eien.

Aachen-Stadt
„ -Land

Düren
Erkelenz.
Eupen .
Gcilenkirchen
Heinsberg
Iülich .
Malmedy
Montjoie
Schleiden

Zusammen

1 Adenau . .
2 Ahrweiler .
3 Altcnkirchen.
4 Coblenz-Stadt
5 ,. -Land
6 Cochem . .
7 Kreuznach .
8 Mayen . .
9 Meisenheim.

10 Ncuwied. .
11 Simmern
12 St. Goar .
13 Wetzlar . .
14 Zell . . .

Zusammen

Bergheim .
Bonn-Stadt

„ -Land .

Zu übertragen

Ge¬
meinden

Zahl
der 1895
im Kreise
ermittelten

abgabepflich¬
tigen Rind-
viehstückc.

Von den 1895
ermittelten

Nindliichstücken
entfallen durch¬
schnittlich auf

jede
Bürger¬
meisterei

Ge¬
meinde.

10

1895 betrug die
Zahl der Viehbesitzer:

Kreise

durchschnittlichin
der einzelnen

Bürger¬
meisterei.

Ge¬
meinde

11
Der

durch¬
schnitt¬

liche
Niuo-

viehbesitz
der

einzelne"
Besitzer
betrug

1
23
25
14
8

11
20
18
15
11
23

169

6
10
10

1
7
8

15
8
3

14
8

13
10

8

121

14
1
8

23

1
24
89
25

9
19
34
49
45
19
76

1045
12 694
18 948
10 598
10 043

8 789
12 348
14101
21378

9 014
18 979

390 137 93?

1045 1045 78 78,« ?8,«
552 522 3110 135,, 130,«
758 213 3 321 133,« 37,»
75? 424 3 032 217,« 121,«

1255 1116 1622 203,« 180,2
799 462 2 619 238,« 137,8
61? 363 4 288 214,4 126,«
783 287 3 542 196,7 72,»

1426 475 4 416 294,« 98,0
820 474 2 682 244,« 141,,
825 250 5 748 250,« 75,«
815 854 34 458 204,« 88,«

l. Regierungs-
13,<

4,'
5,'
3,«
6,«
3,<
2,»
4,»
4,»
3,»
3,»
4,°

II. Negtevuwss'
107
52

159
1

39
70
83
78
25

113
106
74
86
54

1047

33
1

4?

14 543
10 534
22 427

359
7 593

13 88?
19 902
18 436

8 549
23 941
26 426
14 582
26 014
13 238

81

220 422

16 279
674

11110

2422
1053
2243

359
1085
2488

926
2304
2850
1710
1823
2033
2601
1655

28 063

1822

1163
674

1390

136
203
141
359
194
284
16?
236
342
212
138
35?
303
245

3 777
4114
6 538

99
3 052
5 388
6 068
5 867
195?
6 523
5 838
4 90?
6 105
4 732

630,«
411,4
653,»

99,«
436,«
698,»
404,!.
733,«
652.«
466,«
730,«
377,»
610.5
591,5

210 64 965 537,

35,»
80,«
41,«
99,«
78,2
??,»
?3,i
75,«
78,«
58,«
55,«
66,»
71,«
87,«
62,

3,«
2,«
3/
3,«
2,°
2,"
3,«
3,l
4,»
3,'
4,5
3,°
4,»

3,<

m. Negiernnss'
493
674
236

4530
25?

4010
8797

324,«
25?,«
500,«
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12 13 14

Der Rinduichuerlust

betrug im Jahre 1895

durch
angehen.

durch Noth,
schlachten.

>m
Ganzen

15

Unter den
in Col. 14
aufgeführten

Thieren
sind Kälber

unter
6 Monaten.

16

Werth
des

Rindvieh-

Verlustes.

i? > 18
Von den in Col. 14

aufgeführte»
Thieren entfallen
durchschnittlichauf

die einzelne

V^«' !Gemeinde,meistere».

19

Zahl
der von

Vieh-
vcrlustbc-
troffcncn

Vich-
besitzcr.

20

Verhältniß
des

Viehver¬
lustes zum

Vieh¬
bestände

l5°l. 14/b.
»/

bezirt Aachen.

bezirtCoblenz.
152
102
116

5
28

140
160
221
103
59

130
509
286
126

112 264
92 194
59 175

6 11
72 100
71 211
99 259

119 340
18 121

108 16?
59 189

106 615
61 34?
63 189

1045 3182

108
36
4?

3
9

2?
86
91
60
36

344
32

171
69

202
16

331

Köln.
190
24

194
408

392
40

30?
739

1119

158
9

48

30 750
35 395
28 315

2 720
22 482
37 998
43 930
59 056
13 979
30 455
59 566
30 680
38 602
27 650

215

461 578

74 743
11451
74 980

161174

28,«
40,«
38,4

11,o
40,«

6,5

236
35

250
521

21

Bemerkungen.

21 7 28 2 8 665 28,« 28,« 19 2,7
17? 173 350 109 86 620 15,« 14,« 249 2,8
293 209 502 172 106 758 20,« 5,« 27? 2,6
123 356 479 275 74 618 34,» 19,i 336 4,5
186 85 27! 135 42 112 34,« 30.« 136 2,7
78 131 209 78 42 820 19,« 11,° 162 2,4
89 140 229 36 59 860 11,4 6,' 205 1,«

130 154 284 89 61990 15,8 6,0 19? 1,°
200 69 269 63 48 630 18.« 6,8 220 1,2
55 112 16? 86 20 666 15,i 8,8 12? 1,8

^243 92 335 140 46417 14,« 4,4 293 1,'
1595 1528 3123 1185 599156 18,4 8,« 2221 2,»

44.« 2,5 236 1,8
19,4 3,7 164 1,8
17,5 1,' 168 0,8
11,0 11,« 6 3,,
14,8 2,5 96 1,8
26 4 3,« 203 1,6
1?,n 3,o 2l? 1,»
40,« 4,' 299 1,'
40,« 4,» 112 1,4
12,« 1,5 161 0,7
23,5 1,8 561 0,7

4?,« 8,» 163 4,«
34,7 4,« 319 1,4

23,8 3,5 176 1,4

26,, 3,o 2881 1,4

2,4
6,«
2,8
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1 2 3 > 4 5 6 j ?
Von den 1895

8 ! 9 j 10 11
Der

Lfde.

Nr
Kreis,

Z°
der zun

gehö'

Bürger¬

HI
l Kreise
'igen

Ge¬
meinden.

Zahl
der 1895
im Kreise
ermittelten

abgabepflich¬
tigen Rind-

ermittelten
Rindvichstücken
entfallendurch¬
schnittlich auf

jede

1895 betrug die
Zahl der Viehbefitzcr:

durchschnittlichin
im der einzelnen

durch¬
schnitt¬

liche
Nind-

uiehbesitz
der

einzelnen
meister¬

eien.
uichstücke.Bürger¬

meisterei,
Ge¬

meinde,
Kreise Bürger-

meistere!.
Ge¬

meinde.
Besitzer
betrug

Uebertrag 23 81 28 063 __ 8 797 — __

4 Euskirchcn . . 17 48 15 012 883 313 3 69? 21?,< 77,° 4,«
5 Gmnmersbach , 10 11 9 153 915 832 3 532 353,2 321,» 2,«
6 Köln-Stadt. . 1 1 3 868 3868 3868 953 953,° 953,° 4,°
7 „ -Land . . 12 2? 13 882 115? 514 3 731 311,« 138,o 3,'
8 Mülheim-Rhein 9 9 11361 1262 1262 3 904 434,° 434,° 2,°
9 Rheinbach . . ? 50 14 81? 2117 296 3 841 548,7 76,8 3,«

10 Siegtreis . , 20 54 29 416 1471 545 9 332 466,« 173,° 3,2
11 Waldbroel . . 5 6 9 28? 243? 1812 3149 630,° 525,° 2,»
12 Wipperfürth. , 6 9 10873 1548 1032 2751 458,8 305,? 3^.

Zusammen 110 296 145 732 1325 492 43 68? 397,2 14?,« 3,8

1 Barmen .... 1 j 1 1131 1131
2 Düsseldorf-Stadt , 1 1 883 883
3 „ -Land . 12 33 9 285 774
4 Duisburg . . . 1 1 503 503
5 Elberfcld . . 1 1 1321 1321
6 Vssen-Stadt . 1 1 43 43
7 „ -Land . . . 11 24 5 205 473
8 Geldern . . . 16 28 18 580 1161
9 M Gladbach-Stadt 1 1 215 215

10 „ -Land 13 15 8 038 618
11 Grevenbroich . 15 26 10133 676
12 Kempen ... 22 27 16 050 730
13 Clcve .... 16 45 24 620 1539
14 Crefeld-Stadt . 1 1 704 704
15 „ -Land . 8 18 7 958 995
16 Lennep . . . 10 11 9180 918
17 Mcttnmnn . . 9 11 6 874 764
18 Mürs . . , 29 61 28 012 966
19 Mülheim-Ruhr 5 13 2 867 573
20 Neuß , , . l5 21 11649 776
21 Rces . . . 13 44 23 703 1823
22 Nemschcid . . 1 1 788 788
23 Ruhrort. . . 9 23 10 843 1205
24 Soliugen . . 15 21 9 021 601

Zusammen 226 429 20? 606 910

1131
883
281
503

1321
43

21?
663
215
536
390
595
54?
704
442
834
625
459
220
555
539
788
471
429

484 46 838 207.°

iv Regierungs-

4,°
2,s
3/
3,»
5,o
2,'
3,°
4,«
2,5
3,<
4,«
4,5

6,«
6,'
3,'
4,»
5,'
3,'
3,'
5,«
2,5
3.«

^5.
4/

251 251,° 251,«
342 342,° 342,°

2 448 204,« 74,«
131 131,° 131,°
266 266,° 266,«

20 20,« 20,«
1431 130,° 60,«
4 022 251,° 143,°

85 85,« 85,«
2 390 184,» 160,°
2 407 160,° 92,«
3 304 150,.. 122,«
3 940 246,° 87,5

104 104,« 104,°
1304 163,° 72,4
2 49? 249,7 22?,°
1753 194,8 159,°
5 47? 188,8 89,8

873 174,° 67,°
3133 208,° 149,°
410? 316,° 93,4

319 319,« 319,n
3 015 335,° 131,0
3219 214,« 153,°

109,«
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12 14

Der Rindviehverlust

betrug im Jahre 1895

durch
angehen.

durch Noth¬
schlachten.

408
86
33
98

378
140
163
171
34
90

1601

o.
im

Ganzen,

739
215
115
129
63?
226
304
406
109
160

3040

1b

Unter den
in Col, 14
aufgeführten

Thieren
sind Kälber

unter
6 Monaten,

bezirt Düsseldorf.

24
18

100
5

22
4

95
533

178
198
22?
844

25 49
29 47

211 311
2 7

42 64
1 5

111 206
561 1094

4 4
301 479
21? 415
702 929
258 1102

18 18
27? 465
12? 196
91 166

300 1092
34 6?

434 566
235 768

14 1?
55 262

10? 206
4156 8535

215
70
12

6
194
47

110
121

31
48

854

16

Werth
des

Rindvieh-
verlnstes.

161174
42 391
25 503
46122

146 693
58182
54 432
77 688
1? 126
29 531

17 j 18
Von den in Col. 14

aufgeführten
Thieren entfallen
durchschnittlichauf

die einzelne

Bürger¬
meisterei.

12,«
11.3

129,°
53,n
25,«
43,4
20,»
22,°
26,7

Gemeinde.

19

Zahl
der von
Vieh-

verlustbe¬
troffenen

Vieh¬
besitzer.

4,°
10,°

129,°
23,5
25,°

6..
7,5

18,i
17,8

20

Verhältniß
des

Viehver-
lnsteszum

Vieh¬
bestände

Col. 14/5.
°/«

658 842 2?,« 10,8

4
22

13
554

273
176
392
681

180
4

13
628

2
255
374

81
44

3696

521
144
108
62

338
14?
223
308

99
135

2085

1,<
1,2
3,8
4,°
2,«
2,.
1,«
1,2
1..

21

Bemerkungen.

2,'

16 665 49,, 49.« 42 4,«
14 293 4?,« 4?,° 31 5,3

117 853 26,° 9,» 21? 3,4
2816 ?,« 7,« 6 1,'

24 748 64,« 64,„ 45 4,8
1282 5,« 5,° 2 11,«

64 339 19,° 8,e 132 3,2
192 700 68,« 39,« 640 5,2

1720 4,° 4,» 3 1,"
79 284 3?,° 32.« 229 5,,
82173 27,« 16,« 183 4,0

199 608 42.« 34.« 556 5,8
145 748 69,« 24,4 452 4,°

6 960 18,° 18,« 12 2,5
112 005 58,n 25,7 236 5,8

57 70? 19,« 17,8 170 2,'
56140 18,4 15,« 121 2,4

187 424 3?,« 18,« 612 3,8
21 602 13,4 5,. 49 2,8

110 088 37,7 27,° 260 4,"
106 204 59,« 17,6 360 3,8

5 940 l?,° 17,0 16 2,'
48 850 29,, 11,4 168 2,4
49 643 13,7 9,8 161 2,8

1 705 792 3?,» 19,« 4703 4,.

16
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Nr

122

Kreis,
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Zahl
der zum Kreise

gehörigen

Bürger¬
meister¬

eien.
Ge¬

meinden,

Zahl
der 1895
im Kreise
ermittelten

abgabepflich¬
tigen Rind-
viehstücke.

Von den 1895
ermittelten

Rindvichstücken
entfallendurch¬
schnittlich auf

jede
Bürger¬
meisterei.

Ge¬
meinde.

10

1895 betrug die
Zahl der Viehbcsitzer:

Kreise

durchschnittlichin
der einzelnen

Bürger¬
meisterei.

Ge¬
meinde,

II
Der

durch¬
schnitt¬
liche

Nind-
uiehbesitz

der
einzelnen
Besitzer
betrug

V Regiernngs-

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 4. 123

12 >Z 14

Der Rindviehverlust
betrug im Jahre 1895

durch
Eingehen.

d.
durch Noth-
schlnchten.

«m
Ganzen.

15

Unter den
in Col, 14
aufgeführten

Thieren
sind Kälber

unter
6 Monaten.

bezivt Trier.

16

Werth
des

Rindvieh-
Verlustes.

17 18
Von den in Col, 14

aufgeführten
Thieren entfallen
durchschnittlichauf

die einzelne
Bürger¬

meisterei, Gemeinde.

19

Zahl
der von
Vieh-

vcrlustbe-
troffcnen

Vieh¬
besitzer.

20

Verhältniß
des

Viehuer-
lusteszum

Vieh¬
bestande

Col. 14/5.

21

Bemerkungen.

1 Verncastel
2 Vitburg . .
3 Daun . .
4 Merzig . .
5 Ottweiler .
6 Prüm . .
7 Saarbrücken
8 Saarburg .
9 Saarlouis .

IN Trier-Stadt
11 „ -Land .
12 St. Wendel
13 Wirtlich

Zusammen

RegierungsbezirkAachen .„ Coblenz
Köln .

,/ Düsseldorf
Trier .

10
22
11
8
8

28
15
9

14
1

20
8

17
171

93
155
98
66
45

140
61
72
78
1

143
95
78

1125

21482
2? 676
20 397
12 514
11819
24 462

9 901
13181
14 797

352
31627
24 380
21 202

2148
1206
1854
1564
147?
873
660

1464
1057
352

1581
304?
1247

231
178
208
189
263
174
162
183
189
352
221
25?
272

233 790 1366 208

7 064
6 266
4 503
4 988
4 921
5 175
4 746
4 598
6 724

156
10 170

6 458
5 767

71536

706,4
28^>,»
409,,
623,8
615,l
184,8
316,4
511,»
480,«
156,»
508,5
80?,,
33^,»

?6,»
40,4
46,»
75,«

109,!,
3?,»
77,8
63,»
86,2

156,»
71,,
68,»
73,»

418., 63,e

3,»
4,4
4,5
2,5
2,4
4,7
2,,
2,9
2,«
2,«
3,»
3,8
3,»
3,«

Iusammen-

Zusammen

169 390 137 937 815 354 34 458 204,» 88,»
121 1047 220 422 1822 210 64 965 53?,» 62,»
110 296 145 732 1325 492 43 68? 397,2 147,«
226 429 20? 606 910 484 46 838 20?,» 109,»
171 1125 233 790 1366 208 71536 418,» 63,e
79? 328? 945 488 1186 288 261 484 328,» 79,«

284
518
633
112
122
943
13?
116
15?

1
426
446
264

4109

stelln«

1595
213?
'439
4 378

^109
13659

76 310 101 46 258 31,» 3,8 288 1,<
55 573 305 65 171 26,» 3,7 462 2,°
83 716 463 59 964 65,» 7,8 574 3,5
27 139 44 28 465 17,4 2,' 130 1,'

105 22? 25 68 643 28,4 ",» 217 1,'
63 1006 728 66 720 35,8 ?,' 734 4,'
63 200 30 51700 13,8 3,8 192 2,»
32 148 55 23 098 16,8 2,« 137 1,'
38 195 50 42144 14,» 2,4 189 1,8— 1 -— 255 1,» 1,0 1 0,8
91 51? 204 80 660 25,8 3,4 461 1,'

121 56? 315 72 40? ?1,° 6,« 491 2,8
30 294 122 38 541 1?,» 3,. 269 1,<

784 4893 2442 639 026 28,5 4,« 4132 2,9

n.

1528 3 123
1045 3 182
1601 3 040
4156 8 535

784 4 893
9114 22 773

1119
854

3696
2442
9296

599156 18,4 8,» 2 221 2,8
461578 26,i 3,» 2 881 1,<
658 842 2?,« 10,8 2 085 2,.

I 705 792 37,8 19,9 4 703 4,'
639 026 28,5 4,8 4132 2,9

4 064 394 28,4 6,9 16 022 2,4

16*
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Anlage 5.

Bericht und Antrag
des Prnvinzialausschusses

über -

den Entwurf einer neuen Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes
in der Rheinprovinz.

Seitens des Herrn Ober-Präsidenten ist das anliegende Schreibenvom 5. Februar 1897 nebst
1. dem Entwurf einer neuen Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzcs

vom 30. Mai 1874 (G.-S. S. 19? ff,) in der Rheinprovinz, sowie
2. einer die Abänderungen gegenüber der geltenden Verordnung begründendenDenkschrift,

mit dem Ersuchen eingegangen, die unter 1 und 2 genannten Schriftstückedem Provinziallandtage
zur gutachtlichenAeußerung vorzulegen.

Der Provinzialausschuß bittet, die gutachtlicheAeußerung abzugeben.
Düsseldorf, den 23. Februar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.

Ober-Präsident der Rheinprovinz.

Iourn.-Nr. 1201. Coblenz, den 5 Februar 1897.

Im Auftrage des Herrn Ministers für Landwirthschaft,Domänen und Forsten übersende
ich Ihnen hierbei

1. den Entwurf einer neuen Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischcreigcsetzes
vom 30. Mai 1874 (Ges. S. S. 19? ff.) in der Rhcinprovinz, sowie

2. eine die Abänderungen gegenüber der geltenden Verordnung begründende Denkschrift
mit dem Ersuchen, diese Schriftstückedem Provinziallandtage der Rheinprouinz zur gutachtlichen
Aeußerung gemäß § 22 des genannten Gesetzes vorzulegen und mir das von dem Provinzial¬
landtage abgegebeneGutachten demnächstmitzutheilen.

Zwölf Druckexemplareder dortscitigcn Vorlage an den Landtag bitte ich mir möglichst
bald zu übermitteln.
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Durch die Vorlage wird nunmehr auch dem hinsichtlich der Fischerei-Schonzeitenausge¬
sprochenen Wunschedes 37. Rheinischen ProvinziallcmdtcigesRechnunggetragen, nachdem hinsichtlich
der von dem genannten Landtage zur Erörterung gebrachten Frage der Adjacenten-Fischerci inzwischen
bereits eine gesetzlicheRegelung stattgefundenhat.

Wenn in den Beschlüssen des 37, Provinziallandtages auch eine Verschärfungder Straf-
vurschriflen für Fischcreifrevcl als wünschenswerthbezeichnet wurde, so nehme ich in dieser Beziehung
auf mciue Zuschrift vom 12. April 1893 (Nr. 5181) Bezug.

Was schließlich die ebenfalls von dem Prouinzinllandtage in Anregung gebrachteBesei¬
tigung oder Beschränkungder bestehenden Selbstfänge betrifft, so ist nach den seinerzeit stattgehabten
Ermittelungen, die Zahl und Bedeutung der in der Provinz vorhandenen Selbstfänge eine so
geringe, daß ein Eingreifen der Gcsctzgcbnngnicht gerechtfertigterscheint. Die größte Anzahl von
Sclbstfängcn scheint sich noch im RcgiernngsbezirkTrier zu befinden, wo dreizehn derartige Vor¬
richtungen gezählt wurden, die jedoch sämmtlich vou geringer Bedeutung waren. In dem
RegierungsbezirkKöln sind im Ganzen nur drei unbedeutendeSelbstfänge für Aale und in dem
RegierungsbezirkCoblenz zwei Aalfänge nnd ein Sclbstfang für Lachse ermittelt worden, von denen
der Letztere gemäß ß 20 des Fischereigesetzes auf die Hälfte der Wasserbreitebeschränkt worden ist.
Einige unbedeutende Aalfänge sind in dem Regierungsbezirk Aachen an den Mühlen in den
Kreisen Mnlmedy und Erkelenz,sowie im Kreise Düren vorhanden; im RegierungsbezirkDüsseldorf
"mge Aalfängc an den Mühlen der Niers, Erst und an Nebenbächeu dieser Flüsse, Die
'»eisten dieser Sclbstfänge haben gemäß 8 20 des Fischcreigesetzesauf die Hälfte der Wasserbreite
beschränkt weiden können. Ein im Regierungsbezirk Düsseldorf früher vorhandener bedeutender
Selbstfaug für Lachse ist durch die Ruhrfischereigcnosseuschaft zum Preise von 20 000 Mark abgelöst
und beseitigtwurden Zu berücksichtigen ist auch, daß uach tz 28 letzter Absatz des Fischcreigesetzes
und § L der Ausführuugsuerurdnung alle diese Selbstfänge während der Schonzeiten abgestellt
werde» müssen, sowie ferner, daß eine vollständigeBeseitigung dieser Vorrichtungenmit Rücksicht
nuf Art. 9 der Verfassungs-Urkundeuud § 5 des Fischereigesetzesnur gegeu Entschädigungzulässig

-sein würde.
Iu Uebereinstimmungmit den Oberfischmeisternhaben sich hiernachdie sämmtlichenHerreu

Negienmgspräsidcutcudahiu ausgesprochen,daß die bestehendengesetzlichenVorschriften auf diesem
Gebiete im Allgemeinengenügen uud eine Aenderung nicht angezeigt erscheint.

Nasse.

An

e» Herrn Landesdircktor der Rheinpruvinz
zu

Düsseldorf.
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Entwurf einer Verordnung, betreffend die Aus-
Der Text der neuen Verordnungist dem Texte der zur Zeit geltendenVerordnungvom

Die Bemerkungen unter dem Texte verweisen auf diejenige Stelle der

Gegenwärtige Fassung.
(Verordnungvom 23. Juli 1886 — Gesetz-Samml. S. 189 —).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «. verordnen auf Grund uud
zur Ausführung des Fischereigesetzesvom 30. Mai 1874 (Gesetz-Samml.S. 19? ff.) und des
Vertrages zwischen Deutschland, den Niederlandenund der Schweiz, betreffenddie Regelung der
Lachsfischereiim Stromgebiete des Rheines, vom 30. Juni 1885 (Reichsgesetzbl.von 1886,
Seite 192 ff.) für die Rheinvrouinznach Anhörungdes Provinziallandtages was folgt:

Zu 8 22 Ziffer 1 des Gesetzes.
Beim Fischfangin nichtgefchlossenenGewässernfinden folgendeVorschriftenAnwendung:
1. Die Fifchereiauf Fifchlaichist verboten.
2. Fifche der nachbenanntenArten dürfen nicht gefangenwerden,wenn sie, von der Kopf-

fpitzebis zum Ende der Schwanzflossegemessen, nicht mindestensfolgende Längehaben:
Stör (^oiriLN8Lr»turiu 1^,,)
Lachs (Salm, 8alino salar 1^.)...........
Große Martine (Madue-Maräne) ((^oi-e^onu»luaraeiia LlooK)
Sandart (Zander, I^uoiorierol», »anclr», (^!uv,) ......
Rapfen (Raapfen, Raapf, Schied) (H.8piu8i-apax^,) . , . ,
Aal (^nßuill», vulgär!» ^leinruiuß)........
Barbe (Aigge) (Lai-liug tluviatili« ^.)........
Blei (Brachsen, Brasse) (^.drami» drarul».1^,.) ......
Lachsforelle(Meerforelle,Silberlachs, Strandlachs, Trmnp) («»Iwo

trutts, 1^,.) ................
Maififch (Alfe) (cllupoa »lo»«. I..) ........ ' ^
Finte ((ülupLn, ülitu, <üuv.) ............
Karpfen (O^priuus earpin 1^,,)...........
Hecht(N»ox Iuoiu.8H>.) ...........
Schnepel (Schnäpel,

Nordfeefchnepel,echter Schnepel) (Oore^onu» «x^rrli^n-
oiiu» 1^.) und ..............

Ostfeeschnepel(Oore^onu« 1»vaietu» 1^) ......
Schlei (Schleihe, Liebe) (1'iuo». vul^ri» tüuv.)......
Aland (Nerfling, Seekarpfen) (I^LuoigouZiduu I,.) .....
Döbel (Aitel, Dickkopf, Äiinne, Möne) (I^eueigeu» cspliulu« I..)
Forelle (8a1mu kario 1^,) .............

100
50
40

ein

28

20
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führung des Iischereigesehesin der Mheinprovinz.
23. Juli 188« systematischgegenüber gestellt.Die abgeändertenStellen sind fett gedruckt.
Denkschrift, an welcher die Begründungder Abänderungzu findenist.

Neue Fassung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen lc. verordnen auf Grund und
zur Ausführung des Fischereigefetzesvom 30. Mai 1874 (Gesetz-Samml.S. 19? ff.) und des
Vertrages zwischen Deutschland,den Niederlanden und der Schweiz, betreffenddie Regelung der
Lachsfischereiim Stromgebiete des Rheines, vom 30. Juni 1885 (Reichsgesetzbl. von 1886 S.
192 ff) für die Rheinprovinzmit Ausnahme der PreußischLuxemburgischenGrenzgewässel*)nach
Anhörung des Provinziallandtages was folgt:

8 i.
Zu § 22 Ziffer 1 des Gefetzes.

Beim Fischfangin nicht geschlossenenGewässernfinden folgendeVorfchriftenAnwendung:
1 Die Fifcherei auf Fifchlaichist verboten.
2. Fischeder nachbenanntenArten dürfen nicht gefangenwerden, wenn sie, von der Kopf¬

spitzebis zum Ende der Schwanzflossegemessen, nicht mindestensfolgende Längehaben:
Stör (^<:ir»en8srstnrio l^,.)............ 100 «m
Lachs (Salm, 8aliuo 82,1ar1^,.) ........... 50 „
Große Maräne (Madue-Mmäne) (lüoi-oßonus inarasun, Llooti) 40 ..
Sandart (Zander, I^uoiopsro«,8«.näi'n(ünv.) ......
Rapfen (Raapfen, Raapf, Schied) (^s^ius rapaso ^.) . . .
Aal (^,UAuillu, vulA»ri8 ^lsiuiniu^).........
Barbe (Bigge) (Larlius tlnvilUili« ^F.)........
Blei (Brachsen, Brasse) (^,bru,iui» Kramn,1^,.) ......
Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump)

(8a1ino trutt», I^>.) .............
Maifisch(Alse) (Llupea alos» I.) ..........
Finte (OlupL»,üntN Ouv.)............
Karpfen (O^prinus oarpia 1^,.)...........
Hecht (Mox luoiu» 1^.).............
Schnepel (Schnäpel,

Nordseeschnepel,echter Schnepel) (Oore^nnu» ox^rrli^n-
oliu» 1^.) und..............

Ostseeschnepel(<üoroA0nu8Invarotu» 1^,.) ......
Schlei (Schleihe, Liebe) (1°iuLa, vul^nri» <üuv.) ......
Aland (Nerfling, Scelarpfen) (I^ucisoug iäu» 1^..).....
Döbel (Aitel, Dickkops, Minne, Möne) (I^Lumgou««epnnlu» I.)
Forelle (8n1ino kario 1^,.) .............
Regenbogenforelle(8»1,uu lriäsu»)..........
Vachsllibling(8»1uw e«ntln»Il^").........

28

20

*) Siehe Denkschrift?o». 1. der Abänderungen(S. 143).
**) Siehe Denkschrift?««. II. der Abänderungen(S. 143).
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20 oiu

!,'

Gegenwärtige Fas sung.

Nase (Makrele, Redfisch. Mundfisch)((Honärostom», uu,8U8I.,) . ;
Asch (Aesche) (1ii^iuMu8 vu1ßu,ri8M88on) ....... s
Karausche (<üllrÄ88iu8vul^aris ^orämann) . . .....
Kleine Muräne ((üorsFonuZ aldul^ I.) ........
Rothfeder (I^euoi8ou8 er^tro^litn^1mu8 l^,.).......
Varfch (?Lro», tluviatili» 1^,.)............
Plötze (Nothauge) (I^6uoi8ou8 iutilu8 l^,.).......
Flunder (Struffbutt) (I^louraueotss Ü«8U8 1^,.)......
Krebs (gemeiner Fluhkrebs und Edelkrebs), (^.»wuu» iiuviatili»

lionäolet und ^»tlleug tluviatili» Vn,r. uoiiili« 8uIirllnK) 10 „
von der Kopfspitze bis zum Schwänzendegemessen.

Der Regierungs-Präsidentkann für diejenigenGewässer,in welchen Steinkrebse
(H.8weu8tiuviatilis Var. torlLntiuiu Lc-nranK)vorherrschendvorkommen,den Fang
derselbenmit 8 om Länge, von der Kopfspitzebis zum Schwänzendegemessen,gestatten.

Der Minister für Landwirthfchaft, Domänen und Forsten ist ermächtigt, das
Mindestmaßsür Lachsforelleauf 50 eui und für Fluß- und Edelkrebs auf 12 «in.
zu erhöhen, auch für die oben nicht genannten Plattfifcharten und die Dorfcharten
Mindestmaßevorzuschreiben.

3. Fischlaich,ingleichenFischeder unter Ziffer 2 bezeichneten Arten, welche das daselbst
vermerkteMaß nicht erreichen,sind, wenn sie lebend in die Gewalt des Fischersfallen,
fofort mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vorsicht wiederin das Wasser zu setzen.

4. Im Interesse der Fischzucht, wissenschaftlicherUntersuchungenoder gemeinnütziger Ver¬
suche kann die Aufsichtsbehörde(Z 46 des Gesetzes)einzelnenFischereiberechtigtendas
Fangen von Fischenund Krebsenunter dem in Ziffer 2 bestimmtenMaße zeitweilig
und widerruflichgestatten.

§2.
Vorbehaltlichder im § 2? des Fischereigesetzesund im vorstehenden§ 1 Ziffer 4 znge«

standenm Ausnahmen dürfen Fischlaichund Fischeder im § 1 Ziffer 2 bezeichneten Arten unter
dem daselbst angegebenenMaße weder feilgeboten,noch verkauft, noch versandt werden, ohne
Unterschied,ob sie aus geschlossenenoder nicht geschlossenenGewässerngewonnensind.

Auch dürfen untermähige, aus nicht gefchlossenenGewässern herstammendeFischeweder
zum Thrankochennoch zur Fütterung des Viehs, nochzum Düngen oder zu anderen wirthschaft'
lichen oder gewerblichenZwecken verbraucht, oder vernichtet, oder unbrauchbar gemacht werden.

Aus überwiegendenwirthschaftlichenGründen kann der Regierungs-Präsident jedoch zeit¬
weilig und für bestimmteGewässerstreckenAusnahmen von letzteremVerbote zulassen.

§3.
§ 22 Nr. 2 des Gesetzes und Artikel IV des Vertrages.

Für den Betrieb der Fischerei in nicht geschlossenenGewässern treten nachfolgende
Beschränkungenein:

1. Der Betrieb der Fischerei von Samstag Abend 6 Uhr bis Sonntag Abend 6 Uhr
ist verboten (wöchentliche Schonzeit).
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20 ein

15

10

Neue Fassung.

Nase (Makrele, Nedfisch,Mundfifch) (Mouärastmnu, ns,»u.8 I.)
Asch (Aesche) (Ln^iuHl1n3vu1ßn.ri8Uil88ou) .......
Karausche(<üu,r«,88iu.8 vu1ßari8 Narämaun) .......
Kleine Maräne (Ooreßouv^ slduln, I,.) ........
Nothfeder (I^uol8ou8 yr^trnvntd.n,1iuu81^,.) .......
Varfch (?6i-cl>,Üuvia,ti1i81^,.) ............
Plötze (Nothauge) (I.euoi8<:u8rutilus I,.) ........
Flunder (Struffbutt) (riouransot^ tle8U8I..) ......
Krebs (gemeinerFlußkrebs und Edelkrebs), (^.8<Hov.8Üu.vi«,tili8

lionäolet und ^8t3,eu8 6uvia,ti1i8V»r. nodi1i8 8o!iru,ulc)
von der Kopfspitze bis zum Schwanzendegemessen.

Der Regierungs-Präsident kann für diejenigenGewässer,in welchen Steinkrebse
(^,8<Hou8Üuvia,ti1i8Var. tori-Lntiuin 8onran,K) vorherrschendvorkommen,den Fang
derselben mit 8 on Länge, von der Kopfspitze bis zum Schwanzendegemessen, gestatten.

Der Minister für Landwirthfchaft,Domänen und Forsten ist ermächtigt, das
Mindestmaß für Lachsforelleauf 50 oiu und für Fluß- und Edelkrebs auf 12 om
zu erhöhen, auch für die oben nicht genannten Plattfifcharten und die Dorfcharten
Wie für neu eingebürgerteNutzfischalten*)Mindestmaßevorzuschreiben.

3. Fischlaich,ingleichenFischeder unter Ziffer 2 bezeichneten Arten, welche das daselbst
vermerkteMaß nicht erreichen,sind, wenn sie lebendin die Gewalt des Fischersfallen,
fofort mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichenVorsicht wieder in das Wasser zu setzen.

4. Im Interesse der Fischzucht, wissenschaftlicherUntersuchungenoder gemeinnütziger
Versuchekann die Aufsichtsbehörde(H 46 des Gefetzes) einzelnenFischereiberechtigten
das Fangen von Fischenund Krebsenunter dem in Ziffer 2 bestimmtenMaße zeit¬
weilig und widerruflichgestatten.

§2.
Vorbehaltlich der im § 2? des Fischereigesetzcsund im vorstehenden § 1 Ziffer 4

zugestandenenAusnahmen dürfen Fischlaichund Fische der im § 1 Ziffer 2 bezeichnetenArten
unter dem daselbstangegebenenMaße weder feilgeboten,noch verkauft, noch versandt werden,
°hne Unterschied,ob sie aus geschlossenenoder nicht geschlossenenGewässerngewonnensind.

Auchdürfen nntcrmäßige, aus nicht geschlossenenGewässern herstammendeFische weder
Wm Thrankochennochzur Fütterung des Viehs, nochzum Düngen oder zu anderen wirthschaft¬
en oder gewerblichenZwecken verbraucht, oder vernichtet,oder unbrauchbar gemachtwerden.

Aus überwiegendenwirthschaftlichenGründen kann der Regierungs-Präsident jedochzeit¬
weiligund für bestimmteGewässerstreckenAusnahmen von letzteremVerbote zulassen.

§3.
§ 22 Nr. 2 des Gesetzes und Artikel IV des Vertrages.

Für den Betrieb der Fischerei in nicht geschlossenen Gewässern treten nachfolgende
Beschränkungenein:

1. Der Betrieb der Fischerei von Samstag Abend 6 Uhr bis Sonntag Abend 6 Uhr
ist verboten (wöchentliche Schonzeit),

") Siehe Dentschllft ?<>». II. der Abänderungen (S. 143.) 17
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Gegenwärtige Fassung,

In den nachbenanntenGewässern:
») dem Rhein;
d) den linksseitigenZuflüssendes Rheins von Bonn abwärts, namentlichder Erst:
<:) den rechtsseitigenZuflüssendes Rheins unterhalbder Ruhr, namentlichder Emfcher

und der Lippe;
ä) der Issel;
«) der Mosel;
l) der Blies lind deren Zuflüssen;
ß) der Saar;
K) den linksseitigenZuflüssen der Saar von Saarbrücken bis zur Ried einschließlich;
1) der Lahn;
fallen Gewässernnördlich von der Linie Aachen, Eschweiler,Düren, Euskirchen,

Mehlem und westlich vom Rhein bis zur niederländischenGrenze, namentlichder
Roer, Inde, Wurm, Schwalm und Niers

findet während der Zeit vom 10. April bis zum 9. Juni einschließlich eine verstärkte
wöchentlicheSchonzeit (Frühjahrsschonzeit)statt, derart, daß die Fischerei nur an
drei Tagen jeder in die Schonzeit fallendenWoche, von Montag Morgen sechs Uhr
beginnend,betriebenwerden darf.

Nach HerstellungausreichenderSchonreoierekann der Negierungs-Präsident den
Betrieb der Fischereian weiteren zwei Tagen jeder in die Schonzeit fallendenWoche,
im Anschlußan die in vorstehendemAbsatzfreigegebenenTage, gestatten.

In allen übrigen, vorstehendunter 2 nicht aufgeführten Gewässern ist der Betrieb
der Fifchereiwährend der Zeit vom 15. Oktober bis 14. Dezembereinschließlichver¬
boten (Winterschonzeit),der Regierungs'Präsident ist jedoch ermächtigt,den Fang von
Lachsenund Forellen zu gestatten, wenn die Benutzungder Fortpflanzungselemente
(Rogen und Milch) der gefangenenlaichreifenoder der LaichreifenahestehendenFische
zum Zwecke der künstlichen Fischzucht gesichert ist.
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Neue Fassung.

2. In den nachbenanntenGewässern:*)
«,) dem Rhein;
d) den linksseitigenZuflüssendes Rheins von Bonn abwärts, namentlichder Erst;
0) der Ruhr und den rechtsseitigenZuflüssen des Rheins unterhalb der Ruhr,

namentlich der Emscherund der Lippe;
ä) der Issel;
e) der Nahe;
5) dem Ginn;
ß) der Mosel;
Ii) der Kyll vom Deimlingermühlenwchrbei Taufenback bis zur Mündung in die

Mosel;
i) der Salm von dem Wehr der untersten Wassermühlezu Clüsserath bis zur Mün¬

dung in die Mosel;
K) der Dhron von dem Wehr der unterstenWassermühlezu Thron bis zur Mündung

in die Mosel;
1) der Lies er von dem Mühlenwehrzu Maring bis zur Mündung in die Mosel;

m) der Prüm von der massivenStraßenbrücke bei Irre! bis zur Mündung in die
Sauer;

n) der Blies und deren Zuflüssen;
«) der Saar;
p) den linksseitigenZuflüssender Saar von Saarbrücken bis zur Nied einschließlich;
y) der Prims vom Nalbacher Wassermühlenwehrbis zur Mündung in die Saar;
r) der Lahn;
») allen Gewässernnördlich der Linie Aachen,Eschweiler,Düren, Euskirchen,Mehlem

und westlichvom Rhein bis zur niederländischenGrenze, namentlich der Roer,
Inde, Wurm, Schwalm und Niers

findetwährend der Zeit vom 10. April Morgens 6 Uhr bis zum 9, Juni Abends ll Uhr
eine verstärktewöchentlicheSchonzeit(Frühjahrsfchonzeit)statt, derart, daß die Fifcherei
nur an drei Tagen jeder in die Schonzeit fallendenWoche, von Montag Morgen
6 Uhr beginnendund Donnerstag Morgen 6 Uhr schließend,betrieben werden darf.

Nach HerstellungausreichenderSchonrevierekann der Regierungs-Präsident den
Betrieb der Fischereian weiteren zwei Tagen jeder in die Schonzeit fallendenWoche
im Anschlußan die in vorstehendemAbsatzfrei gegebenenTage gestatten.

3-**) „In allen übrigen,vorstehend unter Ziffer 2 nicht aufgeführten Gewässernund Ge¬
wässerstreckenist der Betrieb der Fischereiwährend der Zeit vom 15. OktoberMorgens
6 Uhr bis 14. DezemberAbends 6 Uhr verboten (Winterschonzeit);der Negierungs-
Präsident ist jedoch ermächtigt, den Fang von Lachsen und Forellen während der
Winterschonzeitzu gestatten, wenn die Benutzungder Fortpflanzungseleinente(Rogen
und Milch) der gefangenen laichreifen oder der LaichreifenahestehendenFifche zum
Zwecke der künstlichenFischzuchtgesichert ist. Die ertheilte Erlaubniß ist zu wider¬
rufen, sobald die übernommeneVerpflichtungnicht erfüllt wird.

") Zu tz 3 Nr. 2. s. DentschriftPos. III, der Abänderungen(S. 143 ff.),
*) Zu § 3 Nr. 3. f. Denkschrift ?c,8 IV. der Abänderungen(S. 145 ff.). 17-
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Gegenwärtige Fassung.

Artikel III. Nr. 2 des Vertrages und Nr. I des Schluhprotokollsdazu.
4. Im Nlieinstrom und allen Nebenflüssendesselbenist jede Lachsfischerei mit Zegens-

betrieb während der Zeit vom 27. August bis zum 26. Oktobereinschließlich verboten.
Auf die verlassenen Nebenarmedes Rheins, sofern sie ^ücht von beiden Seiten mit

den: Hauptstrome derartig in Verbindung stehen, daß die Wanderfischejederzeit frei
hindurchziehen können,findet letzteresVerbot keine Anwendung.

§4.
Für die Dauer der in § 3 Nr. I, 2 und 3 bezeichnetenwöchentlichenund jährlichen

Schonzeitenkann der Negierungs-Präsident ausnahmsweisenachfolgendeFifchcreibetriebezulassen:
1. Der Fang solcher Fische,welche in größeren Zügen plötzlichzu erscheinenund rasch

wieder zu verschwindenpflegen, wie namentlichNeunauge, Stör und Stint kann mit
solchen Gerathen, die nur zum Fang dieser Fischarten bestimmt und geeignet sind,
gestattet werden. Dieselbe Ausnahme kann auch sür den Maifischfang zugelassen
werden; jedoch darf derselbe im Stromgebiete des Rheins während der in § 3 Nr. 1
bezeichneten wöchentlichen Schonzeitnicht gestattetwerden.

2. Den Fischern, welche die sogenanntestille Fischerei ohne ständige Vorrichtungenmit
Setznetzen,Reusen, Körben oder Angeln betreiben, kann gestattet werden, die aus¬
gelegten Gezeuge auszunehmen und wieder auszulegen, wenn daraus uachtheilige
Hindernisse für den Zug der Wanderfifchenicht zu befürchtensind. DieselbeAus¬
nahme kann auch für die nur zum Aalfang bestimmtenund geeignetenständigen
Vorrichtungenund Geräthe obengenannterArt gewährt werden.

3. Das Angeln mit der Ruthe kann zugelassen werden.
4. Im Interesse wissenschaftlicherUnterfuchungenoder gemeinnützigerVersuche, oder für

Zwecke der künstlichen Fischzucht,oder endlich zum Schutze der anderen Fischegegen
Raubfische,kann, foweit erforderlich, unter geeigneten Controlmaßrcgelnder Fang
einzelneroben nicht genannter Fifcharten ausuahmsweifegestattet werben.

Bei jeder Gestattung des Fischfangswährend der Schonzeit ist indeß die Ver¬
wendung solcher, an sich erlaubter Fangmittel auszuschließen,welche vorzugsweise
geeignet sind, die junge Fischbrutzu zerstören.

Wenn dringendeRücksichten auf die Erhaltung des Fischbestandesdies erfordern,
kann der Fifchereibetriebwährend der im § 3 Nr. 2 bezeichneten Frühjahröfchonzeit
im Wege der Vezirks-Polizeiverordnungfür einzelneGewässer oder Gewässerstrecken
gänzlich untersagt, oder über das vorstehendangegebeneMaß eingeschränkt,namentlich
der Fang einzelner Fischarten, oder der Gebrauch bestimmter Fangmittel für die
Dauer der Schonzeit ganz verboten werden.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 5. 133

Neue Fafsung.

Artikel III Nr. 2 des Vertrages und Nr. 1 des Schluhprotokollsdazu.
4. Im Nheinstrom und allen Nebenflüssendesselben ist jede Lachsfifchcrcimit Zegens-

betrieb während der Zeit vom 27. August bis zum 26. Oktober einfchließlichverboten.
Auf die verlassenenNebenarmedes Rheins, sofern sie nicht von beiden Seiten

mit dem Hauptstromederartig in Verbindung stehen, daß die Wanderfischejederzeit
frei hindurchziehenkönnen,findet letzteresVerbot keineAnwendung.

Für die Dauer der in § 3 Nr. 1, 2 und 3 bezeichneten wöchentlichenund jährlichen
Schonzeitenkann der Regierungs-Präsidcnt ausnahmsweisenachfolgendeFischereibetriebezulassen:

1. Der Fang solcherFische, welche in größeren Zügen plötzlichzu erscheinen uud rasch
wieder zu verschwindenpflegen, wie namentlich Neunauge, Stör und Stint, kann
mit solchen Gerathen, die nur zum Fang dieser Fischarten bestimmt und geeignet
sind, gestattet werden. Dieselbe Ausnahme kann auch für den Maififchfangzugelassen
werden; jedoch darf derselbeim Stromgebiete des Rheins während der in § 3 Nr. 1
bezeichneten wöchentlichen Schonzeit nicht gestattet werden.

2. Den Fischern,welche die sogenannte stille Fischerei ohne ständige Vorrichtungenmit
Setznetzen,Reusen, Körben oder Angeln betreiben, kann gestattet werden, die aus¬
gelegte,«Gezeuge auszunehmen und wieder auszulegen, wenn darans nachtheilige
Hindernisse für den Zug der Wanderfifchenicht zu befürchtensind. Diefelbe Aus¬
nahme kann auch für die nur zum Aalfang bestimmtenund geeignetenständigen
Vorrichtungenund Geräthe obengenannterArt gewährt werden.

3. Das Angeln mit der Ruthe kann zugelassenwerden.
4. Im Interesse wissenschaftlicherUnterfuchungenoder gemeinnützigerVersuche,oder für

Zwecke der künstlichen Fischzucht,oder endlich zum Schutzeder anderen Fischegegen
Raubfische, kann, soweit erforderlich, uuter geeigueten Controlmaßregeln, der Fang
einzelneroben nicht genannter Fifcharten ausnahmsweisegestattet werden.

Bei jeder Gestattung des Fischfangswährend der Schonzeit ist indeß die Ver¬
wendung solcher, an sich erlaubter Fangmittcl auszuschließen,welche vorzugsweise
geeignet sind, die junge Fischbrut zu zerstören.

§5.*)
Wenn dringende Rücksichtenauf die Erhaltung des Fifchbestandesdies erfordern, kann

°" Fifchereibetriebwährend der im § 3 Nr. 2 bezeichnetenFrühjahröfchonzeitim Wege der
Vezirks-Polizeiverordnungfür einzelne Gewässer oder Gewässerstreckengänzlich untersagt, oder
über das vorstehend angegebeneMaß eingeschränkt,namentlich der Fang einzelnerFischarten,
°°er der GebrauchbestimmterFangmittel für die Dauer der Schonzeitganz verboten werden.

§ 6.**)

^ Im Wege der Vezirls-Polizeiucrordnungtann der Fan« einzelnerwirthschaftlichwichtiger
'"schartenfiir bestimmteGewässerstrecken,wenn es sich darum handelt, die Fischartdarin zu
erhalten,auch außerhalb der jährlichenSchonzeitenbis znr Tauer von sechs Wochen untersagt werden.

') Siehe Denkschrift ?o». V. der Abänderungen(S. 146).
**) Siehe Denkschrift?c>». VI. der Abänderungen(S. 146).



134 40. RheinischerProvinziallanbtag. Nr, 5.

Gegenwärtige Fassung.

8 5.
Der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ist befugt:
1. für einzelneder oben im § 3 Nr. 2 aufgeführtenGewässer,sobald dieselbenfür den

Aufstiegder Wandersifcheerschlossen werden, die im § 3 Nr. 3 bezeichnete Winter¬
schonzeit einzuführen;

2. für Gewässer,welche auf ihrem Lauf außerpreußischesGebiet berühren, die im § 3
bezeichnete Iahresschonzeit im Einvernehmen mit der betreffendenNachbarregierung
zu regeln und

3. für Gewässer,welche mehreren Provinzen oder Regierungsbezirkenangehören, die im
8 3 bezeichnete Iahresschonzeiteinheitlichzu regeln.

Diejenige Stelle der Gewässer,von welcheran aufwärts die Winterschonzeit(8 3 Nr. 3)
beginnt, soll, soweit erforderlich,durch örtliche, von der Staatsregierung herzustellendeMerkmale
kenntlichgemachtwerden.

8 6.
Während der Dauer der in dem § 3 vorgeschriebenen wöchentlichen und jährlichenSchon¬

zeiten müssendie durch das Fischereigesetzvom 30. Mai 1874 nicht beseitigtenständigenFischerei¬
vorrichtungenin nicht geschlossenenGewässernhinweggeräumtoder abgestellt sein (§ 28 des Gesetzes).

Soweit die Rücksicht auf Erhaltung des Fischbestandeses zuläßt, kann der Regierungs-
Präsident Ausnahmen von der im ersten Absatz getroffenenBestimmung zulassen (Artikel III
des Gesetzes vom 30. März 1880).

8 7.
Die 88 3 bis 5 einschließlich finden auf den Krebsfang keine Anwendung.
In der Zeit vom 1. Novemberbis zum 31. Mai einschließlichist der Fang von Krebsen

in allen nicht geschlossenenGewässernverboten.
Gelangen Krebsewährend der angeordnetenSchonzeitlebend in die Gewalt des Fischers,

so sind dieselbenmit der zu ihrer Erhaltung erforderlichenVorsichtsofort wieder in das Wasser
zu setzen.

8 8.
Zu 8 22 Ziffer 3 des Gesetzes.

Beim Fischfangein nicht gefchlossenenGewässernist verboten:
1. Die Anwendung schädlicher oder explodirenderStoffe (giftiger Köder oder Mittel zur

Betäubung oder Vernichtungder Fische,Sprengpatronen oder anderen Sprengmittel
u. s. w.) (tz 21 des Gesetzes);

2. die Anwendungvon Mitteln zurVerwundung der Fische, alö: Fallen mit Schlag¬
federn, Gabeln, Aalharken, Speere, Stecheifen,Stangen, Schiehwaffenu. f. w.

Der Gebrauchvon Angeln ist gestattet.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 5. 135

Neue Fassung.

§7.
Der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ist befugt:
1. für einzelneder oben im § 3 Nr. 2 aufgeführten Gewässer,sobald dieselbenfür den

Aufstiegder Wandersifcheerschlossenwerden, die im 8 3 Nr. 3 bezeichneteWinter¬
schonzeit einzuführen;

2. für Gewässer,welche auf ihrem Lauf auherpreußischesGebiet berühren, die im § 3
bezeichnete Iahresschonzeit im Einvernehmen mit der betreffendenNachbarregierung
zu regeln und

3. für Gewässer,welche mehreren Provinzen oder Regierungsbezirkenangehören,die im
§ 3 bezeichnete Iahresfchonzeit einheitlichzu regeln.

Diejenige Stelle der Gewässer,von welcheran aufwärts die Winterschonzeit(8 3 Nr. 3)
beginnt, soll, soweit erforderlich,durch örtliche, von der Staatsregierung herzustellendeMerkmale
kenntlich gemachtwerden.

8 8.
Während der Dauer der in dem 8 3 vorgeschriebenenwöchentlichenund jährlichenSchon¬

zeiten müssendie durch das Fischereigesetzvom 30. Mai 1874 nicht beseitigtenständigenFischerei¬
vorrichtungenin nicht geschlossenenGewässernhinweggeräumtoder abgestellt sein (ß 28 des Gesetzes).

Soweit die Rücksicht auf Erhaltung des Fischbestandeses zuläßt, kann der Negierungs-
Präsident Ausnahmen von der im erstenAbsatzgetroffenenBestimmungzulassen (Artikel III. des
Gesetzes vom 30. März 1880).

8 9.
Die 8§ 3 bis 5 einschließlich finden auf den Krebsfang leine Anwendung.
In der Zeit vom 1. Novemberbis zum 31. Mai einschließlich ist der Fang von Krebsen

in allen nicht geschlossenenGewässernverboten.
Gelangen Krebsewährend der angeordnetenSchonzeit lebend in die Gewalt des Fischers,

so sind dieselbenmit der zu ihrer Erhaltung erforderlichenVorsichtsofort wieder in das Wasser
zu fetzen.

Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des Krebsbestandesin einzelnenGewässern
dies erfordern, kann für dieselbender Fang Eier oder Junge tragender Krebsweibchenim Wege
der Bczirts-Polizeiverordnungverboten und äußerstenfalls der Verlauf von Krebsweibchenüber¬
haupt zeitweilig untersagt werden.*)

8 10.
Zu 8 22 Ziffer 3 des Gesetzes.

Beim Fischfangein nicht geschlossenenGewässernist verboten:
1. Die Anwendung schädlicher oder exvlodirenderStoffe (giftiger Köder, oder Mittel zur

Betäubung oder Vernichtung der Fische, Sprengpatronen oder anderen Sprengmittel
u. s. w.) (8 21 des Gesetzes);

2. die Anwendung von Mitteln zur Verwundung der Fische, als: Fallen mit Schlag¬
federn, Gabeln, Aalharken,Speere, Stecheisen,Stangen, Schiehwaffenu. s. w.

Der Gebrauchvon Angeln ist gestattet.

') Siehe Denkschrift?<>«. VII. der Abänderungen(S. 147),



136 40. RheinischerProvinziallanbtag. Nr. 5.

Gege nwärtige Fassung.

Die Verwendungvon Speeren und Eisen (nicht jedoch der Aalharken) kann zum
Zweckedes Aalfangs von dem Negierungs-Präfidenten in dringenden Fällen und
nöthigenfalls unter Festsetzungeiner bestimmtenConstrultion für dieses Fangmittel
ausnahmsweisegestattet werden;

3. das Zusammentreibender Fischebei Nacht vermittelst Leuchtenoder Fackeln.

8 9.
Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde(ß 46 des Gefetzes) dürfen nicht gefchlossene

Gewässerzum Zwecke des Fischfangeswederabgedämmt,nochabgelassenoder ausgeschöpft werden.

8 10.
Fischwehre,Fischzäune oder damit verbundene sogenannteSelbstfänge für Lachs und

Aal dürfen außer dem Falle einer bestehendenBerechtigungnicht neu angelegt werden.

§ 11
Zu § 22 Ziffer 4 des Gesetzes.

Beim Fischfangein nicht gefchlosscnenGewässerndürfen vorbehaltlichder nachfolgenden
Ausnahmen keineFanggeräthe (Netze,Geflechtelc.) jeder Art und Benennung angewendetwerden,
deren Oeffnungen(Maschen)im nassen Zustande an jeder Seite (von der Mitte des einen Knotens
bis zur Mitte des anderen Knotens gemessen) nicht mindestenseine Weite von 2,5 «m haben.

Diese Vorschrift erstrecktsich auf alle Theile und Abtheilungen der Fanggeräthe; bei
Netzenmit sogenanntenKehlen findet jedoch das Mindestmaß auf die Kehle keineAnwendung,

Zu Artikel II des Vertrages.

Im Stromgebiete des Rheins dürfen Treibnetzebeim Fifchfangenur angewendetwerden,
wenn sie zwischen Ober- und Unter-Simm (Ober- und Unter-Leine)nicht über 2,5 iu breit sind.
VinwandigeNetze, welche nur zum Fang von Stör bestimmt und geeignet sind, sind jedoch
dieser Beschränkungnicht unterworfen.

Bei Fanggeriithen,welche ausschließlichzum Fange von Aal und Neunauge bestimmt
und geeignetsind, wird von einer Controle der Weite der Oeffnungenoder Maschenabgesehen.

Der Regierungs-Priisidentist ermächtigt,Ausnahmen von der vorgeschriebenenMaschen¬
weite im Falle des Bedürfnissesfür bestimmteFanggeräthe und den Fang bestiminterFischarten,
namentlichStichling, Stint, Neckelei(Alve) zuzulassen.

Wenn dringendeRücksichten auf die Erhaltung des Fifchbestandesoder einer werthvollen
Fischart dies erfordern, kann im Wege der Bezirks-Polizeiverordnungfür einzelneGewässer oder
Gewässerstrecken die Anwendung bestimmter schädlicher Fanggeräthe ganz ausgeschlossen,oder in
einer über die obigen VorschriftenhinausgehendenArt und Weife eingeschränktwerden.

8 12.

§ 22 Ziffer 4 des Gesetzes und Artikel I des Vertrages.

Beim Fischfängedürfen fließendeGewässer weder mittels ständiger Vorrichtungen noch
mittels am User oder im Flußbette befestigter oder verankerter Fischereivorrichtungen(Reusen,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 5. 13?

Neue Fassung.

Die Verwendung von Speeren und Eisen (nicht jedoch der Aalharken)kann zum
Zweckedes Aalfangsvon dem Negierungs-Präsidentenin dringendenFällen und nöthigen-
falls unter Festsetzung einer bestimmtenConstrultion für dieses Fangmittel ausnahms¬
weise gestattet werden;

3. das Zusammentreibender Fischebei Nacht vermittelst Leuchtenoder Fackeln.

8 11.
Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde(§ 46 der Gesetzes) dürfen nicht geschlossene Gewässer

zum Zwecke des Fischfangesweder abgedämmt, noch abgelassenoder ausgeschöpftwerden.

8 12.
Fifchwehre, Fischzäuneoder damit verbundene sogenannte Selbstfänge für Lachs und

Aal dürfen außer dem Falle einer bestehendenBerechtigungnicht neu angelegt werden.

§ 13.
Zu § 22 Ziffer 4 des Gesetzes.

Beim Fischfangein nicht geschlossenenGewässerndürfen vorbehaltlichder nachfolgenden
Ausnahmen keineFanggeräthe (Netze,Geflechtelc.) jeder Art und Benennungangewendetwerden,
deren Oeffnungen(Maschen)im nassenZustande an jeder Seite (von der Mitte des einenKnotens
bis zur Mitte des anderen Knotens gemessen) nicht mindestenseine Weite von 2,5 om haben.

Diese Vorschrift erstrecktsich auf alle Theile und Abtheilungen der Fanggeräthe; bei
Netzen mit sogenanntenKehlen findet jedoch das Mindestmaß auf die Kehle keineAnwendung.

Zu Artikel II des Vertrages.

Im Stromgebiete des Rheines dürfen Treibnetzebeim Fischfangenur angewendetwerden,
wenn sie zwischenOber- lind Unter-Simm (Ober- und Unter-Leine) nicht über 2,5 in breit sind.
EinwandigeNetze, welche nur zum Fange von Stör bestimmt und geeignet sind, sind jedoch
dieserBeschränkungnicht unterworfen.

Bei Fanggeräthe», welche ausfchließlichzum Fange von Aal und Neunauge bestimmt
und geeignet sind, wird von einer Controle der Weite der Oeffnungen oder Maschen abgesehen.

Der Negierungs-Präsident ist ermächtigt,Ausnahmen von der vorgeschriebenenMaschen-
weite im Falle des Bedürfnisses für bestimmteFanggeräthe und den Fang bestimmterFischartcn,
namentlichStichling, Stint, Ueckelei (Alve) zuzulassen.

Wenn bringende Rücksichten auf die Erhaltung des Fischbestandesoder einer werthuollcn
Nchart dies erfordern, kann im Wege der Bezirks-Polizeiverordnungfür einzelne Gewässer
"der Gcwäsferstreckendie Anwendung bestimmterschädlicherFanggeräthe ganz ausgeschlossen, oder
" einer über die obigen VorschriftenhinausgehendenArt und Weise eingeschränkt werden.

8 14.
8 22 Ziffer 4 des Gesetzesund Artikel I des Vertrages.

Beim Fischfange dürfen fliehendeGewässerweder mittels ständigerVorrichtungennoch
nuttels am Ufer oder im Fluhbette befestigter oder verankerter Fifchereivorrichtungen(Reusen,

18
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Gege nwärtige Fassung.

Sperrnetze) auf mehr als auf die halbe Breite bei gewöhnlichem,niedrigen Wasserstandein der
kürzesten geradenLinie von Ufer zu Ufer gemessen, für den Zug der Wandersischeversperrtwerden.

Mehrere derartige Fischereivorrichtungendürfen gleichzeitigauf derselben oder auf der
entgegengesetztenÜferseite nur in einer Entfernung von einander ausgeworfen oder angebracht
fein, welche mindestensdas Dreifacheder Längenausdehnungdes größten Netzesbeträgt.

Artikel II Abfatz2 des Vertrages.
Bei dem gleichzeitigenBetriebe der Treibnetzfischereimit mehreren Netzen muh der

Abstand der Netze von einander mindestensdas Doppelte der Länge des größten Netzesbetragen,

8 13.
Zu 22 Ziffer 5 des Gefetzes.

Der Betrieb der Fischerei in schiffbarenGewässern darf die Schifffahrt nicht hindern
oder stören.

Feste oder schwimmendeFischereivorrichtungenund alle sonstigenFanggeräthe müssenso
aufgestelltoder ausgelegt fein, daß die freie Fahrt der Schiffe und Fähren, sowie der Wasser¬
abfluß in nachtheiligerWeise nicht behindert wird.

§ 14.
Die mit Handhabung der Fischereipolizeibeauftragten Beamten haben bei Ausübung

ihres Amtes die vorgefchriebeneUniform oder ein ihr Amt bezeichnendesmetallenes Schild auf
der Brust zu tragen.

Die von Gemeinden, Genossenschaftenoder Privatpersonen bestellten Fischereiausseher
haben bei Ausübungdes Dienstesein vom Regierungs-PrästdentenfestzusetzendesAbzeichenzu tragen.

Wer von einem Nufsichtsbeamtenoder Aufseher angerufen wird, hat dein Rufe Folge zu
geben und nicht eher von der Stelle zu weichen,als bis er dazu ausdrücklichermächtigtist.

§ 15.
Zuwiderhandlungengegen die Vorschriftendieser Verordnung werden, insoweit dieselben

nicht den Strafbestimmuugendes Fischereigcsetzesvom 30. Mai 1874 (H§ 49 ff,) oder des Straf¬
gesetzbuchsfür das DeutfcheReich unterliegen, mit Geldstrafebis zu 150 M. oder Haft bestraft.

Zugleichkann auf Einziehung der bei der Ausübung der Fischereiverwandtenunerlaubten
Fanggeräthe erkannt werden.

8 16.
Der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ist ermächtigt,die Vorschriften

diefer Verordnung über die Befchränkungdes Fifchereibetriebes,über verboteneFangmittel und
über die Beschaffenheiterlaubter Fanggeräthe für diejenigen Gewässer oder Strecken derselben
ganz oder theilweise außer Kraft zu setzen, welchenicht ausschließlichUnsererHoheitunterworfensind.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 5. 139

Neue Fassung.

Sperrnetze) auf mehr als auf die halbe Breite bei gewöhnlichem,niedrigen Wasserstandein der
kürzesten geradenLinie von Ufer zu Ufer gemessen, für den Zug der Wandersischeversperrtwerden.

Mehrere derartige Fischereivorrichtungendürfen gleichzeitigauf derselben oder auf der
entgegengesetztenUferseitenur in einer Entfernung von einander ausgeworfen oder angebracht
sein, welchemindestensdas Dreifacheder Längenausdehnungdes größten Netzesbeträgt.

Artikel II Absatz2 des Vertrages.
Bei dem gleichzeitigenBetriebe der Treibnetzsifchereimit mehreren Netzen muß der

Abstand der Netzevon einander mindestensdas Doppelte der Länge des größtenNetzesbetragen.
Die Eis-Fischerei im Glan ist nur mit der Einschränkunggestattet, d»ß der Fluß zum

Zwecke dieserFischereinur von einem Ufer aus und nur bis zur Mitte aufgehauenwerden darf,
und daß die einzelnen von Eis frei gemachtenStellen (Lotten) in der Richtung des Flußlaufes
mindestens15 m von einander entfernt sein müssen.*)

§ 15.
Zu 22 Ziffer 5 des Gefetzes.

Der Betrieb der Fifcherei in schiffbarenGewässern darf die Schifffahrt nicht hindern
oder stören.

Feste oder schwimmendeFischereivorrichtungenund alle sonstigenFanggeräthe müssenso
aufgestelltoder ausgelegt fein, daß die freie Fahrt der Schiffe und Fähren, fowie der Wasser¬
abfluß in nachtheiligerWeife nicht behindert wird.

8 16.
Die mit Handhabung der Fischereipolizeibeauftragten Beamten haben bei Ausübung

ihres Amtes die vorgefchriebeneUniform oder ein ihr Amt bezeichnendes metallenesSchild auf
d°r Brust zu tragen.

Die von Gemeinden, Genossenschaftenoder Prwatperfonen bestellten Fischereiaufseher
haben bei Ausübung des Dienstesein vom Regierungs-PrästdentenfestzusetzendesAbzeichenzu tragen.

Wer von einem Aufsichtsbeamtenoder Aufseherangerufen wird, hat dem Rufe Folge zu
gebenund nicht eher von der Stelle zu weichen,als bis er dazu ausdrücklichermächtigt ist.

8 17.
Zuwiderhandlungengegen die Vorfchriftendiefer Verordnung werden, infoweit diefelben

nicht den Strafbestimmungendes Fifchereigefetzcsvom 30. Mai 1874 (§8 49 ff.) oder des Straf¬
gesetzbuchsfür das DeutfcheReich unterliegen, mit Geldstrafebis zu 150 M. oder Haft bestraft.

Zugleichkann auf Einziehungder bei der Ausübung der Fifchereiverwandtenunerlaubten
Fanggeräthe erkannt werden.

8 18.
Der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ist ermächtigt,w Vorschriften

dieserVerordnung über die Befchränkungdes Fifchereibetriebes,über verboteneFangmittel und
über dei Beschaffenheiterlaubter Fanggeräthe für diejenigenGewässer oder Strecken derfelben
^ oder theilweifeaußer Kraft zu fetzen, welchenicht ausfchliehlichUnfererHoheitunterworfen sind.

*) Siehe Denlschnft?o». VIII, der Abänderungen(S. 147).
18'
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Gegenwärtige Fassung.

Insbesondere ist derselbe befugt, die den Lachs- und Maifischfang einschränkenden
Bestimmungen dieser Verordnung für die Strecke der Mosel von ihrem Austritt aus Elsaß-
Lothringen bis Trier und für alle diejenigenlinksseitigenNebenflüsseder Mosel, welche in ihrem
Laufe preußischesund luxemburgischesGebiet berühren, so lange außer Krast zu setzen, als in
Luxemburgnoch nicht die gleichartigen,dem Vertrage zwischenDeutschland,den Niederlandenund
der Schweiz,betreffenddie Regelung der Lachsfischereiim Stromgebietedes Rheines, vom 30. Juni
1885 entsprechendenVorschrifteneingeführt sind.

8 17.
Diese Verordnung tritt mit dem 15. August 1886 in Kraft.
Gleichzeitigwird die Verordnung, betreffenddie Ausführung des Fischereigesetzes in der

Rheinprovinz, vom 2. November 187? (Ges.-Samml. S. 269 ff.) außer Kraft gefetzt.

Insiegel.
Urkundlichunter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem Königlichen

Gegeben Bad Gastein, den 23. Juli 1886.
gez. Wilhelm,
qgz. Lucius.
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Neue Faffung.

Für die Mosel von ihrem Austritte aus Elsaß-Lothringen bis zur Einmündung der
Sauer und für alle diejenigenlinksseitigenNebenflüsseder Mosel und Seitenbiichejener Neben¬
flüsse,die in ihrem Lauf zugleich preußischesund luxemburgischesGebiet berühren, gelten die
Bestimmungendes am 5./15. November 1892 zwischen Preußen und LuxemburgwegenRegelung
der Fischerei in den GreuzgewässeruabgeschlossenenStaatsvertrages (Ges.-Samml. 1895 S. 15?.)*)

§ 19.
Im Falle der Aufhebung oder Aenderung des Vertrages zwischenDeutschland, den

Niederlanden und der Schweizvom 30. Juni 1885 — Reichsgesetz-Blatt1886 S. 192 ff. —
ist der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ermächtigt, die auf Bestimmungen
des seitherigen Vertrages beruhenden Vorschriftendieser Verordnung außer Kraft zu setzen und
an deren Stelle neue, der anderweiten vertragsmäßigen Regelung entsprechende Vorschriftenzu
erlasse,!.**)

8 20.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1897 in Kraft
Gleichzeitigwird die Verordnung, betreffenddie Ausführung des Fischereigesetzes in der

Nheinprovinz,vom 23. Juli 1886 (Gesetz-Samml.S. 189 ff.) außer Kraft gesetzt.*")

Urkundlich:c.

*) Siehe Denkschrift Pos. IX. der Ab«n°enmgen(S. IM
**) Siehe Denkschrift Pos. X. der Abänderungen(S. 148).

"') Siehe DenkschriftPos. XI. der Abänderungen(S. 148).
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Denkschrift,
betreffend

die Revision der allerhöchsten Verordnungvom 23. Juli 1886 wegen der Ausführung
des Fischereigesetzes in der Rheinprovinz.

(Gesetz-Sammlung S. 189.)

Zur Ausführung des Fischereigesetzesvom 30. Mai 1874 (Ges-Samml, S. 197) wurde
für die Rheinprovinz die Verordnung vom 2, November 187? erlassen, die nach mehrjährigem
Bestehen an der Hand der bei der praktischen Durchführung gemachtenErfahrungen revidirt und
durch die Verordnung vom 23, Juli 1886 ersetzt wurde.

Die Vorschriftender Verordnung vom 23. Juli 1886 haben sich im Allgemeinenbewahrt.
Bereits im Jahre 1892 wurden indessenvon verschiedenen Seiten Stimmen laut, welche

auf eine anderweite Regelung der durch diese Verordnung festgesetzten Schonzeiten abzielten. Aus
Anlaß eines von den Abgeordneten Wallraf und Genossen gestelltenAntrages beschloß der 37.
rheinische Provinziallandtag am 12. Dezember 1892:

die KöniglicheStaatsregierung um Vorlegung eines Gesetzentwurfes zu bitten, durch
welchendie Festsetzung der jährlichen Schonzeit der Fische nach Lage der verschiedenen
örtlichen Verhältnisse, wenn nöthig, innerhalb fester Zeitgrenzen den Polizeibehörden
übertragen werde.

Dieser Beschluß würde nur nach Aenderung des 8 22 des Fischereigesetzes und der von
Preußen mit den übrigen norddeutschenBundesstaaten mit Ausschluß des KönigreichesSachsen
abgeschlossenenFischerei-Uebereinkommendurchgefühlt werden können. Nach der angezogenen
Bestimmung des Fischereigesetzes sollen nämlich die Schonzeiten nach Anhörung der Provinzicil-
landtage im Wege der Allerhöchsten Verordnung festgestelltwerden. Und in jenen Verträgen ist
die Dauer der Winterschonzeilauf die Zeit vom 15. Oktober bis zum 14, Dezember und die
Dauer der Frühjahrsschonzcitauf die Zeit vom 10. April bis zum 9, Juni einschließlich festgelegt
worden. Die Staatsregierung ist der Ansicht,daß eine Aenderung dieser Bestimmungen nur dann
in das Auge zu fassen sein würde, wenn festgestellt sein sollte, daß auf anderem Wege die aus¬
reichet Schonung der wichtigeren Nutzfische nicht zu erreichen sei. Die Staatsregierung ist
deshalb zunächst in eine Prüfung der Frage eingetreten,ob den bezüglich der Schonzeiten thatsächlich
vorhandenen Mißständen nicht auf dem Boden der bestehendenGesetze und Vertrage abgeholfen
werden könne.

Nach dem Ergebnissedieser Prüfung darf die Beseitigung der Mißstände erwartet werden,
wenn die Ausführungsverordnung zum Fischereigesetze in der nachstehend vorgeschlagenenWeise
abgeändert bezw. ergänzt wird.

Der von dem Provinziallcmdtage erstrebten größeren Anpassung der Schonzeiten an die
verschiedenenörtlichen Verhältnisse ist hierbei, abgesehen von der für einzelne Gewässerstrecken
vorgeschlagenenEinführung der Frühjahrsschonzeit an Stelle der Winterschonzeit, insbesondere
dadurch Rechnung getragen worden, daß den Landespolizeibehördendie Befugniß eingeräumt ist/
unter gewissen Umständen den Fang der wirthschaftlichwichtigen Nutzfischarten für bestimmte
Flußstreckenauch außerhalb der jährlichen Schonzeiten bis zur Dauer von 6 Wochen zu untersage«.
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Eine besondere Berücksichtigung hat die Einbürgerung fremder Nutzfischaltenin der Rhein¬
provinz erfordert.

Im Uebrigen ist wie bisher an dem Grundsatze festgehalten worden, daß die berufsmäßigen
Fischer in der Ausübung ihres Gewerbes nicht über dasjenige Maß hinaus beschränktwerden
sollen, welches zur Erhaltung des Fischbestcmdes uubediugt geboten ist. Die hiernach vorzuschla¬
genden Aenderungender Allerhöchsten Verordnung vom 23. Juli 1886 sind folgende:

I. Im Eingang ist hinter „Rheinprovinz" einzuschalten,„mit Ausnahme der Preußisch-
Luxemburgische»Grenzgewässer",u. s. w.

Begründung.
Für die Preußisch-LuxemburgischenGrenzgewässer gelten die besonderen Bestimmungen

des Staatsvertrages zwischen Preußen und Luxemburg vom 5./15. November 1892 (Ges.-Samml.
1895 S. 157), Diese Grenzgewässersind daher von dem Geltungsbereich der Ausführungsver¬
ordnung zum Fischereigesetz auszunehmen.

II, Im § 1 Nr. 2 ist hinter „Forelle (8a1mo t»rio 1^,)" hinzuzusetzen:
„Regenbogenforelle(salmo ireäsus),
Bachfaibling (8a1mn tontinklis)",

und in § i, letzter Absatz, hinter „Dorscharten" einzuschalten „wie für neu eingebürgerte Nutz¬
fischarten".

Begründung,
In neuerer Zeit haben ameritcmifche Salmoniden in die Provinz Eingang gefunden.

Einige derselben, nämlich die Regenbogenforelleund der Bachsaibling sind bereits so weit einge¬
bürgert, daß es wirthschaftlich richtig erscheint, sie durch ein Mindestmaß zu schützen. Nach dem
Gutachten des 4. deutschen Fischereirathesvon, 28. Mai 1896 empfiehlt es sich, dieses Mindestmaß
demjenigender Bachforelle gleichzustellen.

Das Kreuzungsproduktdes Vachsaibliugs und des einheimischen Saiblings, der sogenannte
Nsaßsaibling (8a1mo al^tien») hat zwar auch Eingang gefunden, ist aber noch sehr wenig verbreitet,
uür den Fall seiner Einbürgerung sowie der Einbürgerung anderer fremder Nutzstfchartenerscheint
es angezeigt,durch einen entsprechenden Zusatz im letzten Absatz des 8 1 dem Minister die Befugniß
zur Anordnung eines Mindestmaßes einzuräumen.

III. ß 3 Nr. 2 erhält folgende Faffung:
„In den nachbcnannten Gcwäffcrn:

a) dem Rhein;
d) den linksseitigenZuflüssen des Rheins von Bonn abwärts, namentlich der Erst;
«) der Ruhr und den rechtzeitigen Zuflüssen des Rheins unterhalb der Ruhr,

namentlich der Emscher und der Lippe;
ä) der Issel;
«) der Nahe;
i) dem Man;
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ß) der Mosel;
l>) der Kyll vom Deimlingcrinühlenwehr bei Daufenbach bis zur Mündung in

die Mosel;
i) der Salm von dem Wehr der untersten Wassermühle zu Elüfserath bis zur

Mündung in die Mosel;
K) der Dhron von dem Wehr der untersten Wassermühlezu Dhron bis zur Münduug

in die Mosel;
1) der Lieser von dem Mühlenwehr zu Mariug bis zur Münduug iu die Mosel;

m) der Prüm von der massiven Straßenbrücke bei Irrel bis zur Mündung in
die Sauer;

n) der Blies und deren Zuflüssen;
o) der Saar;
p) den linksseitigenZuflüssen der Saar von Saarbrücken bis zur Nied einschließlich;
c>) der Prims vom Nalbacher Wassermühlen-Wehrbis zur Mündung in die Saar;
r) der Lahn;
») allen Gewässern nördlich der Linie Aachen, Eschweiler, Düreu, Euskircheu,

Mehlem und westlich vom Rhein bis zur niederländischenGrenze, namentlich
der Roer, Inde, Wurm, Schwalm und Niers

findet während der Zeit vom 10. April, morgens 6 Uhr, bis zum 9. Juni, abends 6 Uhr, eine
verstärktewöchentliche Schonzeit (Frühjahrsschonzeit) statt, derart, daß die Fischerei nur au drei
Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche, von Montag Morgen 0 Uhr beginnend, uud
Donnerstag Morgen 6 Uhr schließend, betrieben werden darf.

Nach Herstellung ausreichender Schonrcviere kann der Regierungspräsident den Betrieb
der Fischereian weiteren zwei Tagen jeder in die Schonzeit fallenden Woche, im Anschluß an die
in vorstehendemAbsatz frei gegebenenTage gestatten.

Begründung.
Es hat sich herausgestellt, daß in der Nahe und deren linksseitigemZufluß, dem Man,

ferner in der Ruhr und in dem unteren Laufe mehrerer linksfeitigerZuflüsse der Mosel, bezw.
Sauer, nämlich der Kyll, der Salm, der Dhron, der Lieser, der Prüm, und in dem unteren Laufe
der Prims, einem rechtsseitigen Zufluß der Saar, die Frühjahrs-Laichfischevorherrschen. Bisher
waren diese Gewässer bezw. Gewässerstrecken, hauptsächlich zum Schutze der in ihnen zu den Laich¬
plätzen aufsteigendenLachse, der Winterschonzeitunterworfen. Hieraus hat sich der Mißstand
ergeben, daß die in jenen Gewässern heimischen wichtigenSommerlaicher, insbesonderedie Barben,
Makrelen (Nasen) und Rothaugen, welche dort ihre Hauptlaichstatten haben, eines wirksamen
Schutzes entbehrten und daher während des Laichgeschäftes in der Frühjahrszeit uuter gleichzeitiger
Vernichtung ihrer Fortpflanzuugsstofse,bis zur Gefährdung des ganzen Fifchbestandes,fortgefangen
wurden. Eine durchgreifendeAbhülfe ist nur zu erwarten, wenn für die genannten Gewässer und
Gewässerstrecken an Stelle der bisherigen Winterschonzeit die Frühjahrsschonzeit eingeführt wird.
Hierbei muß für diejenigen Gewässer (Kyll, Salm, Dhron, Lieser, Prüm und Prims), in deren
unteren und oberen Laufe eine verschiedene Schonzeit herrschen soll, der Grcnzpuntt beider Schon¬
zeiten nach hydrographischenGrenzen oder einem sonstigenMerkzeichengenau bestimmt werden.

Hinsichtlich des Glcmflusseshaben Verhandlungen mit den Königlich Bayerischen Behörden
stattgefunden, bei denen ein Einverstiindniß darüber erzielt wurde, daß sowohl für den ausschließlich



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 5. 145

auf preußischemGebiete verlaufenden Theil als auch für diejenigen Strecken des Ginn, welche
Preußischesund bayerischesGebiet berühren, die Frühjahrsschonzeiteinzuführensei.

Hinsichtlich der Ruhr, welche zur Zeit in der Provinz Westfalen von der Quelle bis zur
Möhne-Mündnng der Wintcrschonzeitund vou der Mohne-Mündung bis zur Grenze der Rhein¬
provinz der Frühjahrsschunzcitund in der Rheinprovinz wiederum der Winterschonzeitunterworfen
ist, erscheint eine einheitlichereGestaltung der Schonzeiten dringend wünschenswerth. Die Frage,
wie diese Schonzeiten künftig zu gestalten seien, ist auf dem Verbandstage des westdeutschen
Fischereiverbandesin Münster i. W, am 12. Oktober 1896 einer Erörterung unterzogen worden.
Die Mehrzahl der Sachverständigenhat sich hierbei für die Abänderungder rheinischenAusführungs¬
verordnung und Einführung der Frühjahrsschonzeitauf der rheinischen Strecke ausgesprochen. Es
würde dann die ganze Strecke von der Mühne-Mündung abwärts bis zum Rhein einheitlich der
Frühjahrsschonzcitunterworfen sein.

Zum Schntz der Lachse, die durch diese Flußstrecke zu den im Quellgebiete der Ruhr
gelegenen Laichplätzen hinaufsteigen, ist auf Grund des — nen aufzunehmenden— § 6 der
rheinischen Verordnung, bezw. auf Grund der bereits bestehenden ähnlichen Vorschriften für die
Provinz Westfalen ein staffclfürmiges Lachsfangverbot für die Herbstzeit dergestalt in Aussicht
genommen,daß der Fang des Lachses für die rheinische Ruhr etwa für die Zeit vom 15. Oktober
bis 25, November und für die westfälischeStrecke etwa vom 15. November bis 26. Dezember
einschließlich verboten wird. Nach einer Zusage des Präsidenten des deutschen Fischereivereins
wird übrigens auch dafür Sorge getragen werden, daß zwecks reichlicher Aussetzungvon Lachsbrut
in dem oberen Flußgebiete der Ruhr mehr als bisher von den Mitteln des deutschen Fischerei-
Vereins für die obere Ruhr verwendet werde.

Zum Schutze der Lachse in den übrigen, neu der Frühjahrsschonzeit zu unterstellenden
Gewässer und Gewässerstrcckenwerden erforderlichenFalles ebenfalls Lachsfangverbote für die
Herbstzeitnach Maßgabe des 8 6 eingeführt werden.

Die dem Absatz 1 gegebene Fassung:
„vom 10. April Morgens 6 Uhr bis zum 9. Juni Abends 6 Uhr", und „von Montag
Morgen 6 Uhr beginnend nnd Donnerstag Morgen 6 Uhr schließend"

s°ll, nach dem Vorgänge der übrigen Ausführuugs-Verordnungen zum Fischereigesetz,die Grenzen
b« Frühjllhrsschonzeit-Periodebestimmt zum Ausdruckbringe».

IV. 8 3 Nr. 3 ist zu fassen:
„In alle» übrigen, vorstehend nntcr Ziffer 2 nicht aufgeführtenGewässern und Gewässer-
streckenist der Betrieb der Fischerei während der Zeit vom 15. Oktober Morgens
6 Uhr bis 14, Dezember Abends 6 Uhr verboten (Winterschonzeit),Der Regierungs¬
präsident ist jedoch ermächtigt,den Fang von Lachsen und Forellen während der Winter¬
schonzeit zu gestatten, wenn die Benutzung der Fortpflanzungselemente (Rogen und
Milch) der gefangenen laichrcifcnoder der Laichreife nahestehendenFische zum Zwecke
der künstlichen Fischzucht gesichert ist. Die ertheilte Erlaubniß ist zu widerrufen, sobald
die übernommene Verpflichtung nicht erfüllt wird."

Begründung.

Durch die Zusätze „Morgens 6 Uhr" und „Abends 6 Uhr" soll auch hier die Grenze
" Schunzeitperiodegenauer bestimmt werden.
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Der Zusatz: „die ertheilte Erlaubniß ist zu widerrufen", u. s, w, ist unch dem Muster
der inzwischencrgaugenm Ausführungsverordnungenfür die übrigen Landestheile der Monarchie
aufgenommenworden.

V. Aus dem letzteu Absatz des 3 4 „Wenn dringende Rücksichtenn, s. w." ist ein
besondererParagraph — ß 5 — zn machen,

Begründung,
Diese redaktionelle Aenderung empfiehlt sich ans denselben Gründen, welche für das gleich¬

artige Vorgehen in den zur Zeit geltenden Ausführungsverordnungenfür die übrigen Landestheile
maßgebend waren.

VI. Zwischenden bisherigen ZZ 4 und '>, bezw. hinter dem neuen § 5 (zu V) ist ein-
zurückenals

8 6.

„Im Wege der Bezirks-Polizeiuerordnung kann der Fang einzelner wirthschaftlich
wichtiger Fischarteu für bestimmte Gewässerstrccken, wenn es sich darum handelt, die
Fischart darin zu erhalten, auch außerhalb der jährlichen Schonzeiten bis zur Dauer
von sechs Wochen uutersagt weiden,"

Die bisherigen 88 5 fs. erhalten fortlaufend die Nummern 7 u. s. w,

Begründung,

Wenn die Erfahrung auch gelehrt hat, daß die zeitliche Abgrenzung der jährlichenSchon¬
zeiten, so wie sie in § 3 festgesetzt ist, im Allgemeinenrichtig gegriffen ist, so darf doch nicht außer
Acht gelassenwerden, daß die Laichperiodeeinzelner wichtiger Nutzfischarten,namentlich der Bach¬
forelle, Regenbogenforelle,der Makrele (Nase) und der Aesche, je nach den Witterungsverhältnissen
in einzelnen Jahren und Gegenden cmch früher beginnt, oder fpiiter endigt, als unter normalen
Verhältnissen,nach denen die Schonzeit festgesetzt ist.

Die neu aufgenommeneBestimmung, wie sie bereits in den, nach der geltendenrheinifche»
Vcrordnuug erlassenen Ausführungsverordnungenzum Fischcrcigesetz für die anderen Provinzen ent¬
halten ist, z. V, § 6 der Verordnung für den Regierungsbezirk Eassel vom 8, August 1887
(Ges. S. S. 441 ff,) uud sich überall bewährt hat, soll daher die Handhabe bieten, im Wege der
Nezirks-Polizeiverordnungim Bedarfsfälle ausreichendeSchutzvorschriftcu für einzelne wichtige Nutz¬
fischartenerlassen zu können.

Die Vorschriftist allgemeiner gefaßt, als die vorbildlicheVorschrift in anderen Provinzen,
da die dort besonders wichtige Maräne in der Nhcinprovinz, abgesehen von dem auch höchst
seltenen Nurdsccschnäpcl((üor^onus ox^rrl^nLlins) überhaupt uicht vorkommt und kein Anlaß
vorliegt, den außerschonzcitlichen Schutz der Aesche auf die Dauer von vier Wochcu zu beschränken.

Endlich soll diese Vorschriftdie Handhabe bieten, so weit erforderlich, in den bisher der
Winterschonzcitunterstellten, jetzt aber der Frühjahrsschonzcitzu unterstellendenGewässerstreckeN
während der Herbstzeit den Lachsfcmg zn untcrfagen und den zn den Laichplätzenaufsteigenden
Lachsen den Durchzug durch diese Fluhstreckenoffen zu halten.
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VII. Der bisherige 8 ? (künftig 8 9) erhält am Schluß den Zusatz:
„Wenn dringendeRücksichtenauf die Erhaltung des Krebsbestandes in einzelnen Gewässern
dies erfordern, kann für dieselbender Fang Gier oder Junge tragender Krebsweibchen
im Wege der Bezirks-Polizciverordnungverboten und äußerstenfalls der Verkauf von
Krebsweibchenüberhaupt zeitweilig untersagt werden."

Begründung.
Die übrigen provinziellen Ausführungsverordnungen zum Fischereigesetz enthalten diesen

Zusatz bereits. Mit Rücksicht auf die wachsende Abnahme des Krebsbestandes in den Gewässern
der Rheinprovinz, empfiehlt es sich, ihn auch in die rheinische Verordnung aufzunehmen.

VIII. Der bisherige § 12 (künftig 8 14) erhält am Schluß den Zusatz:
„Die Eisfischerei im Glan ist nur mit der Einschränkuuggestattet, daß der Fluß zum
Zwecke dieser Fischerei nur von einem Ufer aus und nur bis zur Mitte aufgehauen
werden darf, und daß die einzelnen von Eis frei gemachten Stellen (Lotten) in der
Richtung des Flußlaufes mindestens 15 m von einander entfernt sein müssen."

Begründung.
Das schunuugsloseWegfangcn der Fische in dem Glan während der Zeit, in welcher

dieser eine Eisdecke trägt, — die sogenannte Eisfischerei— gefährdet in hohem Maße die Erhaltung
des Fischbestandes. Zur Einschränkungder Eisfischerei ist seitens der Königlichen Regierung in
Trier auf Grund des 8 11 der rheinischen Ausführungsverordnungzum Fischereigesetzeunter dem
II- Dezember 1886 für den Kreis St. Wendel eine Polizeivcrordnung erlassen,welche vorschreibt:

„Bei der Ausübung der sogenannten Eisfischerei im Glanflusse ist der Gebrauch vou
Netzen,deren Maschen in nassem Zustande an jeder Seite (von der Mitte des einen
Knotens bis zur Mitte des anderen Knotens gemessen) nicht mindestenseine Weite von
4 om haben, verboten."

Eine ähnliche Bestimmung ist durch Polizeiverordnung der Königlichen Regierung zu
Koblenz vom 27. November 1886 für die den Kreis Mcisenheimberührende Strecke des Glan-
Busses getroffen.

Diese Einschränkungenhaben sich als imznrcichend erwiesen. Auf Grund der bisherigen
"lsführnngsverordnung zum Fischcrcigesctz konnte der Eisfischerei nicht weiter entgegen getreten

werden, da jene ein bezüglichesVerbot nicht enthält. Dieser Mangel ist auf den Strecken, auf

^»en der Glan preußischesund bayerischesGebiet berührt, um so fühlbarer, als auf bayerischer
^citc das Fischen unter dem Eise verboten ist. Der Zusatz zum 8 12 soll in dieser Beziehung
"">ge Abhülfe schaffen. Eine vollständige Beseitigung der Eisfischereiwird sich ohne Verletzung
es im § 23 h^ FischereigcsctzcsausgesprochenenGrundsatzes nicht herbeiführen lassen, daß die
"ufsmäßigm Fischer in der Ausübung ihres Gewerbes nicht über dasjenige Maß hinaus beschränkt
"den sollen, welches zur Erhaltung des Fischbestandesunbedingt geboten ist.

Ueber die Frage der Einschränkungder Eisfischereiim Glan haben unter Zuziehung von
wschcrcisachvcrständigcnund ortskundigen Fischern Verhandlungen zwischen den preußischenund

s°heiisllM Grcnzbehördeu stattgefunden, bei denen ein Einverständniß über den Erlaß von Be-
"Mmungen erzielt wurde, wie sie in dem Zusatz zu 8 12 vorgesehensind.

19*
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IX, Der Absatz 2 des bisherigen § 16 erhält folgende Fassung:
„Für die Mosel von ihrem Austritte ans Elsaß-Lothringen bis znr Einmündung der
Sauer und für alle diejenigen linksseitigen Nebenflüsseder Mosel und Seitenbächc jener
Nebenflüsse,die in ihrem Lauf zugleich preußisches nnd luxemburgisches Gebiet berühren,
gelten die Bestimmungen des am 5/l5. November 1892 zwischen Preußen und
Luxemburg wegen Regelung der Fischerei in den GrenzgewässernabgeschlossenenStaats-
vertrages (Ges. Samml, 1895 S, 157).

Begründung.
Durch den in der Gesetzsammlungvon 1895 Seite 15? veröffentlichten Staatsuertrag

zwischen Preußen und Luxemburg vom 5,/15, November 1892 sind die Verhältnisse, betreffend
die Fischereiin den mit Luxemburg gemeinsamenGrcnzgewässern,geregelt worden. Der bisherige
Absatz 2 des ß 16 fällt deshalb weg. Durch den neu aufzunehmendenAbsatz 2 soll auf die geltenden
Bestimmungen bezüglich der prenßisch-luxembnrgischen Grcnzgcwässerhingewiesenwerden, Die Auf¬
nahme eines solchen Hinweises ist zwar nicht unbedingt nothwendig, erscheint aber der Deutlichfeit
halber empfehlenswert!).

X. Vor dem Schlußparagraphen ist ein besonderer neuer Paragraph dahin eiuzuschieben:
„Im Falle der Aufhebung oder Aenderung des Vertrages zwischen Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz vom 30 Inni 1885 — Ncichsgesctz-Blatt 1886
S. 192 ff, — ist der Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten ermächtigt,
die anf Bestimmungen des seitherigen Vertrages beruhenden Vorschriften diefer Ver¬
ordnung außer Kraft zu fetzen und an deren Stelle neue, der andcrweiten vertrags¬
mäßigen Regelung entsprechende Vorschriftenzu erlassen."

Begründung.

Der Vertrag vom 30. Juni 1885 ist am ?. Juni 1886 ratifizirt worden. Nach Artikel
XI. des Vertrages kann derselbe also jetzt von Jahr zu Jahr gekündigtwerden. Es war daher für
diesen Fall Vorsorge zu treffen, in erleichterten Formen rechtzeitig die zur Ausführung des Vertrages
dienendenVorschriftenaußer Kraft und die an deren Stelle etwa verciubarten neuen Bestimmungen
in straft setzen zu können, auch wenn eine vorgängige Anhörung des Provinziallandtagcs in der
gegebenen Frist nicht thunlich sein sollte.

XI. Der Schlußparagraph erhält folgende Fassung:
„Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1897 in Kraft.

Gleichzeitigwird die Verordnung, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes
in der Rheinprovinz vom 23. Juli 1886 (Ges.Samml. Seite 189 ff.) außer Kraft gesetzt"

Begründung.

Der Termin für das Inkrafttreten der neuen Verordnung ist auf den 1. Oktober d. I>
festgesetztworden, damit die Wiuterschonzeitin den neu der Frühjahrsschonzcitunterworfenen Fluß'
strecken schon in diesemJahre in Fortfall kommt.
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Anleitung. Die Ausführung des Gesetzesüber die außerordentlicheArmenpflegevom 11, Juli 1891
war für die Provinzialverwaltung der Nheinprovinz mit ganz besonderen Schwierigkeiten ver¬
knüpft. Diese Schwierigkeitenberuhten einestheils darin, daß durch dieses Gesetz eine Centrali'
sation geschaffen worden ist, welche bei einer Bevölkerung von über 5 Millionen Einwohnern die
Kräfte einer Behörde, die keine Zwischen-Instanzeninnerhalb der Provinz hat, in außergewöhnlicher
Weise in Anspruch nimmt, und anderntheils in dem Umstände, daß sich in der Nheinprovinz im Laufe der
Zeit auf historischer Grundlage Verhältnisse und Einrichtungen entwickelt haben, welche sich schwer
dem Rahmen des Gesetzes anpassen ließen, aber bei dessen Durchführung nicht außer Acht gelassen
werden durften. In dieser Hinsichtsei hier nur erwähnt, daß am 1. April 1893, dem >Tage des
Inkrafttretens des angeführten Gesetzes, dem RheinischenLandarmeuuerbande5048 Hülfsbedürftigc
(Geisteskranke,Idiote, Epileptiker, Blinde und Taubstumme) überwiesenwurden, welche sich in 156
verfchiedenen Anstalten befanden (zu vergl. Verwaltungsbericht für 1893/94 S. 98 ff).

Der Provinzilllciusfchußhat alsbald nach dem Erlaß des Gesetzes dem 37. Provin'zial-
landtllge durch ausführlichenBericht vom 15. November 1892 (Verh. 37. Landtags S. 159 ff)
feine Auffassungenund Vorschläge über die Ausführung des Gesetzesim möglichsten Anschlüsse
an die bestehenden Verhältnisse und unter Vermeidung umfangreicher Anstaltsbnuten vorge¬
legt. Diese Vorschläge,welche die vollste Zustimmung des Provinziallandtagcs gefunden hatten,
wurden in der Tagespreffe vielfachzum Gegenständedes Angriffes gemacht. Der letztere Umstand
bewog den Provinzialausschuß, den letzten (39.) Provinziallandtag in einer umfassenden, auf der
gerichtlichen Entwickelungder RheinischenIrrenpflege fußenden Denkschriftvom 22. April 1895
(Vcrhandl. 39. Landtags S. 242 ff.) „über die erweiterte Armenpflegein der Rheinprovinz, ins¬
besonderedas Verhältniß des Landesarmenverbandeszu den Privatpflegeanstaltcn" um eine erneute
Stellungnahme zu der weiteren Entwicklung der rheinischenIrrenpflege zu ersuchen. Wie die
Verhandlungen ergeben (S. 218 ff. des stenogr. Berichts), hat der Provinziallandtag nicht nur
die Zweckmäßigkeitund Nothwendigkeit der ihm unterbreiteten Vorschläge anerkannt, — welche
im Wesentlichenerstrebten: AllgemeineRegelung der Krankenpflege,Hebung des fachverständigen
ärztlichen Einflusses in den Privat-Irrenanstalten, organische Verbindung derselben mit den
Provinzilllanstalten, Beaufsichtigungdurch die Direktoren der Provinzialcmstalten und Hebung des
Wärterstandes, — sondern ausweislich der Schlußabstimmung sich einstimmig mit der Durch¬
führung der nach diesen Beziehungen von dem Provinzialausschuß empfohlenen Anordnungen und
beabsichtigtenMaßnahmen, insbesondere der sogenannten„Normativuorschriften"für die vom Rheinischen
Landnrmenverbandezur Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 benutzten Priuat-Irrenpflcge-

2, S^>,^' anstalten,welche als Anlage 1 beigefügt sind, in der Sitzung vom 7. Mai u. I. einverstandenerklärt. --
Seit der letzten Tagung des Provinziallandtagcs, bevor die bezügliche» Beschlüssedes¬

selben noch zur Ausführung gelangen tonnten, sind hauptfächlich in Folge des bekannten Alexianer-
prozesfesin Aachen gewisse Veränderungen der allgemeinenLage des RheinischenIrrenwesens ein-
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getreten, welche die Prouinzialvcrwaltung einerseits genöthigt haben, behufs Wahrimg der
Interessen der Provinz das Erforderlicheunverzüglichin die Wege zu leiten, die andererseits aber
auch für die Zukunft weitere umfangreichereMaßnahmen und Entschließungenerheischen.

Das, was bereits geschehenist, mußte der Promnzialausschuß bei dein Drängen der
Ereignisse auf eigene Vcrautwortung unternehmen. Derselbe vertraut, daß seinen nach bestem
Wissen und Gewissenergriffenen Maßregeln, die in aller Kürze in Folgendem zusammengefaßt
sind, die nachträglicheZustimmung des Provinziallandtages nicht versagt sein wird.

Grfter Abschnitt.

VorläufigeMaßnahmen,bezüglich deren nachträglicheGenehmigung erbeten wird.

ll, Nachdem unmittelbar nach dem Alcxiaucrvrozcß die Anstalt Mariabcrg durch die 1. Melreffenb die
Staatsregierung geschlossen worden war, mußte für die in der genannten Anstalt befindlichen Anstatt Mariaöerg.
Kranken des diesseitigenLandarmenvcrbandes Fürsorge getroffen werden. Von den zur Zeit der
Schließung in der Anstalt Mariabcrg verpflegten Kranken, in der Gesammtzahlvon 380 Kranken,ge¬
horten 210 Kranke, welche znm weit überwiegenden Theile von der Stadt Aachen und den Gemeinden
des dortigen Regierungsbezirksvor dem I, April 1893 zu Mariabcrg untergebracht nnd in Folge
des Gesetzes von 1891 in die diesseitige Fürsorge übergegangen waren, dem Rheinischen Lcmd-
armcnvcrbande an, wahrend die übrigen 170 Krauten von anderen Communalverbändcn (Provinz
Westfalen, Stadt Köln, Stadt Frankfurt a, M, u, s w) uud Privatcu dorthin gebracht wordenwaren.
Da die cmdcrweite Unterbringung der diesseitigenKranken sich nicht sofort ermöglichenließ, so traf
zunächst der Landcsdirektorunter Zustimmung der staatlichen Behörden mit den Alcxianern ein vor¬
läufiges Abkommen,wonach die gcsammteLeitung der Anstalt zwei im Provinzialdicnste stehenden
Psychiatern, dem zweiten Arzte Dr, Gottlob von der Prouinzial-Irreuaustalt zu Merzig und dem
Assistenzarzte Dr, Flügge von der Provinzial-Irrenaustalt zu Grafcnbergsogleich anvertraut wurde,
während die Alexiancrbrüder lediglich auf Pflege- uud Gesiudedicnstenach Anordnung des leitenden
Arztes beschränkt sein, und so lange in diesem Dienste bleiben sollten, bis das nöthige weltliche
Vcrwalluugs- und Pflegepersonal gewonnen war. Gleichzeitig wurden mit der Alcxiaucrgcnossen-
schaft Verhandlungen wegen pachtwciser Uebernahme der Anstalt Mariaberg eingeleitet, die zum
Abschlußdes notariellen Pachtvertrages vom 24, August 1895 führten, nachdem eine eingehende
Besichtigungder Anstalt den Promnzialausschuß davon überzeugt hatte, daß eine käuflicheEr¬
werbung der Anstalt seitens der Provinz wegen der für provinzielle Zwecke uugeeigucte» Bauart
"icht in Frage kommenkönne*) Danach wurde Mariabcrg nebst Ackerland (12,11 b.a) und ge-
sammtcm Mobilar, Kleidungsstücken,Bettwäschelc. auf die Zeit vom 1. September 1895 bis
15. März 1899 zu einem jährlichenPachtweisevon 35 000 Mark seitens des Landarmenvcrbandes
««gepachtet. An letzteremTage bat der Üandarmenvcrband die Anstalt nebst Molnlar, letzteres
" derselbenQualität uud Quautität, zurückzugeben. Die Genossenschaft verpflichtetesich, zn den
Kosten der als nothwendig erkanntenAenderungenin den Krankenräumen(die sich auf 15 619,98 Mark
belaufen haben) einen Beitrag von 9000 Mark zu zahlen.

*) Inzwischen hat die Stadt Aachen die Anstalt angekauft »nb wirb ihren Besitz vertraasmäßia, unmittel-
b« nach Ablauf der Pachtzeit der Provinz antreten.
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d. Die Anstalt wurde mit Genehmigung der zuständigen Herren Minister nach Ausscheiden
der Alexianer und Ersatz derselben durch weltliches Personal für die Pachtzeit als öffentliche
Provinzilll-Irrenpflegeanstalt übernommen und nach Entlassung aller fremden Kranken zur Auf¬
nahme der bis dahin von den Alerianern zu Aachen in ihren dortigen beiden Anstalten Mariabcrg
und am Nlexianergraben für Rechnung des Landarmenverbcmdesverpflegten männlichen Geistes¬
kranken und ferner bis zur vollen Belegung (400 Plätze) zur Aufnahme von weiteren männlichen
unheilbaren Irren aus den Prouinzial- und Pflegeanstalten bestimmt. In Folge dessen wurden
zunächst sämmtlichein den katholischen Genossenschaftsanstaltenbefindliche evangelische Kranken
nach Mariabcrg und später nach der im Mm 1896 eröffneten evangelischenAnstalt Lüttringhausen
übergeführt.

«. Die in den Alexianeranstaltcn zu Aachen befindlichennicht geisteskrankenerwachsenen
und jugendlichenEpileptiker wurden nach dem Landarmenhause zu Trier, wo durch Entlassung
von Ortsarmen und Ueberführung von Landarmen nach dem Landarmenhause zu Brauweiler Platz
geschaffen und eine Schule für die jugendlichenEpileptiker eingerichtetworden war, übergeführt.

Die jugendlichen(noch nicht 16 Jahre alten) Blödsinnigen wurden in die Idiotencmstalt
zu Huttrop bei Essen und in andere Erziehungsanstalten versetzt.

ä. Für die Zeit vom 1. September 1895 bis 1. April 1896 wurde ein Etat mit einem
Zuschuß von 77 800 Mark (einschließlich der Pachtsumme und eines außerordentlichenKredits von
30 000 Mark für die nothwendige Ergänzung der Bekleidung,Lagerung :c), von welchem indeß
nur 39 464,38 Mark in Anfpruch genommenwurden, und für die Zeit vom 1. April 1896 bis
dahin 1897 ein Etat mit einem Zuschuß von 58 600 Mark (einschließlich Pachtsumme) festgesetzt.
Die Zuschüsse sind, da es sich nur um unvermögendeKranke handelt, bei dem Etat über die außer¬
ordentliche Armenpflegeverrechnet,*)

2. Metteffend die a. Die Verhandlungen wegen Bestellung psychiatrischgeschulterHausärzte (zu vergl. S. 3?
Meaufstchttgungder und 40 der Normatiuvorschriften— 1. Anlage —) in den Genossenschaftsanstaltenin Geniäßheit
privat-und Slavin-^ ß i der Rormatiuvorschriftenwurden gleich nach Schluß des Provinziallandtages begonnen
, .Irrenansta en. ^ zwischenzeitlich fortgesetzt,nachdem fämmtliche Anstalten mit Ausnahme der nicht mehr in

Betracht kommenden Alexianerbrüder zu Aachen diese Vorschriftenanerkannt hatten.
Durch die inzwischen erschienene, im Ministerialblatt und in den Amtsblättern veröffent¬

lichte ministerielleAnweisung vom 20. September 1895 „über die Aufnahme und Entlastung von
Geisteskranken,Idioten und Epileptischenin und aus Privnt-Irrenanstalten (§ 30 Gew-O,), sowie
über die Ginrichtung, Leitung und BeaufsichtigungsolcherAnstalten" wurden indessen die bereits
im Einzelnen ausgearbeiteten Vorschlägewegen der an den verschiedenenAnstalten anzustellenden
Aerzte gegenstandslos, indem der Provinzialausschuß der Ansichtwar, daß, nachdem die Staats-
regierung durch die erwähnte Anweisungdie Einrichtung, die Leitung und die Beaufsichtigungder
Privat-Irrenanstlllten und insbesondereauch die Frage der Anstellung der Aerzte in anderer Weise
geregelt hatte, die Provinzialverwaltung sich jeder Ginwirkung auf die ärztliche Fürsorge, welche
nur zu einer Kollision mit den staatlichen Aufsichtsrechten führen könne, zu enthalten habe,

d. Von demselben Standpunkte ausgehend hat der Provinzialausschuß, nachdem durch
Ministerialerlaß vom 11. Mai 1896 zur Beaufsichtigung der Privatanstalten für Geisteskranke,
Idiote und Epileptische„Besuchscommissionen" für die einzelnen Regierungsbezirke, bestehend

') Da beide Etats bei dem Zusammentretendes Provinziallandtages bereits nahezu abgelaufen sein
werden, so ist von einer speziellen VorlagederselbenAbstandgenommenworden-
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aus einem Verwaltungsbeamten, dem Regierungs-Mcdizinalrathund einem Psychiatergebildet waren,
den berufenen Anstaltsdircktorcndie erforderlicheGenehmigung zum Eintritt in die Commissionen
ertheilt, jedoch zur Vermeidung von Unzutrciglichteitenbestimmt, daß der im November 1894 den
Anstaltsdircktorenin ihrer Eigenschaft als Provinzialbcamten ertheilte Auftrag zur Vornahme von
Revisionen darauf beschränkt werden könne und müsse, zu controlircn, daß die von den Anstalten
hinsichtlich Pflege, Beköstigung,Kleidung n, s, w, der Kranken übernommenen Pflichtenerfüllt werdeu,

o. Im Hinblicke auf die nicht nur in unserer Provinz, sondern in fast allen Theilen
Deutschlands in letzter Zeit hervorgctretcne, durch Mittheilung in der Presse vielfach genährte
Beunruhigung in weiteren Volkskreisen bezüglichder Behandlung der Geisteskranken in den Irren¬
anstalten sowie der Zurückbehaltung nicht geisteskrankerPersonen in diesen Anstalten erachteteder
Provinzialcmsschußfür angezeigt, in dieser HinsichtbesondereGarantien zum Schutze der Kranken
wie der nicht Geisteskrankenzu treffen. Zu diesem Endzweckehielt der Pruviuzialausschußzunächst die
Bestallung eines erfahrenen Psychiaters als technischen Vcirath des Landcsdirektors für das Irren-
Wesen und im Anschlüsse daran die Einrichtung einer in dem jetzigen Reglement für die Provinzial-
Irrenanstalten nicht vorgesehenenAufsicht des Landesdirektors bezw, des Landcspsychiatersüber die
medizinische, psychische und diätetische Behandlung der Kranken in den Provinzial-
anstalten sowie eine Mitwirkung bei der Aufnahme uud Entlassung von Kranken für erforderlich.
Da es erwünschtwar, behufs Mitwirkung bei den Plänen nnd Reformen auf dem Gebiete des
Irrenweseus diesen technischen Beirath der Ecutralstcllc alsbald znr Verfügung zu haben, so hat
der Prouinzialausschuß bis zum Zusammentritt des Provinziallandtages den GeheimenScmitätsrath
Dr, Oebcke zu Noun, welcher sich hierzu bereit erklärte, vertretungsweise mit den Funktionen
eines Landcspsychiaters beauftragt. Auf die weitere Verfolgung dieser Frage und die dadurch
bedingte Ncglcmentsänderung wird an anderer Stelle zurückgegriffen werden.

Zweiter Abschnitt.

Weitere Maßnahmen zur Unterbringungder Geisteskranken und zur Verbesserungder
Irrenpsiege.

Es leuchtet ein, daß für die zukünftigeEntwickelung der RheinischenIrrcnpflege der be- H,. Zustellung der
reits erwähnte Umstand von schwerwiegender Bedeutung ist, daß am 15. März 1899 - dem Vrsachen und des
Endpunkte des abgeschlossenen Pachtvertrages - für die in der Anstalt Mariaberg untergebrachten̂ "'^^" ^'
400 Geisteskrankenanderweit zu sorgen ist. Dazu kommt, daß in Folge von Revisionsbefnuden^,^^^^^'^^
der Prouinzialausschuß für nothwendig hielt, eine ärztliche Privatanstalt, in welchersich 80 Kranke burfnisses.
des Landarmenverbandes befanden, zu räumen und die betreffende» Kranken anderweit unterbringen i. Außerordentliche
zu lassen, wodurch die zur Verfügung stehendenRaume um 80 Köpfe beschränkt wurden. Ursachen und deren

Noch wichtiger ist endlich die inzwischenerfolgte Entschließung der Stadt Köln, ihren
geplanten Neubau einer eigenenstädtischenIrrenanstalt für vorläufig 700 Kranke (mit Belegungs-
fähigkcitfür 1000 Kraute) nicht auszuführeu, soudern ihre unter das Gesetz vom 11. Juli 1891
fallenden Kranken der Provinz zur Unterbringung zu überweisen.*)

») Zur Erklärung des letzteren Vorganges sei kurz verwiesen auf die dem 37. Provinziallandtage
unterbreitete Vorlage vom 15. November 1892 (Abschnitt VII). und den derselben beigefügten Vertrag mit der
Stadt Köln, welcher am 10./17. Januar 1893 perfekt geworden ist.

Danach nahm die Stadt Köln von ihrem Vorhaben, aus dem gemeinsamen IrrenuerbandemitderRhein-
pwuinz und der damit verbundenen Netheiligung an den Lasten der Irrenanstaltsbauschulb und den Kosten des

20
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Aus der Stadt Köln befanden sich am 1. Juli 1896 in der Fürsorgedes Rheinischen Landarmen-
Verbandes auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891: 47? Geisteskranke
(gegen 35? am 1. April 1395). Ein Theil dieser Kranken nämlich ... 71 Geisteskranke
war in den Provinzial-Irrenanstalten, ferner........... 201 „
seitens der Stadt Köln in Genossenschaftsanstaltenuntergebracht, während in
der städtischenAnstalt Lindenburg, welche künftig für andere Zwecke verwendet
werden soll, sich befanden ................. 205_____„

- 4?? Geisteskrank!.
Die Folge der vorerwähnten, zur Zeit der letzten Landtagssession noch nicht vorherzu-

sehendenUmstände ist, daß die Provinz unter Berücksichtigungder nur noch kurze Zeit währenden
Benutzung von Marillberg gegenüber der damaligen Lage einen dauernden Verlust an
Plätzen von 400 -s- 80 -j- 205 — 685 zu verzeichnen hat bezw. für diese Zahl von Kranken
Unterkommen schaffen muß.

2. ordentliche Ursachen Zu den vorerwähnten außerordentlichenUmständen treten andere, welche in der ordenl-
und deren Wirkung, lichm und natürlichen Entwicklungdes Irrenwesens beruhen.

Die Wirkungen des vielgenannten Gesetzes vom 11. Juli 1891 in Bezug ans die
Rheinischeprovinzielle Irrenfürsorge lassen sich jetzt für einen dreijährigen Zeitraum feit dem
1. April 1893 (dein Tage des Inkrafttretens des betreffenden Gesetzes) genau zahlenmäßig dar¬
legen und sind wohl geeignet, ernste Beachtung auf sich zu ziehen.

Nach den rechnungsmäßigenUnterlagen wurden — abgesehenvon den hier nicht in Be¬
tracht kommenden rund 630 Kranken I.—III. Klasse (Pensionären) — durchschnittlich pro
Tag Geisteskrankeverpflegt:*)
im Rechnungsjahre 1893/94 467 Landarme 3831 Ortsarme (gemäßGes. vom 1I./7 91) Sa. 4298

1894/95 508 „ 4072 „ „ „ 4580
1895/96 560 „ 4269 „ „ „ 4829

Danach ergiebt sich für das 2. Jahr der Wirksamkeitdes Gesetzes vom 11. Juli 1891
ein durchschnittlicherZuwachs von 282 Geisteskranken, für das 3. Jahr ein Zuwachs von
249 Geisteskranken, mithin ein Mehr von <i,5°/» bezw. 6,,°/o der Durchschnittsbelegnngdes
Vorjahres! Auch für das laufendeRechnungsjahr 1896/9? hat es nach den bisherigen Aufnahmen
den Anschein,als sollte der Zuwachs wiederum 6°/« der vorjährigen Durchschnittszifferübersteigen.

Diefe Zahlen sind fo erhebliche,daß eine nähere Prüfung ihrer Ursachenund muthmaß-
lichen Wirkungen unabweislich ist.

Es steht statistisch fest, daß in unferem unruhigen modernen Zeitalter die Zunahme der
Geisteskrankheiteneine verhältnißmähig stärkere ist, als die Zunahme der Bevölkerung. Die Rhein-

Gesetzes vom 11. Juli 1891 auszuscheiden, Abstand gegen die von der Provinz übernommene Verpflichtung, der
Stadt für ihren Anstaltsneubau ein billiges Darlehn und ausserdem für jeden unter das Gesetz fallenden Irre»,
den Köln selbst unterbringen würde, bestimmte Entschädigungssätze zu gewähren.

Die Stadt Köln hat aber ihre Absicht, selbst zu bauen u. a, wegen der Schwierigkeit einer Ver-
»wgensauseinandeisetzung mit der Provinz insbesondere auch im Hinblick auf die erforderlich gewordenen Neubauten
der Provinz und wegen der hohen Kosten eines Vaugrundstücks bei Köln aufgegeben.

*) Es ist vermieden, den Vestand an einem bestimmten Tage anzuführen, weil dieser zufällig ist.
Die obigen Zahlen erstreckensich auf die durch sch nittlich täglich in den sämmtlichen Provinzial- und Pflege-
llnstalten für Rechnung der Provinz verpflegten Geisteskranken unter Zugrundelegung der wirklichen Nerpfl egungs-
tage und unter Umrechnung der in Freistellen Verpflegten.
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Provinz hat in den Jahren 1890/95 8^«/„, also durchschnittlichjährlich 1,?°/», in den letzten
Jahren etwa um 100 000 Personen jährlich zugenommen. Es kann daher an sich nicht über¬
raschen, wenn die Anzahl der Irren in Anstaltspflege in eine», noch höheren Prozentsatze als
1,7—2°/» gestiegen ist, zumal wenn man bedenkt,dah die Rheinprovinz, wie keine andere Provinz
eine hochentwickelteIndustrie, eine große Anzahl volkreicher Städte aufzuweisenhat, die erfahrungs¬
gemäß stärkere ProzentsätzepsychischerErkrankungen liefern, als vorzugsweiseländlicheBezirke,uud
daß bei einer Gesammtbevölkerungder Nhcinvrovinz von jetzt mehr als 5 Millionen das von den
Statistikern als MindestsatzangenommeneVerhältniß der anstaltspflegebedürftigenGeisteskranken
von 1°/o« (auch unter Zurechnung der etwa 600 Pensionäre, welche auf eigene Kosten in den
Provinzialanstalteu fowie derjenigen Kranken, welche von ihren Angehörigen für eigene Rechnung
in ärztlichen und sonstigeil Privatanstalten untergebracht sind) z, Zt. nicht erheblich über¬
schritten ist,*)

Immerhin bleibt die obige starke Steigerung d<-r letzten Jahre auffallend. Dieselbe läßt
sich wohl nur mit der (übrigens auch von fachkundigerSeite im Abgeordnetenhaufe — Sitzung
vom 11. März 1896, Sten. Verh. S. 1289 — unwidersprochenvertretenen) Annahme erklären,
daß die Wirkungen des Gesetzes vom 11. Juli 1891, wie aller einschneidendenReuerungen, sich
nicht mit einem Male, sondern nach und nach geltend machen und daß namentlichin den kleineren
Gemeinden man erst durch Beispiele auf die Wohlthaten des Gesetzes aufmerksam wird und die
seit längerer Zeit bereits vorhandenen Fälle erst allmählich anmeldet. Es darf aber nicht ver¬
schwiegen werden, daß im Laufe der letzten 1 bis 2 Jahre diefe älteren Fälle ausweislich der
eingegangenen Fragebogen sehr erheblichnachgelassen haben, sodah man selbst bei optimistischer
Auffassung für die Zukunft den regelmäßigen jährlichen Zuwachs (nach Abzug der Ab¬
gänge) auf nicht geringer als auf 200 durchschnittlich wird bemessen dürfen ")

Die Wirkung dieser außerordentlichenZunahme der Aufnahme-Anträge hat sich, wie er¬
klärlich, auch darin gezeigt, daß nicht nur die Prouinzial-Irrenanstalten, fondern nnch fämmt-
liche Pflegeanstalten der Provinz — letztere zum Theil auch unter dem Einfluß der erheblichver¬
schärften Anforderungen der staatlichen Aufsichtsbehördenan die Namnucrhältnisse :c. derKranken-
räume — ohne Ausnahme vollständig besetzt sind, sodah, wenn nicht Mitte Mai 1896 Luttring-
hausen (vcrgl. S. 247 der Anlagen zu den Verhandlungen des 39. Provinziallandtages) mit 200
Plätzen, die bereits AnfangOktober1896 durch Ueberwcifungvon Pfleglingen aus den Provinzial-
anstalten besetzt sind, zur Verfügung gestanden hätte, zu welchen danach Waldbroel( vcrgl. ebenda)
mit 200 Plätzen (außer 100 für Idioten) hinzutreten wird, der geregelten Unterbringung der
Kranken bereits jetzt große Schwierigkeiten enlstanden sein würden.

In erster Linie sind selbstredenddie Provinzial-Irrenanstalten, denen alle frifchen Er¬
krankungenund nach Ansicht der Psychiater noch Besserungsfähige zum Heiluersuch überwiesen
werden, von den gesteigertenAufnahmen in Mitleidenschaft gezogenworden.

») Die meist«, Statistik« berechnen einen nicht unwesentlich höheren Prozentsatz, In einem neuesten
Entwurf eines Schweizerischen Irrengesetzes. aufgestellt vom Verein Schweizerischer Irrenarzte, wnd sogar mW
getheilt, daß „eine genaue Zählung bereits ergiebt, daß nahezu der 100ste Einwohner nnstesgestort oder schwach,
sinnig ist", das wäre 10°/»» oder für die Nhemprouinz 50N0N Geisteskranke :c.!

") In ähnlicher Weise haben sich auch die Ergebnisse des Gesetzes bezüglich der Gv.levUschen und Blöden.
Taubstummen und Blinden gestellt,

8U'
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In den 5 Provinzial-Irrenanstalten zusammen (Mariaberg als Pflegeanstalt ausge¬
schlossen) wurden:
im Rechnungsjahre
1893/94 durchschnittlich verpflegt täglich 2545 Kr. und ueu aufgenommen 1343 Kr. od. 53"/»
1894/95 „ „ „ 2561 „ „ „ „ 1400 „ „ 55 „
1895/96 „ „ .. 263? „ „ .. „ 1533 „ „ 58 „
der durchschnittlichen Vcrpflegungsziffer.

Unter den einzelnen Anstalten steigerte sich die Aufnahmeziffer am höchsten in Grafen-
berg, dort wurden:
im Rechnungsjahre

1893/94 durchschnittlich verpflegt täglich 564 Kr. und neu aufgenommen 436 Kr. od. ?? «/«
1894/95 „ „ „ 560 „ ., „ „ 461 „ „ 82 „
1895/96 „ „ „ 579 „ .. ., „ 498 „ „ 86 ..

der durchschnittlichen Verpflegungsziffer.
(Im laufenden Jahre scheint die Prozentziffer sich sogar auf 100 erhöhen zu wollen.)

c- ite 186. Des Vergleichs halber ist in der Anlage eine Uebersichtüber den Zugang an Geistes¬
kranken in den Provinzial-Irrenanstalten der Monarchie in den Jahren 1892/93 bezw. 1893/94,
1894/95 und 1895/96 unter Ausschluß der klinischen Zwecken dienenden Anstalten zu Greifswald
und Marburg beigefügt. Daraus ergiebt sich, daß die Rheinischen Anstalten weitaus die höchsten
Aufnahmeziffernerreicht haben.

Nach dem jetzigenStande der Sache läßt sich die bereits in der Vorlage vom 22. April
1895 (Verh. 39. Landtags. Anl. S. 253) aufgeworfeneFrage: „Reichendie 5 Rheinifchen Provin¬
zial-Irrenanstalten für die Aufnahme und Behandlung der sogenannten frischen Fälle nicht mehr
aus?" nicht anders als mit „Nein" beantworten. Es kann keinemZweifel unterliegen, daß
eine derartige Häufung der Aufnahmen ernsten Bedenken unterliegt. Um Platz für nene Kranke
zu schaffen, muß derjenige Theil der Kranken, welcher nicht als geheilt oder gebessertüberhaupt
ausscheidenkann, verhältnihmähig bald einer Pflegeanstalt überwiesen werden. Die ärztliche
Thätigkeit wird durch die stete Beschäftigung mit einer großen, oft wechselndenAnzahl von
Kranken erschwert. Die Anstaltsbevölkerungverliert mehr und mehr an ruhigen und nimmt zu
an erregten, der steten Beobachtung bedürfenden Elementen. Befonders fällt auf, daß die durch¬
schnittliche Arbeitsfähigkeit der Kranken abnimmt, da es fchwer, meist unmöglich ist, die noch im
Stadium frischer Störungen Befindlichenzu geregelter Thätigkeit zu überreden. Es ist daher im
Interesse der Kranken, der ärztlichen Behandlung, der Anstaltsleiwng und des Anstaltsbetriebes
nothwendig, Maßnahmen zu treffen, durch welche das Tempo der Aufnahmen uud Ent¬
lassungen in den einzelnen Anstalten wesentlich ermäßigt und auf normale Ver¬
hältnisse wieder zurückgeführt wird.

Die vorstehenderwähnten Umstände: Einbuhe von 685 bisher zur Verfügung stehenden
Plätzen, starke Zunahme der Irrenanstaltsbevölkerung und wesentlicheEinschränkung der Privat-
Irrenanstalten in Folge der zwischenzeitlich ergangenenministeriellenVorschriftenführen unabweislich
zu dem Schluß, daß mehr Platz geschaffen werden muh.

Die Thatsache, daß die vorhandenen Privatanstalten voll besetzt sind und in erster Linie,
daß die Provinzal-Irrenanstalten nicht mehr hinreichen, um ihrem gegebenen Vestimmungszweck,
alle nach dem Urtheile der Psychiater für Kmversuch geeigneten Elemente aufzunehmen und bis
zur Aufgabe des Kurversuchs zu behalten, in genügender Weise zu entsprechen, lassen die Beant-
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wortung der Frage, wie Platz geschaffen werden soll, nicht zweifelhaft erscheinen. Es kann sich n. Umfang d°i
nur darum handeln, die dem Bedürfniß entsprechendeAnzahl von Plätzen in Provinzial- Vedurfnisses.
an stalten bereit zu stellen.

Zur klareren Uebersichtüber das zahlenmäßige Bedürfniß seien hier zunächst diejenigen
Plätze verzeichnet,welche setzt zur Verfügung stehen, woraus sich dann ersehen läßt, wie viel
Plätze noch neu zu beschaffen sind. Es sind z. Zt. bei voller zulässiger Belegung der vorhandenen
Anstalten disponibel:

1. in öffentlichen Anstalten:
«,) in den Provinzial-Irrenllnstalten............ 2600 Plätze,

dazu (künftig wegfallend) Mariaberg mit..........400 „
l)) in anderen öffentlichenAnstalteu:

Devartementalanstalt Düsseldorf ........ 500 Plätze
St. Thomas zu Andernach ..........250 „
Städtische Anstalten zu Elberfeld ........ 20 „

„ „ „ Barmen........20 „
„ „ Bonn......... __ «^

820 „
Zusammen in öffentlichenAnstalten 3820 Plätze;

2. in Privlltanstalten (abgesehen von einigen kleinen,
zahlenmäßig nicht in Betracht kommenden Kreis- und Ge>
meindekrankcnIMfern,welche nur gelegentlich aus besonderen
Gründen vereinzelteKranke, von deren Transport Abstand
genommen werden mußte, zurückbehaltenhaben):
Alexianeranstalt Crefeld ........... 90 Plätze
Franziskaneranstalt Ebernach ......... 140 „
Newllhranstalt Eupen ............ 60 „
Alexianeranstalt M.Glabbach ......... 80 „
Pflegeanstalt Klosterhouen .......... 140 „
Alexianeranstalt Neuh ........... 70 „
St. Iosephanstalt Neuß ........... 170 „
Varmh. Vrüderanstalt Trier ......... 180 „
St. Iosephanstalt Waldbreitbach ........ 20 „
Marienhaus Waldbreitbach .......... 110
KölN'Lindenthal .............. 20 „
Pflegeanstalt zu Fischeln ........... 1l>0 „
Lüttringhausen .............. 200 „

Summe der Plätze in Privatanstalten ^1380___„____
Suinme der überhaupt verfügbaren Plätze 5200 Plätze.'")

') Aus dieser Zusammenstellung in Verbindung mit den als Anlage 1 beigefügten Normntivbestimmungen
"Liebt sich gleichzeitig, wie unrichtig die von gewisse» Seiten stets wiederholte Vehanvtung ist, daß die Rhein-
pruuinz sich nicht gescheut habe, den weitaus grüßten Theil ihrer Irren den Privlltanstalten zu überliefern, anstatt
s«wst für sie zu sorgen, ohne Rücksichtzu nehmen auf die gehörige arztliche Leitung dieser Anstalten und die ärztliche
Behandlung und ärztlich überwachte Pflege der Kranken.
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Mit Hülfe dieser z. Zt. verfügbaren Plätze für....... 5200 Kranke
(von welchen indeß zu Beginn des Jahres 1896/9? Lüttringhausen
mit 200 Kranken noch nicht in Betracht kam), ist es bisher zur
Noth gelungen, unter Einschränkungdes dein Einzelnen gewährten
Raumes die derzeitige wirkliche durchschnittlicheBelegung, welche
bereits für 1895/96 .......... 4829 Kranke
der Normalklasse,sowie ......... 63?
den PensionärklassenangehörendeKranke, mithin ......5466 „
umfaßte, einigermaßen unterzubringen.

Der für 1896/9? hinzutretende, oben auf durchschnittlich 200 Köpfe berechnete Zuwachs
wird mit Hülfe der 200 Plätze von Lüttringhausen hoffentlich auf der bisherigen Grundlage
bewältigt werden können.

Für 1897/98 wird dann Waldbroel mit 200 Plätzen einen entsprechendenAusgleich für
den weiteren Zuwachs von 200 bieten.

Der gegenwärtigen allgemeinenUeberfüllung, die übrigens nach den vorliegendenBerichten
in allen Provinzen herrscht, ist damit aber nicht abgeholfen und vom Ende des Rechnungsjahres
1897/98 ab läßt sich auch mit den jetzigenHülfsmitteln ein weiterer Zuwachs nicht decken.

Es ist also noch Bedacht zu nehmen:
1. auf Abstellung der jetzigen Neberfülluug,
2. auf Unterbringung des zunächst für die Jahre 1898/99, 1899/1900

und 1900/1901 vorauszusehenden regelmäßigen Zuwachses
mit je 200 --.................. 600 Kranken

3. auf Unterbringung der am 15. März 1899 von der Provinz ander¬
weit zu versorgenden, in Mariaberg befindlichen.......400 „

4. auf Unterbringung der von der Stadt Köln aus der Lindenburg zu
übernehmenden(rund) ................200 „

- 1200 Kranken.

Es ergiebt sich also ein zahlenmäßiges Bedürfniß für 1200 Plätze, welchem die in
Folgendem enthaltenen Vorschläge abzuhelfen bestimmt sind.

Damit würde alsdann, sofern sich die Zunahme der Irren nicht über alles Erwarten stark
erweist, bis zum Ende der kommendenzweiten Etatsperiode den Anforderungen, die an die Provinz
herantreten, genügt werden können.

Aus vorstehendenDarlegungen geht aber ebenso unzweifelhaft hervor, daß sich auch für
die nächstenProvinziallandtage die Nothwendigkeitweiterer Vorsorge für die nach dem 1. April
1901 zu erwartenden Ansprüche ergeben wird.

». Forschläge z«r Nachdem der Landesdircktor in der Sitzung des Prouinzialausschusses vom 23. Oktober
Abhülfe. v. I. diese Verhältnisse dargelegt und auf die Nothwendigkeit der Errichtung neuer Anstalten

unter Benutzung der großen Fortschritte, welche auf dein Gebiete der Irren-Anstaltsbauten in den
letzten Jahrzehnten gemacht worden waren, hingewiesenhatte, wurde zur Vorprüfung und Be¬
arbeitung der Angelegenheiteine besondere Commission, bestehend außer dem Vorsitzenden und
dem Landesdirektor aus vier Mitgliedern des Prouinzialausschusses, den betheiligten Verwaltungs-
und Vaubeamten der Centralstelle und dem Geheimen Sanitätsrath Dr. Oebeke und Geheimen
Medizinalrath, Professor Dr. Pelman zu Bonn bestellt. Dieser Commission wurden als Grund-



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 6. 159

läge für ihre Prüfungen und Verathungen Seitens des Landesdirektors die als 3. Anlage beige-Z «.
fügten Vorschläge, welche sich gleichzeitig auf die Verbesserung der bestehenden Einrichtungenunseres'""—^~
Irrenwesens beziehen, unterbreitet.

Die Commissionhat eine Reihe von norddeutschenund süddeutschen Anstalten besichtigt
und darüber den anliegenden Bericht nebst Nachtrag erstattet und sodann die in den anliegenden4. U„.
Protokollen enthaltenen Beschlüsse gefaßt, welche den weiteren Entschließungen und Vorschlägen 5,7 Aül,/ . ^"^ ^'
des Provinzialausschussesals Grundlage gedient haben. ^—^209.

Indem hier zur Vermeidung von Wiederholungen im Allgemeinen auf den Inhalt des
vorbezogenenReiseberichtsBezug genommen wird, so möge doch der GesammteindruH, welchen
die Besichtigungder neueren, in den letzten Jahrzehnten errichtetenAnstalten auf die Theilnehmer
gemacht hat, insoweit auch an dieser Stelle hervorgehobenwerden, als sich ein gewisser Gegen¬
satz zu den Einrichtungen der Rheinischen Provinzial-Anstalten herausgestellthat. Wahrend letztere
im Allgemeinenmit ihren imposanten Gebäuden und reichen Raumdispositionen den Vergleichmit
keiner anderen Anstalt zu scheuen haben, so sind sie doch in dem Viertcljahrhundert ihres Be¬
stehens in Folge des Fortschreitens der Behandlungsmethode allmählich Typen eines veralteten
Systems geworden, da sie nach den damaligenAnschauungen darauf zugeschnittensind, die Kranken
an einer freieren Bewegung zu hindern und deshalb mit ihrem Korridorsystem, ihren vergitterten
Fenstern, ihren durch Mauern eingeschlossenen Höfen gegenüber den neueren Schöpfungen auf
diesem Gebiete, welche im Gegentheil darauf abzielen, den Kranken so weit als möglich Freiheit
der Bewegung zu gestatten, ungünstig abstechen. Es hat diese Wahrnehmung Veranlassung ge¬
boten, nicht nur den vorzulegendenVauprogrammen das sogenannte „Offeu-Thür-System" (vergl-
den Reisebericht) zu Grunde zu legen, sondern auch für die vorhandenenProuinzial-Irrenan statten,
soweit dies noch angängig ist, Verbesserungen,insbesondere durch thnnlichfte Beseitigungder Gitter
und Mauern und Errichtung von Landhäufern in Aussicht zu nehmen. —

Als geeigneteund zulässige Mittel zur Abhülfe der vorhandenenUeberfüllung, fowie zur Allgemeines Sro-
Beschaffungder oben berechneten nothwendigenPlätze für 1200 weitere Kranke werde,:vorgeschlagen: «ramm.

1. die Aufhebung der I. und II. Verpflegungsklasse an den Provinzial-Irren-
anstalten zu Bonn, Düren und Merzig,

2. die Erweiterung der Prouinzial-Irrenan stalten zu Grafenberg und Merzig
um je 200 Köpfe,

3. der Neubau einer neuen Prouinzial-Irrenanstalt hauptfächlich für die
Geisteskranken der Stadt Köln zu 800 Köpfen.

Als dringliche Verbefferungen des bestehenden Zustandeswerden ferner empfohlen:
1. an Einrichtungen baulicher Natur:

tl) die Einrichtung einer Station für irre Verbrecher in der Nähe und im An¬
schluß an die Provinzial-Irrenaustalt zu Düren,

b) die Einrichtung je einer klinischen Station für Männer bezw. Frauen in
der Provinzial-Irrcnanstatt zu Bonn,

«) die Vornahme einer Reihe von baulichen Verbesserungen an den jetzigen
Provinzial-Irrenanst alten.

2. VerschiedeneMaßregeln zur Sicherung einer guten Behandlung und Pflege der Kranken.
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1, Vorschläge zur Seitens der Direktoren der Prouinzial-Irrenanstalten ist in den von Zeit zu Zeit zu
Unterbringung Düsseldorf stattfindenden Conferenzm übereinstimmendder Wunsch geäußert worden, die I. und
Keisteskrllnlen ^' ^"^ u? sämmtlichen Provinzial-Irrenanstllltm aufzuheben. Es ist einleuchtend, daß der

1. Aufhebung der i, Betrieb einer Anstalt desto complizirter ist, je mehr Verpflegungsklassenvorhanden sind. Das
und n. «erpflegungs-Warteversonal,die Beamten, insbesondere die Aerzte und der Direktor werden durch die Pen-
tlllsse an den Proum- sionäre unverhältnißmäßig stark in Anspruch genommen. Es ist nicht immer zu vermeiden, ge-
zial-Irrenanswlten zu ^s^ insoziale und unruhige Patienten der I. und II. Klasse in den betr, besonderen Abtheilungen

°""M'«ia" "" ^ ^ "^ ^ ^^^ '"^ ^^^ zusainmen unterzubringen, was wieder zu BeschwerdenVer¬
anlassung giebt. Es ist zweifellos, daß durchschnittlich verwöhntere Kranke in einer kleineren
comfortabeln Privatanstalt angenehmer untergebracht sind.

Trotz dieser gewichtigenGründe wird man einer Aufhebung der oberen Pensionairklassen
an allen Anstalten — wenn dem auch rechtliche Bedenken nicht im Wege stehen dürften, da
bei diesen Kranken „Hülfsbedürftigkeit" im armenrechtlichen Sinne nicht vorliegt — nicht das
Wort reden können, da die vermögenderen Stände, welche die Steuern in erster Linie aufbringen,
gegen ihren Willen von den Wohlthaten der Behandlung in den Provinzial-Anstalten billigerweise
nicht ausgeschlossen werden können und weil — worauf Viele ein Hauptgewicht legen dürften —
die Provinzial-Anstalten gegenüber den theureren Priuatanstalten als Preisregulatoren nicht wohl
entbehrt werden können.

Es ist deshalb der Vorschlag gemacht, die I. und II. Klasse an den Provinzial-Irrenan-
stalten zu Bonn, Düren und Merzig aufzuheben, zu Andernach und Grafenberg dagegen beizu¬
behalten. Die letzterensind regelmäßig von Pensionären I. und II. Klasse stark in Anspruch
genommen, haben aber doch noch freie Plätze zur Uebernahmeeiniger Pensionäre I, und II. Klasse
und eignen sich durch ihre Lage dazu, aus dem südlichenbezw. nördlichen Theil der Provinz die
Pensionäre aufzunehmen:

Bonn hatte am 1/4. 1896 I. Kl. 3, II. Kl. 2? Pensionäre,
Huren „ „ „ „ „ „ o, „ „ 30 „
herzig ^ „ „ ^ „ ^ / ,, ,, 4_____ ,,

Summe I. Kl. 6, II. Kl. 61 Pensionäre.

^6?" „
Nach Aufhebung der I, und II. Klasse in diesen Anstalten würden statt dieser Kranken

zusammen 170 Kranke der Normal- bezw. III. Klasse in denselben Räumen Unterkunft finden
können. Es würde also auf diese Weise ohne Baukosten eine verhältnißmaßig bedeutendeAn¬
zahl von Plätzen gewonnen werden, die in erster Linie — eventl. durch geeigneten Austausch —
zur Behebung der Ueberfüllung der Prouinzialanstalteu zu verwenden wären.

Es ist deshalb diese Maßregel vorgeschlagen, die selbstverständlichmit Schonung und
Rücksicht gegen die jetzigen Pensionäre durchzuführensein würde.

2. Erweiterungder Die bereits hervorgehobenengroßen Vorzüge, welche die sogen, offenen Anstalten für die
Provinzial-Irrenan-Behandlung und das Wohlbefinden der Kranken darbieten, sowie die vielen Kosten, welche Anstalts-

stalten zu Grafenberg Neubauten und die dauernde Unterhaltung neuer selbstständiger Anstaltsbetriebe verursachen, legten
""^20a'KüVfe"'^ ^°" Gedanken nahe, ob nicht einzelne der vorhandenen Provinzial-Anstalten in einer dem neueren

Systeme entsprechenden Weise umgeändert und zugleich durch Errichtung von einzelnen Landhäusernbei
denselbeneine namhafte Erweiterung diefer Anstalten, mit verhältnißmaßig geringen Kosten erzielt
werden könne. Auf Grund der stattgehabten eingehenden Berathungen glaubt der Provinzial-
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ausschuß, diese Frage für die Prouinzial-Irrenanstaltenzu Grafenberg und Merzig bejahen zu
können, während (wenigstens zur Zeit) eine glückliche Lösung für Andernach, Bonn und Düren
hauptsächlichwegen der Schwierigkeitgenügender Terrainerweiterung noch nicht gefunden worden ist.

Von psychiatrischerSeite wird mit Recht im Allgemeinendaran festgehalten,daß es die ZulässigleUeiner Ne-
Kraft eines ärztlichen Leiters einer Irrenanstalt übersteigen würde, wenn er für die ärztliche Ve- legungsMrkevon
Handlung von mehr als etwa 500 Kranken persönlichvoll verantwortlich gemacht werden sollte. 700—800 Kranken.
Nichtsdestoweniger ist man allerorten in den letzten Jahrzehntendazu übergegangen, die Kranken¬
ziffern der neu zu erbauenden Anstalten erheblich höher zu greifen, indem man davon ausgegangen
ist, daß die ärztliche Verantwortlichkeit für einzelne Abtheilungen der Anstaltensehr wohl mit
gewisser Selbstständigkeit an ältere und erfahrene Abtheilungsärzte unter der allgemeinen Leitung
des Direktors,welchem persönlichhauptsächlichdie sogenannten Aufnahmestationen zu verbleiben
haben, übertragen und damit eine starte Entlastung des Direktorsnach der ärztlichen Seite
herbeigeführt werden könne.

Die Erfahrungen,die seither mit diesen größeren Anstaltenz. B. Dalldorf, Herzberge,
Wuhlgartcn, Allenberg, Kortau, Schleswig,Hildesheim,NIt-Scherbitz, Nietleben u, f. w. (von
700—1000 Kranken) gemachtworden sind, lassen es unzweifelhafterscheinen, daß bei entsprechender
Organisation und genügenden!ärztlichen Personal (in den Anstaltsetatsist dem in der ministeriellen
Anweisung vom 20. September 1895 für Priuatanstaltengeforderten Verhältniß von 1 Arzt auf
hundert Kranke gefolgt) auch Anstalten mit größeren Belegungsstärken,als sie in der Rheinprovinz
üblich waren, ausgezeichnetfunktioniren. Um andererseits nicht zu weit zu gehen, ist eine Be¬
legung bis zu 800 Köpfen als zulässige Grenze angesehen. Es möchte um so wenigerzu einer
weiteren Ausdehnung zu rathen sein, als von manchen Fachleuten die Ansicht vertreten wird, daß
Anstalten mit mehr als 800 Kranken durch das Anwachsen eines zu comvlizirten Verwaltungs-
apparateö die durch die höhere Kopfzahl der Kranken an sich bedingte Verminderung der General-
kosten in Wirklichkeitnicht mehr erreichen.

Der finanzielle und administrative Vortheilder Erweiterung von Grafenberg und Merzig
um je 200 Kranke und der demgemäß folgerichtig vorzusehenden Kopfstärke der unten zu behandelnden
neuen Irrenanstalt von 800 Kranken springt ohne Weiteresaus der Thatsache hervor, daß auf
diese Weise in die dann vorhandenen6 Prouinzialanstalten600 Kranke mehr aufgenommen
werden können,als dies nach den jetzt üblichen Dimensionender RheinifchenAnstalten möglich
ist, daß mithin der Neubau und der felbstständigeVcrwaltungsappamteiner vollständigenAnstalt
in Wegfall kommt.

Nach den in einer Mappe vorgelegten Plänen und Kostenüberschlagenstellt sich die Er¬
weiterung der genannten beiden Anstalten auf 510000 -s- 770000, zusammen auf 1280000 M., so daß
sich die Baukosten, wenn man von den geschaffenen wesentlichen Verbesserungender alten Anstalten
ganz absieht, pro Kopf auf 3200 M. stellen, während die gewonnenen 400 Plätze bei einein Neu¬
bau mit den alsdann erforderlichen Ccntralcmlagen :c. sich (zu 4000 M. pro Kopf) aus etwa
1600 000 M., also um 320000 M. höher stellen würden.

Indem hinsichtlich der Details der geplanten Erweiterung auf die Pläne :c. sowie die GnmdsMe M die
beigefügten Protokolle vom 23. Juli 1896 nebst angeheftetenKarten (betr. Erweiterung Merzig) Ausfuhr»»« der (w
und vom 4. August 1896 nebst angehefteter Karte (betr. Erweiterung Gmfcnberg) Bezug ge- Weiterung,
nommen wird, werden die Grundfätze, welche für deren Bearbeitung maßgebendgewesen sind, 6 A»^,. ^ ^
kurz zusammengefaßt: ^"""' S. K
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Der größte Vortheil der Erweiterung liegt nach der psychiatrischen Seite auf der gebotenen
Gelegenheit größerer Individualisirung und Sonderung der einzelnen Krankengruppennach Krank-
heitsbild, persönlichenNeigungen und sozialen Ansprüchen. Diesen Vortheil voll auszunutzen,
muhte das erste Ziel der neuen Organisation sein.

Da die Provinzialanstalten am meisten unter der Ueberfülle von unruhigen und in-
sozialen Elementen aller Art leiden, so mußte eine breitere Vertheilung und Auseinanderziehuug
dieser Art von Kranken, welche vorzugsweisedie Heilerfolge und das Wohlbefinden der anderen
Kranken beeinträchtigen,erstrebt werden. Zu demselben Zwecke waren die ruhigen und im Stadium
der Genesung befindlichenKranken in den neu zu errichtenden,nach dem „Öffen-Thür-System"
angelegten Landhäusern unterzubringen.

Nach diesen Grundgedanken ergaben sich für die erste Gruppe der Erweiterungs¬
bauten — die Krankenwohnungen — folgende Grundzüge:

1. die bisherige alte Anstalt wird als mehr oder weniger geschlossene Central-
llnstalt für die Bcobachtungs- und pflegebedürftigenKranken beibehalten und ergänzt:

ll) durch ein neues Lazareth für körperliche Kranke (Schwindsüchtige«.) für Männer
und Frauen zu je 25 Betten,

I>) durch einen Wachsaal für 12 besonders unruhige Kranke im Anschluß an die
Isolirstation,

o) durch Einrichtung größerer übersichtlicher Säle zu Aufnahme- und Ueb er¬
wachn« gsstationen (durch Fortnähme von Wänden) an Stelle von jetzigen Einzel¬
räumen in den alten Gebäuden,

2. Die neuen Landhäuser werden als ländliche Kolonie gegründet, in welche alle
Kranken aus der Centralanstalt kommen,sobald und so lange sie sich für freie Behandlung eignen.

Die Landhäufer find thunlichst einfach, aber solide zu halten und sollen sich möglichst
den bisherigen Gewohnheiten der Kranken anpassen.

Die zweite Gruppe der Erweiterungsbauten betrifft die Wirthschafts- und
Verwaltungsräume. Neben der Umänderung der Küchen-, Maschinen- und Landwirthschafts¬
räume, der Verlegung nnd dem theilweisenNeubau von Beamtenwohnungen handelt es sich in
Grafenberg noch besonders um die Beleuchtungsfrage. Es ist hier, da an Grafenberg bei feiner
künftigen noch stärkeren Benutzung durch begüterte und vornehmere Kranke besondere Ansprüche
gestellt werden, die Einführung der elektrischen Beleuchtung vorgeschlagenund mitberechnct. Der
Piovinzialausschuß hofft durch diese Maßnahmen zu erzielen, daß Grafenberg und Merzig so um¬
gestaltet weiden, daß sie auch den modernen Anschauungen und Fortschritten der Psychiatrie nach
jeder Richtung entsprechen. —

8. Erbauung einer Zur Deckung der noch fehlenden 800 Plätze kann kein anderer Ausweg vorgeschlagen
neuen Provwzial-Ir-werden,als die Erbauung einer neuen Anstalt für diese Kopfziffer.

'nswtt tt°""mM?' 6° l«'g.e die Stadt Köln sich noch mit der Absicht trug, eine eigene Anstalt zu bauen
bamit thatsächlichaus dem gemeinsamenIrrenverbande mit der Provinz auszuscheiden,er¬

achtete der Provinzilllcmsschußdie vorberührte Erweiterung der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalten zu Grafenberg und Merzig zunächst für ausreichend und glaubte als das Ziel einer
neueu RheinischenProvinzinlanstalt in erster Linie die Aufnahme und Spezialbehandlung von
Epileptikern aufstellen zu müssen, weil diese Art von Kranken, — deren die Provinz außer
den in den Provinzial-Irrenanstalten befindlichen rund 220 noch in Pflegeanstalten rund 800
(zusammen also über 1000) unterhält, — bisher Einrichtungen für spezielle Heilbehandlung in
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der Nheinprovinz entbehren muß. Die Wahrnehmung, daß die ärztliche Wissenschaftauch auf
diesem seither als hoffnungslos angesehenenGebiet namhafte Erfolge zu verzeichnen hat, war be¬
reits für andere LcmdarmenverbändeVeranlassung, öffentliche Heilanstalten für Epileptische zu er¬
richten (Wuhlgarten, Uchtspringe)und damit ihre Irrenanstalten um so wirksamerzu entlasten,
als die gleichzeitigeAufnahme von Geisteskrankenin diesen Anstalten den Wünschen der Aerzte
durchaus entsprichtund demgemäß in den bestehendenAnstalten dieser Art auch mit Erfolg durch¬
geführt ist.

Ein nach dieser Richtung bereits eingeholtes anliegendesGutachten des Direktors Dr. Alt-
Uchtspringestellt diese Verbindung im Interesse der allgemeinen Ausbildung des Aerztepersonals ^ZüUage. ^ .
direkt als nothwendig hin. Ueber dieselbe Frage äußert sich das beigefügte Gutachten des ^^5^?.
Geheimen Sanitätsraths Dr. Oebeke. ^^V^Seite 229

Es würde auf diesem Wege durch die Entfernungder heilbarengeisteskrankenEpileptiker aus den
5 Provinzilll-Irrenanstalten (unter Beibehaltung der Pflegeanstalten für die unheilbaren) und die
Eröffnung der übrig bleibenden Plätze für Geisteskrankein Verbindung mit den gedachten Er¬
weiterungsbauten zu Grafenberg und Mcrzig dein Naumbedürfnisseebenfalls abgeholfenworden sein.

Durch die anderweitige Entschließung der Stadt Köln ist nunmehr der Schwerpunkt der
Neubaufrage zunächst verschoben. Vs kann sich jetzt vorläufig nur darum handeln, die dem Land-
armenverbandc obliegende gesetzliche Verpflichtung zur Unterbringung der Geisteskranken einer
großen Commune von rund 300 000 Einwohnern baldmöglichsterfüllen zu können. Die für die
Bedürfnisseder Stadt Köln künftig voraussichtlichvorzugsweisedienendeAnstalt kann deshalb dem
obigen Zweck, Heilanstalt für Epileptischeder ganzen Provinz zu sein, nicht entsprechen; sie kann
nur als eine Irrenanstalt gedacht werden. Auch die Wahl des Platzes ist jetzt einigermaßenbe¬
schränkt, da die Rücksichtauf die Stadt Köln, welche allein 8°/» der sämmtlichenProvinzial-
steuern und somit auch der Irren- bezw. Landarmenkostcnaufbringt, es geboten erscheinen läßt,
den ausdrücklichausgesprochenenund von dein Provinzialausschuß als gerechtfertigtanerkannten
Wünschender Stadt Köln stattzugebenund den Bauplatz in gut erreichbare Verbindung und Nähe
von Köln zu verlegen.

Auf das öffentliche Ausschreiben,in welchem die Anforderungen, die an das Anstaltsgut «nstaltsgrundstuck.
zu stellen sind, genau dargelegt waren, ist eine Reihe von Angeboten eingegangen, von denen in
erster Linie das Gut Galkhausen iu der GemeindeReusrath in der Nähe der zusammenhängenden
OrtschaftenLangenfeld und Inunigrath zum Ankauf empfohlen wird. Dasselbe liegt*) bei der
Station Langenfeld (Strecke Köln-Düsseldorf) und kann durch Anschlußgeleisemit der Station
verbunden werden. Es hat eine Größe von 93,,« In oder 364 Morgen 146 Ruthen; darunter
36,,8 da (144,i° Morgen) Acker, 48 In (188 Morgen) Wald, 4,«° In (16,.i« Morgen)
Wiese, 0,9« In (3,,, Morgen) Garten und der Rest von 2,9 In (11,° Morgen) Hof und Ge¬
bäude, Wasserstück und Wege.

Für die Forderung eines Gutes in diesem Umfange war der Umstand maßgebend, daß
die nach dem modernen „Offen-Thür-Shstem" eingerichtetensogenannten „kolonialen" Anstalten
als erste Voraussetzung einen zur intensiven landwirthschaftlichenBeschäftigung, die geradezu als
Heilfaktor in Betracht kommt, genügenden Grundbesitz erfordern. Im Vergleich zu dcu Anforde¬
rungen der Psychiater und den Verhältnissen anderer kolonialer („agrikoler") Anstalten (vcrgl.

*) Ein Lageplan befindet sich bei den Projektender neuen Anstalt.
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die Zusammenstellung bei Pütz, „Kolouisiruug der Geistcskr." S, 61 ff,; er selbst fordert '/< Iia
auf den Kopf) ist Galkhauscn nicht als reichlich, aber doch, insbesondere bei Anwendung von
Spatenkultur als ausreicheudanzusehen.

Das Gut hat humosen Sandboden, der sich zur Vearbeitnng dnrch die 5trankcn nnd für
die nach den Terraiuvcrhältnissen für die Abwässerlingangezeigten Rieselanlageu am beste» eignet.
Der Gnlkhauser Bach durchziehtdas Gut iu seiner ganzen Breite.

Nach den angestellten Bohr- nnd Pumpuersuchcn hat sich ergeben, daß die für den täg¬
lichen Bedarf der 'Anstalt erforderlicheWafsermcugc von 30N cdni durch Anlage eines Bruuneus
gewonnen werden kaun.

Die bakteriologischeuud chemische Untersuchuug des Wassers hat durchaus befriedigende
Ergebnissegehabt.

Die Ländcrcicn besindcn sich iu ciuem gnten Kulturzustand.
Der Waldbestand setzt sich überwiegend aus Bucheu- bezw Eichenhuchwnld,zum ge¬

ringeren Theile ans Kiefernwald znsammcn uud hat nach einer seitens der Königlichen Furst-
uerwaltnng geprüften Taxe rund 4800« Mark Hulzwerth. Der geforderte Gesammtpreis für das
Gut beträgt 180 000 Mark, so daß nach Abzug des Werthes des vcrtaufbareu Holzes mit rund
48000 Mark ^ 132 000 Mark für den Grnnd und Boden nebst Hufgcbäudeu übrig bleibe»
oder ruud 363 Mark pro Morgeu eiuschl, der Gebäude. Letztere siud theilwcise (Scheunen nnd
Schuppe») uuch iu guter Verfassung, während Pächtcrwuhnhaus uud Kuhstall nicht mehr zu
verwerthen sind.

Ailf Grund der örtlichen Prüfnng taun der Proviuzialausschuß dcu Kaufpreis als an¬
gemessen bezeichnen nnd den Ankauf des Gutes, welches sich vou den angebotene» Terrains nach
allen Richtuugcu für Anstaltszwecke am Besten eignet, empfehlen.

Zu dem Kaufpreisevon ................ 180000 Mark
treteu uoch hiuzn die Kosten der für die Anlage eines Anschlußgcleises
(welches nicht nur für die Bauzeit, sondern auch für den späteren
Austaltsbetricb, insbesonderewegen der Kuhlentrcmsportc von großem
Werthe ist), zur Vergrößerung des uach der Oertlichkcit gegebenen
Bauplatzes, sowie zur Arrundirung nuch zu erwcrbcudeuAnschlilßgrlmd-
stücke in Größe vou ungefähr 5,0 Morgen zum Gesammtpreiscvon ruud 20000 „
(also 400 Mark pro Morgen), endlich eine dein Pächter zn zahlende
Abfindung vou ................. 5 000 „
so daß sich der gesammteGrnno«wcrb einschl.Gebäude auf . . . 205000 Mark
stellt.

Für dcu Fall, daß wider Erwarten der Erwerb von Galkhauseu nicht genehm sein sollte,
so stehen nuch weitere Angebute, welche nebst den eingegangenen Urtheilen über dieselben ihres
vertraulichen Charakters halber nicht gedruckt, sondern bei den Akten gesammeltsind, zur Ver¬
fügung, die aber sämmtlich einen höheren Kaufpreis bedingen und die Vorzüge von Galkhauseu
uicht vcrciuigeu.

Auf Grund der ciugehcndeuVorarbeiten uud Berathungen der Commission (uergl. dereu
beigefügtePrototolle — 5. Anlage —) ist dann das allgemeine Banprojekt für die 6. Rheinische
Prouinzinl-Irrenanstalt Galthansen ausgearbeitet, welches iu einer Mappe, enthaltend die erforder¬
lichen Gebäudezcichuuugeuund Lagepläne nebst einer überschläglichenKustenberechuuugund einem
Banprogramm mit ClläuteruugZbericht,vorliegt
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Zur Vermeidung von Wiederholungen wird ans die im Vorstehenden bereits mehrfach
entwickelten, dem „Offen-Thnr- (no-ro^rnint) System" folgenden Vorschlägeüber die bei Irrcu-
bnutcn zu befolgenden allgemeinen Gesichtspunkteverwiesen und an dieser Stelle nur ein kurzer
Ucbcrblick über die Schlußsummcn der Kostenberechnunggegeben:

I. Eentralgebändc und Krankenhäuser ........... 1966320 Mark.
II. Aulageu für Dampfkessel, Wasserleitung, elektrischeBeleuchtung,

Kanalisation, Berieselung, Auschlußgcleise lc ......... 708680
III. Inventarbeschaffung................ 320000 „
IV. Grundstückscrwcrb ................ 205000 „

Die Gesammtkostcnder neuen Anstalt sind hiernach ans ..... 3200000 „
veranschlagt,so dgß anf den Kopf der vorgesehenen Belegung von
800 Kranken ein Betrag von 4000 Mark entfällt.

Wenn auch, wie oben ausgeführt ist, die Erbauung ciuer neuen Irren-Heil- und Pflege-
Anstalt als das dringendere Bedürfniß erscheint, so darf die Fürsorge für die Epileptiker unserer
Provinz doch nicht aus dem Auge verloren werden, letzteres um so weniger, als sich nach den mit¬
getheilten Zahlen bereits mit dem Jahre 1901 wieder eine Verlegenheit hinsichtlichder Unter»
bringn»«,von Geisteskrankenergeben wird Indem der Provinzialmisschußeine Statistik über die
in den Provinzial- nud Privat-Irrcnaustaltcn vorhandenen geisteskrankenEpileptiker beifügt, erachtet 8. A„s.
derselbefür geboten,daß bereits der jetzige Provinziallnndtag zn der Frage der Errichtung einer ^ ^^^233.
Anstalt für Epileptiker Stellung nimmt und den Provinzialausschuß ermächtigt,diese Angelegenheit
soweit vorzubereiten,daß alsbald nach dem nächsten Prouinzinllandtage, alfo voranssichtlich im Jahre
1899 mit dem Bnnc begonnen werden kann. Hierzu ist erforderlich, daß ein geeignetes Nangrnnd-
stück erworben und die Pläne nud Kostenanschlägeangefertigtwerden Es war zunächstdie Absicht
des Provinzialansschnsscs,für diese Anstalt den im Eigenthnme der Provinz befinolicheu Langen-
seldcrhof bei St. Wendel in Vorschlag zu bringen. Obwohl dieses Gut an nnd für sich für eine
gwße Anstalt durchaus gcciguct erscheint, so muß doch vou dessen Benutzung Nbstaud genommen
werden, weil die Anstalt für Epileptiker aus der ganzen Provinz dienen soll und deshalb im
Mittelpunkt der Provinz gelegen sein muß. Am geeignetsten hierzn würde ein Gut in der Nähe
der volkreichen Städte auf dem linken Rhcinufer im RcgicruugsbczirkDüsseldorf erscheinen und
würde hierauf mich der Provinzialmisschußin erster Liuic seiu Augenmerk richtcu.

Wenn mit den vorstehendenMaßnahmen dem veranschlagten Mehrbcdürfniß von 120011. Vorschläge zur
neue» Plätze,, genügt wird, so würden doch die Aufgaben des Proviuzial-Verbaudcs auf dem Ge- Verbesserung des
b'etc des Irrenwescus nur als halb gelöst erscheinen, wenn nicht bei diesemAnlaß gleichzeitig eine ^'"'nschen Irren-
Beseitigung einzelner als solche erkannternud bereits von früherenProuinzmllandtngcn behandelter, O^^ungen ^,„
-"ängel der jetzigen Einrichtungen ernstlichangestrebt würde, licher Natur zur besse»

Eine der von jeher nnd überall am lebhaftestenbeklagtenUebelstände der Irrenpflege ist reu Unterbringungder
die übliche Behandlung und Unterbringung der irren Verbrecherin den Irrenanstalten. Eine fast Kraulen.
"nWerschbarc Fülle von Broschüren nnd Abhandlungen geringeren oder größeren Umfanges
"«er diesen Gegenstand erschienen und von der Tagesordnung der Versammlungen der Psychiater ^.^^.^^^ ^'
w>c auch Strafanstaltsbmmtcn ist die Frage seit Jahrzehnten nicht verschwunden.*)

, *) Gine der vorzüglichsten uud erschöpfendstenArbeiten ist das umfangreiche Wert u°n Dr. M 0 eli,
"Ueber irre Verbrecher" Verlin 1888.
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Man ist sich darüber einig, daß die Vermischungvon irren Verbrechern: von Mördern,
Ginbrechern,Straßenrändern u, s. w, mit schuldlosenKranken eine Inhumanität eisten Ranges
gegen die letzteren, eine Beleidigung der Geisteskrankenwie der Angehörigen darstelle und in
vielen Fällen durch die NothwendigkeitstrengsterVorsichtsmaßregeln gegen Fluchtversuchedie Auf¬
gabe des Krankenhausesin die eines Zuchthauses umwandle. Auch in sämmtlichen Provinzial-
Irrenanstlllten der hiesigen Provinz haben diese Elemente fortgesetzt zu lebhaftenKlagen der Aerzte,
der Kranken, wie deren Anverwandten geführt.

Bevor die weiteren Vorschlägewegen Abänderung des Uebelstandes erstattet weiden, be¬
darf es einer kurzen begrifflichen und rechtlichen Klarstellung. Man hat sich im Laufe der Dis¬
kussion über diese Angelegenheit gewöhnt zu unterscheiden zwischen „irren Verbrechern" und
„verbrecherischen Irren". Unter ersteren versteht man Personen, welche in geistesgesundcm
Zustande eine strafbare Handlung begangen haben und demnächst in Geisteskrankheitverfallen
sind; unter letzteren solche Personen, welcheerst nach Ausbruch ihrer Krankheit eine dem
Strafgesetze widerstreitende Handlung begangen haben. Eine rechtliche Verpflichtung der
Provinzialverbände, die „irren Verbrecher" in ihre Anstalten aufzunehmen, kann so lange nicht
anerkannt werden, als dieselben noch Gefangene sind; denn während dieser Zeit hat der Staat
die Pflicht ihrer Bewachung und Behandlung, so daß es an den Voraussetzungender „Hülfsbc-
dürftigkeit" im armenrechtlichenSinne fehlt. Bei den „verbrecherischen Irren" dagegen kann die
Pflicht der Fürsorge seitens der Provinzen nicht bestritten werden. In der Praxis wiegt aller¬
dings dieser rechtliche Unterschied nicht allzuschwel, da die Staatsbehörde« die Gepflogenheithaben,
die „irren Verbrecher" unter dem üblichen Vorbehalt „der Wiedereinziehung im Falle der Ge¬
nesung" aus der Strafhaft zu „entlassen", worauf dieselben dann auf Antrag der Ortspolizci-
behürde unweigerlichvon der Provinzial-Irrencmstalt aufgenommen werden müssen. An diesem
Zustande wird sich auch trotz aller seit Jahrzehnten dagegen erhobenen Proteste und Petitionen
nicht allzu viel ändern. Denn wenn der Staat sich auch — wie zu hoffen ist — mit der Zeit
entschließt,noch weitere Stationen für geisteskrankeVerbrecher, wie in Monbit, zu erbauen, so
wird er doch nur die vielleichtnoch Heilbaren, niemals aber die als unheilbar Erkannten,an denen
eine Strafe nicht mehr vollstrecktwerden darf, behalten. Auch die gewissermaßenzwischen den
obigen beiden Gruppen stehenden, gemäß § 81 des Strafgesetzbuchsauf ihren Geisteszustand zu
beobachtenden Angeschuldigten,bilden eine fehr lästige Beigabe der öffentlichen Irrenanstalten, da
sich unter diesen häufig gefährliche und fluchtbcflissencGeisteskrankeoder Simulanten befinden.
Eine rechtliche Verpflichtungzur Ausführung der Beobachtung besteht für die Prouinzialanstalten
ebensowenig,wie dies bezüglich der Aufnahme der noch dem Strafvollzuge unterworfenen „irren
Verbrecher" der Fall ist. Aber auch hier entwickelt sich der praktische Gang der Dinge stets da¬
hin, daß die Provinzialanstalten trotz ihrer Ueberfüllung in Ermangelung anderer geeigneter
Beobachtungsstellendie betr. Angeschuldigtenaufnehmen müssen, wenn nicht die Rechtspflege in
empfindlicherWeise Störungen erleiden soll.

Es bleiben also der Fürsorge der Provinzen im Wesentlichenüberlassen:
1. Die „irren Verbrecher", welche aus der Strafhaft entlassen sind bezw. deren Straf¬

zeit abgelaufen ist.
2. Die nicht minder lästigen und gefährlichen„verbrecherischen Irren", zu welchen auch

solche Geisteskrankengerechnet werden tonnen, die mit ausgesprochenenVerbrecherneigungenbe¬
haftet sind. —
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Es ist nun zunächsteine Statistik der an einem Tage gleichzeitig in den Provinzial. und
Privat-Irrenanstalten verpflegten

a) irren Verbrecher,
d) verbrecherischen Irren

ausgenommenworden.
Aus den heiligendenAnlagen ergiebt sich, was auch den Beobachtungen anderer Statistiken 9, Z^

entspricht, daß die Frauen eine nur untergeordneteRolle in Bezug auf die Quantität und noch MZ^^ ^'^284.
viel weniger auf die Qualität der Fälle spielen. Dieselben scheiden vielmehr aus. ~~~Hki^elte^4

Unter den irren Verbrechern,deren Individualität durch die Angaben über Art des Ver>
brechens, die Art und Höhe der Strafe und die Vorstrafen gekennzeichnet ist, sind von den An¬
staltsleitern in die Rubrik derjenigen, dereu Entfernung aus der Anstalt für unbedingt noth¬
wendig erachtet wird, eingestellt ............... 24 Männer,

von den verbrecherischen Irren finden sich in dieser Kolonne ... 21 „
, zusammen45 Männer.

Es ist sodann der Frage näher getreten worden, in welcher Weise am geeignetsten die Be¬
freiung der Anstalten von diesen üblen Insassen zn erreichenist. Es sind hierüber Gutachten der
zu der CommissiongehörendenPsychiater eingefordert. Dieselben finden sich in den weiteren An¬
lagen und gelangen in Uebereinstimmungmit der herrschendenAnsicht zu dem Schluß, daß die 11. Zs«^. ^ -
beste Lösung in der Anlage von Adncxen an eine bestehendeAnstalt — sei es Gefängniß bezw. ^Am^^^
Korrektionsanstalt,sei es Irrenanstalt — zu finden sei. Die Entscheidung konnte hiernach nicht ^~.^2öo.
schwer fallen, da einerseits Brauweiler bereits zu groß geworden ist, um noch eine Erweiterung
zu vertragen, und da andererseits unter den vorhandenen Privatanstalten nur Ebernach seiner
Bauart nach in Frage kommenkonnte, dieses aber so hohe Forderungen stellte und zudem auch
so viele Umbauten erfordert hätte, daß nach der vorgenommenenBesichtigungmich dieser Gedanke
aufgegebenwerden mußte.

Es blieb also nur der übrigens auch von den namhaftesten Fachleuten bevorzugte Aus¬
weg übrig, an eine der vorhandenen Provinzial-Irrenanstalten einen derartigen Adnex anzu¬
gliedern. Hierzu konnte wiederum nach Bauart und Lage nur die Provinzial-Irrenanstalt zu
Düreu in Betracht kommen, da Grafenberg und Merzig fiir Erweiterungen in Aussichtgenommen
sind, Bonn mit klinischen Zwecken belastet und Andcrnach durch Beibehaltung der I. und II. Klasse
und seine bevorzugteörtliche Lage weniger geeignet erschien.

Nach verschiedenen mehrfachabgeänderten Entwürfen, welchean die bedeutendstenAutori¬
täten Deutschlands zur Begutachtung gelangt sind, ist der nebst einem Erläuterungsbericht und
Kostenübcrschlagin einer Mappe vorgelegte Entwurf zu einer Station für irre Verbrecher auf¬
gestellt wurden, welcher zur Annahme empfohlenwird.

Dieser Vorschlag folgt dem Beispiel anderer Provinzen und Länder, welche ähnlicheEin¬
richtungen entweder bereits ausgeführt haben oder noch planen.

Eine Belästigung der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren wird durch diesen, von der
Hlluptanstalt völlig abgetrennten und auf einem Anstaltsgrundstückisolirt zu errichtenden Pavillon
nicht bewirkt.

Da in erster Linie auf Sicherheit und Festigkeit des Baues und aller Einrichtungen
Bedacht zu nehmen ist, stellen sich die Kosten für diesen auf 48 Kranke und 8 Pfleger nebst 2
Nachtwachen, I Oberpflcger uud I Assistenzarztberechneten Bau (nach Abzug der hier weg-
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fallenden Generalkosteufür Centralgebäude:c.) verhältnißmäßig theurer als für gewöhnliche Kranken-
Pavillons, nämlich auf 160 000 Mark oder auf 3833 Mark pro Kopf.

Es waltete ursprünglich die Absicht vor, einen größeren Bau für 80 Insassen vorzu¬
schlagen, der Provinzialansschuß ist aber schließlichdazu gelangt, zunächst einen halb so großen
Pavillon vorzusehen und je nach den gemachten Erfahrungen nöthigenfalls später mit weiteren
Vorschlägenan den Provinziallanbtag heranzutreten.

Behufs Deckungder für die Behandlung und Bewahrung der irren Verbrecher lc. ent¬
stehendenbesonderenMehrkosten ist durch einen entsprechenden Rcglementszusatzvorgeschlagen,den
Pflcgesatz für die in diesemPavillon unterzubringendenKranken auf 2,50 Mark, von welchem
Betrage 1,50 Mark als Spezialkosten zu verrechnen sind, festzusetzen.

,,. Die Lmrichtungje N^ ausschließlich die Anstalt zu Bonn betreffende,übrigens keinerlei Kosten verursachende
"""^^°"^"'°" Verbesserungist die Einrichtung von klinischen Stationen, welche indessen nur bei Annahme des
Frauen b'ei"der^Pr°-obigen Vorschlages wegen Aufhebung der l. und II. Verpflegungsklassean dieser Anstalt aus-
umzial-Irrennnstaltzu führbar ist, Cs würde dadurch hinreichendRaum geschaffen werden, um die frischen Fälle, deren

Vonn. Beobachtung ein besonderes klinisches Interesse bietet, auf einer Abtheilung unter der speziellen
Leitung und Behandlung des Direktors, — welcher bekanntlichnach dem zwischen den Rheinischen
Provinzicilstllndenund der Rheinischen Friedrich-Wilhclms-Universitätabgeschlossenen Vertrage vom
27. August 1870 gleichzeitigakademischen Unterricht in der Psychiatrie zu ertheilen hat, — je
auf der Männer- und Frauenseite zu vereinigen. Mit einer solchen Einrichtung wird sich auch
eine längst als nothwendig erkannte Entlastung des Direktors verbinden lassen, indem dem Ober¬
ärzte eine gewisse Selbstständigkeit in der ärztlichen Behandlung der nicht klinischen Abtheilungen
gestattet werden könnte,

e. Vornahme von bau- Die s. Zt. mustergültigen Bau- und Betricbseinrichtungcn der Rheinischen Provinzial-
lichen Vttbessenmgen I^,,m^alt!M sind von der Einwirtnng der verflossenenzwei Dezennien seit ihrem Bestehen nicht
an °u letzlgm ^ro. ^^^^,,,^^, ^lMh<.„ Theils durch die natürliche Abnutzung, theils durch die iu Folge der großen

Fortschritte aller hygienischen Einrichtungen gesteigerten sanitären Ansprüche hat sich eine Reihe
von Ergänzungen,Verbesserungenund Neueinrichtungenals nothwendig erwiesen, um die bestehen¬
den Prouinzialnnstaltcn wieder auf die Höhe der Zeit zu bringen. Ferner sind die erforderlichen
Bestände der Anstalten an Wäsche,KleidungsstückenMobilar u, s, w. durch die stete Vermehrung
der Krankenzahl (von ursprünglich 1300 auf 2600) ohne außerordentlicheVermehrung der In¬
ventarstücke so aufgezehrt worden, daß dieselben dringend einer Vergrößerung bedürfen. Zur
Durchführung dieser Maßnahmen ist neben einer mäßigen Verstärkung der etatsmaßigen Bauunter¬
haltungsmittel der einzelnen Anstalten die Gewährung eines einmaligen außerordentlichenCredits
bis zum Betrage von 550 000 Mark erforderlich,welcher gleichfallsbeantragt wird.

Zur näheren Darlegung der in Betracht zn ziehenden einzelnen Bedürfnisse wird im
« Anlage. S"te2l>^Uebrigen auf die Anlage Bezug genommen.

Eine der wichtigstenVoraussetzungen für eine gedeihliche Wirksamkeitder Irrenanstalten

mmfftra?u°^ s"l ihr Ansehen nach außen bildet die unausgesetzte Fürsorge der Verwaltnng und Anstalts¬
besseren Vehandlu»« leitungen für eine gute Behandlung und sorgsame Pflege der Kranken.
undPflege der Kranken. Unter den Fragen, welche zu diesem Zwecke in Betracht kommen, hat man überall mit
». .Hebung und Vesse-Recht der Wärterfrage die vornehmsteBedeutung beigelegt. Die Uebelständc,welche auf diesem
runss des Pflegeperso- Gebiete nicht nur in der Rheinprovinz, fondcrn allgemein hervorgetreten sind, haben u, a. in der

mehrerwähntenVorlage vom 22. April 1895 (Verh. des 39, Pro« Ltgs. S. 242 ff.) bereits eine
umfassende Würdigung gefunden uud der 39, Landtag hat in Folge dessen dem Prouinzialausschuß
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den Auftrag ertheilt (Beschlußvom 7, Mai 1895), in dieser Angelegenheitdem nächstenLandtage
weitere Vorschlagezu machen.

Die Klagen, welche z, Z. gegen das Wartepersonal erhoben werden, betreffen:
1. die Meldung ungeeigneter Elemente, welche größtentheils nur ein vorübergehendes

Unterkommensuchen,
2. der dadurch, sowie durch andere Umstände bedingte häufige Wechsel des Personals und
3. im Znsammenhange damit die Unkenntniß des Dienstes und die Unzuverlässigkeit in

der Ausübung desselben.
Hieraus erhellt, daß die Hauptquelle der Ucbelstände in dem Hineinströmenungeeigneter

Elemente in das Wartepersonal der Irrenanstalten zu suchen ist. Wenn man nun von manchen
Seiten diesemUebelstandedurch höhere Lohnsätze allein begegnenzu können glaubt, so kann diese
Meinnng nur als eine irrige bezeichnet werden, Einzelne (nichtrheinischc) Anstalten, welche durch
außergewöhnlichhohe Lohnsätze das Uebel zu bekämpfen strebten, haben nach den gemachten
Wahrnehmungen ein vcrhciltnißmäßig entsprechendbesseres Personal nicht erzielt. Vs liegt die
Gefahr nahe, daß die höheren Löhne ungeeigneteBewerber noch in größerer Anzahl anlocken.
Das Hauptaugenmerkmuß vielmehr darauf gerichtet sein, ein geeignetesFeld znr Ergänzung des
Wartepersonals ausfindig zu machen und die gewouuencuguten Kräfte an die Anstalt zu fesseln.
Nach deu gemachtenErfahrungen eignet sich zur Gewinnung eines gntcn Wartepersonals am Besten
eine rein ländliche Bevölkerung,welchenoch an Einfachheitund Arbeit gewöhnt ist und die Sorge
für ihre Zukunft noch nicht auf die Allgemeinheitabgewälzt hat,

Uni die besten Kräfte aus diesen Kreisen zu gewinnen und der Anstalt zu erhalten, ist
erforderlich:

a) die Gewährung eines Anfangslohnes, welcher den üblichen Gefindcluhn übersteigt,
sodann

K) Steigen des Lohnes nach der Zeit des Dienstes in der Anstalt und
«) Aussichtenbezw. Sichcrstellnng für die Zukunft,
Wie diese Forderungen im Einzelnen zahlenmäßig nach den diesseitigenVorschlägen zu

befriedigensein werden, crgiebt sich aus dem beiliegendenProtokoll über die am 1«. Mai 1896^.^
zu Düsseldorf abgehaltene Direktoren-Confcrcnz(zu Nr, 1 der Tagesordnung), wonach künftig den' —s^Seit^,
Wärtern („Pflegern") außer Emolumenten, freier Station «,, ein Lohn von 360 Mark bis
600 M^k mit jährlicher Steigerung um 36 Mark, den Wärteriunen(„Pflegerinneu") von 240 Mark
b's 480 Mark, steigend mit jährlich 30 Mark, gewährt werden (Bisher bestand ein fixirter Lohn¬
satz nicht, sondern nur ein etatsmaßigerDurchschnittssatz für Wärter und Wärterinnen von 315 Mark,
welcher der einzelnen Anstalt einen freien Spielraum ließ)

Ueber die Frage der Pensionsberechtigunggehen die Ansichten der Direktoren und Fach¬
leute weit auseinander. Die Einen wünschen dieselbe, die Andern verwerfen sie entschiedenund
wünschen, daß nach gewisserZeit das Wartcpcrsonal in, eigenen und der Anstalt Interesse den
Dienst wieder verläßt.

Nach den Erfahrungen, welche in der Rheinprovinz mit der Pensionsberechtigungdes
^""«Personals, welche auf Wuusch und Antrag der Anstaltsdircklorcnwieder aufgehoben wurde,
gemacht worden sind, kann deren allgemeinenWiedereinführungnicht das Wort geredet werden.
Dagegen kann die von vielen Bewerbern gewünschte Sichcrstellungder Zukunft, welcheden Anreiz
zum Eintritt in den Wärterdienst und zum Ausharren i» demselben bilden soll, in einer besseren
und vortheilhafteren Weise durch das vorgeschlagenePrämiirungssustem erreicht werden

22
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(ucrgl. 14 Anlage). Dasselbe besteht darin, daß dem Wartepersonal außer dem festen Lohne
nach Ablauf einer bestimmtenReihe von Jahren (5) eine Prämie (bei „Pflegern" 400 Mark
bei „Pflegerinnen" 300 Mark) gewährt wird. Neben diesen ordentlichenPrämien sollen dann
noch den bereits jetzt im Dienste befindlichen älteren Wartepersonen einmalige Ausgleichsprämicn
gewährt weiden. Jene Prämie ermöglicht es dem ordentlichenWärter, nach einer bestimmten
Dienstzeit sich eine Summe zu verschaffen, mit welcher er unter Zurechnung der Ersparnisse,welche
er von seinem Lohne mit Leichtigkeit machen kann, sich eine Existenz als kleiner Landwirth, Gärtner,
Kleingewerbetreibender:c. gründen kann.

Finden sich unter dem Wartepersunal Männer oder Frauen, welche nach längerer Dienst¬
zeit für den weiteren Anstaltsdicnst sich eignen und letzteren als ihren dauernden Lebensberuf
wählen wollen, so kann diesen Personen bei guter Führung und zufriedenstellendenLeistungen eine
etatsmäßige Stelle als „Stationspflcgcr" bezw, „Stationspflcgcrin" mit Vcamtcnqualität und
Pensionsberechtigung verliehen werden. Die Betreffenden werden alsdann aber nicht mehr
in dem gewöhnlichenWartedienste verwendet, sondern haben die Aufgabe, die Thätigkeit der
„Pfleger" bezw. „Pflegerinnen" der ihrer besonderen Aufsicht unterstellten Abtheilungen zu über¬
wachen. Sie sind dem „Oberpfleger" bezw. der „Oberin" unterstellt uud sind für den ordnungs¬
mäßigen Zustand der ihnen überwiesencnAbtheilung und die pünktliche Ausführung der getroffenen
Anordnungen in erster Linie verantwortlich.

Durch ihr Einkommenund ihre Stellung sind die Stationspflcger auch in die Lage ver¬
setzt, einen eigenen Hausstand zu gründen, in welchemFalle ihnen an Stelle der freien Station
der etatsmäßige Geldwert!) derselbenneben ihrem Gehalte in baar auszuzahlen sein würde, soweit
dies nach dem Ermessendes Landesdirektors das dienstliche Interesse im einzelnen Falle gestattet.

In dieser Zwischenstellung,deren in jeder Anstalt je 4—5 auf jeder Geschlechtsseite vor¬
zusehen sein werden, wird mit namhaften Psychiatern ein wichtigesMittel zum größeren Schutze
der Kranken gegen üble Behandlung, sowie zur Aufrechterhaltung einer besseren Ordnung und
größeren Reinlichkeit auf den einzelnen Stationen zu erblicken sein. Die Station»-Pfleger und
Pflegerinnen sollen über die bisherige etatmäßige Zahl des Wartepersonals eingestelltwerden, um
dadurch außer der besserenAufsicht auch die Möglichkeit zu gewinnen, dem sämmtlichenWarte-
personal die für den schwierigen Dienst erforderlichefreie Zeit znr Erholung und Beurlaubung ge¬
währen zu können, (Uebrigens bestehen die Stationswärter bereits in einzelnen der hiesigen
Provinzial-Irienanstalten, nur mit dem Unterschiede,daß sie nicht in der angedeuteten Weise aus
dem Stande der Wärter herausgehoben sind.)

Die angegebenen Verbesserungen des Wartepersonals lassen sich allerdings nicht ohne
größere Mehrbelastung des Anstaltsetats durchführen. Die Mehrkosten werden sich demnächstim
Ganzen durchschnittlich wie folgt stellen:

1. Erhöhung des Anfangslohnes bezw des Durchfchnittsluhnes. Der letztere beträgt
(außer freier Station lc.) z. Zt. 315 Mark, wie bereits angegeben. Derselbe soll betragen:

für Männer 480 Mark
" Frau en 360 „

Summe 840 Mail
oder durchschnittlich. . 420 Mark
gegen jetzt . . . . ^ __ 315 „
also mehr ..... 105 Mark, ausmachend bei der Zahl von 300

Wartepersonen pro Jahr 31 500 Mark.
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Hierzu würde die Prämie kommen für solche Pfleger und Pflegerinnen, welche5 Jahre
im Dienste bleiben:

für Männer 400 Mark
„ Frauen 300 „

Summe 700 Mark
oder durchschnittlich 350 Mark oder jährlich 70 Mark, Diese Prämie kann einstweilenhöchstens
für die Hälfte des Waitepersonals gerechnet werden, da es z, Zt. wenigstens ein sehr günstiges
Verhältniß darstellen würde, wenn die Hälfte des gestimmten Personals 5 Jahre im Dienste bliebe,
also ausmachend 150 X 70 gleich 10 500 Mark.

Endlich ist zuzurechnen die Mehrausgabe für die neu anzustellendenbeamteten Stations¬
pfleger mit 600—900 Mark -- durchschnittlich750 Mark, sowie der Stationspflcgcrinnen mit
500—750 Mark --- durchschnittlich 625 Mark, macht für Männer und Frauen durchschnittlich
687,5 Mark, Hierzu treten die Kosten der Beköstigung, Wohnung mit durchschnittlich 400 Mark,
macht zusammen1087,5 Mark, oder bei etwa 9 in jeder Anstalt: 45 x 1087,5 - 48 937,5 Mark,
also Gesammt-Mehrausgabe 90 937,5 Mark.

Diesen ordentlichenMehrausgaben würde für das erste Jahr noch die einmalige Aus-
glcichsprämie für Wartcpersonen mit mehr als 5jähriger bezw. 10jähriger Dienstzeit hinzutreten;
davon würden entfallen bei Annahme

von >/i° des Bestandes mit lOjähr, Dienstzeit 30 X 300 --- 9 000 Mark.
.. '/'° .. .. .. 5 .. „ 120 X 150 -- 1800^ ^

Summe 27 000 Mark

Diese außerordentlicheAusgabe wird sogleich entstehen. Die ordentlicheMehrausgabe
wird dagegen nicht gleich, sondern erst nach und nach in Rechnung zn stellen sein, da einerseits
die ordentlicheDienstprämie erst nach 5 Jahren vom 1. April 189? ab fällig weiden kann und
die höheren Durchschnittslöhneauch erst nach Jahren erreicht sein werden *)

Es stellen die genannten Summen zwar eine recht erhebliche Ausgabe dar, allein bei der
großen Anzahl von Pflegepersonal, sowie den hohen Durchschnittslühnenan anderen Heilanstalten,
welche die diesseitigenSätze übersteigen,wird eine gründliche Reform sich mit wesentlichgeringeren
Mitteln kaum durchführenlassen

Ein weiteres Mittel zur Sichcrstellung der Zukunft des Wartepersonals von geringer
finanzieller, dagegen von erheblicher moralischerBedeutung ist die Fürsorge bei Unfällen im
Dienst. Der Beruf des Irrenpflegers ist mit besonderenGefahren verknüpft,die trotz aller Vor¬
sichtsmaßregelndoch vereinzelt zu Verletzungendes Personals führen. Es ist stets Grundsatz der
Verwaltung gewesen,gegenüber dienstlichen Unfällen ihrer Angestelltenin allen Verwaltungszweigen
je nach Lage des Falles helfend einzutreten, s° daß es einer besonderenAnordnung mit Bezug
auf das Wartepersonal nicht bedarf.

Im Interesse einer humanen Behandlung der Kranken erscheintnach den vorgeschlagenen
wesentlichen Verbesserungender materiellen Lage der Wärter und damit wohl auch der Qualität
ber letzterennoch zweierlei geboten, nämlich:

1. gehörigeUnterweisung und Belehrung, und
2. unausgesetzte und fortwährende Controle des Wartepersonals.

') Eine genauere Verechmmghat sich an dieser Stelle nicht geben lassen, da die Etats zur Zeit der
Verichtsaufstellung noch nicht vorlagen.
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Nach den angestellten Ermittelungen kann der Provinzialausschuh sich von dem bereits
im letzten Provinziallaudtage erörterten Mittel der Errichtung von Wcirterschulen keinerlei
Erfolg versprechen. Bei den Aerzten besteht durchgängigAbneigung gegen diesen Weg der Aus¬
bildung, weil jeder Arzt und Direktor wohl mit Recht sich sein Personal selbst auszubilden vor¬
zieht uud weil außerdem die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen ist, daß sich genügende
junge Leute, welche Lust und Mittel besitzen, auf eigene Kosten die Schule zu besuchenund das
Examen abzulegen, nicht finden werden. Eine Ausbildung auf Kosten der Verwaltung hat aber
wegen der Unmöglichkeit, die Leute im Dienste zurückzuhalten,lebhafte Bedenken gegen sich.

Um so größerer Nachdruck wird auf die Grtheilung eines geregelten Fachnntcr-
richtes in den einzelnen Anstalten durch einen der alteren und erfahrenen Aerzte zu legen
sein. Zu diesem Behufe erscheint förderlichuud nachahmcnswerth die in Belgien bestehende Ein¬
richtung, daß dem Wartepersonal ein kleines vaäsiue«uin, welchesdie für den Wärter wichtigsten
uud nothwendigstenDinge zusammenfaßt, eine Sammlung derjenigen Instruktionen, die der Arzt
jeden Tag bei seinen Visiten zu wiederholen Anlaß hat, in die Hand gegebenwird.*)

Was ferner die Einrichtung einer unausgesetztenEontrole anlangt, so wird diese durch
die Bestellung des über den Stand des gewöhnlichenWartepersouals materiell und qualitativ
hinausgehobenenInstituts der verantwortlichen beamteten Stations-Pfleger und Pflegerinnen in
wirksamsterWeise gesichert.

Wenn der Provinziallandtag diesen Erwägungen und Vorschlägenbcitrctcn sollte, so darf
mit Zuversicht erhofft werden, daß damit die leidige Wärterfragc in einer für die Rheinprovinz
mehr uud mehr befriedigendenWeise sich lösen wird,

b. Vermehrungdes Zur Erzielung einer sorgfältigen Pflege uud Bchaudluug der Kraulen ist feiner geboten
Aerztepersonals, eine Vermehrung des Aerztepersonals. Nachdem der Staat mittelst der mchrerwähntcn

ministeriellenAnweisungvom 20, September 1895 den Privatanstalten die Verpflichtung auf¬
erlegt hat, fiir je 100 Geisteskranke einen Arzt zu halten, wird sich auch die Provinz für ihre
eigenen Anstalten, so weit es noch nicht geschehenist, einem gleichen Verfahren nicht cnt-
ziehen können.

^Medizinisch-technische Als weitere Ergänzung wird die bereits an anderer Stelle berührte Anstellimg eines
Nellufsichtiauna der Landespsychiatersan der Ccntralstellcin Betracht kommen, über deren Modalitäten dem Provinzial-
Prouinzial-Irrenlln-̂ Mo.«/ eine besondereVorlage gemachtwerden wird.

Hierdurch ist eine entsprechende Abänderung des Irreuanstalts-Rcglements, welchesbisher
eine medizinisch-technischeEontrole der Prouinzial-Irrenanstaltcn seitens der Ecntralstellc nicht
kannte, geboten (uergl. unten den Abschnitt,Rcglementsänderungcu).

6. Gntlastungdes Die Entlastung der Anstaltsdirektoren von den Verwaltungsgeschäftenbildet eine Vor-
Direltors. aussetzungfür deren intensive Thätigkeit auf dem Gebiete der Krankcnbehandlung. Eine völlige

Trennung der wirthschaftlichen von den ärztlichen Geschäftenhat sich da, wo sie versuchsweise ein¬
geführt worden ist, durchaus nicht bewährt und gilt allgemein als eine abgethaneFrage, die ernst-
haft nicht mehr erörtert zu werden verdient.

Dagegen wird diesseits versucht werden, im Rahmen der bestehendenOrdnungen und
Etats einen Theil der Verwaltungsgcschäftemit größerer Selbstständigteit dem II. Arzte, dem

*) Vergl. Cireular des N»!-«»n der 3uei«l<5 msni»,!« <!« Nol^iqu«, neuerdings an die Direktoren und
Aerzte in öffentlichen und privaten Anstalten gerichtet. — Lentralblatt für Nervenheiltnnde und Psychiatrie. Juni-
Heft 1896. S. 350.
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Verwalter und Rendcmten unter Oberleitung des Direktors zuzuweisen und Maßnahmen zu
treffeu, durch welcheauch eine Entlastung der mit zu vielen Geschäften befaßten Verwalter bewirkt
werden kann.

Einige der diesseitigenVorschlägebedingen kleinereAbänderungenbestehender Reglements, m, Reqlements-
die der größeren Übersichtlichkeithalber in einer besonderenAnlage zusammengestellt sind, «ndeiungen.

u,) Die eine Ausdehnung der Aufsicht des Landesdirektors bezw, des ihm zugeordnetenlg. Zs„.
Psychiaters über die psychiatrische Thätigkeit, sowie die Entscheidungender Anstaltsdircktorcnüber ' ^"^Z^Z^
Aufnahmen uud Entlassungen bezweckenden Ergänzungen der §§ ? und 14 des Irrenanstalts-
reglcmcnts bedürfen nach den entsprechenden wiederholten Ausführungen keiner weiterenBegründung,

d) Die mittelst der Novelle vom ?. Mai 1895 zu dem Ausführungsreglementüber das
außerordentliche Armengesctzeingeführte Zahlung eines Klcidergeldes von 40 Mark neben der
vorgeschriebene»Lieferung eines vollständigen Auzuges hat sich nicht des Beifalls der Armcnver-
bände zu erfreuen gehabt und in der Ausführung zu mancherleiSchwierigkeitengeführt. Da eine
Erhöhung des Pflegesatzcsohne dies sich nicht umgehen läßt, so erschien angezeigt, mit dem Ein¬
tritt«: der Erhöhung des Pflegesatzcs das Kleidergcld zu streichen und es bei der Lieferung eines
vollständigenAnzuges zu belassen. Hierbei war es erwünscht,gcnan festzustellen, was unter einem
vollständigen Anzüge zu verstehe» ist.

«) Die erheblicherhöhten Anforderungen der staatlichen Aufsicht und der neuen Besuchs¬
commissionen an die Priuatcmstalten (Ministerielle Anweisungvom 20. September 1895) haben
eine allgemeine Erhöhung der den Privatanstalten zu zahlenden Pflegegelder zur uuabweislichen
Folge gehabt, wodurch wiederum erhöhte Ansprüche an die Verpflegung der Kranke» in den
Provinzialaustlllteu hervorgerufenwurden. Es ist deshalb ausgefchlossen,mit dem bisher theil¬
weise noch bestehendenPflegcsatzevon 81 Pfennigen auszukommen; letzterer ist allgemein bei den
unter das Gesetz vom 11. Juli 1891 fallende» Kranken auf 90 Pfennige festzusctzc»vorgeschlagen
(Neue Fassung des ß 12 des Reglements von» 10. Dezember 1892).

Für diejenigen Kranken der Provinzialnnstalten, für welche vou letzteren außer dem
Pflegesatze(die Spezialkusten darstellend) auch die allgemeinenVerwaltnngstosteu in Rechnung zu
stelle» siud (insbesondere für die dem Rheinischen Landarmenverband angehörendenLandarmen),
'st entsprechend dem bisherigenVerhältniß von 0,8, : 1,2° (uergl. die Vorlage vom 10./17. Januar
1893 gud VI) der bisherige Satz von 1,20 Mark auf 1,35 Mark zu erhöhen (neue Fassung des
s 8 zu IV der Ausnahmebestimmungenfür die Provinzial-Irrenaustalten).

ä) In analoger Weise ist der Pflegesatz für die in der neu zu erbauenden geschlossenen
Abtheilung für irre Verbrecher zu Düreu gegenüber den Armenverbändcnin Gemäßhcit des Ge¬
setzes vom ,1, Juli 1891 auf 1,50 Mark festgefetzt (neue Fassung des 8 12 des Reglements vom
^- Dezember 1892), während für die Fälle, in denen die allgemeinenVerwaltungskostenmit
in berechnen sind, 2,50 Mark angesetzt sind (neue Fassnug des 8 8 IV der Aufnahme- lc.
Bestimmungen).

6) Im Anschlußhieran möge nur noch ein im Wesentlichenzur Geschäftsvcreinfachung
dienender Vorschlag Erwähnung finden, der bei richtiger Reglcmentsauslegung eine Abänderung
bestehender Bestimmungennicht bedingen würde.

Visher sind nicht nur an Private und Gemeinden, sondern anch an den Rheinischen
landarmenverband Freistellen bewilligt worden. Da aber die Tendenz der Freistellen, einen
^""'z zu schleunigerfrühzeitiger Einlicferung zu geben, für den der Provinzialverwaltung selbst
""gehörendenLandarmenverband keinen Sinn hat und durch die gegenseitigen Abrechnungeninner-
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Schluhbemerlung.

Anträge.

halb derselben Verwaltung überflüssigeArbeit entsteht, so ist beabsichtigt,vom I. April 189? ab
dem eigenen Landarmenverband keine Freistellen weiter zu bewilligen, da eine Verpflichtung
hierzu nirgends festgestellt ist.

Die obigen Reglementsänderungen würden ebenfalls mit dem 1. April 1897 in Kraft zu
treten haben.

Damit sind die Vorschlägeerschöpft,welche der Prouinzialllusfchnß nach Lage der Sache
z. Z. dem Provinziallandtage zu unterbreiten für erforderlich erachtet. Eine aufmerksameEr»
wägung derselbenwird zu der Erkenntniß führen, daß keiner dieser Gedanken etwas grundsätzlich
Neues gegenüber den seitherigen Bestrebungen der Rheinischen Provinzialuerwaltung enthält,
sondern lediglichdie weitere Verfolgung der von dieser Verwaltung stets beachtetenZiele bezweckt.

In Bezug auf die im Einzelnen vorgeschlagenen Mittel glaubt der Prouinzialausschuß sich
auf das unbedingt Nothwendige beschränkt zu haben. Die eustehendeMehrbelastung der Provinz
wird durch folgende Summen ausgedrückt:

1. Erweiterung von Grafenberg und Merzig veranschlagt zu .... 1280000 M.
2. Neubau einer Provinzial-Irrenanstalt veranschlagt zu .....3200000 „
3. Station für irre Verbrecherveranschlagtzu ......' . . 160000 „
4. BaulicheVerbesserungen in den Provinzial-Irrenanstalten veranschlagt zu___550000 „

Summe 5190000 M.
Dazu treten noch vorschußweise Iahlungen, die zur Vorbereitung der Vorschläge bereits

haben geleistet werden müssen. Es war geboten, für die Erweiterung und bessere Entwässerung der
Provinzial-Irrenanstalten bei passender Gelegenheit Grundstückserwerbungenin einer Gesammthöhc
von 162103,13 Mark zu machen, wovon allein auf Grafenberg (Ankauf des Püdlerhofes :c.)
103718,85 Mark entfallen.

Dazu kommen noch Ausgaben für besondere technische Kräfte zur Bearbeitung der Projekte «.,
Reisetostender Commission,Sachverständigen «., Druckkosten und andere sächliche Kosten mit ins¬
gesammt noch 26665,51 Mark, so daß bis jetzt ein Gesammtvorschußvon 188768,64 Mark aus¬
weislich der hierüber geführten besonderen Controle entstanden ist, der sich bis zum Zusammen¬
kommendes Prouinziallandtllg.es noch etwas erhöhen dürfte.

Die insgesammt vorzusehende Belastung beläuft sich also abgerundet auf 5 390000 Mark,
wozu die dem nächstenProvinziallandtage vorzulegendenKostenanschlägeder Anstalt für Epileptiker
mit etwa 3200 000 Mark treten werden, so daß im Ganzen etwa 8590000 Mark aufzuwenden
sind, deren Verzinsung und Tilgung bei Zugrundelegung eines Sollaufkommens an direkten Staats¬
steuern von 42 Millionen auf rund 1 °/<> der Umlage sich belaufen wird.

Hiernach beehrt der Prouinzialausschuß sich, seine Anträge wie folgt zusammenzufassen
„Piovmziallllndtllg wolle beschließen:

I. Mit den von dem Provinzmlausschuß ergriffenenvorläufigen Maßnahmen, betr. die
Anstalt Mllrillberg und die Beaufsichtigung der Privat- und Provinzilllanstalten
(erster Abschnitt dieser Vorlage) sich einverstandenzu erklären.

II. Zur Beschaffung der erforderlichenweiteren Plätze für Geisteskrankefolgende Maß-
regeln zu treffen bezw. den Provinzialausschuß zu deuselbenzu ermächtigen:
1. die I. und II. Klasse an den Provinzial-Irrenanstalten zu Bonn, Düren und

Merzig aufzuheben,
2. die Provinzial-Irrenanstalten zu Grafenberg und Merzig nach dem vorgelegten

allgemeinenBauplan um je 200 Köpfe zu erweitern,
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3. eine neue 6, RheinischePiuvinzial-Irrenanstalt nach dem vorgelegten allgemeinen
Bauplan für 800 Köpfe zu erbauen,
zu diesem Zwecke auch das von dem Provinzialausschußvorgeschlagene Bauterrain
in der Gemeinde Reusrath bei Station Langenfeld zum Preise von zusammen
205000 Mark zu erwerben.

III. Zur Verbesserungder Unterbringung der sanken:
1. eine besondereAbtheilung für irre Verbrecher lc. bei der Provinzial»IrrenanstaIt

zu Dürcu nach dem vorgelegten Bauplaue zu erbauen,
2. die im zweiten Abschnittunter L II. 1« dieser Vorlage vorgeschlagenen baulichen

Verbesserungender vorhandenen Provinzial-Irrencmstalten zu genehmigen,
3. den Provinzialausschuß zu ermächtigen, die speziellen Bauprojekte zu II. Nr. 2

und 3 und III. Nr. 1 und 2 dieser Anträge festzusetzen und danach die Bauten
zur Ausführung zu bringen.

IV. Die Errichtung einer Anstalt für Epileptiker und Geisteskrankefür 800 Köpfe zu
beschließenund den Provinzialausschuß zu ermächtigen bezw. zu beauftragen, ein
geeignetes Bauterrain im Mittelpunkte der Provinz anzukaufenund die Pläne und
Kostenanschläge dieser Anstalt anfertigen zu lassen und dem nächsten Provinziallandtage
vorzulegen.

V. Sich mit den gemachten Vorschlägenadministrativer Natur, insbesondere zur Hebung
des Wartepersonals (2. Abschnitt 15. II. 2 a dieser Vorlage) einverstandenzu erklären.

VI. Die im 2. Abschnittunter L III dieser Vorlage vorgeschlagenen Reglemcntsänderungen
zu genehmigenund endlich

VII. den Provinzialausschuß zu ermächtigen, die zur Bestreitung der unter II. 2, 3,
III. 1, 2 und IV dieser Anträge vorgesehenenAusgaben erforderlichenSummen zu¬
nächst vorschußweise bei der Lcmdesbankals 3'/2«/uiges Darlehen zu entnehmenund
dem nächsten Provinziallandtage eine Vorlage zur Aufnahme eines mit 3'/»"/« zu ver¬
zinsendenund mit 1°/« zu tilgenden Darlehns bei der Landesbank zu unterbreiten."

Düsseldorf, den 20. Oktober 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesoirelwr.
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1. Anlage.

Mormativvorschriften
für

die vom Rheinischen Landarmenverbande zur Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891

benutzten Privat-Irrenvflegeanstalten.

Der Landarmenverband verlangt von den Irrenpflcgeanstalten die Erfüllung folgender
Mindestleistungen:

I, Wohnung.

«,) Die Kranken sind in getrennten Wohn- und Schlafräumen unterzubringen; die- Wohn-und
selben sind nach ihrem Verhalten von einander zu trennen; zu diesem Zwecke sollen mindestensSchlafrcwme;
vier besondereAbtheilungen, die ihrerseits wieder in einzelne Stationen sich sondern können, Theilungen,
eingerichtetwerden, nämlich solche für Nnhige, für Halbruhige, für Unreinlicheund für Unruhige.
Für körperlich Kranke und Ruhige, die längere Zeit der Vcttbchcmdlung bedürfen, ist ein be¬
sonderer Raum, das Lazarett), für ansteckende Kranke ein Isolirrcmm einzurichten,

l>) Bei einer durchschnittlichenHöhe von 4 Meter sollen die Aufcnthaltsmume für Nothwendiger
Ruhige 4, für Halbrnhigc und Unruhige 5—6, für Unreinliche 4,» hin Bodenfläche durch- Luftraum,
schnittlich auf dcu Kopf ausweisen. Die Schlafräumc der Ruhigen sollen auf den Kopf durch¬
schnittlich4, der Unruhigen und Halbruhigen 4,n, der Unreinlichen 5 c^iu Bodenstächc als
Mindestmnaß gewähren, das Lazareth 7,° hin.

«) Auf jeder Abtheilung sind außerdem mehrere Einzel- oder kleine Schlafzimmer, Ewzei- und
sowie ein Isulirzimmer (Zelle), auf der für unruhige mehrere von diesen Zellen einzurichten, ^"zimmer.
Auf jr 20 Kranke des Gesammtbestandcsder Austalt soll mindestens ein Isolirzimmer vorhanden
sein. Diese Isolirzimmer sollen mindestens 10 ym Bodcnfläche, die in der Unruhigcnabthei-
lung mindestens 45 odin Luftraum ausweisen. Die Fenster der letzteren sind besonders sicher zu
schützen; insbesondere sind feste Thüren mit sicherem Verschluß anzubringen. Bei den Isolir-
zunmern der übrigen Abtheilungen genügen starke Fensterläden und Thüren mit sicheremVerschluß.
Die Isolirzimmer sind an den Wänden mit einem Oelfarbenanstrich, bis zur Decke reichend, zu
^"sehcn, die Wände der Zellen in der Abtheilung für Unruhige sollen cementirt und ebenfalls
Mit einem Oelfarbenanstrichbis zur Decke hinauf versehen sein. Im Uebrigen ist in Wohn- wie
Schlafraum au den Wänden ein Oelsockel,etwa in Mannshöhe, und oberhalb desselben Leim-
Wbenanstrich herzustelleu.

Soweit die gegenwärtigenEinrichtungender Anstalten den unter«,— « gestellten Anforderungen
''vch nicht völlig entsprechen, sollen dieselbenbei etwaigen anderweitigenUm- oder Neubauten ent¬
sprechend verbessertwerden.

ä) Die Fenster müssen entweder durch außen angebrachteGitter geschützt werden oder Fenster.
"Us kleinen, in eiserne Rahmeu gefaßten Scheiben bestehen, von denen nur einzelne zu öffnen

23
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Beleuchtung,

Closet-
Einrichtung.

sind, während ergiebigerLuftwechseldurch Oeffnen der den Kranken nicht zugänglichenOberlichter
zu bewirkenist. Die Fenster der Schlafsäle sind thunlichst durch Läden zu schützen, die Fenster-
riegel mit nur dem Pflegepersonal zugänglichemSchloß zu versehen,

Thüren. e) Die Thüren sollen haltbar und mit nur dem Pflegepersonal zugänglichemVerschluß
versehen sein.

Fußboden. t) Der Holzfußboden der Krankenabtheilungenist zu ölen. Der Fußboden der Isolil-
zimmer und Zellen soll aus Holz gefertigt, dicht gefugt sein und geölt weiden.

Für Kranke, denen eine freie Bewegung gestattet werden kann, brauchen Wohn- uud
Schlafräume nicht mit den angeführten Versicherungenvon Fenstern und Thüren versehenzu sein
Die Einrichtung einer solchenAbtheilung mr freie Arbeiter soll sich vielmehr den landesüblichen
Gewohnheiten in Einrichtung und Ausstattung anschließen.

^) Alle Räume sollen genügend und nicht feuergefährlicherleuchtet sein, so daß die
Kranken auch des Abends sich beschäftigen können. Sowohl die Schlafräume wie die Isolirzimmer
sollen mit Veleuchtungsvorrichtungenversehen sein, in letzteren Räumen mit besonderen Schutz¬
vorrichtungen gegen Angriffe der Kranken.

U) Jede Krankenabtheilung ist mit einer Elusetanlage, bei Männern mit Pissoir-
einrichtung zu versehen. Die Pissoirs sollen reichliche Wasserspülung,die Closets je nach der Zahl
der auf der Abtheilung befindlichen Kranken einen oder mehrere Sitze haben, etwa einen auf
15—29 Kranke. Die Sitze sollen thunlichst freistehenund von allen Seiten zugäuglichsein.

Die Schlafsäle sind mit transportablen, möglichst geruchlos zu haltende» Nachtstühlen zu
versehen. Die Isolirzimmer der Abtheilung für Unruhige sind zu '/z—'/» der Zahl mit befestigten
Eloseteinrichtungenzu versehen.

Heizung. i) Sämmtliche für Kranke bestimmte Räume: Wohn-, Schlaf- und Isolirillume, müssen
heizbar sein in der Weise, daß Wohn- und Isolirräume und die Schlafräume der Unreinlichen
auch bei kältester Außentemperatur auf 20° Cels., die übrigen Schlafräume auf 17" Eels. erwärmt
werden können. Die Einrichtung einer (Zentralheizungist zu empfehlen,bei ihrer Einrichtung ist
aber Sorge zu tragen, daß einzelne Räume, z. B. Einzel- und Isolirzimmer (Zellen) für sich
geheizt werden können, ohne daß darum ganze Abtheilungen mitgeheizt werden. Immer müssen
Heizkörperwie Oefen gegen die Angriffe der Kranken genügend geschützt sein, und muß Vorsorge
getroffen werden, daß die Kranken sich nicht an ihnen verbrennen können.

K) Sämmtliche Anstaltsräume müssen gehörig gelüftet werden können. Jedenfalls muffen
alle Closets, sämmtlicheIsolirzimmer, die Wohn- und Schlafräume auf der Abtheilung der Un¬
reinlichen und der Unruhigen mit künstlicher Ventilation versehen sein.

1) Jede Abtheilung soll mit einer Badecinrichtung mit 1—2 Wannen versehen sein,
welcheZufluß von warmem und kaltem Wasser haben; ersteres soll möglichstnicht im Anberaume
selbst erzeugt werden.

Zweckmäßig ist, außer diesen Badeeinrichtungen auf den Abtheilungen ein Centrnlbad
mit mehreren Wannen einzurichten,wo die Kranken, die eine freie Bewegung genießen, wie das
Anstaltspersunlll,zu baden hat.

Ebenso ist für Wafchcinrichtungenfür die Kranken zn sorgen, sei es, daß transportable
Waschbecken oder feststeheudc mit Zu- und Abstußleitung verwendet weiden.

Wasser- m) Die Wasserversorgung hat durch eine Leitung zu geschehen,die durch die ganze
Versorgung. Anstalt fühlt und es ermöglicht,daß auf jeder Abtheilung außer im Bade auch uoch in anderen

Räumen Wasser entnommen weiden kann, daß ferner Einrichtungen für schleunige Verwendung

Lüftung.

Nllde<
einrichtung.
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des Wassers bei Feuersgefahr - durch besondere Hydranten mit anschmubbarenSchläuchen —
getroffen weiden können.

Alles in die Anstalt geleitete Wasser muß genußfähigfein. Auf jeden Kranken sind ein¬
schließlichdes zu wirthschaftlichenZwecken nothwendigen Wassers 200 Liter für den Tag zu
rechnen. Auch ist Vorsorge zu treffen, daß bei etwaigen Störungen in der Leitung der noth¬
wendigste Wasservorrath für 24 Stunden vorhanden ist.

u) Allen Kranken ist Gelegenheit zu geben, in der freien Luft sich zu bewegen, durch Spazierhüft.
Anlage von Gärten und Höfen, welch' letztere auch möglichst mit Bäumen zu bepflanzensind.
Die Unruhigen und die Ruhigen sollen ihren Garten oder Hof für sich haben, für die letzteren
möglichstmit Anlagen, in den Anstalten für Männer mit Kegelbahn.

II. Beköstigung.
1. Die Beköstigungder Kranken hat in folgender Art zu erfolgen:
Morgens: Kaffee mit Milch, Brot mit Butter oder Obstkraut.
Mittags: Gemüse mit Kartoffeln je nach der Jahreszeit und täglich 100 Gramm Fleisch Art.

(Rohgewicht)mit Ausnahme des Freitags, wo entweder Fisch in derselben Quantität oder Ei bezw.
Eierspeisezu reichen ist.

Nachmittags: wie Morgens.
Abends: Suppe oder Kartoffeln u. s. w. Brod (Butter).
2. Es ist auf den Tag zu rechnen an Brod für Männer 550, für Frauen 500 Gramm. Quantum.

Der Kaffee ist zu '/' Liter mit 5 Gramm Kaffee, 3 Gramm Surrogat und 0,i Liter Vollmilch
oder 0,l» Liter Magermilch pro Portion herzustellen.

Mittags ist an Hülsenfrüchten180 Gramm, an Gemüfen 700 bis 750, an Kartoffeln
700 Gramm zu rechnen. Abends sollen an Reis, Graupen lc für die Suppe 60 Gramm, an
Kartoffeln für die Mahlzeit 800 Gramm gerechnet weiden

Das Quantum au Brod, Fleisch und Milch ist im Allgemeinengenau zu verabfolgen,
während die Vorschrift für die übrigen Nahrungsmittel nur als Anhalt dient.

Jedenfalls foll täglich eine dreimalige Sättigung der Krauten erzielt werden; es ist für
möglichste Abwechselung und schmackhafte Zubereitung zu sorgen

3. Das Brod ist zu den einzelnen Mahlzeiten auszugeben. Die Wahl der Brodsorte
hängt von den ortsüblichen Gewohnheiten ab.

4. An Stelle der täglichen Fleischportionvon !00 Gramm kann auch drei bis vier Mal
wöchentlich das entsprechende Quantum verabfolgt werden.

5. Für jede Woche ist eine Aufstellungder zu verabreichenden Speifeu zu entwerfen,dem Speis^wi.
Arzt zur Begutachtung vorzulegen und ein Exemplar zu den Akten zu nehmen,

6. Arbeitenden Kranken sind besondereVergünstigungen durch Gewährung von Fleisch-, Zulage,,.
Butter-, Bier-Zulagen oder dergl, zu gewähren.

III. Bekleidung, Lagerungund Tischwäsche.
^. Bekleidung.

1. Bei der Aufnahme in die Anstalt müssen versehensein:
Männer mit Frauen mit

1 Anzug, bestehend aus Rock, Hose 1 Wollkleid,
und Weste von Tuch, 1 Hemd,

1 Hemd, I Unterhose,
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Männer mit Frauen mit
1 Unterhose, I Umschlagtuch,
1 Paar wollenen Strümpfen oder l Paar wollenen Strümpfen,

Socken, 1 Taschentuch,
1 Taschentuch, 1 Schürze,
1 Halstuch, 1 Uuterrock,
1 Mütze, 1 Leibchen,
1 Paar Stiefel. 1 Halstuch,

l Paar Stiefel oder Schnürschuhe,
1 Kopfbedeckung

Die Sachen müssen von guter Qualität seiu, von welcherdie Anstalt sich bei der Auf¬
nahme zu überzeugen hat. Etwaige Beschwerden über die Mangclhaftigteit derselben sind sofort
bei der die Aufnahme veranlassendenBehörde oder Anstalt zu erheben,

2. Bei der Entlassung von Kranken aus der Anstalt resp, bei der Ucberführnng in
eine andere Anstalt ist die entlassende Anstalt verpflichtet, die Kranken genau in der voran-
gegebenenWeise auszustatteu.

Bei Sterbefälleu verbleiben die Kleidungsstücke der Anstalt.
3. Znm Wechseln der Kleidungsstücke,sowie znr Reinigung und Instandhaltung der¬

selben hat die Anstalt für einen angemessenenBestand zn sorgen.

L, Lagerung, Bett- und Tischwäsche,
1. An Lagerungs- lc. Gegenstände!!ist für hinreichendenBestand zn sorgen.
2. Zur Reinigung und zum Wechsel der Leib- und Bettwäsche sind folgende Fest¬

fetzungen maßgebend:
«,. Jedes mit Kuth oder Urin beschmutzte Stück ist sofort umzutauschenuud der Wäscherei

ohne Aufbewahrung auf den Abthcilnngcu zu übergebe», demgemäß ist besonders die
Abthcilnng der Unreinlichenund Unruhigen mit einem erheblichenVorrath von Wäsche
und Kleidnngsstücken auszustatten, der einen sofortigen Wechselgestattet,

d. Im Uebrigen erfolgt der Wechselnach Bedarf.
Als Mindestmaaß ist an Wäsche :c zu verabfolgen:

Wöchentlich:
Männern: Frauen:

1 Hemd, 1 Hemd,
1 Taschentuch, I Taschentuch,
1 Paar Strümpfe, 1 Paar Strümpfe,
1 Halstuch, 1 Halstuch,
1 Unterhose (Arbeiter), 1 Drillichschürze,
1 Handtuch (Arbeiter 2), 1 Nachthaube,
1 Kisscnbezug (Arbeiter). 1 Handtuch.

14tägig:
1 Kissenbezug, 1 Kissenbczug,
1 Drillichanzug (Sommer), 1 baumwollene Schürze,
2 Betttücher, 1 dto. Kleid (Summer),

2 Betttücher.
Dementsprechendist für die Reinigung dieser Gegenstände Sorge zu tragen.



Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 6. 181

Mindestens zweimal im Jahre sind Strohsäckeund Strohkissen zu wechseln und mit
Roggenstroh neu zu füllen.

Alle übrigen Gegenständesind nach Bedarf zu wechseln und zu waschen, doch ist festzu¬
halten, daß Leib- und Kopfmatrcchen mindestens alle drei Jahre geöffnet, und soweit nöthig,
frisch gestopft werden,

IV. Aerztliche Behandlung.

Für die ärztliche Behandlung ist die beiliegendeAerztcinstmktionmaßgebend, S^"^
Der Landcsdirektor hat ferner das Recht, erforderlichenFalles zur Unterstützungdes'" ^Z^

Anstaltsarztcs vorübergehend auf seiuc Kosten einen Arzt einer Prouinzialanstalt zu committircn.
Demselben ist seitens der Anstalt, wenn möglich, Kost und Wohnung gegcu Entschädigung zu gewähren,

V. Seclsorge.
Den geistlichen Bedürfnisse» der Kranken ist in genügender Weise Rechnung zu tragen.

In der Anstalt soll eine Kirche oder ein Bctscml vorhanden sein, in welchen für die Kranken alle
8 Tage Gottesdienst gehalten wird.

VI. Beschäftigungund Erheiterung.
Die Kranken sind, soweit es ihr Zustand irgend gestattet, zu beschäftigenund dabei ihre

Neigungen zu berücksichtigen Für die Frauen empfiehlt sich vorzugsweiseHaus- und Handarbeit,
für die Männer Garten- und Feldarbeit,

Auch für Veranstaltung von Festlichkeiten, sowie für geeigneteLektüre ist Sorge zu tragen,
Gelegenheit zum Bricfschreibenzu geben, nnd sind Besuchein möglichstentgegenkommenderWeise,
vielleicht auch unter Ansehung eines bestimmten Besuchstages,zu gestatten.

VII. Aufsicht.

Die Aufsichtüber die Anstalt wird seitens der Prouinzialverwaltung ausgeübt nach der
administrativen, ärztlichen und baulichen Seite hin und zwar in erster Instanz durch den zu¬
ständigen Provinzial-Irrcnanstaltsdircktor, welchersich hierbei durch den zweiten Arzt der Anstalt
vertreten lassen kann.

In baulicher Hinsicht wird die Anstalt durch einen technischen Obcrbcamten des Landes,
d'rektors beaufsichtigt.

Ueber jede Ncsichtignngwird seitens der betreffendenBeamten ein Bericht abgefaßt und
dem Landesdirektor eingereicht,welcher sich alsdann behufs Beseitigung der etwa vorgefundenen
Mängel mit dem betreffendenAnstaltsvorstandc in Verbindung setzt,

In zweiter Instanz wird die Aufficht ausgeübt durch deu Landesdirektor. Vor jeder
größeren Ausführung von Neu- oder Umbauten sind die bezüglichenPläne dem Landesdnektor
"»zureichen.

VIII. Aufnahme und Entlassung.
I. Bei der Einweisung von Geisteskranken, bezw. bei der Ueberführungvou solchen aus

""-er Provinzialanstalt, welche auf Grund Verfügung des Laudesdireltors in Gemäßheit der
^ 5, 8, 9, 10 und 11 des Reglements über die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891
"folgt, sind außer den im § 3 des Reglements vorgeschriebenen Papieren noch erforderlich:

a) eine beglaubigte Abschrift des Aufnahme-Attestes,
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K) ein Nachweis der erfolgten Entmündigung und bei Ueberführungen auch noch ein
Uebergabeschein,

e) eine Krankengeschichte.
2. Für die Entlassung gelten die ministerielle Verfügung vom 19, Januar 188«

M, d, I. II. Nr. 14771, I.-M. I. Nr. 66, M. d. g. A. N. Nr. 274 II., die bezüglichen Bezirks-
Polizeiverordnungen sowie der ß 16 des Reglements.

3. Stirbt ein Kranker in der Anstalt, so hat der Anstaltsvorstand dies, abgesehen von
der gesetzmäßig zu erstattenden Anzeige an das Standesamt lc. sowie der Anzeige an den Landes -
direktor,den Angehörigendes Verstorbenen so zeitig mitzutheilen, daß dieselben dem Leichenbegiingniß
beiwohnen können,

IX. Buchführung und Korrsponoenz.
1. Alle auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 anerkannte Kranke sind in ein

Register (Kataster) einzutragen und mit laufender Nummer zu versehen.
Beurlaubungen, Entweichungen u. s. w. weiden im Kataster in der Colonne „Bemer¬

kungen" notirt.
Wird ein Kranker entlassen, stirbt derselbe oder wird er aus der Fürsorgepflicht des

RheinischenLandarmenvcrbandes auf Grund des Gesetzes vom II. Juli 1891 entlassen, so wird
derselbe im Kataster gelöscht und der Grund der Löschung in der bezüglichenColonne vermerkt
Für jeden neu einzuweisendenKranken wird der Landesdirektor unter Beifügung der Akten vorher
bei der Anstalt anfragen, ob sie zur Aufnahme des Kranken bereit ist.

Bejaht die Anstalt diese Frage, so erfolgt die Einweisung,
Die Anstalt trägt sofort nach der thatsächlichenEinlieferung des Kranken denselben in

das Kataster ein und theilt dem Landesdirektor in der Aufnahmcanzcige die betreffendeKataster-
nummer mit.

Für diese Aufnahmeanzeigen, wie für alle Anzeigen über Tod, Entlassung, Versetzung,
Enlweichung,Beurlaubung u. s. w. eines Kranken ist das. vorgeschriebene Formular zu benutzen,
wobei das Nichtzutreffendezu durchstreichen ist.

2. Ferner ist bis zum 5. jeden Monats nach dem vorgeschriebenenFormulare eine
Uebersicht über die in der Anstalt vorhandenen freien Platze einzureichen, damit der Landes¬
direktor in der Lage ist, bei Neueinweisungenbezw. Ucberführungenvon Geisteskranken,welchesich
nicht mehr zum Kurversuchein Provinzial-Irrenanstalten eignen, alsbald entsprechendeVerfügung
zu treffen.

X. Liquidationswesen.
Für die Liquidirung der vereinbarten Pflegesätzegelten folgende Bestimmungen:
1. Die Liquidirung der Pflegekostenerfolgt einmal im Jahre und zwar am Schlüsse

des Rechnungsjahres, welches jedesmal vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres incl.
läuft, also am l. April jeden Jahres nach dem vorgeschriebenenFormulare.

2. Für den Tag der Aufnahme der Kranken werden keine Pflegekostengezahlt, für den
Entlnssungs- bezw. Todestag dagegen die vollen Wegekosten. Es ist daher nicht der Aufnahme¬
tag, sondern der nächstfolgendeTag in die Rechnung einzusetzen. In der Rechnung sind also
nur die Tage aufgeführt, für welche wirklich bezahlt wird. Z. B.: Wird ein Kranker aM
15. Oktober aufgenommen, am 29. Oktober entlassen, so sind die Pflegelosten vom 16. Oktober
bis 29. Oktober, mithin für 14 Tage zu liquidiren. Dasselbe Verfahren gilt für Entweichungen,
Beurlaubungen:c.
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3. Da der Landarmenverband der Anstalt die gesammtenVerpflegungskostenzahlt, von
dem Kreise und der Gemeinde aber einen Theil dieser Kosten wieder einzieht, so sind zwei ver¬
schiedene Rechnungen aufzustellenund zwar:

») Die Liquidation der Anstalt gegen den Landarmenverband. Diese Liquidation ist in
doppelter Ausfertigung einzureichenund kreisweiscaufzustellen. In dieser Rechnung
sind sämmtlicheKosten, welche der Anstalt erstattet werden, aufzuführen. Die Kreise
folgen in alphabetischerReihenfolge. Am Schlüsse einer jeden Kreisrechnungsind alle
Kosten, die für die Kranken aus dem Kreise liquidirt werden, zu addiren. Am Schlüsse
der Rechnung sind sodann alle Kreise mit den für dieselben verausgabten Kosteil auf¬
zuführen und sodann die GesammtsmnmesämmtlicherKosten zu ziehen,

K) Die Kreisrechmmgen, welche Auszüge für jeden Kreis aus der unter a bezeichneten
Hauptrechnung darstellen, Dieselbe», sind ebenfalls in äuplo aufzustellen. In diese
Kreisrechnuugen werden die Pflegcsiitzeeingetragen, welche dem Lcmdarmenverbnndc
in Gemäßheit des § 12 des Reglements vom Kreise bezw. Ortsarmenvcrbande er¬
stattet werden, nämlich für Irre, Idiote, Taubstumme, Blinde und idiotc und
epileptischeKinder 0,81 Mark und für erwachseneEpileptiker 0,90 Mark pro Kopf
und Tag. Ferner sind in den Kreisrechnuugenalle Nebenkostenz. B, Kleidcrgelder,
Transportkosten lc. aufzuführen, außer den Begräbnißkosten,welche dem Lcmdarmen-
verbande zur Last fallen.

Welcher Kreis und welcher Ortsarmenverband für die reglementarischen Pflege¬
kosten zahlungspflichtigist, d. h. von welchem Kreise der Landarmcnverband die vor-
bezeichneteuKosten wieder einzieht, wird bei der Einweisungsverfügungüber einen
Kranken der Anstalt jedesmal mitgetheilt.

Als Kinder werden Epileptischeund Idiote bis zum 31. März des Rechnungs¬
jahres behandelt, in welchem sie das 16. Lebensjahr vollenden,

4. Auf die sorgfältigste Aufstellungund die pünktlicheEinsendung der Rechnungenseitens
ber Anstalten ist besonders Gewichtzu legen. Für größere Anstalteil wird es sich empfehlen,mit
den erforderlichenVorarbeiten rechtzeitig zu beginnen, so daß die Rechnungen am 1, April oder
°n den unmittelbar darauf folgenden Tagen an den Landesdircktorabgesandt werden können.

5. Zur Versorgung der Anstalten mit den erforderlichenlaufenden Geldmitteln können
d"l Anstalten, insoweit sie dieselbennothwendig haben, für die 3 ersten Quartale des Rechnungs¬
jahres, am Schlüsse eines jeden Quartals, in besonderen Fällen auch scholl im Laufe des Quartals,
°uf desfallsige Anträge Abschlagszahlungenauf die bis dahin fälligen Rechnungssummenund in
ungefährerHöhe derselben gewährt werden. Die Zahlung für das IV, Quartal erfolgt am Jahres¬
schlüsseauf Grund der Rechnungen, wobei die bis dahin gewährten Abschlagszahlungenin Abzug
gebrachtwerden.

6. Jede Anstalt hat die genaue Adresse der für Geldsendungen empfangsberechtigten
Personen, sowie jede hierin eintretende Aenderung dem Landesdircktormitzutheilen.

XI. Beschaffung der Formulare.

Der Bedarf an den im Vorstehenden erwähnten Formularen :c. kann jederzeit vom
"cmde«direktorrequirirt werden.



184 40. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 6.

Dienstvorschriften
für die bei den Privat-Irrenanstalten anzustellenden Aerzte, bezüglich der diesen Anstalten

seitens des Landesdirektors der Nheinprovinz überwiesenenKranken.

I. Anstellung und Entlassung.
Die Ernennung und Entlassung der Aerzte erfolgt durch den Vorstand der betreffenden

Anstalt im Einvernehmen mit dem Landesdirektor, Die Aerzte müssen psychiatrisch gebildet bczw.
mit der Irrenpflege praktisch vertraut sein.

II. Dienstpflichtenderselben.

^. Bezüglich der Kranken und der Anstalt.
1, Diese Aerzte, welche Vertrauensärzte des Provinzialverbandes wie der Anstalt sein

sollen, sind verpflichtet, täglich mindestens einmal, im Bedarfsfälle wiederholt sämmtliche hier in
Betracht kommendeKranken zu besuchen, die erforderlichenAnordnungen zu treffen und die
ordnungsmäßige Ausführung derselben zu überwachen,

2, Nach ihrer Bestimmung erfolgt die Vertheilung der Kranken auf die einzelnen
Räume und Abtheilungen der Anstalt; eine Verlegung ohne ihre voraufgegangencZustimmung ist
nicht zulässig.

3. Die Anwendung von Zwangsmittel», sowie Isolirung von Kranken darf nur vom
Arzte angeordnet werden.

Wenn indeß diese oder die in Nummer 2 vorgeseheneMaßregel der Verlegung plötzlich
in Abwesenheitdes Arztes nothwendig werden, so ist hiervon der Arzt alsbald, spätestens bei dem
nächstenBesuche in Kenntniß zu setzen, wobei derselbe über Fortsetzung, Veränderung uud Auf¬
hebung dieser Maßnahmen entscheidet. Dasselbe gilt von Entziehung vorher gewährter dauernder
Vergünstigungenund von sonstigen erziehlichen Maßnahmen,

4. Der Arzt soll seine besondereAufmerksamkeit widmen:
ll) Der Verpflegung der Kranken. Er hat die Beköstigungzu controliren, in einzelnen,

besonders in Krankheitsfällen eine besondereDiät anzuordnen. Er hat die Kleidung,
die Lagerung, die Neinignng der Kranken zu controliren; er hat mitzubestimmen,welche
Kranken zu Arbeiten herangezogen werden können, endlich die Anwendung von
Medikamenten, Bädern und sonstigendie Krankenpflegebetreffenden Maßnahmen an¬
zuordnen und ihre Ausführung zu controliren.

d) Den Anstaltsräumlichkeiten, insbesondere den Wohn-, Schlaf-, Arbeits- und Isolir¬
räumen, ferner den Closet- nno Badeeinrichtungen, den Heiz- und Beleuchtungs¬
anlagen, sowie deren gehörigen Funktionirung. Nöthigenfalls hat er sofortige Abhülfe
bei dem Anstaltsvorstande zu veranlassen.
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0) Den Leistungen des Pflegepersonals. Er hat auf die Auswahl und Vertheilung des
Pflegepersonals für die einzelnen Stationen, sowie für einzelne Dienstleistungen zu
achten, und nöthigenfalls die Ablösung eines für die Irrenpflege etwa ungeeigneten
Wärters oder einer Wärterin zu beantragen.

5, Ebenso ist der Arzt verpflichtet, von allen außergewöhnlichen Vorkommnissen
in der Anstalt oder unter den Kranken den Landesdirektor alsbald in Kenntniß zu setzen.

L. Buchführung.
Ueber jeden Kranken hat der Arzt ein Journal zu führen, in welchem spätestens 14 Tage

nach erfolgter Aufnahme eine genaue Schilderung des geistigen nnd körperlichen Zustandes des
Kranken mit Diagnose und Anamnese zu geben ist; das Journal soll ferner Auskunft geben über
das fernere geistige und körperliche Befinden des Kranken, über etwaige Verletzungen, Krampf¬
und andere Anfälle, über ärztlicheVerordnungen, Anwendung von Zwangsmitteln und Isolirnngen,
sowie etwaige erziehliche Mahnahmen,

Sind derartige Vorkommnissenicht zu registriren, so ist wenigstens alle halbe Jahre ein
kurzer Vermerk über das Ergehen des Kranken zu machen. Beim Abgange ist ein abschließender
Bericht, bei Todesfällen mit dem Ergebniß der etwa vorgenommenenObduktion in das Journal,
das dem seitens des Anstaltsvorstandes besonders geführten Aktenheftbeizugebenist, aufzunehmen.
Es ist wünschenswerth, daß thunlichst jede Leiche obducirt wird.

(ü. Berichte an den Landesdirektor.
Der Arzt ist verpflichtet, an den Landesdirektor der Nheinprovinz alljährlich einen ärzt¬

lichen Bericht über die Wirksamkeit der Anstalt unter besonderer Berücksichtigungder von der
Provinzialverwaltnng überwiesen«!« Kranken einzureichen. Er ist feiner gehalten, die erforderlichen
statistischen Zusammenstellungenzu machen, die von der Provinzialvcrwaltung eingefordertenGut¬
achten und Berichte zu erstatten, kurz allen, den ärztlichen Dienst betreffendenAnordnungen des
Lanbesdirektors Folge zu leisten.

I). Besichtigung der Anstalt durch den Landesdirettor.
An den Besichtigungender Anstalt durch den Landesdirektor oder dessen Bevollmächtigten

hat der Anstaltsarzt theilzunehmen und die erforderlichenAufklärungen zu geben.

III Remuneration.

Für die Erfüllung der obigeu Dienstpflichtenerhält der Arzt von dem Provinzialuerband
"n° Entschädigung, welche für jede Anstalt besonders zwischen dem Landesdirektor und dem be¬
treffendenArzte vereinbart wird.

24
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2. Anlage.

Uebersicht
über

den Zugang an Geisteskrankenin den Provinzial-Irrenanstalten der Monarchie
in den Jahren 1892/93 bezw. 1893/94, 1894/95 und 1895/96.

Lau¬ Krankenbestllnd*) Zu zang
fende

Nr.
Provinz Irrenanstalt zu Beginn

des Nech-
nungs-
jahres

Anzahl Anzahl
in »/» des

Be¬
standes.

1 Ostpreußen Allenberg 1893 745 180 24,«
», 1894 772 185 24„

?, Kortau 1893 721 281 39,^
„ 1894 803 318 39,«

2 Westpreußen Schwetz 1892 438 88 20,i
„ 1893 459 82 17,9

„ Neustadt 1892 511 138 2?,°
,/ 1893 521 150 28,8

3 Brandenburg Eberswlllde 1893 799 126 15,8
„ 1894 766 153 20,»

„ Sorau 1893 553 141 25,5
„ 1894 584 134 22,o

,, Landsberga. d. Warthe 1893 734 116 15,8
„ 1894 739 128 17,8

4 Pommern Ueäermimde 1892 434 80 18,4
„ 1893 386 85 22,,

„ Lauenburg 1892 318 180 56,«
„ 1893 511 193 37,8

„ Stralsund 1892 76 2 2,«
,, 1893 69 3 4,8

» Rügenwalde 1892 123 11 8.9
,, 1893 113 23 20,4

5 Posen Owinsk 1892 719 190 26,,
,, 1894 768 211 2?,»

6 Schlesien Brieg 1892 388 65 16,8
„ 1893 398 62 15,6

,< Plagwitz 1892 301 80 26,«
» 1893 311 48 15,4

*) Leider lieh sich der Durchschnittsbestand des Jahres aus den vorliegendenBerichtennicht ermitteln-
Für d,e fehlenden Jahre standen Berichte nicht zur Verfügung.
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Lau¬
fende
Nr.

Provinz Irrenanstalt
zu

Kranken
zu Beginn
des Rech¬
nungs¬
jahres

'estand

Anzahl

Zu.

Anzahl

lang
in °/° de«

Be¬
standes

6 Schlesien Bunzlau 1892 718 130 18,i
/< 1893 724 116 16,°

/, Kreuzberg 1892 436 99 22,7

,/ 1893 459 74 16,,
// Rybnil 1892 634 113 17.8

1893 636 111 1?,«
? Sachsen Nietleben 1892 739 233 31,°

„ 1893 806 146 18,,
>, Altscherbitz 1892 58? 211 35,9

// 1893 588 264 44,«
8 Schleswig-Holstein Schleswig 1893 803 263 32,8

1894 806 284 35,2
9 Hannover Göttingen 1894 378 131 34,«

1895 400 126 31,5

,/ Osnabrück 1894 483 119 24,«
„ 1895 494 66 13,4

// Hildeöheiin (Pflegeanstalt) 1894 773 240 31,°
. ,/ 1895 744 329 44,«

10 Reg.-Bezirk Wiesbaden Eichberg (Heil- und
Pflegeanstalt) 1893 562 148 26,»

1894 585 149 25,»
11 Westfalen Marsberg 1893 446 168 3?,«

1894 454 12? 28,°

Lengerich 1893 488 206 42,«
1894 470 206 43,8

Marienthal zu Münster 1893 479 180 3?,,
1894 459 223 48,«

12 Rheinprovinz Andernach 1894
1895

445
43?

178
181

40,«
41,4

Bonn 1894 512 345 67,4
"

1895 581 431 74,«

Dürcn 1894 573 253 44,«
//

1895 574 231 40,«

Grafenberg 1894 580 461 79,»
"

1895 583 498 85,4

Merzig 1894 463 163 35,2" 1895 479 192 40,,

24»
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3. Anlage.

Düsseldorf, den 31. Oktober 1895.

Die Vorschläge, welche ich in der von dein Provinzialausschussein seiner Sitzung von»
23, Oktober d. I. erwählten Eommission zur Berathung zu stellen beabsichtige, umfassen im
Wesentlichenfolgende Ziele:

I. Ersatz der bis zum Jahre 1899 pachtweisebenutzten Anstalt Mariaberg, ferner Abstellung
der zur Zeit vorhandenen Ueberfüllung einzelner Anstalten und endlich Beschaffung der
erforderlichenweiteren Räume zur Heilung und Unterbringung der stets zunehmenden Zahl
von Geisteskranken und Epileptikern durch Errichtung von zwei Heilanstalten nach dem
neuesten System (Villen- oder Kolonie-System) und zwar die eine für Geisteskranke, die
andere fiir Epileptiker.

II. Entlastung unserer Provinzial-Irren-Heil- und Pflegeanstalten von störenden Elementen,
wie irre Verbrecher, sowie gänzlich Hülfslose und sieche Kranke durch Errichtung einer
besonderenStation für irre Verbrecher in Verbindung mit der Anstalt zu Nrauweiler oder
einer Provinzial-Irrenanstalt und Ueberweisungder Hülfslosenund siechen Geisteskranken
an bestimmte Privat- bezw Genossenschaftsanstalten.

III. Schaffung größerer Garantien gegen üble Behandlung der Kranken, fowie gegen ungerecht¬
fertigte Aufnahme und Zurückbehaltung derselben durch:
a. Hebung und Besserung des Standes der Wärter.

Hierzu liegen folgende Vorschläge vor:
1. Erhöhung des Anfangslohncs von 310 Mark auf 420 Mark pro Jahr,
2. Aufsteigen im Lohne um monatlich 1'/« Mark, also 18 Mark pro Jahr bis auf

600 Mark Iahreslohn,
3. Verleihung des Pcnsionsanfpruches nach 5jiihriger tadelloser Dienstführung,
4. Schutz gegen die Folgen der im Dienste erlittenen Unfälle,
5. Gewährung der Möglichkeit der Verheirathung für erprobte, ältere Wärter durch

Einrichtung von Familienwohnungcn und Ablösung der freien Verpflegung in Geld,
fo daß ein älterer Wärter erhalten würde:
1. Lohn baar ...............600 M.
2. Entschädigung für freie Verpflegung .......400 „

alfo in baar^000 M.
und außerdem freie Wohnung, Brand und Licht, sowie Garten.

K, Vermehrung der ärztlichen Aufsicht und Unterstützung des Direktors durch Anstellung
von zwei Abtheilungsärzten an Anstalten, welche mehr als 300 Kranke beherbergen.

«. Entlastung des Direktors in den wirthschaftlichenGeschäften der Anstalt durch Ueber-
Weisungeines Theiles dieser Geschäfte mit eigener Verantwortlichkeit an die Verwalter,
Rendanten u. f. w. und Schaffung einer neuen Stelle für den inneren Wirthfchaftsdienst.
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Die völlige Trennung der wirthschastlichcn von den ärztlichen Geschäften hat sich
da, wo dieselbe vorübergehend in einzelnen Anstalten (Hannover, Zürich) eingeführt war
nicht bewährt, es ist vielmehr dadurch ein für den Gesammtbetriebschädlicher Dualis¬
mus geschaffenworden, zu dcffen Verhinderung in allen Heilanstalten Deutschlands die
obere Leitung des wirthschaftlichenBetriebes in die Hand des ärztlichen Direktors
gelegt worden ist.

(I. Beaufsichtigung der Provinzial-Irrcncmstaltcn anch in ärztlicherHinsicht, zu dem End¬
zwecke Anstellung eines erfahrene» Psychiaters als Obcrbeamten der Centralstelle und
Abäuderuug der W ? und 11 des Reglements über die Leituug und Verwaltung der
Provinzial-Irrcn- Heil- uud Pflcgeaustalteu vom 31. Juli 1891 in dem Sinne, daß
für die Folge anch die medizinische, psychischennd diätetische Behandlung der Kranken,
sowie die Aufnahme und Entlassung der Letzeren der Aufsicht des Lcmdesdircktors bezw.
des ihm als Oberbcamtcn zugeordnetenPsychiaters unterliegt.

«. Abänderung der Instruktion für die Direktoren und Aerzte der Provinzial-Irren- Heil-
und Pflegccmstaltendahin, daß Versetzungen der Kranken von einer Station zur audcren,
längere Isolirungen derselben nur auf Grund einer Berathung in der Aerzteconferenz,
unter genauer und ausführlicher Anführung der Gründe im Krankenjournal, angeordnet
werden dürfen.

IV. Berathung des vou deu Austaltsdirektoren in der Conferenz vom 18. Oktober d. I.
gemachten Vorschlages auf Aufhebung der I. uud II. Klasse (Pensionärabtheiluug) bei
allen Provinzial-Irren- Heil- nnd Pflegeanstalten.

Die Durchführungdieser Vorschlägewird allerdings nicht uuerhebliche Kosten ver¬
ursachen, deren Höhe auf etwa 4 bis 500000 Mark für das Jahr zu veranschlagen ist.
Da durch die vou den Herreu Ministern nnter dem 20. September d, I. erlasseneAn¬
weisung über die Einrichtung, Leitung uud Beaufsichtigung der Privat-Irrenanstalten
u. s. w, sowie die neuen Vorschriften über die Belegung der Anstalten gleichfalls
bedeutende Kosten entstehenwerden, welche sich für die von Seiten der Provinz in diesen
Anstalten untergebrachtenKranken wohl auf eine Summe von 3 bis 400000 Mark be¬
ziffern werden, so dürfte im Ganzen an Mehrkosten des Irrenwesens auf annührend
«/4 Million Mark pro Jahr für die Provinz zu rechnensein.

Ob und in wie weit dieser Summe gegenübereine Einschränkuugder obigen Vor¬
schläge angezeigt erscheint, wird den Gegenstand eingehender Erörterung innerhalb der
erwählten Eommision bilden müssen.

Der Landesdirektorder Rheinvrouinz:

Dr. Klein.
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4. Anlage.

Die in der Sitzung des Provinzialausschussesam 13./14. August 1895 gewählte Com¬
missionfür den Neu- und Umbau von Provinzialanstalten hat, dem ihr gewordenen Auftrag zur
Besichtigungneuerer Anstalten für Irre, Epileptische und Blinde entsprechend, am 18. November
1895 eine Reise unternommen und auf derselben die neueste Irrenanstalt der Stadt Berlin bei
Herzberge, die Anstalt für Epileptischein Wuhlgarten bei Biesdorf, die Anstalt für irre Verbrecher
in Moabit bei Berlin, die Irrenanstalt Alt-Scherbitz bei Schkeuditz,die neu errichtetepsychiatrische
und Nerven-Klinik in Halle, die Heilanstalt für Epileptiker und Geisteskrankezu Uchtspringeund
zuletzt die neue Blindenanstalt der Stadt Hannover zu Kleefeld einer eingehendenBesichtigung
unter Führung der betreffendenAnstalts-Direktoren bezw. Aerzte unterzogen.

Bevor auf eine Beschreibung dieser Anstalten übergegangen wird, scheint es erforderlich,
ebensowohl um die dort eingeführteBehandlung der Kranken und die dadurch begründete Bau¬
disposition dieser Anstalten zu verstehen, als auch um den abweichendhiervon gestalteten Ein¬
richtungen in der Rheinprovinz gerecht zu werden, einen kurzen Rückblick auf die, namentlich in den
letzten Jahrzehnten wesentlich geförderteWissenschaftder Psychiatrie zu werfen. Aus den Mit¬
theilungen und Veröffentlichungendes Professors Hitzig in Halle und des Sanitiitsrats Dr. Paetz
in Alt-Scherbitz entnehmen wir Folgendes:

I.

Während schon im Alterthum der Grundsatz der körperlichen Begründung aller Geistes¬
störungen aufgestellt und dieselben theils als selbstständige Krankheiten, theils als Symptome
anderer körperlicher Krankheiten aufgefaßt und dementsprechendbehandelt wurden, gingen mit dem
Untergang der griechischen Kultur und dem Iusammenbruch des römischen KaiserreichesKunst
und Wissenschaftenund damit auch die Psychiatrie als Wissenschaft allmählich verloren. So kam
um das Jahr 500 nach Christus die Psychiatrie zunächst in die Hände der Kirche, welche sich,
und nicht den Arzt, zur Beseitigung der Geistesstörungenfür berufen hielt und lediglich psychische
Mittel als die einzig wirksamenzur Heilung der Krankheit in Anwendung brachte.

Als dann später durch das Studium der alten Klassiker die Lehre des Aristoteles von
dem Zusammenhang und der Abhängigkeit des Geistes vom Körper in weiteren Kreisen bekannt
wurde und Anhänger gewonnen hatte, fingen auch die Aerzte wieder an, sich mit den Geistes¬
störungen zu beschäftigen. Von einer geordneten Fürsorge für derartige Kranke war jedoch noch
lange leine Rede. Man beschränktesich Jahrhunderte lang lediglich darauf, die Geisteskranken
unschädlichzu machen: Harmlose ließ man frei umherlaufen, störender Elemente entledigte man
sich dadurch, daß man sie über die Grenze brachte, oder sie vom Henker mit Ruthen peitschen,
in transportable Käfige setzen, oder in die Thürme der Stadtmauern, in Aussetzhäuser, in
Gefängnisse, finstere Keller, Kerker und Zuchthäuser der traurigsten Art gemeinsam mit Dieben
und Mördern zusammensetzenließ, in welchen sie oft, an Ketten geschmiedet,vor Hunger und
Mißhandlung in Schmutz und Unrath umkamen. An manchen Orten waren Geisteskrankewohl
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auch in besonderen „Tollstuben" der Krankenhäuseruntergebracht,doch meist an Ketten und bei
so schlechter Behandlung, daß von einer Heilung keine Rede sein konnte. Dieser, trotz vereinzelter
Ausnahmen trostlose Zustand wurde von einer für die GeisteskrankensegensreichenEpoche erst
gegen Ende des vorigen bezw. zu Anfang dieses Jahrhunderts abgelöst.

Auf dem Continent war es zunächst Pinel in Paris, welcher mit eigener Lebensgefahr
für die Heilbarkeit der Irren nmthig eintrat. Derselbe begann während der stürmischen
Tage der Revolution im Mai 1798 seine friedlichenReformen damit, daß er in der Irrenanstalt
VicÄre bei Paris 49 Kranken, die seit Jahren — darunter einer 36, ein anderer 45 Jahre —
angekettetgewesen, die Ketten abnahm.

Wie langsam aber diese Reform, gleich so vielen anderen auf dem Gebiete des Irren¬
wesens sich Bahn gebrochen hat, das beweist am besten ein Reisebericht des Dr. Willing aus
Siegburg vom Jahre 1856, in welchem über die Irrenanstalt Köln wörtlich folgendes zu lesen ist:

„Die unruhigen Kranken sind in Käfigen eingesperrt, die Käfige für Männer
und Frauen liegen neben einander, nur durch ein Gitter hindurch wird mit den
Kranken verkehrt. Die ruhigen Kranken treiben sich, Männer und Frauen, bunt
durcheinander."

Immerhin aber ist seit jener Zeit doch im Allgemeinen ein anderer Geist in die Be¬
handlung des Geisteskrankeneingezogen. Man fing an, sie als Kranke und vor allen Dingen
als Menschen zu behandeln. Langsamen Schrittes hat sich aber auch die ärztliche Behandlnng
der Geisteskrankenauf der Bahn des Fortschritts bewegt. Lange Zeit hat man das Heil der
Kranken in der Repression gesucht. Die Ketten hat man denselbenabgenommen, nur um sie mit
anderen Formen der Fesselung, der Zwangsjacke :c. zu vertauschen. Nicht zufrieden damit,
bestrebtenmanche Aerzte sich, die Kranken durch geradezu raffiuirte Quälereien, wie Drehstühle,
Duucheu, Särge, in die man sie einschachtelte, uud dergl. mehr zur Vernunft zu bringen. Die
Ausläufer dieser Periode liege» uumittelbar hinter uns, ja sie reichen noch in die jetzige Zeit
hinein. Zwangsjacke, Duuchc und ähnliche Mittel sind in Siegburg noch bis zu Eude der
5850er Jahre iu Anwendung gewesen, Noch im Jahre 1874 sah Hitzig bei dem Besuche einer
Königlich sächsischenAnstalt in langen Reihen, ganze Säle voll von Blödsinnigen auf nachtstuhl-
""igen Zwangsstühlen an Armen und Beinen gefesselt, ein wahres Bild des tiefsten mensch¬
lichen Elendes.

Eingewurzelte alte Vorurtheile sind nicht durch die Macht einzelner erleuchteterGeister
">t einem Male weg zu wischen. Nnr sehr langsam bricht sich die bessere Erkenntniß Bahn und
'Nuß es deshalb kaum Wunder nehmen, wenn an einzelnen,dem Weltverkehrweniger zugänglichen
satten, Neste von dem zurückgebliebenfind, was fast ein Jahrtausend als die Regel galt.
Durch den von Pinel in Frankreich,Conolly in England und Reil in Deutschland weiter geför¬
derten Umschwungin der Behandlung der Irren entstanden in den ersten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts mehrere, von Aerzten geleitete Irrenanstalten und uuter anderen auch im ^ahre
^5 die von Iacobi geleitete rheinische Irrenanstalt zu Siegburg Dieselbe war zunächst
«ur als Heilanstalt gegründet und sollte uur so viel Pfleglinge anfnehmen, als der nöthige
>m für die heilbaren Kranken dies gestattete. Die Gebäude der Anstalt waren die der alten
W", welchedem „eueu Zweckeangepaßt und entsprechendeingerichtetwurden. D,e Aufnahme-
lnhigteit dieser Anstalt war auf 200 Köpfe festgestellt.

Wen» auch zu Aufcmg die Räume der Anstalt wegen des Mißtrauens der Bevölkerung
"'d der Vorurtheile, welche mau damals gegen die Auffassung der Irren als Kranke, w.e gegen
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die Heilbarkeit derselben hegte, sich langsam füllten, so trat doch bereits im Jahre 1855 eine
solche Ueberfiilllmgdaselbst ein, daß bei der Mangelhaftigkcitder Einrichtungen, welche trotz des
Umbaues zu Irrenanstaltszweckeu dem alten Gebäude und dessen Einrichtungen anhaften mußten,
das Bedürfniß zu Neubauten sich immer dringender fühlbar machte.

In Folge dessen beschloß der 18, Rheinische Provinziallandtag im Jahre 1865 den Neubau
von 5 Irren-Heil- und Pflegeanstalten, für jeden Regierungsbezirk eine, welche den neuesten
Erfahrungen auf dem Gebiete der Irreuhcilpflcge entsprechendeingerichtetwerden sollten.

Wenn man die Bestimmung der neuen Anstalten dahin erweiterte, daß selbige nicht
lediglichHeil- sondern auch Pflegcanstalten werden sollten, so beruhte das auf der seit Eröff¬
nung der Anstalt zu Sicgburg gemachte»: Erfahrung, daß eine Trennung der Irren nach Heil¬
barkeit oder Unheilbarkcitpraktisch nicht durchzuführenist, und daß auch die sogenannten Unheil-
baren der ärztlichen Fürsorge nicht entrathen können. Die Pläne zu den neuen Anstalten waren
nach dem Gutachten von dreien der bedeutendsten Irrenärzte entworfen und entsprechen einem
Standpunkte, welcher zur damaligen Zeit als ein weit vorgeschrittenerin der Irrenheilpflege
gelten mußte.

Wenn auch einzelne Psychiater, worauf wciterhiu zurückzukommen ist, schon zur damaligen
Zeit in der freien Behandlung der Irren noch weiter gingen, als dies dem leitenden Prinzip
bei Aufstellungdes Bauprogramms der neuen rheinischen Irrenanstalten entsprach, so war deren
Standpunkt doch ein vereinzelter und sehr bestrittencr. Es hätte deshalb mehr als gewagt
erscheinen müssen, zu Anfang der 1870er Jahre, in welcher die Bauzeit der Anstalten fiel, der¬
artige Prinzipien der Einrichtung derselben zu Gruudc zu lcgcu.

Thatsächlichhaben denn auch die ueuen rheinischen Irrenanstalten in der ersten Zeit
nach ihrer Einrichtung manchen anderen gleichartigen Bauten als Muster gedient. Seit jener
Zeit sind nun 25 Jahre verflossen und wie auf alle» Gebieten der Wissenschaft, so hat diese
Zeit auch auf dem Gebiete der Psychiatrie wesentliche Fortschritte gezeitigt und an anderen Orten
Einrichtungenzu Tage gefördert, welche diejenigen der rheinischen Provinzial-Irrenanstaltcn übertreffen.

War schon bei diesen Anstalten auf jeden mechanischenZwang in der Behandlung der
Irren Verzicht geleistet, so hat doch die Aengstlichkeit,mit welcher mau damals glaubte eine
freiere Bewegung der Kranken beschränken uud Selbstmordversuchedurch entsprechende Einrichtungen
uerhiudern zu sollen, den Anstalten einen Charakterverliehen,welcher wesentlichzn deren Ungunsten
von den neueren Schöpfungen auf diesem Gebiete abweicht. Das bei den Gebäuden zur An¬
wendung gekommene Corridorsystcm, die Vergitterung aller Fenster, die Einengung aller Höft
durch Mauern geben allen älteren und auch den rheinischen Irrenanstalten das Anssehe» von
Gefängnissen,mindestens aber von Kasernen.

Es hatte sich unterdeß mehr und mehr die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß derart
geschlossen gehaltene Irrenanstalten den Zweck, welchen die zeitgemäße Auffassung des Wesens
und der Behandlung der Geistestranken anstrebte, nur theilweise oder unvollkommen erfüllten;
daß für einen großen Theil der Geisteskranken freiere und einfachere, und daher auch billigere
Verpflegungsformcn nicht nur ausreichen, sondern ersprießlicher sind, und daß es deshalb ein
Unrecht ist, allen Kranken ohne Unterschieddie Freiheit zu entziehen, deren Beschränkung nur für
einen Theil derselben als eine Nothwendigkeitanerkannt werden kann.

Einen langen Kampf hat es aber gekostet, bevor diese Anschauungen zur allgemeineren
Herrschaftgelangten; denn die großen Anforderungen, welchedie Durchführung derselbe» an die
Hingabe der Aerzte und des Pflegepersonals stellte, waren nur zu sehr geeignet, die Anhänglichkeit
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an das Althergebrachtezu erhalten. Trat doch von da ab an die Stelle der Freiheitsentziehung
und des Zwanges, die stete Uebcrwachuugund sorgsamste Pflege der Kranken nicht allein durch
das Wartepersuual, sondern mich durch die Aerzte, Mit dem bisherigen, beliebigen Berufsklassen
entnommenen und ohne hinreichendeSchulung und Bewährung meist sofort in Dienst gestellten
Wartcsicrsonal war selbstucrständlichnicht mehr auszukommen. Es war vor allen Dingen ein
sorgsamvorgebildetes,hinreichendgeprüftes, ruhiges und wohlwollendesPersonal erforderlich,dessen
Beschaffungund Heranbildung eine der wichtigsten Aufgaben der amtirenden Aerzte wurde. Es
kam der Durchführung des Prinzips jedoch zur Hülfe, daß sich allmählich ciue Ueberfüllungder
geschlossenen Anstalten herausstellte, welche sowohl den Irrenärzten wie den Verwaltungsbehörden
die Entscheidungder Frage aufdrängte, in welcher für die Kranken wie für die Verwaltungen gleich
vortheilhaftcn Weise die Ucberfüllung der Anstalten zn beheben und freiere, einfachereund dem
geistigenwie körperlichenWohlbefinden der Kranken zuträglichereBcrsifleguugsformenzu schaffe»
seieu. Für die Gestaltung derselben war, außer der Ueberzeugung uou der Möglichkeit uud
Nützlichkeit größerer Frciheitsgcwährnng au die Kranken, vor allen Dingen auch die Erkenntniß
maßgebend, daß eiue möglichst ausgedehnte, zumal laudwirthschaftlicheBeschäftigung derselben
eines der vorzüglichstenHülfsmittel in der Behandlung der Kranken bildet.

Diese Erkenntniß führte folgerichtig,wenn auch sehr laugsam, zu ciucr Verlegung der
whigcn Irren aus der geschlossenen Ccntralanstalt und zu dereu Unterbringung in besonderen
Gebäuden, während sich auch iu der Behaudluugswciseder eigentlichen Kranken und in der Ein¬
richtung der, zur Unterbringung der letztere»bestimmte!! Gebäuden, d. h, der eigentliche»Central-
anstatt, eine wesentliche Aenderung vollzog. Da der größere Theil der aus der Ceutrale verlegten
Irren bei landwirthschaftlichen Betrieben und nur eiu kleinererTheil bei verschiedenen Hand¬
werkernBeschäftigunguud in kleineren Gebäuden ländlichen EharaktersUnterkommen fand, so haben
diese detachirlen Anlagen fast allgemein den Namen Kolonie erhalten.

Eine solche Kolonie hat man sich nicht als selbstständige Anstalt, sondern als Annex
""er kleineren oder größeren Ecntralc zu denken, welche beide unter ein und derselbenVer¬
waltung stehen. «, > . .

Da die seitens der Eommissiou besichtigten Irrenanstalten den vorerwähntenPrinzipien
"'tsvrechcnd erbaut uud eiugerichtct siud, so empfiehlt es sich, bevor zu eiuer Beschreibungdieser
Anstalten übergegangen wird, diejenigen Einrichtungen, welche sämmtlicheu Anstalten gemeinsam
sind, nachfolgendzunächstzu erörtern,

H

Die Kolonie soll »nr für diejenigenKranken bestimmt sei», für welche sich, nach der
"«thigen Veobachtungszeitin der Centralanstalt, zwar die Fortdauer der Austa spflege als »oth.g,
"ber die freie Behaudluug uud der Aufeuthalt iu freiereu Verhältnisse.!als nntzl.ch oder auch nur
"s möglich ergeben hat. Es ist deshalb für die änßere Gestaltuug, wie für die mnere Ein¬
richtung der kolonialen Irren-Abtheilung das soge.munteOffen-Thnr-System unerläßlicheVor-
"'ssetznng, d. h. es wird den betreffendenKranken nicht allein tue volle Freiheit gewahrt sondern
"selbe soll sich auch auf Alles, was die Kranke» angeht u»d selbst ihrem

Wol sollen alle das Auge, wie das Gemüth beengendenSchraukeu eutruckt, Wohuuug Kleiduug,
Mobiliar, Geschirr i» eiuer deu gewohuteu freieu Verhältnisse» stch amiahernden Weise gehalten
"'d aller Ei enthümlichkeite»einer Irrencmstalt e»ttleidet sei». Die Kra»ke»ha» er der Kolome
W dementsprechendden häuslichen Verhältnissen der Kranken angepaßt uud auf höchstens 30-40

2b
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Plätze bemessen; die Thüren sind höchstenszur Nachtzeit verschlossen gehalten, so daß die Kranken,
wenn es ihnen beliebt, aus- und einzugehenvermögen.

Die gegen das Offen-Thür-Systcm erhobenen Bedenken haben sich nach den der Commission
gewordenenMittheilungen nicht verwirklicht Die Gefahr eines stärkeren Entweichens oder ver¬
mehrter Selbstmorde der Kranken soll nicht in die Erscheinunggetreten sein. Es wurde behauptet,
daß die allmähligc Gewöhnung au die Freiheit den Kranken das Streben zu entweichenbenehme,
weil letzteres doch nur als ein innerer Drang nach dem Geunß der Freiheit aufgefaßtwcrdcu köuue.

Werde die Freiheit gewährt, so hört das Streben, dieselbe zu erlangen, von selbst auf.
In ihrer äußeren Erscheinungstellt eine solche Kolonie sich als ein kleines Dorf von schmucke»,
mit Garteu-Aulagen umgebenenHäuschen dar, welches auch nicht im eutferntestcn den Eindruck
macht, als diene es den Zweckeneiner Irrenanstalt,

Was die Gesammtzahl der Kranken betrifft, welche in solchen KolonienBeschäftigungund
Unterkommenfinden können, fo foll hierbei der Prozentsatz nach der Bevölkeruugsart uud Gegend
zwischen 50 nnd tt0 Prozent der gesammtcn Belegschaftschwanken,

Was nuu die Centralaustalt betrifft, so ist dieselbe als das eigentliche Krankenhaus
einer derartigen Irrenanstalt zu betrachte». In ihr werden lediglich nur diejenigen Kranken unter¬
gebracht,welchemit Rücksicht auf ihre» körperlichen oder geistigenZustand der vorübergehende»
oder dcmcriidcuUcberwachuug,Beobachtung oder Absonderungbedürfen. Dieselbe war überall in
dem jetzt allgemeinfür Kranken- uud Irrenhäuser augcwandteuPavillon-System solide aber einfach
und dem ländlichen Eharakter der ganzen Anlage entsprechend erbant. Es wnrde von einige»
Psychiater»empfohlen,die Größe der Pavillons so zn wählen, daß dieselben nicht mehr als höchstens
50—00 Köpfe fassen, und in: Bedarfsfälle die Zahl der Gebäude zu vcrmchrcu. Auch werde
dadurch ermöglicht, eine weitergehendeSondcrung der Kranken nach ihren Eigenthümlichkeiten leichter
herbeiführen zu können Diesem Grundsatz ist man jedoch nicht in allen von der Eommissionbe¬
sichtigten Irrenanstalten treu geblieben, Die einzelnen Pavillons waren von freundlichenGarten-
aulagcu umgcbcu uud nicht durch verdeckte Gänge mit einander verbunden, weder gegen einander,
noch nach Anße» hi» durch Mauer» oder eiserne Gitter, sondern durch lebende Hecke» abgeschlossen.
Selbst bei den Höfen der nnznvcrlässigcn Kranken hat man, wen» auch nicht in jeder der besichtigten
Anstnltm, statt der Umschlicßungsmanernetwas höhere Staketzämie angebracht, welche bei zuver¬
lässiger Ucberwachuugvollständig genügt haben sollen.

Ebenso wie die Umschlicßnngsmancrnder Höfe und Gärten hat man die eisernen Fenster¬
gitter nnd alle denselben gleichkommendenVcrsichcruugcu uud Verstärkungen der Fenster, mit
geringe» Ausnahmen, verworfen. Es w»rdc empföhle», als Ersatz für die Vergitterungen eine
Grundrißdisposition der Gebäude zu wähle», welche ei»e leichte Uebersicht gestattet. Ei»c Aus¬
nahme hiervon bildete» die Isolirziminer der Unruhigen, die Abtheilung für irre Verbrecher, die
Abortcmlagcu, Spültüchen, Pntzraume und ähnliche, nicht zu dauerndem Aufenthalt bestimmte,
schwer zu beaufsichtigende Räume.

Was die Vcrtheiluug der Räume auf die Geschossebetrifft, so wird als zweckmäßig
empfohlen,nur zweigeschossigePavillons zu wählen und in die unteren Geschosse die Tagesräume,
iu die obere» die Schlafräume zu legcu. Eine Ausuahme von dieser Vcrtheiluug der Räume und
eine Vereinigung von Tages- nnd Schlafränmcn in einem Geschosse soll aber da gcbotcu sein, wo
es sich um Bettlägerige, Sieche uud Kraute der bessere» Stände handelt. Den beiden erstere» soll
der Wechsel zwischen Tages- und Schlafräumcu mit Rücksicht auf die öftere Nothwendigkeitdesselben
erleichtert, bei den letzteren dem berechtigten Ansprüche auf Bequemlichkeit Rechnung getragen
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werden. Bei der inneren Einrichtung soll alles Sonderbare, Eigenartige und Auffallende ver¬
mieden werden.

Was die Einteilung der Krankenpavillons der Centralanstalt anbelangt, so waren die
Irrenanstaltsdirektoren übereinstimmend der Ansicht, daß eine Trennung der Anstalten in Heil-
und Pflegeanstalten schon lange keine Berechtigung mehr habe, dagegen entsprechedie neuere
Trennung der Kranken nach dem Charakter ihres äußeren Verhaltens, ob ruhig, halbruhig, un<
sauber, epileptisch :c,, schou mehr der Rücksicht auf die Kranken und deren Behandlungsart.

Am meisten wird empfohlen, die Centralanstalt lediglich für die unzuverlässigen zu
reserviren lind diese nach dem Grad ihrer Uebcrwachungsbedürftigteitund der Qualität ihrer
sozialen Eigenschaftenzu sondern.

Nach diesen Gesichtspunktenzerfällt die Centrale etwa in drei Abtheilungen von Ge¬
bäuden, welche außerdem noch nach den Geschlechtern getrennt werden und zwar:

1. in eine Uebcrwachungs-oder Aufnahmeabtheiluug,
2. in eine geschlossene Abtheilung und
3. in eine halb offene oder Beobachtungsabthcilung.
In der Ueberwllchungsabtheilung werden aufgenommen alle aus körperlichen oder

physischeil Gründen sorgfältiger Pflege und Ueberwachung bedürftigen Kranken. Zu diesen sind
zunächst zu rechnen alle Neuaufgcnommcncn, fodann alle diejenigen, welchen wegen Nahrungs¬
verweigerung, Selbstbeschädigungsdrang,Selbstmordneigung oder wegen der Art ihrer Erregungs¬
zustände besonders pflegebedürftig oder unzuverlässig sind. Auszuschließensind jedoch die wirklich
tobsüchtigen,welchedurch ihr allzu aufgeregtes Verhalten das Befinden der übrigen Kranken nach¬
theilig beeinflussen. Diese Kranken werden in besonderenNäumen für Unruhige untergebracht,
"eiche mit den nöthigen Isolirziminern zur Einzeluerpflegungversehen sind

Je nach der Gesammtzahl der unterzubringenden Kranken sind die körperlich Kranken in
besonderenLazarethen untergebracht, oder es werden dieselben mit den andereil Kranken in dem¬
selben Gebäude aber in besonderenNäumen verpflegt.

Was die innere Einrichtung der Aufnahmeabthcilung betrifft, so soll sich dieselbe,außer
d" Vcrschlicßbarkeitder Thüren und Fenster, durch nichts von den Einrichtungen eines bürger¬
lichen Wohnhauses uutcrscheiden. Es sei hier nur noch hinzugefügt, daß von alleil Direktoren
für die erste Behandlung der Irren, auch der körperlichGesunde», die Nettbehandlung empfohlen
u>'d durchgeführt wurde.

Aus der Aufnahmeabtheilung kommendie Kranken je nach ihrem individuelle!,Verhalten
entweder in die geschlossene oder die halb offene Abtheilung.

Was die geschlossene Abtheilung betrifft, f° hält man dieselbe für unentbehrlich;
7'"" es gebe überall da, wo man sich die Kranken nicht beliebig auswählen kann, Kranke, welche
°°wrt hartnäckig auf Selbstmord oder Entweichensinnen, so aufgeregt und gemeingefahrllchsind,
^ sie selbst bei sorgfältigster Anflicht nicht ohne Gefahr für sich und Andere bei offener Thür
öu halten sind I„ die geschlossene Abtheilung kommen alle diejenigenKranken, welche wegen
"sozialer Eigenschaftenaller Art, wegen unruhigen, unsauberen oder besondersauffallenden Ver-
"ltens, wegen Neigung zum Entweichen, zu Gewaltthätigkeiten oder anderen gemeingefährlichen

Ausschreitungen,unzuverlässig oder unberechenbarsind, ohne speziell überwachungsbedürfttgzu sem.
?"ch unter diesen Kranken wird eine räumlicheAbsonderungund zwar der besseren, ruhigeren und
'«"bereu von den unzuverlässigen und ganz unangenehmen Elementen erforderlich erachtet.
5 „ Die geschlossene Abtheilung kann der Isolirzimmer nicht entrathen. Me e Isolnzunmer
'°llen keine Gefängnisse, sondern ausschließlichKrankenzimmersein. Es wnd deshalb empfohlen,
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dieselbennicht als „Zellen" zu bezeichnen. Sie sollen, unbeschadetder nöthigen Festigkeit ihrer
baulichen Konstruktion, gegen Beschädigung durch den Kranken sicher sein und trotz der nöthigen
Sicherung gegen eigene Beschädigung oder Entweichen des Kranken, von allen gefängnißartigen
Einrichtungen frei bleiben. Selbstmordverdächtigeoder besonders unzuverlässigeElemente sollen
ebensowenigin die Isolirzimmer gebracht werden als Kranke mit Selbstbeschädignngsdrang. Die
innere Einrichtung dieser Abtheilung muß selbstverständlichdem Verhalten der Insassen entsprechen,
Fenster und Thüren müssen verschlossen gehalten und erstere, auch in der Station für Unzuverlässige,
mit kleinen Scheiben versehen werden, Fenstergitter sollen ganz fortfallen.

Hat sich nach einer angemessenenVeobachtungszeitherausgestellt, daß ein Kranker weder
übcrwachungsbedürftig ist, noch unter sorgfältigem Verschluß gehalten zu werdeu braucht, aber
zur Versetzung in die Kolonie oder zur Entlassung als geheilt noch nicht ganz reif ist, so wird
derselbe in die halb offene Abtheilung versetzt, wo sich derselbe im Pavillon und in den
vorliegenden Gärten, nicht aber außerhalb, frei bewegen kann.

In dieser Abtheilung sind schon alle Fensterverschlüsse,zumeist auch die Thürverschlüsse
entbehrlich. Das Offen-Thür-System soll zwar meist ohne Schwierigkeit hier durchführbar,
aber grundsätzlichnoch nicht zugestanden werden. Ueber die besondereEinrichtung dieser Ab¬
theilung ist kaum etwas weiteres zu sagen, als daß selbige durchaus den Einrichtungen eines
Wohnhauses entspricht.

Den vorstehend entwickeltenPrinzipien entsprechendwaren die von der Commissionbe¬
sichtigtenIrrenanstalten, mit Ausnahme der Anstalt für irre Verbrecher in Moabit, angelegt und
eingerichtet. Eine Abtheilung lediglich für Tobsüchtige ist, mit Ausnahme der psychiatrischen
Klinik in Halle, nirgendwo angetroffen worden. Sehr angenehm fiel den Mitgliedern der Com¬
mission die Nuhe auf, welche sich überall beim Passircn der einzelnen Abtheilungen bemerkbar
machte. Selbst in den Abtheilungen der Frauen ist kaum ein Erregungszustand bemerkt worden.

Andererseits machtendie Anstalten durch ihren freundlichenlandschaftlichen Villen-Charakter
einen durch leine Aeußerlichkcitirgend welcher Art beengenden Eindruck.

III.

Was nun die besichtigtenIrrenanstalteil betrifft, so ist hier zunächstdie im Jahre 1893
eröffnete Irrenanstalt der Stadt Berlin zu Herzberge zu erwähnen, welche für eine Belegung
von 1050 Köpfen und zwar für 580 Männer und 470 Frauen, jedoch nur für eine einzige
Verpflegungsklasseeingerichtetist. Direktor derselben ist der Professor Dr. Moeli.

Das Areal der Anstalt umfaßt 86 da, wovon 43 Ka augenblicklich bebaut werden. Die
Centrale besteht aus 8 Gebäuden, je 4 für jedes Geschlechtzu beiden Seiten der eigentlichen
Wirtschaftsgebäude, welche die Mittelachseder ganzen Anlagen bilden.

Es sind vorhanden: je ein halboffenes Haus für 110 Kranke, ein Haus für Neuauf¬
genommene von derselben Größe, ein Pflegchaus für 165 bettlägerige Kranke und ein Ueber-
wachungshaus für 50—60 unzuverläffigeElemente. Außerdem ist eine Isolirbaracke mit 10 Betten
für ansteckende Krankheiten und ein eigenes Vadehaus mit Schwimmbassin vorhanden. Das
letztere wird jedoch nicht benutzt. Die einzelnen Gebäude der Ccntrale sind etwas groß gerathen,
weil sonst bei einer Belegziffer von 1050 Köpfen zu viele Gebäude nothwendig geworden wären.

In der Achse der Centrale liegt gleich vorne das Verwaltungsgebäude, dahinter die
Küche und deren Nebenräume, weiterhin die Waschkücheund das Vadehaus. Seitwärts liegt
ein Kesselhaus mit 12 großen Kesseln und weiterhin schließen sich die Villen der Kolonie an,
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welche nach dem wachsendenBedürfniß vermehrt werdensollen. Die Anstalt hat auch ein Werk¬
stattsgebäude, in welchem Tischler, Buchbinder, Stuhlflechter :c. beschäftigt waren. Zur Zeit
befanden sich 850 Kranke in der Centrale und 200 in der Kolonie, davon 150 männliche, 50
weibliche. Der größere Theil der Kolonisten wird im landwirthschaftlichenBetriebe beschäftigt,
der Nest in der Werkstatt mit verschiedenenArbeiten. Im Gegensatzzu Dalldorf hat man in
Herzberge für die einzelnen Gebäude verschiedeneTypen gewählt, was den sonst eintönigen
Charakter einer Centrale recht angenehm verwischte. Die einzelnen Gebäude nehmen mit den
zugehörigen Höfen einen Flächenraum von 8 — 9000 ym ein. Die Höfe sind nur durch
HeÄen von einander getrennt; Mauern hat nur der Hof der Ueberwachungsstation. Ein Isolir¬
haus für Tobsuchtige ist nicht vorhanden.

Dagegen befinden sich in den Pavillons der Centrale Isolirzimmer uud zwar auf jeder
Geschlechtsseite je 6. Es hat sich ergeben, daß dies für die Männer zu viel ist. Bei den Frauen
reichen dieselben jedoch nicht aus. Vergitterungen der Fenster kommen nur in den Ueber-
wachungshäusern vor, sonst sind Gitter nicht vorhanden.

Die Schlafsäle enthalten höchstens12 Betten bei einer Etagenhöhe von 4,2« na. Die
Schlafsäle der körperlichGesunden haben 24 bis 25 odm Luftraum pro Bett; für die bettlägerig
Kranken sind 35 odm vorhauden. Es wurde als ein Mangel bezeichnet, daß das Pflegehaus für
die Bettlägerigen zweigeschossig angelegt sei und für ähnlicheAnlagen ein Barackenbau empfohlen.

Die Gebäude sind sämmtlich in Ziegel-Rohbau ausgeführt und machen gegenüber den
Gebäuden der besichtigtenanderen gleichenAnstalten einen opulenten Eindruck. Dies gilt zumal
auch von der inneren Einrichtung derselben. Es mag die reiche Stadt Berlin sich eine derartige
Anlage wohl gestatten können; zur Nachahmung kann dieselbe jedoch nicht empfohlen werden.
Verbindungsgänge zwischen den einzelnen Gebäuden fehlen; die Verbindungswege sind aus Cement¬
beton hergestellt,welcher jedoch schon viele Spuren der Zerstörung zeigte.

Beachtenswert!) dagegen sind die Küchen- uud Wllschküchcneinrichtungeu, zumal die Be¬
handlung der iuueren Wände, welche aus Ziegel-Rohbau hergestellt sind. Die Closeteinrichtungen
haben Wasserspülung, welches dem daselbst eingeführten Vericfelungssystem entspricht. Das
Wasser wird der Leitung der Stadt Berlin entnommen. Die Beheizung ist eine sehr verwickelte
Dampfheizung uud zwar für fämmtliche Gebäude vom vorberührtcn Kefselhaufe aus. Die Zu¬
leitungen für den Dampf gefchehcn in gemauerten, begehbaren Kanälen. Es haben sich hierbei
jedoch'mancheUcbelstände ergeben. Die gesammte Heizung kostet pro Jahr 85000 Mark für
Brennmaterial und 7000 Mark für Heizpersonal.

Das Verwaltungsgebäude hat eine durch Dampf betriebene Warmwasserheizung,desgleichen tue
Küche. Die großen Gebäude der Centrale haben Dampfluftheizung, die Werkstättenund die Badeanstalt
haben direkte Dampfheizung, die Gebäude der Kolonieund die Prioatwohnungen haben Ofenheizung

Die Beleuchtungder ganzen Anstalt ist eine elektrische,die dazu erforderlichen Einrichtungenund
Maschinen sind wirklich großartig und kommendenen einer mittleren Stadt vollständig gleich.

Mit Amortisation uud Verzinsung kostet die Beleuchtung pro Jahr 47000 Mark ohne
°'e beiden letzteren 18000 Mark. Die ganze Anstalt incl. Gebäude hat 5325 100 Mark ge¬
kostet, also pro Kopf etwa 5070 Mark. Davon entfallen auf das Areal 290 600 Mark, auf die
Gebäude 4 571300 Mark, auf das Inventar 463 200 Mark.

Das ärztliche Personal besteht aus einem Direktor, 2 Oberärzten, 7 Assistenz-und 2
Volontärärzten Wärter sind auf je 8 Köpfe einer vorhanden, jedoch nicht gleichmäßig vertheilt.
3« den Villen der Kolonie kommen 25 Köpfe auf einen Wärter, in der Aufuahmestatiou 5 Köpfe
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Die Wärter sind nicht pensionsberechtigt, jedoch werden ältere tüchtige Wärter in der Nähe der
Anstalt angesiedeltund erhalten dann einige Irre in Familienpflege. Es wird auch darauf Be¬
dacht genommen, daß verdiente tüchtige Wärter, wenn sie heirathen, der Anstalt erhalten bleiben.
Der Lohn der Wärter bewegt sich zwischen25 und 45 Mark monatlich, derjenige der Wärterinnen
zwischen 20 bis 38 Mark.

Die Verwaltung ist in der Weise geregelt, daß, außer den mit der Leitung des Bureaus
beauftragten Beamten, die Hauswirthschaft von einem Oekonomie-Inspektor,der maschinelleBe¬
trieb von einem Bctriebs-Insvektor und die Landwirthschaft von einem Landwirthfchafts-Infpektor
geleitet wird. Diefe Beamten sind untereinander gleichgestellt,dein Direktor aber untergeordnet.

Bezüglich der Vehandlungsweise der Kranken ist hier nichts Besonderes zu erwähnen;
dieselbe entspricht vollständig den vorentwickeltenPrinzipien.

Die zweite Irrenanstalt, welche die Commission zu besichtigen Gelegenheit nahm, war
diejenige zu Alt-Scherbitz bei Halle.

Direktor derselben ist der Sanitätsrath Dr. A, Paetz. Demselben sind unterstellt ein
Oberarzt als ständigerVertreter des Direktors, 4 Assistenzärzte,2 Oberwärter, 2 Oberwärterinnen,
ein Rendant, ein Hausinfpektor, ein Hausverwalter, ein Sekretär und 2 Büreaugehülfen,

Auf je 10 Kranke kommt ein Wärter, dazu 5 Wärter als Handwerksmeister. Ferner
sind vorhanden, eine Wäscheauffeheri»,2 Köchinnen, 10 Mägde, ein Maschinist, ein Kesselheizcr,
2 Ofenhcizer, ein Maurer, ein Gärtner, ein Portier, ein Nachtwächterund 2 Hausdiener.

Zur Gutsverwaltung sind dem Direktor beigegeben: ein Inspektor und ein Gutsvcr-
walter; außerdem das sonst erforderlichePersonal.

Abweichend von den meisten anderen Anstalten ist bei Alt-Scherbitz der Schwerpunkt in
die Kolonie gelegt und tritt deshalb hier der koloniale Charakter der Anstalt am deutlichstenhervor.

Mit dem Bau der Anstalt wurde im Jahre 1876 uach den Plänen und Vorschlägen
des damaligen Direktors von Nietlebcn begonnen, und zwar sollte auf dem Areal des 288 Iia
betragenden Rittergutes Alt-Scherbitz eine kleine Centralansto.lt für ca, 120 Kranke erbaut werden,
während für 330 ruhige, arbeitsfähige Kranke Unterkommen in den Gebäulichkeiten des Gutes,
in vorhandenen Aaucrnhäufern oder neu zu erbauenden kleinen Villen geschafft werden sollte.

Leider starb der geniale Begründer dieser Idee schon im Jahre 1879, doch wurden
seine Gedanken von seinem Nachfolger ganz in feinem Sinne ausgeführt und erweitert.

Die Anstalt, 20 Minuten von der Stadt Schkeuditz gelegen, besteht somit aus der nen-
erbanten Ccntralanstalt und dem Gute. Beide sind durch die Chausseegetrennt.

Was zunächstdie Centralanstalt betrifft, so befindet sich in der Mittelachse derselbendas
Verwaltungsgebäude. Hinter demselbenliegt ein Lazarett) und weiterhin ein Sektionshans. Seit¬
lich rechts liegen die Krankenhäuser für Männer, links diejenigen für Frauen, welche bestehen aus
je einem Aufnahmehaus für gewöhnlicheKranke nnd einem zweiten desgleichen für Pensionäre,
je zwei geschlossenen Abtheilungen bezw. Gebäuden und je einer Beobachtnngsabtheilung Diese
villenartig gebauten Abtheilungen liegen in gut gepflegte» Gärten, welche lediglichdurch leichte
Swketenzäune von einander getrennt sind. Nur der Garten der Unzuverlässigenwar mit einer
Mauer umgeben. Die innere Einrichtung der Gebäude war einfach aber recht wohnlich. Gitter
waren gänzlich vermieden. Die Veobachtungsstationcn enthalten im Erdgeschoß 2 größere und
2 kleinere Tagräume, Bade- und Waschraum:c., sowie in einem Ausbau 3 Ifolirzimmer. Die
Letzterenhaben weder Gitter noch Läden, sondern nur feste Scheiben; zur Verdunkelung dienen
BrettchenJalousien, die von innen durch einen sinnreichenMechanismus herabgelassenund gestellt
werden können.
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Die Ausnahmestationen sind ähnlich eingerichtet. Im oberen Stockwerk sind die
Schlafräume. Die geschlossenen Abtheilungen enthalten 5 Isolirzimmcr wie vorhin beschrieben.
Die Aufenthaltsräumc habeil keine Gitter, sondern nur kleinere Scheiben. Das in der Mitte ge¬
legene Lazareth, eine einfacheBaracke, ist für körperlich Kranke bestimmt und enthalt auf jeder
Gcschlcchtssciteeinen Saal und 2 kleine Räume, Bad «. Die Nebenzimmerfind für Sterbende
und Störende bestimmt. Sie öffnen sich nach dem Saal und dem Korridor hin.

Die Heizung ist theils Luftheizung, theils Kachclöfcnhcizungin Form der sogenannten
Vorn'schenLufterncuerungsöfen,die sehr gelobt werden. Dieselben bestehen aus einem gemauerten
Kern und einem Gifenblechmantel. Sie sind mit Vorrichtungenversehen, durch welche die schlechte
Luft ab- und frische Luft eingeführt wird. Die Isolirzimmer sind mit Niederdruckdampfheizung vcrschcu.

Die Abortc bestehen aus Torfstrcu-Kloscts mit Kübelsystem und über Dach geführten
Ventilationsrohren.

Die Fußböden der Erdgeschossesind aus Eichenriemeu in Asphalt hergestellt. Die
älteren Fußböden und diejenigender oberen Räume sind aus Tannenholz. Die Wascheinrichtungen
sind höchst einfach.

In den Badezimmern befinden sich Badewannen aus schwerem Kupfer, weil eiserne
emaillirte Wannen sich schlecht gehalten haben. Die Versorgung der Anstalt mit Wasser geschieht
durch ein Pumpwerk, welches zunächst das Wasser nach einem hochgelegenen Wasserthurm schafft.

Die Abwässer der Anstalt werden durch eine Thonrohrleitung der Elster zugeführt.
Die Beleuchtung geschieht zur Zeit uoch mit Petroleumlampen, jedoch ist eine elektrische

Beleuchtung in Aussicht genommen.
Auf der anderen Seite der Chausseeliegt das eigentliche Gut, bestehendaus dem Wohn¬

haus für den Direktor (das frühere Wohnhaus des Besitzers); seitlich hicruou und zwar nach
Westen hin ist auf der einen Seite der Schafstall, eine Scheune und die sogenannte Frauen¬
gutsstation, d. h. ein Gebäude, welchesumgebaut ist, im Souterrain die Molkerei, im Erdgeschoß
Wohnungen für Beamte und im ersten Stock Zimmer für Kranke enthält, die in der Molkerei
und im Knhstllll beschäftigt sind. Westlichhiervon liegen die Küche,das Waschhans, die Schweine-
ställc, eine Remise und die Brennerei. Auf der anderen Seite liegt eine Scheune, ein.Kuhstall,
ein Pferdcstall und die sogenannte Männergutsstation, welche die Wohnung für den Gärtner und
für Kranke enthält, die in den Ställen, im Hofe :c. beschäftigt sind. In der Peripherie liegen
westlich 5 Fraucnvillcn, sie unterscheidensich wenig von einfachen Landhäusern. Zu ebener Erde
^finden sich die Wohnräume, Spülküchc, Badezimmer ic, im oberen Stock die Schlafräumc und
die Garderobe». Eine dieser Villen ist für Kranke besserer Stände berechnet. Ueberall ist Offen-
Thür-System. Nach Osten zu wird das Areal des Gutes von einem von der Chanssee sich ab¬
zweigendenWege begrenzt, der in das Dorf Alt-Scherbitz führt. In diesemDorfe stnd nach und
>>"ch «eine Nauernhänser angekauft uud zu Anstaltszweckenumgebaut worden, ste werden von
Kranken und Bediensteten bewohnt. Die Häuser waren schlecht gebaut, medng, zum Theü am
Nerg gelegen,uud feucht. Sie siud sehr wohulich eiugcrichtet,haben Vorgärten uud find durchweg
" Oel gestrichen. Oberhalb des Dorfes stehen ? Männervillen, in ähnlicher Weise gebaut w.e
die Frauenvilleu. Sämmtliche Villen haben Pappdächer und die älteren derselben ein Ober¬
geschoß in Fachwerk, welch' letzteres sich jedoch schlecht bewährt hat. Ans einer Terrasse zwischen
Wutsgehöftund Dorf steht das Gesellschaftshans,bestehend aus einen, größeren parkettirtc» Saal
""d kleineren Räumen an den Querseitcn. Dasselbe dient gleicherzeü als Bühne und zu gottcs-
dicnstlichen Zweckenfür beide Cunfcfsiunen.
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Mit der Centtalanstalt verbunden ist das isolirt stehende Siechenasyl Kaiser-Wilhelm-
Augusta-Stiftung. Dasselbe ist für unheilbare, nicht gemeingefährlicheGeisteskranke bestimmt,
welche innerhalb der Provinz Sachsen ihren Unterstützungswohnsitzhaben, oder als Landarme der
Fürsorge des Lcmdarmenverbandes der Provinz anheim gefallen sind. Unrnhige, und der irreu-
ärztlicheu Behandlung bedürftige Kranke sind hier ausgeschlossen, Idiote und Epileptischewerden
nur dann aufgenommen,wenn ausreichenderRaum und die erforderlichenEinrichtungen vorhanden
sind. Der Verpflegungssatzbeträgt 240 Mark. Znm Gute gehört ferner eiu großer Forst, Jagd
und Fischerei. Außerdem wird geziegelt und in Längsüfeu gebrannt. Hierbei werden jedoch keine
Kranken verwendet.

Das Essen wird durch einen besonderenWagen von der ziemlichweit abgelegenenKüche
nach den einzelnenHäusern hingefahren. Der Wagen bestehtaus vieleu Abtheilungen, die hermetisch
verschlossen sind und dadurch ein rasches Abkühlen der Speisen verhindern.

Die Anstalt ist für 800 Köpfe eingerichtet, wovon 39,k«/<, in der geschlossenen Anstalt
nnd 60,»°/o nach dem Offeu-Thür-Systcm behandelt werden. Die Banrechnung der Anstalt soll
mit einer Summe von 1571800 Mark abgeschlossen haben. Da in dem Asyl 160 Kranke unter¬
gebracht sind, so daß im Ganzen 960 Kranke daselbst verpflegt werden, so würden demnach auf
den Kopf der Verpflegten 1630 Mark Baukosten (cxcl. Grunderwerb) entfallen.

Diese Snmme darf jedoch nicht zu falschenSchlüssen führen, da ein großer Theil der
Gebäude, die ganze Landwirthschaft,das Direktor-Wohnhaus und viele kleinereVillen vorhanden
waren und den jetzigen Zweckenlediglich angepaßt sind. Im Uebrigen aber war die Besichtigung
dieser Anstalt am meisten geeignet, den großen Fortschritt vor Augen zu führen, den die Irreu-
pflcgc und die zur Ausübung derselben erforderlichenEinrichtungen in den letzten Jahrzehnten
gemachthaben.

Trotz größter Einfachheit waren die baulicheu Anlagen in hohem Maaße anheimelnd
nnd wohnlich. Trotz der großen Zahl frei sich bewegender Kranken herrschteallerorts eine wohl¬
thuende Rnhc und die znr Feldarbeit antretenden Kranken marschirtcn mit militärischerOrdnung
auf, gruppirten sich um die zu bedienenden Gcräthc uud Geschirre und zogen mit heiterem
Gcsichtsausdruckzu Felde ab.

Außer den vorberührten beiden größeren Anstalten wurden noch die psychiatrische und
NervcnMinik Halle und die Anstalt für irre Verbrecher im Zcllcngefängniß zu Muabit einer
Besichtigungunterzogen.

Die erstere liegt in nächster Nähe der Stadt und ist auf einem ca. 2 Iia großen, mit
Mauern umschlossenenGelände erbaut. Die Bauart der Anstalt entspricht den Eingangs dieses
Berichts entwickelten Prinzipien. In der Hauptachse liegt zunächstdas Verwaltungsgebäude, dann
folgen das Wirthschaftsgebäudeund das Kesselhaus, Rechts liegt zunächst eine mit dem Verwaltungs¬
gebäude verbundene Baracke für Bettlägerige, dann eine Villa für Neconualescenten nnd zuletzt
ein Isolirhaus für nuruhige und unzuverlässige Elemente, Die ans der linken Seite liegende
Abtheilung für Männer ist gerade so eingerichtet. Die einzelnen Gebäude sind von Gartcnanlagcu
umgeben, welche durch Hecken von einander getrennt sind. Das Hauptgebäude enthält den Hörsaal
für den klinischenUnterricht, Im Uebrigen hat diese Anstalt keine besonders erwähucnswcrthc
Eigenthümlichkeiten Bauart uud Einrichtung entsprechender Anlage in Herzbcrgc. Auffallend
waren nur die ziemlich bedeutenden Kosten, welche der Ban und die Einrichtung verursacht haben.
Dieselben wurden zu 750000 Mark angegeben, was bei einer Bclegstärkevon ca. 150 Kranken
pro Kopf 5000 Mark betragen würde.
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Die Anstalt für irre Verbrecher in Moabit bietet gegenüber den vorhin besprochenen
Anstalten ein wesentlich anderes Bild. Hier ist der Charakter einer Gefangenenanstalt beibehalten
und wird derselbe auch wohl niemals abgestreift werden können. Es befanden sich in Moabit
etwa 60 irre Verbrecher, welche zum Theil, je nach ihrem Verhalten, in Tages- bezw. des Nachts
in gemeinsamenSchlafräumen, zum Theil in Zellen untergebracht waren. Fenster und Thüren
der von den Irren bewohntenRäume waren gegen ein Nusbrechenoder Entweichen stark gesichert.
Die Einrichtung der Zellen entspricht der gleichenEinrichtung in den rheinischenIrrenanstalten.
Die Detinirlen wurden zum Theil mit Handarbeiten (Stnhlflechten:c.) beschäftigt. Im Nebrigen
bot die Anstalt in baulicher Beziehung nichts besonders Vemerkenswerthes. Zu erwähnen wäre
nur noch, wie der Arzt der Anstalt seine Ansicht dahin äußerte, daß derartige Anstalten nicht als
Nebenllxlagcn einer Irrenanstalt, sondern weit besser als solche eines Gefängnisses zu errichten
sein dürften.

IV.
Neben den vorberührten, der Irrenpflege dienenden Anlagen wurden sodann noch zwei

weitere Anstalten besichtigt, welche der Unterbringung, der Pflege und der Erziehung von Epi»
leptikern dienen. Was die Einrichtung derartiger Anstalten betrifft, so entnehmen wir einem
Gutachten des Dr. Wildcrmuth aus den Verhandlungen des X11I. Landtags der Provinz Sachsen
und den Mittheilungen der Direktoren der besichtigtenAnstalten das Nachstehende:

Das Wesen der Epilepsie besteht in anfallweise auftretenden Bewußtfeinsstörungen, die
in der Mehrzahl der Fälle, aber nicht immer, mit allgemeinen Convulsionen verbunden sind.

Als heilbar sind zu betrachten 12«/«, als besserungsfähig45«/«, als unheilbar 43°/«
der Epileptischen.

Kaum 20«/« der Epileptischen, wenigstens derjenigen, welche Anstalten aufsuchen, sind
geistesintakt. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle führt die Krankheit zum Schwachsinn
in seinen verschiedenenStufen, von den leichteren, nur in einer gewissenStumpfheit bestehenden
Formen, bis zu den schwersten Graden des Blödsinns. Neben dieser Störung der intellektuellen
Seite des Geisteslebens tritt in einer großen Anzahl von Fällen in einer für die Epilepsie
geradezu charakteristischen Weise auch eine tiefgehendekrankhafteAenderung im ethifchen Verhalten
des Kranken, in seinen gemüthlichenBeziehungen zur Familie und Gesellschaftein.

Neben diefer chronischenEntartung beobachtet man akut auftretende Psychosen von
großer Heftigkeit, die indeß meist rasch vorübergehen.

Der Beginn der Krankheit kann schon in die ersten Lebensjahre fallen und keine Alters¬
stufe wird von ihr verfchont. Bei Anstalten für Epileptiker wird man selten mit Kindern unter
8—10 Jahren zu rechnen haben. Denn tritt die Krankheit in irgendwie heftiger Weife im
frühen Kindesalter auf, fo führt sie rasch zu mehr oder weniger hochgradigerHemmung der
psychischen Entwickelung, zur Idiotie und die betreffenden jugendlichenKranken gehören nicht in
Epileptiker- sondern in Idiotenanstalten. Tritt die Krankheit bei Kindern nur in sehr leichter
Form auf und läßt sie namentlich das geistige Leben intakt, so wird Anstaltshülfe überhaupt
nicht in Anfpruch genommen. Nach Aufwärts ist eine Grenze des Alters nicht festzustellen. An
hohes Mcr erreichen die Epileptiker im Allgemeinen nicht. Dagegen ist eine große Anzahl von
Epileptischen,die im mittleren Lebensalter stehen, des Anstaltsaufenthalts bedürftig.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß auch Nervenleidende anderer Art in Asylen für
Epileptischeerfahrungsgemäß Aufnahme suchen; so namentlichdie verschiedenen Formen der Hysterie,
jugendliches Irresein, Veitstanz, theils weil sie mit Epilepsie verwechselt werden, theils weil es an

2«
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Spczialanstalten für die Kranken fehlt. Aus den eben angeführten Thatfachen, namentlich aus
dem Unistande, daß man es bei der Fürsorge für Epileptischemit Kranken verschiedenen Lebens¬
alters zu thun hat, sich unterscheidendnach der Schwere des Grundleidens und nach dein Grade,
in welchem das geistige Leben Noth gelitten hat, ergeben sich mannigfacheAufgaben, die in einem
Epileptiker-Asylzu erfüllen sind, also verschiedene Verpflegungsgruppen, für welche wieder auf
verschiedene Weise gesorgt werden muß. Neben genügender ärztlicher Behandlung muß in der
Anstalt die Möglichkeiteines der Fassungsgabe der einzelnenKrankenkategoricnangepaßten Unter¬
richts, gewerblicher Unterweisung, landwirthschaftlicherThätigkeit geboten sein. Bei dem Uebergang
zwischen den einzelnen Fallen nach Form und Schwere der Erkrankung, bei dem oft periodischen
Wechsel im Befinden des Kranken, bei der Möglichkeit akuter Comvlikationen, welche einen fönst
leidlich normalen Kranken vorübergehend zu einem gefährlichen oder wenigstens störenden Irren
machen, bei dem häufig fortschreitendenlangsam nach abwärts zielenden Verlauf des Leidens, ist
die Verpflegung Heilbarer und Unheilbarer in gesonderten Anstalten weder wünschenswcrthnoch
durchführbar, ebensowenigals ganz gefonderte Anstalten für jugendlicheund erwachsene Kranke.
Aus einer Heilanstalt wird die Pflegeanstalt, aus einem ursprünglich nur für jugendlicheKranke
bestimmten Asyl ein solches für Erwachsene mit Nothwendigkeitsich entwickeln. Am Besten wird
den Anforderungen der Epileptikerfürforge in der Weise entsprochen, daß man in dem Nahmen
einer Anstalt heilbare und unheilbare, geistig normale und uicht normale, jugendliche und erwachsene
Kranke unterbringt und den verschiedenen aus der Form der Krankheit und den Differenzen im
Lebensalter sich ergebenden Gruppen durch Einrichtung gesonderter Abtheilungen in möglichstin-
dividualisirender Weise gerecht wird.

Diese Gruppen wären:
1, kindliche und jugendlicheschulfähigeEpileptische;
2, erwachsene und halberwachseneKranke, denen auf der Männerfeite Gelegenheit zu

gewerblicherBeschäftigung, auf der Weiberseite zu Arbeiten im Haus, in der Wasch¬
küche :c. und in Handarbeiten gegeben werden kann;

3. erwachseneKranke, welche in der Oekonomiebeschäftigtwerden;
4. Pfleglinge, zu denen vorübergehend auch die Kranken zu rechnen sind, welche akuten

geistigen Störungen unterworfen sind.
Eine besondereGruppe dieser Pfleglinge bilden epileptischeKinder, die nicht in

die Kategorie 1 gehören.
Für die Wahl des Ortes, an dem die Anstalt errichtet werden soll, und für die bauliche

Ausführung muß die Thatsache maßgebend sein, daß den Kranken, die hier in Betracht kommen,
die Anstalt für Jahre, häusig genug für Lebensdauer die Heimath ersetzen muß. Die Umgebung
des Asyls muß deshalb landschaftlicheine freundliche, Abwechslungbietende sein; die Wohngebäudc
sollen, soweit sich dies mit den speziellen Zwecken verträgt, etwas Behagliches haben lind sich von
kasernenartiger Schablone entfernt halten. Jedes Wohngebäude foll frei stehen und in seiner
nächsten Umgebung Raum zu Spiel und freier Bewegung bieten. Die einzelnen Gebäude dürfen
nicht zu klein fein, weil eine große Zahl zerstreut liegender kleiner Pavillons im Interesse des
lausenden Dienstes, namentlich mit Rücksicht auf die so dringend nothwendigeBeaufsichtigung des
Wartepersonals nicht zu empfehlen ist. Die einzelnen Wohngebäude können 30 bis 50 Kranke
enthalten. Für die Gliederung im Einzelnen ergiebt sich aus dem bisher Erörterten Folgendes:

1. Völlige Trennung der männlichen und weiblichenAbtheilungen; zu letzteren gehören
auch die Abtheilungen männlicher, im Kindesaltcr stehender Kranken, welcheweibliche
Pflege haben.
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2. Trennung der schulfähigenEpileptischenin besonderenGebäuden.
3. Das Gebäude für gewerblich thätige halberwachsene und erwachsene Kranke kann

gemeinsam sein,
4. Dasselbe gilt für das Oekonomiegebäude.
Bei den Möbeln, welche in den Räumen für Epileptischezur Verwendung kommen, kann

man immerhin durch Abrundung der Ecken und Kanten der möglichen Verletzung der Kranken
bei Anfällen einigermaßen vorzubeugen suchen. Dies vorausgeschickt,wird die Anordnung der
seitens der CommissionbesichtigtenAnstalten verständlicherwerden.

Die erste dieser Anstalten war diejenige der Stadt Berlin bei Niesdorf, welcher der
Dr. Hebold als Direktor vorsteht. Dieselbe ist im vorigen Jahre erst eröffnet worden, umsaht ein
Areal von 90 da, wovon 54 Ka in Kultur sich befinden, ist für eine Belegstärke von 1000 Erwachsenen
und 1 00 Kiudern erbaut und hat incl. Grunderwerb und Inventar 5 290 000 Mark gekostet.

Die Gebäude der Anstalt, deren Zahl sich auf 51 belauft, zerfallen in 4 Gruppen.
Die Centrale enthält das Verwaltungsgebäude, das Wirtschaftsgebäude und das Maschinenhaus
auf der einen, die Kirche und das Lcichcnhaus auf der anderen Seite des Hauptzufuhrweges.

Zu beiden Seiten hiervon befinden sich je ein geschlossenes Gebäude für Männer und
für Frauen und zwei Vcamtcnwohnhäuscr. Jedes dieser Gebäude ist für 120 Kranke eingerichtet.

Die zweite Grnppe bildet die Kolonie, welche aus zwei Abtheilungen von je 12 einzelnen
Villen für jedes der beiden Geschlechterbesteht. Diese beiden Villengruvpen liegen unmittelbar
einander gegenüber, nur durch einen Weg getrennt, was zu Uebelständen geführt haben soll-
Neuerdings hat man deshalb ein Zusammenkommender verschiedenen Insassen durch mechanische
Hülfsmittel zu verhüten gesucht. In der Kolonie befinden sich 525 Kranke, davon der weitgrößere
Theil Männer.

Die dritte Gebäudcgruppc bildet die Laudwirthschaft, von welcher nichts Besonderes zu
bemerkenwäre. Dicht anschließendhieran liegen zwei Villen, eine für Männer und eine für
Weiber, welche in der Landwirthschaftbeschäftigt werden.

Die Villa fiir Weiber hat vor Kurzem von diesen geräumt werden muffen und sind nun¬
mehr diese beiden abgezweigtenVillen nur noch von Männern bewohnt.

Als letztes für sich eine Gruppe bildendes Gebäude wäre das Haus für fchulpflichtige
Kinder zu erwähnen, deren in demselben 100 beiderlei Geschlechts untergebrachtwerden können.
Dies Gebäude enthält die nöthigen Tages-, Schlaf- und Speisesäle, sowie die Räume für den
Unterricht und die körperlichen Uebungen. Es findet hierbei eine vollständige Trennung der
Knaben von den Mädchen statt.

Bauart und Einrichtung der Anstalt cutsprichtderjenigen, der früher beschriebenenAnstalt
z» Hcrzbergc. Man sieht überall, daß es an Mitteln nicht gefehlt hat.

Die Abortc haben Wasserspülung, Die Fäkalien dienen zur Berieselung. Heizung und
Beleuchtung entsprechen vollständig den Anlagen in Hcrzbergc. Die einzelnen Gebäude liegen
sämmtlich in Gärten und sind nicht einmal durch Hecke»von einander getrennt. Das ärztliche
Personal besteht außer dem Direktor aus einen, Oberarzt und 4 Assistenzärzten. Auf je 9 Kranke
lst ein Wärter vorhanden. Die Wärter sind nicht pcnsionsberechtigt. Dieselben beziehen neben
freier Station und Dicnstklcidern27—45 Mark pro Monat.

Die Verpflegung hat gekostet 2,58 Mark täglich für jeden Kranken.
Außerdem sind angestellt: ein Octouomieinspcktor,5 Hausdiener, eine Oberköchin, eine

Oberwllschcrin, 0 Knchcnmädchcn,5 Waschmägdc und 2 Hausväter; ferner ein Betriebsinspektor,
26*
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!) Heizer, ein Oberhcizer und 3 Nachtwächterund endlich ein Laudwirthschaftsinspcktor,? Arbeiter,
3 Futterwärter, 3 Kutscher,5 Mägde für die Milchwirthschaft.

Die zweite von der Commission besuchte derartige Anstalt war die Heil- nnd Pflegc-
anstalt für Epileptische, Idioten und Irre zn Uchtspringc, Direktor der Anstalt ist Dr. Alt,
welchem zur Zeit noch 4 Assistenzärzte bcigegebenwaren. Die Anlage ist für 1000 Kranke be¬
stimmt, war jedoch zur Zeit der Besichtigung nur zum Theil fertig gestellt und bezogen. Eine
Durchführuug des ganzen Bnnprogramms soll erst nach nnd nach mit steigendem Bedürfniß erfolgen,

Für die Errichtung der Anstalt wurde das Gut Moddcrkuhl au der Bcrliu-Üchrter Bahn,
zwischen den Stationen Vinzclberg und Iäucnitz erworben, welches durch Ankauf uergrößcrt und
durch Austausch abgerundet ein Areal von 800 Morgen umfaßt, worunter sich etwa 300 Morgen
Acker und 270 Morgen Wald befinden.

Der Ankauf desselben hat 195 000 Mark gekostet.
Nach Errichtung der Anstalt wurde daselbst von der Eisenbahnvcrwaltung eine besondere

Haltestelle errichtet. Die Disposition der Gebäude ist eiuc fast symmetrische. In der Hauptachse
liegen das Gescllschaftshaus,das Vcrwaltnngsgcbäudc, das Wirthschciftsgebände,das Kesselhans,
das Lazarett) und das Leichcnhaus. Sodann sind vorgesehen, und zwar für jedes der beiden
Geschlechter getrennt, ein Nnstaltshaus für 80 Kranke, ein desgleichen für 50 schulpflichtige Kinder,
eine Villa für 25 Kranke besserer Stände und ein Arbeitshaus für 40 Arbeitsfähige; ferner ein
Wohnhaus für 50 Männer, welche auf dem Gntshof beschäftigtwerden, ein Vccnntcnhaus, ein
Schulgebäude, ein Wcrkstättcngebäude,ein Kinderkrankenhaus und ein Logishaus für die Ver¬
wandten der Kranken, welchesonst ein Unterkommennicht finden würden.

Weitere Villen sollen im Laufe der Zeit um die Centrnle herum nach Bedürfniß ange¬
baut werden.

Fertiggestellt waren zur Zeit der Besichtigung der Anstalt erst 7 Gebäude. Es hatte
sich aber bereits eine Ucbcrfüllung einzelner Gebäude herausgestellt, so daß in einen: der nur für
80 Köpfe bestimmten Gebäude deren 120 untergebracht waren.

Die Ausführung fämmtlichcr Gebäude entsprach dem ländlichen Villenstil mit über¬
stehendenDächern in Ziegelrohbau, Die Dachdeckung bestand aus Schiefer. Die Bauweise in
Uchtspringc dürfte wohl am meisten derjenige» entsprechen,welche allgemein empfohlen werden
kann; dieselbe ist einfach und durchaus solide. Die Anstalt hat eine Wasserleitung, deren Pump¬
werk durch elektrische Energie betrieben wird. Die Beleuchtung ist ebenfalls eine elektrische.

Für die Koch- und Waschküche ist Dampfbetrieb vorgesehen; für die Beheizung der An-
stllltsgebäude hat man Niederdruck-Dampfheizunggewählt. Das Verwaltnngs- und Beamten¬
gebäude hat Ofenheizung.

Als Abort-System waren ursprünglich ^Vater-(Äo^ts vorgesehen, weil Ricsclwicsen
angelegt werden sollten. Die Berieselung des Geländes ließ sich jedoch nicht ansführcn und sind
deshalb zunächstTorfmnll-Eluscts angelegt worden, welche jedoch den Beifall des Direktors nicht
gefundenhaben. Derselbe hält für derartige Anlagen das Tonnen-System für cmpfchlenswcrth,
für den Fall, daß eine Berieselung cmsgefchlossen ist.

Als Bettstellen wurden solche aus Eisen mit Drahtrost verwendet, welche seitlich und am
Fuß- und Kopfende cingeschobcnc Bretter haben. Zur Bedeckungwaren wollene Teppiche vor¬
handen; Federdeckenfind, wenigstens auf den Abtheilungen, aus hygienischen Gründen ausge-
schlosseu. Für die Unterlage bei Unreinlichen dienen mit Moos gefüllte Säcke, durch welche die
Flüssigkeitdurchsickern kann, so daß der Patient nicht naß liegt. Die Billigkeit jenes Materials
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gestattet eine häufige Erneuerung. Unter das Bett kommt eine Holzrinne zu stehen, durch welche
die aufgefangene Flüssigkeit in ein Gefäß geleitet wird.

Bei Epileptischenmüssen die Bettstellen mit seitlichen,hohen Borden versehen sein, die¬
selben werden entweder hergestelltdurch abklappbare Bretter oder — an eisernen Bettstellen —
durch ein stramm ausgespanntes, aber mit dein Eisenstab, an dem es befestigt ist, abrollbares
Segeltuch.

Die ganze Anstalt ist incl. Grundcrwcrb, Eisenbahnstation und Inventar zu 3162000
Mark veranschlagt, was für eine Kopfzahl von 1000 rund 3200 Mark pro Kopf ergeben würde.

Der Commission war bereits bei der Besichtigung der Berliner Anstalten die reiche
Ausstattung der ärztlichen Untersuchungsräume mit elektrischenund anderweitigen Apparaten
aufgefallen.

Daß dies bei der psychiatrischenund Ncruenklinik in Halle in besonderemMaaße der
Fall war, entsprach lediglich dem Charakter der Anstalt als Lehrinstitut, das allen Anforderungen
der Wissenschaftnach den neuesten Erfahrungen und AnsprüchenRechnung zu tragen hatte; daß
aber auch die Heil- und Pflcgcanstalt Uchtspringe darin nicht nachstand, mußte einigermaßen
auffallen. Die Eommission fand hier nicht nur jene Einrichtungen wieder, welche sie schon in
Berlin bewundert hatte, sondern noch darüber hinaus bestand eine nach allen Regeln der modernen
Terapie eingerichtetebesondereAbtheilung zur Behandlung auswärtiger Patienten, eine wirkliche
Poliklinik, mit allen Einrichtungen, wie sie zur Erkennung und Behandlung der Nervenleiden er¬
forderlich sind — Elektrische Apparate und Bäder, Einrichtungen für statische Elektricität, Mi¬
krotome, Mikroskope, Brutofen lind dergleichenmehr —.

V.

Als letzte Anstalt, welche die Commifsiou in Augenscheinnahm, ist die Blindenanstalt
zu Kleefeld bei Hannover zu erwähnen. Dieselbe ist als Internat für 140 Zöglinge erbaut, für
eine solche aber zu klein gerathen und erst vor zwei Jahren eröffnet worden. Die Anstalt besteht
aus einem Hauptgebäude, einem Gebäude für ältere Handwerker, einer Seilerhalle, einer Turn¬
halle und einem Gebäude für Neuaufzunehmende. Die Spielplätze sind für Knaben und Mädchen
getrennt. Die ganze Anlage hat excl, Grnuderwerb jedoch incl. Inventar 438000 Mark gekostet.
Die Gebäude sind in Ziegelrohbau sauber ausgeführt und mit Schiefer gedeckt.

Das Hauptgebäude enthält im Kellergeschoßdie Wirthschafts-, Vorraths- und Arbeits-
räume, im Erdgeschoß die Lehr- nnd Anfenthaltsmnmc, im oberen Geschoß die Schlafräumc und
die Aula. Außer den Räumen für die Blinde» enthält das Gebäude die Wohnung für den
Direktor in einen: der Flügel und im gegenüberliegendendiejenige für einen Lehrer. Für zwei
Lehrerinnen sind ebenfalls die nöthigen Räume vorgesehen. Die übrigen Einrichtungen unter-
scheiden sich nicht von denjenigeneines gut eingerichtetenSchul-Iutcruats. Auch boten die Neben¬
gebäude keine besonderen Neuerungen.

Bemerkenswert!)war die sehr praktischeBekleidung der Flurwäude auf etwa 1'/« m
"it Blendziegel nnd Abrundnng sämmtlicher Ecken der Thür-, Fenster- lc. Oeffnungen, welche
zur Nachahmung empfohlen weiden kaun. Auch muß noch erwähnt werden, daß die Fenster an
den von den Blinden benutzten Fluren sich sämmtlich nach Außen öffne», so daß bei geöffnete»
Fenstern die Möglichkeiteines Anstoßens der Blinden beseitigt ist.
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Nacht«,!.

Im Anschlüssean die im November pr. nnternonnnciie Nesichtignngsreisenorddeutscher
Irrenanstalten und gewissermaßen zu ihrer Ergäuznng hat der Pruviuzialausschuß in den Tage»
vom 16. bis zum 22. Juni er. eine Anzahl süddeutscher Anstalten besucht uud eingehend besichtigt.

Es waren dies am:
16. Iuui die Anstalten zu Emmendiugen uud Illcuau bei Achern;
1?. Iuui die Irreuabtheiluug für geisteskrankeVerbrecher bei der Strafanstalt zu

Bruchslll;
20, Juni die Kreis-Irrenanstalt zu München und endlich am
22. Juni die Kreis-Irrenanstalt zu Gabersee.
Vuil der ursprünglich mit in den Rciseplcin aufgenommenen Besichtigungder Württem¬

bergischen Anstalt zu Schussenriedwurde Abstand genommen,da die Anstalt nach Angabe des mit
dem Irrenwesen betrauten Mediziualrathes nichts besonders Bemerkenswerthesdargeboten Hütte.

Da eine eingehendeBeschreibuug der Austeiltenund des dort Gesehenennicht Aufgabe
dieses Berichtes ist, um so mehr, als eine derartige Beschreibungin dem Reiseberichtedes jetzigen
Direktors von Grafcnbcrg, Dr. Pcretti, bereits enthalten ist (1W8), so können wir uns in dem
Folgenden auf den allgemeinen Eindruck beschränken,den die von uus besichtigten Anstalten auf
uns gemachthaben, sowie auf das, was uns an ihnen als neu aufgefallenist.

Wir können dabei an den Anstalten Illenau und Müuchcu um so schneller vorüber gehen,
als es sich bei beiden um geschlossene Anstalten handelt, die schon seit längerer Zeit gebaut, den
jetzigen Anschauungen kaum noch entsprechen uud die wir mehr wegen ihres alten Rufes als in
der Absichtder Belehrung besucht haben. Und doch würden wir es zn bedauern haben, wen»
wir das alte Illenau nicht gesehen hätten. Mit seinen alten Gebunden, den niedrigen Räumen
mit ihren alten Bildern und dein altväterlichen Hcmsrathc, seinen spinnenden Frauen in grünen
Gärten, uud alles das sauber und gut gehalten, zog an unseren Augen eine Reihe von Stillleben
vorüber, Bilder der Nnhe nud des Friedens, wie man sie iu eiuer Irreuaustalt uicht gerade
häufig findet. Als nun der Direktor seine Beamten gegen Abend zn einem kleinen Imbiß vereint
hatte uud die Anstaltskapcllc hierzu ihre Weisen ertönen ließ, konnten wir mir mit der Ueber¬
zeugung von Illenau scheide»,daß die Anstalt nichts von ihrem guten Rufe eingebüßt hat und
daß es auch in einer alten Anstalt, wenn auch mit einer größeren persönlichenAnstrengungmöglich
ist, den Kranken ein segensreiches Heini zn schaffen.

In München war dicfcr Eindruck nicht derselbe. Die Anstalt München entbehrt der
Möglichkeit,sich wie Illenau ausdehnen nnd die Mängel der inneren Einrichtung dnrch den Bur¬
zug ihrer Gärten ersetzenzu können. Diese Mängel treten daher um so nngcmildcrtcr hervor.
Bezeichnend für München ist die große Ausdehnung, welcheder Bettbchandlnng zugestandenwird.
Eine große Anzahl von Kranken wird wenn irgend möglich im Bett gehalten und es besteht daher
eine ganze Anzahl sogenannterWachabtheilnngen mit «stündigen Nachtwachen. Die Controle dieser
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Nachtwachenwird durch eine Controlnhr ermöglicht,welche sich auf dem Direktionsbürcau befindet,
und die mit den einzelnen Wachabthciluugcndurch elektrische Leitung in Verbindung steht. Die
Anstalt hat 550 Kranke und ihr Äufnahmcbezirkumfaßt 1500 000 Einwohner, Noch weniger
war eigentlichin Bruchsal zu holen. Seiner Zeit hatte der Bruchsaler Versuch, die geisteskranken
Verbrecher in einem besonderen Adnexc der Strafanstalt zu behandeln, Aufsehen erregt und
Veranlassung zu ciuer ganzen Reihe von Veröffentlichungengegeben. Seitdem ist ein Menschen¬
alter dahin gegangen, die Ansprüche sind ganz andere geworden und wenn auch nicht das System
von Arnchsal, so ist doch seine Art der Ausführung veraltet.

In sehr unzureichenden Räumen winden zur Zeit 13 Geisteskrankeverpflegt. Eingerichtet
ist die Anstalt zur Aufnahme von 30 Kranke», in 3 Einzelzimmern und 5 Tobzellen, sowie in
mehreren größeren Räumen, die zu gleicher Zeit als Arbeitsräume benutzt werden. Ueberhaupt
wird ans die Beschäftigungder Kranken die größte Sorgfalt verwendet, und sie waren auf deu
geräumige» Höfeu unter Aufsicht von insgesammt 4 Nnfseher» mit den verschiedenstenArbeiten
beschäftigt. So wenig sich dagegen sagen laßt, so erscheint es doch fraglich, ob eine Beschäftigimg
mit der Axt, wie wir sie gesehen haben, bei den immerhin nnzuverlässigenElementen zweckmäßig
erscheint. Alles ist sehr einfach und nrfprünglich und soll, wie uns berichtet wurde, dcmuächstdurch
andere u»d zweckentsprechendereGcbäulichkeitenersetzt werden.

Die erste der beiden landwirtschaftlichen Kolonien, welche wir besichtigten, war Gunnen-
dingcn bei Frciburg.

Emmendingcn ist für 1000 Kranke auf einem Areale von ?0 Kn, mit einem Kosteuauf-
cmfwandc von ca. 4 Millioucu Mark errichtet und verpflegte zur Zeit unseres Besuches84? Kranke
m 3 Verpflegungsklasfeu. Um eine CcMralaustalt gruppirt sich eine Reihe vou Pavillons von ver¬
schiedener Größe und entsprechenderinnerer Einrichtung Es wiederholte sich hier der Eindruck,
deu wir bereits auf unserer früheren Reise in Alt-Schcrbitz empfangen hatten nud der sich in
gleicher Weise in Gabersee erneuern sollte, der Eindruck des Wohulicheu uud des Behagens, der
z- B. in Illenau bewahrt war, in München dagegen gänzlich vermißt wurde. In den Wohn-
räumen waren Landkarten, Vasen, Bilder und Blumen angebracht,uud namentlich im Frauenhause
überraschteuns ein schöner nnd freundlich ausgestatteter Wohnraum.

Die Heizung ist für die mittleren Gebäude (etwa 400 Krauke) Centralhcizung nud zwar
Niederdruck-Dampfheizung,für deren Unterhaltung täglich 260 Ctr. Kohlen erforderlichsind. Die
einzelne» Pavillons habe» ihre eigene Heizung. Die Länge der Röhrcnlcitnng ist etwa 30 I«n
von denen die Hälfte auf die Dcunpfleituug cutfällt.

Die Aborte werden nach dem Heidelberger System (Abfuhr) entleert, für eine landwirth-
schaftlichc und so zerstreut liegende Anstalt unbedingt zweckmäßig.

Der Fußboden besteht überall ans Eichcnpartct, die Beleuchtung geschieht durch Gas.
Die Anstalt hat eigene Bäckereiund Schlächterei uud sie besitzt ciucn gutcu Vichstand.
Bemerkenswert!)ist eine Einrichtung an den Zcllcnthürcn, wodurch das Einklemme» der

Finger vermieden wird, eine Einrichtung, welche Nachahmung verdient.
Emmeiidingeu macht einen recht gute» Eindruck,den Eindruckeiner zweckmäßig angelegten

und gut geleiteten Anstalt.
Ganz das gleiche müssen wir von Gabersee sagen, das zwar schon 1883 eröffnet, woran

°ber noch heute gebaut wurde. Die Anstalt nmfaßt ein Terrain von 110 Ka und ist auf
^« Kranke berechnet. (Bestand am 22. Inni: 460 Kranke, 70 Wart- und Pflegepersonal.)
^" Grunderwerb wurde» bis jetzt 1800 000 Mark ausgegeben, und wenn auch die eiuzclne»
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Gebäude durchaus einfach gehalten sind, so macht doch das Ganze einen einheitlichenund was
mehr ist, einen überaus freundlichenEindruck,

Eine größere Ecntralcmstalt ist hier vermieden und das größte Gebäude ist nur zur
Aufnahme von 40 Kranken bestimmt. Alle Abtheilungen bewohnen ein gesondertes Gebäude
(Ruhige, Halbruhige, Bettlägerige, Unreinlichelc.) und sogar für die Tobsüchtigenist ein besonderer
Pavillon eingerichtet.

Dementsprechendist die Einrichtung der einzelnen Gebäude eiuc sehr verschiedene und es
fehlt nicht an Isolirräumcn, au Fenstcrvcrgitterung, Beobnchtnngsfcnstcrnund ummauerten Gärten,

In den übrigen Pavillons ist die Einrichtung eine äußerst gefällige, ansprechende,und
der parkettirte Fußboden, die Holztäfelung der Wände, das einfache aber geschmackvolleMobilar,
alles das macht den Eindruck des Wohnlichen,der durch die eousequente Vermeidungaller maschinellen
Einrichtungen nur erhöht wird.

Die Heizung geschieht durch Kachelöfen vermittelst Holz und kostet etwa 12 000 Mark
für das Jahr, die Beleuchtung ist Petroleum, das System der Aborte ist die Abfuhr ver¬
mittelst Donnen,

Auch in Küche und Waschkücheist jede Maschinenhülfevermieden; in der Küche befindet
sich ein größerer Feuerherd, die Reinigung der Wäsche geschieht mit der Hand. Dem Charakter
der Anstalt als agrikolcr Kolonie entsprechend,sind ziemlich 75"/« der Kranken beschäftigt,
wenn auch die Arbeit vielfachmehr Selbstzweckals eine eigentlichegewinnbringendeist. Nur so
ist der hohe Prozentsatz zu erklären, da Gabersee seine Kranken nicht auswählen darf, was im
Grunde einer Kolonie zuzugebenwäre, sondern aus einem besonderen Aufuahmebezirkevon 670000
Einwohnern alle Kranke, also auch die Unruhige« und Siechen, allerdings nur iu eiuer Ver-
pflegungsklllsse, aufzunehmenhat.

Ein besonderes Arbeitsverdienst erhalten die Arbeiter nicht, dagegen die gewöhnlichen
Vergünstigungen in der Kost und in besonderenFällen ein kleines Taschengeld.

Alles war sauber und gut gehalten, vieles augenscheinlichhöchst zweckmäßig,und wir
schieden mit dem Eindruck,daß Gabersee unter allen Anstalten, die wir besucht, Alt-Schcrbitznicht
ausgeuummcn, unseren neu zu bauenden Anstalten ein gutes Muster und Vorbild sciu würde.
Allerdings würde dazu eine längere eingehende Besichtigung gehören, die unter anderm auch die
Verkehrsverhältnisseder Anstalt zur Wiuterszeit zu berücksichtige» hätte, da wir ja nicht immer
Sommer haben, uud die Verbindung der eiuzclneu Pavillons unter einander und mit der Küche
im Winter, bei Regen uud Schnee nicht so glatt vor sich gehen kann, wie es sich uns heute, an
einem schönen Iunitage von seiner besten Seite darstellte.
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5. Anlage. ».

Protokoll
über die

Sitzung der Commission zur Vorbereitung der Errichtungneuer Provinzialanstalten.

Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, den 21. Januar 1896,

Anwesendwaren:

1. KöniglicherLandrath c>, D, Ianßen als Vorsitzender,
2. Seine Excellenzder Oberpräsidcnt der Rheinprovinz, Wirtlicher

Geheimer Rath Nasse,
3. KöniglicherRcgicrungsrath Dr. zur Nedden,
4. Landesdirektor der Rheinprovinz, Geheimer Ober-Regierungsrath Dr. Klein,
5. KöniglicherKammerherr und Landrath Graf Beissel von Gymnich, )
6. Direktor E, Klein,
?. GutsbesitzerLieven,
s. Oberstlieutenant a, D. Schmidt von Schwind,
9. Landesbaurath, Geheimer Baurath Dreling,

IN- Iirenanstaltsdirektor, Geheimer Medizinalrath, Professor Dr Pelman,
H- Landesrath Vorster,
12. Landesrath Klausener,
13. Landesrath Brandts,
^4. stellvertretenderLandcspsychiater,Geheimer Sanitätsrath Dr. Oebeke,
15. Landes-Obcrbauinspcktor,Baurath Ostrop,
16. Mitglied der Genossenschaft „Evangelisches Krankenhaus Waldbroel" Or. Venn, während der

Verhandlung der Tagesordnung Nr. 8,
1?- Sekretär Schuster zur Führung des Protokolls.

als Vertreter der Königlichen
Staatsrcgierung.

als gewählte Mitglieder
vom Provmzialausschuß.

als weitere Mitglieder
der Commission.

Tagesordnung:

1 Bericht über die Besichtigungvon Anstalten
"'derer Provinzen,

Beschluß:
Dem geäußerten Wunsche auf Erwähnung

der poliklinischen Einrichtungen in den Anstalten
Uchtspringe und der psychiatrischenKlinik zu Halle
soll Rechnung getragen werden, indem der Bericht
zunächst dem Herrn Geheimen Medizinalrath
Dr. Pelman zur psychiatrischen Prüfung und
Ergänzung zugestellt werden soll. Auch wurde
dem Herrn Geheimen Baurath Dreling gestattet,

2?
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2. Errichtung einer Irrenanstalt
Verbrecherin Brauweiler,

für irre

3. Erweiterung des Wirtschaftsgebäudes :c.
der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

4. Errichtung einer evangelischen Blinden¬
anstalt in Neuwied.

noch einige von ihm gewünschteBerichtigungen
bezw. redaktionelleAenderungenvorzunehmen.

Ueber die Frage, ob es richtig sei, eine be¬
sondere Anstalt für Epileptischeoder eine Anstalt
für Geisteskranke und Epileptische zu errichten,
sollen zunächstGutachten eingeholt werden,

Die Festsetzuug des Berichts, sowie die weitere
Bestimmung über denselben wurden einer späteren
Sitzung vorbehalten.

Zur Lösung der aufgeworfenenFragcu:
1. ob eiue Station für irre Verbrecher im An¬

schluß an Brauweiler zu errichten sei, oder
2. ob die vorgeschlagene Uebernahme und Ein¬

richtung der Irrenpflegeanstalt zu Eberuach bei
Cochemals Anstalt für irre Verbrecher erfolgen
soll, oder

3. ob eine solche Anstalt mit einer der bestehenden
Irrenanstalten oder einer neu zu errichtenden
Irrenanstalt verbunden werden soll,

wurde der Landesdirektorbeauftragt:
») nochmalige Erhebungen darüber anzustellen,

wie viele irre Verbrecher und verbrecherische
Irre, deren Aufnahmein eine besondere Irren¬
anstalt nothwendig erscheint, z. Zt. in den
Rheinischen Provinzial-Irrenanstalten und auf
Kosten des RheinischenLandarmenvcrbandes
in Privat-Irrenanstalten verpflegt werden;

d) Erhebungen darüber anzustellen, welcheEr¬
fahrungen in andern Provinzen und Staaten,
wo Anstalten der in Rede stehenden Art bereits
bestehen, mit diesen Einrichtungen gemacht
worden sind;

«) die Herren Geheimrath Dr. Pclmcm «nd
Dr. Oebeke um gutachtliche Aeußerungen zur
Sache zu ersuchcu.
Die Verhandlungen über diesen Gegenstand

der Tagesordnung wurden vertagt.
Der an der Hand eines Lageplanes gemachte

Vorschlag:
zur Erlangung eines geeigneten Bauplatzes
außer den von den Erben Giescr in Neunned
käuflich erworbenenGrundstückennoch weite«
Parzellen anzukaufen und einen Austausch
mit einem dem Fürsten zu Wied gehörigen
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5. Errichtungvon Schulklassen:c. für Minder¬
begabte Taubstumme in Ncuwied.

6. Erweiterungsbauten
Irrenanstalt zu Grafenberg.

lc. der Proviuzial-

Grundstücke anzustreben, oder aber die an
das Gieser'sche Grundstückangrenzende Par¬
zelle des Fürsten zu Wied für 20000 Mark
anzukaufen,

wurde angenommen.
Auch wurden die mit dem Vorstaude des

Frauenvereins zur Krankenpflege und Beschäftigung
Arbeitsloser zu Ncuwied unter dem 14. Januar
1896 getroffenen Vereinbarungen bezüglich der
von diesem Verein übernommenen gesammten
wirthschaftlichenLeitung der Anstalt, der Pflege
der ihm anvertrauten Blinden und schwachbegabtcn
Taubstummen, sowie der Beaufsichtigung der¬
selben außer den Unterrichts- und Lehrstunden«.
gutgeheißen.

Dem Vorschlage:von den im Hauptgebäude
der Piouinzilll-Taubstumincnanstalt zu Neuwied
vorhandenen 4 Schnlklassen zwei für den Unter¬
richt der schwachbegabtcnTaubstummen, eine als
Conferenzzimmerund eine als Lehrmittel- resp.
Aufenthaltszimmer für die Lehrer einzurichten,
dagegen für die normalbegabten Taubstummen
6 neue Schulklassen im Anschluß an das vor¬
handene Nebengebäudezu errichtenund die Turn¬
halle zu vergrößern, wurde zugestimmt.

Die Erweiterungsbauten:
1. Anbauten cm das Küchcngebäudebehufs Ver¬

legung der Gemüse-, Lager- uud Puhräumc
aus dem Keller des Gebäudes für ruhige
Frauen und behufs Schaffung weiter be-
uöthigter Räume,

2. Vergrößerung des Festsaales nnd Anbauten
an das Verwaltungsgebäudebehufs Verlegung
des Verwalter- und Kassen-Bureaus, der
Apothekeund des Confcrenzzimmers,

3. Verbesserungender Badecinrichtungen,
sollen genauer skizzirt uud veranschlagtund sodann
gelegentlich der nächsten Revision der Anstalt durch
den Provinzialausschußzur Sprachegebracht werden.

Die vorgeschlagene Erneuerung der Flur-
plattenbeläge im Hauptvestibül des Verwaltungs¬
gebäudes und in den anstoßendenFluren daselbst
soll nicht weiter verfolgt werden. Zur successiven
Ausführung der weiter vorgeschlageneuAnstriche

27*
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?. Bauliche Veränderungenin der Provinzial-
Hebammeulehillnstllltin Köln.

8. Antrag des Herrn I)r, Venn auf Be¬
willigung eines weiterenDarlehns von 300 000 M.
für die Irrenpflegeanstalt zu Waldbroel.

9. Antrag des Vorstandes der Ibioten-
Erziehungs- und Pflegeanstalt Hephata zu M,-
Gladbach auf Gewährung eines Darlehns für
die Erweiterung der Anstalt und auf Abschluß
eines Vertrages wegen Ueberweisung einer be¬
stimmten Zahl von Zöglingen an die Anstalt,

10 Personalien.

11. Beschlußfassung über Beschwerden der
Frau Commerzienrath Korff in Neviges wegen
ihres Aufenthalts in der Provinzml-Irrenanstalt
zu Grafenberg.

der Putzfa^aden der ganzen Anstalt sollen die er¬
forderlichen Geldmittel in den nächstenAnstalts¬
etat eingestelltwerden.

Die vorgeschlagenen Veränderungen sollen
an der Hand der vorhandenen Skizzen bei Ge¬
legenheitder nächsten, frühzeitig anzuberaumenden
Revision der Provinzial-Hebammenlehranstalt zu
Köln durch den Provinzialausschuß zur Sprache
gebrachtwerden.

Insbesondere soll alsdann die Frage näher
erörtert werden, ob die vorhandenen Gebäude der
Anstalt auf die Dauer noch zweckdienlicherscheinen,
oder ob die Verlegung der Anstalt ins Auge
gefaßt werden soll.

Der Landesdirektorwurde beauftragt, zunächst
technisch feststellen zu lassen, welche endgültige
Summe zur Vollendung der Anstalt noch er¬
forderlich ist. Insbesondere soll alsbald technisch
geprüft werden, ob die vorgeschlageneerweiterte
Maschinenanlage beibehalten werden muß.

Der Antrag wurde mit Rücksicht auf die
gegeuwärtigeLage der Privat-Irren-, Idioten- «.
Anstalten gegenüber den staatlicherseitsdurch die
ministerielleAnweisung vom 20. September 1895
aufgestelltenForderungen abgelehnt.

Die Nothwendigkeitder alsbaldigenAnnahme
eines in Irrenanstaltsbauten bereits erfahrene!'
Baumeisters wurde anerkannt. Es wurde be¬
schlossen,dem Provinzialausschuß vorzuschlagen,
den bei dem Neubau der Irrenanstalt zu Ucht
springe beschäftigten RegieruugsbaumeisterMaguMia
zur Centralstelle hier einzuberufen und die von
diesem gestellten Bedingungen, insbesonderewegen
seiner dauernden Uebernahme in den Provinzial-
dienst, anzunehmen.

Die Angelegenheit wurde als erledigt be¬
trachtet.

».

gez.: 3«nßen.
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5. Anlage. I».

FrotoKoss
üb« die

Sitzung der Commission zur Vorbereitung der Errichtung neuer Provinzialanstalten.

Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, den 27. April 1896,

Anwesendwaren:

l Königlicher Landrath a D, Ianßen, als Vorsitzender,
2. Seine Excellenzder Oberpräsident der Rheiuprovinz, Wirklicher

Geheimer Rath Nasse,
3. KöniglicherRegierungsrath Dr. zur Nedden,
4. Lllndcsdirettor der Rheiuprovinz, Geheimer Ober-Regicrungsrath I)r. Klein,
5 KöniglicherKammerherr und Landrath Graf Bcisscl von Gymnich,
6. Direktor E. Klein,
?. GutsbesitzerLieveu,
8. Lcmdcsbaurath, Geheimer Baurath Dreliug,
9. Irrcnanstaltsdirektor, Geheimer Medizinalrath, Professor Dr. Pelman,

W. Landesrath Vorster,
11. Landcsrath Klausener,
12. stellvertretenderLandespsychiater,Geheimer Sanitätsrath Dr. Oebele,
13. Lllndes-Oberbauinspcktor,Baurath Ostrop,
14. Sekretär Schuster zur Führung des Protokolls.

als Vertreter der Königlichen
Staatsregierung.

als gewählte Mitglieder
vom Provinzialcmsschuß.

als weitere Mitglieder
der Commission,

Tagesordnung:

1, Feststellung des Berichts über Besichtigung
b°n Anstalten anderer Provinzen.

2, Beschlußfassungüber die Errichtung be¬
sonderer Abtheilungen für irre Verbrecher.

Beschluß:
Die im Druck vorliegenden Vorschläge wegen

Abänderung des Berichts wurden unverändert
genehmigt. Der Bericht soll nach Vornahme
dieser Abänderungen in Typendruck als Anlage
zu der bezl. Landtagövorlage hergestellt werden.

Nachdem der Herr Landesdirektor über die
bisherigen bezüglichen Verhandlungen, Projekte
u. s. w. referirt hatte, wurde nach näheren Er¬
örterungen dessen Antrag:
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3, Beschlußfassungüber die Erweiterung der
Provinzial-Irrenanstalten Grafenberg und Merzig.

4. Beschlußfassungwegen Aufhebung der I.
und II. Klasse bei den Provinzial-Irrenanstalten
zu Bonn, Dürcn und Merzig,

„behufs Unterbringung männlicher irrer Ver¬
brecherund solcher männlicherverbrecherischer
Irren, die besonders störend sind, die Er¬
richtung zweier Pavillons für je 40 Kranke
bei der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren
in Aussicht zu nehmen und zunächstSkizzen
und Kostenüberschlägeaufstellen zu lassen
und der Commission zur Begutachtung vor¬
zulegen",

angenommen.

Zu Nr. 3 und 4 berichteteder Herr Landes-
dircktor über den Zuwachs der Geisteskrankenin
der Rheinprovinz im Verhältniß der Bevölkerung
auf Grund statistischerErmittelungen; wies auf
die demnächst erforderlich werdende anderweite
Unterbringung der in der Irrenanstalt Mariaberg
bei Aachen befindlichen Geisteskrankenund die
Ueberfüllung der übrigeu Provinzinlanstalten hin
und bezeichnete u, a. als geeignete uud zulässige
Mittel zur Abhülfe: die Erweiterung der Pro¬
vinzial-Irrenanstalten zu Grafenberg und Merzig
um je 200 Platze durch Erbauung von Villen,
sowie die Aufhebung der I. und II. Klasse in
den Irrenanstalten zu Bonn, Dürcn und Mcrzig
zwecks größerer Belegung dieser Anstalten mit
Kranken der Pensionär- bezw. Normalklasse um
etwa 1 70 Köpfe, indem er den ungefährenKosten¬
betrag dieser Maßnahmen einschließlichder nach
Nr. 2. zu errichtendenPavillons für irre Ver¬
brecher und der Verbesserungen unter Nr. 8 aus
1'/« Millionen schätzte.

Der Landesdirektor stellte sodann folgende
Anträge:
Zu 3: „Die Erweiterung der hierzu geeigneten

Provinzial-Irrenanstalten zu Grafeuberg und
Merzig um je 200 Plätze durch den Bau
von Villen in Aussicht zu nehmen, und
zunächst Skizzen und KostenüberschlägeM
diese Villen aufstellen zu lassen und del
Commissionzur Begutachtung vorzulegen.

Zu 4: Die Aufhebung der I. und II. Klasse
bei den Provinzial-Irrenanstalten zu Bonn,
Düren und Merzig bei dem Prouinzial-
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5, Beschlußfassung wegen Errichtung einer
«euen Provinzialcmstalt f«r Epileptische, ins¬
besondereüber die Frage, ob von dem Langen-
lelderhof für diesen Zweck abgesehen werden soll,
sowie eventuell ob ein öffentliches Ausschreiben

ciusschusse bezw. bei dem Provinziallandlage
zu beantragen,"

Diese Anträge wurden unverändert angenommen.

Im Anschlüsse hieran wnrde beschlossen:
1, Die Genehmigung zu dem von der Pro-

vinzial-Irrenllnstalt zu Merzig beantragtenAnkauf
von ungefähr 2728 Ruthen an das Anstalts-
tcrrain anstoßenderAckerparzcllen zum Preise von
10 Mark pro Ruthe ^ ca. 2? 280 Mark mit Rück¬
sicht auf den Beschluß unter Nr. 3 (Erweiterung
der Anstalt Merzig durch Bau) beim Provinzial-
ausschusse zu beantragen;

2, den Antrag der Provinzial-Irrenanstalt
zu Merzig auf Ankauf von zwei sonstigen Par¬
zellen in der Größe von 56 a 98 hin und
19 », 16 hin zum Preise von rund 3615 Mark
bezw. 1000 Mark und von zwei weiteren von
dem Anstaltsterrain begrenzten Parzellen von
55 ar 64 hin -- ca. 400 Ruthen zum Preise
bis zu 12 Mark pro Ruthe---ca 4800 Mark beim
Provmzinlausschussczu befürworten;

3, den auf Anregung des Herrn Lcmdcs-
direktors von dem Provinzialausschnßmitglicde
Herrn Lieven vorbereiteten Ankauf einer durch
die Abwässerder Provinzial-Irrenanstalt Grafcn-
bcrg der Beschädigung unterliegenden Nckcrpar-
zelle des Pächters Schickenbcrg in Gcrreshcim
von 7—8 Morgen zum Preise von 1800 Mark
pro Morgen und eines zur Ableitung der Ab¬
wässer zweckdienlichen Grnndstücks desselbenBe¬
sitzers von ungefähr 2 Morgen 160 Ruthen zum
Preise von 600 Mark pro Morgen beim Pro.
vinzialausschusse zu beantragen;

4, die von der Provinzial-Irrenanstalt zu
Bonn beantragte Errichtung einer klinischen Ab¬
theilung in dieser Anstalt mit Rücksicht auf den
zu beantragende« Wegfall der I. und II. Klasse
in Aussichtzu nehmen.

Auf Grund eingehendenVortrags des Herrn
Laudesdirektors und der vorgelegten statistischen
,c. Unterlagen wurde beschlossen, dem Provinzial-
ausschuß vorzuschlagen,die Errichtung einer An¬
stalt für 700 Epileptischeund Kranke verwandter
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behufs Erlangung geeignetenBauterrains erlassen
werden soll?

6. Beschlußfassungüber einen Antrag des
Oberbürgermeisteiamts Düsseldorf auf Verkauf
eines Theils des fogen, Püdlerhofs bei Grafen-
berg behufs Herstellung städtischer Anlagen.

?. Beschlußfassungüber Erhöhungdes Pflege¬
satzes für die Normalklassevon 1,20 Mark auf
1,35 Mark bezw. von 81 Pf. auf 90 Pf.

8. Beschlußfassungwegen der nothwendigen
Verbesserung des baulichen Znstandes, der Be-
triebseinrichtungen und der Mobilarausstattung
der Provinzial-Irrencmstalten.

Formen in Aussicht zu nehmen, sowie aus den
in dem mitgetheilten Protokoll über die seitens
verschiedener Commissionsmitgliederam 22. März
1896 stattgehabte Besichtigung des Langenfelder-
Hofes angeführten Gründen und mit Rücksicht
auf die Nothwendigkeitder Beseitigung der Land-
armen-Abtheilungan der Provinzial-Arbcitsanstalt
zu Brauweiler, deren Verlegung auf den Langen-
felderhof zweckmäßigerscheint, von dem letzteren
für die Errichtung einer Provinzialanstalt für
Epileptischeabzusehen, dagegen behufs Erlangung
geeignetenBauterrains ein öffentliches Ausschreiben
nach dem in Druck vorgelegtenEntwurf zu erlasfcn,
nachdem in den letzterennoch eine Zeitbestimmung
zur Einreichung der Angebote aufgenommenist.

Es wurde beschlossen, dem Provinzicilausschuß
zu empfehlen, mit Rücksicht auf die uach Nr. 3
in Aussicht genommeneErweiterung der Provin-
zial-Irrenanstalt Grafcnberg durch den Bau von
Kolonien den Antrag einstweilenabzulehnen.

Es herrschte Einverständniß darüber, daß
die erheblichen Mehraufwendungen, welche zur
Verbesserung der Lage des Wärter- und Wär-
terinnenpersonals und zu anderen Zwecken für
die Provinzilll-Irrencmstalten vorzuschlagensein
werden, eine Erhöhung der Wegekosten sich nicht
vermeiden lassen werde. Auf Grund der ange¬
stellten Berechnungen wurde beschlossen, die seit¬
wärts bezeichneteErhöhung bei dem Provinzial-
ausschusse bezw. bei dem nächsten Provinzicil-
lcmdtagc zu beantragen.

Zu den gedruckten „Mittheilungen" vom
6, Juli 1895 wurde bemerkt, daß ein Theil der
vorgeschlagenenVerbesserungenbereits ausgeführt,
ein weiterer Theil mit den in Anssicht genom¬
menen Erweiterungender Provinzml-Irrcnanstalten
zu Grafenbeig und Merzig zu verbinden sei, da¬
gegen die Nothwendigkeitweiterer Verbesserungen
sich zwischenzeitlichherausgestellt habe; die M
Ausführung der hiernach sich ergebenden Ver¬
besserungen zc. nothwendige Summe stelle sich
auf etwa 480000 Mark, welche in der zu Nr. 3
oben bereits berechneten Summe mit enthalten se»
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Im Anschlußhieran wurde
1. die Beschwerde der Frau Commerzienrath

Korff in Neviges wegen ihres Aufenthaltes in
der Provinzial-Irrenanstalt Grafenbcrg auf Grund
des durch Circnlation zur Kenntniß der Mitglieder
der Commission gebrachten bezüglichen Berichts
des stellvertretenden Lanbespsychiaters, Herrn
Geheimen Sanitätsraths Dr, Oebeke als erledigt
betrachtet;

2. zu dem Antrage der Stadt Köln, ihr
für die selbstständigeUnterbringung der unter
das Gesetz vom 11. Juli 1891 fallendenGeistes¬
kranken der Stadt Köln größere Vergünstigungen
zu Theil werden zu lassen, als dies nach der
bisherigen Handhabung des zur vorläufigen Re¬
gelung dieser VerhältnisseabgeschlossenenVertrages
vom 10/1?. Januar 1893 geschehenwar, auf
Grund der gepflogenenVerhandlungen beantragt:

a) für den Fall, daß die Stadt Köln sich ent¬
schließen sollte, eine eigene Irrenanstalt für
ca. 700 Kranke zu errichten, der Stadt
Köln vom Tage der Eröffnung der Anstalt
ab die seitens der Provinz für Irrenzwecke
thatsächlich aufgewendeten Kosten einschließ¬
lich der Zinsen der Irrenanstalts-
bauschulden am Jahresschluß nach Ver¬
hältniß ihres Antheils an der berichtigten
Provinzialumlagc zu erstatten;

d) der Stadt Köln das Recht vorzubehalten,die
ihrer gesetzlichen Fürsorge anheimgefallenen
irren Verbrechernach dem seitens des Staates
zu entrichtenden, noch festzusetzenden Tarif¬
sätze in die von der Provinz zu errichtende
Station für irre Verbrecher einzuliefern,
während sie ihre übrigen Geisteskranken selbst
unterzubringen habe;

o) nach Besetzungder 700 Plätze in der neu
zu erbauenden städtischenIrrenanstalt der
Stadt Köln das Recht, ihre weiteren Geistes¬
kranken dem Landarmenverbande wieder zu
überweisen,vorzubehalten und die Art der
Verrechnungder Pflegekosten für diese wei¬
teren Geisteskranken späterer Vereinbarung
zu überlassen.
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Diese Anträge gaben zu einer eingehenden
Besprechung Anlaß, welche indeß vorläufig zu
bestimmten Beschlüssennicht führte, so daß die
Berathung über diesen Gegenstand vertagt wurde;

3. dem Antrage des Provinzialausschusses
für innere Mission auf Bewilligung eines zweiten
Darlehns von 300000 Mark für die Irrenanstalt
Lüttringhausen unter den Bedingungen des früher
gewährten Darlehns und der ausdrückliche«fer¬
neren Bedingung entsprochen, daß die ganze Dar-
lehnssumme durch hypothekarische Eintragung sicher
zu stellen sei,

9. Feststellung der Baupläne für die Nlin- Die Skizzen zum Bau der Blindenanstalt zu
denanstalt zu Neuwied. Neuwied wurden vorgelegtund erläutert. Hierbei

wurde erwähnt, daß für die nächsten Jahre der
Bau einer besonderen Anstalt für schwachbegabtc
Taubstumme nicht erforderlich sein werde, weil
bei dem langsamen Anwachsen der Zahl sowohl
der Nlindcn-Iöglinge als auch der schwachbcgabten
Taubstummen es sich ermöglichen lasse, beide
Gruppen von Zöglingen, und zwar vollständig
getrennt von einander, in der neuen Blinden¬
anstalt unterzubringen und zu verpflegen.

Die Projekt-Skizzen für die letztereAnstalt
sehen eine zukünftigeErweiterung derselbendurch
den Ausbau zweier Flügel vor, in denen einerseits
vermehrte Arbeits-, Schlaf- und Untcrrichtsräume,
andererseits eine Wohnung für den Direktor der
Anstalt eingerichtetwerden können.

Die allgemeine Disposition des Entwurfs
wurde mit der Maßgabe geuehmigt, daß vor weiterer
Ausarbeitung des Entwurfs noch zu erwägen sei,
ob nicht die Form zweier rechtwinkligzu einander
stehenden Flügel eine größere Ausdehnungsfähigkeit
der neuen Anstalt ermögliche.

Sodann wurde genehmigt,daß die detaillirte
Ausarbeitung des Projekts und Kostenanschlags,
desgleichenauch die Detaillirung und Bauleitung
gegen Gewährung der üblichen Prozente dem
Architekten Pickel, von welchem die vorliegende
Skizze herrührte, übertragen werde.

Janßen.
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5. Anlage. «.

Protokoll
üb«

die Sitzung der Commission zur Vorbereitung der Errichtung neuer Provinzialanstalten.

Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf, den 4, August 1896,

Anwesendwaren:

1. KöniglicherLandrath a, D, Ianßen, als Vorsitzender,
2. Landesdirektor der Rheinprovinz, Geheimer Ober-Regierungsrath Dr, Klein,
3. KöniglicherKamincrher und Landrath Graf Bcissel von Gymnich,
4. Direktor E. Klein,
5. GutsbesitzerLievcn,
6. Landesbcmrath, Geheimer Baurath Dreling,
7. Irrenanstaltsdirektor, Geheimer Medizinalrath, Professor Dr. Pelman,
8. Landesrath Vorster,
9. stellvertretenderLandespsychiater,Geheimer Smütätsrath vi-, Oebeke,

10. Landesobcrbauinspcktor,Baurath Ostrop,
11. RegicrnngsbaumeisterMagunna,
12. Sekretär Schuster zur Führung des Protokolls.

vom Provinzialausschuß
gewählte Mitglieder.

als weitere Mitglieder
der Commission.

Tagesordnung:

1, Feststellung des Nachtrageszu dem Reise¬
bericht der Commissionüber die Besichtigungaus¬
wärtiger Anstalten,

2, Mittheilung des Beschlusses des Provinzial-
ausschusses über die Erweiterung der Provinzial-
Inenllnstalt zu Mcrzig und des diesbezüglichen
Protokolls.

Beschluß:
Der im Druck vorliegende Nachtrag wurde

nach einer redaktionellen Aenderung genehmigt
und soll nunmehr in Typendruck hergestelltund
dem seitwärts bezeichneten Reiseberichtbeigeheftet
werden.

Nach erfolgtcr näherer Erläuterung des Be¬
schlusses und des Protokolls, sowie der dem letzteren
beigehefteten 2 Skizzen, wurde bestimmt, das
Protokoll in Typendruck als Anlage zu der be¬
züglichen Landtagsvorlage herstellen zu lassen.

Im Anschlüsse hieran wurde der auf Grund
des vorgenannten Protokolls von der Direktion
der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig eingereichte
Antrag auf Erwerbung von 10 an das Anstalts-
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terrain angrenzenden Ackerparzellenin der Größe
von 152 «, 81 m znm ungefähren Preise von
9400 Mark behufs Sicherung der Durchführung
der AbWässerungder Anstalt nach der Saar ge¬
prüft und beschlossen, dem Provinzicilausschußdie
Genehmigung des Ankaufs jener Parzellen zu dem
angegebenenPreise zu empfehlen.

3. Berathung der Bauprojekte über die Er- Nach eingehenderErläuterung und Prüfung
Weiterungder Proviuzial-Irrencmstalt zu Grafen- der Projekte wurde letztereu zugestimmt uud be-
berg. schlössen, den Provinzicilausschußzu ersuchen, dem

Provinziallcmdtage nachstehendeMaßnahmen zur
Genehmigung zu empfehlen:

Die jetzige durchschnittlicheBelegstärke der
Anstalt Grafenbcrg von annähernd 600 Köpfen
soll auf 80l» erhöht werden. Den aufzustellenden
Projekten sind demnach folgende Gesichtspunkte
zu Grunde zu legen:

1. Der vorhandene Festsaal (^ 8 im an¬
liegenden Lageplan), welcher für die jetzige Be¬
legstärke zu klein ist und sich nicht zweckmäßig
vergrößern läßt, soll durch Einsetzung von Wänden
:c. im unteren Stockwerk zu Vcrwaltungsbürecms
und im oberen Stockwerk zu Dienstwohnuugen
für Angestelltelc, eingerichtetwerden. An Stelle
des hierdurch fortfallenden Festsaalcs soll die Er¬
richtung eines Gesellschaftshauses, wie aus
dem Lageplan bei 6 II ersichtlich, erfolgen.

2. Das KesselhausX soll verlegt und die
Räume des jetzigen Kesselhausessollen zur Er¬
weiterung der Kochküche, der Spülküche und
zur Einrichtung eines Speisesaales für das Dienst¬
personal verwendet werden. Es empfiehlt sich,
die Anstalt mit elektrischer Beleuchtung zu
versehen. Zu diesemZweck wird die Errichtung
eines größeren Maschinenhauseö, bei N im
Lageplan nöthig.

3. An die Station für unruhige Kranke
soll auf jeder Seite je ein Wachfaal für 12
Netten an den im Lageplan angegebenen Stellen
8 8 angebaut werden.

4. Für die körperlich Kranken soll auf
jeder Seite ein Lazarett) mit 25 Betten errichtet
werden. Die Lage dieser Gebäude ist aus dem
Lageplan bei I. I. ersichtlich.
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5. In der Station für Ruhige soll auf
jeder Seite eine Aufnahme- (Beobachtungs-)
Station durch Herstellung eines größeren Saales
eingerichtetwerden, wie in dem Lageplan bei
^.8, ^.8 kenntlich gemachtist.

6, Im Anschluß an die vorhandenen Ar-
beiterhüuser — Kolonie — sollen für ruhige
männliche Kranke je eine Villa für die I.
und II. Klasse zu je 15 Köpfen und eine Villa
für die III. und IV. Klasse zu 25 Köpfen er¬
richtet werden, wie im Lageplan bei NV, NV,
NV ersichtlich.

?. In gleicher Weise sollen für ruhige
weibliche Kranke das jetzige Beamten-
Wohnhaus verwendet und zwei neue Villen,
wie im Lageplan bei I'V, I'V, I?V angegeben,
erbaut weiden.

8. An Stelle des vorbezeichneten Veamten-
wohnhauses soll ein neues, wie im Lageplan
bei Vli vorgesehen,errichtet weiden.

9. Die jetzigen Oekonomiegebäudesollen als
Werkstätten für Kranke und event, für einige
AnstaltsbediensteteVerwendung finden und neue
Oekonomiegebäude auf dem zur Anstalt ge¬
hörigen Püdlerhof errichtet weiden und zwar:

a) ein Stall für 40 Stück Rindvieh,
d) ein Stall für 6 Pferde,
o) ein Stall für 50 Schweine,
ä) eine Wohnung für einen verheiratheten

Wirthschaftsbeamten„Hofmeister", für einen
Schweizer und zwei Pferdeknechte,

e) eine Scheune mit Längstenne, sofern die
auf dem Püdlerhof stehende Scheune nicht
zweckentsprechendist,

y ein Schuppeu zum Unterfahren der Wagen,
x) eine bedeckte Düngergrube,
li) ein Reservestallfür krankes Vieh.

10. Durch die Ausdehnung der Anstalt und
die Vergrößerung der Zahl der Kranken ist die
Anstellung eines weiteren verheiratheten
Arztes erforderlich. Für diesen soll ein Wohn¬
haus, wie im Lageplan bei H. ersichtlich, gebaut
werden.
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4. Berathung des Projektes einer Station
für irre Verbrecheran der Provinzial-Irrenanstalt
zu Düren,

5. Regelung der Einkommensverhältnissedes
Wartepersonals in den Provinzial-Irrenanstalten.

6. Berathung des Angebots von Grundstücks¬
theilen zur Arrondimng des Bauplatzes für die
zu errichtende Provinzial-AlindenanstaltinNeuwied.

7, Berathung des Projektes zum Neubau
einer Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.

11. Die Gitter und Mauern innerhalb der
Anstalt, namentlich die langen Wandelgänge,
sollen thunlichst beseitigt werden.

Nach eingehenderErläuterung
1. der am 30. Imii 1896 zur Begutachtung

versandten zwei Projekte über einen Pavillon
für 80 irre Verbrecher,

2. der hierüber eingegangenenGutachten,
3. des am ?. Juli 1896 zur Begutachtung

versandten weiteren Entwurfs für 40 Köpfe,
4. der hierüber eingegangenenGutachten,
5. des vom Ober-Medizinalmth Professor I)r.

Graßhey in München entworfenen weiteren
Entwurfs für 40 Köpfe,

6. des die erhobenen einzelnen Einwendungen
gegen die vorgenannten 3 Entwürfe berück¬
sichtigenden vierten Entwurfs für 48 Köpfe,

wurde letzterer zur vorläufigen Berücksichtigung
bei Aufstellung des Projektes angenommen und
beschlossen, denselben dem Provinzialausschuß zur
Genehmigung zu empfehlen.

Nach Mittheilung des Beschlusses der Direk¬
toren der Proviuzial-Irrencmstalten in der Con-
ferenz am 16. Mai 1896 über die qualitative
Verbesserungdes Wartcpcrsonals durch Erhöhung
der Löhne wurde derselbe zum Beschlusseder
Commission erhoben lind soll dem Provinzial-
ausschusse zur Berücksichtigungbei Aufstellung
resp. Feststellung der Etats pro 1897/99 em¬
pfohlen werden.

Das Angebot wurde wegen der zu hoch er¬
schienenen Preisforderuugeu abgelehnt.

Das in der vorhergehenden Sitzung angc-
uommene Projekt wurde erläutert und es wurden
die Kosten angegeben, welche der Bau je »ach
seiner inneren Anlage (massive Decken, Ceutral-
heizung «.) erfordert. Die Kosten überschreiten
die vom Provinziallandtag bewilligte Summe er¬
heblich und es wurde deshalb der Lcmdcsdirektor
beauftragt, das Projekt nochmals einer Prüfung
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dahin unterziehen zu lassen, ob und in welcher
Weise dasselbe vereinfacht bezw. die Anschlags-
summe vermindert werden kann.

Sollte eine erhebliche Reduktion der Aus¬
führungskosten sich nicht herbeiführen lassen, so
wurde beschlossen,wegen Nachbcwilligung der
weiterhin noch erforderlichen Mittel dem demnächst
zusammentretendenLandtage eine Vorlage zu
machen,

Ä. U. 3.

Janßen.

5. Anlage. H.

Protokoll
über

die Sitzung der Commission zur Vorbereitung der Errichtung neuer Provinzialanstalten.

Verhandelt im Ständchausezu Düsseldorf,den 20. Oktober 1896.

Anwesendwaren:

1- KöniglicherLandrath a. D. I außen als Vorsitzender,
2. Seine Excellenzder Obcrpräsident der Rheinprovinz, Wirklicher >

Geheimer Rath Nasse, '.als Vertreter der Königlichen
3- KöniglicherLandrath Staclmann, Staatsregierung.
4. Landesdirektorder Rheinprovinz, Geheimer Ober-Negieriingsrath Dr. Klein,
^- KöniglicherKammerherr und Landrath Graf Bcissel von Gymnich, '
6- Direktor E. Klein,
?- GutsbesitzerLieven,
8- Oberstlieutenant a, D. Schmidt von Schwind,
9- Irrcnanstllltsdirektor, Geheimer Medizinalrath, Professor Dr. Pelman, l „ ^,. ,. ^

". Landesrath Vorster, l "s weitere Mitglieder
U. stellvertretenderLandespsychicitcr, Geheimer Sanitätsrath Dr. Oebele, ^ ^" Commission.
^ Landcs-Oberbauinspektor,Vaurath Ostrop,

^ KöniglicherRegicrungsbaumcisterMagnnna,
^ Sekretär S chilster zur Führung des Protokolls.

als gewählteMitglieder
s vom Provinzialausschuß.

Tagesordnung: Beschluß:

fest; I'^2Uluchiung des vom Provinzialausschusse Der Bericht :c. ist mit einigen redaktionellen
zustellenden Berichts und der Anträge, betreffend Aenderungen(insbesondereauf Seite 30 Zeilen 14
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die Fürsorge für die Geisteskranken und Epileptiker
der Rheinprovinz.

2. Prüfung des allgemeinen Bauprogramms
für die zu erbauende 6. Rheinische Prouinzial-
Iirenanstlllt,

3. Beschlußfassung wegen Besichtigungzweier
Terrains für den Neubau der zu errichtenden
Provinzilll-Irrenanstalt.

und 15 an Stelle der Worte: „in Aussichtzu
nehmen" zu scheu: „zu beschließen") dem Provin-
zialausschussezur unveränderten Feststellung zu
empfehlen.

Das an der Hand eines Lageplans erläuterte
allgemeine Bauprogrcnnm wird mit dem Bemerken
angenommen,daß kleinere Verschiebungenin der
Anordnung der einzelnen Gebäude im Lageplan
sowie auch Aenderungen in der Anordnung der
Räume in den Gebäuden nicht auszuschließen,
sondern späteren Verhandlungen mit dem für die
neue Anstalt in Aussicht zu nehmenden Direktor
vorzubehaltensind.

Bezüglich der Flächen- und Raum-Inhalte
der einzelnen Räume sollen bei der Bearbeitung
der Einzelpläne die in den Normatiuvorschriften
für die vom RheinischenLcmdarmcnverbandzur
Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891
benutzte» Privat-Irrenpflegecmstalten enthaltenen
bezüglichen Angaben als Mindestmaaßc angesehen
werden

Das Bauprogramm soll nunmehr dem Pro-
vinzialausschusse zur Annahme und Herbeiführung
der Zustimmung des Provinziallandtages empfohlen
werden.

Die Nothwendigkeit der Besichtignng des
Terrains wird anerkannt. Die Bestimmung des
Termins hierzu soll dem Provinzialausschuh vor¬
behalten werden.

Dem Direktor der Prouinzial-Irrenanstalt
Uchtspringe,Herrn Dr. Alt daselbst soll für die
von ihm abgegebenen verschiedenen umfangreichen
Gutachten in Angelegenheiten des Rheinische"
Irrenwesens eine Remuneration von 600 Man
aus dem bestehendenConto über die Kosten der
Vorbereitung zur Errichtung neuer Provinzial-
anstlllten beim Provinzialausschusseerwirkt werden.

Janßen.
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6. Anlage.

Protokoll
über

die Berathungendes Provinzialausschusfes am 23. Juli 1896 in der Provinzial-
Irrenanftalt zu Merzig wegen der Erweiterungdieser Anstalt.

Am 22. Juli d. I. hatte in der Provinzial-Irrenanstalt Merzig eine Vorbercithungüber
die erforderlichen Neu- und Umbauten zur Vergrößerung der Anstalt um 200 Kranke stattgefunden,
an welcher außer dem Anstaltsdirektor die Herren Geheimrath Pelman und Oebeke aus Bonn,
Lllndesrath Vorster, Baurath Ostrop und RegierungsbaumeisterMagunna aus Düsseldorf Theil
nahmen.

Am 28, Juli wurde sodann seitens des Provinzialausschusses,welcher zur Besichtigungder
Anstalt in Merzig weilte, in die Berathung der Angelegenheiteingetretenund nach genauer örtlicher
Besichtigungbeschlossen, den aufzustellendenProjekten folgende Gesichtspunktezu Grunde zu legen:

1. Durch die Vergrößerung der Zahl der Kranken ist eine Ausdehnung und Vermehrung
der Verwaltungsräume nöthig. Die Anordnung der Verwaltungsräume soll erfolgen wie aus
der anliegenden Skizze Nr, I ersichtlich ist,

2. Es wird im Prinzip als richtig anerkannt, die ruhigen Kranken aus dem Hauptgebäude
heraus in einzelne Villen zu verlegen. An die Station für unreinlicheKranke soll auf jeder
Seite je ein Saal für 12 Betten angebaut werden an den in der anliegenden Skizze Nr. II
angegebenenStellen 8. 8, Um dies auf der Fraueuabtheilung zu ermöglichen,soll der nördlich
vorbeiführendeWeg nach Norden hin verlegt werden.

3. Für die körperlich Kranken soll auf jeder Seite ein Lazarett) mit 25 Betten er-
richtet werden. Die Lage dieser Gebäude ist aus der anliegenden Situationsskizze bei I., I., er¬
sichtlich. Auf der Fraucnseite ist die Gasfabrik abzubrechen,um dem Lazarett) für weibliche Kranke
«ne geeigneteLage zu geben,

4. Zur Unterbringung von ruhigen Kranken soll auf der Männerscite das Stall-
gebäudc zu einer Villa für ca. 20 Kranke umgebaut werden. Das Beamtenhaus ist ohne
erhebliche Aenderungen als Villa für 25 Kranke zu benutzen. Das zwischenden beiden oben
genannten Gebäuden liegende kleine Stallgebäude muß abgerissen werden, Für sonstige ruhige
Kranke soll nördlich von diesen Gebäude» jenseits des Weges durch Erbauuug von zwei kleineu
Villen U. V. N, V. für etwa je 15 Kranke (oder event, eine Villa für etwa 30) Platz ge¬
schaffen werden.

Das Leichcnhaus wird Central-Badeanstalt für die entstehendeKolonie ruhiger
Kranker und ein neues Leichenhaus bei I.. II. im Situationsplan erbaut.

Für die ruhigen weiblichen Kranken sollen 2 Villen zu je etwa 25—30 Kranken
westlich des Hauptgebäudes gebaut werden, l'. V. l', V.
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5. Die Küche soll durch Zuziehung eines Theiles der Ausgabecorridore,in welchendie
Wärmeschränkeunterzubringen sind, vergrößert werden. Die Spülküche ist auf die Seite der
Frciuenabthcilung zu verlegen und durch geeigneteAnbaute» im Mittelhof Platz zu schaffen für
den Kartoffel- und Gemüfe-Putzraum und für Magaziue.

6 NachfolgendeVeamtenwohnungensind zu beschaffe«:
a) Wohuhaus für einen verheirateten Arzt an noch näher zu bezeichnender

Stelle in der Gegend der jetzigen Gärten des Ncndantcn und Verwalters, bei ^.
K) Wohnhaus für Verwalter und Rendant anf einem neu gekauftenTerrain

südlich der Anstalt an der Chanssee, bei li. V.
«) Wohnhaus für den vcrhcirathetcn Gärtner mit Zimmern für 3 Gärtncrgehülfcn

und den Organisten. Das Haus wird zweckmäßigan der Chaussee und an dem
Wege liegen, welcher östlich der Anstalt zu dem Gewächshaus uud der Coluuie für
ruhige Kranke führt, bei 6.

ä) eine Wohnung für einen unverheirateten Assistenzarzt in einer der neu zu er¬
bauenden Villen für ruhige Kranke,

?. Auf dem Wiefenhof soll das alte Hauptgebäude als Wohnung für 25 Kranke in
seinem jetzigen Zustand belassenwerden

Die Stallgcbäude sind abzubrechenund unabhängig von dem Hauptgebäude ueue Ställe
aufzubauen und zwar:

») ein Stall für 40 Stück Rindvieh,
d) ein Stall für 6 Pferde,
o) ein Stall für 50 Schweine.
Ferner eine Wohnung für einen verheiratheten Wirthfchaftsbeamten „Hofmeister", für

einen Schweizer uud zwei Pferdeknechte. Dcmn soll eine Scheune mit Längstenuc und Schuppen
zum Unterfahren der Wagen gebaut und eine bedeckte Düngergrube angelegt werden, endlichnoch
ein Neseruestallfür krankes Vieh.

Schließlich wurde der Direktor ermächtigt, behufs Sicherung der Durchführung der Ab-
wässcrung der Anstalt nach der Saar ein der Wittwe Rcimsbach gehöriges, an dem Abzugsgraben
gelegenes Grundstück von ca. 2'/2 Murgen, sowie anschlichendeGrundstückedes Nagelschmieds
Seiler ("/< Morgen), sowie der Besitzer Hcin, Dies und Mautes (etwa 3—4 Morgen) zu er¬
werben zu sucheu und demnächstan der Hand von Katasterunterlagen zu berichten.

V. w. o.

Janßen.
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?. Anlage.

Direktion

der Landes-Heil- und Pflegeanstalt.

I.-Nr. 1044/96. Uchtspringe, den 20. Februar 1896.
<Mm°il.)

Euer Hochwohlgeboren

beehre ich mich die gefällige Anfrage vom 12. d. Mts-, ob es nach meinen Erfahrungen als
zweckmäßig erscheint,„eine Anstalt ausschließlich für Epileptische,oder auch für verwandte Formen
(Krampfzustände, Veitstanz, Hysterie «.), oder endlich auch noch für Geisteskranke überhaupt zu
errichten", ganz ergcbenstnachstehend in Kürze zu beantworten:

Es wird sich praktischnie durchführen lassen, einer Anstalt ausschließlich Epileptischezu
überweisen, weil aus deu meist dürftig und nicht hinreichendsachverständigabgefaßten ärztlichen
Attesten nicht immer zu ersehen ist, was für ein Krampfleiden vorliegt. Während einerseitsdie
verschiedensten funktionellen und organischenNervenleiden — selbst die progressive Paralyse der
Irren —, welche durch Schwindel oder Krampfanfälle in die Erscheinung treten, als Epilepsie
aufgefaßt und bezeichnetzu werden pflegen, werden andrerseits die Frühsymptome uud leichteren
Formen echter Epilepsie häufig nicht als solche erkannt, sondern vielfachals Hysterie dargestellt.
Eine Anstalt, welche bestimmungsgemäß ausschließlichEpileptische aufnehmen soll, müßte daher
— wie dies auch in Viesdorf geschieht — eine große Anzahl nicht hingchürigerKranken sofort
wieder entlassen,oder nach anderen Anstalten abgeben; ein solches Verfahren wird jedenfalls sehr
viel Mißlichkciten zur Folge haben und kann, wenn überhaupt, nur da durchgeführtwerden, wo
wie in Berlin, andere, unter gleicher Verwaltung stehende Krankenanstalten in nächster Nähe sind.
Es steht aber auch zu befürchten,daß die leichterenund Früh-Formcn der Epilepsie auf die Weise
erst zur Aufnahme kommen, wenn der zur Heilung günstigsteZeitpunkt verstrichenist. Es sei
noch nebenbei erwähnt, daß vielfach ein und dieselbe Person gleichzeitigmit Epilepsie und einem
andern Krampfleiden behaftet ist. So habe ich nicht selten gesehen, daß Kranke mit schweren
hysterischenAnfällen ab und an auch von vereinzeltenschweren epileptischen Krämpfen heimgesucht
wurden; auch bei den an chronischem Veistanz ((ülinre».^tketkose lc.) Leidenden besteht häufig
gleichzeitig Epilepsie u. s. w.

Schon unter Berücksichtigungdieser iu der Praxis nicht zu umgehenden Verhältnisse
wird eine Anstalt, die im Wesentlichen eine Heil- und Pflegeanstalt für Epileptische sein soll,
zweckmäßig auch gleichzeitig zur Aufnahme anderer Krampflcidendcn bestimmungsgemäßeinzu¬
richten sein.

Eine solche Anstalt muß, wenn sie den berechtigten modernen Ansprüchen genügen soll,
ein vorzüglichesAerzte- und Wartepcrsoual haben. Es kann Niemand tüchtiger Spezialarzt für
Epilepsie werden, der nicht gleichzeitig eine gründlicheAusbildung auf dem Gebiete der gesummten
Nerven- und Irren-Heilkunde genießt.

Tüchtige und strebsameAerzte, die das Gebiet der Nerven- und Geisteskrankheitenaus
innerem Bedürfniß als ständiges Arbeitsfeld erwählen und zu ihrem Lebensberuf machen,werden
nur dann zu gewinnen sein, wenn ihnen Gelegenheit zu möglichst vielseitiger Abbildung gegeben ist.

29»
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Eine Anstalt, die dazu keine ausreichendeGelegenheit bietet, wird entweder fortwährend
mit einem höchst störenden Wechsel im Aerztepersonal zu rechnen haben und schon aus diesem
Grunde ihre Aufgabe nur unvollkommen erfüllen, oder schließlich zu einer Sinecure für bequeme
Herren hercibsinken. Es darf überdies nicht unberücksichtigt bleiben, daß ein Arzt, der an einer
nur für Epileptischeund nicht für Geisteskrankeeingerichteten Anstalt thätig ist, erheblich weniger
Avllncementsaussichtenhaben wird, als ein allseitig ausgebildeter Psychiater,

Mit Rücksicht auf diesen Punkt halte ich es für nothwendig, daß eine solche Anstalt
außer für Epileptische und andere Krampflcidendegleichzeitig auch zur Aufnahme von nicht epilep¬
tischen Geisteskrankeneingerichtetwird.

Dies wird aber auch im Interesse allseitigerAusbildung eines guten Personals erforder¬
lich sein. Der dauernde Umgang mit Epileptikern ist viel schwieriger als der mit Geisteskranke».
Die Epileptiker werden durch ihr Leiden fast durchweg sehr egoistisch und äußerst reizbar; während
sie selbst bei geringfügigerVeranlassung in rücksichtsloser Weise mit Worten und Thaten ausfallen,
verlangen sie von anderen stets ein gleichmäßig ruhiges Benehmen, Der sachverständige Arzt, der
den krankhaftenUrsprung der mitunter plötzlich auftauchendenReizbarkeit kennt, wird leicht, bei
aller Bestimmtheit, ein besonnenes, liebenswürdiges Verhalten bewahren und damit beruhigend
wirken. Das Wartepcrsonal, welchesnicht im Umgange mit Geisteskrankenausgebildet ist, vermag
das Krankhafte der plötzlichen Ausbrüchenicht einzusehen, zumal bei Personen, die in der Zwischen¬
zeit ihm geistig gesund erscheinen. Infolgedessen kommt es leicht zu einer unangebrachten, wenn
auch durchaus nicht bös gemeinten Widerrede, die dann bei dem Kranken einen Erreguugszustcmd
oder einen Anfall zur Folge hat Ist dem Personal Gelegenheit geboten, an anderen Geistes¬
kranken, die meist von vornherein als krank imponiren, Beobachtungsgabe und Selbstbeherrschung
auszubilden, dann ist es im Umgang mit Epileptischenweit eher geneigt und befähigt, den krank¬
haften Boden der Reden und Handlungen zu berücksichtigen.Mit Hülfe eines guten Wartepersonals,
welches ständig unter sachverständigerärztlicher Anleitung und Controle steht, gelingt es aber in
der That fast immer nicht nur bei andern Geisteskranken,sondern selbst bei den explosibilsten
Epileptikern, den Ausbruch von heftigen Erregungszuständen zu verhüten. Ebensowenigwie eine
Operation ohne Weiteres von Wundkrankheitengefolgt sein muß, braucht eine Gehirn- und Geistes¬
krankheit von Tobsuchtszuständcubegleitet zu sein. Hier wie dort wird man durch peinlichstes
Fernhalten aller von außen kommenden Schädlichkeiten gefährliche Folgezustäudeund Complicationcn
vermeiden können. Die meisten äußeren Schädlichkeiten bei Epileptischen kommen von dem Personal,
so lange dies nicht psychiatrisch beobachtenund handeln gelernt hat.

Im Interesse der gründlichen Schnlung eines guten Wartepersonals muß eine Anstalt
für Epileptischegleichzeitig auch nicht epileptische Geisteskrankeenthalten.

Es könnte der Einwand erhoben werden, daß eine solche Combination nicht ohne Nach¬
theil für die eine oder die andere Gruppe der Kranken sein werde. Dieser Einwand kann nach den
hiesigen Erfahrungen zurückgewiesen werden. Ein großer Prozentsatz der Epileptischen ist ja ebenfalls
dauernd oder vorübergehend geisteskrank und muß deshalb gleich audcren Geisteskrankenbehandelt
werden; in den modernen Anstalten, die aus vielen einzelnen Gebäuden bestehen,läßt sich überdies
leicht eine Trennung der Kranken, die nicht zusammensein dürfen, bewerkstelligen. Viele Geistes¬
tranken weiden aber hier zur Pflege bei ihren epileptischen Mittranken herangezogenund kommen
bei dieser Ausübung der Wartung leichter über ihre eigene Krankheit hinweg; umgekehrtnehmen
manche sonst rücksichtsloseEpileptiker innigen Antheil an dem Schicksal ihrer geisteskrankenKameraden
und lernen durch Rücksichtnahme auf diese sich selber besser beherrschen.
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Noch erübrigt die Frage, in welchem Verhältniß die Zahl der nicht epileptischen Geistes¬
krankenzu der der Epileptiker bezw, Krampsteidendenstehen soll. Nach unserer Auffassungwäre
es zur Erreichung der angeführten Zwecke ausreichend, wenn etwa '/» nicht epileptische Geistes¬
kranke sind — also von etwa 500 Kranken Hundert —.

Die Anstalt kann trotzdem in der Hauptsache zur Behandlung von Epileptischen nnd
anderen Krampflcideudenbestimmt und in diesem Sinne eine Spezmlanstalt sein. Die leichteren
und heilbaren Formen der Epilepsie, welche in wissenschaftlicher und therapeutischerHinsicht ein
gleich günstiges Objekt darstellen, kommenerfahrungsgemäßum so früher zur Aufnahme, je weniger
das Publikum au der Bezeichnungder Anstalt Anstoß nimmt. Aus diesemGrunde würde m. E.
für eine solche Anstalt die Bezeichnung Provinzial-Nerven-Heilanstalt, oder noch besser Provinzial-
Nerven-Klinik am geeignetsten sein.

Der Direktor.
Dr. Alt.

An

den Landesdirektorder Rheinprovinz,
Geheimen Ober-Regierungsrath Herrn Dr. Klein

Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

7. Anlage.
Zu III. ^., Iourn-Nr. 2193.

Bonn, den 26. Februar 1896.

Anstalt für Epileptischeund Geisteskranke betreffend.

Auf die von Euer Hochwohlgeborenmir gestellte zweite Frage, ob es zweckmäßig sei, eine
Anstalt ausschließlich für Epileptischeoder auch für verwandte Formen (Krampfzustände,Veitstanz,
Hysterie :c.) oder endlich auch noch für Geisteskranke überhaupt zu errichten, beehre ich mich, dem
ausgesprochenen Wunscheentsprechend, kurz Folgendes zu erwidern.

Von den lediglich an den körperlichenErscheinungender Epilepsie, also vorwiegenddem
klassischenKrampfanfall, leidenden Personen werden sich wohl nur wenige zur Aufnahme in eine
besondere Heilanstalt melden resp, angemeldet werden, so lange ihre Arbeitsfähigkeiterhalten bleibt.
Es wird dies meist erst geschehen,wenn gehäufte Krampfcmfälleoder oft wiederkehrende,wenn
nicht dauernde Störungen des Bewußtseins mit Auflegungszuständen,sei es im Gefolge der Krampf¬
anfälle, sei es an deren Stelle als sogen, psychisches Aequivalent, oder allmählich sich einstellende
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Abnahme der Intelligenz, also größere oder geringere geistigeSchwächezuständeden selbstständigen
Erwerb und damit eine Lebensführungunter freien Verhältnissenerheblich beeinträchtigenoder un°
thunlich machen. Einmalige plötzlich auftretende vorübergehendeAufregungszuständewerden viel¬
fach in der Familie oder in dem nächstenHospitale abgelaufen sein, ehe die Formalitäten zur
Aufnahme in die specifischeAnstalt erfüllt sind. Es wird sich daher in erster Linie fragen, wie
groß der Prozentsatz der mehr oder minder geistig Gestörten unter den Epileptikern ist, Auf die
Dauer werden sie dies, wie dies anerkannt ist und der Reisebericht der betreffenden Commission
des Provinzialausschusses ebenfalls richtig hervorhebt, fast alle sein. Auch die jugendlichen,einer
weiteren Ausbildung noch fähigen Epileptiker sind zum großen Theil im Vergleiche mit ihren
Altersgenossen in ihrer allgemeinen geistigen Entwickelungzurückgebliebenoder haben mindestens
gewisse ungewöhnliche,als abnorm hervortretende Eigenthümlichkeitenin ihrem Wesen, die sie für
den gemeinsamenSchulbesuchmit gesundenKindern nicht geeignet erscheinen lassen. Auch auf die
Unterbringung und Weiterbildung dieser Jugendlichen müßte in der event, zu gründenden be¬
sonderen Anstalt Rücksicht genommenwerden.

Zunächst fragt es sich nun, wie viele Epileptiker, für welche eine solche Fürsorge getroffen
werden muß, deren Zahl, sobald eine solche zweckmäßige Unterkunft für sie geschaffen ist, bald
wachsen wird, haben wir in der Rheinprouinz? Die früher vorgenommenen Zahlungen und
Schätzungenhaben sich als unzuverlässig erwiesen; eine Grnndlage hierfür würde wohl die Zahl
der jetzt von der Provinzialverwaltnng thatsächlich versorgten Epileptiker bilden und die Angabe
im letzten Hefte der medizinal-statistischenMittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundhcitsamte
(Bd. III Heft 1 1895), wonach im deutschen Reiche während der Jahre 1889, 1890 und 1891
von den 117 298 in Anstalten verpflegten Geisteskranken8882 -- ?,«°/<> an Seelenstörung mit
Epilepsie und Hystero-Gpilepsielitten. Das würde für die ca. 6N00 von der Rheinprovinz ver¬
pflegten Irren 456 dieser Kategorie ausmachen. Es weiden aber deren leicht mehr sich ergeben,
da das Vorkommen dieser Krankheit in den verschiedeneuLandestheilen bezüglich der Häufigkeit
wechselt und z. V. für das KönigreichSachsen allein diese Verhältnißzahl 13,8«/<>,für Berlin
12,?°/c> beträgt. Schon nach diesen Anhaltspunkten würde es für die Rheinprovinz richtig und
lohnend sein, eine eigene Anstalt für diese Kranken zu bauen. — Bei den manichfachen Berührungs¬
punkten in den äußeren Erscheinungendürfte es meiner Ansichtnach keinem Bedenkenunterliegen,
in diese Anstalt die schwereren Formen der Hysterie, des Veitstanzes und anderer Krnmpfzustände
aufzunehmen,zumal da auch diese bei langem Bestehen auf das physischeLeben der Betroffenen
einen schädigenden Einfluß auszuüben pflegen. Hat doch diese Aehnlichkcit der äußern Erscheinungs¬
weise schon zur Aufstellung einer Zwischenstufe, der sogen. Hystero-Epilepsie,geführt. Ob es zweck¬
mäßig sein wird, alle Fälle von epileptischerGeistesstörung in einer Anstalt für unsere
Provinz prinzipiell zu vereinigen,kann um deffentwillen fraglich erscheinen,als dadurch den
Aerzten der übrigen Provinzialanstalten die Gelegenheit aenommen würde, diese Zustände zu
beobachtennnd zu studiren. Die dadurch entstehendeLücke in der Kenntniß des Gescunmtgebietes
der Geisteskrankheitenwürde sich leicht unangehm und schädlich bei Beurtheilung forensifcher Fälle
geltend machen, zu denen gerade die Epileptiker in ziemlicher Anzahl beitragen. Aus diesem
Gesichtspunktekönnten ja immerhin den übrigen Anstalten eine Reihe von Kranken dieser Art
verbleiben.

An dem Namen „Anstalt für Epileptische" würde wohl kaum Anstand zu nehmen sein
nach dem Gruudsatze „2, potiori 6t äsnoininatio", sonst könnte man die Bezeichnung„Anstalt
für Kramvf- und andere Nervenkranke"wählen. Der Einrichtung und Gliederung dieser An-
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statt, wie sie in dem bereits erwähnten Reisebericht geschildertist, kann man im Wesentlichen
beistimmen.

Ob mit dieser Anstalt eine sogenannte Poliklinik verbunden werden soll, würde theils von
der Lage derselbenabhängen, da ja nur, wenn dieselbe für das Publikum bequem und leicht er¬
reichbar liegt, ihre lohnende Benutzung in Aussicht steht, theils auch von dem Interesse und der
Thatkraft, welche der Direktor der Anstalt dieser Einrichtung widmen würde.

Des Weiteren ist die Erbauung einer neuen Irrenanstalt seitens der Provinz nach meinem
Dafürhalten nothwendig. Eiuesthcils muß für die defiuitiue Unterbringung der 400 männlichen
Kranken, die jetzt in Mariabcrg bei Aachen sich befinden, gesorgt werden, anderentheils steigt die
Zahl der in Irrenanstalten verpflegten Geisteskrankennachweislichin erheblich höheren Prozenten
als die Bevölkerung, so in den Inhrcn 1889, 1890 und 1891 im ganzen deutschen Reiche um
It'/n, während die Bevölkerung des Reiches nur um 3,2«/« in dieser Zeit gewachsen ist. Bei
dieser Gelegenheit würde die Provinz anch in die Lage versetzt, die Erfahrungen, Lehren nnd Fort¬
schritte, welche die letzten Jahrzehnte in dem Bau und der Anlage von Irrenanstalten gezeitigt
haben, zum Nutzen ihrer Kranken zur Geltung zu bringen nnd einen kleinen Schritt auf dem
Wege vorwärts zu thun, der die Pflege der Gesammtheit dieser Kranken allmählich in die eigene
Verwaltung der Provinz bringt. Die Anlage dieser neuen Irrenanstalt würde wohl zweckmäßig
nach dem Prinzip erfolgen, wie es in Alt-Scherbitz in der Provinz Sachsen verwirklicht ist und
eine möglichst freie Bewegung mit Beschäftigungder Kranken in landwirtschaftlichem Betriebe mit
sich führt.

Dr. Oebete.

Herrn Landesdirektor,
Geheimen Ober-Rcgierungsrath Dr. Klein

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.
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8. Anlage.

Lfde.
Nr.

Yach-
der am 1. Februar 1896 in den 6 Provinzial-Irren-

epileptischen

Provinzial'Irrenllnstalt zu Andernach ........

,, >, „ Bonn.........

>. Düren .........

,, „ „ Grafenberg........

.. » ,, Merzig.........

,. „ „ Aachen(Mariaberg) .....

Privat-Irrenpflegeanstalt zu Trier.........

., Waldbreitbach(St. Iosephshaus)

.. » » „ (Marienhaus) . .

„ „ „ Klosterhoven.......

/, „ ., Ebernachbei Cochem ....

., Neuh (St. Joseph).....

„ „ ,. ,. (Alexianer) .....

„ Irrenbewahranstalt zu Crefeld (Alexianer) ....

Departemental-Irrenanstalt zu Düsseldorf.......

Bezirks'Irrenbewahranstlllt zu St. Thomas bei Andernach .

Dr. Colmannt'scheIrrenanstalt zu Bendorf .....

Summe

Anzahl der Epileptischen
(im engeren Sinne
mit ausgesprochenen

epileptischenAnfällen)
überhaupt:

männlich.

9

12

?

7

14

101

24

5

14

15

10

225

weiblich.

11

8

5

3

9

13

18

9

7

92

317
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Weisung
anstalten und in 11 Privat-Irrenpstegeanstaltenverpflegten
Kranken.

4 5 6 7

Von der Anzahl
Von der Anzahl in

Spalte 3 sind:
Anzahl der Kranken,

welche mit der Epilepsie Hiervon sind
in Spalte 3

sind
unter 16 Jahren:

männlich, weiblich.

geistig nor¬
mal:

(trifft die
Privat-Nn-

stalten).

geistig gestört:
schwachsinnig,
idiotisch,mit

sonstigengeisti¬
gen Störungen

behaftet.

im engeren Sinne ver¬
wandten Formen (Kramvf-
zustänben, Veitstanz lc.)

behaftet sind:

männlich. weiblich.

unter

16 Jahren:

männlich. > weiblich.

— — — 20

20

12

10

23

— 2 — —

— — — 3 2 1 —

— — — 2 5 — —

— — — 101 5 — — —

— — — 24 — — — —

— __ 13 — — — —

— — — 18 — 3 — —

— — — 7 2 — — —

— — — 9 — — — —

— — — 5 3 — — —

— — — 14 — — — —

— — — 24 — — — —

— — — 1? 3 — — —

>— — — — — — — —

— — — 31? 18 12 1 —

30

»0
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9. Anlage.

Machweisung
der

am 1. Februar 1.896 in den 6 Provinzial-Irrenanstalten und in II Privat-Irrenpstegeanftalten
verpflegten irren Verbrecher.

^

Name

der

Anstalt.

Ge¬

schlecht,

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten
Strafe,

Zahl und Art
der

Vorbestrafungen,

«:

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
zc,, daß seine
Entfernung

aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

ja. j nein.

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

Provinzial-
Irrenanstalt zu

Andernach.

Summe

Bettelei und Land
streicherei.

Raubmord.

Mord.

Bettelei.

Raub und Mord,

Vagabondage.

Haft und Ueber»
Weisung an die
Landespolizei-

beHürde.

Zuchthaus von un¬
bekannter Dauer.

Zum Tode «erur¬
theilt, aber begna¬

digt.

» Wochen Haft
und Ueberweisung

an die Landes-
polizeibehürde.

Lebenslängliche
Zuchthausstrafe.

Haft und Ueber¬
weisung an die
Landespolizei-

beHürde.

4 mal.

2 mal vsrbestraft.
(Näheres unbekannt),

1m»l mit Zuchthaus
und Im»! mit son¬

stiger Freiheitsstrafe.
(Näheres unbekannt).

9 mal mit Haft und
Korreltionshaft,

Imal mit Festung
und 2mal mit Ge¬

fängniß.

Die Entfernung der 6
Kranken aus der An¬
stalt ist nach Ansicht
der Direktion drin¬
gend nothwendig,
weil ihr nicht zu
umgehendes Zusam¬
mensein mit den an-
deren Kranken für
letztere fortgesetzt
sehr anstoßig s°'"
soll und schon ""°-
derholt zu münd¬
lichen und sche¬
uchen Beschwerden,
sowohl seitens der
Mittranken, wie de¬
ren Angehörige"
Anlaß gegeben hat-
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<5

«

Name

der

Anstalt,

Ge¬

schlecht,

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens,

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe.

Zahl und Art

der

Vorbestrafungen.

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
:c., daß seine

Entfernung
aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

ja. I ner

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

Provinzial-
Irrcnanstalt zu

Bonn.

Summe

Provinzilll-
Irrenanstalt zu

Diiren.

Zu übertragen

Straßenraub.

Münznerbrechen
Diebstahl, Vrand-

stiftung.

Desertion.

Straßenraub.

Schwerer Dieb¬
stahl.

Vagabondage.

Obdachlosigkeit,

Gewerbsmäßiges
Glücksspiel und

Betrug.

Qualifiziere Ur¬
kundenfälschung.

Majestätsbeleidi-
gung.

Beleidigung und
Mißhandlung.

8 Jahre Zucht¬
haus,

14 Jahre Zucht¬
haus.

13 Monate Ge¬
fängniß,

6'/>2 Jahre Zucht
Haus.

6 Jahre Zucht¬
haus.

Haft niit Ueber-
weifung an die
Landespolizei-

beHürde.

desgl.

3 Jahre Gefäng¬
niß.

9 Monate Ge¬
fängniß.

3 Jahre Gefäng¬
niß.

Gefängniß (?).

8mal wegen Eigen-
thumsvergehen.

Wegen schwerenDieb
stahls 1 Jahr Zucht

Haus.

6 mal Gefängniß und
Zuchthaus wegen

Diebstahls.

2 mal wegen Dieb-
stahls und Mißhand¬

lung.

8mal wegen Bettelei
Widerstandsleistung »c

9 mal wegen Umher¬
treibens, Obdachlosig

leit «.

12 mal Geldstrafe
Haft, Gefängniß wegen
Beleidigung, Unfug:c.

Zeitweilig sehr erregt,
aggressiv.

Zeitweilig lärmend,
heftig und angreifend.

Zeitweilig unruhig,
zerreißtund zerstört.

Höchst unsauber und
laut.

30»
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Name

der

Anstalt.

Ge¬

schlecht

m,! w.

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe.

Zahl und Alt

der

Vorbestrafungen.

Ist der Kranke
derartig störend
ober gefährlich
:e., daß seine

Entfernung
aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

ja. j nein.

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

1 2 3 4 b 6 7 8

Uebertrag
Provinzial-

Irrrenanstalt zu

2
1 — Unzucht. 1'/° Jahre

Zuchthaus.

— —
2
1 —

Türen. 1 Majestätsbeleidi¬
gung.

3 Monate Gefäng¬
niß.

— 1

1 — Fahnenflucht, 1 Jahr Gefäng¬
niß.

— --- 1 —-

1 — Urkundenfäl¬
schung.

1 Monat Gefäng¬
niß.

— — 1 —

— 1 Diebstahl. Gefängniß (?).
— — 1 —

Summe

— 1 Bettelei und Un¬
fug.

desgl. (?). 2 mal vorbestraft (?) — 1 —

6 2 — 8

, Provinzial-
Irrenanstalt zu

Grafenberg.

1 — Diebstahl. 4 Monate Gefäng¬
niß.

1 mal wegen Kuppelei
1 Woche Gefängniß,

2 mal wegen Nettelei
Haft.

1 — Zeitweise sehr störend-

1 — Unterschlagung. 1 Jahr Gefäng¬
niß,

— 1 Besserungsfähig-

1 Diebstahl. 1 Jahr 3 Monate
Gefängniß.

wegen Fahnenflucht
8 Monate Gefängniß,

wegen strafbaren
Müßiggangs b Tage

Haft.

1 Harmloser Paralytiker.

1 Münzverbrechen. 4 Jahre Zucht«
Haus.

1 Schimpft, erzählt den
Kranken von seinen

Verbrechen und seiner
Strafe.

Zu übertragen

1 Straßenraub. desgl. 3mal wegen Körper¬
verletzung Gefängniß¬
strafen, tmal wegen
Landstreicherei Haft,

Imal wegen Sachbe¬
schädigung Haft.

1 Macht viel Lärm, zer¬
schlägt die Fenster»

scheiben.

5 — 3 2
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-^

Name

der

Anstalt,

Ge¬

schlecht

m. w,

3

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens,

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe,

Zahl und Art

der

Vorbestrafungen.

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
:c., daß seine
Entfernung

aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

jll. > nein.

Bemerkungen
(insbesondereAngabe

der Gründe zu
Spalte 7).

Uebertrag
Provinzial-

Irrenanstalt zu
Grafenberg.

Summe

Provinzial-
Irrenanstalt zu

Merzig.

!l

3u übertragen! 2

Straßenraub,

Bandendiebstahl.

Majestätsbeleidi.
gung.

Todtschlag.

10 Jahre Zucht¬
haus.

2 Jahre Zucht¬
haus.

9 Monate Gefäng
niß.

Verbrechen unbe¬
kannt.

Einbruchdiebstahl,

Sittlichleitsuer-
brechen mit Kin¬

dern.

Körperverletzung
mit tddtlichem

Ausgange.

Zuchthaus
(Dauer ?).

15 Jahre Zucht¬
haus,

1 Jahr Zucht¬
haus.

9 Jahre Gefäng¬
niß.

3mal wegen Dieb¬
stahls Gefängniß bezw

Zuchthaus,

Wegen Blutschande
I V. Jahre Zuchthaus,

Inial wegen Körper-
Verletzung Gefängniß,
Imal wegen Entzie¬

hung von der Wehr
Pflicht 18« M. Geld¬
strafe oder 1 Monat
Gefängniß, Imal we¬

gen Bettelei Haft.

Seit dem 14, Lebens^
jähre ? Strafen

(Grund und Höhe?),

3 mal wegen Dieb¬
stahls und Widerstands

gegen die Staats¬
gewalt, Gefängniß.

1 Woche Gefängniß
wegen Diebstahls,6
Wochen Haft wegen

Arbeitsscheu, 5> Tage
Haft wegen Unfug,

Harmloser, fleißiger
Paranoiker,

Lästig, erzählt von
seiner Strafe, schimpft,

äußert in heftiger
Weise Wahnideen,

Lästig,nachdrängend.

Entfernung wünschens-
werth, da beständig

unrein.

Schimpft, prügelt die
Mittranken, sehr lästig.

Oefters sehr gewalt¬
thätig, drohend,zer-

störungssüchtig.
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Name

der

Anstalt.

Ge¬

schlecht.

m. w.

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe.

Zahl und Art
der

Vorbestrafungen.

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
lc,, daß seine
Entfernung

aus der Anstalt
für unbedingt
nothwendig

gehalten wird?
ja. > nein.

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte?).

1 2 3 4 5 6 ? 8

Uebertrag
Prouinzial-

Irrenanstlllt zu
Vierzig.

2

1 — Sittlichkeitsuer-
gehen mit einem

Kinde.

1 Jahr Gefäng¬
niß.

12 mal vorbestraft
(Näheres fehlt).

— 2
l —

Sunune

1 ? ? Im Ganzen 10 Jahre
wegen Diebstahls im
Zuchthaus, auch wegen
Desertion beim Mili¬

tär bestraft.

1 Leidet an akuter Me¬
lancholie, wurde aus
der Irrenanstalt KNn-
genmünster und dort

aus dem Untersu¬
chungsgefängniß Berg-
zabern übernommen.

4 — — 4

6 Provinzial-
Irrenanstalt zu

1 — Diebstahl. 1'/. Jahr Gefäng¬
niß.

Wegen Todtschlags ü
Jahre Zuchthaus.

1 — —

Allchen
(Mariaberg).

1 Wissentlich falsche
Versicherung an

Eidesstatt.

? 14 Vorstrafen, zusam¬
men 2 Jahre 6 Mo¬
nate wegen Thätlich¬
keiten, groben Unfugs,
Hausfriedensbruchs,
Mißhandlung, Sach¬
beschädigung, falscher

Versicherungan Eides-
statt.

^ Greift in der Erre¬
gung Mtkranle und

Wärter an.

1 Diebstahl. 6 Jahre Gefäng¬
niß.

Im Ganzen 17 Jahre
Gefängniß und Zucht¬
haus (Näheres fehlt).

l Hält sich ruhig, 'st
lenksam und harmlos-

Summe

1 — Diebstahl. Gefängniß. ? 1 — Unruhe, Gewaltth»'
tigkeit.

4 — 3 1

7 Privat-Irren-
Pflegeanstlllt zu

Trier.

Zu übertragen

1 — Unterschlagung. 2 Jahre Gefäng¬
niß,

I mlll mit Haft, 2 mal
mit Gefängniß (Nähe¬

res fehlt).

— 1 Jedoch sind Zwangs-
maßregeln nicht z«

vermeiden, d» er seh
aggressiv ist-

1 — — 1
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Name

der

Anstalt.

Ge¬

schlecht.

m,! w.

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannte»
Strafe.

Zahl und Art
der

Vorbestrafungcn.

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
lt., daß seine
Entfernung

aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

ja. > nein.

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte ?).

1 2 3 4 5 6 ? 8

Uebcrtrag
Privat-Irren-

Pflegeanstlllt zu
Tlier.

Summe

1

1

1

— Aus den Alten
nicht ersichtlich.

Sittlichkeitsuer-
brechen.

Aus den Akten
nicht ersichtlich.

15 Jahre Zucht¬
haus.

1'. Jahr Zucht¬
haus,

Aus den Alten nicht
ersichtlich.

—

1
1

1

1

—

4 — — 4

8 Privat-Irren-
Pflegeanstalt zu
Waldbreitbllch
(St. Iosephs-

haus).

Summe

1

1 —

Mord.

Vergehen gegen
die Sittlichkeit,

?

« Jahre Zucht¬
haus,

? —

1

I Beschäftigt sich etwas,
schimpft und raisonirt
ab und zu in Folge

seiner Wahnideen, ist
im Ganzen ziemlich

2 — — 2 ruhig.

9 Privat-Irren -
Pflegeanstalt zu
Waldbreitbllch
(Mllricnhaus).

Summe

— 1 Betheiligung an
Brandstiftung.

Zuchthaus. Unbekannt. — 1 Ist im Ganzen ruhig
und ordentlich, zeit¬
weise erregt infolge

von Neeinträchti-
gungsideen.

— 1 — 1

10 Privllt-Irrm-
Pflegeanstalt zu

Klosterhoven.

Zu übertragen

—

1

1

1

1

1

Diebstahl.

Landstreichern.

desgl.

desgl.

Unbekannt.

Gefängniß.

Haft und Über¬
weisung an die
Lanbespolizei,

beHürde.

desgl.

9 Tage Haft.

Gefängniß,

Wiederholt bestraft (?).

Wiederholt bestraft,
auch mit Gefängniß

5 mal in Nrauweiler.

4mal mit Gefängniß.

—

1

1

1

1

1

—

— 5 — 5
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Name

der

Anstalt.

Ge¬

schlecht.

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten
Strafe.

Zahl und Art
der

Vorbestrafungen.

Ist der Kranke
derartig störend
oder gefährlich
zc., daß seine

Entfernung
aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

^^ m. w. ja. > nein.
1 2 3 4 5 6 7 8

Uebertrag — 5 — 5

Privat-Irren-
Pflegeanstalt zu

Klosterhoven.

1 Landstreicher«. 10 Tage Haft. 3 mal Haft und Ueber¬
weisung an die Landes-

polizeibehörde.

1

— 1 desgl. Unbekannt. Mehrfach bestraft (?).
— 1 —

Summe

1 Gewerbsmäßige
Unzuchtund Ueber-
tretung der Con°
troluorschriften.

desgl. 3 mal Haft und Ueber¬
weisung andieLandes-

volizeibehürde.

1

— 8 — 8

11 Priuat-Irren-
Pflegeanstlllt zu

Cbernach
bei Cochem.

1

1 —

Todtschlag.

Diebstahl im Rück¬
falle.

« Jahre Zucht¬
haus,

13 Jahre Zucht¬
haus und Polizei¬

aufsicht.

Unbekannt (von 1877
bis 1885 im
Zuchthause),

1875 und 1879
6 Jahre Gefängniß
wegen wiederholten
schweren Diebstahls,

—

1

1 —

Summe

1 — Diebstahl. 3 Jahre Zucht¬
haus.

4 mal, davon 1 mal
2'/, Jahre Gefäng¬

niß (?).

-— 1 —

3 — — 3 ^.

12 Privat-Irren- — 1 Unbekannt. Unbekannt. Unbekannt. __ 1 —

Pflegeanstalt zu
Neuß

(St. Joseph).
Summe

— 1 desgl. desgl. desgl. — 1 —

— 2 — 2 ____.

13 Privat-Irren-
Pflcgeanstalt zu

Neuß
(Alexianer).

I Mordversuch. 11 Jahre Zucht¬
haus.

1 mal wegen Betrugs,
1 mal wegen Jagd¬

frevels, 1 mal wegen
Diebstahls mit Ge-

fängnißslrafe (?).

1 War seit seiner Ein«
liefernng ruhig und
leicht lenksam. Es
besteht Verdacht der

Simulation.

Summe 1 - — 1
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Ist der Kranke

Name Ge¬ Art des zuletzt
abgeurtheilten

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe.

Zahl und Art
derartig störend
oder gefährlich
zc., daß seine Bemerkungen

der

Anstalt.
schlecht. Vergehens

oder
Verbrechens.

der

Vorbestrafungen.

Entfernung
aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

(insbesondere Angabe
der Gründe zu

Spalte ?).

»j m,! w. ja. j nein.
, 2 3 4 b 6 7 8

i4 Irren-Bewahr¬ I Diebstahl. ? 16mal wegen Dieb¬ 1 Aus Werden einge¬
anstalt zu stahls bestraft (?). liefert. Ist körperlich

Crefeld fehr elend und gut zu

(Alexianer).
behandeln.

1 — Diebstahlund Un- ? 1 Jahr 8 Monate — 1 Leidet an secundärem

Summe

sittlichkeit. wegen Diebstahls und
Unsittlichkeit.

Blödsinn und ist gern

2 — — 2 in der Anstalt.

!5 Departemental-

Irrenanstalt zu
Tüsseldoif.

— 1 Diebstahl. 2 Jahre und ?
Monate Zuchthaus,

Mehrmals mit Ge¬
fängniß bestraft (?).

— 1 —

1 Straßenraub. 5 Jahre Zucht¬
haus.

1

1 Verschiedene mili¬
tärische Vergehen
und Verbrechen.

20 Jahre und 8
Monate Zucht¬

haus.

Verschiedene kleinere
Strafen sind beim

Militär verbüßt (?).

I

1 — Unzucht. 5 Jahre Zucht¬
haus.

1 Jahr Gefängniß (?). I

1 Urkundenfälschung,
Aetrug.

2 Jahre 6 Monate
Gefängniß.

Geldstrafe wegen fahr¬
lässiger Kürperver¬

letzung.

1

1 Gehorsamsver¬
weigerung und un¬

erlaubte Entfer¬
nung aus der Gar¬

nison.

5^2 Jahre Zucht-
Haus und Ent¬

fernung aus dem
Heere.

1 mal wegen Dieb-
stahls zu 18 Mona¬

ten Gefängniß.

1

1 Liederlichkeit und
Trunkenheit.

Gefängnißstrafe " l

1 Vergriff sich an
einem Vorgesetzten

beim Militär.

3 Jahre Gefäng¬
niß.

36 mal vorbestraft
wegen Unreinlichleit
und Widersetzlichkeit.

1 Ueberfällt Mittränke
und Wärter; ist dabei

sehr gefährlich.

1 Schwerer Dieb-
'tllhl und Bettelei.

2V, I»hre Zucht¬
haus.

1 "

Zu übertragen

1 — Bettelei. ? Z mal wegen Bettelei
— 1 —

s> 2 vorbestraft. 1 I 9

m
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??

W

Name

der

Anstalt

Uebertrag
Departemental-
Irrenanstalt zu

Düsseldorf.

Summe

Ge¬

schlecht

m. I w.

K,

Bezirks-Irren-
Vewahranstalt

zu St. Thomas
bei Andernach.

Summe

2

Art des zuletzt
abgeurtheilte»

Vergehens
oder

Verbrechens,

Art und Höhe
dcr

zuletzt erkannten

Strafe.

Betrug und Ur¬
kundenfälschung,

Majestätsbeleidi¬
gung.

14 3

Einbruch.

Vagabondage.

Vagabondage und
Bettelei.

Schwerer Dieb-
stllhl.

besgl.

Straßenraub.

Unzucht.

Widerstand gegen
die Staatsgewalt.

Gewaltthätigkeit.

Bettelei.

Körperverletzung.

Bettelei, grober
Unfug.

Unbekannt.

Leichte Oigen-
thumsvergehen.

Diebstahl, Vaga¬
bondage.

Diebstahl.

desgl.

2 Jahre Zucht¬
haus.

Gesängniß-
strafe (?).

15 Jahre Zucht¬
haus.

Haft (?).

Haft, Ueberwei¬
sung (?).

6 Jahre Zuchthaus

5 Jahre Zuchthaus

6 Jahre Zuchthaus

Gefängniß (?).

Haft (?).

Gefängniß (?).

Haft (?).

Gefängniß (?).
Unbekannt

Gefängniß (?).

Haft (?).

4 Wochen Gefäng¬
niß.

Gefängniß (?).

desgl. <y.

Zahl und Art

der

Vorbestrafungen.

Im Ganzen 12 Jahre
Zuchthaus und! 0 Mo¬

nate Gefängniß (?).

15 mal vorbestraft
wegen Bettelei und

6 Vorbestrafungen
(Gefängniß und Zucht-

Haus) (?).

Aus den Personal-
alten Näheres nicht

zu ermitteln.

2 Vorbestrafungen mit
Haft und Gefängniß.
^ Aus den Personal-
> alten Näheres nicht
1 zu ermitteln.

Ist der Kranle
derartig störend
oder gefährlich
:c., daß seine
Entfernung

aus der Anstalt
für unbedingt

nothwendig
gehalten wird?

1°- nein.

1 16

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

Ist sehr gefährlich, hat
wiederholt Mittränke
und Wärter überfallen,

jetzt in schlimmster
Weise.

Ist gefährlich,greift
seine Umgebung an.

Gewaltthätiger roh"
Mensch.
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Ist der Kranke

Name

der

Anstalt,

Ge¬

schlecht,

m. w.

Art des zuletzt
abgeurtheilten

Vergehens
oder

Verbrechens.

Art und Höhe
der

zuletzt erkannten

Strafe.

Zahl und Art

der

Vorbestrafungen.

derartig störend
oder gefährlich
zc,, daß seine

Ontfernung
aus der Anstalt
für unbedingt
nothwendig

gehalten wird?
ja. j nein.

Bemerkungen
(insbesondere Angabe

der Gründe zu
Spalte 7).

1 2 3 4 b 6 ? 8

I? Dr. Collmant' -

scheIrrenanstalt
zu Bcndorf.

Provinzial-
!

Wiederholung.
Irrenanstaltzu:

1 Andernach 5 1 — — — 6 —
2 Bonn 9 — — — 4 5
3 Düren 6 2 __ — — 8
4

Grafenberg 1l — — — — 7 4
5

Merzig ^ — — — — — 4
<i

Mariaberg
Privat-Irien-

Wegellnstllltzu:

4 3 1

> Trier 4 __ — — — 4
«

Waldbreitbllch
(St, Joseph)

2 — — — — 2

9
Waldbreitbllch

(Mnrienhaus)

— 1 — — — — 1

lu iUosterhov!'» 8 — — — — 8
1l Ebcrnach 3 __ — — — 3
12 Neuß

(St. Joseph)
— 2 — — — 2

13
Neuß

(Alexianer)
1 — — — — — 1

14
Crefeld 2 __ —. — 2

li) Düsseldorf 10 2 — — 3 9
1h

St. Thomas 14 8 __ — 1 16
1/

Nendorf

Im Ganzen

— — — — — — —

75 19

94 Hiervon sind:

24 70

23 52 männlich.
I 18 weiblich.

9 !

31»
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Anlagen zu den Sitzunglprotokollen. Nr, 6. 245

10. Anlage.

Lfde.

Nr.

2

4

«:

?

^!

'.»

,<!

l!

12

,,!

,4

15

16

17

Mach
der am 1. Februar 1896 in den 6 Provinzial-Irrenanstalteuund in

Anstatt.

Prouinzial-Irrenanstalt zu Ändernach .......

» ,, ,, Bonn ........
.. Düren ........
„ Grafenberg .......

., Merzig ........

„ „ „ Aachen(Mariaberg) , . . ,
Privat-Irrenpflegeanstalt zu Trier........

„ Waldbreitbach(St.Iosephshaus)
Marienhaus)

„ „ „ Klosterhoven ......
„ „ „ Ebernachbei Cochem . , ,

.. Neuß (St. Joseph
„ „ (Alexianer)

„ Irrenbcwahranstalt zu Crefeld (Alexianer) . . .
Departemental-Irrencmstllltzu Düsseldorf .....
Bezirks-Irrenbewahranstaltzu St. Thomas bei Andcrnach
Dr. Colmant'scheIrrenanstalt zu Bendorf .....

Summe

Geschlecht.

männl, weibl

8

4

4

14

Art der ver-

zu
Sittlich¬

keits-
vergehen.

1
11

54 2?

81

2

«!

I

16

zu
Ver¬

brechen
gegen
das

Leben.

16

zu
Körperver¬
letzungen

und
thätlichen

An¬
griffen.

11

2?

Weisung
N Plivat-Irrenpflegeanstaltenverpflegten verbrecherischen Irren.

brecherischen Neigung:

zu
Eigen«
thums-

ucrgehcn.

zu
Brand¬

stiftung.

2
2

2
2

12

zu
Land«

streicherei
und

Bettelei

zu
sonstigen

Ver¬
gehen

Wird die
Entfernung des

Krankenfür
unbedingt

nothwendig
gehalten?

Ja Nein

8

1")
4

8

3

2

11

1
11
1

26 55

Hiervon sind:
21 ! 33

5 22
>--------̂ --------->

81

Bemerkungen
(insbesondereAngabeder Gründezu Spalte 5),

Das nicht zu umgehendeZusammensein mit den anderen Kranken
ist für letztere fortgesetztsehr anstößig und hat schon wieder¬
holt zu mündlichenund schriftlichen Beschwerden,sowohl
seitens der Mittrankenwie deren Angehörigen, Anlaß gegeben.

*) Für sehr wünschenswerth.

Belästigung der Umgebung.Drohungmit Selbstmord,Schimpfen,
ungünstigerEinfluß auf andereKranke.

Unsittlichleit, heimtückischeAngrisse, Gewaltthätigkeiten,rück¬
sichtsloses Schlagen.

Schlechtes Beispiel.

Aufregungder übrigenKranken, beständige Ifolirung.

männlich,
weiblich.
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11. Anl age.

Zu III. ^. Iour n.-Nr. 2193.
Bonn, den 26. Februar 1896.

Anstalten für irre Verbrecherbetreffend.

Euer Hochwohlgeborenwünschenlaut Zuschrift vom 12. Februar d. I. eine kurze gut¬
achtliche Aeußerung von mir über die Frage, in welcher Weise im Hinblick auf die in anderen
Provinzen und Staaten gemachtenErfahrungen in der Rheinprovinz am zweckmäßigsten für die
Unterbringung irrer Verbrecherund verbrecherischer Geisteskrankenzu sorgeu sei.

Zunächst erlaube ich mir darauf hinzuweisen,daß es höchst schwierigist, eine Angelegen¬
heit von so weittragender Bedeutung in kurzen Worten klar zu legen und zur Entscheidungvor¬
zubereiten, zumal die Fachmänner über die richtige und beste praktischeLösung derselben bei
Weitem noch nicht einig sind, wenn auch die meisten darin übereinstimmen, daß eine Aenderung
der heutigen Sachlage im Interesse der weiteren Entwickelung unserer Irrenanstalten in der
Richtung der freieren Behandlung geboten erscheine.

Ich will daher nur einige wichtigere Punkte dieser Frage einigermaßen beleuchten, um
dadurch der Urteilsfindung den Weg zu ebnen, was unter den bei uns bestehenden Verhältnissen
zweckmäßig geschehen könne. Veranlaßt durch die vielerlei und allmählich sich häufenden Mißständc
hat man zuerst iu England den Versuch gemacht, alle Geisteskranken,die überhaupt mit dem
Strafgesetze in Conflikt gekommen sind (also beide Kategorien), in einer großen Centralanstalt
(Broadmour 1863) zu vereinigen, um so die störenden und aufreizenden Elemente den Irren¬
anstalten fern zu halten und den Klagen abzuhelfen, daß unbescholtene,moralisch intakte Kranke
mit wüsten, zum Theil verkommenen Verbrechern und Sträflingen längere Zeit zusammen zu
leben gezwungen seien. Allein das Zusammenbringen mehrerer hundert solcher Kranken zum
Theil mit gefährlicheilNeigungen und Trieben zeitigte bald die größten Uebelstände und Unzu-
träglichteitm. Hetzereien untereinander, gemeinsame Fluchtversuche mit Ausbrnchen, Auflehnungen
gegen die Hausordnung, Bedrohungen uud Angriffe gegen die Beamten, Unmöglichkeitpassende
Angestellte auf die Dauer zu erhalten, was nur uuter großen Geldaufweudungen allmählich
ermöglichtwurde, ließen schon in den ersten Jahren diese Einrichtung als eine fragwürdige, wenn
nicht verfehlte, erscheinen nnd wenn man dieselbeauch beibehalten hat, so hat man doch in Eng¬
land selbst von einer weiteren Ausbildung dieses Systems Abstand genommen und in anderen
Ländern, mit Ausnahme von Nord-Amerika, welches eigentlichEngland voranging, und wenigstens
theoretisch neuerdings Frankreich, hat es keine Nachahmung gefunden. Man ging vielmehr, wie
das schon vorher vereinzelt versuchtworden, zur Errichtung kleiner Irrenabthcilungen an größeren
Strafanstalten über, in welchen die in den Gefängnissen geistig Erkrankten mit Berücksichtigung
ihres Zustandes manche Erleichterung und eine, so weit ausführbar, entsprechende ärztlicheBehand¬
lung erfahren sollten. So z. B. zu Perth in Schuttland, in Waldheim, Königreich Sachsen, in
Bruchsal-Baden, bei uns versuchsweiseiu Halle und jetzt zu Moabit in Berlin und an dem
Korrektionshausezu Tapiau in Ostpreußen.
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Trotz des Einspruchs mehrerer Irrenärzte von bekanntem Namen gegen diese Unter¬
bringung von Geisteskrankensprach sich doch für die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeitsolcher Ein-
richtungenbereits die psychiatrische Sektion der Natnrforscherversammlungzu Speyer 1861 und
der südwestdeutsche psychiatrische Verein 1873 aus, während die Versammlungen der deutscheu
Strafllnstaltsbeamten in Berlin 1874 und des Vereins der deutschenIrrenärzte zu Müucheu
1875 selbst die Nothwendigkeit solcher Irrenabtheilungen in Verbindung mit Strafanstalten betonten.

Dementsprechend richtete der Verein der deutschen Irrenärzte, auf Beschluß der Ver¬
sammlung zu Hamburg 1876, eiue Eingabe au das Reichskanzleramt mit dem Wunsche, daß
solche Aduexe an den Strafanstalten errichtet werden möchten. Mit diesen Anschauungenund
Wünschenstimmen im Wesentlichendie Anträge überein, welche die Landesdirektoren s. Zt. an
das preußischeAbgeordnetenhausgestellt haben.

In diesen Irrennbtheilungen, an Strafanstalten angebaut, konnten und können die
Kranken entweder bis zu ihrer Genesung bleiben, wo nun eine RückVersetzung in das Gefängniß
keine Schwierigkeitmachte, oder bis zum Ablauf ihrer Strafzeit, und dann entstand die Frage,
wohin mit ihnen, wenn sie noch nicht als geistig genesen, einfach entlassen werden konnten.
Waren sie ungefährlich,nicht zu störend, so kamen sie in eine öffentliche Irrenanstalt. War
dies ihres Verhaltens wegen unthunlich, fo mußten sie in der Gefängniß-Irreuabthcilung bleiben.
Dagegen aber sträubt sich das Rechtsgefühl,denn der bisherige Aufenthaltsort blieb doch immer
mehr oder weniger Gefängniß und sie sind dort nur mit Sträflingen zusammen. Dies reizte
auch manche nicht vollkommenverworrene Kranke, wie die Erfahrung lehrt, anhaltend, hielt die
Genesung zurück und brachte die schlimmenSeiten ihres Charakters zum Durchbruch, weil sie die
Verlängerung ihres Aufenthaltes an diesem Ort als ein Unrecht ansahen. Aus solchen Er¬
wägungen und unter diesen Umständen kam man — und die Irrenärzte selbst nicht zuletzt —
wieder mehr zu der Anschauung, daß geisteskrankeGefangene, fo lange diese ihre Krankheit
dauere, in erster Linie doch Geisteskrankeseien, und daher zu ihrer Behandlung einer Irrenanstalt
überwiesen werden müßten. Bald jedoch mehrten sich von Neuem von verschiedenen Anstalten
die Klagen über die Störungen und Unzukömmlichkeiten, welche diese Insassen in dem freien Be¬
triebe hervorriefen, wenn dieselben auch nicht allseitig anerkannt wurden. Hierdurch veranlaßt,
beschloß der Verein der deutschen Irrenärzte 1882 zu Eisenach nach eingehender Diskussion, in
welcherdie abweichendsten Meinuugen lebhaft vertheidigt wurden und von mehreren Seiten her¬
vorgehoben wnrde, daß keine groben Unzuträglichkeitendurch die Anwesenheitvcrurtheilter Geistes¬
kranker in den großen Irrenanstalten bemerkt worden seien, schließlich: die Regierungen der
deutschen Bundesstaaten zu ersuchen, Vorsorge zu treffen, daß acut auftretende und rasch ver¬
laufende Formen von Geistesstörung bei den Insassen der Gefängnisse dort eine angemessene
psychiatrische Behandlung und Pflege fänden und daß wenigstens alle gemeingefährlichengeistes¬
kranken Verbrecherden Irrenanstalten ferngehalten würden.

Während der Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten 1883 zu Wien sich gegen eigene
Anstalten für die geisteskranken Verbrecher,aber für die Behandlung derselben leichteren Grades
und Schwachsinniger in den erforderlich eingerichtetenLazarethen der Strafanstalten aussprach,
neigte man in dem nordwestdeutschen Verein für Gefängnißwesenzu Hildesheim 1885 der Ansicht
zu, die geisteskranken Gefangenen den Irrenanstalten zu überantworten; über die Errichtung be¬
sonders fester Abtheilungen aber in diesen, behufs sicherer Aufbewahrungjener, erzielte man keine
Einigkeit. Inzwischen hat sich die Stadt Berlin durch die Uebelstände im inneren Dienst der
Anstalt und die üblen Vorkommnissenach außen hin, welche die Anwesenheiteiner größeren Zahl
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geisteskranker Verbrecher in der Irrenanstalt Dalldorf hervorgerufen, genöthigt gesehen, eine be¬
sonders sichere Abtheilung auf dem Gebiete der Anstalt für diese Einwohner zu bauen, während
ein Gleiches für Ostpreußen bei der Korrektionsanstalt von Tapiau geschehen ist, für die Provinz
Schlesien aber in einem Vortrag im Verein der ostdeutschen Irrenärzte im November 1895 zu
Nreslcm wenigstens als dringlich noch verneint wurde.

An die Verwaltung unserer Provinz sind zweifellos ähnliche intensive Klagen des früher
charakterisirtenInhaltes, wenn sie auch nicht öffentlichbekannt gegebenworden sind, herangetreten,
die sie bestimmen, da die Fürsorge für alle Geisteskranke,also auch für die geisteskranken Sträf¬
linge, jetzt gesetzlich den Provinzen zugewiesen ist, die praktischeLösung dieser Frage in die
Hand zu nehmen.

Zunächst will ich feststellen,daß hierbei die sogenannten verbrecherischen Irren außer
Betracht bleiben, d. h. Kranke, deren geistigeStörung vor oder bei Begehung des fraglichenVer¬
brechens bestand und nachgewiesenist und die deshalb den Irrenanstalten einfach überwiesen
werden, da ihr Vergehen als Ausfluß ihrer Krankheit gelten muß. Einzelne von diesen tragen ja
auch die „Verbrechernatur" in sich und weiden eventuell in der Anstalt eine Versetzungin eine
besonders sichere Abtheilung erheischen, doch werden dies nur Ausnahmen sein.

Wir haben demnach hier nur für diejenigen Sträflinge Vorsorge zu treffen, die während
Verbüßung ihrer Strafhaft geistig erkranken. Es entsteht dabei zunächst die Frage, ob für diese
alle ein besonderer Verpflegungsmodus in der Irrenanstalt erforderlich ist oder ob nicht ein
Theil derselben ebenso, wie die übrigen Kranken und mit diesen ohne bemerkenswertheUebel¬
stände verpflegt werden kann. Im Allgemeinen ließe sich da wohl sagen, daß die, welche nach
ihrer ersten strafrechtlichen Verurtheilung zu einfacherGefängnißstrafe erkranken und noch manche
bessere Elemente in sich schließen, am wenigsten ungeeignet sich erweisen dürften, um mit den
unbescholtenenIrren gemeinsam zu leben. Anders jedoch wird die Beurtheilung derjenigen in
diesem Punkte lauten, welche nach mehrmaliger Bestrafung bei wiederholtem Aufenthalte in der
Strafanstalt erkranken, sowie der zu Zuchthaus Verurtheilten. Unter den letzterendürften wohl
noch manche der sogenannten Leidenschaftsverbrechereine einfache Irrenanstaltsbehandlung ge¬
statten, da nicht alle derselben als moralisch verkommen angesehen weiden können. Durchweg
wird angenommen, daß ein Drittel, von Einzelnen selbst die Hälfte der überwiesenen geistes¬
kranken Sträflinge für den Betrieb der Irrenanstalt störend und nachtheilig wirkt und einer
besonderen Ueberwachung und Abtrennung von den übrigen Geisteskranken bedürftig ist. Im
Januar dieses Jahres zählte die Rheinprouinz in ihren Irrenanstalten 137 männliche Irre, die
mit dem Strafgesetzbuchin Konflikt gekommen waren und für deren Unterbringung die Provinz zu
sorgen hatte. (Die weiblichenIndividuen dieser Art bleiben ihrer geringenZahl wegen hier außer
Betracht.) Nach obiger Berechnung würde demnach für '/» event. '/- dieser, also für 46 bis
69, eine besondere Einrichtung mit Absonderungvon den übrigen Anstaltsbewohnern getroffen
werden müssen. Hierbei erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß, sobald eine solche besteht, die
Zahl der Ueberweisungen aus den Strafanstalten bald wachsen wird, da noch manche moralisch
verkommeneSchwachsinnige und die moralisch irrsinnigen Verbrechernaturen, die sich unter den
jetzigen Verhältnissen nach dem Urtheil der Strafanstaltsbeamten für die Irrenanstalt nicht eignen,
dann dieser gern zugewiesenwerden werden, was für den Charakter der Irrenanstalten auf das
Lebhaftestezu beklagensein würde.

Worin soll nun die geplante Einrichtung bestehen?
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Die Mehrheit der Irrenärzte ist dringend für eine Trennung dieser üblen Elemente von
der Gesammtheit der Kranken, eine große Central-Irrenanstalt für die in Betracht kommende
Kategorie wird allseitig verworfen,der Staat wird bei uns Irrenabtheilungen bei den Gefängnissen
nicht bauen, weil er meint, dazu nicht mehr verpflichtet zu sciu, wie solche auch von manchen Irren¬
ärzten prinzipiell nicht gebilligtwerden; da bleibt der Provinz doch nur übrig, eine solche besondere
Abtheilung einem Arbeitshause oder in fester Bauart und relativer Selbstständigkeit einer Irren¬
anstalt anzugliedern.

Die betreffenden Leute werden nun speziell wegen ihrer geistigen Störung aus dem
Strafvollzug einstweilen entlassen; demnach scheint es natürlich und geboten, sie nunmehr einer
Irrenanstalt zu übergeben, wo zunächst ihre Krankheit die erforderlicheBerücksichtigungfindet.
Diejenigen unserer öffentlichenIrrenanstalten, die vorwiegendHeilzwecken dienen sollen mit ihren
heutigen freieren Ginrichtungen und Bewcgungsformcn, den frischen empfindlichernKranken und
ihren größeren Anforderungen an die Arbeitskraft und die Leistungen der Aerzte, sowie wegen der
in dem Gefühl der Bevölkerung sich bald herausbildenden spezifischen Kennzeichnungeiner mit
dieser Zugabe versehenenAnstalt, scheinen mir zu dem gedachten Zwecke weniger geeignet, als eine
Irrenpflegeanstalt, die chronische mehr oder weniger unheilbare Kranke mit herabgesetztem Empfin-
und Unterscheidungsuermögenbeherbergt.

Ich würde demnach vorzuschlagenmir erlauben, die irren Verbrecher, bei denen dies
erforderlichist, einer unter direkter irrenärztlicherLeitung stehenden,oder als solche zu designirenuen
Irrenpflegeanstalt zu überweisenund zu ihrer Aufnahme einige getrennte Abtheilungen herzurichten,
oder ein paar Pavillons mit eigenen Höfen und Gärten für sie zu bauen.

Wenn ich in den vorstehendenErörterungen die Litteratur im Einzelnen nicht erwähnt
habe, so geschahdies, um eine größere Ausführlichkeitzu vermeiden, die zu dem vorgezeichneten
Zwecke nicht geboten schien, zumal die Aufsätze, Abhandlungen, selbstständigen Schriften und
Bücher über unfereu Gegenstand der Zahl nach zu einer kleinen Bibliothek bereits angewachsen
sind. Es möge genügen, wenn ich auf die bezüglichenBücher von Sander und Richter, von
Moeli und von Günther verweise.

Dr. Oebele.

Herrn Landesdirektor,
Geheimen Ober-Regierungsrath I)r. Klein

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

»2
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12. Anlage.

RheinischeProvinzial-Irrenanstalt
zu Bonn,

Bonn, den 17. Februar 1896.
Iournal-Nr, 080,

Die Unterbringungirrer Verbrecher «. betreffend.
Verfügung vom 13. Februar 1896. III. ^. Nr. 2193.

Zu I. Auf Grund der bisherigen Erörterungen und Erfahrungen über die Unterbringung
irrer Verbrecherdarf so viel als feststehend angesehenwerden, daß

I ihre Anwesenheit in den Provinzial-Heil- und Pflege°Anstalteu zu Mißständen Ver¬
anlassung giebt, die ihre Entfernung aus den Anstalten wünschenswert!)machen,
während sich

2. besondere Irrenanstalten, die lediglich für irre Verbrecherbestimmt sind (Broadmoor
in England u. a. m.) nicht als zweckmäßig erwiesenhaben.

Die beste Lösung der an sich schwer löslichen Frage wird allgemein in der Anlage von
Adnexen an bestehendeAnstalten gefunden,und nur über die Art der Anstalten — ob Gefängniß
oder Irrenanstalt — gehen die Ansichtenauseinander.

Würde man eine Irrenanstalt wählen, so wäre in jedem Falle der eine und nicht zu
unterschätzendeVortheil damit gewonnen, daß sich die Mißstände auf eine Anstalt beschränkten,
während sie sich jetzt auf alle vertheilen, und ferner, daß diese Anstalt in der Lage wäre, für
die größere Zahl derartiger Kranken besondereGinrichtungen treffen zu können, was bei einer
Vertheilung auf alle Anstalten nicht durchführbar ist. Ich halte es daher für das zweckmäßigste,
die hier in Betracht kommendenKranken in einer Anstalt zu vereinigen, und in dieser Anstalt
ein besonderes Gebäude, einen Flügel oder Pavillon mit den erforderlichenSicherheitseinrichtungen
zu versehen. Der Charakter der Anstalt wird dadurch nur unwesentlichverändert, da die Zahl
der irren Verbrecher auch jetzt nicht groß genug ist, um den übrigen Kranken gegenüberin Betracht
zu kommen.

Zu 2 Ich halte eine Anstalt ausschließlich für Epileptische nicht für nothwendig, da
der nicht geisteskranke Epileptiker eine Anstalt überhauptnicht aufsuchenwird. Es wird sich daher vorzugs¬
weise oder allein um mehr oder weniger geistesgestörte Individuen handeln, die durch die Natur
ihres Leidens Epilepsie — gewisse Eigenthümlichkeitenhaben, welche ihre Absonderungvon
anderen Geisteskrankenund ihre Unterbringung in einer besonderenAnstalt wünschenswert!) machen.

Ganz das Gleiche ist bei den anderen Nervenleiden, wie z. B. der Hysterie, dem Veits«
tanz u. s. w. der Fall; auch hier werden nur die geisteskranken Individuen der Anstalt zugehen,
und eine Scheidung wird daher schon der diagnostischen Schwierigkeit wegen unausführbar stin.

Eebensowenig vermag ich einen Grund einzusehen, weshalb man Geisteskrankevon der
Aufnahme in die Anstalt ausschließensollte, nur weil sie nicht epileptisch sind. Einen Nachtheil
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für die Epileptiker kann ich in keiner Weise darin erblicken und da man die Anstalt wohl kaum
als Irren-Heil-Anstalt errichten, d. h. heilbare und frische Fälle von Irresein voraussichtlich
darin nicht aufnehme,! wird, so fallt auch der Nachtheil fort, der sonst wohl diesen Kranken uon
dem Zusammenseinmit Krampfkrankenerwachsen könnte.

Die neu zu errichtende Anstalt müßte meines Erachtens in erster Reihe zur Aufnahme
von Kiampftranken jeder Art bestimmt sein, ohne jedoch andere geeigneteGeistcslrante von der
Aufnahme auszuschließen.

Der Direktor.

Pelman.
An

den Landesdirektorder Rheinprouinz,
Herrn GeheimenObcr-Regierungsrath I)r. Klein

Hochwohlgeboren
zu

Düsseldorf.

13. Anlage.

Verbesserungendes baulichen Zustandes, der Betriebseinrichtungen und der
Mobilarausstattungder RheinischenProvinzial-Irrenanstalten.

In dem Bauprogramm für die Errichtung der im Jahre 1865 vom 18, Provinzialland-
tage beschlossenen 5 RheinischenProvinzial-Irrenanstalten ist bezüglichder Raumverhältnisseund
Betricbseinrichtungeneine Krcmtenzahluon 1300 angenommen.

Schon bald nach der Eröffnung der Anstalten, die in den Jahren 1876 bis 1882 erfolgte,
stellte sich heraus, daß die Zahl der in diesen Anstalten unterzubringenden Kranken zu niedrig
gegriffen war. Letztere betrug im Jahre 1884 schon 1700, im Jahre 1886 bereits über 2400
und gegenwärtig etwa 2750,

Da die Raumabmcssungen ursprünglich ziemlich reichlich genommen sind, ist diese ver¬
stärkte Belegung — wenn man von den letzten Jahren mit ihren erhöhten Aufnahmeziffern
absieht — möglich gewesen, ohne unter die Grenze des für den Kopf der Insassen zulässigen
Rauminhaltes herunter zu gehen. Nur die Isolirabtheilungcn und die Oetonomiegebäude haben
sich sehr bald als zu klein erwiesen und sind durch iuzwischcu ausgeführte Erweiterungsbauten
vergrößert worden. Dahingegen entsprechen die wirthschaftlichen Ginrichtungen in ihrem ursprüng¬
lichen Zustande und Umfange durchaus nicht den wesentlicherhöhten Betrieben, sie sind theils zu
Nein, theils von veralteter Construttion, und in den Abtheilungen für Kranke aus besseren Ständen
zu wenig comfortabel.

32»
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Dieses gilt namentlich von den Einrichtungen der Koch- und Wasch-Betriebe, auf
deren Verbesserungund Erweiterung in den beiden verflossenen Jahren bereits namhafte Summen
verwendet worden sind.

Dem Uebelstande,daß zur Kochzeit die Kttchenrciumc mit einem dichten Nebel uo» Wrasen
angefüllt waren, der die Übersichtlichkeitverhinderte, die Gesundheit des Küchenpersonalsgefährdete
und die Anstrichevorzeitig zerstörte, ist durch verbesserteEntnebelungsvorrichtnngensäst durchweg
abgeholfen. Auch die Zahl der Kochapparate ist vermehrt worden. Trotz dieser von Fall zu Fall
durchgeführtenbezw. noch in der Ausführung begriffenenVerbesserungensind allseitig befriedigende
Zustände noch nicht erreicht; es besteht vielmehr das Bedürfniß nach weiterer Vermehrung der
Kochapparate, nach Beschaffen besonderer Kartoffel- und Kaffeekocher neuerer Konstruktion und
nach Verbesserungder Vorrichtungenzum Warmhalten der Speisen. Die alten Kochapparate sind
ca. 20 Jahre alt; sie beginnen abständig zu werden. Bei ihrer Erneuerung wird man auf die
Beschaffungvon Apparaten neuester, verbesserterKonstruktion Bedacht nehmen müssen. Die Ver¬
mehrung der Apparate bedingt stellenweiseeine Erweiterung der Räume und im Interesse der
Sauberkeit ist eine bessere Ausstattung dieser Räume nothwendig. In letztererHinsicht empfiehlt
es sich, denjenigenTheil der Wandflächen, auf welchemOelfarbeimnstrichesich als nicht haltbar
erwiesenhaben, mit abwaschbarenglasirtenThonplattcn zn bekleiden, wie dieses in neuere» Küchcn-
anlagen allgemein zu geschehen pflegt. Derartige Wandbeplattungen empfehlen sich namentlich
auch in den Spülräumcn, welche an die Kochküchcn anstoßen nnd welche durch die Feuchtigkeit
der Luft, durch das Verspritze»des Spülwassers, durch das Hantiren mit den Geschirreneinem
besonders starken Verschleiß der Anstriche und des Wandputzes ausgesetztsind.

Eine Erweiterung der Küchenräume ist namentlich in der Provinzial-Irrenanstalt zu
Andernach erforderlich. Es ist deshalb die Inanspruchnahme der jetzigen Maschinistenwohnuug
für Wirthschaftszweckcgeboten und zu diesem Behufe die auderweitigc Unterbringung des
Maschinisten in Verbindung mit der gebotenen Entfernung der Oberwärtcrwohnung ans den
Krantenräumen vorgesehen.

Die Einrichtungen zum Spülen der Eßgeschirre auf den Abtheilungen müssen
als ungenügend bezeichnet werden. Mehrfach fehlt es an geeignetenRäumen nnd anch an ent¬
sprechenden Vorrichtungen. Das Personal muß sich stellcuweise mit tragbaren Holzbütten behelfen
und das Spülwasser in ein enges Ausgußbeckenabführen. Wo Spülstcinc vorhanden, bestehen
dieselben aus zu weichem Sandsteinmaterial, das vorzeitig abschleißt Ein Versuch mit eisernen
verzinktenSpülbecken hat sich nicht bewährt. Es wird empföhle», Grnnitspülstcine einzuführen
und die anstoßenden Wandflächen mit Granit- oder glasirten Thonplattcn zu bekleiden. Wo in
diesen Räumen sich noch Holzfußböden befinden, ist ein Ersatz derselben durch dauerhafte Thon-
stiesen angezeigt In dieser Hinsicht ist mit systematischen Verbesserungenbegonnen, aber wegen
der beschränkten Geldmittel nur langsam vorgegangen.

Für das Reinigen der Wäsche sind ursprünglich maschinelle Einrichtungen nicht ge¬
troffen: es mußte mit der Hand gewaschen werden. Als nun die Nelegzahl der Anstalten erhöht,
überdies auch ein öfteres Wechselnder Wäsche für nothwendig erachtet wnrde, vermehrte sich die
zu reinigende Wäsche und damit auch die Zahl des Waschpersonalsderart, daß die Waschräume
für Handwäsche«! nicht mehr ausreichten. Mittlerweile ist jede Anstalt mit einer Waschmaschine
neuester Konstruktionausgestattet. Aber auch diese genügt nicht überall dem gesteigertenBetriebe:
für die stärker zu belegendenAnstalten ist die Beschaffungeiner zweiten Waschmaschine nothwendig;
in Grafenberg hat eine solche bereits angeschafftwerden müssen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6, 253

Daß die eigentlichenWasch- und Beuchräume einen abständigenEindruckmachen,sei hier
nur nebenbei bemerkt. Dies liegt an der Art nnd Weise ihrer Benutzung,die einen sehr starten
Verschleiß bedingt.

Die Fußböden bestehen meistens aus ca. 20 Jahre altem, mehrfachgesticktem Asphalt-
belag, der erneuert werden muh. Die Oelfarben- und sonstigenAnstriche widerstehenden Wasser-
dämpfen und dem verspritzten Laugen- uud Scifcnwasser nicht; die Wäude werden durch die
Trnnsportgeschirrezerstoßen. Mit dem allmähligen Ersatz der schadhaften Asphaltfußböden durch
Plattcnbeläge ist begonnen; eine Beplattung der Wäude auf ca. 2 in Höhe ist in diesen Räumen
sehr zu empfehlen.

Was von den Wascheimichtungcngesagt, gilt anch von den Vorrichtungen zum
Trockueu der Wäsche: diese haben in den beiden letztveAusscnenJahren in allen Anstalten
verbessert und erweitert werden müssen, um den gesteigertenBedürfnissen zn genügen. Bis ans
Bonn haben alle Anstalten neue Schuelltrockencwparate(Kulissen)erhalten. Für Bonn liegt jetzt
ebenfalls das Bedürfniß nach Beschaffungeines solchen Apparates vor.

Die Nebcnräume für die Annahme nnd Ausgabe der Wäsche, für Lagern, Flicken,
Bügeln und Mangeln derselben, für die Unterkunft des vermehrten Waschpcrsonals:c. haben sich
mehrfach als zu klein und unpraktisch angeordnet erwiesen. In dieser Hinsicht ist stellenweise
Wandel geschaffen, stellenweise muß dieses uoch geschehen.

Selbstredend ist durch den wesentlich verstärkten wirtschaftlichen Betrieb auch eiue ent¬
sprechendverstärkte Beanspruchung der Dampfkesselanlagen eingetreten. Diese sind, trotz der
stellenweisebereits stattgehabten Erwciteruug, an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeitangelangt.
Die ursprünglich zur Reserve angelegten Dampfkessel haben mit zum Vollbetricb herangezogen
werden müssen, sodaß eigentlicheNcservckcssclnicht mehr vorhanden sind. Treten nun, was bei
dem ea. 20jährigen Alter der Kessel nicht ansgcschlusscn ist, größere Schäden ein, die umfang¬
reiche Reparaturen nöthig machen,dann sind empfindlicheBetriebsstörungenunvermeidlich.

Es soll nicht verkannt werden, daß bei der erstmaligen Einrichtung und Ausstattung der
Rheinischen Provinzial-Irrenanstaltcn mit großer Umsicht zu Werke gegaugeu ist und daß keine
Kosten gespart find, um Anstalten und Einrichtungen zu schaffen,welche in jeder Beziehung auf
der Höhe der Zeit standen.

Aber die Ansichten und Ansprüche haben sich in den verflossenen20 Jahren in vieler
Hinsicht wesentlichgeändert, und heute müssen manche der vorhandenen Einrichtungen — wenn
auch nicht geradezu als veraltet — so doch als wenig comfortabel und als nicht würdig
für so große öffentlicheNustalteu bezeichnet werden und haben bei verschiedenen Revisionen auch
Erinnerungen in sanitärer Beziehung erfahren müssen.

In dieser Hinsicht sind insbesondere die Abort-, Bade- Wasch- und Spül-Ein-
richtuugen zu erwähnen, die namentlich in den Abtheilungen für Kranke aus besserenStänden,
welchehöhere Pflcgesatzebezahlen, den Vergleichmit den bezüglichen Einrichtungen in den neueren
Privat-Pflcgcanstaltcn nicht mehr aushalten uud baldigst gründlicher Verbesserungenbedürfen.

Die Ab ortan lagen — Luftklosctsnach dem System D'Arcet — haben zwar den Vor¬
zug, daß Verstopfungendurch Hineinwerfen von Gegenständen (was gerade in den Irrenanstalten
vfi vorkommt) nicht leicht eintreten; indessen sie sind bei nicht sorgfältiger Bedienung der
Lockfeuerunzuverlässig bezüglich der Geruchlosigkeitund es ist wahrscheinlich,daß in: Laufe der
Zeit auf eine vollständige Umänderung dieser Anlagen in allen Anstalten sanitätspolizcilichge¬
drungen wird, znmal das System D'Arcet in ärztlichen Kreisen immer mehr an Anhängern
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verliert. Unabweisbare Verbcsserungen sind theils ausgeführt, theils noch in der Ausführung be¬
griffen durch Einführung von Spülklosets, wo diese anwendbar, durch Anbringung besserer, frei¬
stehenderSitze und durch Herstellung leicht rein zu haltender Plattenfußbüden an Stelle der ganz
abständigen Asphaltbcläge. Zur Erzielung allerseits befriedigender Umstände bedarf es jedoch noch
der Aufwendungnamhafter Kostenbeträge,

In den Wandelhöfen der Kranken waren ursprünglich keine Abortc und Pissoirs vor¬
gesehen. Das Bedürfniß nach solchen Anlagen läßt sich nicht verkennenund es ist demselbenauch
vor und nach entsprochen,aber noch nicht allgemein in allen Anstalten.

Ferner lassen die Badeeinrichtungen zu wünschen übrig. In den Wannen ist die
Emaille vielfach abgestoßen; die vertieft liegenden Asphaltfußbüden sind verschlissen; die Lattenroste
sind nicht dauerhaft und erschwerendie Beseitigung von angesammeltemSchmutz. Die allmählig
vorzunehmenden Verbesserungen (Höherlegen und Beplatten der Fußböden, Beseitigen der Latten¬
roste :e.) haben erst in geringem Umfange durchgeführtwerden können.

Brausebäder, welche in neuerer Zeit vielfachan Stelle der theueren Wannenbäder An¬
wendung finden, sind bis jetzt nur vereinzelt eingeführt (in Grafenberg und Bonn); ihre weitere
Einführung ist sehr zu befürworten.

Um ferner die Vadeeinrichtuugen in den Krankenabtheilungen, die mehr und mehr von
Kurbäderu in Anspruch genommen werden, zu entlasten, wird — speziell für Andernach— die
Anlage eines kleinen Centralbades — namentlich zur Benutzung für die Feldarbeiter und die
Beamten — empfohlen.

Die hölzernen, mit Blei ausgeschlagenenAblauflinnen der Waschtische, welche schwer
sauber zu halten und wenig dauerhaft waren, sind bereits größtentheils durch verzinkteGisenbecken
ersetzt; auch die abständigen Schiefertafeln und Kippbecken sind, soweit es die verfügbaren Mittel
zuließen, erneuert.

Neben der Fortsetzung dieser Arbeiten bleibt noch der Ersatz der verschlissenen und daher
unsauberen Asphaltfußbödenin den Waschräumendurch Plattenbeläge vorzusehen.

Der Spül-Einrichtungen auf den Krankenabtheilungenist bereits oben Erwähnung
geschehen. Es sei hier noch nachgetragen, daß die Spülräume stellenweise recht unpraktischange¬
ordnet sind, insofern als der Zugang zu denselbennur durch die Aborträume möglich ist. Die
Umänderung ist mit nicht unbedeutenden Kosten verknüpft.

Die vorhandenen Centralheizungen der Anstalten zu Bonn, Düren und Merzig ge¬
hören einem inzwischen veralteten System an und entsprechenhinsichtlich der Wärmeregelung nicht
mehr den an eine gute Centralheizung zu stellenden Anforderungen. Einer Aenderung dieser
Eentralheizungen soll wegen der damit verbundenen großen Schwierigkeitenund der außerordentlich
hohen Kosten zur Zeit noch nicht das Wort geredet werden; dagegen wird eine Aenderung der
bestehendenLokalheizungenin den Anstalten zu Andernach und Grafenberg nicht mehr lange aus¬
gesetzt werden können; die hier befindlichenKachelöfenhaben sich nicht bewahrt; sie sind sehr ab¬
ständig, erfordern außerordentlich viele Reparaturen und geben zu unausgesetztenKlagen Anlaß.
Ob die beiden letztgenanntenAnstalten mit verbesserten Lokalheizanlageuoder mit Centralheizungen
neueren Systems auszustatten sein möchten,wird noch näher zu erwägen sein.

Die Beleuchtung der Anstalten erfolgt durch Steinkohlengas, welches theils in eigenen
Gasfabriken erzeugt, theils aus der Oasfabrik der benachbarten Stadt bezogen wird. Gasglühlicht
ist stellenweise eingeführt, hat sich aber nur in den Verwaltungsräumcn bewährt; in den Kranken¬
abtheilungen haben sich die Glühkörper als zu wenig dauerhaft erwiesen. Wenn auch die be-
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stehendeBeleuchtung bis jetzt im Allgemeinenbefriedigt hat, so wird mau mit der Zeit sich doch
der Einführung der elektrischenBeleuchtung nicht wohl entziehenkönnen. Die Bewilligung der
hierzu erforderliche»erheblichen Mittel wird aber für spatere Jahre zurückgestellt werden können.

Die Wasserversorgung erfolgt theils aus cigeucu Brunuen mit Pumpwerken, theils
aus gefaßten Quelle«. Wo es angängig war, ist eine Reserve durch Anschlußan die Wasser-
leitung benachbarter Orte geschaffen. In Andernach jedoch, wo letzteres ebenfalls geschehen ist,
scheint die Anlage eines eigenen Brunnens mit Pumpwerk nothwendig zu werden, da die städischeu
Quellen nicht immer dem Bedürfniß entsprechen.

Die Entwässerung erfolgt theils in benachbarte Flußläufe (Andernachund Merzig),
theils werden die Abwässer auf Rieselfelder geleitet. Die Rieselcmlagcuzu Bonn und Grafenberg
müssen aus sanitären Gründen und wegen Belästigung der Nachbarschaftgeändert beziehungsweise
erweitert werden.

Der umfangreicheBetrieb und die große Ausdehnung der Anstalten macht die Erweite¬
rung der bestehendenelektrischenKlingelaulagen, welche bis jetzt im Wesentlichen auf die Verbindung
der Kochkücheu mit den Krankenabtheilnngeu eingeschränktsind, dringend erwünscht und es ist
deshalb die Anlage ausgedehnter Telephonstationeu für alle Anstalten in Aussichtgenommen,
wie solche in neueren Anstalten allgemein vorhanden sind.

Zur Absonderung ansteckender Kranken hat nur die Anstalt Andernach eine Baracke.
In Düren ist ein vorhandener Feldschuppen nothdürftig eingerichtet, um beim Auftreten einer
Epidemie zur Isolirung von Kranken benutzt werden zu können. In Grafenbcrg und Merzig
sollen bei den geplanten Erweiterungen besondereLazarethgebäude errichtet werden. Für Bonn,
wo keinerleiEinrichtungen zu dem gedachten Zweck vorhanden sind, dürfte die Errichtung einer
besonderenInfektionsbaracke,die in neuerer Zeit bei keiner größeren Anstalt fehlt, ins Auge gefaßt
werden müssen.

Von besondererBedcntnng ist endlich die Thatsache, daß die erforderlichenBestände der
Anstalten an Wäsche, Kleidungsstücken, Mobilar :c. durch die stete Vermehrung der Kranken¬
zahl von 1309 auf mehr als das Doppelte ohne entsprechende Vermchruug der Inventarienstücke
so aufgezehrt und abgenutztworden sind, daß dieselben dringend einer außerordentlicher, Vermehrung
bedürfen. Auf Grund der angestellteneingehenden Untersuchungensind die nothwendigenSummen
bei den einzelnen Anstalten ermittelt und eingestellt.

Es würde zu weit führen, alle mehr oder weniger berechtigten Wünscheauf Abänderungen
und Verbesserungen hier einzeln aufzuführen. Soll ihre Erledigung lediglich aus den für die
ordentlicheUnterhaltung etatistrten Mitteln erfolgen, dauu werden in absehbarer Zeit sich be¬
friedigendeZustände nicht schassen lassen. Ueberdies sind diese Mittel in Anbetracht des Umfanges
und des Alters der Anstalten so niedrig bemessen,daß sie ausschließlich auf die eigentliche Unter¬
haltung, d. h. auf die Erhaltung der vorhandenen Substanz, verwendetwerden müssen; zur Mit
bestreitungder Kosten für Neu- und Erwciterungs-Einrichtungendürfen sie im Interesse einer sach¬
gemäßen Unterhaltung nicht herangezogenwerden.

Die hier in Betracht kommenden baulichen Etatsmittel haben bis zum Jahre 1894/95
nur ca. '/«»/, der Neubaukostenbetragen; im laufenden Gtatsjahr betragen sie etwas mehr, aber
durchschnittlich noch nicht 0,°«/«'

Man könnte einwenden, daß die Neubaukostenunverhältnißmäßighoch gewesen und deshalb
ein niedriger Prozentsatz für die Unterhaltung berechtigt erscheine. Dagegen muß hervorgehobeu
Werden, daß die verstärkte Belegung auch einen verstärktenVerschleiß bedingt und daß das zu-
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nehmende Alter der Anstalten anch auf die für die bauliche Unterhaltung aufzuwendendenMittel
von großem Einfluß ist.

Thatsächlichhaben diese Mittel bis jetzt kaum ausgereicht, nur einigermaßenbefriedigende
Zustände zu erhalte»; sie sind fast alljährlich überschritten und es wird sich auch in Zukunft ihre
Ucberschreitung nicht vermeiden lassen, wenn sie nicht erhöht und wenn nicht außerdem für außer?
gewöhnliche Ausführungen besondere, über den laufenden Etat hinausgehende Mittel bereit
gestellt werden.

Es wird vorgeschlagen, die etatsmäßigen bauliche» Unterhaltungssummen für die einzelnen
Anstalten, wie nachstehendangegeben,zu erhöhen:

1895/9? 1897/99
Andernach . . 11000 Mark 15000 Mark
Bonn . . . . 13 000 „ 16000 „
Düren . . . . 13 000 „ 16000 „
Grafenberg . . 14 000 „ 18 000 „
Merzig ... »0500 „ 15000 „

Mit dieser Erhöhung würden die fraglichen Summen einem Satze von durchschnittlich
2/» °/n der Neubaukostenentsprechen, ein Satz, der nach den Erfahrungen der Vorjahre immer noch
als ein sehr mäßiger bezeichnetwerden muß. Etwaige Ersparnisse wären dem allgemeinenBau¬
fonds zuzuführen, aus welchem nach vorgängiger Genehmigung des Provinzialausschussesdie Kosten
für größere Reparaturen und außergewöhnlicheAusführungen :c. bestritten würden.

Diese letztgenanntenKosten werden nach de» vorstehendenAusführungen und gemäß der
nachstehendenZusammstellung in den nächsten Jahren eine bedeutendeHöhe erreichen und es ist
nothwendig, dem allgemeinenBaufonds, dessen Mittel erschöpft sind, behufs Schaffung eines aus¬
reichendenReservefonds eine Summe von pr. pr. 550 000 Mark zuzuführen.

Zusammenstellung
der hauptsächlichsten Verbesserungen, Erweiterungen und Einrichtungen für die einzelnen
Anstalten, deren Ausführung für die nächsten Jahre ins Auge gefaßt werden muß, mit

überschläglicher Angabe der Kosten derselben.

i. Irrenanstalt zu Andernach.

1. Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtungen im Küchengebäubeeinschl.
baulicher Aenderungen in diesem Gebäude ......... 5 000 M.

2. Verbesserungder Abort-, Bade-, Wasch- und Spüleinrichtungen in den
Krankenllbtheilungen ................ 6000 „

3. Anlage von Hofaborten für die Kranken ......... 2000 „
4. Anlage eines Brunnens mit Pumpwerk .........__^ 120 00^^

zu übertragen 25 000 M
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Uebertrag 25 000 M,
5. Vergrößerung der Dampfkcsselcmlage ........... 8000 „
6. Umbau des baufälligen Kuhstalls ............ 3000 „
?, Bau eines Bcamtcndoppclhauses(für Maschinistenund Obcrwärter) . 20000 „
8, Erweiterung der elektrischen Klingelanlagendurch Einrichtung von Tele-

phonstationen ................... 5000 „
9, Ergänzung und Vermehrung der Mobilarausstattungen .....29000 „

Summe 90000 M.

II. Irrenanstalt zu Von«.
1. Verbesserungder Abort-, Bade-, Wasch- und Spüleinrichtnngen iu den

Krankenabthcilungen ................ 6000 M.
2. Verbesserungder Wäsche-Trockencinrichtungen,Beschaffeneines mecha¬

nischen Schnelltrockenapparates ............ 4000 „
3. Erweiterung der Kanalisations- und Rieselanlagen, Beseitigung des

offenen Smnmclteichcs am Ende der Entwässerungsleitungen . . . 6000 „
4. Erweiterung der elektrischen Klingelanlagen durch Einrichtung von

Telcphonstationen ................. 5000 „
5 Sicherung des Kassenlokals .............. 1000 „
6. Größere Reparaturen an den Ziegelblendungen der Gebäudefronten in

Folge Verwitterung der vorhandenen Blendziegel ....... 5 000 „
?. Bau eines Iufektions-Krankenvavillons .......... 10000 „
8, Ergänzung und Vermehrung der Mobilarausstattungen . . , . . 320 00 „

Summe 69000 M,

III. Irrenanstalt zu Türen.
1. Verbesserungder Koch- und Spüleinrichtuugen im Küchengebäude. . 4 500 M.
2. Desgl. der Abort-, Bade-, Wasch- und Spüleinrichtungeuin den Kranken¬

gebäuden .................... 8000 „
3. Umbau der alten Isolirzellen durch Beseitigen der DeckenoberlichtsAn¬

lage seitlicher Fenster, Verbesserungder Ventilation:c ...... 4000 „
4. Erweiterung der elektrische»Klingelanlagen durch Einrichtung von

Telephonstationen ................. 5 000 „
5. Fortsetzungund Abschluß der Beseitigung baulicher Schäden an den

westlich gelegenenGebäuden einschl. Ersatz von schadhaften Holzbalken¬
decken durch Gewölbe, Anbringung von Doppelfenstern «. außer den
bereits bewilligten Mitteln..............40000 „

6. Ergänzung und Vermehrung der Mobilarausstattungen .... 40000 „
Summe 101500 M

IV. Irrenanstalt zu Grasender«..
1, Verbesserungder Abort-, Bade-, Wasch- und Spüleinrichtungeu in den

Krankcnabtheilungeu ................ 6 000 M.
2. Anlage von Hofaborten für die Kranken .........__ 2000 „

zu übertragen 8 000 M.
33
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Ucbertrag 8 000 M,
8, Erweiterung der elektrischen itliugelanlagcn durch Einrichtungvon

Tclephunstationen ................. 5000 „
4, Aenderung uud Erweiterung derKanalisations- imd Beriesclungsaulagen 6 000 „
5, Umbauder Aborte nebst den Bade-, Wasch- und Spüleinrichtuugcu in

den beiden Gebäuden für Unreinliche einschl. Verbesserungder hier
bestehendenLuftheizungen,Anbringnng von Doppelfenstern lc. . . . 10000 „

0. Umbauder alten Koloniehäuseruud Fa^adcnvutz derselben.... 500U „
?. Ausbesserungder Putzfaxaden an allen Anstaltsgebäudenund Oelfarben-

anstrich derselben ................. 26000 „
8, Ersaß der Ofenheizungdurch Eentralheiznugen........ 80000 „
9. Ergänzung und Vermehrung der Mubilaransslatlnngen . , . . . 64000 „

Summe 204000 M.

V. Irrenanstalt zu Vierzig.
1. Verbesserungender Abort-, Äade-, Wasch-uud Spülciurichtungen in den

Kranteuabtheiluugeu ................. 10500 M.
2. Erweiterungder elektrische« Klingelanlagen durch Einrichten von Tele-

phonstationcn................... 5000 „
!!. Erweiterungder Dampfkesselanlagendurch Beschaffen eines größeren

Dampfkessels................... 10000 „
4, Ban von Hofabortcn in den Wandelhüfen der Kranken ..... 2 000 „
5 Ergänzung uud Vermehrung der Mobilaiausstattungcn...... 58 000 „

Summe 85500 M

Wiederholung.

l. Irreuanstalt zu Audcruach ........ 90000 Mark
II. „ „ Bonn ......... 69000

III. ,. „ Düren ......... 101500
IV. „ „ Grafcnberg ........ 204 000
V, „ „ Merzig ......... 85500 „

Summe 550 000 Mark,
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14. Anlage.

FrotoKoll
über die Conferenz der Direktoreil der Provinzial-Irrenanstalten.

Verhandelt im Ständehausc zu Düsseldorf,den 16. Mai 1896.

Anwesendwaren:
1. Landesdirektorder Rheinprovinz, Geheimer Ober-Regierungsrath Dr. Klein,
2. LandesrathVorster,
3. Stellvertretender Landespsychiater,Geheimer Sanitätsrath Dr. Oebeke,

Direktor der Provinzial-IrrencmstaltAndernach,Sanitätsrath Dr, Nötel,
„ „ „ Bonn, Geheimer Mediziualrath, Professor lli-. Pelman,

„ „ „ „ Düren, Sanitätsrath I)r. Ripping,
„ „ „ „ Grafenberg, Dr. Peretti,

Merzig, Dr. Fabricius,
Leitender Arzt der „ „ Marillberg, Dr, Gottlob,

10. Landes-Oberbauinspektor,Baurath Ostrop,
11. Landcsbanrath, Geheimer Baurath Dreling, während der Besprechungder Nr. 6 und ?,
12. Sekretär Schuster zur Führung des Protokolls.

4.
5,
6.
7.
8.
9

Gegenstand der Besprechung:
1 Die qualitative Verbesserungdes Warle^

Personals durch Erhöhung der Lohne,

Beschluß:
Nach längerer Diskussion wurde beschlossen:
Die Bezeichnung „Wärter" beziehungsweise
„Wärterin" ist künftig in „Pfleger" beziehungs¬
weise „Pflegerin" abzuändern. Als Zwischen¬
glied zwischen die „Pfleger" und den bis¬
herigen Oberwärter (künftig „Oberpfleger")
beziehungsweise die Oberwärterin (künftig
„Oberin") sind ca 4—5 beamtete Stations-
wärter (künftig „Stationspstcger")und ca.
4—5 Stationswärterinnen (künftig „Stations-
pflegcrinnen")vorzusehen.

Die VizeobcrwtirterbeziehungsweiseVize-
oberwärterinnenkommen dafür in Wegfall und
soll die Vertretungdes Obcrpflegers beziehungs¬
weise der Oberin durch deu ältesten Stations-
pfleger bezw. die Stationspflegerin erfolgen

33*



260 40, RheinischerProumziattandtag, Nr, 6.

2. Dic„Stationspflegcr" beziehungsweiseStcitions-
pflcgerinnen" sollen hauptsächlichdie Aufgabe
haben, die Thätigkeitder Pfleger beziehungsweise
Pflegerinnen der ihrer besonderen Aufsicht
unterstellten Abtheilungen zn überwachen,Sie
sind für den ordnungsmäßigen Zustand dieser
Abtheilungen und die pünktliche Ausführung
der getroffenen Auurdnnugcn in erster Linie
verantwortlich.

3, Die Statiuuspflcger, die Stationspflegcrinuen,
die Pfleger und die Pflegerinnen sind im
Etat getrennt, alfo in 4 verschiedenen Posi¬
tionen vorzusehen.

<<, Die Pfleger und Pflegerinnen, welche längere
Zeit in einer der Prouinzial-Irrenanstallen
Pflegcdienstegeleistethaben, können bei guter
Führung und zufriedenstellendenLeistungen
zur Verleihung einer etatsmäßigen Stelle als
Statiouspflcgcr beziehungsweiseals Stalions-
pflegcriu innerhalb der Grenzen der im Etat
vorgesehene« Stellen (siehe Nr. 1) vorge¬
schlagen werden.

5. Der neuen Etatsaufstclluug ist zu Gruude zu
legen ein Einkommenpro Jahr:
».) für den Oberpfleger:

Anfangsgehalt ...... 1000 M-
steigend alle 2 Jahre um 60 M.

bis zum Höchstgehaltevon . 1500 „
Für nnverheirathete:

freie Station entsprechend der
II. Tischklasse.

Für verheirathete:
freie Beköstigung für ihre
Person in der II. Tischklasse,
freie Familienwuhuung.

l>) für den Statiouspflcgcr:
Anfaugsgehalt ...... 600 M>
steigend alle 2 Jahre um 60 M,

bis zum Höchstgehaltevon . 900 „
Für einen Dienstrock ... 30 „
Für nnverheirathete:

freie Station entsprechendder
III. Tischtlasse
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Für verhcirathete:
Wohnungsgcld .....150 M,

falls ihnen nicht Fnmilicnwoh.
nung gewährt wird;

freie Beköstigung für ihre Person
in der III, Nschklassc.

0) für den Pfleger:
Anfangslohn ......360 M.
steigend jedes Jahr um 36 M,

bis zum Höchstlohuevon , 600 „
Für eiuen Dienstrock . . , 30 „
Freie Station entsprechendder

III. Nschklassc.
Nach üjähriger ununterbrochener

Dienstzeit als Pfleger in
Rheinischen Provinzial-Irren-
anstalten eine einmalige Prämie
von ........400 „

ä) für die Oberin:
Anfllngsgchalt ......800 „
steigend alle 2 Jahre um 50 M.

bis zum Höchstgehalte von , 1200 „
Freie Station entsprechendder

II. Tischklasse.
<z) für die Stationspflcgerin:

Anfangsgehalt ......500 M,
steigendalle 2 Jahre nm 50 M,

bis zum Höchstgehalte von 750 „
Für Diensttleidcr .....25 „
Freie Station entsprechendder

III. Nschklassc.
1) für die Pflegerin:

Anfangslohn ......240 M,
steigend jedes Jahr um 30 M.

bis zum Höchstlohuevon . 480 „
Für Dieustklcider.....25 „
Freie Station entsprechendder

III. Nschklassc.
Nach 5jähriger ummterbrochener

Dienstzeit als Pflegerin in
RheinischenProvinzial-Irren-
anstalten eine einmalige
Prämie von ..... 300 Mark.
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6. Diejenigen Pfleger und Pflegerinnen, welche
sich beim Beginn der Etatsperiode 1897/99
bereits imNheinischcnProvinzial'Irrenanstalts-
dienste befinden, sollen erhalten vom 1. April
189? ab:
»,) ihr bisheriges Einkommen (eventl. unter

Gewährung der bisher üblichen Lohn¬
erhöhung), wenn dasselbe das bei Ziffer
5 «, beziehungsweise l. aufgeführte Ein¬
kommen übersteigt, andernfalls das letztere;

d) sofern sie am 1. April 189? im Dienste
der Rheinischen Provinzial-Irrenanstalten
ununterbrochenmindestens5 bis 10 Jahre
gedient haben: eine einmalige Prämie von
150 Mark, sofern sie bereits länger als
10 Jahre gedient haben: eine einmalige
Prämie von 300 Mark.

Die zn d. erwähntenPrämien werden
für die bisherigeDienstzeit unabhängigvon
den zu 5o. und f. aufgeführtenPrämien
gewährt. Der Anspruch auf letztere erwächst
den zur Zeit bereits im Dienste befindlichen
Pflegern beziehungsweisePflegerinnen in
gleicher Weise wie den neu eintretenden,
also — sofern sie die Prämie zu 6d.
erhalten — nach 5 jähriger Dienstzeit
vom 1. April 1897 ab.

7. Der Obcrpflegcr, die Oberin, die bisherigen
Vizcobcrwärtcr nnd die bisherigen Vizeobcr-
wärterinncn werden (letztere mit dem unter
Ziffer 5 vorgesehenen Klcidcrgelde)mit dem¬
jenigen Einkommenin dem neuen Etat vor¬
gesehen, welches sie am 1. April 189? nach
dem noch in Kraft befindlichen Normcilbcsol-
dungsplan zu beziehen haben, wenn dies
Einkommendas unter Ziffer 5 vorgesehene
Einkommen übersteigt, andernfalls mit dem
letzteren.

2. Die Aufhebung der I. und II. Klasse in 1. Die nach Fortfall der nebenbezeichnctenKlaffen
den Provinzial-Irrenanstalten zu Boun, Düren noch verbleibenden III. nnd IV. Klasse sind als
und Merzig. Pensionärklasscbeziehungsweise

Normalklassc
zu bezeichnen.
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3. Die Einrichtung einer klinischen Station an
der Prouiuzial Irrenanstalt zu Bonn.

^. Die Vermehrungdes Ncrztcpcrsonalsi» den
Prouinzial-Irrcnanstaltcn.

5. Die Erhöhung des Pflegcsatzes in der IV.
Klasse von 1,20 Mark auf 1,35 Mark und Weg-
fnll des Klcidcrgcldcs von 20 beziehungsweise
^^ Mark für die weitere Ausstattung.

6- Die Erweiterung der Prouinzial-Irren-
"nstaltcn zu Grafenberg und Merzig für je 200
^anke durch Errichtung von Pavillons.

2, Für die Beamten, denen bisher Beköstigung
in der I. und II. Klasse gewährt wurden ist
und nach Ziffer 5 zu gewähren ist, wird die
gleiche Beköstigungbeibehalten.

3. Die durch den Fortfall der zwei ersten Klassen
sich ergebende stärkere Vclcgfähigkeitder An¬
stalten ist bei Aufstellungdes neue» Etat¬
entwurfs zu berücksichtigen.

Von der Absicht/ eine klinische Station in
der Provinzial-Irrennnstalt zu Bonn nach Wegfall
der I. und II. Klasse zu errichten, wurde mit dem
Bemerken, daß diese Einrichtung die gesammtcn
Verhältnisse dieser Anstalt kaum verschiebenwerde,
Kenntniß gegeben.

Nach Analogie der Vorschriftenin der ministe¬
riellen Anweisnngvom 20. September 1895 über
die Aufnahme und Entlassungvon Geisteskranken :c.
kam man dahin überein,

in den: neuen Etat fiir je 100 Kranke
einen Arzt, einschließlichdes Anstaltsdircktors
vorzusehen.

Sofern der Staatszuschuß vou je 600 Mark
pro Jahr für die Vuloutärarztstcllcunicht bewilligt
werden sollte, soll eine gleiche Remnucration zur
Bewilligung aus dem Anstalts-Etat beim Pro-
vinzialausschussc beantragt werden.

Zur Berücksichtigungbei Aufstellung des
nächsten Etatscntwurfs uachrichtlich mitgetheilt.

Von dem Beschlusse der Eommissionzur Vor¬
bereitung der Errichtung ueuer Provinzialanstalten
vom 27. April 1896 wurde Mittheilung gemacht.

Seitens des Herrn Direktors der Provinzial-
Irrenanstalt zn Merzig wurde hierbei zur Sprache
gebracht, daß der zur Anstalt gehörigeWicscnhof
wegen des hoch gelegenenGrundwasscrs sich zur
Errichtung von Pauillons wenig eigne und es
daher erforderlich sei, der Frage des Ankaufs
weiteren Bauterrains näher zu treten; als Preis
für solches müßten mindestens10 Mark pro Ruthe
ausgesetzt werden.



264 40. RheinischerProuinziallandtag, Nr. 6.

?. Die Erbauung einer Station zur Unter¬
bringung der irren Verbrecher und ver¬
brecherischen Irren an der Provinzial-Irrenanstalt
zu Düren.

Nachdem der diesbezüglicheBeschluß der
Commissionzur Vorbereitung der Errichtung neuer
Provinzialanstciltcn mitgetheilt wurden war, gab
der Herr Direktor der Provinzial-Irrenanstalt
Düren an der Hand eines Anstaltslageplanes
Aufklärung darüber, wo die Station zur Unter¬
bringung der irren Verbrecher:c. am besten zu
errichte» sei. Das hierzu geeignetste Terrain
würde aber von der sogenanntenHambacherstraßc
durchschnittenund würde deshalb eine Verlcguug
des Weges zweckmäßiganzustreben sein. Hierzu
sei aber die Erwerbung anstoßenderAckcrparzellen
nothwendig und es erscheinedeshalb erwünscht,
ihn zu ermächtigen,mit den Besitzernder in Be¬
tracht kommendenParzellen wegen des Ankaufs
für die Anstalt in Verbindung zu treten, gege¬
benenfalls den Ankauf zu bewirken und wegen
Verlegung der Hambacherstraßcdas Erforderliche
einzuleiten.

15. Anlage .

(Bemerkung: Die abgeändertenStellen sind in der alten und neuen Fassung gesperrt gedruckt.)

Antrag.
Der Provinziallandtag wolle sich mit folgenden Reglements-Aenderungen einverstanden

erklären:

1. Zu 8 ?/ Absatz I, des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Irren-
,, „ 12. Dezember 1890.

anstauen vom ^^^-

Alte Fassung:
Alles, was auf die medizinische, psychische,

diätetische Behandlung der Kranken Bezug hat,
gehört zum ausschließlichen Geschäftsbereiche
der Anstaltsdirektoren.

Neue Fassung:
Alles, was auf die medizinische, psychische,

diätetischeBehandlung der Kranken Bezug hat,
gehört zum Geschäftsbereiche der Anstaltsdirektoren
unbeschadet der von dem Landesdirektor
beziehungsweise dem demselben zugeord¬
neten Psychiater auszuübenden Aufsicht-

2. Zu § 14 desselben Reglements:
Als neuer (2.) Absatz:

Die Entscheidungen der Anstaltsdirektoren über Aufnahme und Ent¬
lassung von Kranken erfolgen unbeschadet der von dem Landesdirektor bezw-
dem diesem zugeordneten Psychiater auszuübenden Aufsicht.
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3, Zu § 10 des Reglements vom 10, Dezember 1892 (in der Fassung der Novelle vom
?, Mai 1895) über die Ausführung des Gesetzes vom 11, Juli 1891 (Ges. S. 300).

Alte Fassung:
Bei der Einweisung muß derselbemindestens

einen guten vollständigenAnzug nebst Wäsche,
Fußbekleidung u, s. w. besitzen. Die diesen
Anforderungen nicht entsprechenden sowie
die fehlenden Kleidungsstückewerden von der
Anstalt auf Kosten des zahlungspflichtigenOrts¬
armenverbandes beschafft. Außerdem ist
für die weitere Ausstattung eine ein¬
malige Summe von 40 M. seitens des
zahlungspflichtigen Ortsarmenverbandes
an die Landesbank zu zahlen Die Hälfte
des letzteren Betrages wird zurückerstattet,
sofern der (die) Kranke vor Ablauf der
ersten 3 Monate wieder aus der Anstalts¬
pflege entlassen worden ist.

Neue Fassung:
Bei der Einweisung muß derselbe mindestens

einen guten vollständigen Anzug besitzen. Der An¬
zug muß bestehen aus mindestens 1 Hemde,
1 Halstuch, 1 Paar Strümpfen, 1 Kopf¬
bedeckung, 1 Schnupftuch, ferner bei
Männern aus 1 Rock oder Jacke, 1 Weste,
1 Hose, l Paar Schuhen oder Stiefel,
bei weiblichen Kranken aus 1 Mieder, 1
Jacke, 1 wollenen Unterrock, 1 Rock, 1
Schürze, 1 Paar Schuhen, Die nicht iu
einem völlig brauchbaren Zustande be-
fundenen sowie die noch fehlenden Kleidungsstücke
werden von der Anstalt auf Kosten des zahlungs¬
pflichtigenArmenverbandes beschafft.

4. Zu § 12 desselbenReglements:

Alte Fassung:
Die von dem verpflichtetenOrtsarmenver¬

band e dein ^audarmenverbande zu erstattenden
Vcrpflegungskostenbetragen pro Person nnd Tag:

für Geisteskranke .... 0,81 M.
„ Epileptische.....N,W „
„ Idioten, für epileptische

Kinder, sowie für Taub¬
stumme und Vliude . . 9,81 „

Nei Berechnung der Kosten wird der erste
und der letzte Tag der Verpflegung zusammen
als ein Tag gerechnet.

Neue Fassung:
Die von dem verpflichteten Armenuerbande

dem Landarmenverbande zu erstattenden Ver¬
pflegungskosten betragen pro Perlon und Tag
0,!>l) M. Für diejenigen irren Verbrecher,
verbrecherischen Irren, zur Beobachtung
ihres Geisteszustandes überwiescnen Per¬
sonen lc., welche wegen ihres besonders
gefährlichen oder belästigenden Charak¬
ters auf Anordnung des Landesdirektors
der für derartige Zwecke besonders ein¬
gerichteten geschlossenen Abtheilung bei
der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren
überwiesen werden, betragen die von
dem verpflichteten Armenverbande dem
Landarmenverbande zu erstattenden Ver¬
pflegungskosten pro Person und Tag
1,50 M.

Bei Berechnung der Kosten wird der erste
und der letzte Tag der Verpflegung zusammen
als ein Tag gerechnet.
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5. Zu § 7 der Bestimmungen für die Provinzial-Irrenanstaltcn, betreffend die Aufnahme,
Entlassung :c, der nicht unter das Gesetz vom lt. Juli 1891 falleudcn Geisteskranken.

Neuer 8. Absatz:
Für Kranke IV, Klasse auf öffentliche Armenkosten sind die Vor¬

schriften des § 10 des Reglements vom 10. Dezember 1892 über die Aus¬
führung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 hinsichtlich der mindestens zu gewah¬
renden Kleidungsstücke maßgebend.

6. Zu § 8 Nr. IV, derselben Vestimmungeu:

A lte Fassmlg: Neue Fassung:
Pensionsfatz

pro Tag für Kranke
Pensionssatz

pro Tag für Kranke
Klasse aus der

Nheinprouinz

aus anderen
Provinzen

odcrStllllten

Vemerkungcn. Klasse aus der
Nheinprouinz

aus anderen
Provinzen

oderStaaten

Nemerkungen,

^ ^ ^ ^

IV. 1.50
für Kranke auf
eigene Kosten,

l,2l>
für Kranke auf

öffentliche
Armenlosten.

2

Für den Kranken
sind beim Eintritt
in die Anstalt 40
Mark Kleidergeld

zu zahle»,
(fällt fort.)

IV. >,50
für Kranke auf
eigene Kosten.

t,85
für Kraule auf

öffentliche
Armenkosten.

2

2,5«
für die in der
geschlossenen

Station zu Düreu
untergebrachten

Verbrecher lc.
(vergl. H 12 des

Reglements über
die Ausführung

des Gesetzes vom
11. Juli 1891,)
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Zu Anlage K.

Anweisung
über die

Aufnahme und Entlassung von Geisteskranken, Idioten und Epileptischenin und aus
Privat-Irrenanstalten (§ 30 der Gewerbeordnung), sowie über die Einrichtung, Leitung

und Beanfsichtigung solcher Anstalten.

Unter Aufhebung des Erlasses vom 19, Januar 1888 (M, Bl, d. i. V. S. 39) und der
zu seiner Ergänzung später crgcmgcncn,sowie der allgemeinenVorschriftenin dem Erlasse vom
17. Juni 1874 (M 2493) bestimmenwir, was folgt:

I. Aufnahme.

Die Aufnahme einer Person in eine Privatcmstalt für Geisteskranke, Idioten und
Epileptischedarf nur auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses erfolgen, aus welchem ersichtlich sind:
Veranlassung zur Ausstellung nnd Zweck des Zeugnisses,Zeit und Ort der Untersuchung,die dem
Arzt gemachten Mittheilungen einerseits und seine eigenen Wahrnehmungen anderseits. Das
Zeugniß soll sich darüber aussprccheu, an welcherForm geistigerStörung der Kranke leidet und
begründe»,weshalb er der Aufnahme iu die Austalt bedarf.

s 2.
In der Regel soll das Zeugniß vom Krcisphysikusoder, wenn dieser behindert oder Arzt

der Anstalt ist, von dem für das Physikat gcpriiftcu Krciswnndarztcdes Kreises, in welchem der
Kranke seinen Wohnsitzhat, ausgestellt werden. Ist auch dies nicht angängig, so erfolgt die Aus-
stcllnng durch einen anderen Physikus oder für das Physikat geprüften Krciswundarzt. Der Letztere
hat seinem Amtscharakterden Vermerk hinzuzufügen,daß er für das Physikat geprüft ist.

8 3.
Liegt bereits ein den Anforderungen des § 1 entsprechendes Zcngniß eines Arztes vor,

s" genügt es, wenn der beamtete Arzt (§ 2) ans Grund persönlicher Untersuchung des Kranken
dem Inhalte des Zeugnisses beitritt.

s 4.
In dringenden Fällen kann die Aufnahme vorläufig auf Grund eines nach Vorschriftdes

8 1 abgefaßten Zeugnisses eines jeden approbirten Arztes erfolgen.
Ans diese Weise Aufgenommenemüssen jedoch spätestensinnerhalb 48 Stunden nach der

Aufnahme durch den Physikus oder, wenn dieser behindert oder Arzt der Anstalt ist, durch den
für das Physikat geprüften Kreiswundarzt, oder durch den Physikus eines benachbarten Kreises
untersuchtwerden. Der Untersuchendehat sofort ein Zeugniß auszustellen, welches sür das Ver¬
bleiben des vorläufig Aufgenommenenin der Anstalt oder für seine Entlassung maßgebend ist.

34"
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In zweifelhaften Fällen ist die Untersuchung in kurzen Fristen zu wiederhole»; das
Zeugniß ist alsdann spätestens innerhalb zwei Wochen nach der Aufnahme auszustellen,

s 5.
Von der nachträglichenamtsärztlichen Untersuchungkann abgesehen werden:
1. wenn der Kranke mit einem prwatärztlichen Zeugniß, welches den Vorschriften des

ß 1 genügt, auf Autrag des ihm als Geisteskranken bestellten Vormundes aufgenommen
worden ist;

2, wenn das nach Vorschrift des § 1 abgefaßte Aufnahmczcugniß von dem ärztlichen
Leiter einer öffentlichen Irrenanstalt oder einer psychiatrischen Universitätskliniknnter
Beifügnng des Amtscharaktcrsausgestellt worden ist,

§ 6.
Die Aufnahme eines Kranken in eine Privatanstalt darf nnr innerhalb einer Frist von

zwei Wochen nach der letzten ärztlichen Untersuchungerfolgen.
Der Zeitpunkt der letzten Untersuchungist in dem ärztlichen Zcngüisse anzugeben.

Die Uebernahme eines Kranken aus einer anderen Anstalt — sei es eine öffentliche oder
eine private — darf nur erfolgen, wenn von deren Vorstand ein Ucbergabcschein nnd eine be¬
glaubigte Abschrift des Aufnahmc-Zengnisses,zutreffendes Falls auch des Nachweisesder erfolgten
Entmündiguug, sowie ein Zeugniß über den Fortbcstand der Krankheitübergebenwird. Das Zeugniß
ist von dem ärztlichen Leiter der Anstalt auszustellen, in der sich der Kranke bisher befunden hat,
und hat sich darüber cmszusprechcu, ob das Leideu als heilbar anzusehenist.

8 8,
Die Aufnahme eines Kranken ist binnen 24 Stunden der für die Anstalt zuständigen

Ortspolizeibchördevertraulich anzuzeigen.
Ist die Aufnahme ohne Wissen der Polizeibehörde des Wohnortes erfolgt, so ist außerdem

dieser Behörde binnen derselben Frist unter Beifügung einer beglaubigten Abschrift der Aufnahme-
zeugnisseund der Uebcrweisungspapicrevertrauliche Mittheilung zu machen.

Innerhalb derselben Frist ist die Aufnahme mcht entmündigterKranker dem Ersten Staats¬
anwalt desjenigen Gerichts, welches für die Entmündigung des Kranken zuständig ist, oder Falls
dieses Gericht unbekannt ist, dem Ersten Staatsanwalt desjenigen Gerichts anzuzeigen, in dessen
Bezirk die Anstalt liegt.

Die Aufnahme entmündigter .Kranker ist dem zuständigenVormundschaftsgerichtanzuzeigen,

8 9.
Bei Ausländern ist die Aufnahme auch dem für die Anstalt zuständigen Negicrnngs-

Präsidcnten anzuzeigen. Hierbei ist die Person oder die Behörde, welchedie Aufnahme veranlaßt
hat, und der Heimathsort des Kranken anzugeben.

II. Entlassung und Beurlaubung.
8 10.

Die Entlassung muß erfolgen, wenn
1. der Kranke geheilt ist,
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2. sein gesetzlicherVertreter die Entlassung fordert.
Ist der Kranke unter Mitwirkung ciuer Polizeibehörde aufgenommen,so darf die Ent¬

lassung nicht ohne Zustimmung dieser Behörde erfolgen,

8 11,
Beurlaubungen eines Kranken aus einer Prioatanstalt dürfen die Dauer von 2 Wochen

nicht überschreitenund in dem Falle des § 10 Abs. 2 nur mit Genehmigung der Polizeibehörde
stattfinden. Eine Rückführungnach Ablanf dieser Zeit gilt als Neuaufnahme.

8 12.
Eiu Kranker, welcherals für sich oder andere gefährlich zn betrachtenist, darf nur ent¬

lassen oder beurlaubt werde», weun die Polizeibehörde des zukünftigenAufenthaltsortes auf vor¬
herige Anzeige der Anstalt der Entlassung oder Beurlaubung zustimmt und wenn für die sichere
Ueberführnng gesorgt ist.

Ist die unmittelbare Ueberführnng in eine andere Anstalt sichergestellt, so genügt es, daß
die Polizeibehörde des Ortes der entlassendenAnstalt vorher benachrichtigtwird.

8 13.
Sobald die Entlassung eines Kranken thatsächlicherfolgt ist, so mnß davon den in 8 8

genannten Behörden sofort Anzeige gemacht werden nnter Angabe des Tages der Entlassung und
des Ortes, wohin der Kranke entlassen ist.

Diese Behörden sind auch dann zu benachrichtigen,wenn ein Kranker gestorbenist oder
sich aus der Anstalt entfernt hat.

III. Bestimmungen über freiwillige Pensionäre.

8 14.

Beabsichtigtder Unternehmer freiwilligePensionäre, d. h. solche Kranke aufzunehmen, die
aus eigener Entschließungin die Anstalt einzutreien wünschen,so bedarf er hierzu der Erlaubniß
der Ortspolizeibehörde,

Vor ihrer Trtheiluug hat sich die Ortspulizcibchörde der Zustimmung des Regieruugs-
Präsidenten zu versichern, die in Landkreisen durch Vermittelung des Landraths einzuholen ist.
Die Erlaubniß wird nur unter Vorbehalt des jederzeitigenWiderrufs ertheilt.

8 15.
Die Gcnehmiguugdarf nur einer Anstalt ertheilt werden, in welcher ein Anstaltsarzt wohnt.

8 16.

Zur Aufnahme eines Pensionärs ist erforderlich:
1. eine ärztliche Bescheinigungder Zweckmäßigkeit der Aufnahme vom medizinischen

Standpunkte,
2. die schriftliche Einwillign««,des Pensionärs selbst, die, wenn er einen gesetzlichenVer¬

treter hat, von diesemzu genehmigenist.
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Die Aufnahme ist binnen 24 Stunden bei der Ortspolizeibehörde der Anstalt ver¬
traulich anzuzeigen.

s 1?.
Anträgen auf Entlassung muß, wenn sie von den gesetzlichenVertretern der Pensionäre

ausgehen, in jedem Falle entsprochen werden. Die Ablehnung eines von dem Pensionär selbst
gestelltenAntrages darf nnr stattfinden, wenn zugleich der Anstaltsvorstand das im ß 4 vorge¬
sehene Verfahren einleitet.

Die Entlassung ist alsbald der Ortspolizeibehörde(ß 1ü, Abs. 2) anzuzeigen.

I V. Einrichtungund Leitung.
8 18.

Die Priualanstllllen für Geisteskranke, Idioten und Epileptische unterliegen den allge¬
meinen gesundheitspolizeilichenVorschriften über die banlichen nnd technischen Einrichtungen von
Krankenanstalten, Außerdem gelten für die Privatanstaltcn folgende besondereBestimmungen:

1. Die Anstalten müssen, soweit es sich nicht um wirthschaftliche und Nürean-Angelcgen-
heiten oder um den Unterricht der Kranken handelt, von einen: in der Psychiatrie
bewanderten Aerzte geleitet werden, der durch längere Thätigkeit an einer größeren
öffentlichenAnstalt oder an einer psychiatrischen Universitätsklinik— wenn auch als
Volontär — sich die nöthigen Kenntnisseverschaffthat.

2. Der Unternehmer der Anstalt bedarf für die eigene Uebernahme der ärztlichenLeitung
oder für die Anstellung des leitenden Arztes der Genehmigung der OrtZpolizcibehörde,
die nicht ohne Zustimmung des Rcgierungs-Präsidentcn zn ertheilen ist.

Die Genehmigung kann zurückgenommenwerden, wenn die Unrichtigkeit der
Nachweife dargcthan wird, auf Grund deren sie ertheilt worden ist, oder wenn aus
Handlungen oder Unterlassungendes Arzles sich dessen Unzuverlässigkeitin Bezug auf
die ihm übertragene Thätigkeit crgiebt,

?>, In Anstalten, in denen heilbare Kranke Aufnahme finden, oder welche für mehr als
50 Geisteskranke oder mehr als 100 Epileptischebestimmt sind, muh mindestens ein
nach Vorschriftder Nr, 1 ausgebildeter Arzt wohnen,

4. Uebersteigtdie Zahl der Geisteskranken100 oder der Epileptischen200, so mnß ein
zweiter Arzt bestellt werden und in der Anstalt Wuhnen.

Für den zweiten Arzt ist zwar ebenfalls der Nachweis einer psychiatrischen Vor¬
bildung erforderlich, doch brauchen in dieser Beziehung nicht die Bedingungen erfüllt
zu werden, die an den leitenden Arzt zn stellen sind.

5. Sind mehr als 300 Geisteskrankeoder mehr als 400 Epileptische in Behandlung, so
kann für je 100 Geisteskrankeund je 200 Epileptischedie Anstellung eines weiteren
Arztes angeordnet werden.

^. 6. Für jeden Kranken müssen Personalakten mit fortlaufender Krankengeschichte vorhanden
^^7^" sein; außerdem muh ein Hauptbuch und eine Zu- und Abgangsliste nach den bei¬

folgenden Anweisungen geführt werden.

8 19.
Der Unternehmer hat dem leitenden Arzte namentlich folgende Obliegenheiten zu über"

tragen:
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1. Die Anordnung der Isolirung eines Kranken — abgesehenvon Nothfällen, in denen
jedoch nachträglicheärztliche Genehmigung erforderlichist —, sowie die Eintragung
jedes Falles von Isoliruug in ein besonderes, hierfür bestimmtes Bnch.

2. Die Anordnung etwaiger mechanischer Beschränkung eines Kranken durch sogenannte
Jacken, Binden oder ähnliche Vorrichtungen, sowie die Eintragung jedes solchen Falles
und des Grundes der Anordnung in ein besonderes, hierzu bestimmtes Buch.

3. Die Anordnungder einzelnen Kranken zu gewährendenbesondereil Kost und Verpflegung.
4. Die Bestimmung über die gcsammte Thätigkeit des Wartepersonals, soweit es sich

um die Krankenpflegehandelt.
5. Die Beantwortung aller schriftlichen und mündlichenAnfragen von Behörden, Anver¬

wandten und gesetzlichen Vertretern, soweit die Anfragen sich auf den Zustand der
Kranken beziehen.

Außerdem darf der Unternehmer Verlegungen von Kranken auf eine andere Abtheilung,
die Beschäftigung der Kranken und die allgemeine Regelung ihrer Beköstigung, sowie die Vcr-
thcilung des Wartepersonals nur mit Zustimmnng des leitenden Arztes vornehmen,

V. Beaufsichtigung.

8 20,
Die Privatanstaltcn werden regelmäßig durch den zuständigen Physikus oder einen zu

dessen Vertreter bestellten Medizinalbeamten und außerdem durch eine von den Ministern der
Medizinal-Angelegenhcitenund des Innern einzusetzende Vesuchscommissionbesichtigt,

8 21.
Die Besichtigungenfinden unvermuthet statt, und zwar:
1. durch den Physikus oder dessen Stellvertreter ohne besonderen Auftrag alljährlich

zweimal — einmal im Sommer, einmal im Winter —,
2. dnrch die Vesuchscommissionin der Regel einmal jährlich. Der zuständige Physikus

hat dieser Besichtigungbeizuwohnen.
Bei jeder Besichtigung sind die Aerzte der Anstalt zur Anwesentheituud Ertheilnng von

Auskunft verpflichtet.
8 22.

Der Physikus oder dessen Stellvertreter hat über jede von ihm vorgenommeneBesichtigung
dem Negierungs-Präsidenten nach Anleitung des anliegenden Schemas zu berichten. -^^»ge ^

Außerdem ist betreffs des Wechsels u. s. w. der Kranken und der Zahl u. s. w. des ^ ^
Personals jedesmal das beiliegendebereits vorgeschriebene statistische Formular auszufüllen, -«3^

§ 23.
Die Besuchscommissionhat die unter 1. bis III. des Schemas für den Bericht des Kreis-

Physikus angeführten, außerdem sonst wichtig erscheinende Punkte (ausreichende Versorgung mit
Aerzten s§ 18, üj, Verhalten des Wartepersonals, Vollständigkeitder Krankengeschichten) zu berück¬
sichtigen, über das Ergebniß an den Negierungs-Präsidenten zu berichten und hierbei zur Abstellung
vorgefundener Uebelständedie geeigneten Maßnahmen vorzuschlagen.
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VI. Schluß- und Meoergangsoestimmungen.

8 24.
Vei sämmtlichen auf Grund dieser Anweisung zu erstattenden Anzeigen sind, wenn sie

nicht mittelst Postbehändigungsscheineserfolgen, die betreffenden Behörden um eine Empfangs¬
bestätigung zu ersuchen.

8 25.
Als Aerzte im Sinne dieser Anweisung sind nur die im deutschen Reiche approbirten

Aerzte (§ 29 der Gewerbe-Ordnung) zu «erstehe».

§ 26.
Ueberall, wo in dieser Anweisung vom Regierungs-Präsivcnten die Rede ist, tritt an

dessen Stelle für Berlin und Charlottenburg der Polizei-Präsident von Berlin.

§ 2?.
Die Vorschriften dieser Anweisung treten sofort in Kraft, foweit nicht in den folgenden

Paragraphen etwas anderes bestimmt wird.

3 28.
Priuatanstalten, denen die Genehmigung zur Aufnahme freiwilliger Penstonäre (Ab¬

schnitt lll.) unter anderen Voraussetzungenals denen des § 15 ertheilt ist, dürfen künftig solche
Kranke nicht aufnehmen.

Die Bestimmung im letzten Satze des § 14 gilt auch für bestehendeAnstalten,

8 29.
Vei den an Privatanstalten bereits thätigen Aerzten kann, so lange sie bei derselben

Anstalt verbleiben, vorn Nachweise der im § 18, 1, 3 und 4 geforderten Vorbildung mit Zu¬
stimmung des Regierungs-Präsidcnten abgesehenwerden.

Im Uebrigen muß den Vorschriften des § 18, 3, 4 und 5, soweit sie nicht früher erfüllt
werden können, bis spätestens zum 1. Oktober 1896 genügt werden.

8 30.
Aus den im § 18, 2, Abs. 2 angegebenenGründen kann auch einem beim Inkrafttreten

diefer Anweisung eine Anstalt leitenden Arzte diese Leitung entzogen werden.

s 31.
Auf die beim Inkrafttreten dieser Anweisungbereits bestehenden Anstalten, deren Einrichtung

der Polizeiverordnung über Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen und Privat-Kranken-,
Entbindungs- und Irrenanstalten vom 19. August 1895 nicht entspreche», kommendie dort ge¬
troffenen Bestimmungenerst dann zur Anwendung, wenn ein Neubau, Umbau oder Erweiterungsbau
stattfindet.

Soweit die Bestimmungen der Polizei-Verordnung vom 19. August 1895 (8 8) "A
Platz greifen, bewendet es für die Bemessnng des jedem Kranken zu gewahrenden Luftraumes und
für die Versorgung der Anstalt mit Badeeinrichtungen bei den bestehendenBestimmungen,
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Jedoch dürfen neue Kranke nicht eher aufgenommenwerden, bis in Folge der Verminderung
des Bestandes durch Abgang und Entlassung die im 8 8 der Polizei-Verordnung vorgeschriebenen
Maße des für den Kopf zu gewährenden Raumes auch in diesen Anstalten erreicht worden sind.

Berlin, den 20. September 1895.

Der Minister der geistlichen,Unterrichts- Der Iustizminister. Der Minister des Innern,
und Medizinal-Angelegenheiten. Schonstedt. In Vertretung:

Bosse. Vraunbehrens,

Ät^ d. g. A . Nr. N. 8234 II.
M. d. Inn. Nr. II. 10546«.
Iust.-M. Nr. I, 5003 u.

Zur Ergänzung der Anweisung vom 20. September 1895 über die Aufnahme und
Entlassung von Geisteskranken, Idioten und Epileptischen in und aus Privat-Irrenanstalten
(M. BI. f. d. inn. V. 1895. S. 272 ff.) bestimmen wir, um hervorgetretene Bedenken zu be¬
seitigen, für Idioten und Epileptische, die noch nicht 18 Jahre alt find, Folgendes:

1. Die Aufnahme (§ 6, Abs. 1) darf innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach der
Ausstellung des ärztlichen Zeugnisses erfolgen.

2. Beurlaubungen (§ 11, Satz 1) dürfen bis zur Dauer von 3 Monaten stattfinden.
3. Die Bestimmungen des Abschnitts III gelten mit nachstehendenMaßgaben:

«,) die Genehmigung zur Aufnahme (§ 15) kann auch einer Anstalt ertheilt werden,
in welcherein Anstaltsarzt nicht wohnt;

K) zur Aufnahme ist die Einwilligung des Kranken (§ 16, Nr. 2) nicht erforderlich;
o) bei Kranken im Alter unter 15 Jahren besteht eine Verpflichtungdes Anstalts¬

vorstandes, im Falle der Ablehnung eines Entlassungsantrages (ß 17, Abs. 1,
Satz 2) das im § 4 vorgesehene Verfahren einzuleiten nur dann, wenn der
Antrag von dem gesetzlichenVertreter des Kranken gestellt wird.

4. Die Bestimmungen des § 18, Nr. 3, 4 und 5 finden keine Anwendung.

Berlin, den 24. April 1896.

Der Minister der geistlichen,Unterrichts- Der Iustizminister. Der Minister des Innern,
und Medizinal-Angelegenheiten. Schonstedt. 3" Vertretung:

Bosse. Braunbehrens.

Zu M^d. g . A. zi. 3789 .

M^In n. II. 5827.

35
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A nlage 7.

Commission
für die

Denkmälerstatistikder Rheinprovinz. Bonn, den 9. März 1897.

Ich freue mich, Euer Hochwohlgeborcumit dem Erscheinen des dem Kreise Grevenbruich
gewidmetenHeftes die Vollendung des dritten Bandes der Kunstdcnkmäler der Rheinpruvinz und
damit auch den Abschluß der Beschreibung des RegierungsbezirksDüsseldorf anzeigen zu können.

Es ist gelungen, in einem Zeitraume von 6 Jahren die Beschreibnng der 16 Kreise
und 8 Stadtkreise, welcher dieser Regierungsbezirk umfaßt, fertigzustellen und zu veröffentlichen.
Die Darstellung ist niedergelegt in 12 Heften oder 3 Bänden mit 1748 Druckseiten,welche
durch 75 Tafeln und 719 Abbildungen im Text illustrirt sind.

Nur dem unermüdlichen Fleiße und der hervorragenden Begabung des mit der Be¬
arbeitung betrauten nunmehrigen Provinzialconservators Dr. Clemen ist es zu danken, daß dieser
so erhebliche Theil des ganzen großen Unternehmens in uerhältnißmäßig kurzer Zeit und in einer
von den berufenstenBeurtheilern als gradezu mustergültig bezeichneten Form vollendet worden ist.

Die Kosten, welche die den RegierungsbezirkDüsseldorf umfassendenBände in der Vor¬
bereitung des Textes und der Illustration bis zur Drucklegung der Provinz verursacht haben,
belaufen sich auf rund 36000 Mark. Die Ausgaben, welchedie Commissionfür die Denkmäler-
statistik erforderte, sind als zu geringfügig hier außer Ansatz geblieben. Nicht in Ansatz gebracht
sind auch die der Vorbereitung des Unternehmens und der Anschaffung von einzelnen Mobilien
durch den verstorbenenBaumeister Wiethase gewidmeten Beträge von etwa 1200 Mark. Berück¬
sichtigt wurde endlich weder die Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, weil diese eine
dauernde Bibliothek für das Amt des Provinzialconservators bilden, noch die Erhöhung des
Gehalts des Herrn Dr. Clemen seit dem 1. April 1896, weil sie ihm in seiner Eigenschaft als
Provinzialconservator zu Theil geworden ist.

Von den verausgabten 36000 Mark fallen auf jeden der 16 Kreise und 8 Stadtkreise
durchschnittlich 1500 Mark. Da die Mehrzahl der Kreise Beiträge von im Ganzen 4600 Mark
für das Unternehmen bewilligt haben, verbleibt als Aufwendung aus Provinzialmitteln die
Summe von 31400 Mark.

Drucktostensind nicht in Ansatz gebrachtworden, weil durch den mit der Firma Schwann
abgeschlossenen Vertrag solche insofern nicht entstehen, als sich nicht nur der Druck des Werkes
durch den Vertrieb bis jetzt vollständig bezahlt hat und in Zukunft bezahlen wird, sondern auch
nicht gering anzuschlagende Einnahmen sich ergeben, welche die Gesammttostenerheblich herabmindern.

Da bis heute, den Gepflogenheitendes Buchhandels entsprechend,nur die Abrechnungen
des Verlegers bis zum 31. Dezember 1895 vorliegen und vorliegen können, so ist über den
buchhändlerischen Erfolg des dritten Bandes noch kein abschließendes Urtheil möglich, weil die
Angaben über Heft 3 (Neuß) dieses Bandes nur einen ganz kurzen Zeitraum betreffen und die
über Heft 4 (Gladbach,Crefeld) und 5 (Grevenbroich)noch fehlen.

Nach den in den Alten der Commissionbefindlichen, auf den Angaben des Verlegers
beruhenden Aufstellungenund Berechnungenhaben aber jedes Heft der beiden ersten Bände, sowie
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Heft 1 (Düsseldorf) und !^ lBarmeu, Elberfeld) des dritten Bandes bereits jedes für sich seine
Druckkostengedeckt und außerdem bis zum 31, Dezember 1895 darüber hinaus im Ganzen
992 Mark 76 Pf, eingebracht.

An der oben ermittelten Summe von 31400 Mark sind demnach jetzt schon rund
1000 Mark weiter zu türzeu.

Ich hebe nur der Vollständigkeitwegen heruur, daß alle noch vorhandenen Exemplare
des Werkes Eigenthum der Provinz sind, daß darüber demnach zum Zweck von Tausch oder
Schenkungfrei verfügt werden kann, wahrend von dem Ladenpreis jedes verkauften Exemplars
ein durch deu Vertrag bestimmter Prozentsatz an die Provinz füllt, -— daß auch alle in der
Buchdruckerei vorhandenen 719 Clichss Eigenthum der Provinz sind und natürlich in dem sogar
für eine nicht sehr entfernte Zeit wahrscheinlichenFalle eines Neudrucks einzelner Hefte wieder
dienen können — daß endlich alle Originalaufnahmcn in dem aus Anlaß des Unternehmens
gebildeten Denkmälerarchivder Provinz zur steteu Benutzung aufbewahrt werden.

Kann die Commissionbei dem Rückblickauf die ersten Bande des Werkes nach dem
hier Vorgetragenen sich des wissenschaftlichen und in gewissem Sinne sogar eines materiellen
Erfolgs des Unternehmens freuen, so erkennt sie dankbar an, daß ihre Thätigkeit und vor allem
die der von ihr mit der Ausführung des Textes und seiner Illustration betrauteu Gelehrten und
Künstler nur ermöglichtworden ist durch die über jedes Lob erhabeuc Opferwilligkeitder Pruuiuz
durch das werkthätige niemals versagende Wohlwollen der Provinzialverwaltung und durch die
ausnahmslos überall fördernde UnterstützungsämmtlicherBehörden,

Indem ich Eurer Hochwohlgeborennoch ganz besondersden aufrichtig empfundenenDank
der Commission für das ihrer Aufgabe stets entgegengebrachteVerständniß und Wohlwollen
hiermit cmsspreche, bitte ich den Anlaß der Tagung des Provinziallandtags geneigtest benutzen zu
wollen, um dem Landtage, dem Provinzialausschuß und den Vertretern der Staatsbehörde den
Dank der Eommissionzu übermitteln,

Der Borsitzende der Eommission fnr die Dentmölerstatistit der Rheinprovinz:
Loersch.

An
den Landesdirektul der Rheinprovinz

Herrn Geheimen Ober-Regicruugsrath Dr. Klein
Hochwohlgeboren

in
Düsseldorf.

85-
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Anlage 8.

Antrag.

Die unterzeichneten Mitglieder erlauben sich, an den hohen Provinziallandtag die folgenden
Anträge zu stellen:

„1, Hoher Provinziallandtag wolle den Provinzialausfchuß beauftragen, für den nächsten
Landtag Vorbereitungen zu treffen zur Vorlage von Entwürfen zur künstlerischen
Ausschmückung des Sitzungssaales eventuell unter Aussetzungvon Prämien;

2. zur Ansammlung der Mittel für die Kosten dieser Ausschmückungbei der Auf¬
stellung der dem nächsten Provinziallandtag vorzulegendenAnträge zur Erhaltung
von Denkmälern lc. aus dem Stäydefonds einen angemessenen Theil diefes Fonds,
sowie auch event, des dem Provinzialausschusse zur Verfügung stehendenFonds
zur Unterstützungvon Kunst und Wissenschaft zu reseroiren."

Düsseldorf, den 12. März 1897.

Courth. Quack. Radernillcher,
Dietze. Kattwinlel. von Kühlwetter.
Fritzen. Eisenlohr. von Breuning.
von Grand-Ry. Römer Dr. Venn.
Freiherr von Sole- Lelebusch. Freiherr von Ayx.

macher-Antweiler. Willy Vlanl. Freiherr von Pletten-
von Randow Simons. berg-Mehrum.
de Greifs. Barthels. Th. Guilleaume.
Graf und Marquis von G. Conze. A. Croon.

und zu Hoensbroech. Freiherr von Dier- Aug. Lingenbrink.
Pelizaeus. gardt. Dr. von Nell.
Karl Friederichs. von Wätjen.
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Anlage 9.

Bericht und Antrag
des Prnuinzialausschufses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern für die Ober-

Ersatz commissionen.

Der 39, Rheinische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 3. Mai 1895 (Ver¬
handlungen, Seite 26 und folgende) auf Grund des Berichts und Antrages des Prouinzial-
ausschussesvom 22 Januar 1895 (Seite 161) und der Nachtrage zu diesemBerichte vom 5.
März 1895 (Seite 166) und vom 22. April 1895 (Seite 170) die Wahlen von bürgerlichen
Mitgliedern bezw. Stellvertretern

1. für den I, und II. Bezirk der 30. Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1895
beginnendedreijährige Amtsperiode,

2. für den Bezirk der 29. Infanterie-Brigade für eine am 1. Januar 1896 beginnende
dreijährige Amtsperiode,

3. für den Bezirk der 27. Infanterie-Brigade und den I. und II. Bezirk der 28.
Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1896 ^beginnende dreijährige Amtsperiode,

4. für den I. und II. Bezirk der 31. Infanterie-Brigade sowie den I. und II. Bezirk
der 32. Infanterie-Brigade für eine am I.April 1897 beginnende dreijährige Amtsperiode

vorgenommen.
Das Ergebniß dieser Wahlen ist in dem diesem Berichte beigefügtenVerzeichnisseenthalten.
Nach den ebenfalls beiliegendenSchreiben des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinproviuz

vom 28. Januar d. Is. und vom 22. Februar d. Is. wird um die Vornahme von Neu- bezw.
Ersatzwahlenbürgerlicher Mitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Ersatzcommissionwie folgt ersucht:

1. Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder bezw. der Stellvertreter der Ober-Ersatz-
commissionenim I und II. Bezirke der 30. Infanterie-Brigade für eine am
1. April 1898 beginnende dreijährige Amtsperiode,

2. Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder bezw. der Stellvertreter der Ober-Ersatz¬
commission im Bezirke der 29. Infanterie-Brigade für eine am 1. Januar
1899 beginnende dreijährige Amtsperiode,

3. Neuwahl der bürgerlichenMitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Ersatzcommission
im Bezirke der 27. und im I. und II. Bezirk der 28. Infanterie-Brigade
für eine am 1. April 1899 beginnendedreijährige Amtsperiode im Hinblickdarauf,
daß der nächste (41.) Provinziallandtag vielleicht nicht vor dem 1. April 1899
zusammentritt,
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4. Ersatzwahl für den vom 39. RheinischenProvinziallandtag für eine am 1, Januar
1896 begonnene dreijährige Amtsperiodezum bürgerlichenMitgliedc der Ober-Ersatz-
eommission im Bezirke der 29. Infanterie-Vrigade gewählten Rentner
Heinrich Claeßen in Aachen, welcher inzwischen sein Amt niedergelegthat,

5. Ersatzwahl für den vom 39, Rheinischen Provinziallandtag für eine am 1, April
1896 begonnene dreijährige Amtsperiode zum Stellvertreter des bürgerlichen Mit¬
gliedes der Obei'ErsatzcummissionII im Bezirk der 28. Infanterie-Brigade
gewählten FabrikbesitzerCurtius-Brockhoff in Duisburg, welcherdie Wahl aus
Gesundheitsrücksichten abgelehnt hat,

6. Ersatzwahl für den vom 39, RheinischenProvinziallandtag für eine am 1. April
189? beginnende dreijährige Amtsperiode als bürgerliches Mitglied der Ober-Erscch-
commision II im Bezirke der 31, Infanterie-Brigade gewähltenKrcisdeputirten
und Major ci. D. von Bartou gen. von Stedman, jetzigen Landrath zu Coblcnz.

Es ist ferner vorzunehmen:
?. eine Ersatzwahl für die vom 39. Rheinischen Provinziallandtag für eine am 1. April

189? beginnende dreijährige Amtsperiode zum Stellvertreter des bürgerlichen Mitgliedes
der Ober-ErsatzcommissionI im Bezirke der 32. Infanterie-Brigade gewählten
Kaufmann und Unternehmer Friedr. Dill in Saarbrücken sowie den Bergrath
und Krcisdeputirten Graeff zu Heinitz (Kreis Ottweiler).

Der Provinzialausschuß beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:

1. die hiernach erforderlichenNeu- und Ersatzwahlenvornehmen,
2. den Provinzialausschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Provinzillllandtciges in dem Bereiche der 27., 28, 29., 30,, 31. und 32.
Infanterie-Brigade durch Tod, Verziehen Amtsniederlegung «. Ersatzwahlen
nöthig weiden sollten, diese Wahlen Namens des Prouinziallandtags zu thätigen
und dem Provinziallandtage alsdann in der nächstenTagung von den etwa
stattgehabten Wahlen Mittheilung zu machen."

Düsseldorf, den 6. März 189?

Der Provinzialausschuß:

Illnßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesbireltor.
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Ferzeichniß
der

bürgerlichen Mitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Ersatzcommissionenin den
Bezirken der 2?., 28., 29., 30., 31. und 32. Infanterie-Brigade.
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Inflln-
terie-
Nri-

gade.

Landwehr¬

bezirke,
Aushebungsbezirke.

Regierungs¬

bezirke.

Namen der bürgerlichenMitglieder

und Stellvertreter der Ober-Ersatz-

commissionen,

Wr eine am 1. April 1895 begonnenedreijährige Amtsperwde:
30. Neuß Kreis Neuh l Mitglied:
i. Kreis Grevenbroich Rentner Peter Josef Eonstantin

Bezirk. Stadt M. Gladbach
LandkreisM. Gladbach

/Düsseldorf Schmitz de Pr6 in Hennef.
Stellvertreter:

Siegbulg Siegkreis
Kreis Waldbroel 1. BürgermeisterBreue r in Neuwerk.

Bonn Stadt Bonn 2. Gutsbesitzer und Beigeordneter
Landkreis Bonn ^ Köln

HeinrichThom6e zu Neuenhaus.

Kreis Bergheim 3. Kreisdeputirter Viktor Ignatz

Kreis Euskirchen Bürgers in Plittersdorf (hat ge¬

Kreis Rheinbach beten, von einer Wiederwahl ab¬
zusehen).

4. GutsbesitzerGraven in Sieglar
(Gestorben).

30. Deutz Kreis Mülheim a. Rh. ^ Mitglied:
II. Kreis Wivverfürth StadtverordneterTheodorSchaurts

Nezirl. Kreis Gummersbach ). Köln in Küln-Dcutz
Köln Stadt Köln

Landkreis Köln

<

Stellvertreter:

1. Rentner Fritz Pauly zu Groß-
Königsdorf(hat gebeten,von einer
Wiederwahl abzusehen).

2. GutsbesitzerC. Kaulen in Lö»
uenich.

3. Fabrikant Bernhard Krawinkel
zu Volmerhausen.
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen: Es sind Neuwahlen vorzunehmen: Bemerkungen.

(Vorschlage) (Vorschläge)

Mr eine am 1. April 1898 de-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Keine. Mitglied:
Rentner Peter Josef Constantin Wiederwahl.

Schmitz de Pr6 zu Hennef.
Stellvertreter:

1. BürgermeisterBreuer in Neuwert. Wiederwahl.
2. Gutsbesitzer und Beigeordneter Wiederwahl.

Heinrich Thomäe zu Neuenhaus.
3, Gutsbesitzer Schurff zu Bönn- Neuwahl.

schenhof bei Oberpleis.
4. Gutsbesitzer von Pellen zu Neuwahl,

Hennef.

Keine. Mitglied:
StadtverordneterThcodorSchaurtä Wiederwahl.

in Köln-Deutz.
Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer C. Kaulen inLövenich. Wiederwahl.
2. Fabrikant Bernhard Krawinkel Wiederwahl.

zu Volmerhausen.
3. GutsbesitzerJohann Komv zu Neuwahl.

-

Vochem

36
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Infan-I
teiie-
Nri-

gllde.

Lcmdwehr-

bezirke.
Aushebungsbezirke,

Regierungs'

bezirke.

Namen der bürgerlichenMitglieder

und Stellvertreter der Ober-Ersatz¬

commissionen.

Mr eine am 1. Immar 1896
29. l Allchen I Stadt Aachen

Landkreis Aachen
Montjoie Kreis Euven

Kreis Montjoie
Kreis Schleidcn
Kreis Malmedy

Erkelenz Kreis Erkelenz
Kreis Heinsberg

, Kreis Kempen
Mich Kreis Düren

Kreis Geilenkirchen
Kreis Iülich

begonnenedreijährige Amtsperiode:
Mitglied:

Rentner Heinrich Claeffen zu
Aachen (hat sein Amt niedergelegt).

Stellvertreter:

1. Rittergutsbesitzer Freiherr von
Syberg zu Haus Eicks.

2. GutsbesitzerSchlick zu Marienfcld.
(Hat eine Neuwahl abgelehnt.)

3. GutsbesitzerLouis Rey zu Kelz
(ist schon Mitglied der Ersatz¬
commissionund wünscht dies zu
bleiben; eine Ersatzwahlwird mit
Rücksichtauf das Vorhandensein
von 3 Stellvertretern nicht für
erforderlicherachtet).

4. Rentner Hermann von Wald¬
hausen zu Aachen.

Aachen

Düsseldorf

Aachen

Mr eine am 1. April 1896 begonnenedreijährige Amtsperiode:
2? Normen

Solingen

lennep

Stadt Elberfeld
Stadt Barmen

Kreis Mettmann
Stadt Solingen
Kreis Solingen
Kreis Lennep

Stadt Remscheid

^ Düsseldorf

Mitglied:
Kaufmann und Rittmeister a. D.
Moritz Hasenclever in Ehring-

hausen bei Remscheid.

Stellvertreter:

1. Rentner Wilhelm Hosfeld in
Elberfeld.

2. Fabrikant Eugen Kattwinkel
in Wennelstirchen.

3. Fabrikant und Hauptmann a. D.
Alfred Wolters in Solingen.

4. Fabritbesitzer und Stadtverord¬
neter Johann Wilh. Dicke in
Varmen,

5. Beigeordneter Oelbermann in
Lennep. (Hat eine Wiederwahl
abgelehnt.)
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(VolschlKge)

Es sind Neuwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Bemerkungen.

Mr eine Ende Dezember1898
endende Amtsperiode:

zur Wahl als Mitglied wird vorge¬
schlagen:

Ehrenbin genneisterGutsbesitzer
Bürsgcns zu Güsten, Kreis Iülich

(Neuwahl.)

Wr eine am 1. Januar 1899 oe-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Mitglied:
OhrenbürgermeisterGutsbesitzer

Bürsgens zu Güsten, Kreis Iülich.
Stellvertreter:

1. RittergutsbesitzerKammerherrFrei¬
herr von Syberg zu Haus Eicks.

2. Rentner Hermann von Wald-
Hausen zu Aachen.

3. GutsbesitzerFranz Fischenich zu
Gangelt, Kreis Geilenkirchen.

4. RittergutsbesitzerMajor a. D. Frei¬
herr von Nlanckart zu Aisdorf,
Landkreis Aachen.

Neuwahl.

Wiederwahl,

Wiederwahl.

Neuwahl,

Neuwahl.

Keine. Mr eine am 1. April 1899 oe-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Mitglied:
Kaufmann und Rittmeister a. D.

Moritz Hasenclever in Ehring°
Hausenbei Remscheid.

Stellvertreter:
1. Rentner Wilhelm Hosfeld in

Elberfeld.
2. Fabrikant Eugen Kattwinkel

in Wermelskirchen.
3. Fabrikant und Hauptmann a. D,

Alfred Wolters in Solingen.
4. Fabritbesitzerund Stadtverordneter

Johann Wilhelm Dicke in
Barmen.

5. Fabrikant, Premierlieutenant der
Landwehr a. D. Rudolf Hardt
zu Lennep.

Wiederwahl.

Wiederwahl.

Wiederwahl.

Wiederwahl.

Wiederwahl.

Neuwahl.

36»
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Infan- Namen der bürgerlichenMitglieder
terie- Landwehr¬ Regierungs¬
Vri- Aushebungsbezirke. und Stellvertreter der Ober-Ersatz-

bezirke. bezirke.
gade. commissionen.

28. Düsseldorf Stadt Düsseldorf Mitglied:
I. Landkreis Düsseldorf Oberst a. D. von Rudorff in Düssel¬

Bezirk. Crefeld Stadt Crefeld dorf.
Landkreis Crefeld > Düsseldorf Stellvertreter:

Geldern Kreis Cleve
Kreis Mocrs 1. Heinrich Kauert in Crefeld.
Kreis Geldern 2. Louis Liebrecht in Tervoort.

3. GutsbesitzerRichard Bruckhaus
in Homberg,LandkreisDüsseldorf.

4. FabrikbesitzerEduard Schröder
in Moers.

5. Kaufmann Max von Weiler in
Crefeld.

28 Essen Stadt Essen Mitglied:
II. Landkreis Cssen Alfred Waldthausen in Essen.

Bezirk. Mülheim Stadt Duisburg
Kreis Mülheima. d. Ruhra. d. Ruhr ) Düsseldorf Stellvertreter:

Wesel Kreis Rees
Kreis Ruhrort

1. Gutsbesitzer Eichholz-Sengel¬
mann in Umstand, Landkreis
Essen.

2. Otto Rigaud in Hamminteln.
3. Eugen Coupienne in Mülheim

a. d. Ruhr.
4. Fabrikbesitzer Curtius-Brock-

hoff zu Duisburg (hat die Wahl
aus Gesundheitsrücksichtenabge¬
lehnt).

5. Direktor Emil Goecke in Mei¬
derich,
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Es sind Neuwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Bemerkungen

Keine, Mr eine am 1. April 189» be¬
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Mitglied:
Obersta. D. von Rudorff in Düssel¬

dorf.
Stellvertreter:

1. Heinrich Kauert in Crefeld.
2. Louis Liebrecht in Tervoort.
3. GutsbesitzerRichard Bruckhaus

in Homberg, Landkr. Düsseldorf.
4. FabrikbesitzerEduard Schröder

in Moers.
5. Kaufmann Max von Weiler in

Crefeld.

Wiederwahl.

Wiederwahl.
Wiederwahl.
Wiederwahl.

Wiederwahl,

Wiederwahl.

Keine, Wr eine am 1. April 1899 oe-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Mitglied:
Alfred Waldthaufen in Essen.

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer Eichholz-Sengel¬
mann in Umstand,Landkreis Essen.

2. Otto Rigaud in Hamminteln.
3. Eugen Coupienne in Mülheim

an der Ruhr.
4. Direktor Emil Goecke in Mei¬

derich.

Wiederwahl.

Wiederwahl.

Wiederwahl.
Wiederwahl.

Wiederwahl.
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terie-
Bri¬

gade,
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Landwehr-

bezirke.
Aushebungsbezirke.

Regierungs¬

bezirke,

Rainen der bürgerlichenMitglieder

und Stellvertreter der Ober-Ersatz¬

commissionen.

Mr eine am 1. April 189? beginnendedreijährige Amtsperiode:
31 Neuwicd Kreis Neuwied Mitglied:

i. Kreis Altenkirchen GutsbesitzerIakob Peters in Fressen¬
Bezirk. Andernach Kreis Mayen

> Coblenz hof bei Ochtendung.
Kreis Cochem (Möchte von dem Amt als Mitglied
Kreis Adcnau entbundensein.)

Kreis Ahrweiler Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer Backhausen zu Nette.
Hammer.

2. Rentner und Beigeordneter
Mauelshagen in Wissen,

3. Rentner Freiherr von Ayx in
Ahrweiler.

31. Coblenz Stadt Coblenz ! Mitglied:
II. Landkreis Coblenz ^ Coblenz Kreisdeputirter und Major a. D.

Nezirt, Kreis St. Goar von Stedman auf Haus Besselich,

(HohenzollernfcheLande) Sig¬
maringen

Kreis Coblenz (ist Landrath des
Kreises Coblenz).

Kreuznach Kreis Simmern

/ Coblenz
Kreis Zell

Stellvertreter:

Kreis Kreuznach 1. Kreisdeputirter Staffier in Ca-
Kreis Meisenheim stellaun.

2. WeingutsbesitzerEduard Cng eis -
mann in Kreuznach.

3. Rentner Carl Fellinger in
Bovpard.
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Es sind Neuwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Bemerkungen.

Mr eine am 1. April 1897 be-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

Mitglied:
GutsbesitzerBackhausen zu Nette-
hammer. (War bisher Stellvertreter.)

Stellvertreter:
1. Rentner und Beigeordneter

Mauelshagen in Wissen.
(Wiederwahl.)

2. Rentner Freiherr von Ayx in
Ahrweiler.

(Wiederwahl.)
3. Gutsbesitzer Jakob Peters in

Fressenhofbei Ochtendung.
(War bisher Mitglied.)

Mr eine am 1. April 1897 be-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

zur Wahl als Mitglied wird empfohlen :
Oberst z. D. Beym zu Pfaffendorf.

(Neuwahl.)
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Infan¬
terie-

Bri¬

gade.

Landwehr¬

bezirke.
Aushebungsbezirke.

Regierungs¬

bezirke.

Namen der bürgerlichenMitglieder

und Stellvertreter der Ober-Ersatz-

cmnmissionen.

32.
I.

Nezill.

St. Wendel

St. Johann
Saarlouis

Fürstenthum Birkenfeld
Kreis St. Wendel

Kreis Ottweiler
Kreis Saarbrücken
Kreis Saarlouis

Kreis Merzig

> Trier

Mitglied:
GlashüttenbesitzerLouis Vopelius

in Sulzbach.
Stellvertreter:

1. Kaufmann und Unternehmer
Friedrich Dill in Saarbrücken
(hat wegen häusiger geschäftlicher

Abhaltung die Wahl abgelehnt).
2 GutsbesitzerAlexanderBauer zu

HofgutGrohwald bei Saarbrücken.
3. Nergrath und Kreisdeputirter

Graeff zuHeinitz, Kreis Ottweiler,
(ist nach Dortmund versetzt).

32.
II.

Bezirk.

I Trier

II. Trier

Stadt Trier
Landkreis Trier
Kreis Saarburg
Kreis Vernkastel
Kreis Bitburg
Kreis Prüm
Kreis Daun

Kreis Wittlich

/ Trier

Mitglied:
Gutsbesitzer Friedrich Herrmann

zu Mülheim an der Mosel.
Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer Jakob Merrem zu
Kirchhof,Kreis Wittlich.

2. Kreisdeputirter und Fabrikant
Eduard Nels zu Prüm.

3 Gutsverwalter und Premier-Lieu¬
tenant a. D. Orth in Saarburg.
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Es sind Neuwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)

Bemerkungen.

Zur eine am 1. April 1897 be-
ginnende dreijährige Amtsperiode:

zur Wahl als Stellvertreter werden
vorgeschlagen:

1. Gutsbesitzer Alexander Bauer
zu Hofgut Großwald bei Saar¬
brücken.(War bisher zweiter Stell¬
vertreter.)

2. Fabrikbesitzer,Rittmeisterder Land¬
wehr, Karl Karcher zu St.
Johann an der Saar.

(Neuwahl.)
3. Gutsbesitzer,Rittmeisterder Land¬

wehr, Paul Karcher auf For-
bacherHof bei Neunkirchen.

(Neuwahl.)

Keine.

Keine. Keine.

37
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Ober-Präsident der Rheinprovinz.

Iourn,-Nr. 1064.
Coblenz, den 28. Januar 1897.

Erwiderung auf das Schreiben vom 21. d. M. I. L. 687.

Nachdem durch AllerhöchstenErlaß vom 11. d. M. die Zusammenberufung des Rhei¬
nischen Provinziallandtags (40.) zum 7. März d. I. genehmigt worden ist, ersuche ich Sie, die
Vornahme folgender Neu- bezw. Ersatzwahlen bürgerlicher Mitglieder der Ober-Ersatzcommifsionen
und der erforderlichen Stellvertreter herbeiführen zu wollen.

1. Neuwahl der bürgerlichenMitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Ersatzcommissionen
I. und II, im Bezirke der 30. Infanterie-Brigade für eine am 1, April 1898 be¬
ginnende dreijährige Amtsperiode.

2. Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Erfatzcommissionen
im Bezirke der 29. Infanterie-Brigade für eine am 1. Januar 1899 beginnende
dreijährige Amtsperiode.

3. Ersatzwahl für den vom 39. Rheinischen Provinziallandtag für eine am 1. April
1896 begonnene dreijährige Amtsperiode zum Stellvertreter des bürgerlichen Mit¬
gliedes der Ober-ErsatzcommissionII. im Bezirkeder 28. Infanterie-Brigade gewählten
FabrikbesitzerCurtius-Vrockhoff in Duisburg, welcher die Wahl aus Gesundheits¬
rücksichten abgelehnt hat.

4. Ersatzwahl für den vom 39. Rheinischen Provinziallandtag für eine am 1. Januar
1896 begonnene dreijährige Amtsperiode zum bürgerlichen Mitglicde der Ober-Ersatz¬
commission im Bezirk der 29. Infanterie-Brigade gewählten Rentner Heinrich
Elaeßen in Aachen, welcher inzwischensein Amt niedergelegt hat.

Im Hinblickdarauf, daß der nächste (41.) RheinischeProvinziallandtag vielleicht nicht
vor dem 1. April 1899 zusammentretenwird, empfiehlt es sich ferner, schon jetzt die Neuwahl der
bürgerlichenMitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-Ersatzcommissionenin den Bezirken der 27. und
28. Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1899 beginnendedreijährige Amtsperiode zu bewirken.

Ob und welcheErsatzwahlen für einzelne der durch den 39. Rheinischen Provinzial¬
landtag für eine mit dem 1. April d. I. beginnende dreijährige Amtsperiode gewählten bürger¬
lichen Mitglieder bezw. Stellvertreter der Ober-ErsatzcommissionenI. und II. in den Bezirken der
31. und 32, Infanterie-Brigade erforderlich werden, läßt sich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit
übersehen. Ich beHallemir weitere Mittheilung hierüber vor.

Nasse.
An

den Herrn Landesdirektor der Nheinvrovinz
zu

Düsseldorf.
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Ober-Präsident der Rheinprovinz,

Iourn.-Nr , 2374, Coblenz, den 22, Februar 1897,

Der durch den 39. RheinischenProvinziallandtag für eine mit dem 1. April d. I, be¬
ginnende dreijährige Amtsperiode als bürgerliches Mitglied der Ober - ErsatzcommissionII, im
Bezirke der 31. Infanterie-Brigade gewählte Kreisdeputirte und Major a. D. von Varton
genannt von Stedman ist zum Landrath hiersclbst ernannt worden. An Stelle desselbenhat
der Herr Regierungs-Präsidcnt den Oberst z. D. Vehm hier in Vorschlag gebracht. Nach dem
mir erstatteten Berichte eignet sich derselbe seiner Persönlichkeitnach und wegen der Kenntnisse,
welche er in seiner früheren Stellung als Commandeur des LandwchrbezirksCoblenz in Bezug
auf die gesetzlichenBestimmungenund die örtlichen Verhältnisse erworben hat, ganz besonders zur
Wahrnehmung des Amtes als bürgerliches Mitglied, welcheszu übernehmen, er erbötig ist.

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 28. v. M, Nr. 1064, ersuche ich, wegen
Vornahme der erforderlichenErsatzwahl dnrch den am 7. März d. I. zusammentretenden40.
RheinischenProvinziallandtag das Weitere veranlassen zu wollen.

In Vertretung:

A" zur Nedden.
den Herrn Laudesdirektorder Rheiuprovinz

zu
Düsseldorf.

Ober-Präsident der Rheinprovinz.

Iourn.-Nr. 2714. Coblenz, den 22. Februar 1897.

Im Anschlußan mein Schreiben vom 22, d. M,, Nr. 2374, theile ich Ihnen mit, daß
ber vom 39, Rheinischen Provinziallandtag für eine mit dem 1. April d. I. beginnendedreijährige
Amtsperiode als Stellvertreter des bürgerlichenMitgliedes der Obcr-Ersatzcommission I. im Bezirke
der 32, Infanterie-Brigade gewählte Kaufmann und Unternehmer Dill zn Saarbückcn wegen
häufiger geschäftlicher Abhaltung die Wahl abgelehnt hat.

Ich ersuche, wegen Vornahme einer Ersatzwahl durch den nächstenProvinziallandtag das
Weitere veranlassen zu wollen.

In Vertretung:

2W ^„ Nedden.
den Herrn Lcmdcsdircktorder Rheinprovinz

zu
Düsseldorf.

3?»
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Anlage 10.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des Besoldungsplans für die Provinzialbeamten der Nheinproumz.

Aus der Vorlage (Drucksachen, Nr, 11), betreffenddie Fürsorge für die Geisteskranken und
Epileptiker der Rheinprovinz «giebt sich die Nothwendigkeit einer Abänderung des Bcsoldungs-
plaus insbesonderehinsichtlich des Pflegepersonals der Provinzial-Irrenanstalten in der dort vor¬
geschlagenen Weise,

Im Anschluß hieran erscheint es geboten, folgende weitere, als dringlich erkannte
Aenderungen der Besoldungsverhältnissceinzelner Bcamtcnklassenvorzunehmen.

I. Betreffend Beamte der Provinzial-Irrenanstalten.
Das Höchstgehaltder Direktoren dieser Anstalten ist von 7500 M. auf 9000 M. mit

Rücksicht auf die gesteigerte Verantwortlichkeit dieser Beamten zu erhöhen, um insbesondereauch
für die neu zu erbauenden Anstalten geeigneteLeiter zu finden.

In den größeren Irrenanstalten mit vermehrter Velegungsstärke, sowie in der niit einer
klinischen Station ausgestatteten Irrenanstalt in Bonn wird beabsichtigt,zur theilweiseuEntlastung
der Direktoren in den Direktionsgeschäftenund zur Vertretung derselben nicht mehr II. Aerzte
sondern Oberärzte nach dem Vorgange in andern Provinzen anzustellen nnd denselben Gehälter
von 4200—5400 Mark, steigend um 200 Mark vou 2 zu 2 Jahren, zu gewähren.

An denjenigen Anstalten, in welchenOberärzte fungiren weiden, empfiehlt es sich, (ver-
heirathet gedachte, sogenannte) III. Aerzte anzustellen,welchen die Arztgcschäfte auf einer Seite der
Anstalt (in der Regel der Fraucuscitc) zu übertrage« und Gehälter von 2700 Mark bis 3900 Mark,
steigend von 2 zu 2 Jahren um 150 Mark, nebst den sonst üblichen Emolumcnten zu gewähren wären.

Das bisher vorgesehene Gehalt der Oberküchinnen an den Provinzial-Irrenanstalten
(400 — 600 Mark) hat sich als unzureichend erwiesen.Für dieses Gehalt waren einigermaßenbrauch¬
bare Obcrköchinnenin den letzten Jahren überhaupt nicht mehr zu gewinnen. Es mußte in der
Regel das Gehalt von 600 Mark von vornherein gezahlt werden. Es wird deshalb vorgeschlagen,
das Gehalt auf 600-900 Mark, steigend von 2 zu 2 Jahren um 50 Mark, neben der bisherigen
freien Station festzusetzen.

Aehnlichverhält es sich mit den Oberwäscherinnen an diesen Anstalten. Auch hier
sind bei der Besetzung von Stellen Schwierigkeitenwegen der Höhe des Gehalts (400—600 Mark)
hervorgetreten. Es wird vorgeschlagen, dasselbe auf 450—700 Mark, steigcud von 2 zu 2 Jahren
um 50 Mark, zu normircn.

Die schon im Etat für 1895/97 für mehrere Provinzial-Irrenanstalten eingerichteten
Stellen der II. Köchinnen sind in dem Besoldungsplan noch nicht enthalten. Es empfiehlt sich,
entsprechendden Besolduugen der andern weiblichen Beamten in den Anstalten Gehälter von
400 bis 650 Mark, steigend von 2 zu 2 Jahren um 50 Mark, neben der freie» Station vorzusehen.
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II. Betreffend Beamte der Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler.
Die dienstliche,! Anforderungen,welche an die Beamten der Provinzial-Arbeitsanstalt in

Brauwciler gestellt werden müssen, und die abgelegene Lage dieser Anstalt lassen es dringend
geboten erscheinen, diesen Beamten eine Verbesserungin der Weise zu gewähren, daß ihnen wie
andern Anstaltsbcamtcn (Irrenanstalten, Blindenanstalt, Landarmcnhaus, Weinbauschule) neben
der freien Dienstwohnung bezw. Miethsentschädignngfreie Heizung und Beleuchtung gegeben wird.

Im Vcsoldnngsplan war seither die Stelle des Assistenten im Arbcitsbetriebe nicht
enthalten. Es ist vorgeschlagen, diese Stelle mit der Besoldung des Materialienverwalters und der
Sekretäre, d. i. 1500-2400 Mark, steigenduon 2 zu 2 Jahren um 100 Mark, einzufügen.

Die Gewinnnng eines geeignetenAnfsichtspersonals für diese Anstalt ist seither auf
erhebliche Schwierigkeitengestoßen,welcheeincstheils durch zu geringe Dotirnng der betreffenden
Stellen, anderntheils dnrch die an die Inhaber der Stellen gestellten hohen dienstlichen
Anforderungenhervorgerufenwaren.

Das dienstliche Interesse gebietet daher, eine Aufbesserungder Besoldung der Nufsichts-
beamteu vorzunehmenund sie etwa den Beamten der Königlichen Strafanstalten gleichzustellen.
Es wird demgemäß vorgeschlagen, die Besoldung zu normiren:

bei dem Obcranfseher auf 1500—1800 (seither1200-1725) Mark,
., der Oberaufscherin „ 1200-1400 ( ., 1000-1200) ..
„ „ Wcrkfiihrerin „ 900-1200 ( .. 800-1100) ,.

(ohne Aenderung des Steigesatzes),
bei den Werkmeistern und Aufsehern auf 1000—1600 (seither 1000 bis 1400) Mark,

bei diesen steigend uon 2 zn 2 Jahren um 75 Mark,
bei den Aufseherinnen auf 800-1200 (seither 700—1000 Mark), (ohne Aenderung des

Steigesatzes).

III. Betreffend einzelne sonstige Beamtenllassen.
Zunächst hat sich für die hiesigeCentral-Vcrwaltungsbehördedie Nothwendigkeitzur als-

baldigen Aufbesserungder Besoldung der Kanzlistcn herausgestellt. Diese Beamten sind bei
andern Behörden durchweg besser besoldet, bei den Königlichen Regierungen beziehen sie 1650-2700 Mark,
steigend von 3 zu 3 Jahren um 150 Mark. Es wird vorgeschlagen, das Gehalt der Kanzlisten mit
Rücksicht darauf, daß sie in der Provinzialverwnltnng etwas früher in ctatsmäßige Stellen gelangen,
auf i5oo__2400 Mark, steigend um 100 Mark von 2 zu 2 Jahren (seither 1350-2100 Mark, steigend
um 75 Mark), festzusetzen.

Eine Erhöhung des Gehaltes der Landes-Bauinspektoren (3300—5500 Mark,
steigend um 200 Mary ist mit Rücksicht auf die Besoldungdieser Beamten in einigen andern Provinzen,
m den dienstlichen Anforderungen an diese Beamten und in den theuern LebensvcrlMnisscn m
hiesiger Provinz begründet. Die Festsetzung dürfte auf 3600-6000 Mark, steigend von 2 zu 2 Jahren
um 250 Mark, zu erfolgen haben.

Eine Verglcichung der Gehälter der Direktoren und Lehrer der Provinzial-
Taubstummcuanstalten in den verschiedenen Provinzen ergibt die Nothwendigkeil emer Auf¬
besserung des Besoldnngsulanes für diese Lehrpcrsonen. Es ist darnach angezeigt,die Gehälter der
Direktoren auf 3000-4200 Mark, steigend um 150 Mark (seither 2700—3900 Mark, steigend um
120 Mary, der Lehrer auf 1 »00-3000 Mark (seither 1500-2500 Mary ohne Veränderung des
Steigesatzesfestzustellen.
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Die Lehrer an der Provinzial-Blindenanstalt standen seither in derselbenBe¬
soldung wie die Taubstummen-Lehrer, es ist nothwendig, dieselben auch in Zukunft gleichzustellen.

Die Landes-Bauamtssckretäre bezogen seither Gehälter von 1350—2100 Mark.
In den letzten Jahren haben die dienstlichenAnforderungen an diese Beamten gesteigert werden
müssen.Da auch die Vorschriftenhinsichtlich der Vorbildung der Anwärter für die Bauamtssekretär-
stellcn im Allgemeinendieselbenwie für die Anwärter im Vttreaudicnste an der Ccntralstellc sind,
so entsprichtes der Gerechtigkeit,die Bauamtssckrctärc den Sekretariats-Assistentenan der Central-
stelle gleichzustellen und ihnen Besoldungen von 1500—2400 Mark, steigend von 2 zu 2 Jahren
um 100 Mark, zu gewähren.

Auch die Verbesserungdes Gehalts der Ober-Hebammen an der Hebammen-Lehr¬
anstalt in Köln ist erforderlich, um den seither häufig eintretenden, dem Betriebe der Anstalt
immerhin nachtheiligenStellenwechselnnach Möglichkeitvorzubeugen. Es wird vorgeschlagen,die
Besoldung ans 700—900 (seither 600-900) Mark neben freier Station festzusetzen.

Die in derselben Anstalt erforderlich gewordene, im Etat für 1895/9? eingerichtete
Stelle einer II. Hebamme ist im Vcsoldungsplan noch nicht aufgeführt. Nach den gemachten
Erfahrungen empfiehlt es sich, die Stelle mit einem Gehalte von 600 bis 800 Mark, steigend von
2 zu 2 Jahren um 50 Mark, neben freier Station aufzunehmen.

Es erscheint ferner angezeigt, die Werkmeister an der Provinzial-Blindenanstalt
in Dürcn, welcheseither den Werkmeisternan der Arbcitscmstalt im Gehalte gleichgestanden haben,
auch für die Folge diesen gleichzustellen und ihnen die Besoldung von 1000—1600 Mark, steigend
von 2 zu 2 Jahren um 75 Mark, neben den bisherigen Emolumcnten zu gewähren.

Die Unterbcamteu des Landarmenhauses in Trier waren seither im Besoldungs¬
plan überhaupt nicht aufgeführt. Ls dürfte dies nachzuholenund

1. dem Aufseher wie den Aufsehern in Vrauweilcr ein Gehalt von 1000—1600 Mark,
steigend von 2 zu 2 Jahren um 75 Mark,

2. der Aufseherin ein Gehalt von 600—900 Mark, steigend von 2 zu 2 Jahren um
50 Mark (neben freier Station),

3. dem Werkmeister ein Gehalt von 800—1200 Mark, steigend wie vor,
4. dem Pförtner von 800—1200 Mark, steigend wie vor, bei 1, 3 und 4 neben freier

Wohnung, Heizung und Beleuchtung oder der entsprechendenim Etat festgesetzten
Entschädigung

zu gewähren sein.
Die vorgeschlagenenAenderungen sind in dem vorgelegten Entwürfe der Etats für die

Etatsperiode 1897/99 berücksichtigt.
Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle die vorgeschlagenen Aenderungen des Besoldungs-
plancs genehmigen".

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landesdireklor.
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Anlage 11.

Vorlage
des Provinzialausfchusscs

zu Titel III Nr. 2 der Ausgaben des Etats des Provinziallandtages, des Provinzial-
ausschussesund der Central-Verwaltungsbehörde.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich dem Provinziallandtage in den Anlagen:
1. eine Denkschrift des Lcmdesdircktors, betreffenddie auderwcitc Einrichtung der Central-

Verwaltungsbchördc des Proviuzialverbandes der Rheinprovinz und
2. das in Gemäßheit dieser Vorschlageabgeänderte Reglement, betreffendden Geschäfts¬

gang bei den Abtheilungen der Ccntralverwaltung
mit den, ergebenstenBemerken vorzulegen,daß der Provinzialausfchuß die in der bezogenenDenk¬
schrift enthaltenen Vorschläge des Landcsdircktors gebilligt und dementsprechenddas Reglement
über den Geschäftsgangbei den Abtheilungen,wie die Anlage crgiebt, abgeändert hat.

Nach den Vorschlägendes Landesdirektorssoll ein Landesrath die Geschäfte der Invaliditäts»
»nd Altersversichcrungs-Anstalt,ein zweiter die Angelegenheitender landwirtschaftlichenBerufs-
gcnosseuschaft führen uud 4 bczw 3 bei der Centralstellc thätig sein.

Da gegenwärtig noch 6 Landcsräthe im Amte sind, so ist einstweileneine Neuwahl an
Stelle der ausgeschiedenen oberen Beamten nicht erforderlich.

An Gehältern sind in dem Voranschlagefür die Jahre 1897/99 vorgesehen31 000 Mark
(Seite 20), das ist das Durchschnittsgchaltfür 4 Landesräthe mit je 7500 Mark und die Ver-
lretungszulage für den ständigen Stellvertreter des Lcmdcsdirektorsmit 1000 Mark.

Düsseldorf, den 13. Januar 1897.

Der Provinzialausfchuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesbireltor.
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Denkschrift,
betreffend

die anderweite Einrichtung der Central-Verwaltungsbehörde des Provinzialverbandes

der Rheinpromnz.

I.

Ginleitung, Bei dem Ellasse der Provinzialordnung von 1875 ist ein derartiges Anwachsen der
Darlegung des Geschäfte der Provinzialverwaltung, wie es thatsächlich eingetreten ist, offenbar nicht uoraus-

und^ssen3" ^chen worden.
nge, ^,^^ ^^^ ^.^ ^^^ Aufgaben, deren Bewältigung eine bedeutendeAnspannung und

Vermchrimg der Arbeitskräfte erhcifcht, wurde den Provinzialuerbändcn vor und nach überwiesen.
Es sei hier nur erinnert an die Zwangserziehung verwahrloster Kinder, die Geschäfte der lcmd-
wirthschaftlicheuVerufsgenofscnschaft, die Angelegenheitendes Invaliditäts- und Altersvcrsicherungs-
gesctzes und vor Allem an die erweiterte Armenpflegeauf Grnnd des Gesetzes vom 11, Juli 1891,
welche letztere ganz außergewöhnlicheAnsprüchean die Verwaltung stellt

Diese Vermehrung der Geschäftemußte sich in der Nhcinprovinz naturgemäß um so
fühlbarer machen, weil die hiesige Provinz die volkreichste ist (dieselbe zählt annähernd 5'/^
Millionen Einwohner), und weil deren überaus mannichfaltige und reiche Entwicklung in Bezug
auf Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft besonders große und schwierigeAufgaben
für die staatlichewie communalc Verwaltung mit sich bringt.

Ferner ist hier in Betracht zu ziehen, daß von der diesseitigenProvinz freiwillig größere
Aufgaben übernommen worden sind, welche in den übrigen Provinzen den Kreisen oder be¬
sonderen Verwciltuugskörpernobliegen, wie die Unterhaltung der den Krcisstraßen gleichstehenden
Bezirtsstraßen, die Befriedigung des Nealcredites u. s. w.

In Folge des Zusammenwirkensdieser Umstände sind die Geschäfte der hiesigen Provinzial-
Verwaltung in einem ganz besonderenMaße angewachsen.

Die nachfolgendeUebersicht giebt ein Bild der Gcschäftsucrmchrungseit der Amtsthätigkeit
des Unterzeichnetenals Landesdirektor,dem Jahre 1882,
Die Eingänge der Centralverwaltung betrugen nämlich:

im Jahre 1882 ................. 48324 Nummern,
dagegen im Jahre 1896 ............. 128858
also 1896 mehr ................. 80534 Nummern.

Mit Einschluß der Eingänge bei der Provinzial-Feuer-Sozietät
im Jahre 1896 mit ............... 104024
bei der Landcsbank mit .............. 22641
und bei der Invaliditäts- und Alterversicherungs-Anstaltmit . , 118095 „
sind im Ganzen im Jahre 1896 .......... ^ 373618 Eingänge.

der Provinzilllveiwaltung zu verzeichnen.
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Wenn auch die vorgenannten größeren Institute, wie Provinzinl-Feuer-Societät und
Landesbank, nach Außen sclbststandig gestellt sind und zunächst der Verantwortlichkeitdes an der
Spitze stehenden Direktors uuterlicgeu, wenn ferner auch die Invaliditäts- uud Altcrsuersichcrungs-
anstalt aus dem eigentlichen Rahmen der Geschäfte der Centralverwaltung ausgeschiedenist, fo
verbleibt dem Landcsdirektor neben der ihm obliegenden Aufsichtüber die genannten Anstalten
immerhin bei der Centrnlstelle noch eine solche Arbeitslast, daß er die laufenden Geschäfte weder
selbst erledigen, noch die Verantwortlichkeitfür dcreu Erledigung im Einzelnen übernehmenkann.

Diese Wahrnehmung hatte in der Rhcinprovinz schon im Jahre 1879 dahin geführt,
zur Entlastung des Landcsdirektorsund zur Sichcruug einer schnellen und ordmmgsmäßigcuErle¬
digung der sich stets anhäufenden Geschäfte bei der Eentmlverwaltung Abtheilungen zu bilden,
an deren Spitze ein oberer Beamter (Landesrath oder Lcmdcs-Vanrath) mit der Anfgabc gestellt
wurde, die der Abtheilung zugewiesenenGeschäfte, insoweit dieselben nicht dem Üandesdirektor
vorbehalten waren, mit eigener Verantwortlichkeit zu erledigen uud die bezüglichenSchriftstücke
zu zeichnen.

AehnlicheEinrichtungen wurden zunächst von der Provinz Brandenburg nnd dann von
der Mehrzahl der übrigen Provinzialverbändc getroffen. Diese Organisation ist indessen von zwei
Voraussetzungenbedingt, nämlich erstens, daß an der Spitze der Abthcilnngensich nur ältere uud
erfahrene Beamte als Dirigenten befinden, nnd zweitens, daß die Geschäftenicht einen solchen
Umfang überschreiten,daß es dem Landcsdirektor noch möglich ist, die Geschäftsführungder
einzelnen Abtheilungen genau zu überscheu und ein gedeihliches Zusammenwirkender einzelnen
Abtheilungenin allen Fällen aufrechtzu erhalten Diese letztere Voraussetzungist zur Zeit offen¬
bar nicht mehr vorhanden. Hauptfächlichin Folge der steten Zuweisung neuer Aufgaben, welche
die Thätigkeit des Laudesdirektors im besonderenMaße in Anspruch uehmeu und die Uebersicht
und Controle über die einzelnen Abtheilungenimmer mehr erschwere», ferner auch in Folge des
m Laufe der Zeit nicht zu vermeidendenhäufigere« Wechsels in den Personen der Abtheilungs-
dirigentcn erwiesen sich die bestehendenEinrichtungen, sowie dieselben im Jahre 1879 getroffen
worden waren, nicht mehr als ausrcicheud,und es stellt sich immer dringender die Nothwendigkeit
heraus, die Verwaltung den veränderten Verhältnissen enger anzupassen und weiter auszubilden.

Die wesentlichstenUebelstände, welche bei der jetzigen Einrichtung hervorgetreten sind,
bestehen in Folgendem:

1. Die große Zahl der Abtheilungen erschwert dem Landcsdirektor zu sehr die Uebersicht
und die Aufrechterhaltungeines einheitlichenund gleichmäßigen Geschäftsganges. Die Abtheilungen
wußten nämlich in Folge der Vermehrung der Geschäfte getheilt und dadurch deren Zahl ver¬
größert werden, so daß unter Hinzurechnung der Provinzial-Feucr-Societät, der Landesbankuud
«er Invaliditäts- uud Altersucisichcrungsanstaltdem Landesdirektor 10 mehr oder minder selbst¬
ständige Verwaltuugszwcige unterstellt sind. Es ist dies eine allzugroße Dezentralisation,welche
leicht zu Friktionen der coordinirt nebeneinander stehendenoberen Beamten sowie zu mannigfachen
Schwierigkeitenfür die ubcrc Leitung der Geschäfte führen kann,

2. Die Stellvertretung des Abtheilungsdirigenten läßt stch bei der jetzigenEinrichtung
nicht in zweckmäßiger Weise gestalten. Nach dem geltenden Reglement ist nämlich die Thätigkeit
des Dirigenten und Dezernenten vereinigt und demgemäß auf jeder Abtheilung nur ein oberer
Verwaltungsbcamter beschäftigt, Es kann deshalb die Stellvertretung eines Abtheiluugsdirigenten
ö' Zt. nur dem Dirigenten einer anderen Abtheilung übertragen werden. Da nun die Geschäfte
der einzelnen Abtheilungen so überaus verschiedensind, ferner auch sich so vermehrt haben, daß
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jeder Dirigent mit seiner eigenen Abtheilung vollauf beschäftigt ist, so kann dies leicht dazu führen
daß die Geschäfte von dem mit den bezüglichenAngelegenheitennicht vertrauten Stellvertreter
manchmal nur formell und ohne hinreichende Prüfung der einzelnen Schriftstücke erledigt werden.
Die hierin liegende Gefahr ist nm so höher zu veranschlagen,als die große Ausdehnung der
Provinz und die Art der Geschäfte bei einzelnen Abtheilungen häufigere und andauernde dienstliche
Abwesenheitender Dirigenten bedingen und damit der Fall der Vertretung öfter eintritt.

3. Die Erfahrung hat gezeigt, daß jeder Wechsel in der Person des Dirigenten den Zu¬
sammenhangmit der Vergangenheitunterbrochenund mehr oder minder auch zu einem Wechsel in
dem System geführt hat, wodurch die Bildung einer einheitlichen Geschäftsführungwesentlich er¬
schwert worden ist.

Wenn nun auch hauptsächlichwohl in Folge der langjährigen Thätigkeit des Landes¬
direktors und der dadurch erlangten Kenntniß der persönlichenund sachlichen Verhältnisse der Ver¬
waltung ein störendes Hervortreten der vurbcrührtenUcbelständc verhindert worden ist, so bleiben
dieselbendoch im Innern der Verwaltung bestehen und bilden auf die Dauer eine Quelle mannich-
facher Unzuträglichkeitenund eine nicht gering zu schätzende Gefahr für die gesunde Weiterentwicklung
der Verwaltung.

II.

Kritische Erürte- Die vorberührten Uebelständehaben seit längerer Zeit bereits Anlaß zur Erörterung der
rung der verschie- Frage geboten, in welcher Weise sich am zweckmäßigstenhier Abhülfe schaffe!: ließe. Es liegt
denen Wege zur hj^hn nahe, einen Blick am die großen eommuualen uud stcmtlichcu Verwaltungen zu werfen und

^'^' zu untersuche», ob die dort bestehendenEinrichtungen etwa der diesseitigenVerwaltung als Vor¬
bild dienen können. Eine nähere Prüfung der Verhältnissedieser verschiedenen Verwaltungen muß
indessenzu dem Ergebniß führen, daß weder die städtischen noch die staatlichen Einrichtungen sich
ohne Weiteres auf die diesseitigeVerwaltung übertragen lassen.

Den städtischen Einrichtungen gegenüberkommt nämlich in Betracht, daß die Stellung des
Oberbürgermeisters zu den Beigeordnete» sowie des Einen und der Anderen zu dem Stadtver-
ordneten-Collegiumsich von der Stellung des Landcsdirektorszu den oberen Beamten (Landcsräthc
und Landes-Bauräthc) und beider Becuntcnklasscn zu dem Provinzialausschnssenach den bestehenden
gesetzlichenBestimmuugcn wesentlichunterscheidet, daß ferner das Arbeitsfeld des Oberbürgermeisters
gewissermaßenunter dessen Augcu liegt, wodurch in Verbindung mit den in kürzerenZwischen¬
räumen, gewöhnlich wöchentlich stattfindendenSitzungen des Stadtverordnetcu-Collegiums und dessen
Commissionendem OberbürgermeisterGelegenheit geboten wird, in einer viel engeren Fühlung mit
sämmtliche» Organen und allen Geschäften der Vcrwaltnng zu bleibe», wie dies dem Landes¬
direktor bei dessen ausgedehntemGeschäftskreise möglich ist, während endlich Schwierigkeitenbei der
Vertretung der oberen Beamten sich in Folge der nur selten vorkommende»Dienstreisenkaum er¬
geben können.

Bei dem Vergleichemit den staatlichenVerwaltungen ist vor allem zu berücksichtigen,daß
der gesetzlicheAufbau der staatlichen Behörden mit ihrem Instauzcnzuge und der controlirenden
Thätigkeit der Ober-Rechnungskammerein ganz anderer ist, wie derjenige der Provinzialucrwaltung
nach der Provinzialordnung. Bei den großen staatlichen Verwaltungen, insbesonderedcu König¬
lichen Regierungen, ist bereits bei der Errichtuug die Nothwendigkeiterkannt wurden, die Geschäfte
nach Gruppen zusammenzufassenund Abtheilungen zu bilden; allein diese Abtheilungen find ge¬
setzlichanders organisirt, wie dies nach der Provinzialordnung möglich ist. Die nach der Aller¬
höchsten Instruktion vom 23, Oktober 181? „zur Vereinfachung,Abkürzung und Erleichterung der
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Geschäfte" bei den KöniglichenRegierungen gebildetenAbtheilungen umfasseneine größere Zahl
von Dezernaten, welche durch höhere Verwaltungsbeamte (Regierungsräthe oder Regierungs-
assessorcn) bearbeitet werden, mit einem Direktor — später Obcr-Regicrungsrath — an der Spitze.
Den Letzteren,welche im Wesentlichennur eine eontrolirendc Thätigkeit ausüben, stehen nach § 41
der bezogenenInstruktion in Beziehung auf ihre Abtheilung alle Rechte und Pflichten zu, welche
dem Präsideuten über das Ganze zustehenund obliegen. Dieselben leiten die Geschäfte der Ab»
thcilung und zeichnen alle Schriftstücke, so daß anßer den Dezernenten stets noch der Dirigent bei
jeder Verfügung mitwirkt.

Wollte man diese Organisation in der Prouinzialverwaltung nachahmen,so müßten zwei
große Abtheilungen unter je einem Abtheilungsdirektor mit 3 bis 4 Räthen (Landcsräthc und
Lcmdcs-Blluräthe)errichtet werden.

Es liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Einrichtung die oben erwähnten Mängel
sich nicht geltend machen können, da hiernach die Geschäfte der Abtheilung nicht allein auf der
Person des jeweiligen Dirigenten allein beruhen, und ferner in den bei der Abtheilung beschäftigten
Dezernenten geeigneteStellvertreter gegeben sind.

Der frühere Landeshauptmann von Ostpreußen hatte, von diefer Erwägung ausgehend,
im Jahre 1894 den Vorschlag gemacht, dieselbe Einrichtung sür die Provinzialverwaltung zu
treffen, allein bei der näheren Prüfung dieses Vorschlages,welche bei Gelegenheit der im Monat
Juli 1896 zu Münster stattgehabten Landcsdirektoren-Conferenzstattgefunden hat, ergaben sich
gegen denselbendoch wesentliche Bedenken.

Abgesehen von der hierdurchbedingten Steigerung der Verwaltungskosten wurde zunächst
für zweifelhaftgehalten, ob es nach den Bestimmungen der Provinzialordnung zulässig sei, unter
den dem Lcmdesdircktor zugeordnetenoberen Beamten — Landesrathen und Lcmdes-Bauräthen —
zwei Kategorien zu schaffe» und die Abtheilungsdirigcnten gewissermaßen als Iwischeninstanz
zwischen den Landcsdirektorund die als Dezernenten fnngirenden übrigenLnndesräthe und Landes-
Vauräthe einzuschiebcn.

Sodann wurde der Befürchtung Ausdruck gegeben, daß eine derartige Ginrichtung in
ihren Konsequenzen zu einer zu ausgeprägten büreaukmtischenVerwaltung führen werde, welche mit
der Selbstverwaltung und insbesondere der Stellung und Verantwortlichkeitdes Landesdirektors
dem Provinzialmisschnssegegenübernicht wohl vercinbarlichsei.

Diesem Bedenken gegenüber wurde allseitig für besser erachtet, vou einer bloßen Nach¬
bildung der bezüglichen staatlichen Einrichtungen bei der Provinzialverwaltung abzusehen.

Es schließt dies aber nicht aus, die Grundgedanken der staatlichen Organisation, soweit
dies im Rahmen der Provinzialordnung möglich ist, anzunehmenund auf diesem Wege den oben
bezeichneten drei Uebclständen Abhülfe zu schassen.

Die Grundgedanken der staatlichen Einrichtung zielen dahin:
1. die verschiedenen Geschäftenach der Art ihrer Zusammengehörigkeitzu einer größeren

Gruppe — Abtheilung — zu vereinigen und dadurch dem Chef die Uebersichtund Controle der
ganzen Verwaltung zu erleichtern,und

2. auf jeder Abtheilung mehrere höhere Beamte zu beschäftigenund damit die Mög'
Uchkeitzu schassen, die Geschäfteauf der Abtheilung selbst durch die Mitwirkung eines zweitenBe¬
amten einer Controle unterziehen und deren ordnungsmäßige Wetterführung in Fällen des Per¬
sonenwechsels und der Stellvertretung sicher» zu können.

Diese Ziele lassen sich meines Erachtens auf dem Gebiete der Provinzialverwaltung
unter Vermeidung der vorberührten Bedenken in folgender Weise erreichen.
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III.
Vorschläge zur Die jetzt vorhandene zu große Zersplitterung und Anhäufung der Geschäfte bei der Cen-

a,ld««eitenEm- tralstelle kann dadurch beseitigt werden, daß zunächst die Geschäfte der landwirthschaftlichenBe-
lh^uiMn' "ifsgenusscnschllft aus dem engeren Nahmen der Eentralstelle ausgeschieden und alsdann aus den

noch übrig bleibenden Geschäftennach ihrer inneren Zusammengehörigkeit3 größere Gruppen —
Abtheilungen — gebildet werden.

Für die Ausscheidung der landwirthschaftlichenBerufsgcuosseuschaftspricht nicht nur der
formelle Umstand, daß bereits jetzt für diese Genossenschaft,welche die Kosten der Verwaltung
selbst zu tragen hat, eine besondere Rechnung geführt werden muß, sundern vor Allem der Grund,
daß die Geschäfte der landwirthschaftlichenUnfallversicherungmit den übrigen Geschäften der
Provinzialverwaltnng keinerlei inneren Znsammcnhang haben und daß die im Wesentlichen sich
stets wiederholendenArbeiten dieser Genossenschaft der steten Einwirkung des Lcmdcsdirektorsnicht
bedürfen. Dazu kommt, daß die Verhältnisse immer stärker dahin drängen, die landwirthschaftlichc
Verufsgcnosscnschaft in eine engere Verbindung mit der Invaliditäts- und Altersversicherungzu
bringen und daß die Erreichungdieses Zieles nur noch als die Frage einer nicht allzulaugen Zeit
betrachtet werden kann. In der Provinz Brandenburg besteht diese Trennnng seit einer Reihe von
Jahren und hat sich dort durchaus bewährt. Durch die Ausscheidungder Geschäfteder landwirth¬
schaftlichen Berufsgcnossenschnft würde die Eentralstelle um ruud 36 000 Eingänge jährlich ent¬
lastet werden. Die obere Leitung der Genossenschaft sowie die Aufsicht über dieselbe und die Ent¬
scheidung in allen wichtigen Fragen soll hierbei selbstredend dem Landesdirektorbczw. dem Provinzial-
ausschussc verbleiben und in dieser Hinsicht sowie in der Stellung des als Abtheilungsdirigenten
für die landwirthschaftlicheBernfsgenosscnschaft fungirendcn ^nndesrathcs Nichts geändert werden

Da die Räume im Ständehansc für die so sehr gewachsene .Verwaltung nicht'mehr aus¬
reichen, so empfiehlt es sich, die landwirthschaftlicheVcrufsgenusseuschaft auch räumlich zu trennen,
und dieselbe in das Gebäude der Invaliditäts- und Altersucrsicherungsanstalt,wo hinreichend Platz
ist, zu verlegen.

Die nach Ausscheidungder landwirthschaftlichenVerufsgcnosscnschaftverbleibendenAnge¬
legenheitender Centralucrwaltung können alsdann im Anschlüssean die bestehenden drei Fach¬
commissionen des Piovinziallandtags in, Wege der Zusammenlegung der bisherigen Abtheilungen
zu drei Abtheilungen vereinigt werden. Hierdurch läßt sich uicht nur die jetzige allzugroße Zer¬
splitterung beseitigenund eine größere Ucbersichtlichkeit über die Geschäfte für den Landcsdircktorge¬
winnen, sondern auch die Möglichkeit erreichen,außer den jetzigen Dirigenten noch einen höheren Verwal-
tungsbeamtcn auf jeder Abtheilung zu beschäftigen und damit den bisherigen Schwierigkeiten bei
dein Wechsel in der Person des Dirigenten oder in Abwescnhcitsfällenhinsichtlich der Stellvertretung
zu begegnen.

Die kleinereZahl der Abtheilungen gewährt insbesondere dem Laudesdirektordie Mög¬
lichkeit, allwöchentlich bei den einzelnen Abtheilungen Confcrenzcnabzuhalten uud dadurch uou dem
Geschäftsgangesich besser auf dem Laufenden zu erhalten, sowie überall, wo dies Noth thut,
anregend und leitend einzuwirkenund die erforderlicheFühlung mit den sämmtlichen bei der Ab¬
theilung beschäftigten höheren Beamten aufrecht zu erhalten.

Die Geschäftsführungauf den Abtheilungen ist in der Weist gedacht,daß der Dirigent
neben der Leitung der Abtheilung auch für die Folge, wie bisher, die wichtigeren Verwaltungs-
angelcgenheitenselbst bearbeiten und nur einen Theil der letzteren Geschäfte nach der Bestimmung
oes ^.andesdirektorsan den Dezernenten abgeben soll. Der Dezernent bearbeitet die ihm über-
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wiesencn Angelegenheitenunter der Leitung und Mitverantwortlichkeit des Abtheilungsdirigentcn,
dessen Aufgabe es sein wird, mit dem Dezernenten in engster Fühlung hinsichtlich der sämmtlichen
auf der Abtheilung bearbeiteten Geschäftssachen zu bleiben. Da diesem Dezernentennicht die Selbst-
stand, gleit und Verantwortlichkeit des jetzigen Abtheilungsdirigcnten zugewiesen werden soll, so
können für diese Stellen jüngere Beamte (in der Regel ücmdcsassessoien)verwendet werden,
wodurch gleichzeitig dcu obeu erwähnten Bedenken hinsichtlich der Bestimmungen der Provinzial-
oidmmg in jeder HinsichtRechnung getragen und allen persönlichenEollisiouen vorgebeugt wird.
Die Erfahrungen, welche mit der vorgeschlagenenEinrichtung bei der hiesigen Invaliditäts-
und Altersversichcrungsanstaltgemacht wurden sind, wo dieselbe seit Jahren besteht,sind in jeder
Beziehung günstig und sprechen durchaus für diese Organisation.

Die technischen Angelegenheitender Abtheilungen dagegen sollen in der bisherigen Weise
durch die technischen Dezernenten unter deren eigener Verantwortlichkeit unter Mitwirkung des
Abtheilnngsdirigcntcnin dieser letzteren Eigenschafterledigt werden.

Die Stellvertretung der Abtheilungsdirigcntenwürde sich alsdann in durchaus zweck¬
mäßiger Weise ordnen und damit die Bedenken ausräumen lassen, welche gegen die seitherige
Art der Stellvertretung obwalten, indem durch die obige Entrichtung die Möglichkeit geboten
wird, die Stellvertretung den auf der Abtheilung beschäftigten und mit deren Geschäftenvertrauten
Dezernenten zn übertragen. Ferner läßt sich mit Hülfe dieser Beamten, welche wohl in den
seltenste!!Fällen gleichzeitigmit dem Dirigenten von der Abtheilung abberufen werden, eine
gewisse Ueberlieferung des Geschäftsganges aufrecht erhalten und der Verwaltung eine größere
Gleichmäßigkeit in der Behandlung der Geschäfte geben. Hierzu werden insbesondere auch noch
die bei den einzelnenAbtheilungen wöchentlich unter dem Vorsitze des Landesdirektorsstattfindenden
Konferenzen beitragen, wo alle wichtigerenAngelegenheitender Abtheilung zur Sprache kommen,
und den auf der Abtheilung beschäftigten Beamten nicht nur Gelegenheit geboten wird, die Ge¬
schäfte selbst kennen zu lernen, sondern auch die gemachtenErfahrungen in vorkommendenFällen
zu verwerthen und zu der Innchaltung des herkömmlichen Geschäftsgangesmit beizutragen.

Endlich hat die vorgeschlagene neue Einrichtung noch den Vorzug, daß dieselbe keinerlei
Mehrkostenverursacht,vielmehr in Folge der dabei möglichen Verwendung jüngerer Kräfte die
kosten der Verwaltung vermindert, wie der in Gemäßhcit dieser Vorschlügeaufgestellte neue Etat
für die Central-Vcrwaltnngsbehördezisfermäßignachweist.

Im Falle die vorstehenden Vorschläge die Billigung des Provinzialausschussesfinden
sollten, würde die Ausführung derselbenim Einzelnen sich folgendermaßengestalten:

I. Als sclbststäudige Institute bleiben bestehen:
u) die Pruviuzial-Feuer-Soeictät und
1i) die Landcsbank. , < <. ^

II. Aus dem unmittelbaren Zusammenhange mit der Centralstelle schelden, vorbehaltlich
der verantwortlichenoberen Leitung durch den Landesdirektor,aus:

!i) die Invaliditäts- und Mersucrsicherungsanstalt und
b) die landwirthschaftlichcBerufsgenosseuschaft.

III. Die Bcarbeituug der übrigen Angelegenheiten der Provinzmluerwaltung vezw. der
Central-Verwaltungsbehörde erfolgt in 3 Abtheilungen.

Hierbei werden zugewiesen:
1. der Abtheilung I

°>« Angelegenheiten:
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^., der Personalien der Provinzialbeamten,
U, des Provinziallandtages, des Provinzialausschussesund der Central-Verwaltungsbehörde,
0 der allgemeinen Finanzvcrwaltung, Aufstellung des Hauptetats, Ausschreibungder all¬

gemeinenProvinzialabgabcn, Verwaltung des Disposition^ (Stände-) Fonds und der in
den Spezialetats nicht vorgesehenenEinnahmen uud Ausgaben, soweit diese Verwaltung
nicht nach der Geschäftsvertheilungin den anderen Abtheilungen erfolgt,

I) der Provinzial-Feuer-Societät,
N. der Landesbank und des von derselbenverwalteten Meliorationsfonds,
l'. der Invaliditllts- und Altersversichernngsanstalt„Rheinprovinz",
(^. der landwirthschaftlichenBcrufsgcnosseuschaft,

und zwar der Angelegenheiten zu U bis 6, soweit diese bei der Centralstellebearbeitetwerden,
II. der Beförderung von Kunst und Wissenschaft sowie der Pruomzialmuseen uud der Unter¬

stützung gewerblicher Zwecke,
I. der Pensiunskassc für die Bürgermeister uud die übrigen besoldetenBeamten der Land-

bürgermeistereiensowie der Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstaltfür die Communal-
beamten der Rheinprovinz,

15. der Provinzial-Taubstummenanstalten und des Taubstummenwescus,
1^. der Provinzilll-Blindenanstaltcn und des Vlindenwesens,
N. der Provinzial-Hebammen-Lehrcinstaltuud des Hcbammenwescns,
lis. der Unterbringung und Erziehung verwahrloster Kinder und
0. der Unterstützung milder Stiftungen, Rettuugs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-

cmstalten. (§ 3 und 5 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875.)
Die Abtheilung I würde also außer den allgemeinenAngelegenheitender Ccntral-

verwaltung das Unterrichts- uud Erzichungswcsen umfassen und im Ganzen 22 273
Gcschaftsnummern,nach den Gingängen des Jahres 1896 berechnet,zählen, wovon 8330
Nummern auf die dem Landesdircktur persönlichvorbchaltenen Angelegenheitenaus Ab¬
theilung I entfallen.

2. der Abtheilung II
die Angelegenheiten:

^.. der Provinzial-Irrenanstlllten uud des Irrcnwesens,
L. des Landarmen- und Korrigendenwesens,
6. der Verwaltung der Polizeistrafgelderfondsund des EhrenbreitsteincrArmcnfonds,
I). der erweiterten Armenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891,
N. der Proviuzial-Arbeitscmstalt zu Brauwciler und
I". des Landarmenhauses zu Trier.

Die Abtheilung II würde hiernach das gesmnmteordentlicheund außerordentliche
Armenwesenund die letzteremdienendenAnstalten mit 40 798 Gcschaftsnummernfür das
Jahr 189« umschließen.

3. der Abtheilung III
die Angelegenheiten:

^..< der Prouinzial-Straßenverwllltung,
L. der Verwendung des Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen (Unter-Etat ^ der

Strahenverwaltung),
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<ü. der Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues(Unter-
Etat <ü der Straßcnverwaltuug),

v. der Kranken- uud Unfalluersichcruugder Bauarbeiter der Provinzial-Straßenverwaltung,
N, des Kleinbahnwescns(Unter-Etat L der Straßcnvcrwaltung),
I', der Beförderungvon Lcmdes-Meliorationenuud der Unterstützung landwirthschaftlicher Zwecke,
O. des landwirthschaftlichenSchulwesens (Weinbauschulein Trier, landwirtschaftlicheWinter¬

schulen, Lllndwirthschaftsschulen),
H. des Ritterguts Desdorf uud der daselbst zu errichtendenAckcrbauschule,
I. der Ausführung des Gesetzes vom 25. Juni 1875, betreffend die Abwehr und Unter¬

drückung von Viehseuchen,
T. der Ausführung der Körordnung für die Privatbeschäler der Rheinprovinz und
I., des Langenfelderhofcs,

^- also die Verkehrs- und Meliorations- und sonstigen landwirthschaftlichenAngelegenheitenmit
33083 Eingängen für das Jahr 1896,

IV. Die Eingänge bei der Prouinzialverwaltung werden, wie bisher, bei den selbst-
stäudigenInstituten (Prouinzial-Fcucr-Societät, Lcmdcsbank), sowie den abgezweigten Verwaltungen
(Invaliditäts- uud Altcrsuersicheruugsanstalt, Rheinische landwirthschaftlicheBerufsgeuosfenschaft)
direkt präscntirt und in den Geschäftsganggebracht Alle übrigen Eingänge werden in dem dazu
von dem Landesdirektorbestimmten Bureau eröffnet und dort zunächst diejenigenSchriftstücke aus¬
geschieden,welche dein Landesdirektor persönlich vorzulegen sind. Die hiernach verbleibenden
Schriftstücke werden nach Abtheilungen geordnet dem betreffendenAbtheilungsdirigentenzur Prä¬
sentation und weiteren Bearbeitung vorgelegt.

V. Zur Vorlage bei dem Landesdircktorsind beim Eingänge auszuscheiden:
1. alle Angelegenheitender Abtheilung 1 ^., L, 0, ll, I' und 6 (siehe Seite 302), deren

persönliche Bearbeitung dem Landesdircktorvorbehalten bleibt;
2. alle Schreiben der obersten Reichsbchörden,der KöniglichenMinisterien, des Ober¬

präsidenten, des Vorsitzendenund der Mitglieder des Provinziallandtages und des
Proviuzialausschusses,endlich

3. alle Beschwerdenohne Ausnahme, einerlei, ob dieselbenAnordnungen der Verwaltung
betreffen oder sich gegen einzelne Beamten richten, sowie die sonstigenwichtigeren
Angelegenheiten,wie Berichte und Anträge organisatorischerNatnr, Anzeigen über
Unglücksfällcin Instituten, Streitigkeiten mit anderen Behörden und endlich alle
Antworten auf Eingänge, die der Landesdircktor als solche bezeichnethat, welche
ihm persönlich vorzulegen sind.

VI. Damit der Landesdirektor in allen Geschäftszweigenauf dem Laufenden und mit
sämmtlichenhöheren Beamten in Fühlnng verbleibt, werden bei jeder Abtheilung sowie bei den
abgezweigten Verwaltungen (Invaliditäts- uud Altcrsuersichcrnngsanstaltund landwirthschaftliche
Vcrufsgenosfenschaft) an einem bestimmtenTage Konferenzenabgehalten, in denen alle wichtigeren
Angelegenheitenmit dem Dirigenten und den höheren Beamten der Abtheilung besprochen und die
etwa erforderlichenWeifuugen von dem Landesdircktor gegeben werden.

VII. Die Schriftstückeder Abtheilung weiden in Urschrift wie Reinschrift von dem
Dirigenten und in dessen Abwesenheitvon dessen Stellvertreter gezeichnet mit Ausnahme der dem
Landcsdirektorvorbehaltenen Geschäftssachen (oben V 1, 2 u, 3.)
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VIII. Die Vertretung des LcmdeZdircktors und der Abtheilungsdirigentenin Behinderungs¬
oder Abwesenheitsfällenwird, wie folgt, geregelt:

1. Für den Landesdircklur wild ein ständiger Stellvertreter aus der Zahl der Landcs-
räthe durch Wahl des Prouinzialausschussesbestimmt.

Dieser ständige Stellvertreter fungirt als Dirigent der Abtheilung I mit Ausschluß
der dem Landeddirektorvorbchaltenen Angelegenheiten(s. S. ,W2). In Anwesenhcits-
uder Behinderungsfällendes Dirigenten werden alle Angelegenheitender Abtheilung I
von dem Landesdirektorselbst erledigt.

2. Die Stellvertretung der Dirigenten der Abtheilungen II und III in Verwaltungs¬
angelegenheiten erfolgt durch den ältesten Vcrwaltuugsdezernenten und in technischen
Angelegenheitendnrch den zuständigen technischen Dezernenten unter Mitzeichnungdes
ältesten Verwaltungsdezernenten der betreffendenAbtheilung nach näherer Verfügung
des Landesdirektors.

IX. Die Stellung der höheren technischen Beamten wird durch die vorstehenden Vor¬
schläge im Uebrigen nicht berührt und bleibt insbesondere die Frage offen, ob die bezüglichen
Funktionen, wie jetzt der Fall, durch Landes-Oberbmünspektorenoder später durch Landcs-Bauräthe
wahrgenommen werden.

X. Zur Bewältigung der vorberührten Geschäfte in den Abtheilungen I, II und III ein-
fchließlich der Stellvertretungen sind erforderlich:

a) für Abtheilung I
ein Lcindcsrath als Dirigent, welcher gleichzeitigals ständiger Vertreter des Landesdirektors zu
fungiren hat und außerdem noch ein Landesassessor,welcher Letztere als Hülfsarbeiter und Justitiar
nach Bedürfniß auch in den anderen Abtheilungen Verwendung finden kaun.

Da der Hülfsarbeiter bei Abtheilung I dem Landesdircktor unmittelbar unterstellt ist,
so würden hier die oben berührten prinzipiellenBedenkennicht entgegenstehen,an Stelle des Landes¬
assessors einen Landesrath zu nehmen.

d) für Abtheilung II
ein Dirigent, ein Verwultungsdezernent— Landesassessor—, ein bautechnischer und ein ärztlicher
Dezernent (Landespsychiater);

o) für Abtheilung III
ein Landesrath als Dirigent, ein Landesassessorals Verwaltungsdezernent und Justitiar sowie
zwei höhere Techniker (Landes-Oberbauinsvektoren)als technische Dezernenten.

Sollten die angeführten Kräfte sich bei der einen oder anderen Abtheilung als nicht
ausreichend erweisen, so läßt sich innerhalb des Rahmens der neu geschaffenen Organisation da¬
durch mit Leichtigkeit Abhülfe schassen, daß entweder die Zahl der Hülfsarbeiter auf der Ab¬
theilung vermehrt oder Seitens des Landesdirektors von der in § 5 der Geschäftöanwcisungfür
den Landesbirektor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten vorbchaltenen Befugniß Gebrauch
gemacht wird.

IV.
Schlußbemeilung. Die augenblicklicheLage der Verhältnisse der Provinzialverwaltung drängt dazu, jetzt

eine Entscheidungüber die vorstehendenVorschlägezu treffen.
In Folge des Hinscheidenssowie der Pensionirung oberer Beamten ist es nämlich zur

Zeit möglich, die in Rede stehenden Einrichtungen ohne zu große Härte bezw. Verletzung persön-
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licher Interessen der oberen Beamten zu treffen, indem keiner der zur Zeit thätigen Landesräthe
durch die neue Organisation in seinen bisherigen Befugnissenbeschränkt wird, ein Umstand,
welcher im Interrefse der Arbeitsfrendigkeitund Zufriedenheit der genannten Beamten gewiß nicht
nutzer Betracht gelassen werden darf. Wenn dagegen die augenblicklich frei gewordenenStellen
von oberen Beamten wieder durch Neuwahl von Landesräthen oder Landesbauräthcn besetzt sein
werden, läßt sich die neue Organisation auf eine Reihe von Jahren nicht durchführen, ohne auf
große personelle Schwierigkeitenzu stoßen und UnzufriedenheitmannigfacherArt zu erregen.

Indem der Unterzeichnetedie vorstehendenVorschlägeund gleichzeitig einen Abdruck des
nach Maßgabe dieser Vorschläge abgeänderten Reglements, betreffend den Geschäftsgangbei den
Abtheilungen der Centralverwaltung dem Provinzialausschusse zur Beschlußfassungunterbreitet,
glaubt derselbe nur der UeberzeugungAusdruck geben zu können, daß die Annahme der gemachten
Vorschläge die obere Leitung der Verwaltung erleichtern und zu einer ruhigen und sorgfältigen
Bewältigung der fo umfangreichenGeschäfte der Provinzialuerwaltung wesentlichbeitragen wird.

Der Landesdirektor der Rheinvroumz:

Dr. Klein.

Meglement,
betreffend

den Geschäftsgang bei den Abtheilungen der Centralverwaltnng.

Alls Grund des 8 5 der Geschäftsanwcisungfür den Laudcsdircktor und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten wird bezüglich der Ordnung des Geschäftsgangesbei der Centralver¬
waltung des RheinischenProvinzinlvcrbandcs folgendes Reglement erlassen.

1. Für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Lcntralucrwaltung des Rheinischen i. Bildung der
Prouinzialverbandes werden drei Abtheilungengebildet, deren Geschäftskreis, wie folgt, bestimmt wird: Abtheilungen.

Nr. der
Abtheilung. Bezeichnungder in der Abtheilung zu bearbeitendenGeschäftssachen.

Angelegenheiten:
^. der Personalien der Prouinzialbcamten,
L. des Provinzillllandtagcs, des Prouinzialausschnssesund der Ceutral-Verwaltungs-

behörde,
d der allgemeinen Finanzverwaltung, Aufstellung des Hauptctats, Ausschreibung

der allgemeinen Provinzialabgcwen, Verwaltung des Dispositions- (Stände-)
Fonds und der in den Spezialetats nicht vorgesehenenEinnahmen und Aus¬
gaben, soweit diese Verwaltung nicht nach der Geschäftsuertheilungin den anderen
Abtheilungen erfolgt,

39



306 40. Rheinischer Provinziallandtag, Nr. 11.

Nr. der
Abtheilung. Bezeichnungder in der Abtheilung zu bearbeitenden Geschäftssachen.

v. der Provinzial-Fener-Societät,
D. der Landesbank und des von derselbenverwalteten Mcliorationsfonds,
I'. der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Nheinprovinz",
6. der landwirthschaftlicheuAerufsgenossenschaft

und zwar der Angelegenheitenzu v bis A, soweit diese bei der Centmlstelle
bearbeitet werden,

II. der Beförderung von Kunst uud Wissenschaft,sowie der Provinzialmuseen und
der Unterstützunggewerblicher Zwecke,

I. der Pcnsionskasse für die Bürgermeister und die übrigen besoldeten Beamten
der Landbürgermeistereiensowie der Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt für
die Commnnalbcamten der Rheinprouinz,

X. der Provinzial-Taubstummenanstaltcn und des Taubstummenweseus,
L. der Provinzial-Blindenanstalten und des Blindenwescns,
N. der Prouinzial-Hebammen-Lchranstalt und des Hebammeuwesens,
5l. der Unterbringung und Erziehung verwahrloster Kinder und
0. der Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer Wohl-

thlltigteitsllnstaltcn, (8, 3 und 5 des Dutatiunsgcsetzesvom 8. Juli 1875,)

II. ^. der Pruuinzilll-Ilienllnstalten und des Irrenwesens,
L. des Landarmen- und Korrigendenwesens,
<ü, der Berwllltung der Strafgelderfonds und des EhrenbreitsteinerArmenfonds,
v. der erweiterten Armenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11, Juli 18UI,
D. der Provinzilll-Arbeitsanstalt in Brauweiler und
I?'. des Landarmenhauses zu Trier.

III. ^. der Prouiuzilll-Straßenverwaltung,
ü. der Verwendung des Fonds für den Neubau von Prouinzialstraßen (Unter-Etat H,

der Straßenverwaltung),
(I der Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde-und Kreiswcgebaues

(Unter-Etat (^ der Straßenverwaltung),
I). der Kranken- und Unfallversicherungder Bauarbeiter der Prouinzial-Stmßen-

verwaltung,
15. des Kleinbahnwesens(Unter-Etat 15 der Straßenverwaltung),
I'. der Beförderung von Landes-Meliorationen und der Unterstützung landwirth-

schaftlicher Zwecke,
tt. des landwirthschaftlicheuSchulwesens (Weinbauschulein Trier, lcmdwirthschaftliche

Winterschulen,Landwirthschaftsschulen),
U. des Ritterguts Desdorf und der daselbst zu errichtendenAckerbauschule,
1. der Ausführung des Gesetzes vom 12. März 188 t, betreffend die Abwehr und

Unterdrückungvon Viehseuchen,
15 der Ausführung der Körordnung für die Privatbeschälei der Rheinprouinz und
1^. des Langenfelderhofes.
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2. Sämmtlichen oberen Beamten (Landesräthen und Lcmdcsbauräthcn) liegt die Vercmt- n, Abtheilungs-
wurtlichkeit für die rechtzeitige und sachgemäße Bearbeitung und Erledigung der ihnen überwiesenen dingentc».
Dicustgcschäftc ob. Die Vorsteher der Abtheilungen— Abtheiluugsdirigenten— haben insbesondere
innerhalb des ihnen zugewiesenen Geschäftskreises für den ordnungsmäßigen Betrieb der Geschäfte
Sorge zu tragen uud sind hierfür zunächst dem Lcmdcsdirettorverantwortlich, soweit diese Ver¬
antwortlichkeitnicht »ach Maßgabe der bestehenden oder noch zu erlassenden Bestimmungenanderen
Beamten zufällt

Die nach der Geschäftscmweisnngfür den Landesdircktorund die ihm zugeordnetenoberen
Beamten alljährlich wenigstens einmal vorzunehmenden außerordentlichenRevisionen der Provinzial-
anstalten, Lokalucrwaltuugcn und Kassen haben die Abtheilungsdirigentcu als Stellvertreter des
Landcsdirekturs zu bewirken, sofern der Landesdircktor diese Revisionen nicht selbst vornimmt.
Imgleichen haben dieselben darauf zu halten, daß die Etats rechtzeitig vorbereitet und innc ge¬
halten werden.

8. Die Abtheiluugsdirigenten sind die Vorgesetztender ihrer Abtheilung überwiesenen
Suballcrnbcamten nnd diesen Beamten gegenüber zu Warnungen und Verweisen berechtigt, Sie
haben die Erfüllung der Pflichten dieser Beamten sowie auch aller Beamten der von ihrer Ab¬
theilung rcssurtircndenAnstalten und Lokaluerwaltungenals ständige Eommissaredes Landesdirckturs
zu controliren. Die ihrer Abtheilung überwiesenenSubalternbeamten können sie bis zu einem
Tage beurlauben.

4. Die nöthigen Journal- und Geschäftscontrolen sind nach Abtheilungen getrennt zu
führen. Ebenso ist für jede Abtheilung eine besondereAbthcilungsregistratur zu bilden.

Für sorgfältige Führung der Abthcilungsjournale und sonstigen Gcschäftscontrolen,sowie
für sorgfältige Ordnung und Verwaltung der Abtheilungsregistraturen haben die Nbtheilungsdiri-
genten selbstständigSorge zu tragen.

AllgemeineAnordnungen in dieser Beziehung sind indessennicht ohne Vorwisse» und Zu¬
stimmung des Landcsdirektors zu treffen.

5. Jeder Abtheilung wird durch den Landesdirektor ein Justitiar überwiesen, sofern m. Justitiar,
nicht der Abtheilungsdirigent selbst als solcher fungirt. Dem Justitiar liegt als Codezernenten die
Mitwirkung ob:

1. beim Abschlußvon Rechtsgeschäften;
2. bei allen Angelegenheiten,in denen es sich um Rechtsfragen handelt;
3. bei denjenigen Sachen, welche der Landesdirektor als solche bezeichnet, die der Mitbe-

arbcitung durch den Justitiar unterliegen. Prozeßangelegenheiteuund verwaltuugsgerichtliche
Streitsachen sind von dem Justitiar als Dezernenten zu bearbeiten, wobei der Abtheilungs¬
dirigent als Codezernent fungirt.
Der Justitiar hat bei den unter seiner Mitwirkung zu erledigendenAngelegenheitenfür

die formelle Nechtsgültigkeitaller Rechtsakte, durch welche für die Verwaltung Rechte erworbenoder
aufgegebenwerden sollen, zu sorgen, sowie die einschlägigenRechtsfragen nach den geltenden Ge¬
setze» und Nechtsgrundsätzeneingehend zu prüfen.

L. Die höheren technischenBeamten führen innerhalb ihres Geschäftskreisesdie obere iv. Höhe« tech.
Aufsicht über das gesummte Bauwesen der Prouinzialverwaltung, insbesondere über die dem "ische Beamte.
Provinzialuerbaude gehörigen Vauanlage» aller Art, namentlich die Provmzialstraßen.

Sie haben innerhalb ihres Geschäftskreisesdie Erfüllung der Pflichten aller technischen
und Baubeamten der verschiedenenVerwaltungszweige zu controliren. Der Bearbeitung der

39»
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höhere» technischenBeamten unterliegen insbesonderealle Sachen, welche die Einleitung, Ausführung,
Abnahme, Unterhaltung und Abrechnung der Bauten, die Revision der Baupläne und Kostenanschläge,
die Verdingung der Vauarbeiten und Baumaterialien und die darauf bezüglichenZahlungen be¬
treffen, insofern nicht ein Theil dieser Arbeiten bcstimmungsgemähanderen Beamten obliegt,

v. Stellung der 7. Wenn derselben Abtheilung mehrere Oberbeamte (Landesräthe, Landesbauräthe) über-
d«sMe^M«1i" '"^" swd, so wird der Geschäftskreisund das Verhältniß derselben zum Abtheilungsdirigenten,
cu»g zu einander, soweit nicht dieses Reglement bereits Bestimmungen trifft, durch befondereVerfügung des Landes¬

direktors geregelt.
VI. Stellung der 8. Geschäftskreis und Befugnisse der übrigen, einer Abtheilung überwiesenen,höheren
«b"ss°" hühereu Beamten (Landes-Oberbauinspektoren, Landesbmnnsvektoren, Landesassessoren, Assessoren,Bau-
und technischen Meister, Maschineningenieur) werden, soweit nicht allgemeine reglementarischeBestimmungen be-

Äeamte». stehen, insbesondereauch für die Fälle der Vertretung, durch den Landesdirektor bestimmt.
VII. Zeichnung der 9. Diejenigen Korrespondenzenund Verfügungen, welche nicht nachstehendals der eigen-

Schriftstucke.händigen Vollziehung durch den Landesdirektorvorbehalten bezeichnet sind, werden unter der Firma:
„Der Landesdirektor der Nheinprooinz.

Im Auftrage"
durch die Abtheilungsdirigenten vollzogen.

Dem Landesdirektor sind nachstehende Schriftstückezur eigenhändigenVollziehung in Con-
zept und Reinfchrift seitens der Abtheilungsdirigenten vorzulegen:

a) Korrespondenzenmit den obersten Neichsbehörden,den KöniglichenMinisterien, Ober¬
präsidien, Regierungen, den Bezirksausschüssen,dem Bundesamt für das Heimathwesen
und dem Neichsversichcrungsllint;

1)) Korrespondenzenmit den Vorsitzendenund den Mitgliedern des Provinziallandtages
und Provinzialausschusses;

o) Verfügungen, durch welche Geschäftsstücke für die Sessionen des Landtages und Pro¬
vinzialausschussesunter jedesmaliger Angabe der seitens der Centralverwaltung zu
stellendenAnträge notirt und zurückgelegtwerden;

d) Ausfertigungen von Prozeßvollmachtcn und Urkunden über Verträge und sonstige
Rechtsgeschäfte(nach Prüfung und Mitzeichnung durch den Justitiar);

e) Zahlungsanweisungen an Provinzialkassen, welche nicht auf rechtlichenVerpflichtung«»
beruhen oder sich nicht innerhalb der durch Etats, Kostenanschlägeoder durch Spczial-
beschlüsse bewilligten Beträge halten;

f) Verfügungen in Personalangelegenheiten der Provinzialbeamten;
ß) organisatorischeVerfügungen, fowie überhaupt Verfügungenvon allgemeinerBedeutung;
K) endlich alle diejenigen Verfügungen, welche der Landesdirektor bei Präsentation der

Geschäftseingängeoder in anderer Weise als solche bezeichnet hat, welche er eigenhändig
zu vollziehen wünscht.
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Anlage 12.

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Fürsorge für die Provinzialbemnten der Rheinpromnz in Folge von Betriebsunfällen.

Das Uufallvcrsichcrnngsgesetz vom 6. Juli 1884 (R.-G.-Bl. S. 69), das Gesetz über die
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 (R.-G.-Bl. S. 159) und
das Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei Baute« beschäftigte» Personen,vom 11. Juli 188?
(R.-G.-Bl, S. 28?) erstrecken sich ans die bei unfallversichernngspflichtigcnBetrieben bezw. bei
Ausführung von Bauten beschäftigten Reichs-, Staats- nnd Communalbeamtcn nur dann, wenn
dieselben ohne festes Gehalt und ohne Pensionsberechtigungbeschäftigtsind uud cutwcder cincu
Lohu oder ein Jahreseinkommen von höchstens 2000 Mark beziehen oder bei höherem
Jahreseinkommen durch besonderestatutarischeBestimmung einer Berufsgcuossenschaft «. der Vcr-
sicherungspflicht nnterworfen werden. Allen übrigen in unfalluersichcrungspflichtigenBetrieben be¬
schäftigtenReichs-, Staats- und Commuualbemntcn steht, wenn uou den unzureichendenBestim¬
mungen des Haftpflichtgcsetzes und von sonstigen eiuilrechtlichcn Schadenscrsatzfordcrnngcnabgesehen
wird, eiu Anspruch auf Fürsorge für den Fall der Dienstunfähigkcit,welche sie durch einen im
Dienst erlittenen Betriebsunfall sich zuziehen,nur nach Maßgabe ihrer Pcnsionsansprüche,also nur
insoweit zu, als ihueu durch Gesetz, Reglements :c. das Recht auf den Bezug einer Pension bei¬
gelegt ist. Das Gleiche gilt auch von den Hinterbliebenen solcher in Folge eines Betriebsunfalles
gestorbenerBeamten Die gesetzlichen und rcglemeutsmäßigenPensionen, Wittwen- und Waisen-
gclder, welche im Rcichsdicnste,im Staatsdienste oder im Dienste der Commuualverwaltungcuge¬
währt weiden, erreichenaber vielfach nicht die in den Unfallvcrsicherungsgcsetzcn vorgesehenen Renten.

Aus sozialpolitischenund aus Billigkcitsrücksichtcnist seitens der Reichs- und Königlich
Preußische,, Staatsregicruug das Bedürfniß anerkannt worden, die verschiedenartige Behandlnng in
der Fürsorge, welche zwischenden nntcr die Unfallvcrsichcrungspflichtfallenden Personen und den
in unfallversichernngspflichtigenBetrieben beschäftigten,von der Unfallversicherungaber ausgeschlos-
seucn Reichs- und Staatsbeamten besteht, durch gesetzlicheBestimmungenthunlichstzu beseitigen.

Durch das Reichsgesctz vom 15. März 1886 (R-G.-Vl. S. 53) nnd das Preußische
Gesetz vom 18. Juni 188? (G.-S S. 282) ist die Fürsorge für Reichs- bezw. Staatsbeamte in
Folge von Betriebsunfälle» geregelt worden.

Nach § 1 dieser beiden Gesetzeerhalten Reichsbecuntcbezw. unmittelbare Staatsbeamte,
welche in reichsgesetzlich der Unfallversicherungunterliegenden Betrieben beschäftigtsind, wenn sie
in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles dauernd dienstuufähigwcrdeu, als Pension
66«/» °/« ihres jährlichen Diensteinkommens, soweit ihnen nicht nach anderweiter gesetzlicherVor¬
schrift ein höherer Betrag zusteht. Personen der bezeichneten Art erhalten, wenn sie in Folge
eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles nicht dauernd dienstunfähig geworden, aber in ihrer
Erwerbsfähigkeitbeeinträchtigtworden sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienste als Pension-
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1, im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben den vorstehend be¬
zeichneten Betrag,

2, im Falle theilwciser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchtheil
der bezeichneten Pension, welchernach dem Maße der verbliebenenErwcrbsfähigkcit
zu bemessen ist,

sofern solchen Personen nach auderwcitcr gesetzlicherVorschriftkein höherer Betrag zusteht.
Nach den: Wegfall des Dienstcinkommcnssind den Verletzten außerdem die noch er¬

wachsendenKosten des Heilverfahrens zu ersetzen.
Der 8 2 der voraufgeführten beiden Gesetze regelt die Fürsorge für die Hinterbliebenen.

Es ist in demselben bestimmt, daß die Hinterbliebenen solcher im § 1 bezeichnetenPersonen,
welche in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles gestorbensind, erhalten:

1. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach andcrweiter Bestimmung Anspruch auf
Gnadenquartal oder Guadcnnwnat zusteht, den Betrag des einmonatigenDienstein-
kommcns bczw. der einmonatigenPensiondes Verstorbenen, jedoch mindestens 30 Mark.

2. eine Rente. Dieselbe beträgt
a) für die Wittwe bis zu deren Tode oder Wiedcrvcrheirathung 20 "/„ des

jährlichen Dicnsteiukommensdes Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark
und nicht mehr als 1600 Mark;

d) für jedes Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder bis zur
etwaigen früheren Verhcirathuug, sofern die Mutter lebt, 75"/« der Witwen¬
rente, und, sofern die Mutter nicht lebt, die volle Witwenrente;

c) für Ascendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war,
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit
20°/o des Diensteinkommensdes Verstorbenen, jedoch nicht unter 100 Marl
und nicht mehr als 1600 Mark; sind mehrere derartig Berechtigte vor¬
handen, so wird die Rente den Eltern vor den Grußcltcrn gewährt.

Der § 2 bestimmt ferner, daß die Renten zusammen 60"/<> des Diensteinkommensnicht
übersteigen dürfen. Ergiebt sich ein höherer Betrag, so haben die Ascendenten nur insoweit einen
Anspruch,als durch die Renten der Wittwe und Kinder der Höchstbetrag der Rente nicht erreicht
wird. Soweit die Renten der Wittwe und Kinder den zulässigen Höchstbctrag überschreiten,
werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt.

Steht nach anderweiten gesetzlichenVorschriften den Hinterbliebenen ein höherer Betrag
zu, so erhalten sie diesen. Der Ansprnch der Wittwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach
dem Unfall geschlossen ist.

Die übrigen Paragraphen des Gesetzes enthalten vorwiegend Ausführungsbestimmungen.-^
In der Begründung der beiden Gesetze ist hervorgehoben,daß die Regelung der Fürsorge

für die Cummunalbcamtcn in Folge von Betriebsunfällen der statutarischen bczw rcglemen-
tarischen Festsetzung der Cummuualvcibäudc vorbehalten bleiben müsse. Um jedoch den Communal-
uerbändcn eine derartige Regelung zu erleichtern, enthält der H 12 des Reichsgesetzesvom 15.
März 1886 sowohl als auch der § 11 des Preußischen Stcmtsgesetzcsvom 18. Juni 188? die
Bestimmung, daß Eomnmnalbeamten und deren Hinterbliebenen, für welche dnrch statutarische
Festsetzung gegen die Folgen eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles eine den Vorschriftender
genannten Gesetze mindestens gleichkommende Fürsorge getroffen ist, gegen den Commnnalverband
in dessen Dienst der Unfall erlitten ist, weitergehendeAnsprüche nicht zustehen.
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Ein vor Kurzem einem Straßenaufsichtsbeamten im Dienste zugestoßenerUnfall, welcher
dessen Tod zur Folge hatte, hat zur Prüfung der Frage Anlaß gegeben, ob eine Fürsorge für
die Provinzialbcamten im Umfange der beiden oben angeführten Gesetze durch Erlaß rcglcmen-
tarischer Bestimmungenherbeizuführensei. Eine Umfrage bei den Landesdirektorender Monarchie
hat ergeben, daß eine solche rcglemcntarischeNegeluug um seitens des BezirksvcrbaudesNassau
stattgefundenhat, daß aber bei den übrigen Prouinzial- und BczirksverbändenBestimmungenzu
Gunsten der Provinzialbcamten bei Betriebsunfällen nicht getroffensind, weil bei den vereinzelt
vorkommendenderartigen Fällen ein Bedürfniß zum Erlaß solcher Bestimmungen nicht hervor¬
getreten sei, und in diesen Fällen auch ohne statutarischeRegelung die Frage der Fürsorge ihre
befriedigende Erledigung ganz im Sinne der Gesetze für die Reichs- uud die unmittelbarenStaats¬
beamten gefunden habe bezw, finden werde. Da anch in diesseitigerProvinz Betriebsunfälle der
Provinzialbcamten nach den gemachten Erfahrungen voraussichtlichnur selten zu erwarten sind,
empfiehlt es sich, vor der Hand denselben Standpunkt einzunehmen, den Provinzialbcamten aber
und deren Hinterbliebenenin eintretenden Fällen eine den mehrerwähntengesetzlichen Bestimmungen
gleichkommendeFürsorge zu Theil wcrdcu zu lassen. Bei dem oben berührten Unfälle eines
Straßenaufsichtsbenmteu — des Straßenmeisters Zcns in Hühcnberg —, welcher bei einer in
Ausübung des Dienstes ausgeführten Eisenbahnfahrt ohne Verschuldender Bahn verunglücktist,
hat der Provinzialausschuß in Würdigung aller in Betracht kommenden Verhältnisse in diesem
Sinne geglaubt verfahren zu sollen. Nach dem Reglement, betreffend die Fürsorge für die
Wittwen- und Waisen von Provinzialbcamten, steht der Wittwe ein Wittwen¬
geld von ...................... 254 Mark 66 Pf.
und für zwei Waisen Waisengeld von je 50 Mark 93 Pf. -^ ..... 101 „ 86 „

im Ganzen also 356 Mark 52 Pf.
zu. Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Fürsorge für Reichs- und Staatsbeamte bei
Unfällen berechnetsich die Wittwenrente auf ........... 339 Mark 52 Pf.
und die Rente für die zwei Waisen auf je 254 Mark 64 Pf. - . . . . 509 „ 28 „

zusammen also 848 Mark 80 Pf.
Der Provinzialausschuß hat diese Renten bewilligt. Es wird beantragt, zu dieser Maß¬

nahme die nachträglicheGenehmigungzu ertheilen, sowie deu Provinzialausschuß zu ermächtigen,
künstigden Provinzialbcamten, welche in reichsgesetzlich der UnfallversicherungunterliegendenBe¬
trieben beschäftigt sind, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Betriebsunfalles dienst-'
unfähig werden, und deren Hinterbliebenen, wenn der Beamte in Folge eines im Dienste erlittenen
Betriebsunfalls gestorben ist, eine dem Reichs- und Staatsgcsetzc gleichkommende Fürsorge zu ge¬
währen. Es würde jedoch eine unberechtigteUngleichmäßigkeitbestehen bleiben, wenn diese Für¬
sorge nur auf die in unfallvcrstcheruugspflichtigenBetrieben beschäftigten Beamten sich beschränken
und nicht auch andere Bedienstete umfassen würde, welche in nicht der Unfallversicherungunter-
worfenen Betrieben beschäftigt sind, wenn denselbenbei Ausübuug ihres Diensten Unfälle zustoßen,
die Erwerbsunfähigkeit :c. zur Folge haben. Es wird hier unter andern auf die in der Kranken¬
pflege thätigen Personen besonders hingewiesen Daß das Pflegepersonal in den Provinzial-
Inennnstalten in der Wahrnehmung des Dienstes Gefahren für Leben und Gesuudheit ausgesetzt
'st, haben Vorkommnissegelehrt. Auch in dem Bericht und den Anträgen, betreffend die Fürsorge
für die Geisteskrankenund die Epileptiker der Rheinprovinz — Drucksachen. Nr. 11 -, ist (Seite
5?1) aus die Nothwendigkeiteiner Fürsorge für das Pflegepersonal bei Unfällen im Dienste als ein
Weiteres Mittel zur Sicherstellung der Zukunft des Pflegepersonals von geringer finanzieller, da-
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gegen von erheblicher moralischerBedeutung hingewiesen. Gs muß gerechtfertigterscheinen,auch
hier die Möglichkeit einer Fürsorge für die Folgen von DienstunWm im Sinne des mehr be¬
zogenen Reichs- und Preußische» Stcmtsgesctzes zu schaffen. Die beantragte Ermächtigungwürde
demnach auch auf die in nicht nnfallvcrsichcruugspflichtigen Betrieben beschäftigten
Bedienstetendes Pruvinzialvcrbandcs auszudehnen sein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. die den Hinterbliebenen des im Dienste verunglückten Straßenmeisters Zeus in
Höhenberg gewährte Fürsorge nachträglichgenehmigen,

2. den Pruvinzialansschnß ermächtigen,den Beamten und Bedienstetendes Provinzial-
verbandes, wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen Unfalls erwerbsunfähig
werden, bezw. ihren Hinterbliebenen,wenn sie in Folge eines im Dienste erlittenen
Unfalls gestorbensind, nach Lage der Verhältnisse eine den Vorschriftendes Reichs¬
gesetzes vom 15. März 1886 bezw. des Preußischen Staatsgesetzes vom 18. Juni
1887 gleichkommende Fürsorge zu gewähren."

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Innßen, Dr. Klein,
Vorsitzender, Landesdirektor.

Anlage 13.

Bericht und Antrag
des Provmzilllausschusses,

betreffend

die Pensionirung des Landes-Bauraths, Geheimen Vaurath Dreling.

Landes-Bcmrath, Geheimer Naurath Dreling, welcher am 14. März kommenden Jahres
sein 65. Lebensjahr vollendet, hat seine Versetzung in den Ruhestand zum 1. April kommenden
Jahres beantragt.

Der Provinzialausschuß hat, da Geheimer Vaurath Dreling die in dem 8 1? des
Reglements, betreffenddie Pensionirung der Prouinzialbeamten, angegebene Altersgrenze am 1. April
kommendenJahres überschritten hat, sowie mit Rücksichtauf den von dem Geheimen Vaurath
Dreling nachgewiesenenGesundheitszustand beschlösse!!, die Pcusiouiruug desselben bei dem
Provinziallandtage mit einer jährlichen lebenslänglichenPension von 7038 Mark zu beantragen.
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Mit Bezugnahme auf den § 15 des erwähnten Pcnsionsreglements wird daher der
Antrag gestellt:

„Der Provinzinllandtag wolle die Versetzung des Landes-Bauraths, GeheimenBaurath
Dreling in den Ruhestand vom 1, April 189? ab mit einem jährlichen Ruhegehalte
von 7038 Mark beschließen,"

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender, Lcmdesdircttor,

Anlage 14.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Anlegung verfügbarer Gelder der Invaliditäts- und Nltersversicherungsanstalt
„Rheinprovinz".

Der Vorstand der Invaliditäts- uud Altersversicherungsanstalt „Rheinprovinz" hat in
seiner Sitzung vom 20, November 1896 beschlossen, den Antrag zu stelle«:

„Der Provinzialvcrbcmdwolle in Gemäßheit des § 129 Absatz 2 des Reichsgesetzes
betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung,vom 22. Juni 1889 gestatten,
daß bei Anlegung der verfügbaren Gelder der Invaliditäts- und Altersversicherungs¬
anstalt „Rheinprovinz" Grundstückeznm Zwecke der Förderung der Erbauung
von Arbeiterwohnnngen auch über die Grenze der Mündelsicherheithinaus hypo¬
thekarisch beliehen werden,"

Die Gründe, welche den Vorstand zur Fassung dieses Beschlussesbestimmt haben, sind
folgende:

In den Motiven zu dem Rcichsgesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung,
und in den Verhandlungen über dasselbe ist wiederholt darauf hingewiesenworden, daß es den
Zwecken des Gesetzes entspreche, wenn bei Anlegung der verfügbaren Gelder der Versicherungs¬
anstalten auch die Förderung des Baues von Arbeiterwohnnngenin Betracht gezogen wird.

Hauptsächlich um dies zu ermöglichen, ist im § 129 Absatz 2 des Gesetzes dem Com-
muualverband, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, überlassen, zu gestatten, bei
Anlegung eines Theiles des Anstaltsvermögens — und zwar bis zu '/4 desselben — nicht wie
bei Geldern bevormundeterPersonen zu verfahren, sondern über die sonst vorgeschriebenen Grenzen
der Mündelsicherheithinauszugehen. Der Entwurf, betreffend die Abänderung des Invaliditäts-

40
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und Nltersvcrsichcrnngsgcsctzes, gestattet eine derartige Anlegung sogar bis zur Hälfte des Anstalts-
vermögcns, damit — wie es in der Begründung heißt — das Vermögen der Versicherungs¬
anstalten „in größerem Umfange wie bisher für die Verbesserung der Wohnungsvcrhältnisseder
Arbeiter nnd für andere Wohlfahrtseinrichtungen nutzbar gemacht werden könne". Diesen An¬
regungen haben die meisten VersicherungsanstaltenFolge gegeben, so daß bis 1, Januar 1896
insgesammt ungefähr 10 Millionen Mark zu dem genannten Zweck angelegt waren.

Die Vcrsichcruugsanstalt „Rheinprovinz"hatte zunächst dnrch Beschlußdes Vorstandes vom
31, Oktober 1893 eine Million Mark für die Beleihnng von Arbcitcrwohnnngcnzur Verfügung
gestellt und mit der Laudesbank der Rheinprouinz ein Abkommen dahin getroffen, daß die
Landesbank Darlehen auf Arbeitcrwohuungcn gegen 3'/ü"/oige Verzinsung für eigene Rechuuug
und Gefahr aus deu Mittel» der Versicherungsanstalt ausgab. Die Landcsbank verzinste der
Versicherungsanstaltdie ausgelicheuenBeträge mit 3"/», sodaß sie für die Geschäftsführung uud
die Tragung des Risiko '/««/n jährlich erhielt. Ueber jede Dahrlchnsbewilligung beschloß sowohl
das Kuratorium der Landcsbankwie der Vorstand der Versicherungsanstalt,

Die zur Verfügung gestellteMillion ist vollständig ausgeliehcn und sind die hierbei er¬
zielten Ergebnisseund Erfahrungen durchaus günstige. Der Vorstand hat deshalb in seiner Sitzung
vom 9 Oktober 1896 einstimmig beschlossen,auf dem eingeschlagenenWege weiter zu arbeiten
und weitere Mittel zur Förderung des mchrgenanuten Zweckeszur Verfügung zu stellen.

Nach Vereinbarung mit der Laudesbank wurde im Iuteresse der Vereinfachung des
Geschäftsgangesferner beschlossen, daß die Dahrlchnsanträge von dem Vorstände der Versicherungs¬
anstalt allein geprüft werden und das Risiko der Landesbank in Wegfall kommen solle. Das
hierdurch ersparte halbe Prozent wird den Darlehnsnchmcru durch Herabsetzung des Zinsfußes zu
Gute kommen. Ls wird hierbei — wie sich auch bei den von der Landcsbank bewilligten Dar¬
lehen gezeigt hat — nicht immer erforderlichsein, die Grenze der Mündclsichcrhcitinne zu halten;
in vielen Fällen wird vielmehr bei städtischen Grundstückenohne jegliche Gefährdung der Sicherheit
über die Hälfte des Taxwerthes hinausgegangen werden können. Iu gleicher Weise wird auch
bei den anderen Versicherungsanstaltenverfahren.

Irgend welche Belastung der Garanticverbände (§ 44 des Reichsgesetzcs,betreffend die
Invaliditäts- und Altersversicherung,)kommt bei Genehmigung des Antrages der Versicherungs¬
anstalt nicht in Frage. Das Vermögen der Versicherungsanstalt betrug »ämlich am 1. Januar
1897 rund 48 Millionen Mark, das zur Deckung der laufendenRenten erforderliche Kapital dagegen
nur 18 Millionen Mark, sodaß die Möglichkeit, daß die Garantieverpflichtung jemals in Kraft
tritt, ausgeschlossen erscheint.

Der Provinzialansschnß tritt den vorstehendenAusführungen bei und beehrt sich daher
den Antrag zn stellen:

„Der Prouinziallandtag wolle in Gemäßheit des Antrages des Vorstandes der In¬
validitäts- und Altcrsvcrsicherungsanstalt„Rheinprovinz" vom 20. November 1896 —
betreffend Anlegung verfügbarer Gelder gemäß tz 129 Ms, 2 des Gesetzesvom
22. Juni 1889 — beschließen,"

Düsseldorf, den 12, Januar 1897,

Der Provinzialaiisschuß:
Ianßen, I)r. Klein,

Vorsitzender. Landesdireltor.
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Knla ge 15.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusjes,

betreffend

Herabsetzungdes Zinsfußes der III. und IV. Emission von Rhemproviuz-Anleihescheinen
von 4°/« auf 3'/2°/°.

Auf Grund AllerhöchstenPrivilegiums vom 5 April 1880 wurde der Rheinprouinz das
Recht zur Ausgabe von 3 Millionen Mark und auf Grund des Privilegiums von» 26. Februar 1883
das Recht zur Ausgabe von 5 Millionen 4"/<>igcrRheinprovinz-Anleihcfcheineeingeräumt.

(3, bezro. 4. Emission.)
Die ersterwähnten 3 Millionen Mark gelangten ganz zur Ausgabe, von den 5 Millionen

Mark nur ein Betrag von 869 500 Mark. Von dem ausgegebeuen Gesammtbetrage von
3 869 500 Mark sind im Ganzen gegenwärtig noch im Umlaufe 3 285 500 Mark.

Bei der gegenwärtigen Lage des Geldmarktes und mit Rücksicht ans das Vorgehen der
Finanzverwaltungen des deutschenReiches, Preußens, Bayerns und anderer deutschen Staaten
erscheinteine fernere Verzinsung der erwähnten 2 Emissionen mit 4 «/<> jährlich nicht mehr zeit¬
gemäß. ErstklassigeAnlagewerthe, als welche die Rheinprovinz-Anleihen anzusehen sind, werden
schon seit mehreren Jahren bei einem Zinsfüße von 3'/2°/<> weit über pari bezahlt, und notiren
sogar die mit 3 Prozent verzinslichennur etwa 3—5 Prozent unter pari.

Es läßt sich demnach eine weitere Verzinsung der 3. und 4. Emission mit 4 °/„ nicht
rechtfertigen.

Seitens des intereffirten Publikums ist auch bereits die iunere Berechtigung und Wahr¬
scheinlichkeitder Zinshcrabsetzung der 4°/»igen Nheinprmnz-Anlcihescheinedadurch anerkannt
worden, daß die Kurse derselben an der Berliner Börse im letzten Viertel des Jahres 1896 nur
auf der Höhe der Kurfe der 3'/2«/<,igcn Nheinprovinz-Anleihcngehalten wnrden.

Bezüglich des neu zu wählenden Zinsfußes ist der Prouinzialauöschuß der Ansicht, daß
es sich empfehle, den 3'/2°/«igcn anzunehmen. Die 3°/»igen Anlagepavicrc erfreuen sich bei
dem anlagesuchendenPublikum bei Weitem noch nicht derjenigen Beliebtheit, wie die 3'/««/»igen
und ist es kaum zu erwarten, daß ein erheblicherTheil der im Umlauf befindlichen4«/«igen
Anleihescheine gegen 3"/«igc, wenn auch gegen Zuzahlung einer Kursdifferenz,würde umgetauscht
werden. Auch spricht eine gewisse Billigkeit gegenüberden Besitzern der 4«/»igcn Anleihescheine
dafür, die Zinsermäßigung auf das durch die Zcitverhaltnisse geboteneMaß zu beschränken. In
den für die 3 uud 4. Emission geltenden Reglements ist der Nheinprovinz ein Recht auf Herab¬
setzung des Zinsfußes nicht, fondcrn nur dem Provinziallandtage das Recht eingeräumt worden,
sämmtlicheumlaufenden Anleihescheinezu kündigen. Da der Erlös der ausgegebenen Anleihe¬
scheine in den von der Landcsbank bewilligten unküudbaren Darlehen angelegt ist, so kann es
nicht in der Absichtder Organe der Provinzialverwaltung liegen, die sämmtlichen umlaufenden
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Scheine aus den baaren Beständen der Landesbank einzulösen, vielmehr erscheint es zweckmäßig,
die Allerhöchste Genehmigung dazu nachzusuchen,daß denjenigen Besitzern von 4«/<>igenRhein-
provinz-Anleihescheinen,welche nicht ausdrücklichdie Barzahlung des Nominalbetrages begehren,
eine 3'/2°/»lge Verzinsung ihrer Titel und zwar durch Abstempelungauf den letzterenzugesichert,
und daß ebenso die Zinsherabsetzung auf 3'/««/, auf den noch im Besitze der Landesbank befind¬
lichen 4«/n igen Anleihescheinendurch Abstemvelungvorgenommen werde, im Uebrigen aber die
Bestimmungen der erwähnten Regulative aufrecht erhalten bleiben.

Dabei erscheint es indeß dem Provinzialausschuß dringend erwünscht, daß Allerhöchsten
Ortes für die noch vorhandenen 4"/«igen in 3'/2°/uige umzuwandelnden Anleihescheineeine
in jährige Stundung der Tilgung und dementsprechende Unkündbarkeit genehmigt werde, da hier¬
durch das Umwandlungsgeschäftwesentlicherleichtert wird und die bis jetzt übliche allzu rasche
Tilgung der Anleihen der Nhcinprouinz nur die Wirkung hat, daß stets neue Anleihen in Höhe
der getilgten Beträge mit erheblichen Kosten aufgenommen werden müssen und die Rheinprovinz-
Anleihescheinegegenüber den 10 Jahre unkündbaren Pfandbriefen privater Institute bei dem
anlagesuchendenPublikum in Nachtheil gerathen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Prouinziallandtag wolle beschließen, den Prouinzialansschuh zu ermächtigen, die
sämmtlichennoch im Umlaufe befindlichen 4 °/»igen Nheinprovinz-Anleihefcheinemit der
Maßgabe zu kündigen, daß den Inhabern derselben freigestellt wird, binnen einer
vom Provinzialausschussezu bestimmendenFrist die Anleihescheine entweder zur Baar-
einlösung im Nominalwerthe, oder zur Abstcmpelungauf einen Zinsfuß von 3'/»"/»
einzureichen,fodann das Allerhöchste Privilegium zur Herabsetzungdes Zinsfußes von
4 «/<> auf 3 l/2 «/o fowohl für die im Umlauf als auch die im Besitze der Landcsbank
befindlichen4«/»igen Anleihescheine nachzusuchen und die von der KöniglichenStaats-
rcgicrung bezüglich des Umwandlungsgeschäftesetwa gefordertenErklärungen abzugeben,
endlich thunlichstdahin zu streben, daß für die jetzt noch vorhandenen 4 "/»igen An¬
leihescheine eine Aufschiebungder Tilgung thunlichst bis zum 1. Oktober 190? und
eine dementsprechendeUnkündbarkeitderselben genehmigt werde".

Düsseldorf, den 12. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdiiettür.
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Anlage 16.

Bericht und Anträge
des Prouinzialansschusses,

betreffend

Ausgabe von Nheinprovinz-Anleihescheinen.

Nach dem dein 39. Prouinziallandtage vom Proviuzialausschusseerstatteten Berichte vom
22, April 1895 (Anlage 10 der Drucksachen, S. 150 ff.) betrug die Summe der von der Landes¬
bank ausgegebenen noch ausstehende» Darlehen am 31, März 1895 . 108133 174 M. 13 Pf.
Am 31. März 1896 war dieselbeauf..........129758951 „ 59 „
und am 31. Dezember 1896 auf............143864356 „ 85 „
angewachfen.

Es hat somit in 1°/4 Jahren eine Vermehrung der ausstehenden
Darlehen um .................. 35731182 „ 72 „
stattgehabt.

Die mit dem Eingangs erwähnten Antrage bezweckte und in Folge des Beschlusses des
39. Provinzillllandtages vom 3. Mai 1895, sowie des diese,» Beschlusse stattgebendenAllerhöchsten
Privilegiums vom 15. Juni 1896 ausgeführte Vermehrung der Betriebsmittel der Landesbo.nl
um 20 Millionen Mark ist somit durch die in der Zwischenzeiterfolgte Mehrausgabe von über
2? Millionen Mark mehr wie ausgeglichen, und tritt nunmehr das Bedürfniß der Beschaffung
weiterer Betriebsmittel in noch stärkerem Mähe, als früher, an die Landesbank heran. Die
Landcsbank besitzt an Rheinprovinz-Anleihescheuiennach dem Stande vom 31. Dezember 1896
noch 29 275100 Mark.

Dicfer Betrag reicht voraussichtlichnicht einmal für 1'/» Jahre aus.
In den ersten drei Vierteljahren des laufenden Etatsjahres wurden 18 646 659 Mark

an Darlehen ausgezahlt.
Die Auforderungen an die Landcsbank steigen von Jahr zu Jahr und zwar auf allen

Gebieten des von ihr zu pflegenden Credits, Besonders nimmt erfreulicherWeise das ländliche
Darlehnsgeschäft stetig zu.

Während der ländliche Credit im Jahre 1893/94 für 275
Dahrlehm ....................4 871399 M. 22 Pf.
bwnfpruchte, beanfpruchteer im Jahre 1894/95 für 382 Darlehen . . 6 665133 „ 4? „
"" Jahre 1895/96 für 71? Darlehen...........9 570 505 „ — „

Die Darlehen für Kleinbahnen nehmen fehr große Summen in Anspruch; in zwei Jahren
sind 14 353 Zoo Mark für Kleinbahnzwecke bewilligt worden.

Dazu kommen in nächster Zeit wahrscheinlichdie sehr bedeutendenAnforderungen für
Thalsperren-Genossenschaftenund endlichdie Darlehen an Gemeinden und Corporationen, welche
große Summen erheischen.

Ein Betrag von 20 Millionen Mark reicht gegenwärtig nicht einmal mehr für ein Be¬
triebsjahr aus. Der Provinzialausschuh ist demnachder Ueberzeugung, daß es angezeigt sei,
°" Privilegium zur Ausgabe von weiteren 50 Millionen Mark zu erbitten.
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Die Verhandlungen mit der Staatsregierung über die Ertheilung eines generellenPrivi¬
legiums, wonach der Provinzialuerwaltung, ähnlich wie es bei den provinziellen Creditinstituten
in Hannover, Cassel und Wiesbaden der Fall ist, das Recht eingeräumt werden soll, bis zmn
Belaufe der ausgegebenen Darlehen Rhcinvrovinz-Anleihescheineauszugeben, sind noch zu keinem
Abschlußgelangt. Wie bekannt, war früher im Provinzialausschusseund auch in der ersten Fach¬
commissiondes 39. Landtages die Frage erörtert worden, ob es sich nicht empfehle, um die
Provinzialverwallung von der geschäftlich und finanziell sehr unbequemenNachsuchungvon Privi¬
legien zur Emission von Nheinprouinz-Anleihescheinen,welche bisher alle zwei Jahre erforderlich
war, zu befreien, die Landesbank als Pfandbrief-Institut unter Zugrundlegung der Normatiu-
bcstimmungenfür Preußische Hypothekenbanken(Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1893
Nr. ?) umzugestalten, um dadurch der Landcsbank zn ermöglichen, Landesbank — Anleihescheine
— ober Pfandbriefe bis zum Belaufe der ausgegebenen Darlehen zu emittiren.

Der Provinzialausschuß hat indeß geglaubt, daß dieser Zweck durch Umgestaltung der
Landesbank auf Grund der Normativbestimmungenund Schaffung von Landesbank-Pfandbriefenan
Stelle der Nheinprooinz-Anleihcscheinenicht erreicht werden könne und zwar aus folgenden Gründen:

Nachdem bereits über 143 Millionen Nheinprouinz-Anleihescheinevorhanden, über 114
Millionen derselbenim Umlauf sind, würde es bei dem anlagensuchendcnPublikum stete Ver¬
wirrung stiften, wenn neben diesen AnleihescheinenLandesbank-Anleihescheinein Umlauf gesetzt
werden würden. Beide Arten von Werthpapieren würden ganz genau dieselben Wertheigenschaften
haben, sie würden in erster Linie ihre Deckungfinden in den ausstehendenDarlehen der Landes-
banl, in zweiter Linie in der Garantie des Provinzialvcrbandes. Das den Verhältnissen ferner
stehende Publikum würde diese Wcrthgleichheit aber — bei der Verschiedenheitder Benennung
— nicht Verstehen und wahrscheinlichden Lundesbant-Anleihescheineneinen geringeren Werth bei-
mcssen. Da ferner die Garantie der Provinz von der einen wie der anderen Art von Anleihe¬
scheinen in ganz gleicher Weise in Anspruch genommen wird, so fehlt es auch au einein recht¬
fertigenden Grunde dafür, eine verschiedenartigeBehandlung der Emissionsberechtigunglediglich
darauf zu stützen, daß der „Name" der Anleihescheinegeändert wird.

Die Annahme der Normativbestimmungen würde aber auch gegenüber den bisherigen
Statuten der Laudesbank eine wesentlichsachliche Bedeutung nicht habe» können,

Die Beleihungsgrundsätzcder Landesbank sind mindestensso scharf, in einzelnenPunkten
schärfer, wie die der Normativbestimmungen.

Die Zins- und sonstigenBedingungen für die Gewährung von Darlehen sind bedeutend
günstiger, als die von den Normativbestimmungenzugelassenen Bedingungen der Pfandbricfbanken.
Die einen Haupttheil der Normativbestimmungenausmachenden Controlvorschriftenhaben für die
Landesbaut keinen Zweck; dieselben sollen das Publikum — Aktionäre und Pfandbrief-Inhaber
— gegen etwaige, ihre Interessen gefährdende Handlungsweise der Verwaltung schützen; bei der
Landesbant sind aber keine Aktionäre vorhanden, die Anleiheschein-Inhabersind durch die Garanie
der Provinz absolut geschützt. Die Interessen der Provinz endlich und ihrer Eingesessenenwahrt
ein ins Einzelnste geordneter Lontrolavparat durch das Kuratorium der Landesbank und den Pro¬
vinzialausschuß. Das staatliche Interesse wird durch die Vorschriftender Provinzialordnung gewahrt.

Somit fehlt der Boden für die wesentlichsten Bestimmungen der NurmatiubestimmlMgen
und erübrigt nur, erneut und dringend zu beantragen, daß der Landesbank das Recht der Ausgabe
von Rheinprovinz-Nnlcihcschcmen bis zum Belaufe der ausgegebenen Darlehen, wie es den Prouinzial-
Instituten in Hannover, Cassel und Wiesbaden zusteht, nicht länger möge vorenthalten werden,
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Wie bis jetzt in der vorangedcntctenRichtung die Landesbank ungünstig gestellt ist gegen-
über den erwähnten provinziellenCreditinstituten, so gestaltet sich ihre Stellung noch ungünstiger
gegenüberden privaten Pfandbricfbanken,deren Zweck lediglichder Erwerb ist.

Die privaten Pfandbriefinstitutesind nicht blos von der Verpflichtung,ihre Pfandbriefschuld
durch jährliche Ausloosnng zu tilgen, entbunden, sondern haben auch bekanntlichdas Recht, „auf
das Recht der Kündigung ihrer Pfandbriefe insoweit zu verzichten,als ihr gegenüber die Kündbarkeit
der zur Unterlage dienenden Hypotheken- und Gnmdschuldforoerungcnausgeschlossen ist". (§, 2
der Normativbestimmnngen,)

Da diese letztere Unkündbarkeitauf 10 Jahre ausgeschlossenwerden kann, erstreckt sich
auch das Recht, die Pfandbriefeunkündbarzu stellen, auf 10 Jahre. Die Hypothekenbanken haben
von dem Rechte, ihre Pfandbriefe 10 Jahre unkündbar zu stellen, einen umfassendenGebrauch
gemacht und begeben in letzter Zeit fast nur solche Pfandbriefe, Diese Pfandbriefe erfreuen sich
selbstredendeiner großen Beliebtheit und werden den jederzeit kündbaren und zudem vom ersten
Jahre nach der Ausgabe ab ansluosbaren Werthpapieren vorgezogen. Die Eoncurrenzdieser Pfand¬
briefe gegenüberden RhcinpruviuMnlcihcschcinenist in der Nhcinprouinz für die Landesbank um
so schlimmer, als alle größeren Bankhäuser der Provinz mit einer der beiden in der Rhcinprouinz
neu gegründeten Pfandbriefbanken enge verbunden sind nnd ans deren Mitwirkung bei Placirung
der Rhcinpruvinz-Nnleiheschcineseit Gründung jener Institute uicht mehr gerechnet werden kann.

Grade bei den Rhcinproviuz-Anlcihescheinenhat sich gezeigt,daß das Publikum vielfach
durch die stets drohende Auslousung von dem Ankauf derselben abgeschrecktwird. Wenn mich die
Landesbank diesen Ucbclstand dadnrch zn mildern sucht, daß sie jeden ihr bekannten Inhaber von
Rheinprovinz-Anleihescheincnvon der Verloosung brieflichbenachrichtigtund bei der Einlösung der
ausgeloosten Stücke andere zu billigstem Kurse anbietet, so wird dadurchdas Bedenke» des Publikums,
welches feste Anlagen sucht und sich dabei der rheinischen Banken bedient nur abgeschwächt,keines¬
wegs aber beseitigt.

Es ist demnach, um den Wettbewerb der Priuatbcmken in etwa wirksam begegnen zu
können,dringend erwünscht, daß der Landesbank das Recht gewährt werde, die Kündbarleit der
Rheinprovinz-Anlcihcschcincauf eine geraume Zeit, etwa 10 Jahre hindurch, auszuschließen, wogegen
sie dann allerdings zu verpflichtenwäre, darauf zn halten, daß mindestens der gleiche Actrag an
Hypothekenoder sonstigen gesicherten Fordernngen, welche seitens der Schuldner für dieselbe Zeit
unkündbar gestellt sind, den zeitweise unkündbaren Anleihescheinen gegenüberstehe.

Ebenso nothwendig ist es aber, daß solange, als das Bedürfniß zur Ausgabe von weiteren
Rheinprovinz-Anleihescheincnhervortritt, also das Ereditbedürfniß der Landesbank gegenüber wächst,
die Amortisation überhaupt gestundet wird und dieselbe nur insoweit eintritt, als der Darlehns-
vestand der Landcsbcmk eine Verringerung unter die Summe der ausgegebenenRheinprovinz-
Anleihescheine erfährt,

Ausloosung und planmäßige Tilgung haben dann jedenfalls keinen Zweck, wenn das
Bedürfniß nach neuen Anleihen zur Deckung des Creditbedürfnisscs der Provinz-Eingesessenen
stetig wächst; jeder Tilgung entsprichtdann die Nothwendigkeit,unter Aufwendung großer Kosten
einen dem getilgten Theil entsprechendenneuen Geldbetrag zn beschaffen. Zu deu gewöhnlichen
Kosten kommen bisweilen die oft sehr bedeutenden Kursverluste. Vor mehreren Jahren mußte
die Landesbank, während sie auf der einen Seite ausgelooste3'/2°/«ige Anleiheschein zu pari
einzulösen hatte, auf der anderen Seite neue 3'/««/»ige Anleihescheinezu einem Kurse vun N?
begeben. Dieser bedeutendeKursverlust von 3°/« war jedenfalls bei Wegfall der zwangsweisen
Tilgung für die Tilgungsbeträge zu vermeiden.
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Im nächstenJahre wird die jährliche von der Lcmdesbankzu Tilgungszweckenzu ver-
uerwendendeSumme bereits eine Million Mark übersteigen, ein Betrag, der bei dem steigenden
Creditbedürfnissesomit jährlich unnützer Weise von neuem beschafft werden muß.

Rechnet man auf diesen Betrag jährlich an Druck-, Stempel-, Emissionskostcn,Pro¬
visionen u. s. w. nur eiucu Verlust von 2°/<„ so ergiebt sich ein jährlicher Verlust vou miudcstens
20000 Mark, der vermieden werden könnte. Bei stärkeremSinken der Kurse würde der Verlust
noch viel größer werden. Mit jeder neuen Anleihe mit Tilguugszwang wächst der jährliche Schaden.

Wenn auch sür die bisher genehmigtenAusgaben der Verlust nicht mehr zu vermeiden ist,
so erscheint es doch dringend geboten, eine weitere Anschwellung desselbenbei weiteren Emissionen
durch Aufhebung des Tilgungszwanges zu verhüten. Sobald die zwangsweise Tilgung wegfällt,
würde die Beliebtheit und damit der Kurs der provinziellen Obligationen erheblichsteigen und diese
Steigerung den gemeinnützigen provinziellenInteressen zu Gute kommen.

Der Provinzicilausschußbeehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
I. Den Provinzialausschuß zu ermächtigen,das Privilegium zur Ausgabevon 50 Millionen

Mark Rheinprovinz-Anleihescheinenzur Verstärkung der Betriebsmittel der Landesbank
der Rheinprovinz nachzusuchenund die Verzinsung und sonstigenModalitäten dieser
Anleihe festzusetzen,

2 denProvinzialausschußzu beauftragen, bei der Staatsregieruug dahinvorstellig zu werden, daß
u) der Landesbank der Rheinprovinz das Recht eingeräumt werde, Nheinprovinz-

Anleihescheinebis zum Belaufe der von der Landesbank ausgegebenenDarlehen
nach den vom ProuinzialausschussefestzusetzendenModalitäten auszugeben uud mit
der Staatsregierung die erforderlich erscheinenden Festsetzungen über die Bedingungen
dieser Rechtsgewährungzu treffeu,

d) für künftige Ausgaben von Rheinprovinz- Anleihescheinen einschließlichder jetzt
zu beantragenden die Verpflichtungzur Tilgung derselben solange und insoweit in
Wegfall kommt, als sie durch die aus deren Erlös ausgegebenen Darlehen der
Landesbankgedeckt sind,

u) der Landesbank das Recht eingeräumt wird, für die von jetzt ab auszugebenden
Rheinprovinz-Auleihescheiueden Inhabern eine 10jährige Unkündbarkeitzu gewähr¬
leisten mit der Maßgabe jedoch, daß der Betrag der so unkündbargestelltenAnleihe¬
scheine niemals den Betrag der von der LandesbankausgegebeuenDarlehen, welche
ebenfalls auf 10 Jahre unkündbar gestellt sind, übersteigenund eine Unkündbarkeit
der Darlehen über 10 Jahre hinaus nicht bedungen werden darf."

Düsseldorf, den 12. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.
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Anlage 17.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Annahme einer dem Provinzialverbande Seitens der Eheleute von Forlenbeck in
Aachen zu machenden Schenkung.

Der Amtmann a, D. von Forlenbeck und seine Ehefrau Maria geb. Pakenius
haben dem Provinzialverbande der Rheinprovinz den ihnen zugehörigenin der Gemeinde Wassen-
berg, Kreis Heinsberg, gelegenenPark, genannt „Marienbruch", sowie das in Aachen eingerichtete
Zeitungsmuseumzum Geschenke angeboten.

Das „Marienbruch" ist ein 38 K«, 29 n, 12 yui großer Park und besteht der Aufwuchs
aus Laub- und Nadelholz gemischt mit Gichenhochwald, aus Fichten, Buchen, Kiefern und Schlag¬
holz. Der Werth des „Marienbruchs" wird beziffert auf 100 000-150 000 Mark, Gebäulich»
leiten sind nicht vorhanden.

Das Zeitungsmuscmn besteht aus einer möglichstvollständigenSammlung der gescmnnten
Tages- und periodischen Litteratur aller Länder und Zeiten.

Es ist der Wunsch der Geschenkgeber, daß der vorerwähnte Park dem Publikum zur
Benutzung erhalten bleibe, soweit sich dies mit den Zwecken einer dort Seitens des Proviuzial-
Verbandes gegebenenFalls zu errichtendenWohlthätigkeitsanstalt vereinigen ließe. Auch soll der
Park für alle Zeiten im Eigenthum des Provinzialverbcmdes verbleiben und eine Veräußerung
desselbenals ausgeschlossen zu erachtensein.

Das Zeitungsmuseum wird unter der Bedingung dem Provinzialverbande geschenkt, daß
dasselbe in seinem jetzigen Umfange und Bestände fortgeführt werde uud dem Publikum zur
steten, freien Benutzung erhalten bleibe.

Wenn nun auch die hochherzigen Absichten der Geschenkgeber nicht verkannt werden sollen,
wenn ferner die Bedeutung der Zeitungswissenschaftals Quellenkunde der Geschichtswissenschaft
für die Zukunft, sowie als wesentlichesHülfsmittel für vergleichendeKulturgeschichtegewürdigt
werden soll, wenu auch der Werth desselben in sprachwissenschaftlicherHinsicht und bei der fach¬
männischenBearbeitung politisch-sozialerTagesfragcn gewiß nicht in Abrede gestellt werden darf,
s° glaubte trotzdem der Provinzinlausschuß wegen der mit der Annahme der Schenkung dem
Provinzialverbande erwachsendennicht unbedeutendenAusgaben die Entscheidungdem Provinzial-
landtage anheimgebenzu sollen.

Diese Ausgaben bestehenbezüglich des Parkes „Marienbruch" in der Instandhaltung der
Wege und Anlagen, sowie in der Remuncrirung des erforderlichenForst- und Aufsichtspersonals.
Denselben stehen die Einnahmen aus dem Erlöse der haufähigen Bäume gegenüber und wird bei
forstmäßigemBetriebe eine die Einnahme übersteigende Mehrausgabe nicht entstehen,

41
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Das Zeituugsmuseum erfordert zunächst die Beschaffung geeigneter Räume sowohl zur
Aufbewahrungund Fortsetzungder Sammlung, als auch zum Aufenthalt des Publikums für die
Zeit der Benutzung derselben. Neben diesen Räumen ist die Wohnung für einen Wächter vor¬
zusehen, dem gleichzeitigdie Reinigung und Heizung und sonstige Verrichtungen untergeordneter
Art übertragen weiden würden. Die Ausgaben für die Anmicthung der erforderlichenRäume
nebst Wohnung beziffern sich unter Zugrundelegung der Miethpreise in hiesiger Stadt auf
2400—3000 Mark. Hierzu kommen die Auslagen für Licht und Heizung, die den Betrag von
300—500 Mark wohl erreichen werden; für das Gehalt eines Beamten, welchem das Ordnen der
neuen Eingänge, die Katalogisirung derselben, die Führung der Register, die Beantwortung der
eingehendenKorrespondenzen,kurz die gesummteVerwaltung der Sammlung zu übertragen sein
würde, werden in Berücksichtigung der zu verlangenden Kenntnissemindestens 2400 Mark in Aus¬
sicht zu nehmen sein, für die Remuneration des Wächters außer der Wohuung 750 Mark.

Als Organ des Zeitungsmuseums in Aachen erscheintvorläufig vierteljährlich zweimal
eine Zeitschrift unter dem Titel „Das Zeitungs-Museum". Dieselbe dient ausschließlichden
Zwecken der Sammlung und stellt sich als eine nothwendige Ergänzung der getroffenenEinrich¬
tungen dar. Welchen Kostenzuschußdie Herausgabe dieser Zeitschrift erfordert, entzieht sich der
diesseitigenKenntniß.

Wenn sodann die zur Zeit im Museum vorhandenen Schränke, Gestelle, Mappen «.
Seitens der Geschenkgeber gleichfalls dem Provinzialverbcmde unentgeltlich überwiesen weiden, so
erfordert doch ihre Unterhaltung, ihre Ergänzung und Vermehrung entsprechende Auslagen.

Düsseldorf, den 3. März 1897.

Der Prooinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Lanbesbireltor.
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Anlage 18.

Entwurf
zur

Hausordnung für die Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler.

Vorbemerkung.

In der Anstalt befinden sich zwei Klassen von Insassen: Korrigenden und Arme (Land-
und Ortsarme).

Bei den Bestimmungender Hausordnung, welche sich auf beide Klassen beziehen, ist für
die Insassen der Sammelname „Hauslinge" gebraucht,wahrend sonst nur von „Korrigenden" oder
„Armen" resp. „Land- und Ortsarmen" die Rede ist.

Inhalts-Verzeichniß.

88 Seiten

I. Aufnahmeder Hauslinge .................... 1—5 324—325
II. Mntheilungund Behandlung................... 6—12 325—326

III, Beköstigung, Bekleidung, Lagerung,Reinigung,Heizung und Beleuchtung.... 13—22 326—328
IV. Arbeit, Arbeitsprämienund Beschaffung von Genußmitteln ........ 23—39 328—332
V. Pflichtender Hauslinge (Discivlinargesetze).............. 40—62 332-335

VI. Tagesordnung........................ 63—64 335-336
VII. Disciplinar-StrafMe..................... 65—71 336-339

VIII. Sittliche und religiöse Besserung ................. 72—81 339—341
IX. Behandlungder Kranken .................... «2—89 342—343
X. Geburten und Todesfälle .................... 90-97 343-344

XI. Ueberweisungan den Ortsarmenverband, Detentions-Verlängerungenund Ent¬
weichungen ......................... 9s"w2 344-345

XII, Entlassungen ........................ 103-106 346-347
XIII. Gebäulichteitund Feuer-Polizei .................. 107—108 34?
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Anlegung von
Personalakten.

Revision nnd
Einkleidung.

I. Aufnahme der Hiiuslinge.

s i.
Aufnahme. Die Aufnahme der Korrigenden in die Anstalt erfolgt auf Grund eines Beschlusses der

Landespolizeibehörde. Die Aufnahme und das Verbleiben von Land- und Ortsarmen erfolgt auf
Anordnung resp, mit Genehmigung des Lcmdesdirekturs.

s 2,
Bei der (Anlieferungeines Häuslings wird derselbeüber seine persönlichen und Familien-

Verhältnissevernommen. Die bezüglichenAngaben werden in ein hierfür festgesetztes Formular
eingetragen. Dieselben bilden in Verbindung mit den vorliegendenPersunalpapieren die Grund¬
lage für die Eintragungen in alle anderen Registerund Listen. Für jede iu die Anstalt eingelieferte
Person ist ein besonderesPersonalaktenheft anzulegen.

s 3.

Nach stattgehabter Vernehmung werden die Hiiuslinge in die für den Zugang bestimm¬
ten Räume gebracht und dann revidirt. Sämmtliche Leute werden sofort gebadet, gründlich
gereinigt, der Haarschnitt geregelt und die männlichen Korrigenden rasirt. Personen, welche mit
Ungeziefer behaftet sind, werden hiernach sogleich in die Anstaltskleider gekleidet; die übrigen an
einem Tage eingeliefertenLeute werden zu einer bestimmten Stunde dem Hausvater bezw. der
Oberaufseherinzum Einkleiden vorgeführt. Nach geschehener Umklcidung sind dieselben durch den
Hausvater bezw. die Oberaufseherin mit den ihnen durch die Hausordnung auferlegten Pflichten
(§8 40 bis 62) bekannt zu macheu.

s 4.
Vorführungen, Bis zum folgendenWochentagebleiben die Häuslinge im Zngangsraum und werden dann
^ArN '"" k"^ vor dem Morgenmpport mit den Personalakten dem Arbeitsinspektor vorgeführt, damit dieser

sich ein Urtheil über die ihnen zuzutheilenden Arbeiten bilden kann. Beim Morgenrapport werden
sie dem Direktor vorgeführt. Letzterertheilt sie entgültig einer Arbeitsabtheilung zu.

Soweit es nicht schon vorher stattgefunden hat, wird der Zugang alsdcmn dem Arzte,
dem Geistlichenseiner Konfessionund dem Lehrer bezw. der Lehrerin vorgeführt. Demnächst tritt
derselbedie zugewiesene Beschäftigungan.

Die bei der Untersuchungdurch den Arzt etwa gefundenen besonderenMerkmale an dem
Korper sind zur Vervollständigungdes Signalements sorgfältig zu benutzen,

s5.
Aufbewahrungder Mitgebrachte Baarschaftm und geldeswertheSachen werden unmittelbar bei der Ankunft

OeVtMde" abgenommen und an die Anstaltskasse abgeliefert. Die mitgebrachtenKleidungs- und sonstigen
Gegenstände nimmt der Hausvater bezw. die Oberaufseherinab. Letztere haben die Stücke reinigen,
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waschen und erforderlichen Falls desinfiziren zu lassen und sie dann, für jede Person in einem Sack
(Kleidcrbentcl)ordnungsmäßig zusammengelegt,auf der Kammer aufzubewahren. Die Stücke siud
sorgfältig mit ihrem Taxwerth in dem Privat-Kleiderbuch zu verzeichnen;die nicht nufbewahrungs-
werthen Sachen können jedoch auf Anordnung des Direktors vernichtetwerden.

II. Einteilung und Behandlung.

8 6.
Die Korrigenden werden in zwei Klassen (1. und 2. Klasse) eingetheilt.

8 ?.

Klassen-Linthei-
lung.

Die erste Klasse bilden alle Diejenigen, welchezum ersten Male in die Anstalt eingeliefert i. Klasse,
werden, sofern sie vorher nur mit kurzzeitigen Haft- oder Gefängnißstrafenbestraft worden sind oder
innerhalb der letzten zehn Jahre nicht eine Zuchthausstrafe oder eine längere Gefängnißstrafever¬
büßt haben.

8 8.
Diejenigen, welche schon ein oder mehrere Male in einer Arbeitsanstalt untergebracht 2. Klasse,

waren, oder innerhalb 10 Jahren vor ihrer Einlicfcrung zu einer Zuchthausstrafe oder zu einer
längeren als 6monatlichenGefängnißstrafcverurthcilt worden waren, bilden die zweite Klasse. So
lange diese Korrigenden in der zweiten Klasse verbleiben, wird ihnen an den drei hohen Festtagen und
am Kaisers-Geburtstage das Fleisch und außerdem au den Samstagen die Nbcndsuppe entzogen.
Ferner sollen sie mindestens während der ersten drei Monate ihrer neuen Detention über ihren
Antheil an dem Arbeitsverdienstnicht verfilzen können.

Bei öfterer Rückfälligkeitkann die Frist entsprechendund zwar bis zur Dauer von 9
Monaten verlängert werden.

8 9.

Ausgezeichnetes Betragen und besonderer Fleiß soll die Zurückucrsctzung in die erste Klasse. Rückoersetzuna,,
frühestens aber nach 3 Monaten, zur Folge haben. Die Entscheidungdarüber trifft in allen Fällen
der Direktor.

Bei fortgesetzt schlechter Führung ist der Direktor befugt, die Korrigenden wieder in die
2. Klasse zu versetzen.

8 1«.

Die jugendlichenmännlichen und weiblichenKorrigenden sind nach Möglichkeitin Einzel- Isolwmg.
zellen unterzubringen. Ist dieses nicht ganz auszuführen, so weiden sie mindestensfür die Nacht
in Schlafzellen untergebracht.

Als jugendlichewerden die Korrigenden bis zum Alter von 22 Jahren angeschen.

8 N.

Die Korrigenden müssen zwar streng angehalten werden, alles zu thun oder zu unterlassen, Behandlungder
was ihnen befohlen bezw. verboten wird, jedoch hat der Direktor sorgfältig darüber zu wachen,daß Korngenden.
kein Beamter einen Korrigenden durch Schimpfworte beleidigt oder thätlich mißhandelt.

Auch die Unterbeamten sind befugt, ihreu Anforderungen den gehörigen Nachdruck zu
geben, dürfen jedoch dabei die angegebenenGrenzen nicht überschreiten.
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Zehandlung der
Armen.

s 12.

Bei den Land- und Ortsarmen, welche zur pünktlichenBefolgung der durch die gegen¬
wärtige Hausordnung erlassenenVorschriftenverpflichtet sind, muß stets im Auge gehalten werden,
daß dieselbennicht zwangsweisesich in der Anstalt befinden und daß ihre, wenn auch vielfach selbst
verschuldete Hülfsbedürftigteit durch Krankheitenoder Altersschwäche hervorgerufenist.

Die Beamten sind verpflichtet, mit den Armen in freundlicher und angemessenerWeise
selbst dann zu verkehren, wenn letztere selbst ein unangemessenesBenehmen an den Tag legen
sollten. Die Beamten können denselben kleinere Verstöße gegen die Hausordnung verschiedene
Male durchgehen lassen und erst wenn sie sehen, daß ihre Ermahnungen und Rügen keine
Aenderung erzielen oder daß böser Wille vorliegt, sollen sie Anzeige erstatten.

III. Beköstigung, Bekleidung, Lagerung, Reinigung, Heizung und Beleuchtung.

8 13.

Allgemeines. Die Beköstigung,Bekleidungund Lagerung der Häuslinge, sowie die Beheizung und Be¬
leuchtung der Anstaltsräume wird durch die bezüglichenvon dem Provinzillllandtage genehmigten
Etats näher bestimmt.

s 14.

Beköstigung. Die sämmtlichen zur Bespeisung der Häuslinge zu verwendendenViktualien müssen von
durchaus guter und untadelhafter Beschaffenheit sein beziehentlichmit den von dem Landesdirektor
ausgesuchtenProben genan übereinstimmen.

Das Brot darf den Häuslinge» erst dann verabfolgt werden, wenn das Schwarzbrot
3 Tage, das Graubrot und das Weißbrot einen Tag alt geworden ist.

Auf die gute Zubereitung der Speisen muß mit äußerster Strenge gehalten und dieselbe
durch den Direktor, den Arzt und den Oekonomieverwaltergeprüft werden.

s 15.

Bekleidung. Für jeden Häusling ist eine doppelte Garnitur Kleider in Gebrauch, von welchen die
eine für die Werktage beziehentlichfür die Arbeit, die andere für die Sonn- und Feiertage
bestimmt ist.

Für die Instandhaltung und die Reinhaltung der den Häuslingen übergebenenKleidungs¬
stücke haben dieselbenselbst Sorge zu tragen. Es ist mit Strenge darauf zu halten, daß die noth¬
wendigen Reparaturen sogleich, nachdem die Schadhaftigkeit des Gegenstandes eingetreten ist, aus¬
geführt werden Hierzu kann theils die tägliche Erholungszeit, theils die vom Gottesdienste freie
Zeit an den Sonn- und Festtagen benutzt weiden. Größere Reparaturen, zu deren Ausführung
die Häuslinge nicht befähigt sind, werden auf der Schneidereiausgeführteveutl. wird das Kleidungs¬
stück auf der Kammer umgetauscht. Das nothwendige Waschen der Kleidungsstücke findet ebenfalls
in der Erholungszeit statt, auch kann hierzu ein Theil der Arbeitszeit verwendet werden.

Die beim Umtausch der Sommer- und Winterkleidung, sowie bei der Entlassung abzu¬
gebenden Kleidungsstückemüssen von den betreffenden Häuslingen rein und gut geflickt zur
Ablieferung gebrachtwerden.
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Wäsche,

Reinlichkeit,

Baden.

s 16.
An reiner Wäsche und reinen Lagerungsstücken sollen die gesunden Häuslingc erhalten:

a) jede Woche: Hemden, Taschentücher, Socken oder Strümpfe, weiße und graue
Schürzen, Handtücher,Männerhalstücher;

K) alle 14 Tage: Unterhosen(im Winter), Weiberhalstücher,Hauben;
o) alle 4 Wochen: blaue Schürzen, Unterröcke, Betttücher, Kopfkissenbczüge;
ä> nach Bedarf: Deckenbezüge, Strohsäcke,Strohkissen.

Die wollenen Decken sollen alljährlich gewaschen werden.

8 1?.
Die Aufseher und Aufseherinnenhaben darauf zu achten, daß die Hiiuslingc, sowohl was

den Körper als die Kleidungsstücke betrifft, stets reinlich sind.
Die Häuslingc müssen sich täglich des Morgens beim Aufstehen das Gesicht, den Hals,

die Arme und die Hände rein waschen, sowie das Haar kämmen und reinigen. Außerdem ist
darauf zu achten, daß die Häuslingc an jedem Samstag eine gründliche Körperreinigungvornehmen,
zu welchem Zwecke warmes Wasser nach Bedarf seitens der Revieraufsehcrzu empfangenist.

8 18.
Jedem gesundenHäusling muß alle Monat ein warmes Vollbad in den Baderäumen

der Anstalt verabreichtweiden. Die mit schmutzigen Arbeiten beschäftigten Häuslingc werden, so
oft das Bedürfniß vorhanden ist, gebadet.

Für die kranken Häuslingc bestimmt der Arzt, ob, wann und wie dieselben gebadet
werden sollen.

8 19.
Die männlichen Korrigcndcn müssen alle 8 Tage rasirt werden; die Land- und Orts-

nrmcn können den Bart nach ihrem Belieben tragen, dürfen ihn jedoch nicht verwildern lassen;
vielmehr ist derselbeebenso wie die Haare aller männlichenHäuslingc so oft als nothwendig zu
schneiden. Rastren und Haarschneidengeschieht durch dazu geeigneteKorrigenden.

Die Korrigendinnen tragen ihre Haare entweder unter einer Haube oder in 2 am
HinterkopfzusammengebundenenFlechten, Die Haare müssen glatt nach hinten und dürfen uicht
über die Stirn gekämmtsein.

8 20.
Die Reinhaltung und Lüftung der verschiedenen Räume sowie der im Gebrauch befind- Reinigungder

l'chcn Gefäße und Geräthe ist stets auf das sorgfältigstezu handhaben. ^"e-
Zimmer, Gänge und Treppen sind entweder zu bohnen oder unter Anwendung von

möglichst wenigem Wasser zu scheueru und trocken aufzunehmen
Auf den Wegen und Höfen dürfen keine Unreinlichleiten,Wasserpfützenu. s. w. geduldet,

Eis und Schnee müssenzur gehörigen Zeit weggeschafft werden.
Sämmtliche Räume der Anstalt müssen jeden Tag bis morgens 10 Uhr aufs voll¬

ständigste gereinigt sein und muß dieser Zustand im Laufe des Tages uach Möglichkeit bei¬
behalten werden.

Die Zeit des Abends von der Beendigung der Arbeit bis zum Abmarsch nach den
Schlafsälen (uergl. Tagesordnung § 63) ist zum Aufräumen und Reinigen der Arbeitsplätzeund

Rasiren und
Haarschnitt,
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der Arbeitssäle zu benutzen. Namentlich hat dieses auf das gründlichste an den Samstagen zu
geschehen und muß sich dann die Reinigung auch auf alle Arbeitsgeräthe :c. erstrecken. An diesem
Aufräumen und Reinigen haben sich alle Häuslinge, jeder für seinen Arbeitsplatz und für seine
Arbeitsgeräthe zu betheiligen, während das sonstigeAuskehren und Reinhalten durch besonders
hierzu bestimmteHäuslinge oder nach der Reihenfolge in jedem Revier erfolgt,

8 21.
Heizung. Die Ofenheizungbeginnt in der Regel mit dem 15. Oktober eines jeden Jahres und endigt

mit dem 15, April. Ausnahmen bestimmtnach der jeweiligenWitterung der Direktor. Die Heizung
der Räume muß so geregelt sein, daß in den letzterenein Wärmegrad von 15—20 Grad Celsius
herrscht,

8 22,
Spaziergang. Jeder gesunde Korrigend soll täglich wenigstens eine halbe Stunde auf einem der Höfe

der Anstalt zum Genuß der frischen Luft gefühlt werden.
Dieser Spaziergang kann mit dem Austreten zur Verrichtung der natürlichen Bedürfnisse

und mit der Zuführung zum Speisesaale verbunden werden.
Die Art und Weise, wie und wo der Spaziergang stattzufindenhat, wird für die einzelnen

Reviere durch den Direktor bestimmt.
Für die kranken Korrigenden hat der Arzt zu bestimmen,ob und wie lange dieselbenan

die freie Luft zu bringen sind.
Den Land- und Ortsarmen ist es gestattet, sich in der Mittagszeit der Werktage, sowie

während mehrerer Stunden der Sonn- und Festtage auf einem hierzu bestimmtenHofe der Anstalt
beliebig zu bewegen, Auch soll denjenigen Land- und Ortsarmen, welche sich gut führen, von
dem Direktor erlaubt werden, an Sonn- und Festtagen Nachmittags, im Winter bis 5 Uhr, im
Sommer bis 6 Uhr auch außerhalb der Anstalt Spaziergänge zu unternehmen.

IV. Arbeit, Arbeitspriimien und Beschaffungvon Genußmitteln.

8 23.
Aibeitszwang. Die gesundenHäuslinge müssen ihren geistigen und körperlichen Fähigkeiten entsprechend

auf eine thunlichstnützliche Weise beschäftigt werden.
Jeder Korrigend muß zur ununterbrochenenArbeit während der Dauer der bestimmten

Arbeitsstunden angehalten werden. Die arbeitsfähigenLand- und Ortsarmen sind verpflichtet,die
ihnen von dem Direktor übertragenen Arbeiten unweigerlichauszuführen,

8 24.

Beschäftigungsart. Für die zu wählende Arbeit ist der Zweck der Anstalt und die Wirkung der Nachhaft
vorzugsweisezu berücksichtigen.Die Detention soll die Korrigenden fähig und geneigt machen, sich
nach ihrer Entlassung aus der Anstalt durch Arbeit selbststandig zu erhalte». Beschäftigungen,die'
diesem Zweck entgegen sind, dürfen daher nicht gewählt werden, sollten sie für das finanzielle In¬
teresse der Anstalt auch noch so ersprießlich sein.

Insbesondere muß die Beschäftigung der jüngeren Korrigenden hauptsächlich als Förderungs¬
mittel eines moralischenSinnes behandelt und gewählt werden.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 18. 329

8 25.
Die Korrigenden können unter Aufsicht von Anstaltsbeamten cibtheilungsweiscaußerhalb Draußenarbeit,

der Anstalt, z. N. bei der Feld-, Wald- und Straßenarbeit, sowie in gewerblichenBetrieben
beschäftigt werden.

WeiblicheKorrigenden dürfen nur innerhalb der Anstalt beschäftigt werden. Land- und
Ortsarme, welche sich zu Feld- und Gartenarbeiten eigenen, werden in der eigenen Ockonomic verwendet.

8 26.
Die Art der Arbeit, in welcherder Häusling beschäftigt werden soll, bestimmt der Direktor. Bestimmung der

s 27.
Jedem Häusling wird, soweit es die Art der Arbeit gestattet, nach dem Arbeitstarif ein Arbeitspensum,

tägliches Maß von Arbeit (Pensum) aufgegeben. Die Körpcrbeschaffcnheit,das Alter, das früher
betriebene Gewerbe, der Grad des Geistesvermögens, die Beschaffenheit des Arbeitsmaterials und
die Werkzeuge sind neben den Vorschriftendes Arbeitstarifs für die Größe des von dem Direktor
zu bestimmendenPensums maßgebend.

, s 28.
Der Korrigcnd, welcher eine Arbeit verrichtensoll, deren er noch unkundig ist, erhält eine Lehrzeit, Steige-

Lehrzeit, deren Länge sich nach der Schwierigkeitder zu erlernenden Arbeit und der Eigenart des^^^"^^'
Lehrlings richtet. Nach Ablauf der Lehrzeit ist das Pensum der ersten Klasse, in der Regel Arbeit.
2 Monate später das der zweiten Klasse und nach Ablcmf weitererzwei Monate das der dritten Klasse
zu leisten, Zeigt der Korrigend in der Lehrzeit einen gänzlichenMangel an Fähigkeit oder Kraft
zu der ihm angewiesenen Arbeit, so muß ihm eine andere, seinen Kräften und Fähigkeiten angemessenere
bestimmt werden.

s 29.
Das für ihn bestimmtePensum muß jeder dazu angesetzteKorrigcnd bei Vermeidung einer Zwang zur Liefe.

Strafe leisten. rundes Pensums.
Die Fertigung des Arbeitspensumsdurch den Korrigenden in kürzerer als der festgesetzten

Arbeitszeit befreit nicht von der Arbeit; vielmehr muß, wenn das Pensum abgeliefert ist, fort¬
gearbeitet werden.

Die Land- und Ortsarmen müssen zwar auch zur Leistung des Pensums nach Möglichkeit
«»gehalten, können jedoch bei Nichtleistungdes Pensums außer mit Nichtgcwiihrungder Arbeits-
priimie (ot>. § 31) nicht bestraft werden.

s 30.
Für die von den Hiiuslingcn geleistete Arbeit wird denselben in der Regel eine Belohnung Arbeitsprämie.

in Form von Arbeitsprämicn gewährt. Diese Arbcitsprämien werden nicht auf Grund einer recht¬
lichen Verpflichtung, sondern aus freier Entschließung und als eine Vergünstigung in Aussicht
gestellt und auf die Namen der betreffendenHäuslingc allmonatlich in Einnahme gebucht.

Der Direktor behält bis zur erfolgten Aushändigung dieser Prämien die unumschränkte
Verfügungbezw. Bestimmung, zu welchem Zweck und unter welchen Bedingungendiese Vergünstigung
gewährt werden soll. Der Häusling erwirkt mithin einen Eigenthumsnnspruchan den Arbeits¬
prämien erst durch die erfolgte Uebergabe derselben.

42



330 40. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 18.

8 31.
Gewährungvon Arbeitsprämicn werden nur an diejenigen Korrigenden gewährt, welche das ihnen gestellte
Arbeitsprämien. P^IN voll leisten oder, falls die Stellung eines Pensums nicht thunlich ist, die ihnen aufge¬

gebeneArbeit gut und mit Fleiß verrichten. Während der Lehrzeit wird keine Arbeitsprämic
gewährt.

Die Land- und Ortsarmen erhalten für ihre Arbeiten dieselbe Arbeitsprämie wie die
Korrigenden; auch wenn sie ihr Pensum nicht voll leisten, wird ihnen für die geleistetenPensa
die Arbeitsprämie berechnet, es sei denn, daß sie aus Böswilligkeit oder Faulheit zu wenig
gearbeitet haben.

8 32.
Hohe der Urbcits- Für die Erfüllung des vollen Pensums wird eine einfache, für die Leistungen über das

vrnnne. ^^ Pensum eine erhöhte Prämie nach den Bestimmungendes Arbeitstarifs gewährt. Für Arbeiten,
welche nicht nach einem Pensum verrichtet werden können, findet die Gewährung von Prämien
nach den im Arbcitstarife enthaltenen Sätzen in der Weise statt, daß die Häuslinge bei ihrer
(Anlieferungin der Regel zunächst die niedrigstePrämie erhalten und daß das Aufrückenin eine
höhere Klasse der Arbeitsprämie durch Fleiß, Fähigkeit,Gewandhcit und gutes Betragen bedingt wird.

Die Arbeitsprämie eines sclbstständigarbeitenden Korrigenden darf im Laufe eines Jahres
den Betrag von 60 Mark nicht überschreiten.

§. 33.

Bekanntmachung Die den Häuslingen gewährte Arbeitsprämic wird durch Verlesen der Listen in den
der Prämie, einzelnen Revieren bekannt gegeben.

8 34.
Zweck und Ver« Durch die Bewilligung von Arbeitsprämicn sollen die Häuslinge zu größerem Fleiße
A/b"u"vränüe."«gespornt werden. Den Korrigenden wird hierdurch die Möglichkeitgewährt, eine kleinere Summe

Geldes zu erwerben, welche sie in der ersten Zeit nach ihrer Entlassung vor leiblicher Noth schützt
und ihnen ein ehrlichesFortkommen sichert; die Land- und Ortsarmen können ihre materielle
Lage hierdurch verbessernund sich zu Zeiten irgend einen Genuß bereiten.

Für die Korrigendenwird die Arbeitsprämie, bis sie die Höhe von 30 Mark erreicht hat,
dem Sparfonds überwiesen und bleibt dieser Betrag unter allen Umständen bis zur Entlassung
asservirt. Von der ferner bewilligten Arbeitsprämic dürfen die Korrigenden,welche der ersten Klasse
angehören, die eine Hälfte, sofern sie 2 Mark auf dcu Mouat nicht übersteigt, zur Anschaffung
der gemäß § 3? erlaubten Gegenstände verwenden; beträgt die Hälfte der Arbeitsprämie mehr
als 2 Mark, so fließt dieses Mehr mit der anderen Hälfte in den Sparfonds.

In einzelneu dringenden Fällen, wo die Unterstützung von Ehegatten, Kindern, Eltern
nnd GeschwisternNoth thut, kann mit Genehmigung des Direktors ausnahmsweise auch ein Theil
des Sparfonds noch während der Dauer der Detention des Korrigenden verabfolgt werden.

Korrigenden unter 16 Jahre« können über keinen Theil ihrer Arbeitsprämie verfügen und
es fließt dieselbe unverkürzt zur Sparpfennigkasse.

Dasselbe gilt für die Korrigenden der zweiten Klasse.
Den Land- nnd Ortsarmen wird die Arbeitsprämie ganz zur Verfügung gestellt,wenn sie

nicht vorziehen,sie ganz oder zum Theil in die Sparpfennigkassezu legen.
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8 35.
Ueber die Arbeitsprämie der Häuslingc ist ein Buch zu führen, worin jeder Arbeiter sein Buchung,

besonderesConto erhält.
§ 36.

Der Theil der Arbeitsprämie, dessen Verwendung den Häuslingen gestattet ist, soll in einem Auszahlung,
besonderen, vom Rendanten monatlich auf Grund der Arbeitsverdienst-Nachweisunganzulegenden
und zu führenden Register nachgewiesen werden.

Der Häusliug läßt diejenigen Gegenstände, welche er zu haben wünscht, wöchentlich an
einem von dem Direktor zu bestimmendenTage in das gedachte Register mit dem Geldbeträge
eintragen, worauf allein nur die Verabfolgung jener Gegenständestattfindet.

Die Verabreichung von Geld an die Korrigendcn ist verboten. Den Land- und Orts-
armen können kleinere Beträge mit Genehmigung des Direktors bei den sonntäglichen Spazicrgängcn
sowie bei Beurlaubungen ausgezahlt werden.

8 37.
Mittels des verfügbaren Theiles ihrer Arbeitsprämie dürfen sich die Häusliuge nach-Verwendungein?«

benannte Gegenständebeschaffen: beitslohneszur
ll) Weiß- und Roggenbrod,
d) Butter,
o) Käse,
<y Häringe,
e) Schmalz,
f) Kaffee und Cichorien,
ß) Schnupftabak und eventl. andere Tabake,
Ii) Wurst,
0 Obst,

K) bei der Entlassung die benöthigten Kleidungsstücke und die zur Ausübung ihres Berufs
nöthigen Arbeitsgeräte. Die Verabreichung aller anderen hier nicht aufgeführten Gegenständean
Korrigenden ist verboten, während die Land- und Ortsarmen nach Befinden des Direktors auch
noch andere Genußmittel erhalten können.

Beschaffung von
Bedürfnissen.

8 38.
Prüfung.Die Genußmittel müssen jederzeit von guter, nahrhafter, der Gesundheit zuträglichen

Beschaffenheitsein; daß dieses stets der Fall ist, haben der Direktor, der Arzt, der Oekonomie-
Verwalter, sowie der die Verkeilung beaufsichtigende Oberbeamte des Tagesdienstes sorgfältig zu
überwachen.

Genußmittel, welchenicht von jener Beschaffenheit sind, dürfen von dem Lieferanten unter
keinen Umständen abgenommenwerden.

8 39.
Die Lieferungenerfolgen auf einen die Zahl und Größe der bestelltenPortionen genau Bestellungder

bezeichnenden,vom Rendanten ausgefertigten Bestellzettel, wonach sich der Lieferant genau zu '^"""^
richten hat.

Der Lieferant hat die bei ihm bestellten Gegenständenicht unmittelbar an die Häuslingc
zu verabfolgen und darf ebensowenig außergewöhnlicheBestellungen für dieselben, von welcher

42*



332 40. RheinischerProvinziallandtag. Nr, 18.

Seite sie auch kommenmögen, ausführen. Zuwiderhandlungen hiergegen sind durch sofortigeAuf¬
lösung des Lieferungs-Ucbcreinkommcuszu ahnden.

Am Morgen des Veransgavungstagcs hat er zu einer ihm zu bezeichnenden Zeit die
bestellten Gegenstände in durchaus reinlichen Geschirren in das Pförtnerzimmcr der Anstalt
abzuliefern.

V. Pflichten der Hiiuslinge.

(Disciplinargesetze.)
8 40.

Detentionszweck. Der Korrigend befindet sich in der Anstalt, um durch Arbeit, Unterricht und Gewöhnung
an eine geordnete Lebensweisegebessert zu werden, damit er in dem Zustande der Freiheit fähig
und geneigt ist, sich durch Arbeit selbstständigzu unterhalten,

Die Anstalt und alle Vorschriften,welche darin für den Korrigcudcn gelten, haben dem¬
nach keinen anderen Zweck, als sein eigenes Wohl zu fördern.

Reinlichkeit,Ordnungsliebe, Arbeitsamkeit,Wirtschaftlichkeit, Anständigkeit in seinem Be¬
tragen, Gehorsam gegen seine Vorgesetzten,Verträglichkeit mit seinen Genossen nnd ein frommer
Sinn sind die Eigenschaften,welche der Korrigend sich in der Anstalt aneignen und in denen er
sich befestigen soll.

8 41.
Die Hiiuslinge haben sich gegen alle diejenigen, welche zu ihrer Unterweisung und Auf¬

sicht bestellt sind, wozu nicht nnr alle Ober- und Unterbeamte, sondern auch die Bedienstetender
Anstalt, die Arbeitgeber und die Privat-Werkmcistergehören, gehorsamund mit gebührenderAchtung
zu betragen,

8 42.
Sie müssen nicht nur die sie speziell angehenden Vorschriften der Hausordnung, welche

jedem Ankommenden gleich bei seinem Gintritt und außerdem am ersten Sonntage eines jeden
Monats zu verlesen sind, genau beobachten,sondern auch willig und ohne Widerrede das befolgen,
was ihnen die vorgesetzten Anstaltsbeamten außerdem aufgeben.

Gehorsam.

Kenntniß der
Pflichten und

Rechte,

8 43.
Neschwelden. Wenn ein Häusling über das Verfahren eines Beamten gegen ihn, über die Beköstigung

oder sonst irgend eine Beschwerde zu haben glaubt, so hat er das Recht, ohne sich zu streiten, zu
drohen oder gar sich zu widersetzen,seine Beschwerde bei dem Morgenrapport dem Direktor vorzutragen,
sowie ihm denn auch Gelegenheit zu geben ist, solche bei dem Herrn Landesdirektorvorzubringen.

Wird einem Häusling die Vorführung zum Morgenrapport seitens des Revieraufsehers
verweigert,so hat er das Recht, sich an den diensthabendenOberbeamten oder unmittelbar an den
Direktor bei dessen Rundgang durch die Anstalt zu wenden. In allen solchen Fallen müssen aber
diese Hiiuslinge das, was ihnen aufgegeben worden ist, bis dahin, wo eine Abänderung eintritt,
befolgen.

8 44.

G°!uch° Gesuche, welche die Hiiuslinge an die Gerichte, die Regierungeu oder an eine sonstige
Behörde zu machen haben, können mit Genehmigung des Direktors von ihnen selbst verfaßt oder
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je nach den Umständen von dem Sekretär der Anstalt zu Protokoll genommenund mit dem Gut¬
achten des Direktors weiter befördert weiden.

8 45.
Jeder Häusling muß sich der größten Reinlichkeitbefleißigen,jeden Morgen gleich nach Reinlichkeit,

dem Aufstehenund außerdem, wenn er mit schmutzigen Arbeiten beschäftigt gewesen ist, vor dem
Genuß des Frühstücks,des Mittag- uud des Abendessens sich waschen uud reinigen, in den Schlaf-
und Arbeitsräumen leine Unreinlichkeit um sich verbreiten und seine Kleider gehörig schonen,

Die Instandhaltung (Flicken) und das Waschen der Kleider muß durch die Hiiuslinge
selbst erfolgen.

s 46.
Unter sich solleil die Häusliuge still und friedlich leben, sich nicht bei der Arbeit stören, Verträglichkeit,

vielmehr sich gegenseitig zum Fleiße, zur Ordnung und zu einem sittsamen Betragen aufmuntern
und einander ein gutes Beispiel geben.

Diejenigen, welche sich hierin vortheilhaft auszeichnen, haben zu erwarten, daß ihr gutes
Netragen auf eiue oder die andere Weise, so wie es nach den Umständen am zweckmäßigsten
geschehen kann, anerkannt wird.

Wenn einem Häusling von einem anderenUnrecht widerfährt,so muß der Beleidigte zunächst
bei seinem Aufseher oder Werkmeisterklagbar werden, darf sich aber nicht selbst Genugthuung
verschaffen.

s 47.
Die ihm aufgegebeneArbeit muß der Häusling unweigerlichnach besten Kräften und den Arbeit,

ihm ertheilten Weisungen gemäß verrichten. Seine Arbeitswerkzeugehat er nach beendigter Arbeit
an dein angewiesenenOrte zurechtzulegen.

s 48.
Jeder Häusling muß mit seinen Kleidungsstücken,den Arbeitsmaterialien, Arbeitswerk- Crsatzpflicht.

zeugen, dem Anstalts-Inventar und den sonstigen ihm zu irgend einem Zweck anvertrauten
Gerathen schonend umgehen. Verdirbt er an dcuselbcu etwas aus Nachlässigkeitoder gar durch
bösen Willen, so soll er nicht nur den Schaden aus seinem Sparfonds ersetzen,sondern auch für
die bewiesene Nachlässigkeit oder Bosheit bestraft werden.

Besitzt er keinen Sparfonds, so soll der Schadenersatzauf die etwa später erzielte Arbeits¬
prämie angerechnetwerden.

s 49.
Ebenso darf kein Häusling seinen eigenen Körper beschädigenoder verunstalten. Jeder Eigene körperliche

Versuch eines Selbstmordes, in welcher Absichter auch geschehe,wird streng bestraft. °' ^'««ng.

8 50.
Gs kann den Hauslingen zwar erlaubt werden, in ihren Freistunden anständigeGesprächeFühren von G«-.

Miteinanderzu führen, sie müssen indessenauf bezügliche Aufforderung eines Beamten dieses sofort ^"^^'
einstellen.

Während der Arbeit dürfen sie nur in Bezug auf ihre Arbeiten das Nothwendigste, und
zwar leise miteinander reden, Auf den Schlafsälen soll vom Abendeinschlußbis zum Morgen-
Aufschluß größtmöglichste Ruhe herrschen. Leise, anständige Gesprächekönnen zwar, namentlich in
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der ersten Stunde nach dem Einschluß gefuhrt werden, indessen darf hierdurch Niemand belästigtoder
im Schlafe gestört werden. Auf Ersuchen der Nachtcmfseher muß auch gänzliches Schweigeueintreten.

Unanständige Gespräche,ebcnsu Singen und Lärmen aller Art sind zu allen Zeiten bei
strenger Ahndung untersagt. Auch ist es den Häuslingen verboten, das Geringstevon ihrer früheren
unerlaubten Lebensweiseoder von eigenenoder anderer Vergehen und Verbrechenzu erzählen.

§ 51.

Verhaltenm der In den kirchlichen Versammlungen sowie bei den Gebeten muß von jedem Häusling die
Kirche. ^^ Stille beobachtetund den Vorträgen der Geistlichen die gehörige Aufmerksamkeitgewidmet

werden. UnangemessenesBenehmen bei solchen Veranlassungenwird besonders streng bestraft.

8 52.
Ansprache von Es ist den Häuslingen untersagt, Fremde, welche in die Anstalt kommen,ohne Erlaubniß

Fremden. anzureden. Betteln, wenn sich ihnen eine Gelegenheit darböte, ist bei strenger Strafe verboten.

s 53.
Briefwechsel. Die Korrigeuden dürfen nur mit Genehmigung des Direktors in der Regel alle Monate

an einem Sonntage einen Brief schreiben. Der Direktor muß diese Briefe durchsehen und bestimmt
dann, ob dieselbenabgeschicktoder zu den Akten genommenwerden. Auch die eingehendenBriefe
au die Korrigeuden werden von dein Direktor erbrochen, gelesen und nur, wenn dieser kein
Bedenkenfindet, durch die Geistlichenden betreffendenKorrigenden übergeben bezw. vorgelesen.

Den Land- und Ortsarmen kaun eine unbeschränkte Korrespondenz,sofern dieselbendiese
Erlaubniß nicht mißbrauchen, zugestanden werden. Dem Direktor bleibt es jedoch vorbehalten,
von den ein- und abgehendenBriefen Einsicht zu uehmen.

s 54.
Kaupelei. Es ist den Häuslingen untersagt, von irgend einem Mitgenossen oder Beamten ohne

Genehmigung des Direktors etwas in ihren Privatbesitz zu nehmen, es sei in: Wege des Kaufes,
des Tausches, des Verscheutcns oder Verleihens, noch überhaupt irgendwie Gegenstände in Besitz
zu haben, deren Besitz oder Gebrauch nicht von dem Direktor gestattet worden ist. Wenn sie sich
etwas anschaffenwollen, was durch die Hausordnung erlaubt ist, so muß dieses immer auf die
in letzterer vorgeschriebeneWeise geschehen. Spielen um irgend einen Gegenstand ist ihnen
gänzlich verboten.

s 55.

Nes«raung««„ Die Korrigenden dürfen ebensowenig in der Anstalt als für den Fall der Entlassung
Auftragen. ^n.«M anderen MitgeuossenAufträge zur Besorgung geben, auch solche Aufträge von einem anderen

nicht annehmen und ausrichten.
s 56.

Verbleibenauf Bei den Mahlzeiten nimmt jeder Korrigend die ihm angewiesene Stelle ein und beobachtet
dem angewiesenen >,. ^>< > ^.,« , » ^ n ,

Platze. die gehurige Stille.
Beim Spazierengehen darf keiner die vorgeschriebene Ordnung überschreiten, überhaupt

darf Niemand sich von dem ihm angewiesenenPlatze oder der Beschäftigung in der Anstalt ent¬
fernen, ohne zuvor die Genehmigung eines Beamten eingeholt zu haben.

Die Land- und Ortsarmen können sich während des Spazierganges auf dem Hofe
beliebig bewegen.
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8 57.
Es ist den Korrigenden Verbote», Eisenwerk, welcher Art es auch sei, Stricke, Bänder Versteck.» uo»

oder irgend einen Gegenstand, welcher ihnen als Mittel zur Entweichungoder zu einem anderen ^"'>l«" "'-
Zwecke dienen könnte,hennlichbei sich zu tragen oder an irgend einem Orte aufzubewahren,

8 58.
Jeder Fluchtversuchsowie eine wirkliche Entweichung wird auf das Strengste bestraft. Fluchtversuch,

Der verursachteSchaden und die eventuell entstehendenTransportkosten werden aus dem Arbeits¬
verdienstedes betreffendenKorrigenden gedeckt.

8 59.
Sobald des Murgens zum Aufstehengeläutet wird, hat sich jeder Korrigend sofort von Morgen-Aufschluß,

seiner Lagerstätte zn erheben,zu waschen, sich ordentlichund vollständiganzuziehenund seine Lager¬
stätte gehörig und nach Vorschriftaufzubetten.

Kein Korrigend darf einen Mitgeuossen mit dem Bettmachen beauftragen. Ein jeder
Korrigend hat sich mit dem Anziehen, Waschenund Bettmachen so einzurichten,daß er spätestens
in einer Viertelstunde nach Aufschluß damit fertig ist.

Den Land- und Ortsarmen wird hierin etwas mehr Freiheit gewährt, sie müssen aber
bis zum Beginn ihrer Arbeitszeit die vorbezeichneten Geschäfteordnungsmäßig erledigt haben.

8 60.
Sobald der Korrigend des Abends in den Schlafsaal geführt ist, hat er sich an sein Bett MendMnschlnß.

zu begeben, sich sogleich bis auf das Hemd zu entkleiden und das ihm angewiesene Lager einzu¬
nehmen. Das unnöthigc Verlassen des Bettes, sowie das Aufnehmen eines anderen in dasselbe
ist bei Strafe verboten. Seiner natürlichen Bedürfnisse muß sich der Korrigend thunlichst vor
dem Schlafengehenentledigen. Den Land- und Ortsarmen werden schon zeitiger die Schlafräume
zugänglich gemacht,so daß sie cventl, schon vor dem allgemeinen Einschluß sich zu Bette legen können,

8 61.
Wenn Feuer ausgeblochenist, hat im allgemeinen jeder Häusling vorläufig an dem Orte Feuersgefuhr.

Wo er sich befindet, zu verbleiben und die Anordnungen der Anstaltsbeamtcn abzuwarten.

8 62.
Jede böswillige vorschriftswidrigeHandlung seiner Mitgeuossen hat der Häusling nicht Verhinderung

nur nach Kräften zu hindern, sondern auch den Vorgesetztenanzuzeigen. Unterläßt er diese An- ""boten« Hand¬
zeige und gelingt dadurch das böse Vorhaben des anderen, so soll er als Theilnehmer betrachtet
werden und angemessene Strafe erleiden.

VI. Tagesordnung.

8 63.
Das Aufstehen, Arbeiten, Speisen, Schlafengehen der Korrigenden richtet sich nach fol¬

gender Ordnung:
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Jahreszeiten und Tage Aufstehen Zur
Arbeit

Mittag¬
essenund

Orholungs-
zeit

Zur
Arbeit

Be¬
endigung
der Arbeit

Schlafen¬
gehen

Morgens Mittags Nach¬
mittags

Abends

^ 8 v An den 5 ersten Werktagender Woche
8" „ Samstagen .......
^ A 1 „ Sonn- und Festtagen ....

4'/«
4'/«
5°/<

5
5

12—1
12—1
12—1

1
1

6«/4
4 l/2 6'/4

6'/4

^ ^ An den 5 eisten Werktagender Woche
Z«! „ den Samstagen und dem Tage

ZR 1 „ Sonn- und Festtagen ....

5'/«

5'/2
5«/4

6

6

12—1

12—1
12—1

1

1

6 «/4

4»/, 6'/.
6 l/4

Die Land- und Ortsarmm stehen an den Werktagen im Sommer um 5 im Winter um
6 Uhr Morgens auf und gehen um li resp. 7 Uhr bis 11 Uhr Morgens, sowie von 1-6 Uhr
Nachmittags, an den Samstagen und dem Tage vor Weihnachten bis 4^ Uhr zur Arbeit.
Die Zeit des Schlafengehens ist dieselbe wie bei den Korrigcnden.

8 64.
Unterbrechungder Zur Einnahme des Morgen- und des Abendessens,sowie zum zweiten Frühstück und zum

Arbeitszeiten.Vesvmi wird die Arbeit zu den hierfür festgesetzten Zeiten um je l/4 Stunde unterbrochen.
Zur Verrichtung der natürlichen Bedürfnisse werden die Hauslinge alle 2—2'/2 Stunden

zum Austreten geführt, und wird hiermit für die Hauslinge derjenigen Reviere, deren Apartcmeuts
nicht unmittelbar nn oder in den Arbeitsstilen liegen, die allen Häusliugen zustehendeBewegung
im Freien verbunden.

Den übrigen Hauslinge» wird zu dem letzteren Zweck eine besondere Pause von '/« —^
Stunden gewählt.

VII. Disciplinar-StraMe.
s 65.

Die Disciplinargewalt über die Korrigenden und Landarme übt allein der DirektorDisciplinargewalt

^K°3gmd7n u?n°ch den Bestimmungendieser Hausordnung aus.
Landarme.

Disciplinarstrafen
8 66.

Gegen Korrigenden sind folgende Disciplinarstrafen zulässig:
1. Entziehung der Erlaubniß, Besuche zu empfangen oder Briefe zu wechseln bis auf die

Dauer von drei Monaten.
2. Entziehung der Bücher und Druckschriften weltlichenInhalts bis auf die Dauer von

vier Wochen.
l^, Entziehung der Bewegung im Freien bis auf die Dauer einer Woche.
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4. Entziehung der Verfügung über die Arbeitsbelohnungbis auf die Dauer von drei
Monaten.

5. Entziehung der Arbeitsbelohnungbis zum Betrage der letzten drei Monate.
6. Entziehung des Bettlageis bis zur Dauer einer Woche.
?. Kostschmälerung, welche bestehenkann in der Entziehung der warmen Morgen-, Mittag-

oder Abendtost,oder in Beschränkung der Kost auf Wasser und Brod. Die Schmälerung
darf nur einen um den andern Tag zur Anwendung kommen und nicht über eine
Woche ausgedehnt werden.

Bei Wasser und Brod ist die täglicheBrodportion für Männer auf mindestens
750 ^r, für Weiber auf 500 ßr zu bemessen.

8. Einfacher Arrest bis auf die Dauer von sechs Wochen.
Er wird in einer Zelle verbüßt unter Entziehung der Arbeit, der Bücher

weltlichenInhalts und Beschränkuugder Kost auf "/< der hausordnungsmäßigenPor¬
tion. Der Bestrafte darf die Zelle nur zur hausordnungsmäßigen Bewegung im
Freien verlassen.

9, Mittelarrest bis auf die Dauer von sechs Wocheu. Er wird in den Strafgelassen der
Anstalt vollstreckt unter Entziehung der Arbeit und der Bücher weltlichenInhalts; er
wird geschärft durch harte Lagerstätte (Pritsche) und Beschränkuugder Kost auf Wasser
und Brod (Nr. ?), Am vierten, achten, zwölften und von da ab an jedem dritten Tage
ist die hausordnungsmäßige Kost und Bewegung im Freien, Strohsack, Kopfkissen und
Lügeideckeauf der Pritsche zu gewähren. Der Bestrafte darf die Arrestzelle nur an
den schiirfungsfreien Tagen zur Bewegung im Freien verlassen,

10. Strenger Arrest bis auf die Dauer von vier Wocheu. Er wird vollzogen wie der
Mittelarrest unter Verdunkelung des Strafgelasses, die an den schärfuugsfreieuTagen
wegfällt.

I I. Fesselung bis zur Dauer von vier Wochen; sie kann geschehen an den Händen durch
einfache Handschellenoder Handschellenan einer 50 oiu langen eisernen Stange; an
einem Fuße oder au beiden Füßen durch Beinschellen mit Kette; oder an Händen und
Füßen zugleich. Die Fesselungswcrkzeugemüssen von der Aufsichtsbehördenach An¬
hörung des Arztes genehmigt sein.

Die Hände auf dem Rücken oder die Füße so eng zu fesseln, daß der
Gefesselte am Gehen gehindert wird, ist unzulässig.

Fesselungdarf wegen Vergehen gegen den Arbeitsbetriebnicht verhängt werde».
Der Gefesselteist in Einzelhaft zu halten.

Gegen Korrigenden, welchedas 18. Lebensjahr noch nicht vollendethaben, ist
Fesselung und strenger Arrest überhaupt uicht, einfacher und Mittelarrest nur bis auf
die Dauer von 4 Wochen zulässig. Wegen Schulvergehen können gegen sie die in
der Schule üblichen Zuchtmittcl angewendet werden.

Die Strafen unter 1-4, ebenso Arrest (8-10) und Fesselung (11) können miteinander
verbunden werden; mit den Arrcststrafen und der Fesselung ist die Entziehung der Erlaubniß,
Besuche zu empfangen und Briefe zu wechseln (Nr. I), der Verfügung über die Arbeitsbclohnung
(Nr. 4) und der Arbeitsbeluhnung (Nr. 5) wenigstens für die Dauer der Strafe zu verbinden,

Arrest und Fesselung dürfen gegen dieselbe Person erst wieder verhängt werden, wenn seit
der letzten derartigen Strafe sieben Tage verflossen sind.
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8 67.
S'ch"""ss'naß< ^ Sicherungsmaßregeln gegen einzelne Korrigcnden sind zulässig:

1. Einzelhaft bis auf die Dauer eines Jahres.
2. Einsperrung in ein Stmfgelaß bis auf die Dauer von 14 Tagen.
3. Einsperruug in die Tobzelle bei Wuthausbrüchcn mit Toben und Schreien oder Zer¬

stören von Gegenständen bis zur Beruhigung. Ist dieselbe nach Ablauf von 3 Tagen
nicht eingetreten, so bestimmt über das weitere Verbleiben in der Tobzelle der Arzt.
Die Tobzellebesteht aus einem festen Einzelgelaßmit unzerbrechlichem Fenster und glatten
Wänden, aus welchemalle beweglichenGegenständeentfernt sind. Im Einverständnisse
mit dem Arzte kann sie in einzelnen Fällen verdunkelt werden.

4. Fesselung wie im §66 Nr. 11 nach einem Flucht- oder Selbstmordversucheoder nach
einem thätlichen Angriffe auf Beamte oder andere Personen, bis auf die Dauer von
3 Monaten.

Die Fesselung ist auch zulässig, wenn der Korrigcnd auf dem Transporte einen
Fluchtversuchoder thätlichen Angriff gemachthat.

5. Anlegung der von der Aufsichtsbehörde nach Anhörung des Arztes gebilligtenZwangs¬
jacke zur Bewältigung augenblicklichenthätlichen Widerstandes bis der Widerstand
gebrochen ist, jedoch nicht über die Dauer von 6 Stunden. Der Gefesselte ist in einem
abgesondertenRaume unterzubringen.

8 68.
Verhängungund Die Disciplinarstrafen und Sicherungsmaßrcgeln werden vom Direktor nach Anhörung

des Korrigenden verfügt. Der Thatbestand und die Verfügung ist in die Personalakten einzutragen.
Sicherungsmllß- Soll Mittelarrest die Dauer von 4 Wochen,strengerArrest und Fesselung die Dauer von 14 Tagen

"U°l"' übersteigen,so ist die Genehmigungdes Landesdirektorsunter Beifügung einer gutachtlichen Aeußerung
der Veamten-Eonferenzund des Austaltsarztes einzuholen.

Im Arrest, in der Tobzelle uud in Fesseln Befindliche sind täglich wenigstens einmal
vom Obemufseher (Obercmfseherin)zu besichtigen;der Befund ist dem Direktor zu melden; körper¬
liche Beschädigungenoder Krankheitserscheinungensind dem Arzte anzuzeigen. In die Zwangsjacke
Gesteckte sind sorgfältig zu beobachten; die Zwangsjackeist abzunehmen,wenn von ihrer längeren
Anordnung Gefahr für Gesundheit und Leben des Gefesseltenzu besorgen ist.

Alle verfügten Disciplinarstrafen und Sicherungsmaßregeln sind in einem Heft einzutragen,
welches monatlich abgeschlossen und dem Landesdirektorzur Prüfung eingereicht wird.

Bei jeder Besichtigungder Anstalt durch die vorgesetzteBehörde sind die Personalakten
der seit der letzten Besichtigungmit strengem Arrest von mehr als ? Tagen, Fesselung, Tobzelle
oder ZwangsjackeBelegten vorzulegen. Daß dies geschehen, ist in den Akten zu vermerken.

s 69.

Arz?""^Ve? ^ ^"hangung der in s 66 unter Nr. 6 bis 11 aufgeführten Disciplinarstrafen und
hängung von Dis-"^ l" s 6? genannten Sicherungsmaßregeln ist dem Arzte alsbald unter Vorlage der Personal-

mitzutheilen; daß dies geschehen, ist in den Akten ersichtlich zu machen. Etwaige Bedenken
regeln. ^" den Vollzug hat der Arzt innerhalb 24 Stunden zu erheben. Wahrend der Dauer der

Strafen und Sicherungsmaßregelnhat er die davon Betroffenen zu besuchen;hält er die Fortdauer
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der Strafe oder Sicherung für gesundheitsschädlich,so hat er den Direktor ungesäumt davon in
Kenntniß zu setzen. Am Tage nach Verbüßung einer strengen Arrcststrafeoder Fesselung von mehr
als ? Tagen, dem Verlassen der Tobzellc und der Abnahme der Zwangsjackehat der Arzt den
Korrigenden zu untersuchen,

Disciplinarstrafen und Sicherungsmaßregeln gegen körperlich Kranke, Geistesschwache,
Epileptische,Geistesgestörte, bedürfen der Zustimmung des Arztes, Der Arzt hat seine Bedenken
und Befunde in die Personalakten einzutragen.

8 70.
Begeht eiu Korrigend eine Handlung, welche unter die Strafgesetze fällt, so ist sofort Verfahrenbei

der Thatbestand schriftlich festzustellen, und die Verhandlung der Staatsanwaltschaft zu übersenden, ^"^"^Stra?
Die geeignetenMaßregeln, um die Verdunkelungdes Thatbestandes zu verhindern, sind gesehe fallen,

vom Direktor zu treffen; unter Umständen ist der Thäter bis zum Eingange der Entscheidungder
Staatsanwaltschaft in Einzelhaft oder Sicherungsarrest zu bringen, (8 6? Nr, 1, 2,)

Im Laufe der gerichtlichen Untersuchungdarf gegen die Angeschuldigtenein Disciplinar-
verfahren wegen der nämlichen Handlung nicht stattfinden.

Vergehungenund Uebertrctungen,welche nur auf Antrag verfolgt werden (88 61—65 St, G,B)
können, wenn ein Strafantrag nicht gestellt ist, ohue Strafanzeige disciplinarischgeahndet werden.
Wird die strafrechtlicheVerfolgung der Handlung abgelehnt, so kann das Disciplinarverfahren
eintreten. Ist wegen der strafbaren Handlung eine richterliche Vernrtheilung ergangen, so ist von
einer Disciplinarstrafe abzusehen; wird auf Freisprechungerkannt, so ist ein Disciplinarverfahren
nur insoweit zulässig, als die Handlung an sich und ohne ihre Beziehung zu dein gesetzlichen That¬
bestände der Uebertretung, des Vergehens oder Verbrechens, welche den Gegenstand der Unter¬
suchungbildete, eine Verletzungder Hcmsordnuug enthält.

8 71,
Gegen Land- und Ortsarme komme,, als Strafen nur die im § 66 Nr. 1—5 aufgeführtenDisciplinarstrafen

und einfacher Arrest bis auf die Dauer vou 14 Tagen (Nr. 8), von den Sichcrungsmaßregelnnur maßre^ew^n
Einzelhaft bis auf die Dauer von 3 Monaten, und die Tobzelle (8 6? Nr. 1 und 3) in Anwendung, Land- und Orts¬

arme,

VIII. Sittliche und religiöse Besserung.
§ 72.

Die zur sittlichen und religiösenBesserung der Korrigeuden in der Anstalt bestehenden Allgemeines.
Einrichtungen sind:

Die seelsorgerischeThätigkeit der Anstaltsgeistlichen,die Feier der Sonn- uud
Festtage, die Anstaltsschulefür mäunliche und weibliche Korrigenden, die Benutzung der
Bücher erbauenden, belehrendenund unterhaltenden Inhalts.

8 ?3.

An jedem Sonn- und Feiertage wird für die Häusliuge beider christlichen Confefsiouen Gottesdienste.
Vormittags und Nachmittags Gottesdienst gehalten.

An jedem Werktage ist des Morgens eine heilige Messe,
43'
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An den ersten 6 Freitagen in der Fastenzeit wird Morgens für jede der beiden Con-
fessioneu ein Fasten- oder Pasfionsguttcsdienst gehalten. Außerdem findet für die Evangelischen
Abends vor Weihnachten und für beide Eonfessionen am Abend vor Neujahr eine kirchlicheFeier statt.

Dem gemeinschaftlichen Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen haben sämmtliche
Häuslinge beizuwohnen,sofern nicht eine Erkrankungdie Theiluahme uuthunlich macht.

8 ?4.

«eichte und Aus- Die Häuslinge katholifcher Eonfession,welche sich hierzu melden, haben an den Samstagen
^«llung des hl. sowohl, wie an den Vortagen der Feste Gelegenheitzur Beichte und können diese ans ihren Wunsch

nnch bei einem anderen, als dem Anstaltsgeistlichenablegen. Darauf folgenden Tags ist denen,
die gebeichtet haben, Gelegenheit geboten, zum Tische des Herrn zu geheu.

Für die Evangelischenfindet die öffentliche Feier des heiligen Abendmahles in der Regel
jährlich viermal statt, nämlich zu Weihnachten,Ehnrfreitag, Pfingsten und am Reformationsfeste.
Derselben geht eine öffentliche Porbereitung voran. Die Feier wird vorher mit der Aufforderung
angekündigt,daß diejenigen,welche theilnehmenwollen, sich zu melde» haben,

s ?5,

Feiertage. ^ ökl Anstalt gelten als Feiertage außer den Sonntagen:
2) der Neujahrstag,
K) der Charfreitag,
c) der Ostermontag,
ä) Christi-Himmelfahrl,
«) der Pfingstmontag,
t) der Büß- und Betwg,
ß) die beiden Weihnachtsfeiertage,
K) Kaifers-Geburtstag,
i) das Fest der heiligen drei Könige (0, Januar),

K) Maria Reinigung (2. Februar),
1) Maria Verkündigung (25, März),

iu) das Frohnleichnamsfest,
n) das Fest der heiligen Apostel Petrus und Pcmlns (29, Juni),
o) Allerheiligen(l. November) und
p) Maria Empfängniß (8. Dezember),

An den vorgenannten Tagen haben die Katholiken Vor- und Nachmittagsguttesdicnst,die
Evangelischennur an den unter u, bis ii aufgeführtenTagen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertageund an den unter »,, o, e und I» genannten Tagen fällt
der Nachmittagsgottesdienst für beide Coufesfioncu aus. An den nur katholischen Festtagen wird
den Evangelischenwährend des Gottesdienstes der Katholiken aus einem Erbauungsbuche vorgelesen.

Außer den vorerwähnten Tagen feiern die Israeliten:
»,) Purim l Tag,
d) Passah 4 Tage,
0) Wochenfest 2 Tage,
<l) Neujahr 2 Tage,
«) Versöhnung 1 Tag,
1) Laubhüttenfest4 Tage,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 18. 341

8 76.

Die Sonn- und Feiertage sind zu den öffentlichen Gottesvcrehrungen,zum Unterricht,sowie
zur Erholung und allgemeinenMusterung der Hänslinge bestimmt, An dieseu Tagen ruht jedwede
Arbeit mit Ausnahme der für den Anstaltshaushalt dringend nothwendigen, sowie solcherplötzlich
eintretenden Arbeiten, welche nach dem Urtheile des Anstaltsdircktors nicht aufgeschoben werden
können.

Welche Arbeiten als für den Anstaltshaushalt dringend nothwendiganzuseheusind, bestimmt
der Landesdirektor.

Es ist aber stets im Auge zu halten, daß diese Arbeitenauf das Nothwendigstezu befchräuken
sind, sowie ferner, daß ein möglichsterWechsel in den Personen hierbei eintreten und jedem Häus-
ling der Besuchdes Gottesdienstes seiner Confessionermöglicht ist.

Sonntags-
Heiligung.

8 7?.

Die innerhalb der Anstalt beschäftigtenKorrigendcn empfangen, nach den GeschlechternReiigionsunter-
und der Confession getrennt, durch die Geistlichen je zweimal wöchentlicheine Stunde Unterricht
in der Religion.

Korrigcnden,welche nachweislichnoch nicht confirmirt oder zur ersten heiligen Communion
geführt sind, werden durch besonderenReligionsunterricht zu diesem wichtigenLcbcnsereignissc vor¬
bereitet uud darnach zur ersten h. Communion geführt refp. confirmirt.

8 78.

Sowohl in den Abtheilungen der gesunden, als in denen der kranken Häuslinge sollen
Morgens nach dem Aufstehen,vor und nach dem Genusse jeder Mahlzeit und vor dem Schlafen¬
gehen angemessene Gebete verrichtetwerden.

Hieran nehmen sämmtlicheHäuslinge ohne Unterschied der Confessiontheil.

Gebete.

8 79.

Häuslinge» jüdischen Glaubens soll gestattet werden, sich an den christlichen Sonn- und
Feiertagen, sowie an den jüdischen Festtagen in einem besonderenZimmer zu versammeln,um die
vorgeschriebenenAbschnitte ihrer Gesetz- und Psalmbücherzu lesen. Zu diesem Behufe muß die erforder¬
liche Anzahl solcher Bücher immer vorräthig sein.

Jüdische
Andachten.

8 80.

Die noch schulbedürftigenKorrigcnden werden in besonders dazu eingerichteten, mit den
nöthigen Schulgeräthen versehenenZimmern unterrichtet. Die Geschlechter müssen auch beim Schul¬
unterricht stets von einander getrennt bleiben.

Schule,

8 81.

Die Privaterbauung durch Lesen in der Bibel bezw biblischen Geschichteoder einem, ^/^tzung
sei es mitgebrachten, sei es vom Geistlichen ihm ausgehändigten Andachtsbuchesoll einem jeden buchein, '
Korrigcnden an den Sonn- und Festtagen und in den nicht zur Arbeit bestimmten Stunden
freigestellt sein.
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IX. Behandlungder Kranken.

8 82.
Krankmeldungen, Die Aufseher, Aufseherinnen und Werkmeistersind dafür verantwortlich,daß Unpäßlichkeiten

der Hauslinge, wenn sie nur irgend bedeutend erscheinen, dem Arzte ohne Verzug angezeigt weiden.
Außerdem soll es jedem Hausling freistehen, sich dem Arzte bei dessen täglichem Morgenbesuchin
der Anstalt vorführen zu lassen.

8 83.

Entscheidung über Ob ein Hausling krank ist, ob er im Lazarett) oder im Revier zu behandeln ist und
Kranksein. ^„^ h^ Behandlung aufhören soll, ist von der Entscheidungdes Arztes abhängig.

Ueber die Art der Behandlung in medizinischer und diätetischer Beziehung können allein
die Rücksichtender Wiederherstellung der Gesundheit uach dem pflichtmäßigen Ermessen des
Arztes entscheiden.

8 84.

Lazarethe. Für die krankenHauslinge müssen zwei besondere üazarethe, das eine für die Männer,
das andere für die Weiber bestehen. In den Lazarethen werden die Kranken nach den Haupt-
trcmkheitsformenvon einander getrennt. Besonderszu trennen sind die von ansteckenden Krankheiten
Befallenen, die Tuberculosen und die jugendlichen(Isolirten),

8 85.

Beköstigung. Die Beköstigung der Kranken erfolgt je nach den Anordnungen des Arztes nach dem
Speise-Etat für Kranke.

Arbeit, Soweit der Gesundheitszustandder Kranken eine Beschäftigungzuläßt, soll darauf Bedacht
Behandlung, glommen werden, ihm eine solche zuzuweisen. Falls nicht aus Krankheitsrücksichten Abweichungen

von den allgemeinen Vorschriftenüber die Behandlung der Hauslinge nothwendig werden, bleiben
letztere auch für die Kranken geltend, weshalb in disciplinarischcrBeziehung dieselbe Strenge zu
beobachtenist.

8 8?,

Geisteskrankheiten. Geisteskrankesind, sobald sie als solche erkannt werden, unter Beobachtung der gesetz¬
lichen Vorschrifteneiner Irrenheil- oder Irrenpflegcanstalt zu überweisen.

8 88.

AnsteckendeKrank- Bricht eine ansteckende Krankheit in der Anstalt aus, so muß der Arzt mit dem Direktor
gemeinschaftlich sofort die zur Hemmung des Uebels erforderlichenVorkehrungen treffen und hat
letzterer dem Landesdirektor Anzeige zu machen.

Dasselbe gilt, wenn ansteckende Krankheiten in der Nahe der Anstalt oder in der Nähe
der Orte, wo sich Draußcn-Eommandos befinden, auftreten. Sobald in der Anstalt oder in der
Nähe derselbenoder in der Nütze der Orte, wo sich Draußen-Eommcmdosbefinden, Blattern aus¬
brechen,müssen die Hauslinge geimpft werden.
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8 89.
Die Kleidungsstücke und das Bettzeug der Kranken sind nach Bedürfniß zu wechseln und Kleidungsstücke

. >. ^. . ^ . > >. ^ und Nettzeug,
von denen der Gesunden getrennt zu reungen nnd zu waschen.

Diejenigen Sachen, welche mit der Krätze oder mit sonstigen ansteckendenKrankheiten
behaftete Personen im Gebrauch gehabt haben, sind nach Anordnung des Arztes gehörig zu
desinfizircn und abgesondertvon allen übrigen zu reinigen. Wenn der Arzt solche Sachen für
nicht rcinigungsfähig erklärt, so müssen sie verbrannt werden.

X. Geburten und Todesfälle.

8 90.
Wird eine Korrigcndin im Zustande der Schwangerschaft in die Anstalt eingeliefert, so Einliefernngvon

ist bei der betreffenden KöniglichenRegierimg der Antrag auf Benrlaubung oder Entlassung so Schwangeren,
rechtzeitig zu stellen, daß die Entbindung womöglichnicht in der Anstalt erfolgt.

8 91.

Wird eine, in: schwangeren Zustande eingelieferte Korrigcndin in der Anstalt entbunden, Anzeige über statt-
so hat der Anstaltsarzt dem Direktor und dem betreffendenGeistlichen sofort unter Angabe der °^°"° „^
Stunde und des Tages der Gebnrt schriftliche Anzeige zu machen. Diese Anzeige wird zu den
Personalakten genommenund die Entbindung der betreffendenLandespolizeibehördcberichtet.

Ebenso hat der Anstaltsarzt dem Standesamt von Freimersdorf innerhalb der gesetzlichen
Frist durch die Hand des Direktors die vorgeschriebene Anzeigezu erstatten.

8 92.

Stirbt ein Häusling in der Anstalt, so bleibt er in dem Krankenzimmerso lange, bis Aerztliche Unter-
d« Arzt sich von dem wirklichen Tode überzeugt hat, in welcherBeziehung von demselben alles ^""^en^° ^'
ihm nothwendig Erscheinende angeordnet werden muß, um sich von der Gewißheit des erfolgten
Todes zu überzeugen.

Sodann wird der Todte in die Leichenkammer gebracht.

8 93.
Der Anstaltsarzt zeigt den Tod nach Stunde und Tag mit der Bemerkungder Todesart Anzeigen,

sofort schriftlich dem Direktor und dem betreffendenAnstaltsgcistlichenan.
Diese Anzeige hat der Direktor spätestens an dem dem Todestage folgenden Werktage bis

12 Uhr Mittags dem Standesbeamten von Freimersdorf zuzustellen.
Der Tod wird in den Personalakten des Verstorbenen vermerkt und der Landespolizei¬

behördebeziehentlichdem Landesdirektoraugezeigt. Ebenso ist davon die Heimathsbehörde behuss
Mittheilung an die Anverwandten unter Angabe der Hinterlassenschaft des Verstorbenen zu
benachrichtigen.

8 94.
Die Leichen der Korrigenden, sowie derjenigen Armen, welche schon eine korrektionellcAblieferungder

Nachhaft,Zuchthaus oder längere Gefängnihstrafen verbüßt haben,*werden an die Anatomie der ^N^"e"°
Universität zu Bonn abgeliefert.
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Von dieser Ablieferung sind ausgeschlossen die Leichen solcher Hänslinge, deren Verwandte
derselbenwidersprechen und die Beerdigung der Leiche auf ihre Kosten übernehmen. Ferner sind
davon auszuschließendie Leichenderjenigen Personen, welche an ansteckenden Krankheitengestorben
sind, oder welcheaus irgend einem Grunde auf besoudcrcAnordnung des Direktors nicht an die
Anatomie abgeliefert werden sollen.

Solche Leichen, sowie die der unbestraftenArmen, werden unter Beachtungder polizeilichen
Vorschriftenauf dem Kirchhofeder Gemeinde Brauwcilcr beerdigt. ,

8 95.
Leichenfeier. Vor dem jedesmaligen Transport der Leichen zur Anatomie wird an oder in der

Leichenkammer von dein betreffendenGeistlichen in Gegenwart von 2U bis 30 Hciuölingen des¬
jenigen Reviers, welchen, der Verstorbenezuletzt angehört hat, eine Leichenfeier abgehalten.

Bei der Beerdigung auf dem Kirchhofe zu Brauweiler wird die Leiche uou 20 bis 30
Häuslingen desjenigen Reviers, welchem der Verstorbene angehört hat, begleitet.

Die Leichenfeier wird dann auf dem Kirchhofe abgehalten.

8 96.
Beerdigungskosten Zur Beschaffung des Sarges und Bestreitung der Beerdigungskostenwird zunächst der

und Nachlaß. I^ckM des Verstorbenen verwendet. Reicht derselbe dazu nicht aus und wird seitens der An¬
gehörige!! nicht für die Beerdigung gesorgt,so übernimmt die Anstalt resp, der Land- oder Orts-
armenvcrband die Kosten.

Der Nachlaß der Verstorbenenwird, nachdem die Forderungen der Anstalt gedeckt sind,
dem rechtmäßigenErben desselbenüberlassen. Sind solche nicht zu ermitteln, so fällt der Nachlaß
der Anstalt zu. Der Sparfonds fällt in allen Fällen an die Anstalt zurück.

s 97.
Besondere Todes- Wenn ein Häusling durch Gewalt, Zufall, Selbstmord oder auf unbekannte Art ums

falle. ^h^ tummt, so muß der Transport der Leiche nach Bonn bezw. die Beerdigung derselbenbis
nach Besichtigung der Leiche durch das zuständige Gericht bezw. so lange ausgesetzt werden, bis
die Genehmigung zur Beerdigung ertheilt ist.

Der Direktor hat sofort (durch die Hand des Bürgermeisters von Freimcrsdorf) der
KöniglichenStaatsanwaltschaft zu Köln Nachrichtzu geben. Der Körper wird so aufbewahrt, daß
er nicht schneller als gewöhnlichzerstört werden kann.

XI. Ueberweisung an den Ortsarmen-Perband,Detentions-Perliingernngennnd
Entweichungen.

8 98.

Neberwcifung an Wird bei der Anlieferung oder im Laufe der Detention durch den Anstaltsarzt festgestellt,
°"Verband"°" bcch der Korrigcnd den Detentionszweckwegen eines körperlichen oder geistigenGebrechens,wegen

Krankheit oder Altersschwäche oder aus sonst einem Grunde nicht erfüllen kann, so hat der Direktor
unter Vorlage des von dem Anstaltsarztc abgegebenenGutachtens die Entlassung desselben aus
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der Detention zu beantragen Ist die Entlassung genehmigt,so regelt sich die weitere Behandlung
der zu entlassendenPerson nach dem Gesetz über den Unterstützungswohnfitz.

In gleicher Weise ist zu Verfahren,wenn Korrigendcn nach Ablauf der ihnen auferlegten
Nachhaft seitens des Anstaltsarztes als krank oder als hülfsbedürftig bezeichuet werden.

§ 99.
Einige Zeit vor Ablauf der ursprünglich festgesetzten Nachhaft wird gelegentlichder Detentwns-

Zusammenkunftder Oberbeamten darüber Nefchlutzgefaßt, ob und welcheDetcntionsverlängerung ^
5ür diejenigen Korrigendcn,über welche die Detentionsbefugniß noch nicht abgelaufen ist und welche
sich während der ihuen auferlegten Nachhaft nicht zur Zufriedenheit geführt und keine Besserung
gezeigt haben, zu beantragen ist.

Die Beschlüsse sind durch den Direktor der Landespolizeibehörde zur Entscheidung vorzulegen.

8 100.
Entweicht ein Korrigend, sei es aus der Anstalt oder von der Beschäftigungim Freien, SteÄbnefUcheV«°

so wird zunächst die stcckbrieflicheVerfolgung durch den Direktor veranlaßt und der betreffenden b^O,,t>vcich>,ngen.
Landespolizeibehördevon der EntweichungAnzeige gemacht.

Ueber die Art der Entweichung muß ciu Protokoll aufgenommen werden, welches in
Urschrift bei den Akten des Entwichenenverbleibt. Abschrift des Protokolls ist dem Landesdirektor
vorzulegen, damit dieser beurtheilen kann, ob etwa gegen einen Beamten wegen Pflichtverletzung
disciplinarischoder gerichtlich einzuschreiten ist.

Gleichzeitig ist dem Landesdirektor zu berichten, daß die Anzeige an die Landespolizei¬
behörde und die steckbricflichcVerfolgung stattgefundenhat.

8 101.
Die Entwichenenverlieren ihren in der Anstalt erworbenen Sparfonds (nicht die mitge- Folgen für die

brachten Bekleidungs- le. Stücke), welcher auch in dem Falle, wenn sie zwangsweiseoder freiwillig "^'" ^"'
in die Anstalt zurückkehren, der Anstaltskasseanheimfällt. Für den der Anstalt zugefügten Schaden
(an Gebäulichkciten,Kleidern, Porto und Transportkosten :c.) kann der Korrigend nach seiner
Wiedereinlieferungverantwortlich gemachtwerden.

§ 102.
Entweichtein Land- oder Ortsarmer aus der Anstalt, oder kehrt derselbe innerhalb 3 Tagen Vntweichung^on

von dem ihm gewährten Urlaub oder Ausgang nicht zurück, so muß bezügliche Anzeige an den"
Landesdirektorund, wenn es sich um Ortsarme handelt, auch dem betreffendenOrtsarmenverband
gemacht weiden.

Wegen der Mitnahme der Anstaltskleider kann Strafcmtrag wegen Unterschlagung oder
Diebstahl gestellt werden.

Falls ein solcher Armer freiwillig zur Anstalt zurückkehrt, oder sich zurückbringenläßt,
muß die Wiederaufnahmebei dem Landesdirektornachgesucht werden. Die vorlänfige Wiederauf¬
nahme kann der Direktor gestatten.

44

Land' oder Orts»
armen.



346 40. RheinischerProvinziallandwg. Nr. 18,

XII. Entlassungen.
8 103.

Entlassung. Wenn die von der LandespolizeibehördefestgesetzteDauer der Nachhaft abgelaufen ist,
gelangt der Korrigend zur Entlassung. Kann ein Korrigend wegen Krankheit nach dem Gutachten
des Anstaltsarztes ohne Nachtheil für seine Gesundheit an dem bestimmtenTage nicht entlassen
werden, so verbleibt er in der Anstalt und wird dem Ortsarmenverbandc überwiesen, (etr. tz 98,)

8 104.
Auszahlungder Die von den Korrigendcn ersparte Arbeitsprämic ist abzüglich des erforderlichen Reise-
Arbciwpramw. ^ Zehrgeldes nach dem Ermessendes Direktors der Ortspolizeibchörde, dem Ortsgeistlichcn,den

Gcfängnißvercinen, oder dem etwa ermittelten Arbeitgeber :c, zur Auszahlung in angemessenen
Raten zu übersenden.

Um die Entlassenen vor Mißbrauch des ihucn zugewiesenen Reisegeldeszu wahren, sind
denselbennach Möglichkeitdurch die Anstaltskassc Fahrkarten bis zum Zielpunkt an der zuständigen
Eisenbahn-Stationskassezu lösen,

s 105.
Verfahren bei der Bei der Entlassung selbst wird mit dem Koriigcuden abgerechnet. Er erhält die mitge-
lHmlassung ^' brachten Bekleidungs- lc. Stücke zurück, die Anstaltskleider nimmt der Hausvater bezw. die

Oberaufsehcrinwieder ab.
Am Entlassungstage wird der Korrigend, falls dies nicht schon am Tage vorher geschehen

sein sollte, dem Arzte und dem Geistlichen seiner Confession vorgestellt und zum Morgenrapport
dem Direktor vorgeführt; demnächsterhält er seinen Entlassungsschein,welcher nach dem hierfür
festgesetzten Formular ausgefertigt ist. Derselbe muß folgende Angaben enthalten:

Personalbeschreibung,Dauer der verbüßten Nachhaft,Entlassungsort und Entlassungstag,
Gegenstände,welche er erhalten hat, kurze Abrechnung der Anstaltskasse und Beschei¬
nigung des Anstaltsarztes, daß der Inhaber frei von ansteckenden Krankheiten ist.

8 106.
Entlassungder Die Entlassung der Land- und Ortsarmen hat zu erfolgen:

Land» und Orts- , c Nl I ^. ° 5s >> a, 5 i. «1. auf Antrag des zahlenden Armenuerbllndes,arme».
2, auf Antrag der Aufgenommenen,wenn sie auf jede öffentliche Unterstützungverzichten,

sofern nicht durch polizeilichesAttest oder nach dem Gutachten des Anstaltsarztes die
Unterbringung in eine Anstalt im öffentlichenInteresse geboten erscheint,

3, wegen der sich nach der Aufnahme herausstellendenAufnahmennfähigkeit,
4. wegen Unterlassung der Pflegekostenzahluugund
5. wenn die armenrcchtlicheHülfsbedürftigkeiteines Häuslings aufgehört hat, insbesondere

bei eintretender Genesung, Anfall ausreichendenVermögens:c.
Ist im Fall zn 2 der Zustand des Antragstellers ein derartiger, daß mit

Bestimmtheit zu erwarten ist, die Person wird alsbald der öffentlichenArmenpflege
wieder anheim fallen und kann, ohne für ihre GesundheitSchaden zu leiden, außerhalb
der Anstalt nicht existiren,so ist der Antrag ohne Weiteres abzulehnen.
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Handelt es sich um einen Ortsarmen, so ist dem zahlenden Armenverban.de
von dem Antrage unter Angabe der Gründe, welche sein Verbleiben in Anstaltspflege
geboten erscheinen lassen, mit dem AnheimgebenKenntniß zu geben, die anderweitige
Unterbringung des Gesuchstcllcrs zu veranlassen.

XIII. Gebiiulichkeitund Feuerpolizei.

8 in?.
Der bauliche Zustand der Anstalt wird alljährlich im Monat Januar behufs Feststellung Revision und

der für das kommendeEtatsjahr nothwendigenInstandsetzungen,Aenderungen, oder Erweiterungen "'"" '" "'^
durch den für die Anstalt zuständigen Bcmbemntcn in Gemeinschaft mit dem Direktor einer um¬
fassenden Revision unterzogen.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen der Anweisungbetreffenddie Beaufsichtigungder
Provinzialcuistalten in baulicher Hinsicht vom 2U. April 1892 Anwendung.

8 108.
Zur Verhütung des Unglücks, welches eine Feuersbruust für die Anstalt hervorrufe!, Fenerordmmg.

konnte, ist eine besondereFeucrordnung erlassen, welche die näheren Bestimmungeuhierüber, die
Vorkehruugen zur Sicherung der Wirksamkeitder Feucrlöscheinrichtungen,sowie die Verhaltungs¬
maßregeln beim Ausbruch eines Brandes enthält.

Anlage 19.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Weiterbewillignng eines jährlichen Zuschusses an den Verein zur Beförderung des
Taubstummen-Unterrichts in Köln.

Durch Beschluß des 30. Provinziallandtages in der Plenarsitzung vom 19. Dezember
1884 war dem Vorstande des Vereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts in Köln ein
jährlicher Zuschuß von 12000 Mark auf die Dauer von 12 Jahren bewilligt worden. Diese
Bewilligung, deren Zahlung vom 1. April 1885 ab begonnen hat, erreicht somit mit dem Ablaufe
des Etatsjahres 1896/9? ihr Ende.

Zwischenzeitlichwar der Zuschuß auf Grund desfallsiger Verhandlungen mit dein Vor¬
stände des Vereins auf 11000 Mark ermäßigt worden. Der Vorstand beantragt gegenwärtig,
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ihm zu den Unterhaltungskosten der von ihm in's Leben gerufenen Vereins-Taubstummenanstalt
in Köln einen ferneren jährlichen Zuschuß von 6000 Mark zu bewilligen.

Die Bedingungen, unter denen dem Verein seither ein Unterhaltungszuschuh gewährt
worden ist, würden auch fernerhin beibehalten werden müssen. Dieselben bestehen zunächstdarin,
daß der Provinzialverwaltung ein gewisses Aufsichtsrechtin Bezug auf die Unterrichtsertheilung
eingeräumt wird, daß ferner die Schule in 7 Klassen mit wenigstens 10 Kindern unterhalten
wird, die Unterrichtsertheilung nach einem bestimmten Lehrplan sowie die Klasseneintheilungnach
Analogie der für die Provinzial-Taubstummenanstalten getroffenen Einrichtungen erfolgen, und
endlich der Provinzialverwaltung das Recht zustehen soll, bis zur Erreichung der vorgesehenen
Zahl Kinder in die einzelnen Klassen der Vereins-Taubstummenschulein Freistellen einzuweisen.

Zur Zeit werden in dieser Anstalt 73 Kinder unterrichtet, von welchen48 Seitens der
Provinzialverwaltung in Freistellen eingewiesen sind, Für diese 48 Kinder werden außer dem
extraordinären Zuschüsse an ordentlichenPflegegeldern an die Anstalt bezahlt:

für 15 Kinder je 240 Mark und
.. 33 „ je 150 ..

im Ganzen ca. 8500 Mark.
Rechnet man zu dieser Summe einen außerordentlichenZuschuß von 6000 Mark, so

werden die jährlichen Unterhaltungskostenfür jedes Seitens der Provinzialverwaltung in die ge¬
dachte Taubstummenanstalt eingewieseneKind sich auf rund 300 Mark stellen. Dieser Satz ist
sehr gering gegenüber den Kosten, die für die Unterbringung und Unterhaltung der Kinder in
den eigenen Prouinzial-Taubstummenanstaltcn ausgegeben werden müssen.

Zudem kommt dabei in Betracht, daß der Provinzialuerband bei dem Fortfall der ge¬
dachten Schule verpflichtet wäre, die gesmmnten Kinder derselben anderweit unterzubringen. Er
würde hierzu nur durch den Neubau einer großen Provinzial-Taubstummenanstalt unter Auf¬
wendung bedeutenderKosten im Stande sein.

Der Verein dagegen hat ein ziemlich bedeutendes Vermögen; er ist im Stande, die
Unterhaltungskosten seiner Anstalt größtentheils aus eigenen Einnahmen zu bestreitcn. Es liegt
deshalb umsomchr im Interesse der Provinz, daß die Anstalt, wie seither, so auch ferner erhalten
bleibt. Auf die Gesammtzahl der Kinder beträgt der Zuschuß aus Provinzialmitteln 73: 14500
--- rund 200 Mark für jedes Kind.

Was nun die Höhe des beantragten jährlichen Zuschusses von 6000 Mark betrifft, so
ist anzuführen, daß nach dem mitgetheilten Etat der Taubstummenanstalt zu Köln für das Jahr
1896 sich die Gesammt-Einnahme auf 30400 Mark beläuft.

Dieser Einnahme steht eine Gesammt-Ausgabe von 37500 Mark gegenüber, so daß dein
Verein vom Jahre 189? ab ein jährliches Deficit in seinen Finanzverhältnissen von 7100 Mark
erwachsenmüßte, wenn ihm nicht der erbeteneZuschuß gewährt werde», oder er nicht angewiesen
sein sollte, sein aus milden Stiftungen und sonstigen Zuwendungen angesammeltes Kapital¬
vermögen anzugreifen. Letzteres beziffert sich außer dem Werthe der Immobilien auf 442000 Mark,

Den höheren Fehlbetrag als 6000 Mark gedenkt der Vereinsvorstand aus laufenden
Zuwendungen zu decken,

Der letztere Umstand läßt die Aussicht zu, daß das Vermögen des Vereins sich noch
fernerhin vergrößern und letzterer im Stande sein wird, in absehbarer Zeit den gegenwärtig be¬
antragten Zuschuß, wenn nicht ganz entbehren, so doch wesentlich verringern zu können.
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Der Provinzialausschuß glaubt unter diesen Verhältnissen sich vorbehalten zu müssen,
das Bedürfniß zu einem Zuschüssedurch Verhandlung mit dem Vereinsvorstande von Jahr zu
Jahr festzustellen.

Hiernach beantragt der Prooinzialausschuh:
„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, dem Vorstande des

Vereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts in Köln den weiter erforder¬
lichen Unterhaltungszuschuß bis zu 6000 Mark für das Jahr auf die Dauer von
12 Jahren unter Aufrechterhaltung der mit demfelbenvereinbarten Bedingungen zu
bewilligen,"

Düsseldorf, den 21, Oktober 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdirektor,

Anlage 20.

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses,

betreffend

die Kosten der Errichtung einer Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied.

Der 39. Provinziallandtag hat auf den Antrag des Provinzialausschusscsin der Sitzung
vom 4, Mai 1895 zur Errichtung einer Blindenanstalt für evangelische Zöglinge in Neuwied eine
Summe von 300000 Mark bewilligt.

Diese vom Provinzialausschuß vorgeschlageneSumme war in der Unterstellung festgesetzt
worden, daß die ökonomische Verwaltung des zu errichtenden Internats in die Hände der
Diakonissendes Neuwied'er Otto-Hauses zu lege» sei und daß dadurch, wie der betreffendeBericht
au den Provinziallandtag angicbt, „insbesondereauch die mit vielen Kosten verknüpfte Errichtung
einer eigenenOekonomieund Haushaltung umgangen werden könne".

Daraufhin gepflogene Verhandlungen mit dem Vorstande des Otto-Hauses haben jedoch
"geben, daß die Einrichtungen und Räume dieser Anstalt nicht genügen, in ihrer jetzigenAus¬
dehnung außer dem eigenen, auch noch dem ökonomischen Bedürfniß eines größeren Internats
gerecht zu werden. Es wäre wenigstens eine erhebliche Umgestaltung und eine Erweiterung der
bestehenden Oekonomie des Otto-Hauses erforderlich gewesen,zu welcher überzugehen, selbst auf
Kosten der Provinz, die Verwaltung des Otto-Hauses sich nicht berufen fühlte. Zur Uebernahme
der Verwaltung eines mit eigener Oekonomie versehenen Internats hat sich dagegen besagte Ver¬
waltung gerne bereit gezeigt und sind die diesbezüglichen Verhandlungen zum Abschlußgediehen.
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Durch den uorberührten Umstand hat das Bauprogramm für die neu zu erbauende
Anstalt eine wesentliche Aenderung und Erweiterung erfahren müssen und reichen deshalb die vom
Provinziallandtag erbetenen und bewilligten Mittel von 300000 Mark für die Errichtung einer
allen AnsprüchengenügendenBlindenanstalt für 70 Zöglinge einschließlich der Einrichtung und des
Grunderwerbs nicht mehr aus. Für den letzterenallein hat bereits eine Summe von 80 000 Mark
aufgewendetwerden müssen. Eine detaillirte Projektaufstellung und Veranschlagunghat ergeben,
daß bei den heutigen hohen Preisen der Baumaterialien ein zweckentsprechendesGebäude für den
besagten Zweck nebst Einrichtung und Canalanschlüssen,selbst bei der einfachsten Gestaltung aller
Architetturtheilenicht unter 321000 Mark hergestelltwerden kann.

Unter diesen Verhältnissen hat der Provinzialausschuß geglaubt, von einem Beginn der
Bauausführung zunächstabsehen zu sollen, und beschlossen, auf vorstehende Ausführung gestützt,
den Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die zur Erbauung einer Blindenanstalt zu
NeuwiedbewilligteSumme von 300000 Mark auf 321000 4> 80000--- 401000 Mark
zu erhöhen."

Düsseldorf, den 21. Oktober 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, vi. Klein,
Vorsitzender, Landesdirektor.

Anlage 2l.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Verkauf zweier Häuser an der Provmzial-Blindenanstalt in Düren.

Durch Beschluß des 34. Rheinischen Provinziallandtags wurde im Jahre 1888 der Ankauf
zweier in der Nähe der Provmzial-Blindenanstalt in Düren gelegenerHäuser zu dem Gesammt-
Pieise von 15000 Mark genehmigt.

Die Einrichtung neuer Schulklcissen, sowie die Herstellung der nothwendigen Schlaf-,
Speise- und Aufenthaltsräume für die in diese Klassen aufzunehmendenBlinden hatte die Räumung
zweier in dem Anstaltsbering gelegenen Dienstwohnungen erforderlichgemacht, deren Inhaber in
den angekauftenbeiden Häusern Wohnung finden sollten.

Wenn schon im Jahre 1888 der bauliche Zustand der beiden Häuser, wie dies auch in
dem diesbezüglichen Berichte des Provinzialverwaltungsraths an den Provinziallandtag ausdrücklich
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hervorgehobenwurde, kein besonders guter war, und in dieser baulichen Beschaffenheitmich der
mäßige Kaufpreis ausschließlichseine Erklärung finden konnte, so hat sich im Laufe der Jahre
dieser Zustand so verschlechtert, daß nur unter Aufwendungbedeutender Kosten die weitere Benutzung
der Häuser als Dienstwohnungenin Aussichtgenommenweiden konnte.

Der Provinzialausschuß glaubte daher, den von dem Landesdirektor eingeleiteten Ver¬
handlungen, welche den Verkauf der beiden Häuser au die Stadt Düren zum Gegenstandehatten,
umsowcniger sciue Zustimmung versagen zu sollen, als nach Maßgabe derselben einerseits die
finanziellen Interessen der Provinzialverwaltung hinreichend gewahrt erschienen,andererseits auch
den beiden Lehrpersoucn, welche bis dahin die Häuser als Dieustwohnungcnbenutzt hatten, für

.absehbareZeit ein gleiches Wohnungsrecht gegen Zahlung der den Lehrern zustehenden Competenzen
städtischerscits eingeräumt wurde.

Zwischenzeitlich sind die Verkaufsverhandlungenvorbehaltlichder nach § 38 der Provinzial-
ordnuug für die Nheinprouinz vom 1. Juni 188? in Verbindung mit dem 8 3 des zweiten
Statuts für den Provinzialucrband der Nheinprouinz vom 14. November 1888 erforderlichen
Genehmigung des Prouinziallcmdtags zu Ende geführt worden.

Nach diesen Verhandlungen beträgt der Kaufpreis 16 000 Mark; außerdem übernimmt die
Stadt Düren die zur Instandsetzungder beiden Häuser erforderlich gewesenen Neparaturkosten,die den
Betrag von 3600 Mark erreicht haben. Ferner verpflichtet sich die Stadtgemeinde, die beiden Häuser
deu LehrpersonenHett und Hack, so lange sie bei der Provinzial-Vlindencinstalt angestellt sind,
zu je 500 Mark jährlicher Miethsentschädignngunter der Voraussetzungzu belassen, daß sie von
bem ihr zustehendenNechte,die Häuser niederzulegen,keinen Gebranch macht.

Unter diesen Bedingungen erachtet der Provinzialausschuß den Verkauf der beiden Häuser
an die Stadt Düren als den Interessen der Provinzialverwaltung entsprechend, und stellt demgemäß
den Antrag:

„Der Provinziallandtag wolle den Verkauf der beiden, in vorstehendem Berichte mehr-
erwähnten Häuser zu dem Preise von 16 000 Mark und unter den angeführten Be¬
dingungen genehmigen".

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr. Klein.
Vorsitzender. Landesdirektor.
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Anlage 22.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Erlaß der Rückzahlung des der Kolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld im Jahre 1882

gewährten unverzinslichen Darlehens von 10 000 Mark.

Der 28. Rheinische Prouinziallandtag hatte in der Sitzung vom 12. Dezember 1882
einstimmig dem Vorstände der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld ein unverzinslichesDar¬
lehen von 10 000 Mark auf 6 Jahre aus dem Zinsgewinn der Provinzialhülfskasse unter der
Bedingung gewährt, daß zur Sicherheit desselben hinreichende hypothekarische Sicherheit gewähr¬
leistet werde. Nach dem Inhalt der Schuldverschreibungsollte das Darlehen am 1, Oktober1889
zurückgezahltwerden.

Der Vorstand der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf, Pastor von Vodelfchwingh, stellte am 20.
Februar 1889 den Antrag, die Rückzahlung des Darlehens zu erlassen, da Wilhelmsoorf unter
allen deutschenArbeiterkoloniendie am meisten mit Schulden belastete sei.

Wilhelmsdorf habe eine Reihe von Jahren hindurch ganz allein den Ansturm der mittel¬
losen, obdachlosenWanderer auf sich nehmen und namentlich bis zur Eröffnung der Rheinischen
Kolonien Elkenroth und Lühlerheim auch ohne Ausnahme alle RheinischenKolonisten bei sich
beherbergen müssen. Bis Ende Januar 1889 habe die Zahl der aufgenommenenRheinländer 1140
niit 97 897 Pflegetagen betragen und seien hierfür über 78 000 Mark verausgabt worden.

Der Provinzialausschuh stellte hierauf bei dem 36. Rheinischen Provinziallandtage den
Antrag, das dem Vorstände der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf bei Bielefeld bewilligte Darlehen
von 10 000 Mark demselbenunter den nämlichen Bedingungen auf weitere fünf Jahre bis zum
1. Oktober 1895 unverzinslich zu belassen. Diesen, Antrage wurde von dem bezeichneten Landtage
in der Sitzung vom 4. Dezember 1890 entsprochen.

Der Vorstand der ArbeiterkolonieWilhelmsoorf stellte nunmehr unter dem 5. November
1895 den Antrag, die Rückzahlungdes Darlehens als kleinenErsatz für die großen Opfer, welche
die Kolonie für Rheinland habe bringen müssen, der Kolonie zu erlassen. Zur Begründung dieses
Antrages wurde auf die vorstehendenDarlegungen Bezug genommen und weiter ausgeführt, daß
bis dahin in der Kolonie Wilhelmsdorf, 1411 RheinischeKolonisten in 12471? Pflegetagen ver¬
pflegt worden seien. Wenn man berücksichtige,daß diese Pflegetage zu mehr als ^/» auf die
Winterzeit fallen, zu welcher Zeit die Verpflegung nach allen Richtungen hin theuerer sei, daß
serner als Gegenleistung nur das Rajolen des Sennelandes in Betracht zu ziehen sei — was
mit dem Dampfpflug um '/iu des Preises auszuführen wäre — fo sei leicht zu erkennen, welche
Opfer diese 1411 Kolonisten der Kolonie verursacht hätten. Die Erleichterung, welche durch das
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unverzinsliche Darlehen von 10 000 Mark gewährt worden sei, reiche nicht einmal aus, um nur
für einen Monat die Zuschüsse für die RheinischenKolonisten zu decken. Im Ganzen habe der
Mangel einer ausreichendenKolonie in Rheinland schon jetzt nahezu 100 000 Mark Aufwendungen
für die nach der Kolonie Wilhelmsdorf strömenden katholischen Rheinländer erfordert. Die Zahl
der in der Kolonie verpflegten Rheinländer — von welchen der größere Theil katholisch sei —
sei mit Ausnahme von Westfalen die größte aus alle» deutschen Ländern, selbst viel größer als
aus Hessen, welches statutarischan die Kolonie Wilhelmsdorfangeschlossenund jährlich einen ständigen
Zuschuß von 1000 Mark neben einer Hauskollektebewilligt habe.

Der Provinzialausschuß beschloß hierauf in seiner Sitzung vom 21/22, Januar 1896,
dem Vorstände zu erwidern, daß der Antrag auf Erlaß der Rückzahlung des Darlehens dem
Provinziallandtllge in besonderer Vorlage empfohlen werden würde, und daß bis zur Beschluß¬
fassung des Provinziallandtllges über diesen Antrag von der Zahlung von Zinsen für das in Rede
stehende Darlehen Abstand genommen werde.

In Anbetracht der vorgetragenen Verhältnisse sowie in Berücksichtigungdes segensreichen
Wirkens der Kolonie Wilhelmsdorf und besonders des Umstandes, daß eine Rückforderungder
10000 Mark bei der erheblichenSchuldenlast der Kolonie auf nahezu unüberwindlicheSchwierig¬
keiten stoßen würbe, beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:

„Der Provinziallandtag wolle den Erlaß der Rückzahlung des der Arbeiterkolonie
Wilhelmsdorf im Jahre 1882 gewährten unverzinslichenDarlehens von 10 000 Mark
beschließen."

Düsseldorf, den 20. Oktober 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Illndesoilelwr.

A nlage 23.

Antrag.

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Der Provinziallandtag spricht bei der fortdauernden Nothlage der rheinischen Landwirth¬

schaft seine Ueberzeugungdahin aus, daß die Einführung beziehungsweise Aufrechterhaltungvon
Staffeltarifen auf Getreide, Mühlenprodukte, Vieh und Holz eine empfindlicheSchädigung der

45
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rheinischenLandwirthschaft darstellt, und ersucht dementsprechenddie KöniglicheStaatsregieruug,
die bezeichneten Staffeltarifezu beseitigen beziehungsweise nicht neu einzuführen."

Freiherr von Ayx.
Bllumann.
Graf Beissel von Gym-

nich.
Beppler.
Blank.
Blum,
von Boch.
Bönniger.
Breuer, Iol). Ad.
von Breuning.
Caspers.
Claessen.
Croon, Albert.
Freiherr von Dalwigk.
Destr6e.
Dick.
Dingelstad.
Effertz.
von Ehrenberg.
Eich.
Engelsmann.
Fischer.
Frings.
Fritzen.
Freiherr von Geyr-

Schweppenbnrg,
von Grand-Ry,

von Grootc.
Guilleaume.
E. Haldy.
Dr. Haniel.
Hardt.

Moritz.
Dr. von Nell.
Nels.
von Niesewand.
Oster.

!raf und Marquis von und Pelizaeus.
zu Hoensbroech.

Freiherr A. von Hövel.
Freiherr Cl, von Hövel.
Huesgen,
Hupertz,
Ianßcn.
Iörissen.
Iorissen.
Kattwinkel.
Kirchmaun,
Dr. Klein,
Knebel.
Kratz.
von Kühlwetter.
Lekebusch,
Lieven.
Lingenbrink.
Linz.
Freiherr von Lo«.
Dr. Lucas.
Melchers.
von Monschaw.

Peters.
Freiherr von Plettenberg«

Mehrum.
Raub.
Radermacher.
Rey.
Römer.
Rossio.
Sauerwein.
Schmidt von Schwind.
Schwitz.
Schneemann.
Schünnenbeck.
Schrakamp,
Freiherr von Sole-

macher-Antweiler.
Vogt.
Vopelius.
Weideufeld.
Freiherr von Weuge-

Wulffen,

Anlage 24.

Antrag.

Der Provinziallandtagwolle beschließen:
„Bei den großen Schädigungen,welche die rheinischeLandwirthschaft in den letzten

Jahren durch die Einschleppung und Ausbreitungder Viehseuche»erfahren hat, erscheinenwirk¬
samere Maßnahmen zum Schutze des heimischen Viehbestandes dringendgeboten. Insbesondere
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erkennt der Promnziallcmdtag die Absperrung gegen das Ausland für Vieh und Vichprodukte
als unerläßliche Grundlage an, um zu einer Wiedcrgcsundungdes inländischenViehbestandeszu
gelangen; daher fordert derselbe in Uebereinstimmungmit den schon vorliegendenBeschlüssen des
rheinischen sowie des westfälischen landwirtschaftlichen und Bauernvereins die KöniglicheStaats-
regierung auf, die in dieser Beziehung zur Zeit noch vorhandenen Lücken, insbesondere gegenüber
Dänemark und Hollandauszufüllen."

Freiherr von Ayx.
Bllumann.
Graf Beissel von Gym-

nich.
Beppler.
Blank.
Blum.
von Boch.
Bünniger.
Bleuer, Johann Adolf,
von Breuning.
Caspers.
Claesseu.
Conzc.
Freiherr von Dalwigk.
Desträe.
Dick.
Dingelstad,
Effertz.
von Ghrenberg.
Eich,
Eisenlohr.
Engelsmann.
Fischer.
Fried erichs,
Frings.
Fritzen.
Graf Fürstenberg-

Stammheim.
Freiherr von Geyr-

Schweppenbnrg.

von Grand-Ry.
de Greiff.
von Gruote.
Guilleciume.
Haldy, Emil.
Haldy, Richard.
Dr. Hantel.
Hardt.
Heising.
Helffeiich.
Graf und Marquis von

und zu Hoensbroech.
Freiherr A. von Hövel,
Freiherr Cl. von Hövel.
Huesgen.
Ianßen.
Iörissen.
Iorissen.
Kattwinkel.
Kirchmann.
Dr. Klein.
Knebel.
Kratz.
von Kühlwetter.
Lekebusch.
Lieven.
Linz.
Freiherr von Lo«.
Dr. Lucas.
Melchers.
Moritz.

Dr. von Nell.
Nels.
Oster.
Pelizaeus.
Peters.
Freiherr von Plettenberg-

Mehrum.
Raub.
Radermacher.
Rey.
Röchling, Carl.
Römer.
Rossi6.
Sauerwein.
Schmidt von Schwind.
Schmitz.
Schneemann.
Schönenbeck.
Schrakamp.
Simons.
Freiherr von Sole-

macher-Antweiler.
Vogt.
Vopelius.
von Wätjen.
Wegeler,
Weibenfeld.
Freiherr von Wenge-

Wulffen.

45*
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Anlage 25.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

beireffend

das Gesuch des Ackerers Gerh. Ackermans und Genossen zu Aldekeri um Beseitigung
der auf der Strecke von Km 0,3 bis 1,5 der Provinzialstraße Aldekert-Vorst im Bau»

amtsbezirke Crefeld stehenden Ulmenbäume.

Der Ackerer Gerh. Ackermans und Genossen zu Aldekerk haben schon wiederholt, zuerst
im Jahre 1882, die Beseitigung der auf der Strecke von Km 0,» bis 1,<z der Provinzialstraße
Aldekert-VorststehendenUlmenbäume mit der Begründung beantragt, ,dah diese Straßenbäume
durch ihren Schatten das Wachstum der Feldfrüchte auf den nebenliegendenGrundstücken beein¬
trächtigten, daß die Wurzeln der Bäume den Pflanzen die Nahrung fast vollständigentzögenund
beim Pflügen äußerst hinderlich seien.

Diese Antrage sind während der letzten Jahre an die Herren Minister des Innern,
für Landwirthschaft und der öffentlichen Arbeiten, an den Kreisausschuh des Kreises Geldern,
an den Landesdirektor und endlichneuerdings unter dem 20. Januar 189? an den Provinzial¬
landtag gerichtet worden.

Die früheren Anträge wurden abschlägig beschieden, weil die betreffendenBäume wegen
ihres schönen Wuchses der Gegend zur Zierde gereichenund, als in nächster Nähe von Aldekert
stehend, den Einwohnern dieses Ortes die Annehmlichkeit eines schönen Spazierweges bieten.
Auch ist die Allee zur Zeit noch im besten Wachsthum begriffen und hat das haubare Alter
keineswegs erreicht; das Alter der Bäume ist auf ca, 42 Jahre zu schätzen.

Um den Gesuchstellernsoweit als angängig entgegen zu kommen, ist, wie immer in
solchen Fällen, dem betreffendm Landesbauamte der Auftrag gegeben worden, die Bäume gehörig
und sachgemäßauszuästen. Außerdem ist den betreffendenGrundbesitzern anheimgegebenworden,
durch Ziehen von Gräben auf ihrem Eigenthum an der Strahengrenze entlang die Wurzeln der
Bäume bloszulegen, abzuhauen und sich dadurch vor Schaden, welcher durch die Wurzeln ange¬
richtet werden kann, nach Möglichkeitzu bewahren.

Außer den früher angeführten Gesichtspunkten haben die Gesuchsteller in dein Antrage
an den Provinziallandtag vom 20. Januar 189? einige neue Momente hervorgehoben. In¬
dessen hat sich die Behauptung, daß die schädlichenInsekten, namentlich die Raupen, in der
Nähe der betreffendenStrahenbäume in dein Maße sich vermehrten, daß der Bau von Kohl und
anderen Knollengewächsennicht mehr lohnend sei, nach den Ende 1895 angestellten örtlichen
Untersuchungenals unrichtig erwiesen. In Jahren, in welchen über Raupenfraß überall geklagt
wurde, sind auch die betreffenden Grundstücke der Gesuchstellernicht verschont geblieben. Die
Nähe der Baumallee scheint jedoch in dieser Beziehung einen schädlichen Einfluß nicht auszuüben.
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Auch die Befürchtung, daß die Bäume an Stcnnmfäule litten und in Folge dessen bei
Unwetter und Sturm leicht Umbrüche und Straßensperrungen, sowie Unglücksfälle entstehen
könnten, hat sich bei der Untersuchengals zutreffend nicht gezeigt. Die Ulmcnallee ist vielmehr
durchweggesund und daher die Vcsorgniß, daß der vorgekommeneFall des Umbruchs eines
Baumes sich leicht wiederholen konnte, unbegründet.

Die Strahenverwaltung hat während der letzten Jahre der Frage, wie die niederrheinischen
Ulmenalleenzu behandeln seien, ihre besondereAufmerksamkeitzugewendet. Der leitende Gesichts¬
punkt war hierbei einestheils, den Fortbestand der Alleen so weit als möglich zu sichern, und
anderntheils, durch rechtzeitigeMahregeln eine gewisse Continuitiit zu erzielen, so daß nicht nach
der schliehlichen Beseitigung der ganzen Allee eine jahrelange Pause eintritt, während welcherdie
betreffendenals Spaziergänge dienenden Strecken öde und schattenlosliegen bleiben, bis die Nach¬
pflanzung heranwächst. So ist z. B. an der schönen Ulmenallee zwischen Cleve und Emmerich
im Jahre 1892/93 je der zweite Baum entfernt worden. Dadurch gelang es, den Rest der
Ulmen noch eine Reihe von Jahren zu erhalten, bis eine zwischengepflanzte Lindenallee genügend
entwickelt sein wird. Dieser Versuch kann als gelungen bezeichnetwerden. Einzelne Stimmen,
welche sich anfänglich im Publikum dagegen erhoben hatten, sind verstummt.

Die Straßenverwaltung beabsichtigt,in gleicherWeise die alten Ulmenalleen des Nieder¬
rheins zu behandeln und allmählich durch andere, den Nachbargrundstückenweniger nachtheilige
Bäume wie z. B, Linden zu ersetzen.

Der Provinzialausschuß glaubt mit Sicherheit annehmen zu dürfen, daß er bei diefer
Behandlung einer Frage, welche mit zunehmendem Alter der Ulmenpflanzungen noch an vielen
anderen Stellen mehr und mehr hervortritt, sich mit den Intentionen des Provinziallandtages
im Einvernehmen befinde und im Sinne des früheren Landtagsbefchlusseshandele, wie er in
dem Berichte vom 1?. Juli 1879 ausführlich dargelegt ist Das Ziel ist demnacheine radikale
Zerstörung der schönen Pflanzungen, welche am Niederrhein vielfach den einzigen Schmuck der
Gegend bilden, zu vermeiden, und die Beseitigung der Ulmen allmählich im Zusammenhang mit
der Ersatzpflanzunganzustreben,verfrühte Anträge, wie den vorliegenden, aber abzulehnen.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich daher auf Grund der dargelegten Verhältnisse den
Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle das Gesuch des Ackerers Gerh. Ackermans und Ge¬
nossen zu Aldekerk vom 20. Januar 1897, betreffend die Beseitigung der Ulmen«
bäume auf der Strecke von Km 0,» bis Km 1,« der Provinzialstrahe Albekerl-
Vorst, ablehnen."

Düsseldorf, den 23. Februar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, vr. Klein,
Vorsitzender. Lanbeldireltor.
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Anlage 26.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Antrag der Gemeinde Würselen auf Austausch der 678 Meter langen Endstrecke der
Stolberg-Würselen'er Provinzialstraße gegen die 738 Meter lange sogenannteGrevenberg'er

Gemeindestraße.

Die im Landkreise Aachen gelegene Stolberg-Würselen'er Provinzialstraße mündet etwa
600 Meter hinter dem Orte Würselenbei Station 5,» ^ 5? Meter in die Aachen-Crefcld'erProvinzial¬
straße. In Würselen, bei Station 7,9 der Stolberg-Würselen'er Straße, zweigt eine im Jahre
1885 gebaute Gemeindestraße, die sogenannte Grevenberg'er Straße ab, welche die Aachen-
Crefeld'er Straße bei Station 6,° ^ 44 Meter trifft. Von dem Gabelpunktc beider Straßen in
Würselen aus gerechnet bis zu der jeweiligen Mündung in die Aachen-Crefeld'erStraße, hat
die Eudstrecke der Provinzialstraße eine Länge von 678 Meter die Grevenberg'er Straße dagegen
eine Länge von 738 Meter.

Durch den Van der Gemeindestraße ist die Endstreckeder Provinzialstraße entlastet
worden, weil der Weg nach der Kohlenzeche Konigsgrube, nach der Sodafabrik von Honigmann
sowie nach den Gruben in Morsbach und Alsdorf über die Grevenberg'erStraße mehr denn einen
halben Kilometer kürzer ist, als über die Provinzialstraßc« und in Folge dessen das meiste
Frachtfuhrwerkdie erstere benutzt. Der Gemeinde Würselen entstehenhierdurch nicht unerhebliche
Unterhaltungskosten. Dieselbe hat deshalb den Antrag bei der Provinzialverwaltung gestellt, daß
die Provinz die Grevenberg'er Straße übernehmen und dafür die Gndstreckeder Stolberg-
Würselen'er Provinzialstraße von Station ?,» bis Station 8,» -i- 78 Meter der Gemeinde über¬
geben möge.

Um die erforderlichen Unterlagen für die Beurtheilung des Antrages zu gewinnen,
wurde zunächst der augenblickliche Zustand der Grevenberg'er Straße festgestellt und ermittelt, daß
zur provinzialstraßcnmaßigen Instandsetzung derselben die Aufwendung einer Summe von
12 300 Mark erforderlichist. Bei den sodann mit der Gemeinde Würselen weiter gepflogenen
Verhandlungen erklärte sich dieselbe zum vrouinzialstraßenmäßigen Ausbau der Grevenberg'er
Straße unter der Bedingung bereit, daß zu der veranschlagten Kostensummeein Zuschuß von
3000 Mark aus Kreis- oder Provinzialfonds beigesteuert und daß die von der Gemeinde zu
übernehmendeProvinzialstraßenstreckevor der Uebernahme in Stand gesetzt wird.

Zn der Baukosten-Beihülfe hat der Krcisausschuß vorbehaltlich der Zustimmung des
Kreistages den Betrag von 1000 Mark als Zuschuß aus Krcisfonds bewilligt und bittet, den
Rest von 2000 Mark auf Provinzialfonds zu übernehmen. Was die Instandsetzung der eventuell
der Gemeinde zu übergebenden Provinzialstraßenstreckebetrifft, so handelt es sich um die Aus¬
besserung einer Anzahl schadhafter Stellen, um das Straßenpsiastcr in normale Verfassung zu
setzen. Diese Ausbesserung würde selbstverständlich, so weit sie noch nicht erfolgt ist, zu geschehen huben.
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Die Mehrkosten,welche die Provinzialverwaltung gegebenen Falles durch die Uebernahme
der Gemeindcstraßcin Folge der größeren Unterhaltung der letzterenzu tragen hat, sind Mangels
der erforderlichenUnterlagen nicht genau zu bestimmen; sie werden jedoch immerhin 500 bis
600 Mark betragen.

Es wird nach Vorstehendem Seitens des Provinziallandtages zu entscheidensein, ob
1. im Grundsatz dem Antrage auf Austausch der fraglichenStraßenstreckenunter den

dargelegten Verhältnissen stattzugebensei, und
2, für den Fall, daß der Provinziallandtag gruudsätzlichdem Antrage zustimmt, unter

welchen Bedingungen der Austauschstattzufindenhabe, bezw. ob der erbeteneZuschuß
von 2000 Mark gewährt werden soll, und im Uebrigcn die provinzialstraßenmäßige
Instandsetzungder Grevenberg'cr Straße den Festsetzungendes hierüber aufgestellten
Kostenanschlagesentsprechend zur Ausführung gelangen und die Straße kosten- und
lastenfrei übergeben werden muß.

Indem der Provinzialausschuß sich beehrt, hiermit den Antrag der Gemeinde Würselen
der Entscheidungdes Provinziallandtages zu unterbreiten, glaubt er eines bestimmteu Vorschlages
sich enthalten zu sollen, und zwar im Hinblickdarauf, daß die vorliegende Frage, soweit sie den
Austausch einer kurzen Gemeindestraßegegen eine Provinzialstraßenstreckelediglich zum Zwecke
der Entlastung der Gemeinde betrifft, zum ersten Male aufgeworfen und je nach dem Ausfall
der Entscheidungvoraussichtlicheine Reihe weiterer, ähnlicher Anträge zur Folge haben wird.

Düsseldorf, den 1. Dezember 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. L<mbe8birektor.

Anlage 27.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aufgabe einer entbehrlich gewordenen Strecke der Beuel-Overather
Provinzialstraße.

In den Jahren 1883 und 1884 ist im Zuge der früheren Bezirksstraßevon Beuel nach
Dvemth zwischen der Stadt Siegburg und Sicgburg-Mülldorf bei Station 9,2 eme Brücke erbaut
und hierdurch die frühere Straßenstrecke auf die Länge von ca. 600 Meter entbehrlichgeworden.

Nach ß 2 des Regulativs vom 17. Januar 1876, betreffenddie Verewigung der m der
Nhemprovinz bestehenden Bezirksstraßenfondsu. s. w. zu einem Provinzmlstraßenfonds. ist der
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Provinzialverband auf Grund eines Beschlussesdes Provinziallandtags berechtigt,diese Strecke zu
derelinquiren. Zur Zeit der Vollendung des Baues der Brücke wurde diese Maßregel nicht für
nothwendig gehalten, sondern nur die Unterhaltung der Strecke eingestellt. Zwischenzeitlich nimmt
die Gemeinde Siegburg-Mülldorf das Recht in Anspruch, den Provinzialuerband zur Reparatur
und Instandhaltung dieser früheren Wegestreckeanzuhalten, indem sie behauptet, eine an dieser
Stelle befindliche alte Deichanlcige sei in die frühere Bezirksstraße Beuel - Overath einbezogen
worden, und der Provinzialuerband deshalb verpflichtet,die erforderlichenDcicharbeitenals Rechts¬
nachfolgerdes Bezirksstraßenfonds auszuführen. Seitens des Provinzialstraßenfonds wird diese
Verpflichtungaus rechtlichen Gründen bestritten. Durch Entscheidungdes Bezirksausschusses vom
21. Juli 1896 ist der Provinzialuerband aber zur interimistischenWiederherstellungder be¬
schädigtenStrecke des Deiches angehalten worden, weil dieselbe thatsächlichvor dem Brückenbau
von ihm unterhalten worden sei.

Wenn der Provinzialuerband auch nach Lage der Gesetzgebung,da die Ginlegung eines
Rechtsmittels die Vollstreckungdes Beschlusses des Bezirksausschussesnicht hindern konnte, die
einstweiligenReparaturen vornehmen mußte, so liegt für ihn doch kein Grund vor, die zulässige
Verzichtleistungauf die fragliche Straßenstrecke jetzt nicht vorzunehmen, um weiteren Kosten und
einem weitläufigen Prozeßverfahren über die definitive Verpflichtung zur Unterhaltung des Deiches
zu entgehen.

Der Provinzialausschuß stellt deshalb den Antrag:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, die entbehrlicheStrecke der Provinzialstraße
Beuel-Ovcrath von der Brücke bei Station 9,2 abwärts am rechten Siegufer auf die
Länge von etwa 600 Meter zu derelinquiren."

Düsseldorf, den 13. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,

Volsitzender. Landesdireltor.

Anlage 28.

RheinischerBauern-Verein.

I.-Nr. 2689 ^.
Wissen bei Weeze, den II. März 1897.

Betrifft obligatorischeViehversicherung.

Dem Rheinischen Provinziallandtage beehre ich mich folgenden Beschluß der Ver¬
sicherungscommission des RheinischenVauernvereins ganz ergebenstzu unterbreiten:

„Gegenüber der von dein Rheinischen Provinzialausschuß herausgegebenen Denkschrift,
welche der KöniglichenStaatsregierung die Einführung einer obligatorischen Rindvieh-
velficherungempfiehlt, beschließtdie Commission:
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1. An dem alten bewährten Prinzip des Rheinischen Bauernvereins festzuhalten,
daß die Ninduiehversicherungin unserer Provinz nur in kleinem Nahmen und auf
dem Boden der Freiwilligkeit rentabel und zu empfehlensei;

2. Verwahrung einzulegengegen den Vorschlagdes Provinzialausschusses, die
ganze Einrichtung unter die Bürgermeister und Verwaltungsinstanzen zu
stellen, und so von Neuem die Landwirthschaft dem Ziele der berufsgenosfenschaftlichen
Organisation ferner, und der Gefahr staatlicher Bevormundung näher zu bringen;

3. den Vereinsausfchuß baldigst mit der Angelegenheitzu befassen, aber sofort in
Vorstehendem Sinne Stellung zu nehmen, weil die Session des Provinziallandtages un¬
mittelbar bevorsteht;

4. den Vereinsvorsitzendenzu ersuchen,eine entsprechende Eingabe den» Provinzial-
landtage und der KöniglichenStaatsrcgierung zu unterbreiten und für die Veröffent¬
lichung VorstehenderBeschlüsse Sorge zu tragen." —

gez. Graf von Loe; von Nell; Bönniger; H. v. Holtum; Fell; C. Viehof;
auf der Heiden; Aldenhoven; Färvers; C. v. Jordans; T. Bönniger.

Zur Begründung der beiden ersten Punkte des vorstehenden Beschlussesgestatte ich mir
ebenmäßig folgende Ausführungen:

^ä 1. Der Nheinifche Provinzialausfchuß hat in dankenswerthesterWeise in seiner Denk¬
schrift ein höchst lehrreichesund interessantes Material über die Viehversicherungsuerhältnissein
unserer Provinz zusammenstellen lassen, und außerdem die wichtige Anregung gegeben,dieses
Material möge seitens der Königlichen Negierung in zweckentsprechender Weise durch eine um¬
fassende Statistik ergänzt, endlichdie Zahl der Thierärzte vermehrt werden. Aus der Denkschrift
geht u. A. hervor, daß nur etwa '/» unseres rheinischenNindviehbestandcsin den Vereinenz. Z.
versichert ist; daß ferner der allergrößte Theil des gesummtenBestandes den kleinstenBesitzern
gehört, und fomit auch der weitaus überwiegendeTheil der Schäden den rheinischenlandwirth-
schaftlichen Kleinbesitz trifft. Es wird zum Schlüsse darauf hingewiesen,daß in anderen Bundes¬
staaten (Baden, Bayern, Elsaß) die Versuche,auf dem Boden einer vollen oder theilweifen Frei¬
willigkeitViehversicherungenallgemein einzuführen, als gescheitert zu betrachten seien, weil sich die
Landwirtschaft durchweg ablehnend verhalten habe, und daraus die Confequenzgezogen,nur eine
stritte durchgeführteZwangsorganisation, könne den rheinischenViehbesitzer vor den erheblichen
Verlusten sichern,welche thatsächlich nach den angestelltenErmittelungen alljährlich unsere Land-
Wirthschaft, insbesondere den Kleinbauer, treffen.

Indem die Commissiondie spezielle Fürsorge der Denkschrift für den rheinischen Klein¬
besitz vollauf würdigte, glaubte sie dennochaus dem beigebrachtenMaterial zu der gleichen Con¬
fequenz nicht gelangen zu können, vielmehr die Gründung von Versicherungenin kleinem Rahmen
und auf dem Boden der Freiwilligkeit nach wie vor empfehlenzu müssen:

«,) Es erscheintan und für sich bedenklich, eine Einrichtuug, deren Werth in den inter-
essirten Kreisen seit langen Jahren erprobt werden konnte und erprobt wurde, durch
obrigkeitlichen Zwang plötzlich deshalb zu verallgemeinern,weil in der Praxis eine ab¬
lehnende Haltung überwiegt. Aus dieser ablehnendenHaltung der bctheiligtenund
sachverständigen Kreise wäre unseres Trachtens die entgegengesetzteConfequenz zu
ziehen, daß nämlich die Einrichtung nur einen relativen und nach den örtlichen und
wirthschllftlichenVerhältnissen sehr verschiedenen Werth besitzt.

46
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K) Diese Vermuthung wird durch die Praxis bestätigt. Während kleine Versicherungen,
sog. „Viehladen" in zahlreichen Gemeindensegensreich wirken und durch den gänzlichen
Fortfall aller Verwaltungskosten die billigsten Prämien zu bieten vermögen, ergaben
häufig schon Versicherungenfür den Umfang einer Bürgermeisterei eine sehr zweifel¬
hafte Rentabilität und erfreuten sich einer geringen Beliebtheit. Auch die Thatsache,
daß die großen Privat-Viehversicherungs-Gesellschaftenviel weniger storiren als die
Versickerungenauf anderen Gebieten, deutet darauf hin, daß die Eigenart des Vieh¬
versicherungswesenseinen kleinen Nahmen erheischt und im Großen nur sehr schwer
rentabel gestaltet werden kann. Der Grund liegt indessennicht allein in den Ver¬
waltungskosten. Wesentlichist auch die Verschiedenheitder Wirthschaft bei den ein¬
zelnen Viehbcsitzern. Der Züchter, der einen geringeren Wechsel im Stalle aufzuweisen
hat, kann zweifellos eher versichern als der Mäster. Allein schon die fortwährend
nothwendigeErgänzung der Vestandesaufnahmewürde hier mit Kosten und Umständen
verknüpft sein, welche einen einzelnen Schadens«!! als das geringere Uebel erscheinen
lassen. Die letztere Anschauung gelangle sogar in dem vorwiegend züchtendenKreise
Eleve bei einer Kreisversammlung des Rheinischen Vauernvereins zu einstimmigem
Ausdruck.

«) Die Frage der Nentabilät, welche in letzter Linie maßgebend ist, erschien der
Commissionüberhaupt in der angeführten Denkschriftverhältnißmäßig wenig geprüft
zu fein. Am Schlüsse ist allerdings ein Durchschnittssatzvon Mark 1,16«/« des Ver¬
sicherungswerthes in Aussicht genommen; indessen wird die Unzulänglichkeit dieses
Satzes schon durch die Thatsache bewiesen, daß selbst mittlere Versicherungen mit
einem höheren Satze arbeiten. Und nun denke man sich die Verwaltungskosten für
die ganze Provinz! Nur die kleinsten Versicherungen arbeiten thatsächlich mit
geringeren Kosten und haben dadurch den Beweis für die Nichtigkeitdieses Systems
erbracht.

ä) Die Commissionglaubt daher dem bisherigen Standpunkte des Vereins gemäß, die
Lösung der allerdings für manche landwirthschaftlichenKreise noch offenen Frage
lediglichin einer energischenEmpfehlung und Unterstützungkleinerer Versicherungs¬
verbände suchen zu müssen und richtet auch an den Provmziallandtag die Bitte, in
geeigneter Weise dieser Unterstützung sich annehmen zu wollen,

»ä, 2. Die markante Fassung des zweiten Punktes unseres Commissionsbeschlusses wolle
der Provinziallandtag geneigtestdurch den grundsätzlichenGegensatzerklären, welcherzwischen der
bisherigen Stellungnahme seiner Mehrheit und dem Rheinischen Bauernverein besteht, dessen
nahezu 42000 Mitglieder den Anspruch der umfassendstenVertretung unserer rheinischen Land¬
wirthschaft erheben zu dürfen glauben. Während nämlich der Rheinische Vauernverein seit seinem
Bestehen für das große Ziel der gesetzlichen und allgemeinen Organisation des land¬
wirthschaftlichen Berufs st andes kämpft in der festen Ueberzeugung, daß nur eine gesetzliche
Organisation, befähigt zum Träger gesetzlicher Rechte, die Landwirthschaft auf die Dauer zu retten
vermag, hat der rheinische Provinziallandtag das einzige Mittel, eine gesetzliche Organisation
z. Z- zu erlangen in Gestalt der Landwirthschaftskammern bisher unentwegt abgelehnt, und
so zu unserem tiefsten Bedauern einen Gegensatzzu der Mehrheit unserer Landwirthc geschaffen,
welcherdurch den einstimmigen Beschluß der letzten Generalversammluug unseres Vereins zu



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 29. 363

Gunsten der Landwirthschaftskammernabermals zum Ausdruck gelangte. Dieser prinzipielle Gegen¬
satz wird leider in verschärfter Form bestätigt durH den Vorschlagder Denkschrift,eine gesetzliche
Einrichtung für die Landwirthschaft (Zwangs-Viehversicherung)in die Hände der Herren Bürger¬
meister und der Verwaltungsinstanzenzu legen. Es ist dies allerdings eine durchaus folgerichtige
Confequenz der Ablehnung einer berufsständischenOrganisation. Die gesetzliche Regelungvieler
landwirthschllftlichenDetailfragen muß versucht werden; die ganze Lage drängt unabweisbar dahin.
Wer daher die gesetzlicheZusammenfassung der Landwirthschaft, die alsdann ihre Detailfragen
selbst offiziell regeln könnte, nicht will, muß nothwendig dahin gelangen,einem staatlichen
Zwange in den Einzelfragen unseres Verufsstandes das Wort zu reden. Daher begegnen wir
auch hier dem von unferem Standpunkteaus bedauerlichenVorschlage,die an und für sich schon
verwerfliche obligatorischeViehversicherungdurch staatlicheOrgane beaufsichtigen zu lassen.

Die Commissiongab sich indessen der Hoffnunghin, der RheinifcheProvinziallandtag
werde dem Standpunkteder Denkschriftnicht beitreten und beantragt daher ganz ergebenst:

„der Rheinifche Provinziallandtag wolle die Einführung einer obliga¬
torischen Rinduiehversicherung für unsere Provinz geneigtest ablehnen".

I. A.

Der Vorsitzendedes RheinischenBauernvereins:

gez. Graf von Loö.

An den
RheinischenProvinziallandtag

zu
Düsseldorf.

Anlage 29.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Bau eines Schifffahrtskanals vom Dortmund-Ems-Kanal bis zum Rheine.

Der im Jahre 1894 verfammelte 38. Rheinische Provinziallandtaghatte sich — in
Uebereinstimmungmit einem Beschlusse des Landtages der Provinz Westfalen — für die Aus¬
führung eines Kanals von Dortmundzum Rheine in der fog. Süd-Emfcher Linie ausgesprochen
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und die von der Staatsregierung «erlangte Garantie für die 3'/2°/«ige Verzinsung eines an¬
teiligen Betrages der Baukostenbis zum jährlichen Höchstbetragevon 245009 Mall, sowie eine
anthcilige Gewähr von ?0«/<> an einem durch die Kanalabgaben nicht gedeckten, auf höchstens
50000 Mark zu begrenzendenFehlbetrag der Betriebs- und Unterhaltungskosten, also bis zum
Höchstbetrage von 35090 Mark, übernommen, (Bergt. Verhandlungen des 38. RheinischenPro-
vinziallandtags, Seite 40; stenographischer Bericht, Seite 197 ff.).

In Folge dieser Landtagsbcschlüsse der Nheinprovinz und Westfalens legte die Königliche
Staatsregierung dem Landtage der Monarchie im Jahre 1894 einen Gesetz-Entwurf über die
Erbauung des Rhein-Dortmund-Kanals und zwar in der Richtung der Süd-Emscher-Linie vor.

Diese Vorlage der KöniglichenStaatsregierung scheiterte bekanntlichan dem Widerstände
der Gegner des Kanals.

In Folge der Ablehnung machten sich in Westfalen Sonderbestrebungen zu Gunsten der
sogenanntenLippe-Linie geltend.

Der Provinziallllndtag von Westfalen erhob am 16. Februar 1895 die Anträge des
Westfälischen Provinzialausschusses zum Beschluß, in denen die Garantiezusage der Provinz
Westfalen für die Süd-Emscher-Linie— wegen Ablehnung des Projektes im Prcnßischen Ab-
geordnetcnhausc— für erledigt erklärt und die Zustimmung des WestfälischenLandtages zum
Ausbau der Lippelinic, sowie die Garantieübernahme für diese Linie ausgesprochenwurde.

Diesem Beschlusse gegenüber verblieb die Rheinprovinz auf dem Standpunkte, daß der
Ausbau der Lippelinie allein für die Rheinprovinz ohne Vortheile, vielmehr mit ganz erheblichen
Nachtheilen verknüpft sei, weil dadurch mißliche Verschiebungender wirtschaftlichen Interessen her¬
beigeführt würden. Nur wenn die Süd-Emscher-Linie gebaut wurde, konnte für die Rheinprovinz
eine Betheiligung durch Garantieübernahme in Frage kommen.

Eine Einigung ließ sich bei den vielfach widerstreitenden Interessen nur auf dem Wege
des gleichzeitigen Ausbaues beider in Frage stehendenKanallinien erreichen.

Nach dem übereinstimmendenUrtheile von Sachverständigen sind auch für beide Linien
ausreichende Frachtmengen vorhanden und entspräche daher die Ausführung beider Linien den
Interessen und dem Bedürfnisse des Verkehrs. Die Garcmtieen könnten von den Provinzialver-
bänden Rheinlands und Westfalens in der Weise beschafft werden, daß die Provinz Westfalen
mit den an der Lippelinic betheiligten Rheinischen Kreisen die Garantie für die Lippelinie
und die Rheinprovinz mit den betreffendenWestfälischen Kreisen die Garantie für die Süd-
Gmscher-Linic übernimmt.

Die KöniglicheStaatsregierung, die der Verbindung von Ems und Rhein sympathisch
gegenübersteht,hatte, um die Kanalangelegenheit zu klären, zum 18, und 19. November 1895
eine Anzahl Vertrauensmänner der beteiligten Provinzen nach Berlin zu einer Berathung
zusammenberufen.

Auf Grund dieser Conferenzbeschloß der ProvinzialausschußWestfalens am 21. April 1896:
„. . . der Provinzialausschuß erklärt sich feiner bereit, für den wünschenswerthen
Fall, daß die Staatsregierung von vorne herein die Lippelinie und die Süd-Emscher-
Linie sollte bauen, und daß die Nheinprovinz nebst den Kreisen Gelsenkirchen-Stadt
und -Land und Bochum-Stadt und -Land, die für die letztere Linie vom Staate
geforderte Garantie sollte übernehmen wollen, beim Provinziallandtage die alsdann
von den interessirten RheinischenKreisen antheilig mit zu tragende Uebernahme der
für die Lippelinie von der Staatsregierung gefordertenGarantie zu beantragen."
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Die vom Staate geforderteGarantie sollte vom Provinzialausschußdem Landtage unter
der Bedingung zur Uebernahme empfohlen werden, daß der Zinsfuß für die zu garantierenden
Baukosten von g'/»«/« auf 3°/» ermäßigt werde. Als Garantie gefordert wurde aber in der
Sitzung der Vertrauensmänner am 18. und 19, November 1895 in Berlin feitens der Herren
Ressortminister,daß die betheiligten Communalverbändesich verpflichteten:

1. den durch Kanalabgaben etwa nicht gedeckten Fehlbetrag der Betriebs- und Unter¬
haltungskostenbis zum anschlagsmäßigenBetrage dieser Kosten in jedem Rechnungs¬
jahre zu erstatten und

2. für die 3'/2prozentige Verzinsung eines Drittels des Baukapitals der Hauptlinie und
der Hälfte des Baukapitals der Zweigkanäle, welche nicht zugleich Speisungskanäle
sind, in jedem Rechnungsjahr insoweit aufzukommen,als die Einnahmen aus den
Kanalabgaben nach Abzug der Betriebs- und Unterhaltungskostenzur 3^2°/«igen
Verzinsung der gesummten verausgabten Baukostennicht ausreichen.

Ein etwaiger Ueberschußder Kanalabgaben soll auf das Vaukapital abgeschrieben und
dadurchdie von den Provinzen übernommeneZinsgarantie antheilig vermindert werden.

Der Provinzialausschuß der Nheinprovinz glaubte dem oben erwähnten Beschlussedes
ProvinzialausschussesWestfalens vom 21. April 1896 nur beitreten zu können und beschloß
seinerseits in der Sitzung vom 28,/29, April 1896:

„Der Provinzialausschuß erklärt sich bereit, bei dem Provinziallcmdtage zu
beantragen, die von der KöniglichenStaatsregierung für die Kanalverbindung des
Dortmund-Ems-Kcmllls mit dem Rheine geforderteGarantie in Gemeinschaftmit den
westfälischen Kreisen Gelscnkirchen-Stadt und -Land, Bochum-Stadt und -Land für
den Fall zu übernehmen,daß die Verbindung mittelst der Süd-Emscher-Liniebewirkt
und der Zinsfuß für die zu garcmtirenden Baukosten von 3'/»°/« auf 3«/»
ermäßigt wird.

Der Provinzialausschuß erklärt sich ferner bereit, für den wünschenswerthen
Fall, daß die Lippe-Linie nach Ausführung des Süd-Emscher-Kanals gebaut wird,
auch für eine entsprechende finanzielle Betheiligung der Rheinprovinz an den Kosten
der Lippe-Kanalisirungbei dem Provinziallcindtage einzutreten."

In einem Schreiben vom 9. Dezember 1896 haben die Herren Ressortministererklärt,
uaß den Wünschen der Communalverbände auf anderweite Regelung der Garantieverpflichtungen
'«soweitnur entsprochen werden könne, daß der von den Provinzen zu gewährleistendeBetrag
von 3'/,«/, des Baukostenantheilsmit 3°/» zur Verzinsungund mit dem Rest zur Tilgung ihres
-«aukostenantheilsverwendet werden könne.

Die wünschenswcrtheAusführung der beiden Linien kann nun nach Ansicht des Pro¬
vinzialausschussesnur dadurch der Verwirklichung entgegengeführtwerden, wenn die Königliche
Stantsregierung angegangen wird, auf Grund der Beschlüsseder beiden Provinzialausschüsseder
Lösungder Kcmalfragenäher zu treten. Der Provinzialausschußbeehrt sich daher dem Provinzial-
landtllge den Antrag zu unterbreiten:

„Der Provinzillllandtag wolle unter der Voraussetzungeines gleichmäßigenVorgehens
der Provinz Westfalen den Provinzialausschußermächtigen,auf Grundlage der Beschlüsse
der ProvinzialausschüsseWestfalens vom 21, und der Rheinprovinzvom 28./29, April
1896, wonach die Garantie für die Süd-Emscher-Linie von der Nheinprovinz mit
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den betheiligten WestfälischenKreisen und' für die Lippelinie von der Provinz West¬
falen in Gemeinschaft mit den betheiligten RheinischenKreisen übernommen werden
soll, in weitere Verhandlungen mit der KöniglichenStaatsregierung über die gleich¬
zeitige Ausführung beider Kanal-Linien zu treten und die KöniglicheStaatsregierung
zu bitten, eine diesbezügliche Vorlage dem Landtage der Monarchie vorzulegen".

Der Provinzialausschuß:

Graf Veissel, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage 30.

Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Veräußerung des Langenfelderhofes.

In Erwägung, daß nach den Beschlüssen im jetzigen Provinziallandtage eine Ver¬
wendung des Langenfelderhofeszu Anstaltszwecken nicht mehr in Frage kommen wird, und da
Ankllufsoffertenan den Provinzialausschuß herangetreten sind, beantragt der letztere:

„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschuß ermächtigen, eine günstige
Gelegenheit zum Verkaufe des Langenfelderhofeszu benutzen".

Düsseldorf, den 13. März 1897.

Der Provinzialausschuß:

Graf Beissel, Dr. Klein,
stellvertretender Vorsitzender. Landesdireltor.
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Anlage 31.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Förderung von Bahnunternehmungen.

1. Nach Nr. VI der am Ende abgedruckten Beschlüsse des Rheinischen Provinziallandtages
w Betreff der Förderung von Bahnunternehmungen hat der Provinzialausschuß jedem Provinzial-
landtage eine Uebersicht über den Eisenbahnfonds vorzulegen.

Der Provinzialausschuß entledigt sich hiermit dieser Aufgabe, indem er gleichzeitig, in
der Meinung, daß jetzt nach einer vierjährigen Wirksamkeit des Kleinbahngesetzesvom 28. Juli
1892 eine Uebersicht über sämmtliche in der Rheinprovinz vorhandene bezw. genehmigteKlein¬
bahnen, sowie über alle gleichartige noch vor Erlaß des KleinbahngesetzesentstandeneBahnen
(gleichviel, ob dieselben Seitens der Provinz durch Hergabe von Provinzialstrahen oder durch
"«Währung von Darlehen unterstützt worden sind) von allgemeinem Interesse sein möchte,
anliegendeZusammenstellung,aus der sich alles nähere ergiebt, vorlegt.

2. Nach Spalte 16 dieser Zusammenstellungbelaufen sich die bis jetzt von der Provinz
bewilligtenVahndarlehen auf 9 573 500 Mark. Hierzu tritt demnächst wahrscheinlich noch ein von
dem Kreise Geilenkirchenbereits angemeldeter, noch zu bewilligenderBetrag von 1200000 Mark,
so daß der vom Prouinziallandtage zur Verfügung gestellteKredit von 12 Millionen Mark zur
Zeit bis auf 1226 500 Mark erschöpft ist. Für die Zeit bis zu einem Wiederzusammentreten
des Prouinziallandtagcs dürften aber weitergehende Anträge zu erwarten sein, für deren Be¬
friedigung Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Nachdem der Provinzialverband sich grundsätzlich auf die Unterstützung von Bahn¬
unternehmungenin der Form von Darlehnsbewilligungen beschränktund sich ergeben hat, wie
"ese Art der Unterstützung der Entwickelung des Bahnwesens in der Provinz recht günstig
gewesen ist, kann nicht wohl schon jetzt mit weiteren Bewilligungen inne gehalten werden, umso-
weniger als die bisherigen Bewilligungenfast ausnahmslos den leistungsfähigerenKreisenzugefallen
>"d und jetzt erst nach dem naturgemäßen Gang der Entwickelung solche Bahnen an die Reihe
w'nmen werden, deren Rentabilität weniger augenfällig ist und welche daher erst recht der Unter¬
stützung durch Gewährung von billigem Vaukapital bedürfen. Aus diesen Gründen beantragt der
provinzialausschuß, vorläufig weitere 6 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen, womit den
"s zum nächstenProuinziallandtage eingehendenAnträgen jedenfalls genügt werden kann.

Darüber, wie die vom Provinzialverbande zu tragende Zinsdifferenz von '/««/o bezüglich
"°r aus den 6 Millionen Mark zu bewilligendenDarlehen aufgebrachtwerden foll, bedarf es
zunächst keiner Festsetzung,da sich die Abhebung der bewilligten Darlehen in der Regel noch
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verzögert und auch nur allmählich nach Maßgabe der fortschreitendenVauarbeiten erfolgt. Die
weitere Bestimmung hierüber kann daher dem nächstenProvinziallandtage überlassen bleiben,

3. Von der dem Provinzialausschusseunter II. Ziffer 3 der Beschlüsse ertheilten Er¬
mächtigung, auch an solche dem öffentlichenVerkehr dienende Bahnunternehmungen, die in Form
von Aktiengesellschaftenoder sonstigen Unternehmerverbindungen gegründet sind, Darlehen zu
bewilligen, ist bisher nur in einem Falle Gebrauch gemachtworden. Es handelte sich hierbei um
eine Bahnstreckevon Virtesdorf nach Merken, welche sowohl von der Düren'er Dampfstraßeubahu-
Gesellschllft (vergl, Zusammenstellung Regierungsbezirk Aachen Nr. 6) ins Auge gefaßt ist, als
auch ein Glied in dem vom Kreise Düren geplanten Kleinbahnnetzebilden soll. Für diese Bahn¬
strecke war von der Düren'er Dampfstraßenbahn ein Darlehen von 120 000 Mark beantragt
worden, und blieb dem Ausschuß nur übrig, das Darlehen demjenigen zur Verfügung zu stellen,
welcher die vorgeschriebeneGenehmigung für die Bahn erhalten wird.

Außerdem sind noch von zwei AahngesellschaftenDarlehens-Anträge gestellt worden und
zwar von der Aachen'« Kleinbahngesellschaftzu Aachen für Erweiterung des Vahnnetzes im Land¬
kreise Aachen, sowie von der Continentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen zu Nürn¬
berg für eine Schwebebahn von Varmen-Nittershausen nach Elberfeld-Sonnborn und weiter bis
Vohwinkel, sowie für mehrere Linien im bergischen Industriereuier. Die geforderten Summen
beziffertensich auf 1'/« bezw. 6'/« — im Ganzen also auf 8 Millionen Mark.

Der Provinzialausschuß glaubte die gestellten Anträge in beiden Fällen ablehnen zu
müssen. Er war der Meinuug, daß es bei Fassung des beregten Beschlusses nicht in der Absicht
des Provinziallandtages gelegen haben könne, die Mittel des Prouinzialverbandes für kapital¬
kräftige Unternehmerfirmen zur Erweiterung ihrer Geschäftsbetriebebereit zu halten, sondern daß
lediglich bezweckt gewesen sei, auch dann helfend einzutreten, wenn dies zum Zustandekommen
einer wirthschaftlichnothwendigen, von den engeren Communalverbänden nicht geförderten Bahn
erforderlichsei.

Zur Zeit, als die Beschlüsse gefaßt wurden, stand eben noch nicht fest, ob sich die
Communalverbände der Sache überhaupt in größerem Umfange annehmen würden, und nur
deshalb hat der Provmziallandtag auch die Privatunternehmung bedenken zu müssen geglaubt.
Inzwischen aber hat sich herausgestellt, daß die Privatunternehmerverbindungen zur Durchführung
ihrer Pläne ohne besondereHülfe Seitens der Provinz recht wohl im Stande sind, und bah die
Kreise oder Gemeinden in den Fällen, in welchenes sich darum handelt, einer der Erschließung
bedürftigen Gegend eine Bahn zuzuwenden, sich ihrer Aufgabe bewußt und geneigt sind, wenigstens
das Opfer der Zinsgarantie zu bringen, allein schon um für das Unternehmen das ganze erfor¬
derliche Vaukapital zu dem billigen Satze von 3»/« zu erlangen.

In Folge dessen hält der Provinzialausschuß die Ziffer 3 unter II. der Beschlüsse für
entbehrlichund beantragt, dieselbezu streichen.

4. Für die in Ziffer 1 unter II. dem Provinzialausschuß ertheilte Ermächtigung, eine
Prüfung bezw. Anfertigung von Eisenbahnvorarbeiten durch Organe der Provinzialverwaltung
vornehmen zu lassen, hat sich ein dauerndes Bedürfnis nicht herausgestellt. Es haben sich gleich
von vorneherein leistungsfähige Firmen in größerer Anzahl (Lenz H Cie. in Stettin, Havestadt
H Contag in Berlin, Bering 6, Wächter in Hannover, Elektricitäts-Aktiengesellschaftvormals
SchuckertH Cie., Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, beide in Nürnberg,
Union Eleltricitäts-Gesellschaftin Berlin u. a.) mit erfahrenem und geschultem Personal der Sache
bemächtigt, und dürfte wohl kaum ein Projekt in der Nheinprovinz vorhanden sein, um dessen
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Übertragung sich nicht die eine und andere Gesellschaft gleichzeitig bemühte, so daß die Communal-
vcrbände es in der Hand haben, unter den ihnen vorliegenden Offerten die geeignet scheinende
auszuwählen. Unter diesen Umständen sind besondereBeamte für den in Nede stehendenZweck
nicht angestellt worden, und kommt die bezügliche Bestimmung erst dann zur Anwendung, wenn
sich die Nothwendigkeithierzu ergeben sollte.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuß folgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. den bisherigen Credit für Vahndarlehen um 6 Millionen Mark, also auf im
Ganzen 18 Millionen Mark erhöhen und den Provinzialausschuß beauftragen,
dem nächsten Provinziallandtage wegen der dieserhalb nothwendigenVerstärkung
des Eisenbahnfonds Vorschlägezu machen,

2, die Ziffer 3 unter II. der früheren Landtagsbeschlüsse in Betreff der Förderung
von Bahnunternehmungen aufheben",

Düsseldorf, den 23. Februar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Iaußen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesoirettor.

Beschlüsse
°es Rheinischen Provinziallandtags in Betreff der Förderung von Bahnunternehmungen.

I. (Betrifft die hier uicht weiter interessirendenund deshalb nicht mit abgedruckten Be¬
rgungen für die Benutzung der Provinzialstraßen zu Bahnanlagen.)

II. Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialausschuß, zur Förderung von Bahn¬
unternehmungen:

1. auf Antrag derjenigen, für deren Rechnung Bahnen gebaut uud betrieben werden,
gegen eine näher zu vereinbarende Vergütung die Prüfung bereits angefertigterPro¬
jekte und Kostenanschlägeund ausnahmsweise auch die Vorarbeiten für den Bau vou
Eisenbahnen durch Organe der Provinzialverwaltung vornehmen zu lassen und die
zu den vorgedachtenZwecken erforderlichenBeamten anzustellen;

2. Communalverbänden oder Vahnunternehmungen, für welche Communalverbände volle
Gewähr leisten, die nach Prüfung des Landesdirektors zur ordnungsmäßigen Her¬
stellung und Ausrüstung einer den, öffentlichen Verkehr dienenden Bahn erforderlichen

47
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Geldmittel aus Mitteln der Landesbank als Kreis- oder Gemeindedarlehenzu 3°/»
Zinsen und 1°/» jährlicher Tilgung zur Verfügung zu stellen;

3, dem öffentlichenVerkehr dienenden Bahnunternehmungen, welche in Form von Aktien¬
gesellschaften oder sonstigen Unternehmerverbindungengegründet sind, die zur ordnungs¬
mäßigen Herstellung und Ausrüstung der Bahn erforderlichenGeldmittel bis höchstens
zur Hälfte zu ^/»n/« Zinsen und '/2«/<, jährlicher Tilgung zur Verfügung zu stellen,
falls dieselben bereit sind, hierfür das ganze Bahnunternehmen im Sinne des zur
Zeit dem Landtage der Monarchie zur verfassungsmäßigenBeschlußfassungvorliegen¬
den Gefetzentwurfes,betreffend das Pfandrecht an Privateiscnbahnen und Kleinbahnen
und die Zwangsvollstreckungin dieselben, dem Provinzialverbande zur ersten Stelle
zu verpfänden bezw. eine dahingehendeVerpflichtungfür den Fall der Verabschiedung
des Gesetzes in dem Darlehnsvertrage zu übernehmen,

HI. Der Provinziallandtag beschließt,die vorbezeichneten Darlehen durch die Landesbank
unter der Bedingung gewähren zu lassen, daß der Provinzialuerband der Landesbank gegenüber
für eine 3'/2«/,ige Verzinsung und eine '/«"/«ige Tilgung der vor unter II. Nr. 3 erwähnten
sowie für '/»»/» Iinfen der Darlehen zu 3°/« infoweit aufzukommenhat, als diefe Beträge von
den Unternehmern bezw, Darlehnsschuldnern selbst nicht aufgebracht werden.

IV. Die Gefammtsummeder Darlehen zu II, 2 und 3 darf vor weiterer Beschlußfassung
des Provinziallandtages 12 000000 Mark nicht übersteigen.

V. Vom 1. April 1894 ab soll ein besondererEisenbahnfondsgebildetund zur Dotirung
desselben außer dem von den Kleinbahnunternehmungen aufkommendenEntgelt» ein Betrag von
60000 Mark aus dem Fonds für den Neubau von chaufsirten Wegen entnommen, sowie zur
Förderung von Vahnunternehmungenin der vorstehend unter II. bezeichnetenWeise verwendetwerden.

VI. Der Provinzialausschutzwird beauftragt, jedem Piovinziallandtage eine Uebersicht
über den Eisenbahnfonds vorzulegen.
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Zusammenstellung
der

bis zum 31. Dezember 1896 in der Rheinprovinzgenehmigten, dem öffentlichen
Verkehr dienenden Bahnen mit Ausnahmeder Staatseisenbahnen.

Anmerkung, Die Zusammenstellungenthalt:
».) diejenigen Bahnen, welche nach Erlaß des Kleinbahngesetzesvom 28 Juli 1892

neu entstanden und, sei es auf Grund dieses Gesetzes,sei es auf Grund des alten
Eisenbahngesetzes vom 3. November 1838, genehmigtworden sind;

d) auch alle derartige bereits vor Erlaß des Kleinbahngesetzes,sei es auf Grund allge¬
meiner polizeilicher Vorschriften,sei es auf Grund des eben erwähnten Eisenbahn¬
gesetzes genehmigteBahnen, gleichgültigob das Unternehmen bis jetzt dem Kleinbahn¬
gesetzeunterstellt worden ist oder nicht.

4?»
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 373

Düren-Birkesdorj

Aachener(Stadt-)Strahenbahnen
innerhalb der Stadtbezirke Aachen

und Aurtscheid

Landkreis AachenerKleinbahnen:
ll. Haaren-Weiden-Linden

b. Oppen-Bardcnberg

c Rothe Erde-Eilendorf
ä. Forst-Brand

Eupener Kleinbahn

Vom Bahnhof Stolberg (Rheinisch)
bis Ober-Stolberg (Hammer)

Nirkesdorf-Merlen

Dürener Dampfstraßen-
bahn-Aktiengesellschaft

AachenerKleinbahn¬
gesellschaft

Landkreis Aachen

desgl.

Eupener Kleinbahn-
gefellfchaft

AachenerKleinbahn-
gesellschaft

Dürener Dampfstrahenbahw
Aktiengesellschaft

oder Kreis Düren

Regierung«-Präsident

»,. die Bürgermeister
von Aachen und Burt-
scheidbezw. die Poli-
zeidireltionzu Aachen
d. Negierungs-Prä

sident

Regierung«-Präsident

I. Negierun
a. 2. Dezember

1891 als
Dampfstrahen-
bahn für den
Güterverkehr

d.19.Mai1894
als Klei>lbahn

für den
Personen- und
Güterverkehr

im Jahre 1880

8. November
1894

12. November
1895

desgl.

^biö 31, ""'

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

lochen.
gemeiner polizeilicher

Vorschriften

«

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

10

Länge

der

Bahn

IN

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

auf
Provinzial-

straßen

14

Am

31,Dezember
1896

waren im
Betriebe

15

verschiedene/
absch"'"

bis 1, M"
' 193?

illlll

Kh,2^WsüberKlein-
h« . wd Privatanschluß-
^3?6' Juli 1892,

Ken N^beit des § 53
Hesek? '"""U°n dieses

'°^' unterworfenhatte

' "L°'neinerpolizeilicher
Vorschriften

' ^^ Kleinbahngesetzes

'" 3se5
Lage der ^ z

erbffnung(^ ^

de«gl.
desgl. desgl

Genehmigungnoch nicht erfolgt.
99 3"l)"

Regierung«-Präsident 28. August
1896

17. Mai 1881die Bürgermeisterzu
Stolberg, Eschweiler

und Forst

Genehmigungnoch nicht erfolgt

unbesti""""
b'

""schriften

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlchns

16

Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 1,000 2 746 2 346
auf frem¬
dem Ge¬

lände
400

1727 2 746

vorläufig
Personen¬

verkehr

a. Pferde

d. Elektrizi¬
tät

1,000 22 000 — 22 000 4138 22 000

Personen-
und Güter¬

Elektrizität 1,000 6143 6143

verkehr » — 13 453 10 535

desgl. desgl. 1,000 4 300 4 300

desgl. desgl. 1,000 3 010 - 3 010

desgl. Dampf 1,435 1500 200 1300 — —

Personen¬
verkehr

Pferde,
demnächst

Elektrizität

1,000 3 668 3 668 3 413 3 668

zu übertragen

> 500 000

120 000

620000
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Nr. Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung'!' "theilt

am Ms aus Grund

Betriebs¬
zweck

(Perfonen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

Lange

der

Bahn

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

auf Straßen

überhaupt
auf

Provinzial-
straßen

14

Am

31,Dezember
1896

waren im
Betriebe

IN

15

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

10

II

12

13

14

Von Hennef nach Asbach

CoblenzerStraßenbahn

Krahnenberg-Bahn(von Andernach
nach dem Krahnenberge)

Ernstbahn zu Nraunfels

Kleinbahn von Bahnhof Raßelstein
nach Augustenthal(Kreis Neuwied)

Kleinbahn von EisenwerkRaßelstein
nach Bahnhof Neuwied

Kleinbahn von Kreuznachnach
Winterburg mit Abzweigungnach

Wllllhausen

Von Nrohl über Niederzissennach
Weibern mit Fortsetzungnach

Kempenich

Broelthaler Eisenbahn-
Aktiengesellschaft

zu Hennef a, d. Sieg

CoblenzerStrahenbahn-
Attiengesellschaft

Firma Hager H, Lausberg
zu Köln

Ernstbahngesellschaftzu
Nraunfels

Fr. Boesenerzu Augusten¬
thal

Raßelsteiner Eisenwerks¬
gesellschaftzu Raßelstein

Kreis Kreuznach

Arohlthal-Eisenbahnge-
sellschaft zu Köln

Allerhöchste Con-
zessions-Urkunde

Polizeidirektionbezw.
Stadt Coblenz

Regierungs-Präsident

besgl.

AllerhöchsteCon»
zessions-Urkunde

II. Regierung^'

dauernd

45 Iah"

50 I"h"

de«gl.

deegl-

besgl-

desgl

27. Oktober
1889

im Jahre 1887

11, Dezember
1895

5. Juni 1894

21. November
1894

4, November
1895

10. November
1895

19. August
1895

"blenz.

^°sew über die Eisen-
^"Nternehnmngenvom
"' November1838

'^"einer polizeilicher Vor¬
schriften

°°° Kleinbahngesetzes

baue rnd Renbcch ngesetzes

Person>m-
und Güter¬

verkehr

Dampf 0,785

desgl. Pferde 1,000

Personen¬
verkehr

Drahtseile 1,000

Personen-
und Güter¬

verkehr

Dampf 0,800

desgl. desgl. 1,435

Güterver¬
kehr

desgl. 1,435

Personen-
und Güter-

kehr

desgl. 0,750

desgl. desgl. 1,000

10 360 nicht bekannt

11614 — 11614

514 514 —

3 900 1360 2 540

3 400 3 400 —

1900 1900 —

27 200 27 070 130

3 200

130

noch nicht bestimmt

16

Uebertrag 620 000
10 360

11614 —

514 —

3 900 —

1900 —

27 200 800 000

Verträgen 1420 000
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^>

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung^

Nr,
am auf

1 2 3 4 5 -L-^"

ertheilt

auf Grund

III. Regierungs

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬
weite

10

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Vllhn-
lorper

!2

auf Straßen

überhaupt

18

auf
Provinzial,

straften

14

Am

31,Dezember
1896

waren im
Betriebe

15

Kölnische Straßenbahn

Zahnradbahn von Königswinter
nach dem Drachenfels

Zahnradbahn von Königswinter
nach dein Petersberge

Bonner Straßenbahn

HeisterbacherThalbahn
(vom Nheinufcr bei Niederdollen-
dorf und dem dortigen Bahnhofe

nach Heisterbacherrottund
Grengelsbitze)

Von der Coblenzerstraßezu Bonn
über Godesberg nach Mehlem

Kölnische Straßenbahn-
gescllschaft zu Brüssel

Allgemeine Lokal- und
Straßenbahngesellschaft

zu Berlin

Petersberger Zahnradbahn-
Gesellschaftin Königswinter

Kommandit-Gesellschaft
Bonner Straßenbahn

Havestadt,Contag & Cie.
zu Bonn

AktiengesellschaftHeister¬
bacherThalbahn.

(Jetzige Pachten« die
Broelthaler Eisenbahn-

Aktiengesellschaft)

BonnerStraßenbahn Have¬
stadt, Contag H Cie.

Regierungs- Präsi¬
dent bezw, Polizei-
Präsident zu Köln

Regierungs-Präsident

desgl.

Oberbürgermeisterzu
Bonn

Regierungs-Präsident

desgl.

a) 15. März
1877 bezw.

29. Juli 1879,
b) anderweitim

Jahre 1895

29. August
1881

14. November
1888

im Jahre 1890

»,) 28. Juli
1889

d) 21. August
1893

18. August
1891

25 I°h"

unbestimmte

^ ^gemeinerpolizeilicher
Vorschriften

^d^?k"^"gesetzes,
^."'^ das Unternehmen
^selben unterstellthat

^unternehmen hat sich
^"' Kleinbahngesetze

unterstellt

15 Iah"

40 I«h"

"^°em «?°"bahngesetzes,
^sel/n '""nehmen

""en unterstellthat

^de,n"?1"en hat sich
verlang- "Mahnges

Jahre «^ ,l unterstellt

bis

20 I^z ji
lerlängert

August .
gerechn"

Personen¬
verkehr

Pferde 1,435 50 250 — 50 250 3 900

Personen¬
verkehr,

nebenher ge-
ringerGüter-

verkehr

Dampf 1,ooo 1520 1520 — —

desgl. desgl. 1,000 1400 1400 — —

Personen¬
verkehr

Pferde 1,000 4 850 — 4 850 —

Personen
und Güter¬

verkehr

Dampf 0,750 11000 4 050 6 950 6 330

Personen¬
verkehr

desgl. 1,000 8 640 5 927 2 713 1300

zu

Ueb ertrag
50 250

1520

1400

4 850

11000

8 640

zu übertragen
48

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

1420 000

1 420 000
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Genehmigende

Genehmigung >st "theilt
Betriebs-

zwecl
(Personen-

Betriebs-
kraft Spur¬

Länge

der

Davon Am

31,Dezember
1896

Betrag
des

auf auf Straßen von der
Nr, Bezeichnung der Bahn Unternehmer (thierische weite eigenem Provinz be¬

Behörde am auf auf Grund und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Bahn Bahn¬
körper

überhaupt
auf

Prouinzilll-
straßen

waren lm
Betriebe

willigten
Darlehns

^ ^^^ ^^——-—^_ IN n> IN NI IN

14
m ^

1 2 3 4 b ^6___—- ""^-»-.^ ? 8 9 10 11 12 13 1b 16

21 Von Frechen nach Köln mit Ab¬
zweigungnach dem Güterbahnhofe

Ehrenfeld

GemeindeFrechen Regierungs-Priisident5. Juni 1893 bis 31. MMb"
192Z

^°^ Kleinbahngesetzes

^^ E'senbahngesetzes

Personen-
und Güter¬
verkehrauf
der Haupt¬
linie, nur
Güterver¬

kehr auf der
Güterbahn

Dampf 1,43b
für die

Güterbahn
Frechen-

Ehrenfeld,
1,000

für die
Personen-
bahn Fre-
chen-Köln

13 839 3 35? 10 532 6158
Uebertrag

13 839
1420 000

22 Von Äeuel über Hennef nach Broelthaler Eisenbahn- Allerhöchste Conzes- 27, Oktober dauernd Personen- desgl. 0,785 45 900 nicht bekannt ^ 45 900 —

Waldbroel Aktiengesellschaftzu Hennef
a. b. Sieg

sions-Urkunde 1889 und Güter¬
verkehr

23 Von Nieberpleis nach Oberpleis desgl. desgl. 13. November desgl- desgl. desgl. desgl. 0,?8b 8 600 nicht bekannt 8 600 —

1890 >32631

24 Von Hennef nach Nsbach desgl. desgl. 27. Oktober desgl- desgl. desgl. desgl. 0,78b 23 600 nicht bekannt 23 600 —

1889

^°^ Kleinhahngesetzes25 Anschlußbahnvon Oberpleis nach desgl. Regierungs-Priisident 29. August
desgl Güterver¬ desgl. 0,78b 1500 1500 — 1500 —

Herresbach 1893 kehr

26 Von Engelskirchennach Marienheide Kreis Gummersbach desgl. 30. September
1895

50 Iah" desgl. Personen-
und Güter-

tehr

desgl. 1,000 18100 95 18 005 18 005 752 000

27 Kleinbahnendes Kreises Euskirchen:>
n) von Liblar nach Euskirchen
K) von Arloffnach Mülheim zum / Kreis Euskirchen desgl. 13, April 1894

desgl- desgl. desgl. desgl. 1,000 57 600 20 000 27 600 19 600 57 600 1 960 000

Anschlüssean die Linie unter «,

^ ^senbahngesetze«28 VorgebirgsbahnKöln-Bonn Aktien-Gesellfchaftder Vor. Allerhöchste Con- 4. August
dauernd

desgl. desgl. 1,000 34 500 nicht bekannt 5 508 — 900 000

gebirgsbahn Köln-Bonn zessions-Urkunde 1894 »
zu Köln

! zu übertragen 5 032 000

48*
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Nr,

29

30

Bezeichnung der Bahn

Kleinbahn von Veuel nach Honnef

Kleinbahnendes KreisesBergheim:
a. von Frechenüber Moedrath

nach Kerpen und von da
nach Vlatzheim

d. von Moedrath über Horrem
und Bergheimnach Aedburg

«, von Bergheim nach Elsdorf

ä. von Bergheim nach Nheidt

Unternehmer

Die GemeindenVillich,
Obercasfel,Nieder- und
Oberdollendorf,Königs¬

winter und Honnef

Kreis Vergheim

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigende

Behörde

Negierungs-Prasident

desgl,

desgl,

desgl.

desgl.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31, 381

lenehmigung '!' Mheiit

am

9, Juni 1896

16. November
1895

15. Februar
1896

desgl.

24. Juli 1896

MI

50 Iah"

desgl

desgl,

desgl^

desgl^
Koste"

auf Grund

^ Kleinb ahngefetzes

Anmerkung. Dem Kreife Gummersbach ist außer dem bei Nr, 26 aufgeführten Kleinbahn-Darlehen zu den
Darlehen bewilligt worden von .......... !

«».»,.._ ,^°'
nderw

Betriebs¬
zweck

(Perfonen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

!l

Personen¬
verkehr

Personcn-
und Güter¬

verkehr

desgl

desgl.

desgl.

Betricbs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Elektrizität

Dampf

desgl,

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

in

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Länge

der

Bahn

ii

noch nicht
bekannt

8 640

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

18

l

nicht bekannt

nicht bekannt

desgl.
!

desgl.

auf
Proyinzial-

straßen

14

3 039

Am

31.Dezember
1896

waren im

Betriebe
m
15

Uebertrag

8 640

noch nur für
den Güter»

verkehr
in Netrieb

Betrag
des

von der

Provinz be¬
willigten
Darlehns

1«

5 032 000

> 1 300 000

°rbs für die staatsseitig gebaute Bahn von Wiehl nach Wiehlbrück unter den gleichen Bedingungen ein
100 000

31

32

33

Pferdebahn zu Trier

Straßenbahn Halberg-St. Iohann-
Malstatt-Burbach-Louiscnthal

Ensdorf-Saarlouis-Wallerfangcn

Handelsgesellschaft Pferde¬
bahn Trier (Steingroever

«K, Cie.) zu Trier

Gefellfchaft für Straßen¬
bahnen im Saarthal, Aktien-
Gesellschaftzu St. Johann

Stadt Saarlouis

Oberbürgermeister
zu Trier

Negierungs-Prasident

desgl.

IV.
29, November

1889

a. 8. Juni 1890
d. 29. März

1894

10. Dezember
1895

50 Mh" ^ner polizeilicher

bis 3. Nov
1930

e,»b"

Vorschrift m

°6 Kleinbahngesetzes

40 Iah" de« m„:
^nbahngesetzes

Personen¬
verkehr

Pferde 1,000 4 600 4 600 4 600

Personen¬
verkehr,

demnächst
auch Güter¬

verkehr

Dampf 1,000 10 000 10 000 4 700 10 000

Personen-
und Güter¬

desgl. 1,435 6 462 2 231 4 231 4231 —

verkehr

zu übertragen

701 500

7 033 500
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^---------

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung^ ^^ Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver-

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Spur¬

weite

Länge

der

Bahn

Davon Am

3 I.Dezember
1896

waren im

Betrag
des

am auf auf Grund

auf
eigenem
Nahn-.

auf Straßen von der
Nr.

überhaupt
auf

Prüyinzial-

Provinz be¬
willigten

^ ^^ ___
derselben)

Elektrizität)

NI m

lürper
m

straßen
in

Betriebe
IN

Darlehns

1 2 3 4 5 6^^ ^^->^.^ 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V. Regierunssb^' ^"sseldorf.

'^°»>ei»erpolizeilicher Vor¬
schriften

Uebertrag 7 033 500

34 DüsseldorferStraßenbahn innerhalb Eigenthümerin der Bahn Stadt Düsseldorf im Jahre 1876 Personen¬ Pferde 1,435 15 509 — 15 509 — 15 509 —

des Stadtbezirks mit Ausschlußder Betriebs¬ verkehr
mittel: Stadtgemeinde

Düsseldorf.
Vetriebsunternehmer:

Direktor von Tippelstirch
als Pächter

35 M.Gladbach-Rheydt'erStraßenbahn AllgemeineLokal-und
Strahenbahngesellschaftzu

Berlin

Die Städte M.Glad-
bach und Rheydt

im Jahre 1881 40 Iah"

unbestimmteZ°>

desgl. desgl. desgl. 1,435 5 228 5 228 5 228

36 Crefeld-UerdingerLokalbahn. AktiengesellschaftCrefeld- Negierungs-Präsident 14. Juni 1881 desgl. desgl. Dampf 1,000
Strecken: Uerdinger Lokalbahnzu (auf einer

u,. Crefeld-Uerdingen Crefeld etwa 2 Km 7 000 7 000 l 7 000

!». Crefeld-Lüls
«. Crefeld-Fischeln

innerhalbder
Stadt Crefeld
findet der Ve«

trieb mit
Pferdenstatt)

6 800
3 200 —

6 800
3 200

^7108 6 800
3 200 —

37 Duisbnrg-Ruhrort'er Straßenbahn AllgemeineLokal- und
Strahenbahngesellschaftzu

Berlin

desgl. 16. Oktober
1881

50 Jahres

verlängertv'°
Septenlber^

bts22.IuN^

desgl. desgl. Pferde 1,435 5 000 5 000 1304 5 000

38 Duisburg-Broich'er Straßenbahn desgl. desgl. 12. April 1882
desgl. desgl. Dampf 1,435 7 600 — 7 600 — 7 600 —

für die Strecke
Duisburg-
Monning, ,« Oeptt'"'

8. August 1883 bis 16- ^
her 193sund 19. März

1888 für die
ganze Strecke

zu übertragen 7 033 500
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Bezeichnung der Bahn

Von Wenneiskirchen nach Burg

Von Nonsdorf nach Müngsten

:,
en'er Straßenbahn, Strecken:

Von Essen über Altenessen
nach Nordstern und von da
bis zur Kreisgrenze
Von Essen über Altendorf
nach Vordeck
Von Essen nach Rüttenscheid
Von Rüttenscheid nach
Bredeney

,-., Vom Viehofcrplatz in Essen
durch die Gwbenstraße nach
dem Limbeckerplatz

f. Vom Limbeckerplatz durch
die Limbecker-Chaussee und
Segerothstraße nach dem
Segerothfriedhofe

F, Von Borbeck bis zur Grenze
der Stadtgemeinde Ober-
Hausen

Ii, Von Essen nach Gelsen¬
kirchen mit Abzweigung nach
Caternberg

Unternehmer

Wermelskirchen-Burg'er
Eisenbahngesellschaft zu

Wermelskirchen

Nonsdorf-Müngsten'er
Eisenbahngesellschaft zu

Ronsdorf

Süddeutsche Eisenbahnge¬
sellschaft zu Darmstadt

Eigenthümer: Gemeinde
Zweihonnschaften,

Bau- und Betriebsunter¬

nehmer : Eisenbahnconsor-
tium Darmstädter Bank zu
Darmstadt und Hermann

Vachstein zu Berlin
Eigenthümer Stadt Essen,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei d

Genehmigende

Behörde

Genehmigung

am

Allerhöchste Con-
cessions-Urkuude

desgl.

Negicrungs-Präsident

Gemeinde Borbeck

Stadt Essen und Land¬
gemeinden Stoppenberg,

Schonnebeck,Caternberg und
Rotthausen

desgl.

21. Juli 1888

18. November
1889

18. Juli
15.Dezember

9. April

1890.

5. August
1893

27. März 1896

desgl.

desgl.

desgl.

20. Juli 1896

29. August
1896

24. Juli ^
lü.September

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 38!

auf

dauen'd

desgl.

desgl,

desgl,

desgl'

desg^

desgl'

desgl

auf Grund

Eisenbahngesetzes

deiner polizeiliche Vor-
. schriften,
°° Kleinbahngesetzes

Kleinbahngesetzes

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr odereiner

derselben)

«

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Bctricbs-

kraft
(thierische

Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Dampf

desgl.

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

in

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Länge

der

Bahn

n

11200

15 100

7 980

7 360

3 090
1780

750

1480

5 580

9 830

Davon

auf
eigenem
Bahn- ,
korper

12

4 700

1800

1000

340

auf Straßen

überhaupt

13

6 500

9 090

7 980

6 360

3 090
1780

750

1480

9 830

auf
Prouinzilll

straßen

14

6410

4 210

36
(auf Stra¬
ßenbrücken)

1530

945

3 437

Am

31.Dezember
1896

waren im
Betriebe

15

Uebertrag
11200

15100

7 980

7 360

3 090

zu übertragen
49

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlchns
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<ll

Anlagen zu t>en Sitzungsprotokollen. Nr 31. 38?
-------------------

Gt nehmigung >>^theilt

Bezeichnung der Bahn

2

Unternehmer

3

Genehmigende

Behörde

4

Betriebs¬

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬

kraft
(thierische

Kraft, Dampf,
Elektrizität)

Spur¬

weite

Länge

der

Bahn

IN

Davon Am

31.Dezembci
1896

waren im
Betriebe

IN

Betrag

am

5

des

Nr
auf

nuf Grund

auf
eigenem
Bahn¬
körper

m

auf Straßen von der

1

überhaupt

IN

auf
Prouinzial-

straßen
IN

Provinz be¬
willigten
Darlehns

i. Von Essen nach Steele Städte Essen und Steele sowie
Landgemeinde Huttrov

Negierungs - Präsident 28. Mai 1896 dm'cn'd

oesgl.

^ Kleinbahngesetzes

8

Personen¬
verkehr

9

Elektrizität

10

1,0U0

11

5 200

12 13

5 200

14 15

Uebertrag

16

7 033 500

K. Von Essen nach Frohnhausen Stadt Essen und Gemeinde desgl desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 3 950 _ 3 950
Altendorf

desgl-

desgl'42

I. Aon Borbeck nach Vottrov

Varmen-Nonsdorf'er Straßenbahn.

Gemeinden Vordeck und

Vottrop

Aktien-Gesellschaft Banner

desgl.

desgl.

3. November
1896

19. Januar

desgl.

^"'"ner polizeilicher

desgl. desgl. 1,000 noch nicht bestimmt 3 086 — —

Strecken: Bergbahn 1892 Urschriften
a,. Zahnradbahn von Barmen desgl. desgl. 1,000 1630 1180 450 1630

nach Töllethurm

d. Reibungsbahn von Tülle¬ Personen- Dampf 1,000 4 320 2 620 1700 4 320
thurm nach Nonsdorf und Güter¬

43 Meidericher Straßenbahn Kreis-Nuhrorter Straßen-
bahn-Aktiengefellfchaft

Gemeinde Meidcrich 8. Iannar
1892

bis 30. ZU'" ^

dauert

desgl.

ues ni >

verkehr
Personen¬
verkehr

Pferde 0,750 4 000 150 3 850 3 700 4 000 —

44 Remscheid'er Straßenbahn Remfcheider Strahenbahn- Negierungs->Präsident 13. August ' ^""bahngosetzes desgl. Elektrizität 1,000 9 28? __ 9 28? 9 287 _
gesellschaft zu Remscheid 1892

desgl'45 ElektrischeStraßenbahn in Barmen Stadt Barmen desgl. l?. April 1894, desgl.
desgl. desgl. 1,435 5 700 — 5 700 — 5 700 —

5. September
und 28. De¬

zember 1896
desgl-

46 Vom Bahnhof nach dem Orte
Schlebusch

Gemeinde Schlebusch desgl. 9. Februar
1895

desgl.
Personen-

unb Güter¬
Dampf 1,000 3 540 — 3 540 3 400 — —

47 Von der Schützenstraße in Düssel¬
dorf nach Grafenberg

Stadt Düsseldorf desgl. 2. April 1895
desgl'

MbeM"'" ^

desgl.

desgl.

verkehr
Personen¬

verkehr
Elektrizität 1^35 2 873 — 2 873 — 2 873 —

48 Von Düsseldorf-Grafenberg nach Straßenbahndirektor von desgl. 6. April 1895
desgl. desgl 1M5 3 230 3 200 30 — 3 230

49
Rath

ElektrischeStraßenbahn Nord-Süd
in Elberfeld

Tippelskirch zu Düsseldorf
Stadt Elberfeld desgl. 8. Oktober

1895

bauend besgl.
desgl. desgl. 1,000 4 261 ^ 4 261 — 4 261 —

zu übertragen

49*

7 033 500
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Bezeichnung der Bahn

Varmen-ElberfelderStraßenbahn

Unternehmer

Von Nees nach Empel

Straßenbahnender Stadt Oberhausen
2. In Oberhausen

d. Von Oberhausennach Sterk¬
rade

o. Von Oberhausennach Oster-
feld

Kreis Nuhrort'er Straßenbahnen.
»,. Von Ruhrort nach Meiderich
t>. Von Ruhrort (Waage) nach

Nuhrort (Bahnhof), Laar,
Veeck, Bruckhaufen

o. Von Meiderich (Bahnhof)
nach Mühlenfeld, Laar bis
zur Einmündung in die
Strecke zu d

ä. Von Ruhrort nach der Hom-
berger Fähre

Elektrische Straßenbahn
Holthausen - Mülheim- Styrum

und Mülheim-Heissen
Elektrische Straßenbahn von Steele

über Kran und Notthausen nach
Gelsenkirchen mit Abzweigungvon

Rotthausennach dem Wiehagensowie
von Steele nach Spillenberg

»,, Ingenieur Büsing zu
Berlin

d. Aktiengesellschaft „Elek¬
trischeStraßenbahn Bar-

men-EIberfeld"
Stadt Nees'er Anschlußbahn,
Gesellschaftm.b.H. zu Rees

Stadt Oberhausen

deögl.

deögl,

Kreis Nuhrort'er Straßen¬
bahn-Aktiengesellschaftzu

Nuhrort

Genehmigende

Behörde

«,. Städte Barmen
und Elberfeld

d. Negierungs-Prä-
sident

Regierung«-Präsident

iß Mhei^
Genehmigung^

am

imIahre18?2

5. Dezember
1895

10. Dezember
1895

"uf Grund

20 I«h" °' gemeiner polizeilicher
Vorschriften

^ Kleinbahngesetzesbis Ende p

60 Iah" Kleinbahngesetzes

Stadt Mülheim a, d, Ruhr

Stadt Steele und Land«
gemeindenKran und

Rotthausen

desgl.

desgl.

desgl.

3. April 1896 dauert

2. November de«^

1896
desgl.

des^

17. Mai 1896
1938

8. Juli 1896
dauert

25. August
de«^

1896

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterner-
kehr oder einer

derselben)

«

Personen¬
verkehr
desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr
Personen¬
verkehr
desgl.

desgl.

desgl.

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Pferde

Elektrizität

Dampf

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

IN

10

1,43b

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Länge

der

Bahn

IN

11

11800

6139

7 523

3 700

1300

13120

12 000

11500

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

11800

6139

7 523

3 700

1300

13120

auf
Provinz«!

straßen

14

12 000

11500

1055

4 073

4 600

Am

31,Dezember
1896

waren im
Betriebe

15

Uebertrag

11800

zu übertragen

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Dcnlchns

16

7 033 500

200 000

650 000

1 000 000

8 883 500



390 40, RheinischerProuinziallandtag. Nr. 31.

Nr. Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 391

Genehmigung Mh^

am

57

Elektrische Straßenbahn von Barmen
nach Schwelm und nach dem

Schwelm'er Brunnen

Kleinbahn von Mülheim a. Rhein
uach Leverkusen

Schwebebahn
Barmen - Elberfeld - Vohwinkel

Elektrische Straßenbahn der Stadt
Solingen

Städte Barmen und
Schwelm

Firma Farbenfabrikenvorm.
Bayer & Cie. zu Elberfeld

Aktiengesellschaft
Continentale Gesellschaft

für elektrifche Unter¬
nehmungenzu Nürnberg

Stadt Solingen

Regierungs- Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

26. Oktober
1896

30. Oktober
1896

31. Oktober
1896

30. Dezember
1896

99 Iah"

?5 I^"

baue lud

Kleinbahngesetzes

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güteruer-
lehr oder einer

derselben)

«

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr

desgl.

Bctriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Elektrizität

Dampf

Elektrizität

desgl.

Spur¬

weite

10

Länge

der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

nochnicht bekannt

desgl.

1,00« noch nicht bekannt

auf
Provinziat

straßen

14

930

Am

3 I.Dezember
1896

waren im
Betriebe

15

Uebertrag

Summe

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Dcnlchns

16

8 883 500

690 000

9 573 500
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Anlage 32.

Bericht
des Prouinzialausschusses

über die

Ausführung des Beschlussesdes 39. RheinischenProvinziallandtllgs, betreffend die
Verkeilung der Einquartierungslast im Frieden.

Der Provmzialausschuß hat dem 38. Rheinischen Provinziallandtage einen ausführlichen
Bericht über die Einquartierungslast im Frieden erstattet (vergl. Verhandlungen des 38. Rhein.
Provinziallandtages S. 233 ff.) und hierbei empfohlen:

„zunächstdie weiteren Maßnahmen der Staatsregierung und die Entwickelungder sich
daraus ergebenden Verhältnisse abzuwarten".

Bei der Berathung dieser Vorlage machte der Herr Ober-Präsident in der Sitzung vom
2. Juni 1894 dem Provinziallandtage Mittheilung von einem Schreiben des Herrn Ministers
des Innern, in welchem die von der Militärverwaltung geplanten Maßnahmen zur Erleichterung
der Einquartierungslasten aufgeführt waren (häufigere Biwaks, Exerzieren der Regimenter und
Brigaden in der Nähe der Garnisonen, Herstellung eines Uebungsplatzcs und Barackenlagers in
Eisenborn, Einquartierung der Truppen womöglich mit Verpflegung durch die Quartiergeber,
Erhöhung der Vergütung für Verpflegung). Der 38. Provinziallandtag hat daraufhin folgenden
Beschluß gefaßt:

„Der Provinziallandtag nimmt mit Dank Kenntniß von der Absicht der Reichs-
Militärverwaltung, die Soldaten möglichstnur mit Verpflegung einzuquartieren, und
beauftragt wiederholt den Provmzialausschuß, bei dem Herrn Reichskanzler dahin
vorstellig zu werden, daß die Entschädigung der Quartiergeber für die Verpflegung
den Selbstkostenentsprechenderhöht, oder in anderer Weise ein Ausgleich der Ein¬
quartierungslast von Neichswegenherbeigeführt wird."

Auf diesen Beschluß erging unter dem 2. April 1895 ein Bescheiddes Herrn Ministers
des Innern dahin, daß eine weitere Erörterung der Einquartierungsfrage, nach Anordnung der
oben erwähnten Mahnahmen, innerhalb der Reichsmilitärverwaltung nicht stattgefundenhabe, daß
aber gelegentlichder für 189? bevorstehendenallgemeinen Revision des Scrvistariss zum Zwecke
der Erleichterung der Einquartierungslast eine Erhöhung der jetzt geltenden Vergütungssätze für
die Gewährung von Naturalquartier in Erwägung gezogen werden solle.

Nach Mittheilung dieses Bescheideshat der 39. RheinischeProvinziallandtag in seiner
Sitzung vom 7. Mai 1895 beschlossen:

„1. sich dem Antrage des Provinzialausschussesvom 18. Mai 1894:
zunächst die weiteren Maßnahmen der Staatsregierung und die Entwickelung
der sich daraus ergebendenVerhältnisse abzuwarten'

anzuschließen;
2. statistische Ermittelungen darüber anstellen zu lassen, ob und inwieweit die gemäß

Mittheilung des Herrn Ober-Präsidenten in der Sitzung des 38. Rheinischen
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Provinziallandtages vom 2. Juni 1894 — Seite 180 und 181 des stenographi¬
schen Berichts — zur Erleichterung der Einquartierungslast angestrebten Maß¬
nahmen thatsächlichzu einer Entlastung geführt haben".

Dieser Beschluß des 39. Provinziallandtags ist am 6. Juni 1895 dem Herrn Ober-
Präsidenten mit der Bitte um Veranlassung der statistischenErmittelungen übersandt worden.

Da durch die entgegenkommendeMitwirkung des Herrn Ober-Präsidenten schon zweimal
vorher (nämlich zuerst für die Jahre 1886, 188? und 1888 lind dann für die Jahre 1889 und
1890) umfassende statistischeErmittelungen stattgefunden hatten, so wurde gebeten, die neue
Erhebung nicht erst mit dem Jahre 1894 beginnen zu lassen, fondern auf die Jahre 1891, 1892
und 1893 auszudehnen, um einen Ucberbliö über die Einquartierungslast in der Rheinprovinz
während des Jahrzehnts 1886—1895 zu ermöglichen.

Der Herr Ober-Präsident hat diesem Wunsche entsprochen, und beehrt der Provinzial-
ausschuh sich das Ergebniß der statistischen Ermittelungen in den beigefügtenTabellen ^ und L
den, Provinziallandtage vorzulegen.

Die Tabelle ^ giebt eine Uebersichtüber die Unzahl der in den Jahren 1886—1895 in
den einzelnen Regierungsbezirkeneinquartiert gewesenen Offiziere,Mannschaftenund Pferde. Bei den
statistischen Erhebungen für die Jahre 1886—1888 hat eine getrennte Aufstellungder Mannschafteil
m solche, die „mit" und in solche, die „ohne" Verpflegung einquartiert waren, nicht stattgefunden.

Tabelle L giebt eine Uebersichtüber die Aufwendungender Vethciligten (Staat, Gemeinde,
Quartiergcber) für die Einquartierung. Bei der statistischen Erhebung für 1886—1888 ist der
Netrag der vom Staate gezahlten Sätze nicht angegeben, so daß für diefe Jahre nur der Beitrag
der Gemeinden und Quartiergeber aus der Tabelle zu erfehen ist.

Aus diesen Tabellen ergicbt sich unter Berücksichtigungder Mahnahmen der Militär¬
verwaltung, soweit dieselben bekannt geworden sind, Folgendes:

1. Der Druck der Einquartiernngslast ist hauptsächlichin Folge der Einquartierungen
«ohne" Verpflegung empfunden worden. In diesem Falle wird nämlich den, Quartiergeber
seitens der Militärverwaltung lediglichder geringe Seruisbetrag gezahlt, während die Soldaten
aus Militärmagazinen verpflegt wurden; allein die Quartiergeber sehen sich fast immer genöthigt,
die volle Beköstigung oder doch erhebliche Zuschüsse an Viktualien zu leisten.

Aus der Tabelle 13 Spalte 1 ist nun ersichtlich, daß in den letzten Jahren die Ein¬
quartierung „mit" Verpflegung ganz bedeutend zugenommen hat.

In den Jahren 1889, 1890 und 1891 überwiegt noch die Einqnarticrungsart „ohne"
Verpflegung, während dieselbe in den Jahren 1892, 1893, 1894 und 1895 von der Ein-
auartierungsart „mit" Verpflegung Übertrossenwird.

Die Militärverwaltung ist also diesem Wunsche der Bevölkerung entgegengekommen.
2. Aus Tabelle L Spalte 2 ist ersichtlich, daß der vom Staate pro Kopf und Tag

gezahlte Satz für die mehr und mehr in Anwendung gebrachte Einquartierung „mit" Verpflegung
s°'l 1889 (1893 ausgenommen) fortgesetzt gestiegen ist und zwar von 77,19 Mark
1889 auf 98,67 Mark 1895.

Ist in diesen Beträgen auch die höhere Entschädigungfür Offiziere mitenthalten, so geht
nus den Zahlen doch hervor, daß die Sätze für die Mannschaften dauernd erhöht sind,
°enn die für Offiziere zu zahlenden Beträge sind 188? festgesetzt,und seitdem ist über eine Er¬
höhung der Sätze für Offiziere hier Nichts bekannt geworden.

3. Mit den Maßnahmen der Militärverwaltung hängt auch zufammen, daß sich das
^"hältniß der Beiträge des Staates einerseits zu den Beiträgen der Gemeinden und Quar-

50



1891 1892 1893 1894 1895
5100« 3431 1409 5623 616
84247 1492 626 72 108
13056 2 206 923 1690 1155

— 40 716 261 — 795
1279? 25911 38010 10760 3448
20 566 1959 27038 117 405
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tiergeber anderseits in den letzten Jahren verschobenhat (vergl. Tabelle L Spalte 2 und 6).
Während früher (1889, 1890 und 1891), wohl veranlaßt durch die vielen Einquartierungen
„ohne" Verpflegung, die Beiträge der Gemeinden nnd Quartiergeber (Spalte 6) die des Staates
(Spalte 2) übertrafen, bleiben seit 1892 die Beiträge der Gemeinden und Quartiergeber hinter
denen des Staates zurück.

Bemerkt sei hier, daß die Beiträge der Gemeinden und des Staates genau fest¬
gestellt werden können, daß aber die Feststellung der von den einzelnen Quartiergcbern ge¬
leisteten Mehraufwendnngen zum Theil von den Angaben der diese Leistungen selbstschätzenden
Betroffenen abhängig sind, weshalb wohl in der Spalte „Veitrag der Quartiergeber" zum Theil
eine reichliche Schätzung enthalten sein dürfte.

4. Erwähnt sei ferner, daß eine Reihe der ärmeren, früher sehr belasteten Gegenden
bezw. Gemeinden in den letzten Jahren mehr von der Einquartierungslast verschont worden sind.

So hat z. B. der Gesammtbeitrag von Gemeinden und Ouartiergcbernbetragen in Mark:
Kreis:

Daun ......
St. Wendel ....
Adenau ......
Simmern .....
Trier-Land ....
Prüm......

In andern Kreisen hat sich dagegen eine Erleichterung nicht eingestellt(Milheim am
Rhein, Siegkrcis).

Die angeführten Zahlen hängen übrigens auch wesentlichvon den Manöverbestimmungcn
für die einzelnen Jahre ab, so daß vielleicht die Entlastung der betr. Kreise nur eine vorüber¬
gehende ist.

5. Durch die beabsichtigte intensive Benutzung des Lagers Elsenborn wird eine weitere
Entlastung der Provinz von Ginquarticruugslasteu eintreten.

Da das Lager Elsenborn erst kürzlich seiner Bestimmung übergeben ist, so kann zur Zeit
über den Umfang dieser Entlastung Bestimmtes nicht angegebenwerden.

Aus den vorangeführten Ermittelungen erhellt, daß in Folge der Maßnahmen der Reichs¬
militärverwaltung eine nicht unwesentlicheGrlcichteruugder Einquartierungslast eingetreten ist, und
daß noch weitere Entlastungen in Folge der Erhöhung der vom Reiche zu zahlenden Quartier¬
gelder sowie der Benutzung des Lagers bei Elsenborn zu erwarten sind.

Bei dieser Sachlage erachtet der Provinzialausschuß nicht für angezeigt, zur Zeit Vor¬
schläge zur Ausgleichungder Einquartierungslast innerhalb der Provinz zu machen, sondern derselbe
glaubt dem Provinziallandtage nur anempfehlen zu können, bei der Beschlußfassungunter Nr. 1
vom 7. Mai 1895 zu beharren.

Düsseldorf, den 20. Oktober 1896.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. LandeSbirelior.
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Zusammenstellung
der

m den Jahren 1886 bis 1895 in der Rheinprovinz einquartiert gewesenenOffiziere,
Mannschaften und Pferde, auf einen Tag berechnet (ausgenommen 1886—88).
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Aachen. Coblenz.

Jahr.
Offiziere. Mannschaften. Pferde. Offiziere. Mannschaften, Pferde. Offiziere.

*) 1886 146 3 289 968 6473 163 085 25 276 878

1887 4l81 104 279 26 488 1259 63 786 6 943 874

1888 245 7 454 2 098 1243 43 121 8458 3255

Jahr.

«889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

Aachen.

Offi¬
ziere.

».mit Verpflegung

Pferde.

64

3486

1518

1431

605

4566

129

Mann¬
schaften,

2115

92 252

52 815

101910

11802

156 335

2 420

11564

22 52?

26 630

3 802

27 557

1096

d. ohne Verpflegung

Pferde.
Offi¬
ziere

Mann¬
schaften.

5>l!

1333

3684

1139

258

2890

362

12 798

89 850

78 80?

34 213

7 870

8 834

15 019

22 405

38 476

11590

5 491

2 510

19 604

683

Coblenz.

Offi¬
ziere

».mit Verpflegung

Pferde.

380?

1421

859

1301

2448

5737

1197

Mann¬
schaften

102 249

104 085

44 577

82 289

98 438

192 494

83 641

26 430

17 749

10 884

17 609

26 80?

38 244

26 963

d. ohne Verpflegung

Pferde,
Offi¬
ziere.

8 300

23 904

2 629

5 439

3 728

2 42?

2 698

Mann¬
schaften.

161555

220 428

63 906

87 302

47 989

25 419

16 010

30 870

20102

11048

15 985

11131

16 001

14 826

mi t «er-

Offi¬
ziere.

799

1112

1124

151?

1609

1436

4914

Mann¬
schaft«"'

22 09?

34 552

38 851

46129

5?58S

40 655

178 909

") Eine Trennung der Einquartierung nach solcher „mit" und „ohne" Verpflegung hatte bei der statistischenErhebung für b'°
1866. 1867 und 1888 nicht stattgefunden.

ie 3<>b"
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Köln. Düsseldorf. Trier.

Mannschaften. Pferde. Offiziere. Mannschaften. Pferde. Offiziere. Mannschaften. Pferde.

23173 5 083 1480 39 818 7 372 2694 66 532 19 930

36 844 6 959 4094 116315 22 081 5081 130 570 44 439

81974 12 712 589 27 537 5181 6168 165 465 27 953

b. ohne Verpflegung

Pferde.
Mann¬

schaften.

2 705

3261

5 971

6 985

2 778!

3 702

12 321

Düsseldorf.

».mit Verpflegung

Pferde.Offi¬
ziere

1110

4046

1231

502

818

7870

142?

Mann¬
schaften.

49 001

97 786

41194

18 230

18 303

225 225

40 284

11718

22 965

13 854

9 456

12154

57 005

18 282

d. ohne Verpflegung

Pferde.
Offi¬
ziere.

909

9020

3615

2619

594

4871

670

Mann¬
schaften.

102 408

268 514

103 882

88 684

52 70?

59 718

93 374

574

34 033

2 988

1716

4 686

15 584

6 702

Trier.

u. mit Verpflegung

Pferde.
Offi¬
ziere.

1684

3509

4403

6942

6764

2013

1883

Mann¬
schaften.

54 804

110 030

188 745

200 668

226 920

87131

54 718

19 650

25 034

41675

87 302

58 819

17 978

17 804

1). ohne Verpflegung

Pferde.Offi¬
ziere,

3181

1503

11224

2 604

5 926

1998

3 395

Mllnn-
fchaften.

82100

107 062

163 078

28 854

44 721

30 308

100 78?

5157

5 26?

39 509

10 641

29 574

6 579

14 815
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L. Zusammenstellung
der für die Einquartierung in den Jahren 1886 bis 1895 aufgewendeten Leistungen in der Nheinprouiliz.

Höhe der Einquartierung
auf einen Tag

berechnet
(ausgeuommen 1886-1888).

Megetage)

Betrag der
staatlicherfeits
für die Einquar¬
tierung gezahlten

Sätze.
Summe pro Kopf

und Tag

Betrag, welchen die
Gemeinden zu

den staatlicherstat
teten Sätzen zu¬

gelegt haben.
Summe
^

pro Kopf
und Tag

Annähernder
Betrag des

Mehraufwandes
der Quartier-

gebcr
Summe

_^__ ^t-
pro Kopf
und Ton,

Gesammtlcistuugcn
für die

Einquartierung
(Spalten 2 bis 4).

Summe Pro Kopf
und Tag

4-

Leistungen
der Gemeinde»
und Quartier

gebet
(Spalten 3 und 4)

Summe

68

467 283

337 051

23? 730
434 081
671811

452 282
806 076

im Jahre 1886*)
mit Verpflegung1

ohne „ j^?'
im Jahre 1887
mit Verpflegung^
ohne „ /
im Jahre 1888
mit Verpflegung1
ohne „ /
im Jahre 1889
mit Verpflegung
ohne

Summe
im Jahre 1890
mit Verpflegung
°hne

Summe 1258 358
im Jahre 1891
mit Verpflegung
ohne

Summe
im Jahre 1892
mit Verpflegung
ohne

Summe
im Jahre 1893
mit Verpflegung 425 293
ohne

Summe
im Jahre 1894
mit Verpflegung
ohne „

Summe
im Jahre 1895
mit Verpflegung
ohne „

Summe

183 496
50 191

7?,, 9
11,5»

375 31?
<155 915
831232

464 219
302 237
766 456

175161
600 454

723 462
166 556
890 018

369 522
275 940
645 462

233 688

383 280
96 495

479 775

323 493
61600

385 093

445190
42 770

6'2

05.
92

34,7 8

84,7 4
11,97

38,1»

86,19
13,5,

46,8»

95,9 0
14,,°

487 960

363 53?
31 066

394 603

654 991
45 522 <!5

700 514

364 635
37 361

63,«»

17,7 8

90,»»
27,88

101535

272 078

121 639

45 776
54 912

100 688

135 465
176 729
312194

79 908 76
130 028 79

96

19,2«
12.«»

14,99

29,95
21,92

24,8 l

21,29
28,52

209 937 55

77138
76118

153 25?

89418
51 13?

140 555 83

281126
5 939

78,7°

98,«7
13,58

401 997M 62,28

33? 066

117176
74 363

191539

3!

65>
15

25,2«

16,« 2
25,,»
19,99

21,93
29,, 9
23 ,"

38,»«
33,5»

^<»

3?,» 7

31,7,
26,95

29,«7

164 080

278 996

174 968

100 711
135 338
236 049

145 736
213 555
359 291

146 968
200 153

33

^!

34? 121 70

168 832
70 720

239 5i

165163
33 458

198 622

308 041
26 623

334 665

143 882
>4 438

198 321

3''.

49

42,8«
31,,»

329 984
240 442

35,,»

32,22
26,49

570 426 5?

664 482
486 779

28,°b 1151262

39,, 5
43,9°
41,7«

36,»?
23,49

31,25

38,84
19,,«
3 3,° 7

42,5»
15,98

62 3?,«°

!',«

:'/!

38,9»
19,?»
30,7 2

550 370
391782
942 152

691161
189 610
880 771

618 119
115 662
733 781

1244160
128 085

138.

84,9°

146,9,
60,»»
91,49

146,«»

113,85

148,89
62,7»

98

13?2 246!20

625 694!90
166163 30

114,9«

145,»4
6 6,« 2

122,,»

171,97
?6,»9

154,17

169,»,
60,2,

265 615

551 074

296 60?

146 487
190 250

^

336 738

281202
390 284
671486

226 876
330182
557 059

245 971
146 839
392 810

84 596
339 178

589168
82 563

671731

261 059
128 801

791 858120» 122,«7>389861
*) Eine Trennung der Einquartierung in olche „mit" und „ohne" Verpflegung hatt« bei den statistischen Erhebungen m

1886, 1887 und 1888 nicht stattgefunden.

25

>,!

!!'
1^
70

',»3

13
den
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Anlage 33.

Bericht und Anträge
des Prnvinzialausschufses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

^. Für verschiedene Angelegenheiten.

L. Für Erhaltung von Denkmälern.

Die Mittel des zur Verfügung des Provinziallandtages stehendenFonds berechnen sich
wie folgt:

1. Der Fonds hatte am 1. April 1896, wie Seite 78 des Verwaltungsberichts für
1895/96 nachgewiesen ist, einen Bestand von ......82984 M. 14 Pf.

2. Hierzu treten im Laufe des Rechnungsjahres 1896/97:
a) als Zuschuß aus dem Hauptetat . , 60 000 M. — Pf.
d) als Zinsen von den bei der Landes¬

bank vorübergehendrentbar angelegten
Beständen etwa ....... 1000 „ — „

61000 „ — „
Summe 143 984 M. 14 Pf.

Hierauf lasten:
a) die S. 78/79 des Verwaltungsbe¬

richtes für 1895/96 nachgewiesenen Be¬
willigungen mit.......77466 M, 14 Pf.

b) die vom 39. Provinziallandtage für
das Rechnungsjahr 1896/9? bewilligten
drei Beihülfen mit......2 0 200 „ — „

97 6 66 „ 14 „
sodaß verfügbar bleiben 46 318 M. — Pf.

Zn Weltlagen 46 318 M. — Pf.
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Uebertrag 46 318 M. — Pf.
3. Hierzu treten dann weiterhin im Laufe der Rechnungsjahre

1897/98 und 1898/99:
a) als Zuschuß aus dem Hauvtetat je

60 000 Mark........120 000 M. - Pf.
d) an Zinsen etwa je 1000 Mark . . 2 000 „ — „

122 000 „ — „
Zur Verfügung des 40. Provinziallandtages stehen mithin 168 318 M. — Pf.

Auf Grund der nachfolgenden Zusammenstellung, welche das Ergebniß eingehender
Berathungen des Provinzialausfchussesund der Promnzialcommissionfür die Denkmalspflegedarstellt,
beehrt sich der Provinzialausfchuß zu beantragen:

„die unter H. Nr. 1 und L Nr. 1 bis 15 aufgeführten Beihülfen im Oesammtbetrage
von 163 350 Mark zu bewilligen".

Düsseldorf, den 23. Februar 1897.

Der Provinzialausfchuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdneltor.



Anlagen zu den Sitzungs-Protokollen. Nr, 33. 40 l

Zusammenstellung
der

Antrüge auf Bewilligung von Beihülfen aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-
landtags (Ständefonds) zur Erhaltung von Kunst- und Baudenkmälern.

Ki
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

Simmern,
Kreis Simmern.

Düsseldorf.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

^. Jür verschiedeneAngelegenheiten.
Antrag des Provinzial-Conservators auf Gewährung der

Mittel zur Restauration von Grabdenkmälern in der evange¬
lischen Pfarrkirche zu Simmern.

Hierzu ein Gutachten des Provinzial-Conservators.

Antrag des Kirchenvorstandes der St. Lambertus-Pfarrtirche
auf Gewährung einer Beihülfe zu den Kosten der Restau¬
ration des Grabdenkmales Wilhelms des Reichen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial«
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 403

Vcrmögensverhllltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspstichtiger.

1- Civilgemeinbe. Seelenzahl2115. Höhe der direkten
Staatsstmern 16233,18 M. und zwar Einkommen¬
steuer 9005,72 M., Grundsteuer1348,66 M., Gebäude¬
steuer 3923,80 M., Gewerbesteuer1500 M., Betriebs¬
steuer 455 M. Höhe der Communalumlage1? 197,38 M.
oder 120°/« der Einkommensteuer,133'/»°/« der Real-
und 100°/, der Betriebssteuern. Gemeinde-Vermögen:
") Grundbesitz:Holzung553 Iia, Ackerlandund Wiesen
214 üa, Oedland88 Iia. d) Kapital 19 00? M. Ge-
snmmteinnllhmeaus dem Gemeindevermögen12857 M.;
Schulden der Gemeinde48425 M.

2- Kirchengemeinde. SeelenzahI1768. Höhe der direkten
Staatssteuern 9647,24 M., Höhe der Kirchensteuern
3100 M. «der 32,13°/« der Staatssteuern. Kirchenver-
mögen: außerden kirchlichenGebäudennur ein paar Aecker
und Wiesen als Pfarrgut. Schulden: ca. 18000 M,
Die Kirchengemeinde Simmern ist nicht im Stande, zur
Herstellungder Sakristei ihrer Kirche etwas beizutragen.

^eelenzahl der Kirchengemeinde8400. Höhe der direkten
Staatssteuern im Jahre 1894/95: 26261 M. Com¬
munalumlage 140°/<>. Kirchensteuern werden nicht
erhoben. Die Kirche besitzt ein Kapitalvermögenvon
48090 M., woraus eine Einnahme von 1989 M.
«zielt wird. Demgegenüberstehen 48 514 M. Schulden,
"ie Kirchengemeinde steht vor der Aufgabe, das gesammte
Kuchenmobilarneu herzustellen,wozu die Opferwilligkeit
°er Gemeindeauf viele Jahre in Anspruchgenommenist.

Die Stadt Düsfeldorf hat sich bereit erklärt, von
°en Kostender Restauration des Denkmals 2000 M.
öu decken, wenn die fehlende Summe anderweitigbereit¬
gestellt ist. Ferner hat sich der Herr Minister der
östlichen, Unterrichts-und Medizinalangelegenheitenund
er Herr Finanzminister bereit erklärt, die Allerhöchste
enehmigungzur Deckung eines Drittels der Kosten

°"s dem AllerhöchstenDispositionsfonds zu erbitten.
Summe ^..

Veran¬
schlagte

Ge-
sllMMt-
kosten.

2 500

Bean¬

tragte
Beihülfe.

2 500

Vorschlag
des

Provin-
zialaus-
schusses.

500

6 000 2 000

Bemerkungen.

Als Bedingung ist zu
stellen,daß die Restau¬
ration im Einverneh¬
men mit Sachverstän¬
digen der Denkmals-
vflegecommissionaus¬
geführt wird.

Ablehnung.

2 500

Da die Leistungsfähig¬
keit der Gemeinde

nicht anzuzweifeln ist,
wird Ablehnung vor<
geschlagen.

51»
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1 2 3

Gemeinde
Nr, und Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Kreis.

L. Aür ßryattung von Maudenkmälern.
I Coblenz-Stadt. Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des

Erwerbes der alten Burg in Coblenz für die Stadt
Coblenz.

Hierzu das als Aulage abgedruckteGutachten des Provinzial«
Conservators.

2 Uckerath
im Siegkreise.

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu de» Wieder¬
herstellungskosten des Thurmes der alteu katholischen Pfarr¬
kirche in Uckerath.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachtendes Provinzial'
Conservators.

Trechtingshllusen,
Kreis St. Goar.

Antrag der Königliche!! Negierung in Coblenz auf Gewährung
einer Beihülfe zur Wiederherstellung des Aeußeren der St.
Clemens-Kapelle in Trechtingshauseu.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachteu des Provinzial'
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 40!

Vermögens Verhältnisse

der Pfari- oder Civilgemeindeoder sonstiger

Bau- bczw. Unterhaltungspflichtiger.

Die Stadt Coblenzhat den Ankauf der alten Burg be¬
schlossen und dafür 70 000 M. Erwerbskostenund
40000 M. für die Instandsetzungbewilligt.Der Herr
Minister der geistlichen,Unterrichts» und Medizinal-
Angelegenheitenhat einen staatlichenMaximalzuschuh
von 40 000 M. in Aussichtgestellt.

Seelenzahl der Kirchengemeinde3040. Die Kirchebe¬
sitzt ein Kapital von 8427,72 M. und 8,6? Iilr Land,
dagegen 23126,11 M. Schulden. Kirchensteuernwerden
20°/« der direktenStaatssteuern erhoben, welcheletzteren
8938,86 M. betragen. Communalumlage ergiebt
27153,21 M.

Durch Beschluß der Kirchen-und Civilgemeindeist
die Leistung eines Zuschusseszu den Instandsetzungs¬
kosten abgelehnt,aber die Vereitwilligkeitausgesprochen,
die zur Schaffung der Baumaterialien erforderlichen
Spanndienste zu leisten und den Mauersand aus der
Gemeindesandgrube herzugeben.Diese Leistungen dürften
einem Geldwerthe von 671 M. entsprechen.— Der
Herr Minister hat die Gewährung eines Zuschusses
abgelehnt,

Seelenzahl der Gemeinde 815. Die Kirche besitzt ein
Kapital von 15 384 M. in Depositen; ein seit 1892
bestehendesDefizit von 3300 M. wird aus der Um¬
lage, welche mit 35°/« bis 38«/« der Einkommensteuer
«hoben wird und 440 M. einbringt, gedeckt.Die Ge-
>"emde hat sich bereit erklärt, zu den Kosten der Wieder¬
herstellung500 M. beizutragen,welcheaber im Wege
«wer Anleihe beschafft werden »nützten.— Im Jahre
1894 ist die Kapellemit Hülfe eines Staatszuschusses
von 500 M. stilgerechtdekorirt worden.

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge-
sammt-
tosten.

145 000

4 000

Bean¬

tragte

Beihülfe,

40 000

3 3N0

2 500 2 500

Vorschlag
des

Provin<
zialaus-
schusses.

35 000

3 300

Bemerkungen.

Voraussetzung für die
Bewilligung der Bei»
hülfe soll sein, daß
der Thurm nach der
Restauration als Lei¬
chenhalle in Benutzung
genommen wird.

2 500

40 800!
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

Kreuznach.

Burg ü.M.,
Kreis Lennep.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag der Königlichen Regierung in Coblenz auf Gewährung
einer Beihülfe zur Wiederherstellung der katholischen St. Ni¬
kolaus-Kirche zu Kreuznach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachteu des Proviuzial-
Conservators.

Antrag des Vereins zur Erhallung des Schlosses Burg a,/W.
in Wermelskirchen auf Gewährung einer Beihülfe zu den
Wiedeiherstellungskosten des Schlosses Burg.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Proviuzial-
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 407

Vermöge nsverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Die katholischeGemeinde Kreuznachzählt 771 Steuer¬

zahler, welche aufbringen:
Einkommenstener ......32 474,50 M.
Grundsteuer ........3 388,15 „
Gewerbesteuer .......9 553,— „
Gebäudesteuer .......12 721,10 „
Communalumlage ......61740,— „
Kirchensteuern werden11288,41 M. --- 33'/»°/» der

Einkommensteuererhoben. Kirchenvermögen:»,) Pacht¬
erlös aus Grundbesitz1112 M., b) Kapitalbesitz 51 655
M., Einnahmeaus dem Kirchenvermögen18 067,60 M.

Die Kirchengemeindehat zur Zeit die Mittel für
«wen Kirchen-Neubauauf der rechten Nachtseiteder
Stadt aufzubringen.

Das Schloß ist Staatseigenthum, doch ist die Ueber-
tragung an den Kreis Lennep, der damit eine dauernde
Garantie für die Unterhaltung übernimmt, fchonvor
drei Jahren beschlossen.
^Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß in der
Sitzung vom 13. Juni 1878 einen Antrag des Herrn
Oberpräsidentenauf Bewilligung der Kosten zu der
damals erforderlichenRestauration der Burgruine ab¬
zulehnen, „weil die Bestimmung im § 4 Nr. 6 des
Dotationsgesetzesvom 8. Juni 1875 nur in den Fällen
W Anwendung kommenkann, wenn der Provinzial-
verband subsidiarischbei mangelnder Leistungsfähigkeit
d" Eigenthümer einzutreten Veranlassung hat". —
Ebensowurde dem 33. Provinziallandtag« vom Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath«in der Sitzung vom 11./12.
Januar 1888 ein Antrag des Vereins zur Erhaltung
der Schlohruine Burg auf Bewilligung einer Beihülfe
von 30 000 M. unter Aufrechterhaltungdes früheren

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge¬
summt-
losten.

81000

Bean¬
tragte

Beihülfe.

260 000

60 000
in

3 Raten.

Vorschlag
des

Provin-
zialaus-
schusses.

40 800
20 000

Bemerkungen,

30 000 20 000

Die Bewilligung soll
unter der Voraus¬
setzung erfolgen, daß
festgestelltwird:
1) welches die Ur¬

sachen des Aus-
weichensder Mau¬
ern sind, um dafür
einen Anhalt zu ge¬
winnen, ob das An¬
bringen der Stre¬
bepfeilernothwen¬
dig ist,

2) ob der vorgelegte
mit 81000 W. ab¬
schließendeKosten¬
anschlagausreicht.

Bewilligungfürden Fall,
daß die Burg in das
Eigenthumdes Kreises
übergehen sollte.

80 800
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

Nideggen,
Kreis Düren.

Niedeimendig,
Kreis Manen.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag des Kirchenvorstandes in Nideggen auf Gewährung
einer Beihülfe zur Restauration der katholischen Pfarrkirche.

Hierzu das als Anlage abgebruckteGutachten des Provinzial-
Konservators.

Antrag des Kirchenvorstandes auf Gewährung einer Beihülfe
zur Restauration der alten Cyriatuslirche insbesondere zur
Wiederherstellung der in der Kirche aufgedeckten alten Wand»
Malereien.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzinl-
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 409

Vcrmögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Vcm- bezw. Unterhaltungspstichtiger.

Veran¬
schlagte

Ge-
sammt-
kosten.

Nean<

tragt«
Beihülfe.

Uebertrag
Befchlussesmit dem Antrage auf Ablehnungvorgelegt.
Dementsprechendwurde beschlossen.

Von den ca. 260 000 M. betragenden Wiederher¬
stellungskostendes SchlossesBurg sind 131223 M. zu
decken. Aus dem Allerhöchsten Dispositionsfondssind
im Jahre 1895 15 000 M. gezahlt worden.

Unter dem 14. Oktober 1891 ist dem Lanbrath des
KreisesLennepSeitens der Provinzialverwaltung mit¬
getheiltworden, daß die Gewährungeiner Beihülfe von
15 000 M. für den Fall, daß die Burg in das Eigen¬
thum des Kreisesübergehensollte, bei dem Provinzial-
ausschußbeantragt werden solle.

Seelenzahlder Kirchengemeinde1095.
Höhe der Einkommensteuern .... 2009 M.

„ Realsteuern ......3762 „
„ „ Communalsteuern.....9040 „

Gemeindevermögen: Grundbesitz ca. 19,53 tin.
mit einer Iahreseinnahme von . . 609 M.
Schulden der Gemeinde .... 45340 „

Die Pfarre Nideggen hat zur Ausführung der
Restauration durch freiwilligeGaben einenFonds von
5000 M. zusammengebracht,20 000 M. will sie im
Wege einer Anleihe beschaffen.

^e Kirchein Niedermendighat kein Vermögen, sie er¬
hebt zur Deckung der gewöhnlichenAusgaben 29°/„
Kirchensteuern.An Communalsteuernwerden190°/«der
Einkommensteuernund 240°/, der Nealsteuernerhoben.

Der Kirchenvorstandhat beschlossen,von den an-
schlagsmäßigenKostender Restauration 1738 M. auf
die Kirchenkassezu übernehmen.

Zu übertragen

40 000

10 500

15 000

Vorschlag
des

Provin-
zialaus-
schusses.

80 800

Bemerkungen.

10 000

8 762 6 000

96 800

Bewilligung unter der
Bedingung, daß auch
die Instandsetzung^
arbeiten des Kirchen-
äußeren gewährleistet
werden.

52
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l 2 3

Gemeinde
Nr. und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

8 Siichteln,
Kreis Kempen,

Antrag des Kirchenvorstandes auf Gewährung einer Beihülfe
zu den Kosten der Restauration des Thurmes der katholischen
Pfarrkirche.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
Couseruators.

Die Reparatur des Kirchthurmcs ist dringeud nothweudig. Wenn sie
nicht bald zur Ausführung gelangt, so muß zum Schutze des Publi'
tums von Polizeiwegenauf Entfernung der schadhaftenMauer- und
Gesimsstücke,uun denen schonTheile abgefallensind, gedrungenwerden.

9 Altenberg,
Kreis Mülheim

a. Rh.

Antrag des St. Martus>Vereins auf Gewährung einer Bei¬
hülfe zu den Kosten der Restauration der St. Markus-Kapelle
in Altenberg.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Proviuzial»
Conservators.

10 Kirn,
Kreis Kreuznach.

Antrag des Presbyteriums der evangelischen Gemeinde auf
Gewährung einer Beihülfe zu den Kosten der Restauration
der St. Pankratius'Kirche in Kirn.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
Conseroators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 411

Vermögens Verhältnisse

der Pfarr- oder Civilgemeindcoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Scelcnzahl8120, darunter 7592 Katholiken.In Süchte!«

betragen die Armenausgaben 24840 M., die Schul¬
ausgaben 35172 M. An Communalsteuern werden
erhoben von den Nealsteuern 200 °/„, von den Ein¬
kommensteuern220°/«. Die katholischePfarrgemeinde
erhebt52°/, Kirchensteuern.Die Schuldender Gemeinde
betragen 123 035 M., die sich noch bedeutenderhöhen
werden, da die Stadt eine neue Anleihe für Kanal-
bauten, Rathhausbau «. aufnehmen muß.

Die Kapelleist Eigenthum des Grafen von Wolff-Metter-
Nlch, welcher seine Einwilligung dazu gegebenhat, daß
die Kapellenach ihrer Wiederherstellungder katholischen
Gemeindezur Benutzung für gottesbienstlicheZwecke
überlassenwerde.

Der St. Martusverein hat Schritte zu thun be¬
schlossen,für die katholischeGemeindedas volle Eigen¬
thumsrechtzu erwirken. Dieser Verein, lediglichzum
Zweckeder Aufbringung der Mittel für die Wieder¬
herstellungdiefes Baudenkmals begründet, hat hierzu
bisher 1880 M. gesammelt. Er hofft, wenn die
-provinzialverwaltungden erbetenenZuschußbewilligt,
>ur den Fehlbetrag aufkommenzu können.

Im
Jahre 1894 hat ein Antrag des Presbyteriums

N«n auf Gewährung einer Beihülfe von 25000 M.
""gelegen, der aber in der Sitzung des Provinzial-
"usschusses vom 18. Mai 1894 abgelehnt worden ist.

Seelenzahlder politischen Gemeinde5638. Höhe der
^watssteuern 38101 M, Communalumlage74698 M,
Schulden292000 M., Einnahmen aus dem Gemeinde-
Vermögen 20805,60 M.

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge-
fammt-
kosten.

30 000

16 500

Bean¬

tragte
Beihülfe.

Eine be¬
stimmte
Summe
ist nicht
genannt.

10 000

Vorschlag
des

Prouin»
zilllaus-
schusses.

96 800
6 000

6 000

180 000 5 000 5 000

Bemerkungen.

Ais Bedingungist zu
stellen,daß die Restau¬
ration im Einverneh¬
men mit Sachverstän¬
digen der Dentmals-
vflegecommissionaus¬
geführt wird.

Voraussetzung für die
Bewilligung foll sein,
duft die Kapelle in
das Eigenthum der
katholischenGemeinde
übergeht.

113 800

52-
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

11 Mayen,
Kreis Mayen.

12 Trier.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag des katholischen Kirchenvorstandes auf Gewährung
einer weiteren Beihülfe zu den Kosten der Restauration der
katholischen Pfarrkirche,

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provmzml»
Conservators.

Antrag des katholischen Kirchenvorstandes zu U. L. Frauen
auf Gewährung einer weiteren Beihülfe zur Restauration
des Portales der Liebfrauenkirche in Trier.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Proviuzial'
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 413

Vcrmögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Seelenzahl der Kirchengemeinde3600.

Höhe der Staatssteuern . . . 34 641 M. — Pf.
,, „ Kirchensteuern. . . 12 500 „ — „

Schulden ........ 180000 „ — „
Kapitalvermögen .....52441 „ 83 „
Einnahmenaus Grundbesitz. . 868 „ — „
Gesammteinnahmenaus Kirchen¬
vermögen ....... 3 219 „ 81 „

Die Kirchengemeinde zählt 11 000 Einwohner.
Personalsteuer. 30 000 M. 1

Grundsteuer . 4 600 „ ^ der politischen Ge-
Gebäudesteuer. 15 44? „ l meinde.
Gewerbesteuer. 10 000 „ )

Communalumlage90 000 M. der politischenGemeinde
(N2°/a der Personalsteuer, 168«/« der Realsteuern).

Kirchensteuerder kath. Gemeinde7144 M. (25°/°
der Einkommensteuer).

Kirchenvermögenderkath. Gemeinde: 53 da Grund¬
besitzverpachtet zu 4350 M., 40 918 M. Kapital,
Zinsen 1636,72 M.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Laurentius zählt ca.
4686 Seelen, welche37 000 M. Einkommensteuerund
60 000 M. Commnnalsteueraufbringen müssen. Die
früher 8203 M. betragende Gesmnmteinnahmeaus
dem Kirchenvermögen,sowie das Kapitalvermögender
Kirche selbsthat sich dadurcherheblichvermindert, daß
2 Häuser zur Freilegung der Kircheabgerissenwerden
""hten, von denen das eine jährlich 540 M. Mieth-
iws einbrachte,das andere als Küsterwohnungdiente.

Von den bis jetzt auf ca. 36 200 M. veranschlagten
Kostender inneren Ausstattung der Kirche muß die
Narrgemeinde 26 200 M. selbst aufbringen.

Zu übertragen

Veran¬
schlagte

Ge-
sammt«
losten.

Urspri!ng>
licher

Anschlag

34 000,
Ueber»

schreitung
7 000

b!»
9 000

14 000

Bean¬

tragte
Beihülfe.

5 000

4 000

Vorschlag
des

Prouin-
zialaus-
schusses.

113 800

000

3 850

Bemerkungen,

Der 38. Rhein. Prouiu-
zillUandtllghat bereits
eine Beihülfe von
5000 W. bewilligt.

122 650

Der 38. u. 39. Rhein.
Provinziallandtag ha¬
ben für die Restau¬
ration dieses Bau-
denlmals je 500N M.
bewilligt. Als Be¬
dingung ist zu stellen,
daß die Restauration
im Einvernehmen mit
Sachverständigen der
Dentmalsvslegecom-

mission ausgeführt
wird und daß die alten
durch Kopien zu er¬
setzendenFiguren an
geschützter Stelle in
unmittelbarer Nähe
des Portales dauernd
Aufstellung finden.
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Nr.
Gemeinde

und

Kreis.

13

14

15

Vllchlllllch,
Kreis St. Goar,

Schwarzrheindolf,
Kreis Bonn.

Wesel,
Kreis Neee

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag der Königlichen Regierung in Coblenz auf Gewährung
einer weiteren Provinzialbeihülfe für die Wiederher¬
stellung der evangelischen St. Peterskirche in Bacharach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial<Lonser
vators.

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Instandsetzung der
Kirche in Schwarzrheindorf.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial
Konservators.

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zu den Kosten der
Wiederherstellung des alten Berliner Thores in Wesel.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
Conservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 415

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag
Die Stadt Bacharachzählt rund 2000 Einwohner.

Die Einnahmen der evangelischenKirchengemeinde
(rund 1300 E.) betragen annähernd nur 2400 M.,
welche durch Kultuskosten und laufende Reparatur¬
zeiten an der Kirche:c. absorbirt werden.

Eigenthümer dieses Baudenkmales ist seit dem Jahre
1815 der Staat. Nach der Wiederherstellungim Jahre
1830 ist die Unterhaltungspflichtder Civilgemeinde
Vilich übertragen worden, welche sich gegenwärtig in
der Voraussicht bereit zeigen würde, zu den Nestau-
rationskosten bis zu 5000 M, beizusteuern,dann für
die nächstenJahre von den Unterhaltungsarbeitengänz¬
lich befreit zu sein.

Seelenzahl (1890) 20 724. Die Stadt ist ohne alle
Kllpitalkraft,die Bevölkerungwenigwohlhabend.Schul¬
den der Stadt 1246 900 M. An Gemeindesteuern
wurden für 1895/96 150°/» der Nealsteuern und
166"/» der Einkommensteuererhoben. Das Volkö-
schulwesensteht nicht auf dem Gemeinde-Etat; es
zahlen die Evangelischen?2°/<> Schul- und 25«/» Kirchen¬
steuern,die Katholiken95 bis 110 °/„ Schulsteuern.

Die Stadt Wesel ist durch Vertrag vom ^' ^
1890 Eigenthümerin des bis dahin militärfiskalischen
Festungsterrains einschl. des Berliner Thorgebaudes
geworden und hat die Verpflichtung übernommen,
letzteres„als ornamentales Bauwerk zu erhalten".

Summe V
Hicrzu Summe ^.

Zusammen

Veran¬
schlagte

Ge¬
summt-
kosten.

Nenn«

tragte

geihülfe.

Vorschlag
des

Provin-
zialaus-
schusses.

3 900

46 500
<Vei Strei»
chungder
entbehr»

lichenMehr
ausgaben

für die mal»,
rische

Ilmenaus»
schmückn»»,
würbe bei
Anschlag

immei noch
mit »?»<X»

M, ab»
schließen)

60 500

3 900

10 000

Möglichst
hohe

Beihülfe

122 650
3 200

10 000

Bemerkuugen.

25 000

160 850
2 500

163 350

Die früherenProvinzialland»
tage bewilligten für diese«
VaudenlmalfolgendeNei>
lMfeu:

der3l!.- INNUUM,
„ 3?,—lOUN»„
„ »».— 5««U „
„ »9.für

l»9«/S«—L««0„
flll
1898/97-5 »0» „
Summe »»6U0M,

Unterder Voraussetzung,
daß der Staat als
GigenthümerderKirche
und die Civilgemeinde
Vilich auf Grund der
von ihr übernomme«
nen Unterhaltungs
Pflicht den Restbetrag
decken.
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Gutachtliche Aeußerungen
des

Prouinzial-Conservators der Rheinprovinz

zu den

Beihülfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags.
(Ständefonds.)

Zu ^ Nr. 1 der Zusammenstellung.

Die evangelische Pfarrkirche zu Simmern enthält in der südlichen Chorkapelleeine Reihe
von Denkmälern der Pfalzgrafen von Simmern aus dem 16. Jahrhundert, hervorragende Werke

der rheinischenRenaissance-Skulptur. Das Bedeutendste ist das die ganze Wand einnehmende
Epitaph des im Jahre 1598 verstorbenen Herzogs Reichard mit den lebensgroßen Gestalten des
Herzogs und seiner zweiten Gemahlin, der Herzogin Emilia von Württemberg, eine der besten
Schöpfungen des Bildhauers Johann von Trarbach, ausgezeichnet durch die Feinheit der Orna¬
mente und der Reliefdarstellungen, Neben diesem Denkmal sind vier kleinere Epitaphien vor¬
handen, das Grabmal Johann II, und seiner Gemahlin Beatrix von Baden, das Grabmal der
Gräfin Johanna von Nassau, eine der frühesten Nenaissancearbeiten in den Rheinland«», das
Grabm<Iohcmn I. und das der zweitenGemahlin des Herzugs Johann II. Alle Grabdenkmäler
befinden sich in ziemlichbeschädigtemZustande; während die Figuren noch verhältnißmäßig gut
erhalten sind, ist die architektonische Einrahmung vielfach bestohen; die Bekrönungen sind abge¬
brochen, die an den Mastern aufgestifteten Wappen sind abgefallen und liegen in Stücken und
Trümmern hinter den einzelnen Denkmälern in buntem Durcheinander. Eine gründlicheRestauration
wäre dringend erwünscht,um die Denkmäler vor weiterer Verwahrlosung zu behüten. Bei der
Wiederherstellungmüßte auf das Ergänzen aller abgestoßenenEcken, auf das Wiederansetzenaller
abgefallenen Theile an den Reliefs verzichtet werden — die Reliefs selbst sollen thunlich intakt
bleiben. Nur alle fehlenden größeren Theile sollen wiederhergestelltund vor allem sollen sämmt¬
liche Ornamente, Wappen :c. sorgsam befestigt werden. Endlich würde die Figur der ersten
Gemahlin des Herzogs Reichard, der Gräfin Iuliana von Wied, die der Herzog, nachdem er sich
zum zweiten Male vcrheirathet, schnöde aus dem schon fertigen Grabdenkmal nahm und einfach
in die Ecke stellte, auf einen Sockel zu setzen und wieder zu Ehren zu bringen sein.

Ein auf meine Veranlassung schon vor Jahresfrist durch den Bildhauer Gustav Nutz in
Düsseldorf aufgestellter Kostenanschlagschließt mit der Summe von 1750 Mark ab. Für die
würdige Instandsetzung der ganzen Kapelle und ihren Abschluß durch ein Gitter nach der Kirche
wäre weiterhin ein Aufwand von 750 Mark nothwendig. Da der Gemeinde durch die Restauration
der nördlichenGiabkavelle, der sogenannten alten Sakristei, erhebliche Kosten erwachsen werden,
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und da es sich hier weniger um ein kirchliches Denkmal, als um historischwichtige Monumente
eines für den ganzen Mittelrhcin bedeutsamenFürstengeschlcchtes handelt, beehre ich mich um die
Bewilligung der ganzen Summe in der Höhe von 2500 Mail zu bitten.

Clemcu.

Zn ^ Nr. 2 der Zusammenstellung.

Die Kllmbertuskilchez« Düsseldorf bewahrt in dem im Chormngang aufgestelltenGrab¬
denkmal des Herzogs Wilhelm des Reichen von Iülich-Berg ein Monument, das die glänzendste,
nach Aufwand von Arbeit und Material kostbarste und zugleich auch die künstlerischbedeutendste
Schöpfung der Spätreuaissanecsculptur am Rheiu zwischen Mainz und Nymwcgcn darstellt. Das
Denkmal wurde im Auftrage des Herzogs Iohcmu Wilhelm zwischen 1592 und 1603 von zwei
niederländischenKünstlern, Oillo» äe liivioro und Niooolo liprii von Arms, in Rom ausgeführt,
uon denselbenKünstlern, die zwei Jahre vorher in der Kirche 8t. Nari». ä«U '^,nima zu Rom
das Grabdenkmal des Iungherzogs Friedrich Carl von Iülich-Verg geschaffen hatten. Das Material
bildet schwarzer, weißer, rother, gelber und brauner Marmor; alle figürlichenTheile sind aus
feinem, gelblich getontem Alabaster hergestellt. Auf dem dem Unterbau vortretenden Sarkophag
ruht die lebensgroße Figur des Herzogs in freier und ungezwungenerHaltung, der vornehme
und geistreiche Kopf ist meisterhaft behandelt. Darüber zwischen einer Stellung von vier korin¬
thischen Säulen ein großes Relief mit der Darstellung des jüngsten Gerichtes, in den Nebennischen
die Figuren der vier Kardinaltugenden, im Aufsatz wieder allegorischeGestalten, der ganze Aufbau
gekrönt durch die Figur des Auferstandenen.

Das Denkmal ist bereits einmal in den Jahren 1825—1834 durch die Fürsorge der
KöniglichenRegierung von dem Bildhauer C. Kamberger für die Summe von 2038 Thalern
hergestelltworden. In den letzten Jahrzehnten ist es aber wieder derart in Verfall gerathen, daß
es einer gründlichen Reparatur und Durchsichtbedarf, bei der vor allem die zahlreiche»,lose sitzenden
"der schon abgefallenen Theile wieder befestigtwerden müßten.

Der Kirchenvurstllndist im Jahre 1894 auf meine Vorstellungen hin der Frage der
Restauration näher getretenund hat von einer Reihe von Bildhauern — G. Sobry, K. Müller,
G- Nutz, C, Blum — Gutachten und Kostenanschlägeeingefordert. Die Arbeiten sind bereits
durch den Bildhauer G. Sobry mit großem Geschickeingeleitet worden. Herr Professor Iaußen
^t sich m dllnlenswerther Weise bereit erklärt, die Arbeiten zu überwachen.

Da der durch die Innenrcstauration seiner Kirche vollauf in Anspruch genommene
Kirchenvorstand vorläufig nicht in der Lage ist, für die auf 6000 Mark abgeschätzte Nestanration
Kirchengelderzu verwenden, hat die Stadt Düsseldorf in pietätvoller Würdigung der historischeu
Bedeutung des Monuments einen Beitrag von 2000 Mark gespendet, und der Herr Minister der
Östlichen :e. Angelegenheitenhat einen weiteren Zuschuß uon 2000 Mark aus dem Allerhöchsten
^'spositiousfonds zugesichert. Da auf die Beschaffung des noch fehlenden Drittels von anderer
Seite keine Aussicht ist, beehre ich mich, die Gewährung der Summe von 2000 Mark aus dem
Stündefonds dringend zu befürworten.

L leinen.

53



418 40. Rheinischer Provinziallandtag. Nr. 33.

Zu II Nr. 1 der Zusammenstellung.

Die Burg zu Cobleuz ist das wichtigste historische Denkmal und zugleich das älteste
profane Bauwerk der Stadt, in ihrer fast 2000 jährigen Geschichte, ein für die ganze Rheinprouinz
bedeutsamesMonument.

An der Stelle, wo die Mosel mit dein die St. Castorinsel abtrennenden Nheumrm zu¬
sammentraf, hatte schon Drusus das c^truin «.<! oonlluente» gegründet, das als Bollwerk für
die um das Jahr 70 errichteteMoselbrückevon besondererBedeutung ward. Nach deu Franken¬
einfällen ward das römische Castcll zum fränkischen Dominium; die cmstrasischenKönige, darunter
Ehilderich II, und Theodorich IV., dann die karolingischen Herrscher,vor allem Ludwigder Fromme
mit seinen Söhnen, weilten mit Vorliebe in der Burg au der Moselmünduug. Ein Königssitz
blieb sie, bis sie 1012 König Heinrich II. dem Trierer BischofPoppo übergab. Seit jeuer Zeit
bildet der Cobleuzcr Burghof den Liebliugssitzund die zweite Residenz der Trierer Bischöfe, Im
Jahre 1276 begann Bischof Heinrich von Viustingen auf den römisch-fränkischen Grundmauern
den Neubau eines stattlichen und festen Schlosses, den sein Nachfolger zu Ende führte In dieser
Gestalt stand die Burg bis in das 16, Jahrhundert, Die Kaiser Friedrich III, uud Karl V,,
König Ferdinand und seine Gemahlin weilten hier als Gäste der Trierer Kurfürsten Unter dem
Kurfürsten Johann VI. von der Leyen entstand im Jahre 1599 der südöstliche Flügel mit dem
Treppenturme, Bei der Beschießungder Stadt durch den Marschall Boufflers im Jahre 1688
hatte auch die Burg schwer zu leiden - sie verlor ihre Dächer und Holzausbauten vollständig —
die Wiederherstellungerfolgte in den Formen des ausgeheuden 17. Jahrhunderts, Erst am Ende
des vorigen Jahrhunderts, nachdem die Kurfürsten 178«', ihr neuerbautes Prachtschloß in der
Neustadt bezogcu hatte», verlor die Burg ihre Bedeutung,

Das ehrwürdige Bauwerk zeigt eine Mischung der Formen dos 13,, 16. uud 17. Jahr¬
hunderts, Die ursprünglicheNefestigungsarchitetturist wenigstens an der Hauptschauseite,au der
Moselfruut, noch vollständig erhalten. In dem östlichen Eckthurm befindet sich eine achteckige früh-
gothische Schloßkapelle,um ihrer Form willeu höchst beachtcuswerth,mit wohlcrhaltcucr figürlicher
Fensterverglasungvom Ende des 15, Jahrhunderts uud deu Resten reicher figürlicher Ausmalung,
Im Südostflügel ist der vom Meister Georg Klock von Wittlich errichtete Trcppcnthurm mit seiner
verzierten Mittclspiudel und dem reichen Maßwerkgeläudcr eiue prächtige uud reizvolle Schöpfung
der deutschenFrührcuaissauce, Die Fensterumrahmungeuzcigeu hier besonders feine uud edle Details,

Nach der Stadtseite ist das Vurggebäudc heute durch häßlicheAnbauten und Lagerhäuser
entstellt und halb verdeckt;gerade der in der Anßenarchitektur reichste Flügel der Renaissancebau,
kommt gar nicht zur Geltuug, In dem vorliegenden mustergültigen von dem damaligen Laud-
bauiuspeklor uud jetzigen Straßburger Dombmuucister Arutz ausgearbcitcu Nestauratiousprojett
ist darum vor allem eiue Befreiung von diesen entwürdigeudcuAnbaute» augestrebt. Das Schloß
soll soweit als möglich iu der Gestalt wieder hergestellt werden, die es vor dem großen Brande
im Jahre 1685 besaß. Der Wehrgang soll thcilwcisc wieder aufgeführt, das Aruuucuhaus mit
eiuem entsprechende»Schutzdach Verseheu, die Burgkapelle sorgfältig iu ihrem alten Schmuck
erneut werden.

Neben dem Deutschurdcnshaus uud dem ehemaligen Kaufhaus ist die Burg der dritte
Glanzpunkt in dem überaus malerischenStädtebild, das Coblenz von der Nordseite gewährt. Die
ganze Moselansicht würde eine empfindlicheLücke ausweisen,wenn das älteste der drei Bauwerke
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verschwinden sollte. Das Burggebäude, das jetzt in einem etwas toten Winkel der Stadt liegt,
wird nach der Verbreiterung des Mosclwerft und nach der Räumung des Burggrabens als ein
Bollwerk am Eingang der zum Kaiserdenkmal am deutschen Eck führenden nördlichenHauptstraße
auch von seiner Stadtseitc wieder eine berechtigteSehenswürdigkeit werden.

Die Burg befindet sich seit dem Jahre 1802 in Händen der Familie Schaaffhausen.
Der letzte Besitzer,der verstorbene Geheimrath Schaaffhausen, hatte den dringenden Wnnsch, das
Denkmal in öffentlichenBesitz zu überführen und es dadurch dauernd dem Untergängezu entziehen.
Eine dauernde Erhaltung erscheint uur in diesem Falle möglich; bei dem Ucbcrgang in andere
Hände könnte die Burg nur als Miethskaserneausgebaut werden und damit wäre ihr Schick¬
sal besiegelt.

Das ganze Gelände (Parzelle 1—15) ist noch im Jahre 1892 auf 250000 Mark ab¬
geschätztworden Wenn auch der Grundstückwerthseit der Entfestigung der Stadt gesunken ist,
so dürfte die Burg doch immer noch einen erheblichenWerth repräsentiren, das Herrenhaus allein
'st 1894 bei der Neuaufnahme mit 88675 Mark für das Gelände uud 77000 Mark für das
Bauwerk,zusammen mit 1ii5 6?5 Mark abgeschätzt wurden. Auf eine Reklamation bei der Ver¬
anlagung zur Gebäudesteuer ist der Miethswcrth ausdrücklich mit 5100 Mark festgesetztworden.

Wenn daher die jetzigen Besitzer das ganze Grundstück(Parzelle 1—15) für 150000
Mark und nach einer letzten Einigung für 145000 Mark anbieten, so dürfte von ihrer Seite das
Interesse an der Erhaltung des Denkmales genügend bethätigt sein. Ein weiteres Entgegenkommen
und eine weitere Herabsetzung des Preises dürfte billiger Weise nicht zu verlangen sein. Die
Frage des Erwerbes ist wieder eine brennendegeworden, seit die bisher in dem Gebäude befindliche
Vlechwacncnfabrik aufgelüst ist.

Nachdem sich die Möglichkeit,die Burg zu einem Kleishaus umzugestalten und für den
Landkreis Eublenz zu erwerben,zerschlagen hat, ist die Stadt selbst in pietätvoller Würdigung der
Ehrenpflicht,ihr ältestes Denkmal, mit dem Coblenz gewachsenund groß geworden, zu erhalten
und vor dem Untergänge zu retten, eingetreten. Für den Ankauf hat die Stadt 70000 Mark
bewilligt — für die Restauration besonders noch 40 000 Mark, sodaß für den Fall des Erwerbes
zugleich eine glänzende Wiederherstellung verbürgt ist. Die Ehrenpflicht der Erhaltung dieses
Marksteines der rheinischen Geschichte besteht aber auch für den Staat und die Prouinzialver-
wnltung. Der Herr Minister der geistlichenle. Angelegenheiten hat staatlichcrscits einen Znschuß
vun 40 000 Mark in Aussicht gestellt. Seine Majestät der Kaiser und König hat selbst an der
^Haltung des Bauwerkes sein AllerhöchstesInteresse kund gegeben. Eine Erhöhung der Be¬
willigung von Seiten des Stadtvcrordnctenkollcgiums zu Coblenz dürfte schwerlichzu erlangen
sein. ^ Der betreffendeBeschluß ist nach langen Kämpfen gefaßt worden: die Frage nochmals
d«u genannten Collegium vorzulegen, hieße die ganze Angelegenheit gefährden. Der Erwerb ist
""zig und allein möglich, wenn die Provinz mit ihren Mitteln hilft. In Anbetracht des
blutenden historischen und kunsthistorischen Werthes des Bauwerkes und in Erwägung des offent-
'chen Interesses an der Erhaltung des Denkmales beehre ich mich, die Bewilligung des fehlenden

^stes, der Summe von 35000 Mark in zweiten Raten aus dem Ständefonds auf das Dringendste
zu befürworten.

» Elemen.

b8*
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Zu L Nr. 2 der Zusammenstellung.

Die alte katholische Pfarrkirche in Uckerathim Siegkreis ist im Jahre 1895 abgebrochen
worden, nur der Thurm ist nach der Entscheidung des Herrn Ministers der geistlichen :c. Ange¬
legenheiten stehen geblieben. Der Thurm gehört zu den beachtenswcrthercn romanischenAnlagen
der ErzdiözeseKöln, im Unterbau dein 11, Jahrhundert entstammend, mit einem Aufsatz des 12.
Jahrhunderts, in dem ältesten Theile mit zwei starken Gratgewölben übereinander versehen, der
jüngere Aufsatz mit dem üblichen Schmuck von Vertikallisenen,Nundbogenfriesenund Doppelfenstern,
Das Bauwerk befindet sich allerdings in schlechtem Znstande: im zweitenStockwerkeist der Bogen
über der frühereu Emporenöffnung im Scheitel gerissen, auf der Südseite zeigt sich ein durch¬
gehender Riß zwischen dem alten Thurmmaucrwerk und den auf der Westseite ohne Verband
vorgelegten Strebemauern. In den oberen Geschossenist das Mauerwerk zudem im Inneren
durchweg sehr schlecht erhalten.

Durch den KöniglichenKreisbauinspektor ist ein Nestaurationsprojekt augefertigt worden,
das mit 4000 Mark abschließtund in dein nach meinem Vorschlage die Einrichtung der unteren
Thurmhalle zur Kapelle, die zugleichals Leichenhalle zu dienen hatte, in Aussicht genommen ist.

Die Kirchen- und Civilgemeinde,die sich erst gänzlich ablehnendverhalten, haben daraufhin
sich zu Leistungenin der Höhe von 700 Mark bereit erklärt (Beschaffungder Baumaterialien, des
Mauersandes und Spanndienste.) Da der Herr Minister es abgelehnt hat, einen Zuschuß zur
Instandsetzung des Thurmes zu gewähren, so würde auf die Erhaltung des interessantenBauwerks
voraussichtlichganz verzichtetwerden müssen, wenn nicht die Provinz mit ihren Mitteln einträte.
Ich beehre mich deshalb, die Bewilligung einer Unterstützungvon 3300 Mark aus dem Dispositions¬
sunds des Provinzialausschusses ganz ergebenstzu empfehlen.

Elemen.

Zu » Nr. 3 der Zusammenstellung.

Die Clemenslllpelle bei Trechtingshausen ist ein für die rheinische Kunstgeschichte wichtiges
Denkmal — das Langhaus spätromanisch,Querschiff und Chor in den Formen des Ucbergangs-
siiles errichtet, zumal in den Osttheilen von großer Schönheit der Details, in der Vierung mit
einer merkwürdigen hohen Kuppel versehen. Auf einer von der Bahn abgeschnittenenLandzunge
hart am linken Nheinufer zwischenhohen Bäumen gelegen, gewährt das Bauwerk eines der
malerischstenund reizvollstenArchitel'turbilder am Mittelrhein. Die Kirche ist bereits in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts ebenso wie Schwarzrheindorf durch den Kölner Kurfürsten Clemens
August, den ersten rheinischen Fürsten, der sich der Denkmälerder Vorzeit annahm, einmal restaurirt
worden. Hierbei ist die Silhouette des Bauwerkes sehr zu seineu Ungunsten dadurch verändert
worden, daß das Mittelschiffdachbis über das nördliche Seitenschiff verändert worden ist.

Das Mauerwcrk zeigt, zumal au dem südlichenund nördlichen Kreuzarm, seit langer Zeit
bedenkliche Risse; es ist unter den Dachgesimsenin Folge der mangelhaften Entwässerungsanlagen
zerklüftet und in der Substanz angegriffen; die unteren Ecken der tief gelegenen Kirche sind bei
frühere» Eisgängen schwer beschädigtworden. Die Gemeinde Trechtingshausen muhte sich aus die
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nothwendigsten Reparaturen an den Dächern beschränken! in den letzten Jahren sind außerdem
kleine Abflußrohreüber dem schon 1834 erhöhtenVoden angebrachtworden, um dem eindringenden
Hochwasser bequemes Abstießen zu ermöglichen.

Das auf meine Veranlassung durch den Architekten Ludwig Hofmann aufgestellte
Nestaurationsprojektbezweckt die sorgfältige Ausbesserungaller Schaden im Mauerwcrk, die Her¬
stellung der alten Dacheonstruktion über dem nördlichen Seitenschiff, die Oeffnung der jetzt ver¬
mauerten Kleeblattfenster an der Nordseite des Mittelschiff-Obergadensund eine rationelle Ent¬
wässerung des Gebäude«. Der überaus wirkungsvolle geschieferte Aufsatz auf dem Thurm soll
unverändert erhalten bleiben.

Bei der großen Armuth der Kirchengemeinde,für die die Unterhaltung der Elemenskapelle
die feit Errichtung einer eigenen Pfarrkirche nur felten mehr benutzt wird, eine dauernde Last
darstellt, und in Anbetracht des bedeutendenkunstgeschichtlichenWerthes des Bauwerkes dürfte die
Uebernahme der ganzen für die Restauration erforderlichenSumme von 2500 Mark auf provinziale
Fonds als gerechtfertigt erscheinen. Ich beehre mich, die Bewilligung dieser Summe aus dem
Dispositionsfonds des Provinzialausfchusscs angelegentlichzu befürworten.

Clemen.

Zu » Nr. 4 der Znsammenstellung.

Die St. Molauslirche zu Kreuzmch, bisher die einzige katholische Pfarrkirche der Stadt,
ist nächst der evangelischen Paulskircheauf den, Wörlh das bedeutendste kirchliche Denkmaldes Ortes,
die Grabeskircheder Sponheimer Grafen, zugleich die älteste gothische Kirche in dem südlichen
Theile des Regierungsbezirks Coblenz. Die Wölbung des Mittelschiffesund die Errichtung des
Ehores erfolgten noch vor dem Jahre 1266. Der Umstand, daß die Formen der französischen
Gothit ohne genügende Kenntniß ihrer construktivenBedingungen übernommen wurden, hatte zur
Folge, baß die Scheidemauern, die durch Widerlager und Strebepfeiler nicht genügend geschützt
waren, sich frühzeitig nach beiden Seiten ausbogen. Die Formen sind im Einzelnen schlicht; da
der Bau als Karmeliterklosterkirchebegonnen wurde, konnte auch auf eine Thurmanlage verzichtet
werden — «r erinnert am meisten an die Franziskancrklosterkirchendes 13. Jahrhunderts, denen
auch die Zeichnung der Westfayade mit dem großen Westfcnsterüber dem Portal entnommen ist.
Das Innere ist durch die schweren kurzen Rundsäulen trotz der geringen Ausdehnung der Schiffe
v°n bedeutender Wirkung. Obwohl der ursprüngliche Bau im 15. Jahrhundert gründlichverändert
und erweitert worden ist, obwohl er nicht mehr die alten Gewölbe, sondern nur solche des 15.
Jahrhunderts besitzt, und obwohl er endlichzur Zeit durch äußere Anbauten beeinträchtigt ist, ist
°och soin baugeschicktlicher Werth noch ein sehr erheblicher.

Der von dem damaligen Königlichen Landbauinspeklor, jetzigemStrahburger Dombau-
mnster Arntz ausgearbeitete sorgfältige Nestaurationscntwurf darf als äußerst glücklich bezeichnet
werden. Die Sicherheit des Baues erscheintdurch die Einfügung der Strebebögen auf der Nordfeite
und die Wiederaufführung der feit dem 18. Jahrhundert abgebrochenen Gewölbe der Empore auf
°« Südfeite genügend gewährleistet. Die Details sind den an der Kirche vorhandenen Formen
genau angepaßt und im Uebrigen in der mittelrheinischenFormensprachegehalten.
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Vom Standpunkte der Denkmalspflegewürde das folgende hinzuzufügenfein:
1. Die Verlegung des Dachreiters, die um des bequemerenLäutens der Glocken willen

angestrebtwird, dürfte doch nicht ganz einwandfrei fein. Die Dachreiter haben auf allen gothischen
Vauten eine ganz bestimmte Stelle, etwa um zwei Drittel der Gefammtkirchenlängevom West¬
giebel entfernt. Wird der Dachreiter nach Westen verlegt, so wird dieser ganze harmonischeAufbau,
in dem das Thürmchen als Krönung erscheint, durchbrochen und die Wirkung der Silhouette
empfindlichgeschädigt, Auf die Beibehaltung der alten Stelle ist um so mehr Bedacht zu nehmen,
als die St. Nikolauskirche heute die ganze Südseite des Marktes abschließt und der Dachreiter
dadurch auf dem ganzen Platze dominirt. Bei einer Verfetzung des Thürmchens würde das Auge
über dem Chöre, an der alten Stelle oder weiter nach Osten hin zum Ausgleich ein zweites Thürmchen
vermissen, das der Aufbau der Wandlungsglocke unmöglich ersetzen könnte. Die Verlegung des
Dachreiters, verändert außerdem wesentlichdas alte historische Bild der Kirche.

Sowohl aus allgemeinen künstlerischen Rücksichten wie vom conseruatonschenStandpunkte
aus dürften gegen die Versetzungdes Thürmchens Bedenken zu äußern sein.

2. Die Empore öffnet sich auf dem Arntz'schen Projekt in einem einfachenDoppelbogen.
Der Kirchenvorstandwünscht dagegen eine Construktion, wie sie sich in den unteren Fenstern der
Seitenschiffefindet. Es muß zugegebenwerden, daß für die zwei- und dreitheilige Spitzbogen¬
stellung Vorbilder in der Kirche nicht zu finden sind. Die Uebernahmeder im Flachbogen geschlossenen
Seitenschifffensterals Emporenfensterwürde aber unhaltbar sein. Sie würde nur zu entschuldigen
sein, wenn die Empore als eine abgeschlossene Kammer behandelt werden sollte, die Oeffnungen
demgemäß auch besonders verglast werden sollten. Sollte die Empore aber zum Langhaus gezogen
weiden, so müssen ihre Oeffnungen sich auch den üblichen Emporenfensternanpassen und eine dem
Projekte entsprechendeForm erhalten.

3. Bei der Anlage der Orgel erscheintes wünschenswert!),daß die Anbringung neuer
Pfeiler neben den vorhandenen, die die Klarheit der alten Anordnung nur zu trüben im Stande
ist, vermieden werde.

4. Gegenüber den Einwänden des Kirchenvorstandesgegen das von Herrn Arntz projek-
tirte Treppenhaus dürfte zu bemerkenfein, das der Arntz'fcheEntwurf bei der Composition der
Wcslfayadc sorgfältig auf ein gewisses Gleichgewichtder Linien Bedacht genommen hat. Den
viele» schrägenund horizontalen Linien, die auf der Norbseite durch die Anlage der Strebebögen
entstehen, entsprechenauf der Südfeite — in dem Aufriß der Westfayade — ähnlicheLinien. Bei
Einfügung eines Treppenthürmchens würden lediglichvertikale Linien neben einander zu stehen
kommen; die sehr hohe kahle Abschluhmauerdes südlichen Seitenschiffeswürde durch nichts unter¬
brochen sein. Der Kirchenvorstandhat daher seine Bedenken in diesem Punkte auch l'ei der ört¬
lichen Besichtigung fallen lassen. Eine Aenderung an dem Projekt ist nur infofern wünfchenswerth
als der Anbau neben den Stcrbepfeiler treten muh, während in dem Arntz'schenProjekt da«
Treppenhaus in dessen Stirnseite einschneidet.

5. Eine weitere kleine Aenderung erscheintvom Standpunkte der Denkmalspflege gegen-
über dem kleinen Thürmchen auf der Nordseite wünfchenswerth. Um dieses Thürmchen 'st
zur Zeit das Dachgesims des Obergadens einfach herumgeführt. Eine doppelte Knickung an der
Nordfeite, wie sie die Arntz'fche Zeichnung annimmt, würde zu vermeiden fein, zumal das Gesims
hier sich in besten Zustande befindet. Weiterhin ist der über dem Gesims gelegene Aufsatz ö'"
Zeit durchweg geschiefert — eine Form, die gerade für den Mittelrhein charakteristisch ist. Da
auch die übrigen Einfügungen des 17, Jahrhunderts, die beiden Portale auf der Nord- und Sud-
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feite erhalten bleiben, dürfte es sich empfehlen, auch diefen Auffatz, der auf Blatt 5 und ? in das
Projekt eingezeichnet ist, in der alten Form zu belassen.

6. Die fünf im Innern aufgestelltenhalb vermauerten Grabdenkmäler der Sponheimer
Grafen, die werthvollstcnKunstwerke,die die Kirche besitzt, mit den lebensgroßenDarstellungender
Verstorbenen, müssen bei der Restauration sorgfältig ausgehoben und im Chor zu beiden Seiten
eingelassen werden. Der Chor wird durch diese historischen Schinuckstückebedeutendgewinnen. Die
Grabsteinemüssen sorgfältig gereinigt und abgcwaschen werden, dürfen aber nicht überstrichen werden.

Die Gemeinde muß die Mittel für den Kirchenneubauauf der rechten Naheseite aufbringen.
Der Kostenanfchlag für die Instandsetzung der Kirche schließtmit der Summe von 81000

Mark ab. Hiervon entfallen aber nur 41200 Mark auf die eigentliche Wiederherstellung,während
18 900 Mark für die größere Nutzbarmachungdes Kirchengebäudesund 18 200 Mark für die innere
Ausstattung eingesetzt sind.

An dem Vorbau zur Sakristei, der neuen Treppe zur Empore, der Anlage der Wasser¬
heizung dürfte die Denkmalspflege durchaus kein Interesse haben. Im Interesse der Denkmals¬
pflege würde dagegen gerade die Beibehaltung der alten barokenInnenausstattung in den Haupt¬
stücken sein. Die Dekoration, besonders an den Beichtstühlen und dem Gestühl ist so solid und
in der Fornienbehandlung vortrefflich, daß ihre Ersetzung durch gothische Tischlerarbeitennur zu
bedauern wäre.

Die Summe von 41 200 Mark läßt sich durch Reduktion der für die Bemalung eingestellten
Position (3930 Mary auf 40 000 Mark abrunden.

In Anbetracht des baugeschichtlichenund archäologischen Werthes der Kirche und in
Anbetrachtder hohen Kosten, die der Gemeinde durch die Erhaltung der Kirche erwachsen,dürfte
eine erhebliche Unterstützung aus öffentlichenFonds zu befürworten sein. Ohne sehr bedeutende
Unterstützungenwürbe der Ncstaurationsbau von der Gemeinde gar nicht unternommen werden
können. Die Wiederherstellungdes Bauwerkes war seiner Zeit von dem verstorbenenAppellations-
genchlsrath August Reichensperger und von dem KöniglichenConservator der Kunstdenkmäler
dringend empfohlen worden. Der Gemeinde, die durch den Kirchenneubau auf der rechten Nahc-
seite fehr belastet ist, würde die Aufbringung sehr erheblicherMittel nicht zuzumuthen sein, doch
dürfte, gerade weil eine Aeußerung des staatlichen Conservators vorliegt, hier für den Staat eine
Veranlassung zur Betheiligung vorhanden sein.

Ich beehre mich, eine Bewilligung bis zur Höhe von 20 000 Mark ganz ergebenstzu
empfehlen.

Clemen.

Zu « Nr. 5 der Zusammenstellung.

Das Schloß Vnrg an der Wnvper, das im 12. Jahrhundert entstandeneResidenzschloh
d°r Grafen und späteren Herzöge von Berg, das in der Mitte dieses Icchrhnnderts, nachdem es
^ einem Fabrikgebäude eingerichtet worden war, dem gänzlichenVerfall und dem allmahkgen
Untergang« preisgegeben schien, ist in den letzten neun Jahren durch das einmüthrge Zusammen-
"«len bergifcher Gefchichtsfreundeaus den Trümmern neu erstanden. Der Plan, tue zerbröckelnde
Stammburg eines der erlauchtesten und mächtigstenFürstenhäufer der Rheinlande in der alten
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Herrlichkeitwieder aufzuführen, war s. Z. von dem bergischen Volke mit lautem Enthusiasmus,
begrüßt worden. Auf Anregung nnd unter dem Vorsitze des hochverdienten Herrn Julius
Schumacher in Wermelskirchcnbildete sich der Verein zur Erhaltung des Schlosses Burg a. d.
Wupper, der in« bcrgischcn Lande eifrig um Unterstützungwarb. Heute sind die Hauptbauten der
ausgedehnten Schloßanlage, der Palas, der Thorbau, der Kapellcnbau, die ganze Wehrmauer mit
dem Wachthause in dem malerischenSchmucke der Thürmchen und Erker wiederhergestelltoder
neu aufgeführt.

Der Palas ist in der Gestalt aufgebaut, wie er durch Erzbischof Engelbert von Köln,
der nach dem Tode seines Bruders Adolf III. von Berg die Regierung der Grafschaft übernommen
hatte, um 1220 errichtet worden war, in den reichen Formen des rheinischenUebcrgangsstiles,aber
mit den Veränderungen, die am Ende des 15. Jahrhunderts vorgenommen worden waren, die
Fachwcrkbantcn,die um 1485 unter Meister Heinrich auf den romanische» Palas gesetzt worden
waren, sind nach der Zeichnung von Plönnies vom Jahre 1715 wiederhergestelltworden. Wie
wirkungsvoll und fein die Silhouette des Schlosses gerade durch diese reich gegliederte, für das
bergischeLand so charakteristischeHolzarchitcktur,geworden ist, ist allgemeinanerkanntworden. Der
Ausbau des Schlusses lag von Anfang an in den Händen des ArchitektenG. A Fischer in
Barmen, der mit großer Liebe und Selbstlosigkeit sich dieser Aufgabe gewidmet hat.

Als eine rheinische Wartburg und ein bergischcs Nationaldenkmal sollte die Burg wieder
erstehen. In unvergleichlich schöner Lage auf hochragendemBergkegel an der Mündung des Esch¬
bachthales in die Wupper thront jetzt wieder das Schloß, mit seiner reichen Thürmcheuarchitcktur
die ganze Gegend beherrschend. Es ist in den welligen Jahren zu einem wahren Wallfahrtsort
für das bergischc Land geworden. Zu Ostern uud Pfingsten wird es von mehreren Tausenden
besucht; die Besucherzahl betrug 1894: 34 800, im Jahre 1895: 37400; im lanfenden Jahre
werden wohl die 40000 erreicht werden.

Die Kostenfür die Wiederherstellungbelaufen sich bisher auf 258000 Mark; hiervon sind
indessennur 197000 Mark bezahlt, und von diesen ist auch wieder ein beträchtlicherTheil durch
Patronatsscheine gedeckt. Die Kosten sind bisher durch freiwillige Spenden des belgischenVolkes,
insbesonderedurch einzelne wohlhabende Freunde des Schlosses in Lenncp, Rcmscheid, Barmen,
Wermclstirchen aufgebracht. Eine Gewähr für Abtragung der Schulden bietet die wachsende Hohe
der jährlichen Einnahme aus den Eintrittsgeldern. Aus diesen sind aber gleichzeitig auch die
bedeutendenUnterhaltungskostenzu bestreuen.

Das Schloß, das im 13. und 14. Jahrhundert die Hauptresidcnz der Grafen von Berg
gewesen, dann, seit Düsseldorf zur eigentlichenHauptstadt des Landes geworden, doch noch Lieb-
lingsnufcnthalt der Fürsten bis in das 16. Jahrhundert geblieben,war in den letzten Jahrhunderten
bis zum Jahre l80? Sitz der Kellner und Richter des bergischen Amtes Borncfeld. Im Laufe
der nächsten Jahrzehnte wurde es hintereinander zu einer Deckcnfabrik,einer Roßmühle, einer
Wollspinnerei eingerichtet. Im Jahre 1849 ließ die Königliche Negierung das Eisen- und Holz¬
wert vom Dache des Palas abreißen und zum Baue des Landgerichtes in Elbcrfeld verwenden.
Das Schloß ist »och jetzt im Besitze des Fistus, doch ist die Uebertraguug au den Kreis Lenncp,
der damit eine dauerndeGarcmtic für die Unterhaltung übernimmt, schon vor drei Jahren beschlossen.
Die formelle Uebertraguug hat sich nur wegen Schwierigkeitenbei der Eintragung in das Grundbuch
verzögert,wird aber noch im Laufe dieses Winters erfolgen.

Seine Majestät der Kaiser und König hat die Gnade gehabt, der Burg sein Allerhöchstes
Interesse zu widmen. Ans dem AllerhöchstenDispositionsfonds ist im Jahre 1895 ein Gnaden-
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geschenk in der Höhe von 15000 Mark zur Auszahlung gelangt. Die Haupträume der Burg, der
Rittersaal und der Grafcusaal im Palas und die ncuhcrgestelltcPantratiuskapcllc waren von
Anfang an für künstlerischenSchmuckdurch Wandgemälde bestimmt. Wenn irgendwo die Historien»
Malerei einen großen volkserziehlichen und begeisterungerweckenden Zweck erfüllen kann, so sicherlich
hier. Die bcrgischc Geschichteist voll von packendenund großen Momenten, die zugleich auch
malerisch wirkungsvoll sind — von der ersten Ruhmesthat des bergischen Volkes, von der Schlacht
bei Worringcn, bis zu den glänzenden Tagen des Kurfürsten Johann Wilhelm, So hat denn
auch der Kuustvercin von Rheinland und Westfalen, von der Bedeutung dieser Aufgabe überzeugt,
seine Bereitwilligkeitausgesprochen,einen Raum selbstständigmit eigenen Mitteln auszuschmücken.
Nach längeren Unterhandlungen mit dem Ministerium der geistlichen,Unterrichts- und Medizinal-
Angclcgenheitenhat sodann am 31. Oktober 1896 der Herr Minister selbst Schloß Bnrg besichtigt.
Wenn auch wegen der andcrwciten Inanspruchnahme der vorhandenen Fonds größere Mittel in
nächster Zeit von staatlicher Seite nicht gewährt werden können, so ist doch die Ausschmückung
wenigstens eines Raumes, der Schloßkapellc,in Aussicht genommenworden.

Die Burg an der Wupper ist wegen der großen historischen Erinnerungen, die sich an sie
lnüpfen, als eine der bedeutendstenund in dem wiederhergestellten ursprünglichenGewände wirkungs-
allsten und reizvollstenSchloßanlagcn der Rheinlande ein Denkmal von Bedeutung für die ganze
Rheinpiovinz. Für das an kirchlichenund profanen Bauwerken nicht reiche bergischcHochland
bildet sie einen ganz besonderen Schatz, Die Provinzialverwaltung hat bereits unter dem
^- Oktober 1891 eine Unterstützungin der Höhe von 15 000 Mark zugesagt, die aber bisher
nicht zur Auszahlung kommenkonnte. Mit Rücksicht auf die historischeund architektonischeBedeutung
des Denkmals, mit Rücksicht auf das wachsendeInteresse, auf den sich steigernden Besnch, mit
Rücksicht endlich auf die sehr beträchtlichenprivaten Aufwendungenfür diesen Zweck dürfte jetzt die
Gewährung einer größeren Beihülfe zu empfehlen sein. Ich beehre mich, die Bewilligung der
erbetenen Summe von 30000 Mark angelegentlichzu befürworten.

Clemen.

ZU » Nr. ss der Zusammenstellung.

Die katholische Pfarrkirche zu Nideggen, die bedeutendste der spätromanischenKirchen
"« Regierungsbezirk Aachen, gehört zu den schönstenund reizvollsten Werken des romanischen
Stiles im Westen unserer Provinz. Sie ist eine dreischiffigc Pfeilerbnsilika mit kräftigen, den
Pfeilern vortretenden Halbsäulen und einer Emporcncmlage über den Seitenschiffen, ausgezeichnet
durch die reiche Außcnarchitektur,zumal an der Chorseite und die kraftvolle Schönheit der zwe,
""schiedenenPerioden angehörendenKapitälbildungcn und der übrige» Details ,m Innern. In
°°m System des Langhauses steht die Kirche den späteren mittelrheinischenKirchen, vor allem der
^t, Peterskirchcin Bacharach nahe. Außerhalb der Stadtbefcstigungeufrei gelegen,dicht vor den
""posnnten Rninen der alten Iülichcr Zwingburg, beherrscht die weithin sichtbare Knche das ganze
malerische Stadtbild. , ^ ,

Der Bau ist durch die Unbilden der letzten Jahrhunderte gransam verstümmelt und
entstellt. Das Mittelschiffhat sein Gewölbe verloren - die Halbsäulen hören jetzt unvermittelt an
d" Scheidemauern auf, die Emporenöffnungensind geschlossen; die zierlichengekuppeltenSänlchen
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in ihnen kommengar nicht zur Geltang, die Thurmhalle hat ihr Gewölbeverloren. Eine Nestau»
ration des Aeußeren und Innern war schon seit langer Zeit nothwendig. Am südlichen Seiten»
chörchen ist vor einigen Jahren mit einer radikalen Erneuerung begonnen worden, der aber noch
rechtzeitigEinhalt gethan worden ist.

Der Mantel der Kirche ist zum großen Theile wohl im Stande, das vorzügliche Material —
rother Sandstein — ist in der Substanz fast nirgends angegriffen, nur die Dachgesimse,die Eck-
sänlchen in den Fenstern des Chores :c. sitzen lose, sie würden aber lediglich abzunehmennnd
neu zu versetzen sein. Das alte romanischeDachgesims wäre an der Nordseite vollständig herum¬
zuführen. Von einer weitgehendenErneuerung der Verkleidung, in deren dunklen Tönen gerade
ein Hauptreiz der Kirche liegt, würde durchaus abzusehensein.

Es ist gelungen, den jetzigenStraßburger Dombaumeister, Herrn Arntz, einen der
besten Kenner der romanischenArchitektur am Rhein, für die Leitung der Restauration zu ge¬
winnen. Die von Herrn Arntz ausgearbeiteten Ncstaurationszeichnungenbezwecken zunächstdie Er¬
neuerung der fehlenden Gewölbe und die Oeffnung der Emporen, in zweiterLinie die Restauration
des Aeußeren der Kirche. Die Gesammtkostensind auf 40 000 Mark — ausschließlichder Aus¬
stattung — veranschlagt; davon sind 28 0N0 Mark für die Reparaturen am Mauerwerk, das Ein¬
ziehen der Gewölbe :c. angefetzt. Die Gemeindewill vorläufig 20 000 Mark für die Restauration
aufbringen. Mit Rücksicht auf den bedeutenden kunstgeschichtlichenWerth des Denkmales beehre
ich mich, die Gewährung einer Unterstützung in der Höhe von 10 000 Mark in zwei Rate» aus
dem Ständefonds warm zu befürworten.

Clemen.

Zu lt Nr. 7 der Zusammenstellung.

Die Cyrmcuslirchc zu Niedermendig, ursprünglich die katholische Pfarrkirche des Ortes und
feit Erbauung der neuen geräumigen gothischenKirche als Vorhalle für diese dienend, ist eine
spätromanische Pfeilerbasilika, um 1200 entstanden, von großer Regelmäßigkeit der Anlage,
bcmerkenswerthdurch den geradlinigen Ehorabschluß, Das aus Tuff aufgeführte intereffante und
fchöne Vauwerk ist wahrscheinlich schon in romanischer Zeit mit einer feinen und glatten Putzfchicht
über dem Mauerwerk verfehen worden. Der Putz ist im Laufe der Jahrhunderte an vielen
Stellen schadhaft geworden und abgeblättert, ebenso sind Sockelgesimsund Dllchgesims abgestoßen
und beschädigt,so daß eine durchgehendeReparatur nöthig erscheint. Endlich ist das Dach über
dem Chorhause und dem einen Seitenschiff zu erneuern.

Das Innere der Kirche enthält in den im Jahre 188? aufgedeckten Wandmalereien, die
bereits 1888 durch die Zeitschrift für christliche Kunst bekannt gemacht worden sind, ein Denkmal
von erheblichem kunstgeschichtlichem Werthe. An dem Triumphbogen über dem Eingange zum
Chorhause ist das jüngste Gericht dargestellt: Christus auf dem Regenbogen thronend, zwischen
Maria und Johannes dem Täufer, zu seinen Füßen die Auferstehenden,tiefer die Erlösten und
die Verdammten. Im ersten Joch des Langhauses enthalten außerdem die Scheidemauern unter
Arkaden die Einzelfiguren von Heiligen und auf der Nordseite noch besonders die große Figur
eines Christophorus in steifer archaifcherHaltung, mit der Rechten sich auf einen Stab stützend,
mit der Linken auf der Schulter Christum tragend. Eine wirkungsvolle ornamentale Behandlung
aller tragenden und getragenen Glieder, in roth, weih, gelb und grau kommt hinzu, um den
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bedeutenden Eindruck des Innenraumes zu verstärken. Die dem 13. Jahrhundert angehörenden
Wandmalereien sind — bis auf das jüngste Gericht - verhältnißmähig gut erhalten; sie ver¬
treten gegenüber den gleichzeitigen Malereien in und um Köln und am Mittelrhein einen
derberen Typus.

Eine Restauration der am Wege nach Laach gelegenenvielbesuchten Kirche wäre vom
Standpunkt der Denkmalspflege dringend zu wünschen. Die Kirchengemeinde, deren Bedürf«
nissen durch die neue Pfarrkirche vollständig genügt wird und die sich nur mit Widerwillen zur
Unterhaltung des alten Bauwerkes entschlossenhat, nachdem dessen Erhaltung durch die Königliche
Negierung gefordert worden war, hat naturgemäß an der Vornahme umfangreicher Erhaltungs¬
arbeiten kein großes Interesse. Ohne die Bewilligung einer sehr namhaften Unterstützungwürde
die Gemeinde der Restauration gar nicht näher treten können. Der von dem Königlichen Kreisbau-
inspektor de Brunn aufgestellteAnschlag schließtmit der Summe von 10 500 Mark ab, hierbei ist
für die Innenrestauration allein die Summe von 7892 Mark angesetzt. Eine Berechnung des
Architekten und Malers Bardenhewer in Köln — der für die Restauration der Malereien die
geeignetstePersönlichkeitsein dürfte — ergiebt für diefe Aufgabe nur die Summe von 6000 Mark.
Die Uebernahme dieser ganzen Summe auf die Fonds der Prouinzialverwaltung beehre ich mich
angelegentlichund dringend zu befürworten. Die Gemeinde würde dafür die Gesammtkostcnder
Außenrestauration zu übernehmen haben.

Clemen.

Zu « Nr. 8 der Zusammenstellung.

Von der katholischen Pfarrkirche zu Süchteln, die als ein spätgothischer Bau im Jahre 1481
begonnen ward, ist, nachdem das Langhaus in den Jahren 1855—1858 neu aufgeführt worden,
nur noch der mächtigeWestthurm erhalten, ein imponirender dreistöckiger Bau, bis auf die Ostseite
durchwegin Backsteinverblendet, in den oberen Geschossen auf jeder Seite durch drei lange zwei¬
theilige Blenden gegliedert, im Erdgeschoßmit dem charakteristischen hohen Portalfenster versehen.
Der Thurm gehört zu der großen Gruppe ähnlicher, unter niederländischemEinflüsse stehender
Thurmbauten am Niederrhein, die von Viersen und Duisburg im Süden bis nach Deuenter und
Kämpen an der Zuydersee reicht, übertrifft aber alle auf dem Gebiete der Rheinurouinz erhaltenen
Exemplare durch seine Größe. In Süchteln ist er außerdem das einzige ältere Denkmal.

Der jetzige Zustand läßt eine gründliche Reparatur als dringend nothwendig erscheinen.
Die Tuffstcinverkleidungist sehr angegriffen, zumal an der Südseite, die Horizontalgesimsesind
durchwegschadhaft und auf der Südfeite wieder total verwittert. In den Blendfenstern fehlen
Pfosten und Maßwerk zum Theil; wo sie noch vorhanden, tonnen sie kaum conseruirt werben.
An den Gurtgesimsen hängen einzelne Theile in gefahrdrohender Weise lose im Mauerwerk. Bei
"«er Wiederherstellungmüßten die Gesimse, Pfosten und Maßwerke genau nach den alten Formen
erneuert werden. Die Tuffverblendung wäre abzuscharriren, die in der Substanz angegriffenen
und völlig verwitterten Steine wären durch neue zu ersetzen. Es erscheint indessen unbedingt
"forderlich, daß die Restauration sich auf die nothwendigenReparaturen beschränkt, und nicht in
°e" Bestreben, möglichst glatte und saubere Arbeit zu liefern, zu weit geht. An einer Restauration,
"ie sie dem benachbartenViersener Thurm zu Theil geworden ist, die kaum als Restauration eines
"lten Bauwerkes in Erscheinung tritt, dürfte die Denkmalspflegewenig Interesse haben.
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Der von dem Herrn ArchitektenKleesattel aufgestellte Kostenanschlagschließt mit der
Summe von 30 000 Mark ab. Der Kirchenvorstand erklärt, nur in dem Falle, daß ihm eine
wesentliche Unterstützung aus öffentliche» Fonds zu Theil werde, an die Ausführung der sehr noth¬
wendigen Reparatur gehen zu können, Wenn auch der Thurm durch seine Verhältnisse und seine
Größe ein sehr bemerkenswerthesDenkmal ist, so steht er doch weder in seiner Art isolirt da, noch
ist er in seinen Details besonders ausgezeichnet. Die Gewährung einer Unterstützung aus öffent¬
lichen Fonds erscheint, um die Reparatur überhaupt in Gang zu bringen, als unumgänglich noth¬
wendig. Die Bewilligung einer Summe von 6000 Mark dürfte der Stellung entsprechen,die dem
Thurme als Denkmal einzuräumen wäre — und stünde zugleich im richtigenVerhältnisse zu den
übrigen Bewilligungen.

Elcmen

Zu lt Nr. 9 der Zusammenstellung.

Die Marlustapelle ist das einzige Denkmal, das von den am Anfange des 13 Jahr¬
hunderts in der Cisterzienser-AbteiAltenberg aufgeführten Baulichkeiten erhalten ist. Die Kapelle
ist ein Juwel des rheinischen Uebergangsstils, ausgezeichnet durch den Reichthum der Innen¬
dekoration, an Feinheit der Details nur von wenigen gleichzeitigen Bauwerken, etwa von der
Matthillskapelle zu Cobern übertroffen, -Der Bau ist auch durch die Technik — die aus Tuff
hergestelltenArchitekturtheilesind mit einem feinen Putz bekleidet,in dem erst die Details, zumal
an den Kapitalen, ausgearbeitet sind — und durch die alte Vemalung — die ein vollkommenes
System von spätromanischerInnendekoration giebt — besonders interessant und kunsthistorisch
wichtig. Die Bedeutung des Denkmals ist von allen Besuchern von Nltenberg. insbesondere von
dem königlichenConsernator der Kunstdenkmäler,anerkannt worden.

Nachdem schon 1873 und 1885 Versuche zur Wiederherstellung der Kapelle gemacht
worden waren, traten 1892 mehrere Freunde des Bauwerks aus der Nachbarschaft zusammen,
um für die Instandsetzung der Kapelle Beiträge zu sammeln. Aus ihnen bildete sich dann im
Jahre 1894 der Markusverein. Der Schutt wurde aus der Kapelle ausgeschachtet, die Wände
wurden von Schmutz und Ruh gereinigt. In selbstloserWeise hat Herr Stadtbaurat .Heimann
in Köln die Ausarbeitung der Wiederherstellungspläne für den St. Markusverein übernommen
und sich zur Leitung der Arbeiten bereit erklärt. Seine Persönlichkeit dürfte für eine sorg¬
fältige Ausführung und für die pietätvolle Erneuerung aller alten Reste eine in jeder Beziehung
ausreichende Garantie geben.

Irgendwelche Bedenken liegen gegen das Projekt nicht vor. Nur die Zeichnung des
neuen Portals an der Südseite steht nicht im Einklang mit den Formen der Kapelle. Schwerlich
dürfte eine derartige Flügelthür mit oben geschweiften Flügeln an einem Bauwerke des
13. Jahrhunderts nachzuweisensein. Die Einrahmung mit einem einfach durchgeführten Nundstab
ist gleichfallszu ärmlich. Die Rundstäbe sind in der Kapelle selbst überall durch Schaftringe
gegliedert. Dieser Schmuck ist gerade für den KölnischenUebergangsstil sehr charakteristisch.Es
wäre hier ein einfachesRundbogenportal in Vorschlag zu bringen, mit horizontalemSturz in den
Gewänden mit Ecksäulenund Knospenkapitiilen, darüber mit Nundstab. Für die Basen, die
Knospenlapitäle und Schaftringe bietet die Kapelle selbst alle Details. Das Sechspah-Blendfenster
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über dem Portal würde als unnüthige Durchbrechungdes alten Mauerwcrkes dann am Besten in
Wegfall kommen.

Der jetzige Eigenthümer der Kapelle, der Herr Graf Wolff-Metternich, hat unter
dem 21. Januar 1894 „feine volle Einwilligung gegeben, daß die.Kapelle nach ihrer Wiederher¬
stellung der katholischenGemeinde für gottesdienstlicheZwecke überlassenwerde". Die Ueber-
tragung des vollen Eigenthumsrechtes an die Gemeinde ist zu erwarten.

Der Kostenanschlagfür die Iustandfctzung schlichtmit der Summe von 16500 Mark ab.
Durch den Markusverein sind bisher im Ganzen 1900 Mark gesammelt worden. Eine Betheiligung
des Altenberger Domvereins an der Wiederherstellung der Kapelle ist, da die Ausführung ein
selbstständigcrVerein übernommen hat, ausgeschlossen.Eine Unterstützungaus prouinzialen Fonds
wäre um so mehr zu empfehlen,weil es sich hier um eine Restauration handelt, die in erster
Linie den Interessen der Denkmalspflegedient, in zweiter Reihe erst vorhandenen Kultusinteressen
entsprechen will. Als Träger des Eigenthums müßte indessen, damit eine Gewahr für dauernde
Erhaltung geboten werde, eine öffentliche Korporation eintreten. Auf eine Betheiligung des Eigen»
thümers dürfte sonst, wenn nicht absolute Prüstationsunfahigkeit des Besitzers nachgewiesen würde,
nach der bisherigen Verwaltungspraxis nicht verzichtet werden. Ich beehre mich deshalb ganz
ergebenst die Gewährung eines Zuschusses von 6000 Mark warm zu befürworten, jedoch unter der
Bedingung und Voraussetzung, daß die Kapelle in das Eigenthum der katholischen Gemeinde
übergeht.

Clemen.

Zu U Nr. 10 der Zusammenstellung.

Die St. Panlmtiuslirche zu Kirn an der Nahe war bis zum Beginn des Erweiterungs¬
baues im Jahre 1894 ein aus zwei Theilen, einem älteren romanischenund einem jüngeren spät¬
gothischen zusammengesetztes,malerisches Bauwerk. Von der romanischen, dem 13. Jahrhundert
angehörenden Anlage ist nur der Thurm steheil geblieben, dagegen ist der spätgothische Chor
vollständig erhalten, der wahrscheinlichim Anschlußan die Verwandlung der Kirche in die Stifts¬
kirche des St, Pankratiusstiftes im Jahre 146? errichtet wurde. Der Thurm ist im Unterbau
schmucklos und zeigt nur in den DachgiebelnfeingegliedertedreitheiligeFenster in den Formen des
Uebergllngsstils. Der hohe Chor ist durch wohlabgewogeneVerhältnisseausgezeichnet;er ist durch
"ier Netzgewölbe von feiner und edler Zeichnung überdeckt. Die Schönheit der Gewölbebildung
kommt noch mehr zur Geltung in der anstoßenden Sakristei, deren Schlußsteine die aufgemalten
Wappen der Grafen von Kirburg und Salm zeigen, Vom kunsthistorischen Standpunkte aus ist
d°r Chor, wenn er auch kein Denkmal ersten und zweiten Ranges ist, doch als eine vornehme
spatgothische Anlage von wirkungsvollenVerhältnissen zu bezeichnen;die Bildung der Gewölbe und
d°r Auhenarchitekturist typisch für den ganzen Mittelrhein. Das Innere enthält in den drei spat-
Mhischcn und Renaissance-Epitaphienwerthvolle auch historisch bedeutendeSchmuckstücke.

Nachdemvon Seiten des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
""gelegenheitendie Genehmigung zum Abbruch versagt worden war, trat die Gemeinde auf Ver¬
anlassung des Herrn Geheimraths Cuno dem Gedanken eines Erweiterungsbaues näher und
beauftragte deu verstorbenenBaumeister Wiet Hase mit der Ausarbeitung eines Planes, der dann
unter Leitung von Heinrich Renard zur Ausführung gekommen ist. Bei Beurtheilung des
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Antrages der Gemeinde auf eine Unterstützung,der vor zwei Jahren schon dem Proviuziallandtage
vorlag, durfte darauf hingewieseuwerden, daß die Gemeinde, anstatt Mehrkostendurch das Stehen¬
lassen der alteil Theile und den Anschluß an diese zu habe», im Gegentheilehierdurch eine Ersparniß
gehabt hätte. Diese Berechnung, die auch die KöniglicheRegierung geleitet hatte, hat sich indessen
im weiteren Verlaufe der Bauausführung als irrig erwiesen. Die Reparatur der spätgothischen
Theile hat beträchtlichmehr verschlungen,als hierfür angesetzt war und mich als im Jahre 1894
bei der Beurtheilung des Antrages nachgewiesenwerden konnte. Für die Reparatur am Chöre
sind insgesammt 26500 Mark ausgegeben worden; vor allem aber sind die Gesammtkostenfür
den Erweiterungsbau immer mehr gewachsen, so daß sie schließlich die Summe von 186000 Mark
erreicht haben.

Da der Guderfolg der Restauration als ein für die Denkmalspflege in hohem Grade
befriedigenderangesehenwerden darf, so dürfte doch, trotz der früher geäußertenBedenkenund trotz
des Umstaudes, daß es sich hier um eine Bewilligung für eine schon seit einiger Zeit abgeschlossene
Restauration handelt, die Gewährung eines Zuschusses von 5000 Mark zu befürworten sein.

Elemen.

Zu N Nr. 11 der Zusammenstellung.

Für die Rcstauratiou der katholischen Pfarrkirche zu Mayen war schon einmal im Jahre
189l durch den 38. Provinziallandtag ein Zuschuß von 5000 Mark bewilligt worden. Die Kirche
ist ein mächtiger spätgothischerdreischiffigerHallenbau — an den Langseiten durch die für die
Rheinlande charakteristische Reihe von einzelnen Giebeln ausgezeichnet,mit hübschen Portalvorhallen
und schlanken Treppenthürmchen an der Nordseite —, der sich an einen älteren zwcithürmigen
Westbau aus dem 14. Jahrhundert anschließt, in den wiederum ein romanischerThurm des 12.
Jahrhunderts mit aufgenommen ist. Der Bau ist als Kirche für das 1326 hierher verlegte
Augustinerkluster,das am Ende des 16. Jahrhunderts in ein Eollegiatstift umgewandelt ward,
errichtet; die Klosteranlagen sind noch zum Theil in dem anstoßenden Pfarrhof erhalten. Wenn
auch im Innern schlicht und ohne bemertenswerthe Einzclformcn, beherrscht die weithin sichtbare
Kirche mit ihren beiden Thurmdächern, dem romanischenRhombendach nnd der originellen gewun¬
denen Spitze des Thurmes, der ein Wahrzeichenvon Mayen bildet, doch die ganze Stadt und ist
in dem Stadtbild zusammenmit der Genovevenburg und den wiederhergestelltenStadtthoren von
großer Wirkung.

Eine gründliche Reparatur war schon seit Jahren dringend nothwendig, da zumal an den
Thürmen der Mantel stark verwittert und angegriffen war nnd die Gesimse fast durchweglose
saßen oder gänzlich zerstört waren, Die von dem ArchitektenMetzler geleitete Restauration war
von Anfang an nicht derartig, daß die Denkmalspflege sich damit hätte einverstanden erklären
können. Die zuerst vorgenommenen Arbeiten am Ehore mußten theilweise geändert oder von
neuem aufgenommen werden. Es muß anerkannt werden, daß der Kirchenvorstand bereitwillig
sich den dnrch die KöniglicheRegierung und die Provinzialverwaltung aufgestellten Grundsätzen
für diefe Aenderungen untergeordnet hat. Der Zustand des Aeußern hat sich im Laufe der
Restauration als weit bedenklicher erwiesen, als ursprünglich anzunehmen war. Die Kosten für
die Außcnrestauration werden wohl deshalb auch erheblichgrößer sein, als sie in dem ersten An-
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schlag vorgesehen waren. Eine nochmalige Subvention der anderweitig und durch die Innen-
restauiation sehr stark in Anspruch genommenenKirchengemeindein der Höhe von 5000 Mark
dürfte daher mit Rücksicht auf die historische und architektonische Bedeutung des Bauwerkes und in
Erwägung der bedeutenden Mehrkostenangelegentlichzu befürwortensein,

Clemen.

Zu L Nr. 12 der Zusammenstellung.

Für die Restauration des Portals der Liebfmucntirchezu Trier hatte der 38. Provinzial-
landtag im Jahre 1894 den Betrag von 10000 Mark in zwei Raten bewilligt. Das allgemein
bekannteBauwerk, die erste und zugleich originellste frühgothische Schöpfung auf deutschem Boden,
bedürftekeiner besonderenVertheidiger — das Portal selbst ist dein Umfang nach das größte, der
Ausführung nach das vornehmsteWert der frühgothischcn Plastik in den Rheinlcmdcn — und als
solches ein für die Geschichte der ganzen deutschenKunst hochbedeuteudcsMonument. Es war
selbstverständlich,daß die Restanration eines so kostbarenSchatzes nur den geübtesten Händen
anvertraut werde» konnte. Es gelaug, die geeignetePersönlichkeithierfür in dem Dombaumeister
Turnow von Metz ausfindig zu machen,der, wie teiu zweiter deutscher Architekt, mit der fran¬
zösische Baukunst und Plastik, uuter dereu Einfluß die Licbfraueukirche zu Trier steht (ihr Vorbild
'st bekanntlichdie Kirche St. Ived zu Brnine bei Suissuns), vertraut ist.

Ini Laufe des Jahres 1 «95 sind die Reparaturarbeiteu am Sockel, an den Bleudarkaden
und den Gewänden des Portales glücklich zu Ende geführt wurden Der bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelteSockel, von dein der Unterbau durch die aufgeschütteteStraße ganz verdecktwar,
mußte vollständig erneuert werden; an dem feineu Blattwerk, das den Hintergrund für die Figuren
m den Gewänden bildet, mußten die abgebrochenenTheile durch Einsetzen von Vieruugen ergänzt
werden. Die Restauration ist mit der größten Pietät durchgeführtwurden; ein Ueberarbeiten des
äußerlich verwitterten Blattwerkes ist durchaus vermieden worden, die am Ende des 18. Jahr¬
hunderts eingefügte gemeinsameBank, auf die Figuren nnucrmittelt gestellt worden waren, wurde
natürlich beseitigt.

Die drei alten allein noch in den Gewänden erhaltenen Figuren der Noolegi»., der
Synaguge und des Johannes waren sehr start verwittert und in der Epidermis angegriffen. In
einer Euuferenz,die am ^l. November1894 in Trier zwischen den Herren Domprubst Di-. Scheuffgen,
Dumkapitnlar Aldeutirchen, Bcmrath Turuow und dem Provinzial-Eonservator abgehalten
ward, wurde gegenüber Herrn Toruow, der schon damals auf die Ersetzung der alten Figuren
durch Kopien drang, betont, daß der Zeitpunkt, in dem die Trierer Figuren erneuert werden
"'Wen, noch lange Zeit hinausgeschobenwerden könne, daß ein hervorragender Theil der archä-
"logischen Bedeutung des Portales gerade in den alte» Figuren liege uud daß durch ihre Beset¬
zung dem Portal ein wesentlicher künstlerischer Reiz entzogen werde. Es wurde in Folge dessen
beschlösse,,, die alte» Figureu an ihrem Platze zn belassennnd sie lediglichzu restauriren. Unter¬
dessen stich die Skulpturen von ihrem Sockel heruntergenommenwurde»: damit wurde erst die
Gelegenheitzu eingehenderPrüfung geboten. Es wurde coustatirt, daß die schützendeSilikatschicht,
°" sich auf der Oberfläche der Figuren gebildet und die deu Stein Jahrhunderte lang vor den
^nflüssen der Witterung geschützt hatte, in ihrer organischen Verbindung mit dem Körper des
deines gelüst, bezw. daß die Festigkeit dieser Verbindung aufs Aeußerste erschüttert war. Die
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harte Kruste blättert in großen Stücken ab, unter ihr erweist sich der Kern als mehlig — der
Stein läßt sich mit dem Finger zerreiben. Es liegt somit die Gefahr vor, daß durch das Ab¬
springen der Schale die Feinheit der Modellining verloren geht und daß der schon angegriffene
Stein durch die Einflüsse der Witterung rasch weiter zerstört wird.

Es war zunächst die Frage zu stellen, ob nicht durch Tränken mit Fluatcn der Ver¬
witterung Einhalt gethan werden könnte. Die Kessler'sche Fluate, die auf der Oberflächedes mit
ihnen getränkten Steines eine im Wesentlichenans Flußspath, Kieselsäureund unlöslichen Metall¬
silikaten bestehende feste Substanz bilden und die wiederholt auch bei wichtige»Restcmrations-
arbeiten an historischenDenkmälern, u. A. durch Pictro Saccardi am Markusdom zu Venedig
angewendet worden waren, konnten hier nicht geeignet erscheinen,da sie eine Verbindung der
spröden alten Silikatschichtmit dem weichen Kern nicht herbeizuführen im Staude gewesen wären,
sundern eher ein weiteres Abblättern der harten Schicht horvorgerufen hätten. Ein Uebcrziehen
mit Wasserglas oder ein Imprägniren mit anderer Masse erschiengleichfalls ausgeschlossen. Es
dürfte somit doch nichts anderes übrig bleiben, als die Figureu schon jetzt durch Copien zu ersetzen,
die alten Originale aber in der unmittelbaren Nähe des Portales in dem Krenzgcmg geschützt und
dem Studium jederzeit zugänglich aufzustellen. Zur Anfertigung der Copien besitzt die Hütte der
Metzcr Kathedrale in der Person eines Franzosen, des Bildhauers Dujardin, eine besonders
geeignetePersönlichkeit. Die Versetzungder Originale au einen geschützten Platz würde diesen am
ehestennoch einen längeren Bestand garcmtiren. Es dürfte damit auch der Denkmalspflege am
besten gedient sein.

Für die Anfertigung der drei Copien würde die Summe von 2250 Mark (je 750 Mary
erforderlichsein. Für Freileguug des Sockels siud außerdem noch 770 Mark, für Anfertigung
des Schutzgitters 830 Mark nöthig, zusammen also 3850 Mark. Die Gemeinde hat in den letzten
Jahren für äußere und innere Restaurationsarbeiten bedentcudcAusgaben gehabt: zur Ansmaluug
des Chores muß sie 8000 Mark beisteuern, für die Thürflügel des Westportales sind 3200 Mark,
den Windfang dahinter 2500 Mark erforderlich; endlich ist die Frcilegung der Kirche, durch die
gerade das Westportal zur Geltung gebracht werden soll, in Angriff genommen worden. Mit
Rücksichtans den außerordentlichen kunstgeschichtlichenWerth des Portales beehre ich mich, die
Bewilligung eines Nachtrages von 3850 Mark ganz ergebenstzu befürworten.

Elcmen.

Zu U Nr. 13 der Zusammenstellung.

An der evangelischenSt. Peterstirche zu Aacharachhaben sich, nachdem die Restauration
im Jahre 1895 abgeschlossen worden, nachträglich verschiedene Schäden und Mängel ergeben, die
eine Abhülfe nothwendig erscheinenlassen. Die im Jahre 1872 angebrachte Verschalung und
Eindeckung der beiden Flankirungsthürmchen neben dem Chöre hat sich als undicht heraus¬
gestellt und muß ganz erneuert werden; die Grate an dem großen Thurmhelm, die in Zinkblech
ausgeführt sind, sollen in 2 wrn starkem Walzblei hergestellt werden. Die Abdeckungenan dem
viereckigen Unterbau der Flankirungsthürmchen, die jetzt nur cementirt sind, sollen nach der An-
ordnung des staatlichenConservators der Kunstdenlmiiler,der am 8. Dezember 1896 die Kirche zu
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Bacharnch besichtigt hat, sorgfältig in Kupfer eingedeckt werden. An der Süd- und der Westfeite
der Kirche ist außerdem noch der Sockel zu repariren; die Emporen habe» einen neuen Belag
zu erhalten. Für diese Arbeiten ist (die obengenannte, in den Anschlag des Architekten Ludwig
Hofmann nicht euthaltcue Kupfcrabdcckung eingeschlossen) die Summe von 3200 Mark erforderlich.

Die sämmtlichen Arbeiten dienen unmittelbar zur Sicherung der Substanz des Bau¬
werkes. Die in Position 1—4 und 9—11 aufgeführten Aufwendungenfür Reparatur der der
Westseite der Kirche gegenüberliegenden Mauer, insbesondere für Pflasterung des Hofes im Süden — in
der Gesammthöhevon 1321 Mark 50 Pf. - dürften aber doch wohl kaum mit der Erhaltung des
Gebäudes in Verbindung zu bringen sein; hierfür würde die Gemeinde allein aufzukommen haben.

Der Provinziallandtag hat für die Kirche 1890, 1892 und 1894 insgesammt 35 700
Mark bewilligt. — Dein steht als Beitrag des Staates ein AllerhöchstesGnadengeschenkin der
Höhe von 16 000 Mark gegenüber. Da die Gemeinde kaum im Stande ist, die nothwendigen
Neparaturen zu übernehmen, würde die Bewilligung der für die Sicherung der Substanz nöthigen
Mittel in der Höhe von 3200 Mark aus vrovinzialen Fonds angelegentlichzu empfehlensein.

Clemen.

Zu L Nr. 14 der Zusammenstellung.

Die Toppellirche zu Schwarzrheindorf ist ein so bekanntes, von Künstlern und Kunst-
Mstorikern wie von allen Alterthumsfreundcn gleichmäßigbewundertes Denkmal, daß sie keines be¬
sonderen Fürsprechers bedarf. Ursprünglichals Grabkirchefür den Erzbischof Arnold II. von Wicd
'n den Jahren 1149—1151 auf seinem Familiengute erbaut, nach sechs Jahren schon nach Westen
erweitert und als Nonnenkirchceingerichtet,birgt das Banwerk, das durch die zum eisten Male
uch zeigende conscquenteDurchführung der Zwerggallerie von Bedeutung für die ganze deutsche
Kunstgeschichte ist und an der Spitze der Kirchen des malerischenromanischenStiles steht, im
inneren zugleich den größten und künstlerisch werthuollstcnEyklns von Wandmalereien, der uus
aus der ganzen romanischenPeriode in Westdeutschlanderhalten ist.

Die Kirche, die in den Kölner Religionskriegen nnd im dreißigjährigenKriege viel zu
eiden gehabt hatte, befand sich im Beginn des achtzehntenJahrhunderts in einein so desolaten

anstünde, daß der Kölner Kurfürst und Erzbischof Clemens August im Jahre 1?4? eine gründliche
Restauration ins Auge fassen mußte. Der kurfürstliche Baumeister kümmerte sich bei der Erneuerung
er Dächer wenig um die alte Dachneigung — er führte die Dächer der Zwerggallrrie durchweg

Neiler auf, so daß sie die Sohlbänke der Fenster des Obergadens und die Basen der Säulen an
" Dstapsis verdeckten,und brachte außerdem an den sämmtlichenGiebeln Walmc an. Die
estauration in den Jahren 1830—1832, die aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds bestritten

°urde, beschränkte sich darauf, die Kirche, die im Anfang des Jahrhunderts als Pferdcstall und
Henne gedient halte, zu säubern und den Bestand zu sichern. Der romanische Anbau im Nord-

^ e'ten wurde abgebrochen,die sämmtlichenBeränderungcn des 18. Jahrhunderts wurden indessen
"behalten. Die in den nächstenJahrzehnten unternommenenArbeiten beschränkten sich anßcr der
"Mgung und Wiederherstellungder Unterkirche in den sechsziger Jahren auf die zur baulichen
nstandhaltung der Kirche unbedingt nothwendigen Sicherungsarbeiten.

55
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In den letzten Jahren sind an der Kirche, zumal an den Dächernund am Thurm, größere
Schäden zu Tage getreten, so daß eine durchgreifende Restauration ins Auge gefaßt werden mußte.
Es empfahl sich, nicht nur die Beseitigung der zum Vorschein gekommenenSchäden, sondern
auch die thunlichstc Wiederherstellungdes ursprünglichen Zustandes und eine entsprechendeAus¬
schmückung des Inneren anzustreben. Auf einen von mir im Herbst 1894 erstatteten Bericht hin
ist im Sommer 1895 der Königliche Landbauinspcktor Arntz mit der Anfnahme des Bauwerkes
und der Ausarbeitung von Restaurationscntwürfen betraut wurden, Herr Arntz hat während dreier
Monate eingehendennd sorgfältige Untersuchungenüber das Bauwerk angestelltund eine Reihe von
mustergültigen Aufnahmen und Nestaurationsprojektenausgearbeitet, die sich augenblicklich im Mini¬
sterium der geistlichen :c, Angelegenheitenzur Superrevisiou befinden.

Der Kostcncmfchlag schließt mit der Summe von 46 500 Mark ab und zerfällt in vier
Abtheilungen — für die Ergänzung und Sicherung der Substanz sind 5300 Mark, für die Wieder¬
herstellung des nachweislichfrüheren Bestandes 4200 Mark, für die Sicherung und Ergänzung des
Bestandes an der Südseite (neuer Treppenaufgang) und Nordseite (Kapellcnanbau und Sakristei)
21 200 Mark gefordert, für die Iustcmdfetzung der Inncuräume 11 700 Mark. Bedenken vom Stand¬
punkte der Denkmalspflegewürden nur wider die geplanten Restaurationsarbeiten an den Wand¬
malereien zu erheben sein. Es erscheint in jeder Beziehung bedenklich, an die restauriertenMalereien
noch einmal die Hand anzulegen. Nur in der Ornamentik würden einzelne besonders aufdringliche
Farben zn mildern, ein paar unverstandene frühere Ergänzungen würden zu verändern sein, im
Uebrigen aber würden die Gemälde intakt zu bleiben haben. Die Ausmalung des Westschiffes
und der Oberkirchewürde in den einfachsten Formen und Farben erfolgen müssen.Jedenfalls müßte
als Grundsatz gelten, daß die Ausmalung nur dazu zu dienen hätte, den Gegensatz zwischenden
alten ausgemalten Theilen und den jetzt leeren zu mildern und das Ganze zusammenzustim¬
men, nicht aber etwas zu schaffen, das mit der Präteusion auftrete, mit den alten Malereien con¬
currieren zu wollen. Es mühte deshalb auf den figürlichen Schmuckganz verzichtetwerden. Bei
Streichung der entbehrlichen Mehrausgaben für die malerische Inneimusschmückungwürde der
Anschlag immer noch mit der Summe von 37 800 Mark abschließen.

Die Kirche befindet sich seit dem Jahre 1815 im Besitz des Staates. Nach der
Wiederherstellung vom Jahre 1830 ist die Unterhaltuugspflicht der Eiuilgemcinde Vilich über¬
tragen worden. Die Allerhöchste Eabinetsordre vom 20. Juni 1830 theilt mit, daß des Königs
Majestät die Kosten der baulichen Herstellung des Aeußeren der Kirche auf den Allerhöchste!!
Dispositionsfonds übernommen haben, jedoch unter der ansdrücklicheuBedingung, daß die Ge¬
meinde nicht nur die dcrmaligc Instnndsctznng des Innern, sondern auch für die Zukunft
die ganzen Unterhaltungskosten der Kirche zn tragen habe. Der Gemeinderath hatte in dem
Erlaß dieser Ordre vorausgehenden Verhandlungen dieses Anerbieten gemacht und später in seinem
Beschlusse vom 22, Februar l83l die gestellte Bedingung ausdrücklichübernommen.

Die Civilgemeinde Vilich — von der nur etwa der fünfte Theil der Kirchengemeinde
Schwarzrhcindorf entspricht — ist bisher mit Widerstreben diesen Bedingungen nachgekommen.
Sie würde aber keinesfalls im Stande sein, die Gesammtkostcnfür die Instandsetzung zu über¬
nehmen. Doch dürfte sie bereit sein, bis zu 5000 Mark beizusteuern,in der Voraussicht, dann für
die nächsten Jahre von Untcrhaltungsarbeilen gänzlich befreit zu sein. Die Kosten würden also in
der Hauptsachedem Staat als dem Besitzerzur Last falle». In dem die Denkmalspflegein der
Rheinprovinz regelnden Erlaß des Herrn Ministers der geistlchen :c. Angelegenheitenvom 31. Ok¬
tober 1891 ist ausdrücklichbetont, daß die staatlichen Denkmäler nach wie vor aus staatlichen
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Fonds unterhalten bleiben sollen, während den Provinzen nur die Unterhaltung der den Gemeinden
und Privaten gehörigen Denkmäler zufallen würde.

Da im vorliegenden Falle der Staat aber nur der Eigenthümer,die Gemeinde dagegen
die zur Vornahme der WiederherstcllnngsarbeiteuVerpflichtete ist, so dürfte mit Rücksicht auf
den ganz hervorragenden Werth des einzigartigen Kunstwerkes und in Anbetracht des Interesses,
das die ganze Provinz an der Erhaltung dieses Baudenkmales haben muß, doch die Unterstützung
der Gemeinde aus den Fonds der Provinzialuerwaltimg zu befürworten sein, Die Bewilligung
der Summe von 10 000 Mark beehre ich mich angelegentlichzu empfehlen.

Clcmen.

Zu » Nr. 15 der Zusammenstellung.

Das Berliner Thor zu Wesel ist das letzte Werk aus der preußischen Periode Jean de
Vodt's, des Erbauers des Stadtschlosseszu Potsdam lind des japanischen Palais zn Dresden,
zugleich der bedeutendste Festungsthorbau in Preußen während des ganzen 18. Jahrhunderts,
Nach vierjähriger Arbeit im Jahre 1722 fertiggestellt, meisterhaft in der Ausführung, virtuos in
der Ueberwülbungder geneigten Durchfahrt, sucht es den wehrhaften Charakter mit künstlerischem
Aufbau und Schmuckzu verbinden. Während des ganzen vorigen Jahrhunderts galt es als ein
Wunderwerkder Ingenieurkunst — ^o n'ai rion vu aillours äs plus deau et äe plus uackit
6N LL geure, sagt der Baron Pöllnitz in seinen Memoiren, Die beiden Fanden sind reich mit
Skulpturen geziert. Die Außenseite zeigt die überlebensgroßen Sandstciufigurcn der Minerva
und des Herkules zwischen zwei Paaren von dorischen Säulen, das Tympanon über dem Portal
"ne große Reliefdarstclluugdes Rheins und der Lippe; dazu kommen zwei Relieftafeln, die eine
Mit dem brandcnburgischenAdler, der der durch die Wolke» brechenden Sonne cntgcgcnflicgt:
Non Mi «L^ hie andere mit der mächtigen Gestalt eines ruhenden Löwen zwischenLorbeer
und Eiche: In ipsa <M?,w tiiuLnäu», Bis zum Jahre 1792 erhob sich darüber noch eine mar¬
morne Attika mit einer langen Inschrift in vergoldeten Bronzebuchstabcn,gekröntvon einer großen
Trophäe mit dem preußischenWappen, flankirt von zwei Gestalten der posaunenblascndcuFama,
Die Rückseite des Thores schmückt eine ähnliche große Trophäe von kräftiger pathetischer Wirkung,
'n der Mtte ein Schild mit dem gekrönten Nameuszng ?. L,, zur Seite zwei sich reckende Go
langenc, unter Schlütcrs Einfluß erfunden und direkt an die Sockclfignren am Denkmal des
großen Kurfürsten in Berlin erinnernd.

Nicht nur wegen des kunsthistorischen Werthes des Bauwerkes, das eine Schöpfung des
""nehmsten Architekten vom Hofe Friedrichs I. nnd Friedrich Wilhelms I. ist, hat die staatliche
Denkmalspflegeauf die Erhaltung wenigstens des Mittelbaues gedrungen, sondern ebenso sehr
U" seiner geschichtlichenBedeutung willen. Der Bau war an der äußersteilnordwestlichen Grenze
^s neuen Königreichesals ein glänzender und beredter Zeuge von der Macht Prcußciis auf¬
geführt worden; der sparsame König Friedrich Wilhelm I. hat es mit einen, für die Zeit ganz
"Ußerorbentlichen Kostcnaufwandeherstellenlassen. Der ganze Skulpturenschmuck ist eine zusammen-
Agende Verherrlichungdes preußischen Geistes. Die Inschrift auf der Attika macht das Bauwerk
zugleich zu einem Denkmal des großen Kurfürsten und des ersten preußische« Königs.

55*
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Für die Wiederherstellungund Instandsetzung des Mittelbaues liegt ein sehr sorgfältiger
nach Angaben des staatlichen Confervators der Kunstdcnkmäler,Herrn Geheimen Ober-Negierungs-
rath Persius, von dein Stadtbaurath Schulze in Wesel aufgestellterKostenanschlag vor. Für die
Instandsetzungdes Thores allein sind darnach 44 000 Mark erforderlich, für das Aufsetzen der Attika
und die Ausführung der Gruppe mit den beiden allegorischen Gestalten der Fama weitere
16 500 Mark. In wesentlichenPunkten wird dieser Anschlag kaum herabgesetztwerden können.

Nur bei der Restauration der Skulpturen dürften größere Ersparnisse zu machen sein,
doch werden diese Ersparnisse wieder aufgewogendurch die Mehrausgaben für die Ergänzung der
Hausteintheile — die durch die rafch fortschreitende Verwitterung in den drei letzten Jahren
nothwendig geworden sind.

Die Gcsammtkostendürfen daher immer noch mit 60 500 Mark veranfchlagt werden. Die
Vornahme der Nestaurationsarbeiten erscheint als sehr dringlich; die Verwitterung und der Verfall
der Architekturtheiledes Thorbaues schreitet immer mehr voran.

Nachdemeinmal der Mittelbau nach langen Kämpfen stehen geblieben, nachdem der ganze
Bebauungsplan des neuerworbenen Festungsgeländes auf diefes Thor zugeschnittenworden, nach¬
dem die Stadt Wesel selbst durch die hierdurch nöthig gewordenen Anlagen und in Folge des
Verlustes an verkäuflichem Vauterain fo erhebliche Ausgaben gehabt hat, ist eö ausgefchlossen,
daß auf die Wiederherstellungund damit auf die Conseroirung des Thores etwa ganz würde
verzichtetwerden können.

Es handelt sich hier in erster Linie um ein Denkmal des preußischen Staates und des
preußischenHerrscherhauses. Als ein solches giebt es sich ausdrücklich in seiner Inschrift, in feinen
allegorischenSkulpturen, das war zugleich die künstlerische Absicht des KöniglichenBauherrn. Die
KöniglicheStaatsregierung hat es denn auch als eine Ehrenpflicht betrachtet, für diefes mit dem
Namen von drei Hohenzullernverbundene Monument Mittel .aus Staatsfonds zuzusagen. Aber
auch die Nheinprovinz muß selbstverständlichan der Erhaltung dieses Denkmals — gerade mit
Rücksicht auf seiue historische Bedeutung für die ehemaligenClevifchenLande — ein weitgehendes
Interesse haben. Nachdemdie Stadt Wesel, die schon durch den Ausfall an zu bebauendem
Terrain große Opfer gebracht hat, einen Theil der Summe übernommen hat, nachdem der Staat
eine so erhebliche Beihülfe zugesichert hat, wird anch die Provinzialverwaltung nicht gut zurück¬
bleiben können. Ich beehre mich in Anbetracht der geschichtlichen uud kunsthistorischen Bedeutung
des Bauwerke« und ganz besonders auch mit Rücksicht auf die Dringlichkeit der Restauration die
Bewilligung der Nestsumme aus provinzialen Fonds auf das Wärmste zu befürworten.

Clemen.
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Anlage 34.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Festsetzung von Pauschalsummen für einzelne Beamten oder Beamtenklassenan
Stelle der reglementsmcißigenTagegelder und Reisekosten.

Das Reglement vom 12, Dezember 1890, betreffend die Tagegelder und Reisekostender
^rovinMlbeamtm der Rheinprouinz, hat bestimmte Grundsätzeaufgestellt, nach welchen die Berech¬
nung der Tagegelder und Reisekosten für die von Provinzialbeamten ausgeführten Dienstreisen in
ledem einzelnen Falle nach Maßgabe der auf die Hin- und Rückreisesowie die Dienstgeschäfte
wirklich verwendeten Zeit zu erfolgen hat.

Die Berechnung und Coutrolirung der Dienstreisen wird im Wesentlichenin den zustän-
dlgen Äbtheilungen der Eentmlstelleunter Betheiligung des Rechnungs-Reuisionsbüreausund durch
'e Landeöbank bezw. die einzelnen Anstaltskassenbewirkt. Diejenigen Veamtcuklassen,welche in

«olge ihrer dienstlichenObliegenheitenvorzugsweise zu Dienstreisen Anlaß haben (wie u. a. die
echnischm Aufsichtsbeamten),nehmen naturgemäß die Thätigkeit der betheiligtenBureaus verhält-

Nlhmähig erheblichin Anspruch, Die im Laufe der Jahre gemachten Erfahrungen haben ergeben,
"ß diese Veamteukategoricilbestimmte Durchschnittssätzean jährlichenTagegeldern und Reisekosten

!« nach der Lage und Ausdehnung ihrer Dienstbczirkebeanspruchen. Es erscheintdeshalb im
H'terresse der Geschäftsvereinfachungund -Erleichterunggeboten, die Möglichkeilzu schaffen, an Stelle
^ weitläufigen und sehr zeitraubenden Berechnungen der einzelnenDienstreifen die Gewährung

von Pauschal-Neisevergütungennach Maßgabe der durch die Erfahrung ermittelten Durchschnitts-
>atze treten zu lassen, wie dies in der Staatsverwaltung für gewisse Veamtengruppm (Forstbeamte,
-Naubcamte,Landräthe :c,) bereits der Fall ist.

Die Pauschalirung würde sich indeß, wie bemerkt, nur auf solche Beamten zu erstrecken
^ben, welche wegen der Natur ihres Amtes regelmäßig in größerem Umfange Dienstreifen
auszuführen haben. Welche Beamte im Einzelnen hierunter zu begreifen sind, bleibt zweckmäßig
" Entscheidungdes Provinzialausschusses ebenso überlassen, wie auch die Festsetzung der

Pauschalsummen, Letzere würden alljährlich neu zu prüfen und nöthigenfalls anderweitig zu
"guliren sein. Zu diesem Zwecke ist es erforderlich,daß seitens der betheiligten Beamten nach
aherer Vorfchrift des Landesdirektors regelmäßige Nachweife über die ausgeführten Dienstreisen

""^reicht werden. Dagegen fallen die Liquidationen der Tagegelder und Reisekostenweg.
. Die Pauschalirung würde sich ferner zu befchränkenhaben auf die innerhalb des

^ Msbezirls des betreffenden Beamten nothwendigenDienstreisen, währendfür Dienstreisen außerhalb
°s Dienstbezirksnach den rcglementsmäßigen Sätzen zu liquidiren ist. Ausgenommen hiervon
urden der Regel nach solche Dienstreisen in einem fremden Dienstbezirksein, welche in Fällen
^übergehender Vertretung eines Amtsgenossenin dessen Bezirk erforderlichwerden, da sonst eine
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doppelte Vergütung stattfinden würde. In besonderenFällen bleibt die Entscheidungdes Landes¬
direktors einzuholen.

Die hiernach dem Provinzialausschuß zu ertheilende Ermächtigung wird in einem Nach-
tragsparagraphen 9 dem Reisekosten-Reglementin folgender Fassung anzuschließenempfohlen:

8 9.
„Der Provinzialausschuß ist berechtigt, auf Vorschlag des Landesdirektors für einzelne Be¬
amten oder Veamtenklassenalljährlichbestimmte Pauschalsummen festzusetzen, welche für die
innerhalb des Amtsbezirks erforderlichenDienstreisen an Stelle der in diesemReglement
Vorgesehenen Tagegelder und Reisekosten treten. In Fällen vorübergehenderVertretungen
sind die Pauschalsummen in der Regel auch für die hierdurch bedingten Dienstreifen in
einem anderen Amtsbezirk bestimmt.

Diese Pauschalsummenwerden vierteljährlich im Voraus gezahlt, wohingegendie
Liquidationen für die einzelnen Reifen fortfallen."
„Der Provinzialausschuß beehrt sich, die Annahme dieser Zusatzbestimmung zu empfehlen."

Düfseldorf, den 13. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Aandesdirektor.

Anlage 35.

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Petition der Landbürgermeister der Rheinprovinz um Herabsetzungdes Beitrages zur
Wittwen-^und Waisenversorgungsanstalt für die Communalbeamten der Rheinprovinz.

Wie aus der dem 36. RheinischenProvinziallcindtage im Jahre 1890 vorgelegten Be¬
gründung zum Entwürfe des Statuts über die Errichtung der Wittwe»« und Waisenversorgungs-
cmstnlt für die Communalbeamten der Nhcinprovinz(Verhandlungen des 36. Rheinischen Provinzial-
lcmdtciges S. 184 ff) hervorgeht, sind für die Beitragserhebung die Berechnungenmaßgebend ge¬
wesen, welche bei Einführung der Wittwen- und Wcüscnversorgungin Elaß-Lothringen und im
Staate Preußen gemachtworden sind. Unter Zugrundelegung der diesseits bei den Anmeldungen
zu der zu bildenden Anstalt gewonnenen Materialien bezüglichder Alters- und Diensteinlommens-
verhältnisseist festgestellt worden, daß nach etwa 22 Jahren derjenige Zeitpunkt eintritt, wo 9°/«
der Beamtengelder erforderlichsind, um die Wittwen- und Waisengclder zahlen zu können. Von



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 35. 439

dei Einführung des bei der Pensionskasse der Laudbürgcrmeistcreien und Landgemeinden der
Rheinprovinz angewendetenUmlageverfahrens ist abgesehenworden, weil der Bedarf der Anstalt
zwar in den ersten Jahren des Bestehens ein außerordentlichgeringer gewesen wäre, sich aber all¬
mählich steigern mußte und nach Ablauf von 22 Jahren wie gesagt 9°/« der Gehälter erreichen
würde. Diese Belastung der späteren Mitglieder wurde als eine ungerechte angesehen, denn die
gegenwärtigeGeneration erhebt die nämliche» Ansprüchebezüglich des Wittwen- und Waisengeldcs
an die Anstalt, wie die spätere. Deshalb wurde eine gerechtere Vertheilung der Lasten angestrebt,
welche darin gefunden wurde, daß ciu bestimmter Prozentsatz der Gehälter den Beiträgen zu
Grunde gelegt wurde. Dieser Prozentsatz würde nach den damals angestellten Berechnungen6
vom Hundert betragen haben, der in dieser Höhe auch von den älteren Wittwen- und Waisen-
ucrsorgungsaustalten erhoben worden ist nnd zum Theil noch gegenwärtig erhoben wird. Ein
Beitragssatzvon N"/n war auch den älteren Entwürfen der Rheinischen Wittwen- und Waisen-
versorgungsanstalt zu Grunde gelegt, weil er die ziffermäßig richtige Beitragssummc darstellt.
Im Hinblick darauf aber, daß derartige Berechnungen immer nur annähernd richtige Resultate
ergeben können, ist einem vielfach geäußerten Wunsche insofern nachgegebenworden, als die Bei¬
träge von 6°/<> auf 5°/„ ermäßigt worden sind. Bestimmend hierfür war auch der Umstand, daß
bei sehr günstigen Sterblichkcitsverhältnissenunter deu Beamten bis zum sogenanntenBeharrungs¬
zustande ein genügender Reservefondsvoraussichtlichauch bei dem Beitrage von 5°/« angesammelt
werden würde.

Wie schon erwähnt, erhoben die älteren Wittwen- und Waiscnversorgungscmstaltenin den
anderen Provinzen der Monarchie ursprünglich einen Beitragssatz von 6°/o, theilweise sogar trotz
Zuwendnng nicht nnerhcblichcr Dotationen. Gegenwärtig ist dies noch der Fall bei der Pommerschen
und WestprcußischenAnstalt; Brandenburg hat deu Beitrag erst seit dem 1. April 1896 von
6°/o auf 5»/« ermäßigt; Ostpreußen, welcheszuerst 4°/« erhob, mußte nach fünfjährigemBestehen
°er Anstalt den Beitrag auf 6«/« erhöhen, erst seit 1891 erhebt diese Anstalt wieder 4°/»; die
Sachsische Anstalt erhob immer 5«/«, der letzte Sächsische Landtag lehnte einen Initiativantrag auf
^Mäßigung des Beitrages vou 5°/o auf 3°/« ab; Westfalen hat bis zum 1. April 1894 5°/»
erhoben, von da ab ist diese Anstalt auf 3«/» herangegangen; die Schlcsischc und die Schleswig-
Holsteinschc Anstalt erhoben immer 3«/<>; die Anstalt in Hannover erhebt von unverhciratheten
Beamten 3°/o, verheiratete Beamte haben den Beitrag nach einem beweglichenTarif nach der
^rt der Prämientarife der Lcbensvcrsicheruugsgcscllschaften zu entrichten, der auf die Verhältnisse
er diesseitigenAnstalt angewendet, einem Durchschnittsbcitragssatzezwischen 5°/o und 6«/« ent¬

sprechen würde.
Die Bestrebungen auf Herabsetzungder Beiträge, welche sich auch in den übrigen Pro¬

tzen der Monarchie geltend machen, finden ihren Ursprung in einer von dem Bürgermeister
Daniels in Treis a. d, M, herausgegebenenSchrift „die Kostenfrageder Versorgung der Beamten-
^'ttwen und Waisen". So hatte sich der BrandcnburgischcProuiuziallandtag in seiner 21, Sitzungs¬
periode im Jahre 1895 mit der Frage der Bcitragshcrabsctzungzu beschäftigeu. Der Landes-
°ueltor der Provinz Brandenburg hat zur Klarstellung der Frage über die nothwendigeBcitrags-
^"ye die Verhältnisse der Brandenburgischcn Wittwen- und Waiscuversorgungsanstaltnach den
°^n Daniels angegebenen Gesichtspunkten einer verstcherungstechnischen Begutachtung durch den
^achtstündigen des Berliner Polizei-Präsidiums, Mathematiker Dr. Schmcrler, unterziehen
^ssen. Dr. Schmerler stellt in seinem Gutachten an einigen Beispielen die Unhaltbarst der
"""els'schen Berechnungen fest und führt aus, daß für die von Daniels construirte Normal-
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wittwentasse bei Einsetzung der richtigen Wahrscheinlichkeitsziffernauch nach dessen Theorie der
Reservefondsbei einem Beitragssatz von 3°/» des Dienstcinkummcnsnach einem nicht unerheblichen
Wachsthum in den ersten 17 Jahren bis zum 34. Jahre verbraucht uud in einen Fehlbetrag
von 40 763 Mark verwandelt sein würde. Nachgewiesenwird in diesem Gutachten, daß zur
dauernden Erhaltung der Lebensfähigkeiteiner solchen Anstalt ein Beitragssatz von 5,2 vom
Hundert erhoben werden muß. Dr. Schmcrlcr ertheilt denjenigen Wittwen- und Waiscnkasscn,
welche den Beitragssatz herabgesetzt haben, den Rath, ihn schleunigst wieder zu erhöhen, weil dem
Herrn Daniels der Versuch, zu beweise», daß 3«/<, des Gehalts für die Preußischen Provinzial-
Wittwenkasscngenügen werden, nicht gcluugcu sei.

Bei der diesseitigenAnstalt wird eine eingehendeStatistik geführt, deren bisherige Er¬
gebnissedem Neichsversichcrnngscnnte in Berlin znr Begutachtung zwecks Klarstellung der Frage,
ob der hier zur Erhebung gelangende Beitragssatz von ü"/» auf 3°/« ermäßigt werden kaun, über¬
mittelt wurden sind. Das Reichsversichcrungsamthat nach Prüfung dieser Zahlen durch das
Rechnungsbürcan die Ueberzeugunggewonnen: „daß keinesfalls ein Veitrag von 3°/o des pensions¬
fähigen Dienstcinkommensgenügen würde, um die Lasten der Anstalt nach Maßgabe des Statuts
zu decken; mit Rücksicht hierauf wird es als ein Gebot der Sicherheit bezeichnet,die bisherigen
Beiträge von 5°/« vorerst weiter zu erheben; ob freilich dieser Beitrag oder ein etwaiger anderer
unbedingt znr Deckungder Lasten erforderlich ist, ließe sich nnr durch eine genaue, nach Versicherung^
technischen Grundsätzen aufgestellteBerechnung ermitteln". Von einer solchen Berechnung mnhlc
aber zunächstabgesehenwerden, weil die Anstalt noch zu jung ist, nm am Grund der bis jetzt
gewonnenen Zahlen endgültige Schlüsse aufbauen zu können.

Gegen eine Herabsetzung des bisherigen Beitragssatzes dürfte auch noch folgender
Grund sprechen.

Die Allerhöchste Notschaft, mit welcher die gegenwärtige Session des Landtags der
Preußischen Monarchie eröffnet worden ist, kündet eine Vorlage über die Erhöhung der Wittwen-
und Wmscngclderfür die Hinterbliebenen der unmittelbaren Staatsbeamten an. Infolge dieses
Vorgehens der KöniglichenStaatsregicrnng wird anch die Wittwen- und Naisen-Versurgungsanstalt
für die Eommnualbcamten der Rhcinproviuz eine Erhöhung der Wittwen- nnd Waiscngeldsätze
eintrete» lasse» müsse», was nach der finanzielle» Lage der Vcrsorguugsaustalt ohne eine noch¬
malige Aenderung des Beitragssatzesunbedingt ausgeschlossen sein würde.

Neben der Herabsetzungder Beiträge ist weiter von anderer Seite eine Abänderung des
8 2l des Statuts der Wittweu- und Waiscii-Nersorgnugsanstaltbeantragt worden. Der bezogene
Paragraph schreibt vor, daß ein Verband, welcher ein Jahr nach Eröffnung der Anstalt beitritt,
ein Einkanfsgcld zu zahlen hat, welches sich aus dcu von ihm seit Gründung der Anstalt bis zu
seinem Beitritt ersparten Jahresbeiträgen zusammensetzt.

Der Grundgedanke dieses Paragraphen ist dahin zu erläutern, daß der nachträgliche
Beitritt von Eummunalvcrbänden nach Ablauf eiues Jahres seit Eröffnung der Anstalt mit der
Maßgabe gestattet sein soll, daß dadurch kein Nachtheil für die Kasse bezw. keine Ungerechtigkeit
gegenüberden bisher beitragspflichtigen Verbänden hervorgerufenwird, Zu diesem Zweck ist die
Vorschriftin Betreff des Einkaufsgeldcs als ausgleichendeMaßregel angesehen. Bei Berechnung
des Eiukllufgeldcs sollen die ersparten Jahresbeiträge zu Grunde gelegt werden. „Ersparte"
Jahresbeiträge werden aber in der Praxis, entsprechenddem Geiste nnd den wohlwollenden
Absichten des Statuts nur für diejenigen Dienstjahre berechnet, für welchedie Anstalt zur Zeit
des Ncueintritts eines Verbandes noch Verpflichtungen zu übernehmen hat. Gehen diefe
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Verpflichtungenauch über das Jahr 1892 hinaus, so werden trotzdem Beiträge rückwärts nur
bis zu dem letztgcdachtcn Jahre gefordert.

Feiner enthält das Statut keine Bestimmung über die Aufnahme von Beamten, welchen
Pensionsberechtigungmit rückwirkender Kraft verliehen wurden ist. Es kaun zweifelhaft erscheinen,
ob danach die Aufnahme von Beamten mit rückwirkender Kraft an sich zulässig ist. Da indeß
die Ablehnung solcher Anträge mit Härten verknüpft sein würde, so ist nach Analogie der in
den 8Z 2 Absatz l! und 21 des Statuts vorgesehenen Fälle es diesseits für angängig
erachtet worden, solchen Beamten durch Nachforderung der gesparten Beiträge die Möglichkeit
des Veitritts auch für die nachträglich erst für anrcchnungsfähigerklärte Dienstzeit zu schaffen.
Daß die Beiträge in solchem Falle nachgezahlt werden müssen, wenn die Beamten die nach¬
träglich amechnnngsfähigerklärten Dienstjahrc der späteren Berechnung des Wittwen« und Waisen-
gcldcs zu Grunde gelegt zu sehen wünschen, ist ganz zweifellos. Geschähe dies nicht, so würde
jeder Verband in der Lage sein, durch Verzögeruug der Ertheilung der Pensionsberechtigungan
seine Beamten nnd nachträglich rückwirkendeBewilligung derselben die statutenmäßigen Beiträge
zu sparen und doch die vollen Wittwen- und Waisengclder für die Beamten beanspruchen zu
können Es würde dies Verfahren eine Unbilligkeitgegenüber allen anderen Verbänden bedeuten,
welche ihre Beiträge statutengemäß entrichten; es würde ferner eine durch nichts zu rechtfertigende
Schädigung der Anstalt znr Folge haben, die unter Zugrundelegung von Zeiträumen, für die
gar keine Einnahmen znr Kasse geflossensind, Ausgabe» zu leiste» haben würde. Wenn also
Pensionsberechtigung rückwirkend verliehen wird, so ist die Rechtslage die, daß die Beamten
rechtlich so dastehen, als wenn sie bereits damals pensionsberechtigt gewesen
wären. Daraus folgt, daß sie auch damals bereits der Vcrsorgungsnnstalt hätten beitreten
müssen und daß die Beiträge schon von diesem Zeitpunkte ab hätten entrichtet werden müssen,
ebenso, als wenn sie damals schon pensiunsbcrechtigtgewesen wären. Es ist klar, daß das dieser
Verpflichtung gegenüberstehendeRecht darin besteht, daß die Wittwen, und Waisengclder unter
voller Anrechnung der pensionsfähigen Dienstjahrc entsprechendhöher berechnet werden. Die
Versorgungsanstalt erleidet dabei immer noch den Schaden, daß ihr die Zinsen für die erst jetzt
gezahlten Beiträge entgehen. Der so gewählte Weg ist also nicht nur im Interesse der Ver.
sorgungsnnstalt,sondern auch der Verbände und Beamten der allein mögliche,wenn man den
Beamten die Wohlthat der Anrechnung rückliegenderDienstjahre im Falle rückwirkenderVer¬
leihung der Pensionsberechtigungnicht rauben will.

Eine Umfrage bei den übrigen Provinzial-Wittwen- und Waiscn-Versorgmigsanstalten
°« Monarchie hat ergeben, wie ans der anliegenden Zusammenstellung hervorgeht, daß fast
sämmtliche Anstalten das Einkaufsgeld erheben, sobald der Eintritt nach einem bestimmtenTermine
nach Eröffnung der Anstalt erfolgt. Ebenso wird verfahren, wenn einzelne Beamten schon ange¬
schlossener Verbände später unter Anrechnung rückliegenderDienstzeitenden Anstalten zugeführt
werden sollen. ^,, , , , ^

Zum besseren Verständnisse mögen hier einige Beispiele folgen, wie diessetts be, der
Zuführung von Communalvcrbänden bezw. von Beamten bereits beigetretener Communalverbandc
"«fahren wird.

Wird z B ein bisheriger Bürcaubemnter irgendwo als Landbürgermcffter angestellt, so
beg'unt seine pensionsberechtigteDienstzeit mit dem Tage der Uebernahme semcs Amtes als
Bürgermeister Die Anstalt trägt die Verpflichtung, da die Wittwen- und Waisengeldernach
b" gesetzlichenPension berechnetwerden müssen, von diesem Tage ab, nuthm müssen auch von

56
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diesem Tage ab die Beiträge gezahlt werden. Liegt nun dieser Zeitpunkt vor dem 1. Januar
1892, so wird der Beitrag nur von dem 1. Januar 1892 ab — dem Tage der Eröffnung der
Anstalt — nachgefordert.

Tritt der Fall ein, daß eine bisher in Personalunion mit einer anderen der Anstalt bereits
angeschlossenenBürgermeisterei verwaltete Bürgermeistereisclbstständigwird und sich znm Beitritt
meldet, so werden bei der Berechnung des eventuell zn zahlenden Einlaufsgeldes unter Prüfung
der auf die Anstalt zu übernehmenden größeren Verpflichtungen, auch nur diejenigen Beiträge
nachgefordert,welche den übernommenenweitergehendenVerpflichtungenentsprechen.

Wenn ferner der Bürgermeister eines bcigetrctencn Verbandes in einen Verband über
tritt, welcher sich der Anstalt bisher nicht angeschlossen hat, so hat der neue Verband, welcher
unzweifelhaftdie Beiträge erspart hat, den Beitrag nach den vorstehend angeführten Grundsätzen
nachzuentrichtcn. Berücksichtigt muß hierbei werden, daß nicht der einzelne Beamte, sondern der
Communlllvcrbandals solcher Mitglied der Anstalt ist.

Kommen bei dem Ncuzutrittc eines Verbandes mehrere Beamte zur Anmeldung, so
richtet sich das zu zahlende Eintaufsgcld uach der iu Berechnung zu ziehenden pcnsionsfähigen
Dienstzeit jedes einzelnen Beamten.

Alle diese Schwiergkeitenund scheinbarenHärten würden verschwinden,wenn sämmtliche
Communalverbände, welche der Anstalt jetzt noch fern stehen, ihren Veitritt erklären würden, da
ja dann bei dem Uebertritt von Beamten aus dem einen in den andern Verband alle Erwägungen,
ob Einkaufsgeld zu zahlen ist oder nicht, fortfallen könnten. Jedenfalls kann der Provinzial-
vcrwaltung darüber, daß einzelne Gemeindevertretungensich zum Veitrittc immer noch widerstrebend
verhalten, ein Vorwurf nicht gemacht werden; zeigt sie doch den Verbänden, denen der Veitritt
finanzielle Schwierigkeitenbereitet, das weitgehendste Entgegenkommendadurch, daß sie die Zahlung
des Einkaufsgeldcs stundet, d. h. die Einzahlung in Raten, die sich auf mehrere Jahre ver¬
theilen, gestattet.

Eine weitere Erleichterung könnte den Communalverbänden dadurch zugewendetwerden,
daß an die Stelle des bisher berechneten Einkaufsgeldes die Zahlung eines Beitragszuschlages
auf eine bestimmte Zeitdauer tritt.

Der jetzige § 21 würde zweckmäßig folgende Fassung erhalten:
Alte Fassung: Vorschlag:

s 21. § 21.
Tritt ein Communalverband der Versor- „Tritt ein Communalverband der Versor¬

gungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres gungsanstalt erst nach Ablauf eines Jahres
nach deren Eröffnung bei, so hat er ein Ein- nach deren Eröffnung bei, so hat er ein Ein¬
kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von kaufsgeld zu zahlen, welches sich aus den von
ihm seit der Gründung der Anstalt bis zu seinem ihm seit der Gründung der Anstalt bis zu
Eintritt ersparten Jahresbeiträgen zusammensetzt. seinem Eintritt ersparten Jahresbeiträgen zu-
Hierbeiwird die Zahl und das Diensteinkommen sammensetzt.
der Beamten zur Zeit des Eintritts zu Grunde Ebenso ist das Einkaufsgeld zu entrichte»
^legt für Beamte, welche nach dem Veitritte eines

Communaluerbandes unter Anrechnung rück¬
liegender Dienstzeitenzur Anstellung gelangen,
oder denen die Pensionsberechtigung mit rück«
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wirkender Kraft verliehen worden ist. Das
Einkaufsgeld ist nicht zu entrichten für die vor
dem Eröffnungstermine der Anstalt — dem
1 Januar 1892 — liegenden Dienstzeiten.

Der Landesdirektor ist befugt, den Com-
munalverbänden die ratenweise Zahlung des
Einkaufsgeldesauf Antrag zu gestatten, sofern
die Finanzlage der Antragsteller dieses ange¬
zeigt erscheinen laßt.

An Stelle des Einkaufsgeldes kann die
Zahlung eines Zuschlags zu den Wittwen-
und Waisenkassenbeiträgen und zwar, wenn
der Beitrit bis zum 1. April 1900 erfolgt, in
Höhe von 1,»°/°, wenn der Beitritt nach dem
1. April 1900 erfolgt, in Höhe von 2«/« der
den Beiträgen zu Grunde liegenden Dienstein»
kommen, auf die Dauer von 20 Jahren über¬
nommen werden."

Der Provinzialllusschuh beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Provinziallandtag wolle
1. über die Petition der Landbürgermeister um Herabsetzungdes Beitrages zur Wittwen-

und Wllisenversorgungsanstalt für die Comnmnalbeamten der Nheinprovinz von 5»/«
auf 3°/o zur Tagesordnung übergehen;

2. sich mit der vorgeschlagenen neuen Fassung des 8 21 des Statuts der Wütwen-
und Wllisenversorgungsanstalt für die Communalbeamten der Rheinprovinz vom

^- M" ., ißgi einverstanden erklären".
1. September

Düsseldorf, den 12. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, vr. Klein,
Vorsitzender. Lanbesdireltor.

b«»
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Provinz,

Brandenburg

Sachsen

Westfalen

Die

Anstalt
besteht

seit

2

1883

Beitrags¬

satz.

Dotation
des

Provinzial-
verbanbes.

Erhebt die Anstalt Einkaufsgeld?

1884

!885

6°/°
seit l. April

1896

°/°

Bis zum
. April 1NN4

5"/<,
von da ab

3°/°

300000 M,

300000 M.
Garantie-

kapital, welches
erstattet

werdenmuß.

100000 M.
welche vom
Provinzial.

ausschußauf
200 W0 M,

erhöht werden
tonnen.

Tritt ein Verband der Anstalt erst ein Jahr
nach Eröffnung derselbenbei, so ist er ver¬
pflichtet,ein Einkanfsgeldzu zahlen, welches
zu dem Betrage der von ihm zn zahlenden
Beiträge in demselben Vcrhältuiffc steht,
wie der um das Grundkapital von 300000
M, verminderteBestand des eisernen Fonds
zu dem Betrage der z, Z des Beitritts an
die Anstalt abzuführendenBeiträge der be¬
reits bcigetretenenVerbände.

Seit dem 1, April 1806 kann an Stelle
des so berechnetenEinkaufsgeldesdie Zah^
lung eines Zuschlages zu den Beitragen in
Hohe von 2°/o der denselbenzu Grunde
liegendenGehälter auf die Dauer von 20
Jahren übernommenwerden.

Wenn der Beitritt eines Verbandes 2 Jahre
nach der Anstaltserüffnungerfolgt, so ist er
verpflichtet,ein Einkanfsgeldzu zahlen, wel¬
ches nach dem jeweiligen Betrage des Nc^
fervefonds in demselbenVerhältnisse steht,
wie der Betrag der von ihnen zu zahleudcn
Beiträge zu dem Betrage der zur Zeit des
Beitritts an die Anstalt abzuführendenBei¬
träge der bereits bcigctrctcnenVerbände.

Als Einkanfsgeld ist der fünffacheBetrag des
von den Verbänden in dem Beitrittsjahre
zu zahlenden Jahresbeitrages zu entrichten.

Außer dem Einkanfsgeldcmuffen die nach
dem 1. April 1896 der Anstalt bcitretendcn
Verbände den Beitrag von diesemZeitpunkte
ab nachzahlen.
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Wie wird der Veitrag erhoben,wenn einzelne
Beamte nach dem Veitritte eines

Communlllverbandesnachträglichunter
AnrechnungrückliegenderDienstzeitender

Anstalt zugeführt werden?

Bemerkungen.

6 7

Soll ein Beamter nachträglichder Anstalt zu¬
geführt werden, fo ist für denfelben eiu
Einkaufsgeld nach den Grundfätzenin Spalte 5
zu entrichten. Der Fall ist aber in der
Praxis noch nicht vorgekommen.

Mitglieder der Anstalt sind auch die Provinzial-
beamteu. Der Anstalt gehörenüber 1300 Be¬
amte an. Der Reservefondsbeträgt zur Zeit
ca. 1'/. Millionen Mark,

Soll ein Beamter nachträglich nach Ablanf
eines Jahres der Anstalt zugeführt werden,
so ist das Einkanfsgeldnach den Grund¬
sätzen in Spalte 5 zu entrichten.

Ebensoist das Einkaufsgeldfür die der Kasse
nachträglichzuzuführendenBeamten zu be¬
rechnen.

Mitglieder der Anstalt find auch die Beamten
des Provinzialvcrbllndes, Der Anstalt gehören
über 1300 Beamte an.

Der Anstalt gehörenca. 1400 Beamte an. Der
Reservefondsbeträgt ca. 600000 Mark.
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Provinz.

Hannover

Schlesien

Die

Anstalt
besteht

seit

187?

1884

Oftpreußen

Beitrags¬

satz.

Für
unverheirathete

Beamte
3°/°;
für

uerheirathete
Beamte ein
beweglicher

Tarif
nach Art der

Prämien-
tarife

der Lebens¬
versicherung^
gesellschaften.

3«/°

Dotation
des

Provinzial-
verbandes.

20000 M.
Der Waisen-
fonds ist von
der Provinz

mit36000UM.
dorirt worden.

Erhebt die Anstalt Einkaufsgeld?

1883 Zuerst
4°/«,

nach fünf¬
jährigem
Nestehen
6°/°,

seit 1691
wieder
4«/°

Nichts.

Nichts.

Verbände, welche sich der Anstalt erst nach
dem 1. April 1888 anschließen, haben den
Veitrag von da ab nachzuentrichten.

Nein.
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Wie wird der Beitrag erhoben,wenn einzelne
Beamte nach dem Veitritte eines

Communalverbandesnachträglichunter
AnrechnungruckliegenderDienstzeitender

Anstalt zugeführt werden?

Bemerkungen.

Die Veitragspflichtder nach der Eröffnung der
Anstalt angestellten Beamten beginntmit
dem ersten Tage desjenigen Monats, in
welchem sie in den Dienst eingeführtsind.

Für die nach dem t. April 1888 angestellten
Beamten sind die Beiträge vom Tage der
Anstellung ab zu entrichten,wobei die in
Anrechnungzu bringendeandcrweitcDienst¬
zeit ohne Einfluß bleibt.

3 Monate nach dem Anschlüsseeines Com¬
munalverbandes ist der Beitritt einzelner
Beamten desselben nur zulässig, wenn der
Beitrag vom Tage des Anschlusses des betr.
Verbandesab nachgezahltwird.

Die zunächstfür die Beamten des Provinzial-
vcrbandes gegründete Provinzial-Wittwenkasse
ist im Jahre 1885 dahin erweitert,daß sonstigen
Verbänden der Beitritt ermöglichtwurde.

Die im Jahre 1884 für die Beamten des Schle-
fischen Provinzialuerbandcs errichteteWittwen-
und Waisenvcrsorgungsanstaltist im Jahre
1888 dahin erweitert worden, daß auch die
sonstigenCommunaluerbäudeund Korporationen
der Provinz Aufnahme finden können. Der
Reservefonds hat die Höhe von über 500000 M.
erreicht.

Die Eröffnungder Anstalt erfolgte 1883 für die
Beamten des OstprcußischenProvinzialverban-
dcs. Den sonstigenVerbändenist der Anschluß
seit dem Jahre 1891 gestattet. Der Anstalt
gehörenca. 900 Beamte an; der Reservefonds
betragt ca, 300000 Mark.
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Die Dotation

Anstalt Beitrags¬ des
Provinz. besteht satz, Provinzial-

Erhebt die Anstalt Einkaufsgeld?

seit verbandes.

i 2 3 4 5

Westpreußen 1884 6«/«,
wovon3"/„
als Beitrag

von den
Beamten,

3°/»alsZuschuh
von den

20 000 M. Der Provinzialausschußhat den Korporationen,
welcheerst nach Ablauf der zwölfmonatlichen
Frist ihre Aufnahme als Kassenmitgliedbe¬
antragten, den Veitritt nur unter der Be¬
dingung gestattet, daß der von ihnen mit
3°/« zu zahlendeZuschußvom I. Juli 1885

Verbandenzu « (ein Jahr nach der Kasseneiöffnung)ab
zahlen sind. nachgezahltwurde.

Pommern 1888 6«/o Nicht«. Tritt ein Verband der Kasse erst nach Ablauf
eines Jahres nach Eröffnung der Kasse bei,
so hat er ein Ginkaufsgeldzu zahlen, wel¬
ches zu der Summe des Reservefondsam
letzten Jahresschluß in demselbenVerhältniß
steht, wie der Jahresbeitrag des eintretenden
Verbandes zu den Jahresbeiträgen der a»
deren Verbände,

Schleswig- 1884 3°/° Nichts. VeimAnschlußder Verbändenach dem 1. April
Holstein 1892 sind die Beiträge vom 1, April 1892

ab nachzuzahlen.
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Wie wird der Beitrag erhoben,wenn einzelne
Beamte nach dem Veitritte eines

Communalverbllndesnachträglichunter
AnrechnungrückliegenderDienstzeitender

Anstalt zugeführt werden?

Bemerkungen.

Die von den Beamten zu entrichtendenBei¬
träge, (ohne Rücksichtauf die zur Anrech¬
nung kommendenDienstjahre) werden vom
Tage der Zulassung der Korporation als
Kassenmitgliederhoben.

In gleicher Weise ist das Einkaufsgeldfür die
nachträglichder Anstalt zuzuführendenBe¬
amten zu bestimmen.

V" nachträglicherVerleihung der Pensions¬
berechtigungan schon im Dienste befindliche
Beamte ist zur Aufnahmedie Genehmignng
des Provinzinlausschusseserforderlich,welche
ertheilt werden muß, wenn die Beiträge für
die verflosseneDienstzeitnachgezahltwerden.
Von dieser Bedingung kann der Provinzial¬
ausschußganz oder theilweiseabgehen.

Die Eröffnung der Anstalt erfolgte zunächstfür
die Beamten des WestpreußischenProuinzial-
vcrbandes. Seit dem Jahre 1891 ist der An¬
schlußauch sonstigen Verbänden gestattet. Der
Reservefondsbeträgt ca, 600000 Mark.

1895 stellten sich der Reservefonds auf 118500 M,,
die Jahresbeiträge auf 19675 M,, das zu
zahlende Wittwen- und Waisengelbauf 1561 M,

Die Anstalt ist 1884 für die Beamtendes Schles¬
wig-HolsteinischenProvinzialverbllndesbegründet
worden. Seit dem 1. April 1890 ist den
sonstigenCommunalverbändender Anschlußan
die Anstalt gestattet.

5?
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Zulage 36.

Bericht und Antrag
des Prouinzialllusschusses,

betreffend

die Gesuche

1. des RheinischenZweigvereins deutscher Nttbenzuckerfabrikanten,
2. verschiedener Industrieller an der Mülheim-Wipperfürth'er Provinzialstraße und
3. der Industriellen an der Brohl-Oberzissm'er Straße

um Sistirung der Ausführung des Gesetzes, betreffenddie Vorausleistungen der
Fabriken lc. für den Wegebau.

Der Zweck des Gesetzes vom 4, August 1891, betreffend die Vorausleistungenfür den Wege¬
bau in der Rheinprovinz, ist der, im Sinne ausgleichender Gerechtigkeitzn wirken. Dieser Zweck
soll dadurch erreicht weiden, daß den industriellen Unternehmungen diejenigen Mehrunterhaltungs¬
kosten der betreffenden Straßen auferlegt weiden, welche dem wegebaupflichtigenProuinzialuer-
bcmde durch die Anlegung und den Betrieb solcher Unternehmungen erwachsen. Nach diesem Ge¬
sichtspunktewird das Gesetz in Anwendung gebracht, und werden Vorausleistungen nur in solchen
Fällen erhoben, wo es sich um eine außergewöhnliche Incmspruchuahmeder Proviuzialstraßen durch
gewerblicheoder industrielleUnternehmungen und in Folge dessen um eine erhebliche Mehrbelastung
des wegebaupflichtigenProvinzialverbandes handelt. Durch die Entscheidungen des Königlichen
Oberverwaltungsgerichtssiud in mehrfacherHinsicht bestimmte Direktiven für die Ausführung des
»Gesetzes gegeben, welche bei Anwendung desselben als Richtschnur dienen. Nach diesen Gnt-
cheidungenliegt eine erhebliche Abnutzung einer Straße durch eine beitragspflichtigeUnternehmung

vor, weun der Verkehrder letzterenseinem Umfangenach ein bedeutender ist und zu dem Gesammt-
verkehr der Straße in erheblichem Verhältnisse steht. Ersteres ist in der Regel bei einem Iahres-
verkehr von mehr als 500 Tonnen der Fall. Ob indeß auch die zweite Bedingung gleichzeitig
erfüllt ist, hängt davon ab, ob die betreffende Straße vorwiegend landwirtschaftlichenoder industriellen
Zwecken dient, ob dieselbe einen größeren oder geringeren Verkehr aufzunehmenhat, ob die Bauart
und die dadurch bedingte Widerstandsfähigkeitdes Weges eine größere oder geringere ist. —
In der Regel kann eine erhebliche Abnutzuug eiucr Straße mit vorherrschend industriellem
Verkehr von bedeutendem Umfange noch als vorhanden betrachtet werden, wenn der beitrags¬
pflichtige Verkehr einer Unternehmung sich zum Gesammtucrkehr verhält, wie 1 zu 75. ^'
Straßen mit geringem uud Mittlerin Gesammtverkehrfindet noch dann eine erhebliche Abnutzung
durch einen Einzelnen statt, wenn dessen Verkehrsantheil am Gesammtucrkehr1 Prozent beträgt.
Diese geringerenBeitrüge kommen in der Regel nur in den Fällen für den einzelnen Betrieb zur
Erhebung, in welcheneine Mehrzahl von industriellenBetrieben eine bestimmte Straßenstreckcbenutzt.
Als dauernd ist eine erhebliche Abnutzung der Straßen zu betrachten,weun dieselbe als Fortsetzung
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einer schon früher stattgcfundencuanzunehmen ist oder, wenn angenommenwerden darf, daß die»
selbe auch künftig stattfindet.

Welchen Mindcstbctrag die durch eine Unternehmung verursachten Mehrkosten erreichen
müssen, um das Gesetz in Anwendung bringen zu können, ist durch Entscheidungennoch iu keinen:
Falle festgestellt. Es fehlt also in dieser Hinsicht an einem bestimmtenAnhalt. Nach den bis»
herigen Grundsätzensind indeß geringere Beträge als 26 Mark nicht zur Einziehung gelangt und
solche nur dann, wein: es sich um außergewöhnlichhohe Frachtmcngen auf sehr kurze» Transport¬
wegen handelt, so daß'also eine iu Aubctracht der Streckenlängevcrhältnißmäßighohe Mehrbelastung
des wegebaupflichtigenProvinzialverbandes auch in solchen Fallen stets vorliegt.

Nach diesen Grundsätzen ist auch in allen, die vorerwähnten Beträge betreffendenFällen
verfahren und erscheint hiernach die Heranziehung der Antragsteller zu Vorausleistungen durchaus
gerechtfertigt. Es gilt dies insbesonderevon den Zuckerfabriken,indem dieselbennotorisch in ganz
außerordentlichemMaße die Straßen in Anspruchuehmeu und in Folge dessen die Unterhaltungs¬
kosten der Provinzialstraßen in ganz ungewöhnlichemMaße vermehren.

Im Uebrigen ist es nicht angängig, zu Gunstcu einzelner Industriellen oder einzelner
Industriezweige von der Ausführung des Gesetzes Abstand zu nehmen.

Aehnliche Gesetze bestehenbereits seit einer Reihe von Jahren in den Provinzen Hannover,
Westfalen, Sachsen lc. uud haben dort den beabsichtigtenZweck, im Sinne ausgleichenderGerech-

'tigkcit zu wirkeu, aufs beste erreicht, ohne daß einzelneIndustriezweige sich hierdurch besonders
geschädigt fühlen. Daß das in Rede stehende Gesetz in hiesiger Provinz nicht mit Rigorosität zur
Anwendung gebracht wird, geht schon aus der Thatsache hervor, daß bei dem Vezirks-Straßen-
netzc von rund 4000 Kilometern im Ganzen nur ea. 100 000 Mark an Vorausleistungen für das
Jahr erhubenwerden, während die materielle Unterhaltung der Provinzialstraßen über 2000000 M.
jährlich erfordert.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, auf Grund der dargelegten Verhältnisseden
Antrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle die Anträge der Petenten auf Sistirung der Ausführung
des Gesetzes, betreffend die Vorausleistungen der Fabriken «. für den Wegebau, mit
anderen ein gleiches Ziel verfolgendenAnträgen ablehnen."

Düsseldorf, den 12. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, ^- Klein,
Vorsitzender. Lanbesbireltor.

ä?*
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Anlage 37.

Bericht und Anträge
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Kosten des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck zu Coblenz.

In dem Berichte, welcher dem 38. Provinziallandtag unter dem 25. Mai 1894 über
die Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck zu Coblenz erstattet wurde,
sind auf Grund der von den Künstlern Herren Vruno Schmitz und Hundrieser vorgelegten Pläne
nnd Kostenanschläge als voraussichtliche Kosten des Denkmals 1 032 000 Mark angegeben worden.
Zugleich wurde in dem Berichte hinsichtlichder Beschaffung der erforderlichenGeldmittel ausge¬
führt, daß nach Abzug der bereits bestrittenen Kosten und der zur Verfügung stehendenSumme
an dem obigen Betrage noch 489 934 Mark fehlten. Daraufhin hat der Provinziallandtag —'
gemäß den Anträgen des Provinzilllausschusses— in seiner Sitzung vom 30. Mai 1894 sich
mit der Errichtung des Denkmals am Deutschen Eck zu Coblenz nach den vorgelegten Plänen und
Kostenanschlägenim Allgemeineneinverstandenerklärt und die Denlmalscommissionermächtigt:

1. nach stattgehabter AllerhöchstenBesichtigung des Denkmalentwurfs die Pläne und
Kostenanschlägeendgültig zu genehmigen und die erforderlichenVereinbarungen mit
den Künstlern zu treffen, sowie

2. zur Deckung der erforderlichenKosten bestimmt, daß bis zur Tilgung der Gesanunt-
losten jährlich 60 000 Mark so lange aus dem Dispositionsfonds des Provinzialland-
tages entnommen weiden sollen, bis der vorgenannte Fehlbetrag von 489 934 Mark
gedeckt sein werde.

Die in der Folge vorgenommene genaue Projektbearbeitung für die Unterbauten des
Denkmals, die dieserhalb vorgenommeneFeststellung der Boden- und Wasserverhältnisseam Bau¬
platze sowie die mittlerweile zur Ausführung gebrachten Bauarbeiten (vergl. Seite 25 des Ver-
waltungsberichts für 1895/96) ergaben, daß die Unterlagen und Annahmen, welche der über¬
schläglichenErmittelung der Kosten zu Grunde gelegt worden sind, in manchen Punkten nicht
zutreffend waren. Es hat deshalb die zuerst geplante Bauweise ganz erhebliche,recht kostspielige
Abweichungenbezw. Ergänzungen erfahren müssen, welche zu einer wesentlichen Überschreitung
der obigen Summe von 1 032 000 Mark führten. Vor Allem war für die endgültig gewählte
Bauweise der Umstand bestimmend, daß nach den vor dem Baubeginn vorgenommenen Bodeu-
untersuchungender tragfähige Baugrund, auf welchem das Denkmal, und zwar Mittelbau wie
Pergola, gegründet werden konnten, sich in größerer Tiefe befand, wie in dem ursprüngliche«
Projekte vorgesehen war. Bei dem letzteren ging man nämlich davon aus, daß der tragfähige
Kies etwa in Höhe von 2,° Meter Coblenz'er Pegel vorhanden sei und in Folge dessen bei
gewöhnlichemWasserstande die Gründung der sämmtlichenDenkmalsbautheile ohne Schwierigkeit
und künstlicheVorrichtungen, insbesondere ohne wesentlicheWafferbewültigung, erfolgen könne.
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Thatsächlichaber befand sich der gute Baugrund in Höhe des Nullpunktes des Coblenz'er Pegels,
also 2 Meter tiefer, wie angenommen,so daß sehr umfangreiche und schwierige Fundirungsarbeiten
erforderlich wurden. So mußte um den Mittelbau des Denkmals, welcher in der Sohle i, m.
23 Meter im Geviert mißt, eine Spundwand geschlagen, nach erfolgtet Ausschachtungder Erd-
Massen bei steter Wasserbewältigung,eine 2,« Meter starke Betonschichteingebrachtuud auf dieser
der Unterbau des Denkmals aufgeführt werden. Um die Bögen der Pergola aufzunehmen, sind
10 Pfeiler bis zum festen Baugrund hinab hergestelltworden; die äußeren Treppenwangenmcmern
ruhen in gleicherWeise ans 14 Pfeilern bczw, Brunnen, welche unter der Terrainoberfläche durch
Bögen miteinander verbunden wurden. Die durch die tiefere Gründung, sowie die durch die
Kiesschüttungfür die HochterrassehervorgerufenenMehrkosten werden allein den Betrag von etwa
100 000 Mark erreichen.

Eine weitere ganz erhebliche Kostenvermehrungwurde durch die Herstellung der Ufer¬
mauer, welche in einer Länge von etwa 350 lfdn. Meteru das DeutscheEck dem Rheine und der
Mosel entlang umsäumt, verursacht. Seitens der Strombauverwaltung wjar, bevor noch über
die Wahl des Platzes für das Denkmal Entscheidung getroffen worden, lediglichzur Regulirung
^cr WnsseiverlMmsse lc. die Ausführung eines Theiles der Ufermauer in einfacherWeise mit
Grmlwackcnbruchstcinmauerwerkbeabsichtigt; der übrige Theil der Uferbegrenzungsollte gemäß
dem Plane der Strombauverwaltung durch böschungsmäßigcAbpflasterung, soweit eine solche
nicht bereits vorhanden war, hergestellt werden. Eine derartige Uferbegrenzungwürde jedoch
mit der Denkmalsanlage in keinerlei harmonischemZusammenhang gestanden haben. Die Ufer¬
anlage war Seitens der Künstler als ein Theil des ganzen Denkmals betrachtet und als solcher
"uch ausgebildet und mit Trcppcnanlagcn, Terrassen :c. geplant worden. Es konnte daher die
Ausführung der Uferbegrenzungschon mit Rücksicht auf ihre teltonische Gestaltung nach den Plänen
der Staatsregierung nicht wohl zugelassen werden. Dazu kam, daß die Standsicherheit der
Mauer im Hinblick auf das Denkmal jeglichen Angriffen der beiden Ströme in besonderem
Maaße gewachsen sein mußte, und daher die Gründung als eine den strengsten Anforderungen
entsprechendezu constrniren war. An die KöniglicheStaatsregierung konnte diesseits nicht wohl
das Ansinnen gestellt werden, die aus vorstehenden Gesichtspunktensich ergebendenMehrkosten,
welche den nach den Plänen der Strombauverwaltung ausgeworfenenBetrag ganz erheblich über¬
leg, zu übernehmen, obgleich die Künstler eine derartige Uebernahme bei Aufstellung ihres An¬
schlagesvoraussetzten. Es wurde vielmehr mit der Staatsregierung ein Abkommen dahin gr¬
iffen, daß dieselbe die Kosten, welche sie für die Uferdeckwerkeaufzuwendenbeabsichtigte,der
Povinzialverwllltung überweise, während letztere die Ufermaucr einschließlich der Nebenanlagen
«ach ihren Wünschenzur Ausführung bringen werde, Die hiernach der Provinz zufallendeKosten¬
summe beträgt 62 661 Mark, die der Provinz durch den Bau der Ufermauern nebst Treppen-
"nlagen, Pylonen lc, entstehendeSumme betrügt ca. 340 000 Mark, so daß sich ein Mehrbettag
"giebt von 340 000 Mark—62 661 Mark - 27? 339 Mark, welcher in dem ursprünglichenAn¬
schlag nicht vorgesehenwerden konnte.

Weiterhin ergaben die Resultate der Submissionen,welche behufs Vergebung der Arbeiten
und Lieferungen ausgeschriebenwaren, daß die in den Voranschlägen eingesetzten Preise vielfach
"' Folge der schwierigen Ausführung oder in Folge der Wahl besseren Materials nicht ausreichten.
G"de in letztererBeziehung soll erwähnt werden, daß die Denknmlscommissionauf Grund der
Ergebnisse der Ausschreibungerkannte, daß für die Aufbauten des Mittelbaues und der Pergola,
'ül die sichtbaren Theile der Treppenwangen- und Ufermauern, sowie für die Treppen am
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besten Granit aus dem Schwarzwalde bei Acheren gewählt werde und demgemäß die Verwendung
desselbenbeschloß. Andere größere Arbeiten, welche erheblichere Mittel erfordern, wie in den Vor¬
anschlägen vorgesehen, sind die Plattenbeläge zur Herstellung der Hochterrasse, die Bildhauer»
arbeiten «,, Arbeiten, deren genauer Kostenbetrag noch nicht festgestellt werden konnte.

Endlich muß darauf hingewiesenwerden, daß zu den bisher vorgesehenenKosten hinzu¬
treten die Ausgaben für die Gestaltung des Denkmalplatzes, als die Herstellung der um das
Denkmal herumführenden Straße, der Vcmkettanlagcn, der Anlagen der Pflanzungen lc., sowie
die Ausgaben für manche nicht vorherzusehendegrößere Arbeiten, als die Verlegung einer Ent¬
wässerungsleitung der Stadt Coblcnz «,

In Vorstehendem sind die wesentlichenGründe der Eingangs erwähnten Ueberschreitung
dargelegt. Wenn nun auch heute der Kostenbetrag, welchen die ganze Bauausführung erfordert,
in Anbetracht dessen, daß noch ein Theil der Arbeiten zu vergeben ist, noch nicht genauest an¬
gegeben werden kann, so muß es doch als feststehendangesehenwerden, daß die Gesammtsumme
zwischen dem Betrag von 1 500 00U Mark und 1 600 000 Mark sich bewegen wird.

Die vom Provinziallandtagc gewählte Commission für die Errichtung des Denkmals hat
sich in der Sitzung vom 13. d. M. mit den Ausführungen des Berichts einverstandenerklärt und
den auf Grund derselben nachstehendgestelltenAnträgen zugestimmt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich auf Gruud der dargelegten Verhältnisse folgende An¬
träge zu stellen:

„Der Provinziallandtag wolle
1. die Ueberschreitnngder zur Zeit festgesetzten Summe von 1 032 000 Mark um die

angegebeneSumme genehmigen,
2. bestimmen, daß die zur Zahlung der Kosten des Denkmals erforderlicheSumme als

3 '/ü prozentiges Darlehen bei der Landesbant aufgenommen und zur Verzinsung und
Tilgung dieser Schuld jährlich 60 000 Mark aus dem Dispositionsfonds des Prouinzial-
landtages entnommen werden sollen, insofern es dem Provinzialausschuß nicht möglich
sein sollte, eine frühere Tilgung aus anderweiten Mitteln herbeizuführen."

Düsseldorf, den 13. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
' Votsitzender. Landesdireltor.
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Hnlage 38.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Berufung eines Landespsychiaters als technischen Beirath des Landesdirektors für
das Irrenwesen.

(Zu Titel IV Nr. 2 der Ausgaben des Etats des Provinziallandtages, des Provinzialausschusses
» und der Centralverwaltungsbehörde.)

In dem dem Provinziallandtage zugegangenen Bericht des Provinzialausschusses,betreffend
die Fürsorge für die Geisteskrankenund Epileptiker der Rheinprovinz (S, l53 unter o, S. 172,
S, 173 unter Hin, u. S, 264) ist die Nothwendigkeitder Bestellungeines technischen Neiraths des
Landesdirektors für das Irrenwesen insbesondere für die medizinische, psychische und diätetische

^Handlung der Kranken in den Proyinzial-Irrenanstalten und die dadurch bedingte Abänderung
°es Irrenanstalts-Reglements bereits näher begründet, jedoch ist gleichzeitig der Vorbehalt gemacht
worden, dem Provinziallandtage wegen der Modalitäten der Bestellung eine besondereVorlage
M machen.

Es handelt sich im Wesentlichenum die Frage, ob der Landespsychiaterim Haupt- oder
Nebenamte zu berufen sein wirb.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine Anstellung im Hauptamte, also unter Aus¬
schließung von Neben- bezw. Privatstellungen ein ungleich wirksameres Eingreifen des Lanbes-
psychiaters zur Folge haben würde, als eine nebenamtlicheThätigkeit. Aus diesem Grunde war
auch von vornherein das Bestreben darauf gerichtet, einen bewährten Psychiater im Hauptamte
^ gewinnen. Es war beabsichtigt,denselbenin die Diensttlasse II der oberen Provinzialbeamten
"»treten zu lassen nnd dessen Diensteinkommen nach den Grundsähen des Nesoldungsplcmsfür
bie Provinzialbeamten der Rheinprovinz entsprechend demjenigen der Landcsräthe und Landes-
bauräthe unter Berücksichtigungder Anciennetät zu regeln. Da indeß für diese Stellung nur
>°Iche Psychiater in Frage kommen konnten, welche bereits eine anerkannte Bedeutung in ihrem
Fache erlangt hatten, und welchen demgemäß auch gegenüber den Direktoren der Provinzialanstalten
°as erforderlichewissenschaftliche Ansehen gesichert war, so blieb bei näherer Information der
Kreis der in Rücksicht zu ziehenden Personen ein sehr beschränkter und es traten in Folge dessen
v°r Allem Schwierigkeiten nach der Richtung hervor, den bisherigen Einlommensverhältnissen
^«ser Bewerber, welche meist recht erheblich über die den oberen Provinzialbeamten zustehenden
Bezüge hinausgingen, in einer den erhobenen Ansprüchen einigermaßen entsprechenden Weise
«"echt zu werden.

Inzwischen hatte der GeheimeSanitätsrath Dr. Oebeckezu Bonn, welcherals längjähriger
"Uer einer Privatanstalt auf reiche psychiatrische Erfahrungen zurückblicken kann, sich bereit erklärt,
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die von ihm einstweilen vertretungsweise wahrgenommenen Funktionen eines Landespsychiaters
(vergl. S. 153 des obigen Berichts) auch ferner nebenamtlichwahrzunehmen, falls ihm die Beibe¬
haltung seines Wohnsitzesin Bonn gestattet werde,

Nach eingehender Prüfung hat der Provinzialausschuß im Hinblick auf die durchaus
befriedigendeund prompte Erledigung der psychiatrischen Angelegenheiten,während der bisherigen
Vertretung derselben durch den Geheimrath Oebecke sich dahin schlüssig gemacht, von dem Vor¬
schlage der Bestellung eines Landespsychiaters im Hauptamts wegen der entgegenstehenden
Schwierigkeitenzur Zeit abzusehen, und einer nebenamtlichenÜbertragung an den bereits bewährten
Geheimrath Oebeke zu Bonn unter Zugrundelegung des mit demselben vorläufig getroffenen,bei¬
liegenden Abkommensden Vorzug zu geben.

Diese Art der Regelung würde u, a. auch den Vortheil haben, daß auf diefem Gebiete
weitere Erfahrungen zunächstgewonnen und insbesondere der praktische Versuch gemacht werden
kann, ob eine nebenamtlicheThätigkeit auf die Dauer als ausreichend zu erachten ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallanbtag wolle sich mit diesem Vorgehen grundsätzlicheinverstanden
erklären".

Düsseldorf, den 12. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr, Klein,
Vorsitzender. «andesdireltor.

Zwischen dem Provinzialverband der Rheinprovinz, vertreten durch den Landesdirektor,
Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Klein zu Düsseldorf und

dem Geheimen Sanitätsrath vr. Oebeke zu Bonn

ist unter Vorbehalt der grundsätzlichen Zustimmung des Provinziallandtages
(Drucksachen Nr. 16)

folgendes Abkommen getroffen:

§ 1.

Der Geheimrath Dr. Oebeke übernimmt vom 1. April 189? ab nach Maßgabe der nach-
folgenden Bestimmungen die Geschäfte eines Landespsychiaters bei der Provinzialverwaltung der
Nheinprovinz.

In dieser Eigenschaft liegt ihm die Aufgabe ob, als technifcher Veirath des Landes'
direltors, für das Irrenwesen zu fungieren und als solcher insbesondere die Aufsicht über die
medizinische, psychischeund diätetische Behandlung der Geisteskranken in den Provmzialanstalten
auszuüben und bei der Aufnahme und Entlassung von Geisteskrankenin denjenigen Fällen mitzu¬
wirken, welche eine Entscheidung des Landesdirektors erheischen.
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8 2,
Die Thätigkeit des Geheimrath Dr. Oebeke ist eine nebenamtliche. Es ist ihm deshalb

gestattet, seinen Wohnsitzin Bonn und seine dortige privatärztliche Stellung beizubehalten. Da-
gegen hat er sich an den in der Regel wöchentlicheinmal stattfindenden Conferenzen der Ab¬
theilung für das Irrenwesen an der Centralstelle in Düsseldorf, ferner an den Sitzungen des
Provinzialausschusses und Prouinziallcmdtages und der bezüglichenCommissionen nach den an
ihn ergehenden Einladungen zu betheiligen. Daneben hat er die ihm von dem Landesdirektor
zur Bearbeitung zugewiesenenpsychiatrischenAngelegenheiten, soweit die« nicht gelegentlich seines
Aufenthalts in Düsseldorf geschehen kann, in Bonn zu erlebigen.

8 3.
Als Vergütung für seine Mühewaltung bezieht Gehetmrath Dr. Oebeke vom 1. Apnl

189? ab, vierteljährlich im Voraus zahlbar, den im Central-Etat für jden Landespsnchiater aus¬
geworfenenBetrag von 4000 Mark jährlich.

Daneben werden die im Auftrage des Landesdirektorsausgeführten Dicnstreifennach Maß¬
gabe des Dienstreisen-Reglements vom 12, Dezember 1890 auf Grund der für die oberen
Provinzialbeamten (Klasse II des Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzial-
beamten) festgesetzten Beträge vergütet.

8 4.
Dieses Abkommenunterliegt beiderseitiger sechsmonatlicher Kündigung.

Düsseldorf den 12. Januar 1897. Bonn, den 9. Januar 1897.

Der Lanbesdirettor der Rheinprovinz. Dr. Oebeke.
Dr. Klein.

Anlage 39.

Bericht und AnttM
des Provinzialausschusses,

betreffend

Ergänzungs- dezw. Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß.

^ Nach ß ,9 der Provinzialordnung scheidet alle drei Jahre d,e Hälfte der « hlten
Mitglieder und Stellvertreter des Provinzialausschussesaus und«nd durch n^

Da nach § 48 der Provinzialordnung die Wahl der M'tgl'eder un deren St llv^rtreer

^ sechs Jahre «folgt, so werden die seit April 1891 im Amt befmdl.chenMNgüeder und
Stellvertreter am 1 April 189? auszuscheiden haben.

Für die am l April 189t begonnene und bis zum 1, AM 189? ablaufende Amts-
p«i°de si„d vom 36 RheinischenProviuziallandtage in der Plenarsitzung vom 2. Dezember 189«
gewählt worden:

58
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Mitglieder: Stellvertreter:
1. Oberstlieutenant ci, D, Schmidt von 1. Geheimer Commerzienrath Eugen von

Schwind in Eschberg, Noch in Mettlach,
2. Fabrikant Eduard Nels in Prüm, 2. Gutsbesitzerund Oekonomierath Wilhelm

Rautenstrauch in Eitelsbach (ist in¬
zwischen gestorben),

. Geheimer Iustizrath Adams in Coblenz 3, Direktor Eduard Klein zu Heinrichshütte,
(ist gestorben),

4, GutsbesitzerAdolf Reinhard in Heddes- 4. GutsbesitzerJakob Peters zu Frcssenhof,
dorf,

5, OberbürgermeisterBecker in Köln, 5. Geheimer Commerzienrath August Heuser
in Köln,

6, Bürgermeister und Gutsbesitzer Eich in 6. Commerzienrath Otto Andreae in Köln,
Aüdingen (ist gestorben),

?. GutsbesitzerFerdinand Lieven in Hilden, 7. Gutsbesitzer Theodor Melchers inGnaden-
thlll.

In der Plenarsitzung vom 9, Dezember 1892 hat der 37. RheinischeProoinziallandtag
an Stelle des verstorbenen Geheimen Instizraths Adams das bisherige stcllvertetende Mitglied
des Provinzialnusschusses,Direktor Eduard Kleiu zu Heinrichshüttc zum Mitglied und an
Stelle des Letzteren den Weingutsbesitzer Johann Baptist Engelsmann zu Krmznach zum
stellvertretenden Mitgliede des Provinzialnusschussesgewählt.

Der 38. RheinischeProvmziallandtag hat sodann in der Plenarsitzungvom 2. Juni 1894
an Stelle des verstorbenen Bürgermeisters und Gutsbesitzers Eich den Königlichen Schloßhaupt¬
mann und Kammerhcrrn Grafen von Fürstenberg-Stammheim auf Schloß Stammheim
als Mitglied des Provinzialnusschussesgewählt.

Nach § 50 der Provinzialordnung bleiben diese als Ersatz für die gestorbenenMitglieder
im Dezember 1892 und Juni 1894 Gewählten nur bis zum Ende desjenigen Zeitraumes in
Thätigkeit, für welchen die Gestorbenen gewählt waren. Es ist also auch für diese eine Er¬
gänzungswahl vorzunehmen.

Der Geheime Commerzienrath Wilhelm Scheidt in Kettwig v. d. Brücke und der
GutsbesitzerHubert Schlick in Holzwciler, welche vom 38 RheinischenProvinziallandtage in der
Plenarsitzung vom 2. Juni 1894 für eine Amtsperiobebis Ende März 1900 als stellvertretende
Mitglieder des Provinzialausschusses gewählt waren, sind inzwischen gestorben Es sind daher
für dieselbenbis zu dem gleichen Zeitpunkte laufende Ersatzwahlenzu thätigen

Der Provinzialausschuß beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provmziallandtag wolle die erforderlichen Ergänzungs- bezw. Ersatzwahlen
vornehmen."

Düsseldorf, den 13. Januar 1897.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. «<mbe,direlt°r.
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Zulage 40.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung von landwirthschaftlichen Winterschulen zu Adenau, Gummersbach,
Saarlouis und Xanten.

Der Provinzialausschuß beantragt unter Bezugnahme auf das beiliegendeSchreiben des
Präsidiums des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen vom 19. Februar d. I.:

„Der Provinziallandtag wolle zur Errichtung von landwirthschaftlichenWinterschulen
in Adenau, Gummersbach, Saarlouis und Xanten und zur Gewährung des erforder¬
lichen Normalzuschussesaus Provinzinlmitteln in der Erwartung seine Zustimmung
geben, daß der Herr Minister für Landwirthschaft,Domänen und Forsten sich bereit
erklärt, eine Erhöhung des Staatszuschusscs für das Wcmderlehrthum in der Rhein-
Provinz eintreten zu lassen,"

Düsseldorf, den 23. Februar 189?.

Der Prooinzialausschuß:

Ianßen, vr. Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor,

b«»
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Präsidium
des landwirthschaftlichenVereins

für Rheinpreußen.

Burg Flamersheim und Bonn, den 19. Februar 1897.

Antrag
des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen,betreffend die Errichtung

weiterer landwirthschaftlicherWinterschulen.

Wie Euerer Hochwohlgcborcnbekannt, hat sich der landwirtschaftliche Verein für Rhein¬
preußen schon zu wiederholten Malen cm den Herrn Minister für Landwirthschaft, Domänen und
Forsten mit der Bitte gewandt, Hochdersclbcmöge den bisher 15 250 Mark betragenden Zuschuß
für das landwirtschaftliche Wanderlehrthum in der Nheinprovinz entsprechendder Ausdehnung,
welche diese Institution im Laufe der letzten 10 Jahre genommen hat, erhöhen. Diese Eingaben
haben bisher den gewünschten Erfolg leider noch nicht gehabt. Nach einem Erlasse des Herrn
Ministers in dieser Angelegenheitvom 6. Dezember vorige» Jahres ist eine definitive Entscheidung
auf unseren Antrag ausgesetzt worden, bis eine Genehmigung der betreffenden Position des Staats-
haushaltsetats pro 1897/98, aus welcherdiese Zuschüssegezahlt werden, erfolgt ist. Bei dieser
Position ist aber nach Mittheilung des Herrn Ministers nur eine Erhöhung von 20000 Mark
vorgesehen,und bleibe neben der Genehmigung zunächst abzuwarten, ob uud welche Anträge aus
den anderen Provinzen gestellt würden. Es ist also hiernach die Hoffnung nicht unberechtigt,daß
eine Erhöhung des Staatszuschusses eintritt, dagegen bleibt es noch zweifelhaft,ob die Erhöhung
eine solche sein wird, daß das jetzt in der Verwaltung des Winterschulwcsensvorhandene Defizit
damit gedeckt werden kann.

Im Hinblickauf diese Sachlage hielt das Centmlcuratorium für die Winterschulenund
Wanderlehrer des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen es nicht für angängig, den
ihm wiederholt zugegangenenAnträgen auf Errichtung weiterer landwirthschaftlicherWinterfchulcn
ohne weiteres nachzugeben, so sehr auch in den meisten Fällen die Bcdürfnißfrage voll und ganz
anzuerkennenwar. Das Curatorium, welchesbekanntlichaus Vertretern der Prouinzialvcrwaltung
und des Vereins zusammengesetzt ist, war vielmehr der Ansicht, es dürften auf diesem Gebiete keine
weiteren Lasten geschaffen werden, bis die Finanzlage der jetzt bestehenden Einrichtungen in hin¬
reichenderWeise sicher gestellt sei, das heißt also, bis eine entsprechende Erhöhung des Staatszu¬
schusses eingetreten sei. Andererseitsscheint es geboten, das baldige Inslebcntretcn der als dringend
bedürftig erkannten Anstalten für den Fall sicher zu stellen, daß die nöthigen Mittel dafür zur
Verfügung gestellt werden. Um dies zu erreichen, ist es nöthig, den bevorstehendenProvinzial¬
landtag mit der Angelegenheitzu befassen, da es nicht im Interesse der gedeihliche»Weiterent¬
wicklungdes Winterschulwesensliegen kann, die Beschlußfassungüber die Errichtungdieser Anstalten
bis zur nächstfolgenden Tagung des Provinziallandtages zu verschieben. Mit Rücksichthierauf ist
das Ccntralcuratoiium in eine nähere Prüfung der vorliegenden Anträge eingetreten. Es handelt
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sich um die projektirtc Errichtung von Winterschulenin den Kreisen Adenau, Gnmmersbach, Saar-
louis und Moers. Nach eingehenderErwägung aller in Betracht kommenden Verhältnisse faßte
das Centralcuratorium bezüglich der drei ersterenProjekte folgenden Beschluß:

„Das Centralcuratorium erkennt es als dringend wünschenswerth,ja als nothwendig
im Interesse der gedeihlichen Fortentwicklungdes Winterschulweseus,daß den Anträgen
der Kreise Adenau, Gummersbach und Saarlouis auf Errichtung von landwirthschaft-
lichen WinterschulenFolge gegebenwerde. Das Präsidium des Vereins wird deshalb
ersucht, au den Provinziallanbtag die Bitte zu richten, zur Errichtung dieser Anstalten
den erforderlichenNornialzuschußder Provinz unter der Bedingung zu bewilligen,daß
der Herr Minister für ücmdwirthfchaft,Domänen und Forsten sich bereit finden läßt,
den wiederholten Anträgen des Vereins um Gewährung eines höheren Staatszuschusses
zur Bestreitung der Kosten der mit den Winterschnlcn verbundenen Wandcrlchrthätigkeit
zu entsprechen."

Bezüglichder im Kreise Moers projektirten Schule faßte das Curatorium mit Rücksicht
auf den Umstand, daß in diesem Kreise bereits eine solche Anstalt besteht, den nachstehendenBeschluß:

„Das Centraleuratorium beschließt, dem Provinziallmidtage von dem Antrage des Kreises
Moers mit dem BemerkenKenntniß zn geben, daß das Cnratorium die Begründung
des Antrages voll anerkenne und nur Bedenken darüber hege, ob es angängig sei,
einem Kreise zwei Schulen zn geben, wo andere Schulbezirke noch aus drei bis vier
Kreisen bestehen."

Den Anträgen der betreffendenKreise liegen die nachstehendenthatsächlichen Verhältnisse
zu Grunde.

I. Kreis Adenau.

Der Kreis Adenau gehört bisher zu dem Bezirke der Winterschule in Lutzemth. Zu
diesem Bezirke gehören die Kreise Cochem, Adenau und Ahrweiler und ist es infolge der entfernten
Lage des Adenauer und Ahrweiler Bezirks ziemlich ausgeschlossen,daß die Schule aus diesen
Kreisenin der wünschenswerthcnWeise besucht wird. Nun thut es aber dem armen Kreise Adenau
dingend noth, daß seine kleinen Landwirthe durch eine fachliche Allsbildung zu einer höheren
Intelligenz gebracht werden. Eine Winterschulezu Adenau würde diese Aufgabe mit bester Aus¬
sicht auf Erfolg übernehmen können. Wie sehr die Kreisvertretung hiervon überzeugt ist, geht
daraus hervor, daß dieselbe verhältnißmäßig weitgehendeLasten für die Unterhaltung einer Winter-
Mile zu trage» beschlossenhat. Der Kreistag hat den einstimmigenBeschluß gefaßt, einen jähr-
^chm Zuschuß von 1000 Mark zu bewilligen, sowie ferner das Schullokal zu stellen und die
Peinigung, Heizung und Beleuchtung des letzteren zu übernehme». Mit Rücksicht auf die armen
Verhältnissedes Kreises stellen die übernommenen Verpflichtungen ein erhebliches Opfer dar. Es
scheint deshalb gerechtfertigt,von weiterenForderungen an den Kreis Abstand zu nehmen. Daraus
würde aber die Nothwendigkeit entspringen, aus der Summe von 1000 Mark noch die Kosten
"ner Dienstwohnung für den Leiter der Schule zu bestreiteu,weil diese Leistung zu den Minimal-
forderungengehört, welche seitens des Vereins an die Schulkreise gestellt werden müssen. Ein
solches Arrangement würde allerdings eine entsprechende Erhöhung des Normalzuschusses der Provinz
nothwendig machen, was aber im Vergleichzu anderen armen Eifelkreisen nicht unbillig erscheinen
Firste. So wird beispielsweise für die Winterschulein Hillesheim im Kreise Dann nur ein Zuschuß
°es Kreises in Höhe von 600 Mark gefordert. Der Kreis Daun hat aber nach der Verteilung
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der Prouinzialabgaben für 1895/96 ein Staatsstcner-Soll von 76 469 Mark, während der Kreis
Adenau nur ein solches von 43 879 Mark, also nicht erheblichmehr wie die Hälfte, hat.

Die auf spezielle Veranlassung des Centralcuratoriums stattgehabten Ermitteluugcn be¬
züglich der für eine Winterschule in Adenau zu erwartenden Frequenz haben ein sehr günstiges
Resultat ergeben; es sind jetzt bereits 4? Schüler für den Besuch der Schule angemeldet. Auch
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sich das Interesse für die Schule noch mehr heben wird,
wenn dieselbeerst wirklichvorhanden ist,

II, Kreis Gummersbach.

In diesem Kreise bestand schon in den Jahren 1875 bis 1882 eine landwirthschaftliche
Winterschule, die damals wegen verschiedener,in der Person des Leiters der Anstalt beruhender
Differenzen nach Oberpleis verlegt wurde. Das Bedürfniß nach einer solchenAnstalt blieb aber
im Kreise Gummersbach vorhanden und gab schon im Jahre 1890 dem Landrath Veranlassung,
durch Vermittelung des Herrn Regierungspräsidenten die Wiedererrichtung derselben zu erstreben,
Da zu jeuer Zeit aber zahlreiche andere Anträge ans Errichtung von Winterschulen in solchen
Bezirken vorlagen, wo diese Anstalten noch seltenervorhanden waren, so mußte der Kreis Gummers¬
bach auf eine spätere Zeit vertröstet werden. Inzwischen ist der Landrath des Kreises wiederholt
um weitere Verfolgung des Projektes vorstellig geworden, weil er eine Winterschulc im Kreise
Gummersbach mit seinen kleinbäuerlichenVerhältnissen als ein dringendes Bedürfniß ansieht. Die
Schule in Lennep, zu welcher der Kreis bis jetzt gehört, liegt so weit entfernt, daß dieselbe von
hier kaum besucht wird, da die Küsten des Besuches zu groß sind, als daß die Laudwirthc ihre
Sühne zur Ausbildung dorthin schicken könnten, Gin bestimmter Ansdrnck für das vorliegende
Bedürfniß dürfte auch in der Thatsache liegen, daß der Kreistag des Kreises Gummersbach schvn
im März vorigen Jahres beschlossen hat, außer der Gestellung der Lokale und Direktorwohnung
einen jährlichen Unterhaltungszuschußvou 1500 Mark zu bewilligen. Als der geeignetste Ort für
die Errichtung der Schule wird der Ort Vuliuerhausen bezeichnet, woselbst die Stadtgemeinde
Gummersbach Schullokale und Dircttorwohnung zur Verfügung stellen würde,

III. Kreis Saarlouis,

Die hier projettirte Schule soll den landwirthschaftliche«Interessen der Kreise Saarlouis
und Saarbrücken dienen. Beide Kreise liegen von den nächsten Winterschuleu sehr weit entfernt
und sind infolgedessen nicht geneigt, zu den Unterhaltungskostendieser Anstalten Zuschüsse zu leisten.
Augenblicklich gehören sie zu dem Bezirke der Winterschulezu St. Wendel. Der Kreis St. Wendel
hat aber den Antrag gestellt, dieselben von dem Schulbezirk aus dem vorbezeichnetenGrunde ab¬
zutrennen, Bei dieser Sachlage erscheint es geboten, ernstlich an Errichtung einer eigenen Schule
für die beiden Kreise heranzutreten. Die Nothwendigkeithierzu ist schon seit langen Jahren vor¬
handen. Nach der letzten Volkszählung besitzt der Kreis Saarlouis 82 424 Eiuwohner, davon in
ländlichenOrten 75 049; der Kreis Saarbrücken zählt 166194 Seelen, davon in ländlichenOrten
108 662. Die Gesammtbcvöltcrungder beiden Kreise beläuft sich demnachauf 248 618 Einwohner,
davon in ländlichenOrten 183 711, Daß unter diesen Umstünden ein reger Besuch der Schule
nicht ausbleiben wird, ist umsomchr zn erwarten, als der Sitz derselben, die Stadt Saarlouis
von den Eingesessenenbeider Kreise bequem erreicht werdeu kann, viel leichter als die bisherigen
Schulorte St. Wendel bezw. Saarburg, voll denen der erstere 53,i Km, der letztere 36,» wn
— Vahnweg — von Saarlouis entfernt ist. In noch weit höherem Maße wird dies der Fall
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sein, wenn die projektirten Eisenbahnen Buscndorf-Dillingen-Lcbachund Saarbrücken-Heusweiler-
Lcbach vollendet sind.

Was nun die Einrichtung und Unterhaltung der Schule betrifft, so hat sich die Stadt
Saarlouis bereit erklärt, die sämmtlichenRäumlichkeiten für die Schule und die Wohnung des
Direktors zu stellen, Ebenso ist es zweifellos, daß der zu fordernde Kreiszuschuß von 150« Mart
seitens der betheiligten Kreise aufgebrachtwird, An der Lebensfähigkeitund dem Gedeihen einer
Winterschulezu Saarlouis ist sonach nicht zu zweifeln,

IV. Kreis Moers,

Hier ist die Errichtung einer zweiten Wintcrschuleim Kreise, und zwar zu Xanten geplant.
In der Stadt Moers besteht schon seit 14 Jahren eine Winterschule,deren Unterhaltung der Kreis
neben der Gestellung der erforderlichenLokale :c. seit dem 1. April vorigen Jahres jährlich mit
150N Mark unterstützt. Bei Bewilligung dieses Zuschusseshat aber der Kreistag gleichzeitig der
UeberzeugungAnsdrnck gegeben, daß diese eine Schule bei den besonderen landwirthschaftlichen
Verhältnissen des Kreises dem vorhandenen Bedürfnissenicht genügt und daß die Errichtung einer
zweiten Schule im nördlichenTheile des Kreises dringend nothwendig ist.

Zur weiterenBegründung dieses Votums werdenseitens der Kreisvertretnngim wesentlichen
folgendeAusführungen gemacht:

Der Kreis Moers ist einer der größten landwirthschaftlichenKreise der Provinz. Er
umfaßt 56 4?? Iiü, und zählt über 72 000 Einwohner. Mit Ausnahme eines kleinen Bezirkes im
Süden des Kreises beruht seine wirthschaftlicheBedeutung fast ausschließlich nw dem Betriebe der
Landwirthschaft, Letztere ist zwar im Allgemeinen gut entwickelt,indessen ist diese Entwickelung
nach dem übereinstimmendenUrtheile landwirtschaftlicher Sachverständigen noch einer sehr be¬
deutenden Steigerung fähig und auch bedürftig, wcuu die ländlichen Betriebe dauernd concurrenz-
fähig erhalten werden und ihre natürliche volkswirthschaftliche Aufgabe, die Ernährung der au-
grenzenden Iudustricbezirke, erfüllen soll. Auch kann darüber ein Zweifel nicht wohl bestehen, daß
eine der Grundlagen der weiteren Entwickelung die bessere allgemeine und fachliche Bildung der
Landwirthe sein muß. Nun ist die Vcrthcilung des ländlichen Besitzesim Kreise Moors derartig,
daß gerade die landwirtschaftliche Winterschule die am meisten geeigneteBildungsanstalt ist, da
der Grundbesitznicht so zersplittert ist, wie in manchen anderen Theilen der Provinz.

Die eine Schule in Moers vermag nun aber dem Bedürfnissenicht zu genügen. Der
Wirkungskreisder Wintcrschulenbeschränkt sich wohl überall in der Hauptsacheund abgesehen von
Ausnahmen auf einen nicht allzuweitcnBezirk der Umgebung des Schulortcs, während aus größeren
Entfernungen die Schulen seltener besucht werden. Nun sind die Entfernungen im Kreise Moers
'N Folge der geographischen Lage für die Schule in Moers recht ungünstig. Der Kreis ist bei
geringer Breite sehr lang gestreckt und der Schulort befindet sich nicht etwa in der Mitte, sondern
Ul dem südlichsten Theile des Kreises, Die ganze Länge beträgt 48 Km, die Entfernung zwischen
kanten und Moers 28 Kin; die Bürgermeisterei-OrteSonsbeck, Labbeck, Warbt, Marienbaum und
Obcrmörmtcr sind 31,°, 35, 31,7, 35 und 39,° wn von Moers entfernt. Das sind Entfernungen,
"e in anderen Kreisen der Provinz kaum vorkommenwerden,

Es sind indessen nicht diese Entfernungen allein, die einen großen Theil der Kreisan¬
gehörigen verhindern, an den Vortheilen der Winterschulein Moers Theil zu nehmen, Ein stärkeres
Hinderniß bilden die confessionellen Verhältnisse. Während die Bevölkerungdes südlichenTheiles
und insbesonderedes Schulortes und seiner Umgebung (der „Grafschaft") vorwiegend evangelisch
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ist, überwiegt im nördlichen Theile bei weitem die katholischeBevölkerung. Beide Confessionen sind
unbeschadet des friedlichen Nebeneincmderlcbens,durch strenge Richtungen vertreten, uud ist es daher
erklärlich, daß die Landwirthe es sehr scheuen, ihre Kinder in den vorwiegend der anderen Con-
fession angehörendenTheil des Kreises zu schicken.

Wie diese eigenartigen Verhältnisse zur Nildung je einer besonderen landwirtschaftlichen
Lokalabtheilung für die beiden Theile des Kreises geführt haben, so drängen sie auch auf die
Gründung je einer besonderenWinterschulehin. Die Grenzen der Bezirkeder beiden Lokalabthei¬
lungen werden zugleich zweckmäßiger Weise die beiden Schulbezirkcgegen einander abzugrenzen haben.

Der Kreistag hat sich nicht darauf beschränkt,das dringende Bedürfniß und die Noth¬
wendigkeiteiner zweitenSchule anzuerkennen,sondern zugleich beschlossen, für diese Schnle dieselben
Leistungen zu übernehmenwie für die bestehendeSchnle in Moers,

Diesen Ausführungen der Kreisvcrtrctung kann seitens des Vereins nur beigepflichtet
werden, und hat auch ausweislich des obigen Beschlusses das Centralmratorium sich auf den gleichen
Standpunkt gestellt.

Euer Huchwohlgeborcnbitten wir ergcbenst, die Beschlüssedes Centralmratoriums dem
Promnziallandwge sehr gefälligstbefürwortend zu unterbreiten und die Entscheidungdesselben uns
so bald als möglichzukommenzu lassen. Es besteht nämlich diesseits die Absicht, bei der Etats¬
berathung im preußischen Abgeordnetenhausedurch ein dem Ccntralvorstande des Vereins angehöriges
Mitglied des hohen Hauses die Frage der Erhöhung des Staatszuschusses zur Sprache zu bringen,
Hierbei dürfte aber ein im Sinne des Antrags des Centraleuraturiums gefaßter Beschluß des
Provinziallandtages von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.

Das Präsidium des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen:

von Nemberg-Flamersheim, Havenstein,
Präsident, Genellllselretilr.

An

den Landesdirektorder Rheinpruvinz,
Herrn Geheimen Oberregierungsrath Dr. Klein,

Hochwohlgeboren

Düsseldorfs

I Nr. 1333.
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Anlage 41.

des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bereit stellilng weiterer Mittel zur Förderung landwirthschaftlicher Zwecke
und die Betheiligung des Prooinzialverbandes an den Kosten einiger größerer Fluß-

regulirungen und Deichbauten.
(Regulirung der Sieg, des Kittelbachesund Bau des Deiches Itter-Himmclgeist.)

In dem, dem 40. Pruvinziallandtage vorgelegtenHaupt-Etat der Pruvmzialvcrwaltuug
für die Etatsjahre 1897/99 sind bei Titel I!. Nr. 20 und bei Titel IV, Nr. 6 dein Spezial-Gtat
für die landwirlhschaftlichenAngelegenheiten (Anlage 20 Seite 43? ff.) 50 000bczw. 10 000 Mach
zusammen 60 000 Marl mehr überwiesenworden, um den zahlreichenAnträgen auf Beihülfen zur
Förderung landwirthschaftlicherZwecke in höherein Maße als bisher gerecht werden zu können.
In dieser Beziehung ist bereits in den Bemerkungenzum Spezial-Etat für die landwirthschaftlichen
Angelegenheitenbei Titel I. Nr. 5 der Ausgabe (Seite 441) hervorgehoben, daß die Anträge auf
Provinzialbcihülfcn gegen diesen Funds in den letzten Jahren durchschnittlich 28? 992 Mark
b"ragen, zur Vewillignng dagegen nur 132 300 Mark bereit gestanden haben, die hauptsächlich für
landwirthschaftlichcZwecke außerhalb der Gebirgsgegenden der Provinz verwendetworden find-
(Hebung der Milchviehzucht,Pferdezucht, Fischzucht, Fördernng des Weinbau-Wanderlehrthums,
v°n landwirthschaftlichenEnt- und Bewässerungsanlagen, des Mollereiwcsens u. s, w.) Nach
dem Vorschlagedes Provinzialausschussessoll aus dem Mchrznschusse von 60 000 Mark der bis¬
herige Credit znr Förderung landwirthschaftlicherZwecke von 132 300 Mark um 58 625 Mark
"höht werden, sodaß insgesammt 190 925 Mark znr Verfügung stehen würde». Der Mehrbetrag von
58 625 Mark ist zum größten Theile für die Förderung landwirthschaftlicherZwecke in den Gebirgs¬
gegenden außerhalb der Eifcl, besonders im Hunsrück,Hochwald, Westerwald, Acrgischen Land in
Aussichtgenommen. Für diese Gcgendcu und andere Bezirke der westlichen Provinzen des Staates
'st nämlich im Staatshanshalts-Gtat für 1897/98 unter den außerordentlichenAusgaben em Betrag
"°n 100 000 Mark zur Förderung landwirthschaftlicherZwecke vorgesehen. Die Bewilligung der
Staatsmittel soll jedoch unter der Bedingung erfolgeu, daß auch die betheiligten Provmzmlverbände
entsprechendeSummen in ihren Haushalts-Etat einstellenund zu landwirthschaftlichenZwecken inner¬
halb der bezeichneten Gegenden verwenden. ^, ^ , . ,_ ,,, ^ .

Anßer den, vorgenannten Credit von 190 925 Mark sind im diesseitigen Mat für land-
WWhschaftlicheAngelegenheitenbei Ansgabe Titel I Nr, 6 noch 100000 Mark zu Meliorationen
U"d zur Anfbessernngder landwirthschaftlichenVerhältnisse in den Gebirgsgegenden der Provinz
^gesehen. Dieser seit dem Jahre 1884/85 bestehende,sogenannte E.fel- oder NotlMndssonds
""d zu «/« seines Betrages für die Eifel zur Förderung von Zusammenlegungender Grundstücke,
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Ent- und Bewässerungsanlagen, Feldgrasbau verwandt, wahrend '/g des Fonds den übrigen,
bereits oben angeführten Gebirgsgegenden(Hochwaldu. s. w.) zugeflossenist uud auch in Zu¬
kunft zugewandt werden soll.

Hiernach würden nach Annahme der dem Provinziallandtagc vorgelegten Etats für die
Periode vom 1, April 189? bis 31, März 1899 für Hebung der Landeskultur im Allgemeinen
an Provinzialmittelu insgesammt 290 925 Mark jährlich zur Verfügung stehen, von denen dem
Eifelgebieteausschließlich wie bisher ca. 6? 000 Mark, und den anderen ärmeren Gebirgsgegenden
ungefähr derselbe Betrag zugewendetwerden konnten, so daß im Ganzen ca. 134 000 Mark jährlich
ausschließlich für die ärmeren Gebirgsgegenden znr Verwendung gelangen würden. Der alsdann
noch bleibende Rest von 156 925 Mark würde zu anderen landwirthschafllichenZwecken in der
ganzen Rheinprovinz zur Verfügung stehen. Der Provinzialnnsschuß verkennt nicht, daß auch
hiermit den an die Piovinzialverwallung herantretenden Ansprüchen auf Prouinzialbcihülfen zu
landwirthfchnftlichcnZweckennicht voll wird entsprochen werden können Sind doch im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf feit 1892/93 allein für Deichbanteu insgefammt an Beihülfen 162 970 Mark
erbeten worden, von denen nur 27 616 Mark 66 Pf, haben bewilligt werden können,während für
andere Lnndesmeliorationen,Flußrcgulirungen :c, in demselbenRegierungsbezirkwährend derselben
Zeit 269 770 Mark beantragt und nur 88 650 Mark gewährt worden sind. Der Provinzial«
ausschußhat mit Rücksicht auf die durch anderweite Pruvinzialbcdürfnisseohnehin schon verursachte
stärkere Heranziehung der Steuerlich der Provinz Bedenken getragen, diesen Anforderungen
entsprechend, dem Provinziallandtagc den Vorschlag auf weitere Erhöhung des landwirtschaftlichen
Fonds über den oben erwähnten Betrag hinaus zu machen,hat es aber für seine Pflicht gehalten,
dem Provinziallcmdtage die Sachlage mitzutheilen, damit derselbezu der Angelegenheil Stellung
nehmen kann, Es lag hierzu um so mehr Veranlassung vor, als gerade in neuester Zeit und nach
Fertigstellung des Etats für 1897/99 eine Reihe von Anträgen Seitens der Staatsbehörden auf's
Neue vorgelegt sind, in denen mit besondererDringlichkeit hohe Provinzialbeihülfen für folgende
Projekte erbeten werden:

1. Zur Regulirung der Sieg vom Buisdorfer Wehr bis zum Rhein.
2. Zur Erbauung eines Banndeiches in den Gemeinden Itter-Holthausen und

Himmelg eist-Wersten, Landkreis Düsseldorf.
3. Zur Regulirung des Kittelbaches im Stadt- und Lcmdkreife Düsseldorf.
Zur allgemeinenOrientirung sei über diese Projekte Folgendes bemerkt:
1, Die Regulirung der Sieg, einer unserer wildesten und am meistenverwahrloste»

Hochwasserflüsse, ist als dringendes Bedürfniß längst anerkannt; sie soll sich auf die Strecke vom
Buisdorfer Wehr bis zur Mündung in den Rhein — ca. 14 Kni Flußlängc — erstreckenund
war ursprünglich auf Grund eines Projektes gedacht, welches zur Ausführung 1562 200 Malt
erforderte. Da die Aufbringung diefer Summe einstweilen aussichtslos erschien, so wurde eine Ab¬
änderung der Pläne und damit eine Reduktion der Kostenauf 595 000 Mark vorgenommen,welche zu
'/« vom Staat, zu '/» von der Provinz, zu '/-> von deu Interessenten (Gemeinden,Genossenschaften)
aufgebrachtwerden sollen, der Provinz also mit ca. 200 000 Mark zur Last fallen würden. Von
diesem Betrage werden einstweilen ca, 85000 Mark als Antheil der Provinz zu den Kosten der
zunächst vorzunehmenden Rcguliruug der unteren Sieg in den GemeindenVilich Beraheim-Müllekoven
bts zum Rhein verlangt.

2. Die Erbauung eines Banndeiches Itter-Himmelgeist im Landkreise Düsseldorf
M ca. 160 000 Marl kosten und bezweckt die Eindeichung der am rechten Rheinufer innerhalb der
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Gemeinden Ittrr-Holthausen und Himmelgeist-Werstenbelegenen, den Rheinüberschwemmungen
ausgesetztenGrundstücken. Dieselben gehören etwa 260 Vetheiligten — meistens steuerfreie oder
sehr niedrig besteuerte Klcinackerer — welchedie erforderlichen Kosten nicht aufbringen können.
Aus Mitteln des LandkreisesDüsseldorf sind 20000 Mark zur Verfügung gestellt und wird hierzu
eine Provinzialbeihülfe von 30 000 Mark beantragt.

3. Die Regulirung des Kittelbaches im Stadt- und LandkreiseDüsseldorf soll nach
dem vorgelegtenKostenanschläge250 000 Mark kosten, wozu die Stadt Düsseldorf 100 000 Mark
bewilligt hat lind außerdemnoch 36 000 Mark aus anderen Quellen zur Verfügung stehen. Die noch
fehlenden114 000 Mark sollen nach den Mittheilungen des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Düssel¬
dorf von den Betheiligten nicht ganz aufgebracht werden können, weil sich die Regulirung nur
auf eine kleine Beitragsftache von etwa 108 Ka erstreckt und die dem LandkreiseDüsseldorf ange»
hörigen Netheiligten zu schwer davon betroffen werden würden. Es werden deshalb für dieses
Projekt 30 000 Mark als Provinzialbeihülfe erbeten.

Die Förderung dieser drei Projekte durch Provinzialmittel würde in den nächsten
fahren hiernachallein rd. 260000 Mark in Anspruch nehmen, zu dereu Gewährung die im Etat
M Landesmeliorationen «. zur Verfügung stehenden Mittel, der beantragten Erhöhung uugeachtet,
nicht ausreichen, es würde vielmehr hierzu eine weitere Erhöhung des Etats für landwirthschaft¬
liche Zwecke bezw. der Provinzialuiulage erforderlich sein.

Indem der Provinzialausschuh dein Provinziallandtage von dieser Sachlage Kenntniß
giebt, beehrt derselbe sich weiter zur Gewinnung eines Ueberblickes über die bisherigen Leistungen
der Provinzialverwaltuug auf dem Gebiete der Landesmeliorationen eine Denkschriftzu über¬
reichen, welche aus Veranlassung einer von dem Präsidium des landwirthschaftliche»Vereins für
Nheinvrcuhenmitgetheilten Petition an den Herrn Minister für landwirthschaftlicheAngelegenheiten
in Betreff der Einrichtung des kulturtechnischen Dienstes in der Rheinprooinz verfaßt worden ist.

Düsseldorf, den 23. Februar 1897.

Der Prooinzialausschuß:

Iauheu, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landesdireltor.
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Denkschrift
betreffend

die Nhittiglleit der Rheinischen Provinziawerwalwng im Dienste der Alieinischen
Landwirthschast

in dein zwanzigjährigen Zeitraum
von

1876-18N6.

1, T>ie Resolution des landwirthschaftlicheuVereins über die Organisation des
lultnrtechnische»Dienstes in der Nheinprovinz.

Das Präsidium des landwirtschaftlichen Vereins für Nheinpreußen hat der Provinzial-
uerwaltung einen am 11, April 1896 gefaßten Beschluß des Centraluorstandcs des Vereins zur
Kenntnihnnhme übermittelt, welcher folgenden Wortlaut hat:

„(3s ist eine einheitliche Organisation des kulturtechnischen Dienstes in der Nheinprovinz
und eine damit verbundene strengereAufsicht über die Instandhaltung der ausgeführten
Meliorationen anzustreben, zugleichmit einer gründlicheren Ausbildung der Kultur-
technikcr,namentlich auch in praktischerBeziehung."

Da der Prouinzialverwaltung durch H. 4" des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 „die
Beförderung von Landesmeliorationen, soweit sie nach Zweck und Umfang eine nicht über das
provinzielle Interesse hinausgehendeBedeutung haben" zur Pflicht gemacht ist und der Rheinische
Provinzialverband seit langen Jahren erhebliche Mittel zu dicfem Zwecke verwendet, so ist es
geboten, zu der Resolution des landwlrthschaftlichenVereins Stellung zu nehmen und die Be¬
rechtigung der für dieselbe angeführten Gründe zu prüfen.

Unter diefcn Gründen wird an erster Stelle die augenblicklicheZersplitterung des
Meliorationswesens hervorgehoben,bei welcher nach den bestehendenBestimmungen die Behörde"
der allgemeinen Verwaltung, (Negierungen, Landräthe) die Generalcommission, Melioration««
bauümter und endlich die Prouinzialverwaltung mit ihren Organen (Prouinzialausschuh, Landes¬
direktor) zuständig sind. Hieraus werden zwei Uebelstände hergeleitet: zunächst könne das
Gesammtwerk der Melioration nicht unter einheitlichenGesichtspunkten geplant und durchgeführt
werden; sodann würden die spärlich vorhandenen technischen Kräfte nicht genügend ausgenutzt.

Der erste Uebelstand— Mangel eines einheitlichen Planes und einheitlicherDurchführung
der Melioration — werde allein bei den von der Generalcommission im Zusammenlegungs-
uerfahren ausgeführten Meliorationen vermieden, wo eine ganze Gemeinde oder Gemarkung von
dem Verfahren erfaßt werde und die Generalcommission das Unternehmen mit Ausschluß
anderer Behörden von Anfang bis zu Ende betreibe.

Bei Einzclanlagcndagegen— Ent- und Bewässerungen,Drainagen, Flurwegen u. s- w. "
kämen so viele BeHürdenin Betracht, daß von einer planmäßigen Durchführung der gesammten
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Meliorationsarbeiten nicht die Rede sein könne; auch seien die Kosten der Meliorationen erheblich
hoher, wenn eine Gemarknng successive und stückweise für einzelne Interessentengruppcn meliorirt
werde. Demgemäß müsse das ganze Meliorationswesen in der Provinz in die Hand einer
einzigen Behörde gelegt werden, welche auch die Unterhaltung der ausgeführten Anlagen dauerud
zu überwachenhabe, was dcchalb als besonders erforderlich bezeichnet wird, weil unter deu jetzigeil
Verhältnissen die Geuossenschaftsanlagen, angeblich oft fchon nach einigen Jahren, mangels
genügender Pflege verfallen follen. Dies wird zum Theil darauf zurückgeführt, dah es stark an
den dazu erforderlichenLokalbeamtcn fehle und dah der Mangel einer gründlichen praktischen
Ausbildung bei den Meliorations-Vauiufveltoren, Landmessern und Wiesenbanmeisternsich oft
fühlbar mache. Demgemäß wird die Anstellung von Kreiswiesenbaumeistern empfohlen,welche
aber auch in der Technik des Wegebaues erfahren feien, da zu gründlicher Melioration einer
Feldflur anch die zweckmäßige Einrichtung des Wegenetzesgehöre.

Eine Prüfung dieser Gründe wird ergeben, daß man denselben zum Theil eine gewisse
Berechtigung zuerkennenmutz. Insbesondere ist zuzugeben,daß das Meliorationswesen zur Zeit
auf Grund der bestehenden Gesetzgebung an einer Zersplitterung leidet, die deu Laudcskulturinteressen
nicht förderlich ist. Der Zustand ist hier im Wesentlichenfolgender.

2. Einrichtungdes Meliorationswesensvor Erlaß des Dotationsssesetzes
vom 8. Juli 1875.

Nachdem bis zum Erlaß des Dotationsgesehes vom 8. Juli 1875 der Staat allein die
Förderung von Landcsmeliorationen mit den alljährlich durch den Staatshaushnlts-Etat bereit¬
gestelltenMitteln betrieben halte, wurde diese Aufgabe durch das genannte Gesetz den Piovinzial-
verbänden, jedoch mit der Beschränkungauferlegt, daß ihnen die Förderung von Landesmeliorationen
nur insoweit obliege, als dieselben nicht nach Zweck und Umfang eine über das provinzielle
Interesse hinausgehendeBedeutung haben. Während aber nach einer ministeriellenDenkschrift von,
November 1895 der Staatshaushalt für 1875 im Ordinarium und Extraordinarium für Lanbes-
meliorationen »och den Betrag von zusammen 2 077 044 Mark zur Verfügung stellte, wurden zur
Dotation der Provinzen nur ca. 36"/» dieser Summe, nämlich 749 952 Mark 36 Pfg. für den¬
selben Zweck hergegeben,wovon der Antheil der Rhcinprovinz 97931 Mark betrug, welche in der
Nemäh §. 2 des Dotationsgefetzcsder Nheinprovinz überwiefenm Iahrcsrente von 1756736 Mark
enthalten sind und bis jetzt jährlich gezahlt werden. Diese erhebliche Herabminderung des bis
dahin vom Staat für Landcsmeliorationen aufgewendeten Betrages um jährlich 1327 092 Mark
wurde Seitens der Negierung damit begründet, daß es Absichtder letzteren sei, Fonds zur Be-
'witung der Vorarbeiten und Einleitung der ersten Arbeiten für gemeinnützige Meliorationen in der
Hand zu behalten und außerdem extraordinäre Verweudungen für größere Meliorationen auf den
Staatshaushalt zu bringen, wenn die Kosten die Leistungsfähigkeit der communalen Verbände
^erstiegen. Trotzdem haben die Leistungen des Staates, abgesehen von den letzten, durch die
"lothlage der Landwirthschaft besonders gekennzeichneten Jahren, nach Erlaß des Dotationsgesetzes
"fter die Höhe des ersparten Betrages nicht erreicht, sind vielmehr unter dieser Summe von
1327 092 Mark geblieben.

Ueber die Art und Weise der Verwendung der staatlichen Mittel zur Förderung der
Landesmeliorationen durch die Staatsorgane ist zu erwähnen, daß z. N. von den im Jahre 1875
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insgesammt verwendeten 2 309634 Mark ca. 56«/» --- 1298382 Mark zu geschenlweisen Bei¬
hülfen, ca. 36«/» ----- 833 722 Mark zu Darlehen und ca. 8°/« ----- 17? 530 Mark zu Vorarbeits¬
und Verwaltungskosten gebraucht wurden.

3. Die Förderung des Landesmeliorationswesens nach Erlaß des Dotationsgesetzes.

») Im Zusammenlegungsverfllhren.
Das Verfahren bei der Bewilligung und Verwendung der von der Provinz zu gewährenden

Mittel zur Forderung von Landesmeliorationen, wie es sich nach Erlaß des Dotationsgesetzesin
der Rheinprovinz entwickelt hat, ist im Wesentlichenfolgendes. Zunächst ist zu unterscheiden zwischen
Landesmeliorationen, welche bei Gelegenheit einer Zusammenlegung oder außerhalb einer solchen
ausgeführt werden. Bei den ersteren hat die Generalcommissionunter Ausschluß anderer Behörden
die ganze Leitung des Verfahrens. Diefelbe legt mit Hülfe ihrer Organe das ganze erforderliche
Netz von Wegen, Ent- und Bewässerungsgräben und sonstigen Anlagen, Drainagen :c, fest und
läßt die dazu nöthigen Ausführungsarbeiten unter speziellerLeitung ihrer Organe bewirken. Die
Kosten des Ganzen werden zum größten Theil auf die Interessenten nach vorgeschriebenemVer¬
fahren umgelegt, zum Theil vom Staat felbst getragen, in vielen Fällen auch durch Beihülfen
der Provinzialverwaltung theilweife gedeckt. In Fällen diefer letzteren Art stellt die Generalcommission
bei der Prouinzialverwallung unter Vorlegung allgemeiner Nachweise über die betreffenden
Zusammenlegungen, ihren Zweck und Umfang entfprechende Anträge bei dem Landesdirektor,welcher
sie nach allgemeiner Prüfung des Sachverhalts dem Provinzialausfchuß zur Entscheidungvorlegt.
Eine genauere Prüfung dieser Anträge, insbesondere in technischerHinsicht, ist nicht möglich, da
es der Provinzialverwaltung an meliorationstechnischenOrganen fehlt.

Aber noch in mancher anderen Beziehung ist ein genaueres Eindringen in die Verhältnisse
einer Zusammenlegung, für welcheeine Proninzialbeihülfe erbeten wird, kaum ausführbar. So
ist e5 z, B. wohl unmöglichfestzustellen,ob die von der Provinzialverwaltung aufgestellten Grund¬
sätze über die Höhe der eigenen Leistungen der Interessenten im Zusammenlcgungsverfahrcn ein¬
gehalten werden. Es mag hier auch sehr schwer sein, im Einzelnen genau auszurechnen, was eine
Drainage, eine Wiesen Ent- und Bewässerung für die Intercssmten kostet. Die betreffenden An¬
lagen werden zusammenmit den übrigen Maßnahmen (Wegeanlagen, Versteinung der Grenzen :c,)
ausgeführt, die Interessenten der einzelnen Anlagen stehen noch nicht sicher fest und die
Einzelkosten werden ohne große Schwierigkeiten oft nicht genau zu ermitteln fein. Die Pro-
vinzialbeihülfe wird dann in folchen Fällen zu den Kosten des Verfahrens vereinnahmt,
ohne daß ein Nachweis über die Höhe der Kosten der eigentlichen Meliorationsanlagen und
die Beiträge der Interessenten erbracht wurde. Auf die Gestaltung der Meliorationsanlagen
selbst aber hat die Provinzialverwaltung, wenn Beihülfen beantragt werden, keinen Einfluß-
Wenn man hier auch den Staatsbehörden das Vertrauen fchenken kann, daß sie das Richtig«
treffen, so ist doch z. V. häufiger beklagt worden, daß die Meliorationsanlagen bei einer
Zusammenlegung nicht vollständig ausgeführt, fondern nur im Grundriß fertiggestellt werden-
Es werden in solchen Fällen, z. B. bei einer Wiesenmelioration, nur die Haupt-, Zu- und
Ableiter, Wehre lc. angelegt, während die Herstellung der einzelnen Ent- und Newässerungs-
rmnen und der Umbau der Wiesen den Interessenten selbst überlassen wird, aber dann mitunter
völlig unterbleibt, weil es den Eigenthümern an dem nöthigen Interesse oder Verständniß ode«
der erforderlichen Anleitung zur zweckmäßigen Ausführung fehlt. Unter solchen Umständen
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wird also die Provinzialbeihülfe für eine unfertige Anlage gewährt, deren Nutzen selbstverständlich
auch nur ein geringer sein kann. Es mag sein, daß dieses Verfahren eine gewisse Berechtigung
hat und dadurch verursacht ist, daß die Kosten zu stark anwachsen würden, wenn auch alle Einzel-
anlagen von den Behörden ausgeführt würden; allein zu beklagen ist immerhin, daß in solchen
Fällen die vollständige Ausführung der Anlagen manchmal unterbleibt.

Wenn man diesen Bedenken, welcheeine Betheiligung der Provinzialverwaltung an Ge¬
währung von Beihülfen für Zufammenlegungssachenverursacht,entgegenhält,daß es der Provinzial¬
verwaltung geniigen müsse, die Zusammenlegung als solche, weil sie an sich die beste Melioration
sei, zu fördern, so ist darauf zu erwidern, daß es für eine öffentliche Körperschaft,wie den Pro-
vinzialausschuß, Recht und Pflicht ist, die ihm zu Gebote stehendenöffentlichen Mittel nur in dem
Sinne Verwendung finden zu lassen, den er vollkommenbilligt. Dies ist umsomehr zu beachten,
als die Provinzialverwaltung der ständigen Controle ihrer Ausgaben und deren Verwendungs¬
zwecke durch den Provinziallandtag unterliegt und in dieser Körperschaft sehr wohl andere Auf¬
fassungen als die jeweilig bei den Staats- oder Provinzialbchörden geltenden über die Zweck¬
mäßigkeit gewisserAusgaben die Oberhand gewinnen können.

Wie erheblich in« Uebrigeu das Interesse der Provinzialverwaltung bei diesen Fragen
betheiligt ist, geht schon aus der Summe hervor, welche bis jetzt für Zusammenlegungszwecke
aus Provinzialmitteln gezahlt ist. Nach der anliegenden Tadele IV. Spalte 10 sind hierfür
im Ganzen 245523 Mark 66 Pfg. gezahlt, während die Beihülfen allein in den 5 Etatsjahren von
1892/93—1896/97 152550 Mark, alfo durchschnittlich jährlich über 30000 Mark betragen haben.

Die Unterhaltung der von der Generalcommissionfertig gestelltenMeliorationsanlagen
wird in den Darlegungen des landwirthschaftlicheuVereins als besonders günstig hervorgehoben.

d) Außerhalb des Zusammenlegungsverfahrens.
Das Verfahren bei Förderung von Landesmeliorationenaußerhalb des Zusammenlegungs¬

verfahrens ist im Wesentlichenso gestaltet, daß die staatlichen Behörden die Vorarbeiten zu den
Meliorationsangelegenheiten leiten, daß bei ihnen die Anträge Seitens der Gemeinden oder der
Interessenten, welche eine Ent- oder Vewässerungsgenossenschaftbilden wollen, gestellt werden und
die nöthigen Aufnahmen über das Meliorationsgebiet, dessen Größe, Katastralreinertrag, bethciligte
Grundbesitzer,sowie Ausarbeitung von Projekt und Kostenanschlagerfolgen. Nach Abschluß dieser
Vorarbeiten, die übrigens zum Theil auch schon jetzt durch meliorationstechnischeCommunalbeamte
des Kreises und die Kreisverwaltungsbehördcn auf deren Kosten bewirkt werden, während für die
vom Staat geleiteten Vorarbeiten im Staatshaushaltscwt Mittel bereit gestellt sind, wird in der
Regel ein Antrag auf Unterstützung der Anlage bei der Provinzialverwaltung gestellt. Eine
technische Prüfling der Projekte ist mangels meliorationstechmscherBeamten nicht möglich; es
kann vielmehr nur eine allgemeine Prüfung der Sachen von administrativen Gesichtspunktenaus
folgen, insbesondere die Dringlichkeit des Unternehmens, die Würdigkeit und Bedürftigkeit der
Interessenten, die Höhe der von denselben zu leistenden Beiträge, näher geprüft und endlich fest¬
gestellt werden, welche Provinzialbelhülfe nach Maßgabe der vorhandenen Mittel und der sonst
zur Unterstützungangemeldeten Projekte gegeben werden kann.

Die Ausführung der Anlagen geschieht meistens unter Aufsicht der Staatsbehörden,
besondersder Meliorationsbauämter; die Auszahlung der bewilligtenBeihülfen erfolgt auf Grund
"Mtlicher Nachweise über die erfolgte zweckmäßigeAusführung und die Höhe der aufgewen¬
deten Kosten.
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Die dauernde Unterhaltung der Anlagen wird den Interessenten als Bedingung der
Bewilligungder Provinzialbeihülfe zur Pflicht gemacht und von den Staatsbehörden in dem üblichen
Verfahren überwacht.

Da die Anträge auf Unterstützung von Meliorationsanlagen durch Provinzialbeihülfen
die vorhandenen Mittel meistens ganz bedeutend, oft um das zwei- und dreifache übersteigen, so
kann stets nur ein Theil der vorliegenden Anträge durch den Piovinzialam>fchußgenehmigtwerden,
während die übrigen zurückgewiesen werden müssen und die Vorarbeitskosten für dieselben daher
umsonst aufgewendet sind,

4. Beurthcillillgder jetzigen Organisation des Meliorationswesens.

Wenn man dieses Verfahren bei Förderung von Landesmeliorationen näher betrachtet,
so kann man wohl Zweifel dabei nicht unterdrücken, ob die preußischeGesetzgebungden richtigen
Weg einschlug,als sie zwar dem Provinzialverbcmde die Fürsorge für Landesmeliorationen über¬
trug, zugleichaber den Staatsbehörden die Sorge für die Anregung der Sache, die Vorarbeiten,
die Ausführung der Anlagen und die Ueberwachung der Unterhaltung derselben beließ. Es wurde
hierdurch in das ganze Verfahren ein Dualismus zwifchen Staats- und Communalbehurdenhinein¬
getragen, der den Meliorationsangelegenheiten selbst nicht dienlich sein kann.

Die Staatsbehörden bereiten die Sachen vor, projektiren sie, finauziren sie, haben aber
selbst leine Mittel zur Förderung der Sachen, sondern müssen dieselben von der Provinzial-
venualtung für die Vethciligten erbitten. Hier können andere Anschauungenüber die Unterstützungs-
würdigteit der Unternehmungen obwalten, die Anträge werden nach längerer Prüfung abgelehnt
uud eine Fülle kostspieliger, mühevoller Vorarbeiten ist umsonst. Es bleibt häufig nur eine
begreifliche Verstimmung als Folge der fruchtlosenBemühungen. Wird dagegen der Unterstützungs-
antmg genehmigt, so ist eine erheblicheVerzögerung des ganzen Verfahrens doch in der Regel
unvermeidlich, da die Provinzialverwaltung auf die ihr zugehenden zahlreichenAnträge erst dann
eine Entscheidung treffen kann, wenn sie geprüft sind und sich übersehen läßt, welche Mittel nach
Maßgabe der zu genehmigenden oder abzulehnenden gesummten vorliegenden Anträge zur Ver¬
fügung stehen.

Ein weiterer Mihstand bei der Förderung der Landcsmcliorationcn durch die Provinzial-
verbände ist der Umstand, daß es noch immer durchaus zweifelhast ist, wie weit die gesetzliche
Verpflichtung der Provinzen auf diefem Gebiete überhaupt geht. So ist es mehrfach zweifelhaft
geworden, ob die Provinzen auf Grund der genannten Bestimmungen des Dotationsgesetzes ver¬
pflichtet feien, auch für Deichbautcn und Flußregnlirungen Beihülfen zu geben. Auch die Grenzen
des provinziellen Interesses an bestimmten Üandesmeliorationeu sind mitunter schwer festzustellen.
Alle diese Fragen sind seit Erlaß des Dotationsgesetzes wiederholt Gegenstand von Controversen
zwischen Staats- und Prouinzialbehörden gewesennnd werden es um so mehr auch in Zukunft
werden, als auch auf dem Gebiete der Landesmeliorationen iu der nächstenZeit alle Kräfte ein¬
gesetzt werden, um die bestehendenUebelständc wirtsam zu bekämpfen. Jedenfalls wird Seitens
der Eommunalverbände gegen eine zu weitgehende Anspannung ihrer Kräfte für die Landeskultur
gegen den Staat stets der Umstand geltend gemacht weiden, daß die für diesen Zweck vorgesehene
Staatsdotation viel zu gering ist und weitere Mittel nur durch Inanspruchnahme der Stenerkraft
der Provinzen zu erlangen sind.

M"n tann hiernach, zugleich im Sinne der Anträge des landwirlhschaftlichen Vereins,
das Urtheil über diese Gesetzgebungund die dadurch geschaffenenEinrichtungen wohl dahm
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zusammenfassen,daß es vom Standpunkte einer energischen,einheitlichenund zielbewußtenAgrar¬
politik auf dem Gebiete des Landesmcliorationswesens richtiger gewesen wäre, wenn der Staat
die Förderung desselben entweder ganz in der Hand behalten, oder sie den Provinzen vollständig
wie etwa den Neubau vou Provinzialstraßen und deren Unterhaltung überwiesen hätte. Es ist
hierbei nicht zunächst speziell an rheinische Verhältnissegedacht, bei denen ein gedeihlichesZusammen»
wirken mit den staatlichen Behörden auf diesemGebiete stets stattgefunden hat und wo auch von
den Staatsbehörden anerkannt wird, daß der Provinziallandtag seit langen Jahren eine Opfer-
willigkeit fiir Zweckeder Landeskultur bethätigt, welche in unserem Staate nicht übcrtroffen ist.
Gänzlich schwindenaber die Fehler dieser Organisation auch nicht in der Nheinprouinzund tonnen
deshalb die Klagen des landwirthschaftlichenVereins über die Zersplitterung des Melioration«-
wesensund dessen Wünsche nach einer einheitlichen Organisation desselben im Interesse der Landes¬
kultur nicht als »»berechtigt erachtet weiden.

5. Abänderung des bestehenden Zustandes.

Bei dieser Sachlage entsteht die Frage, in welcher Weise diesem, den Interessen der
Landeskultur wenig dienlichenZustande abzuhelfen ist. Abgesehenvon der großen Schwierigkeit,
Aenderungen in den gesetzlich bestehendenVerhältnissen auf diesem Gebiete zu schaffen,dürfte der
^'tzige Zeitpunkt wohl am wenigsten geeignet sein, in dieser Hinsicht mit bestimmten Vorschägen
hervorzutreten.

Wir stehen bekanntlichvor einer fundamentalen Aenderung des preußischenWasserrechts;
der vor 2 Jahren veröffentlichteEntwurf eines preußischenWasscrgesetzeshat eine große Reihe
von Kritiken und Abänderungsvorschlägen hervorgerufen, die zur Zeit noch der Prüfung der
Staatsregierung unterliegen und eine anderweite Redaktion des Entwurfes noch nicht zur Folge
gehabt haben. Da nun die Frage nach geeigneter Förderung lind Organifation des Landes-
»lcliorationswesens einen Theil der Wasserwirthschaft des Staates bildet, fo läßt sich dieselbe
a»ch nur im Zusammenhang mit der Regelung der gesammtcn Wasserwirthschaftliifen.

Es kann hier nun nicht der Ort sein, auf dieser breiteu Basis die Frage der zweck-
uuißigstm Förderung des Landesmeliorationswesens zu erörtern, vielmehr mag es genügen, einige
hauptsächlicheGesichtspunktehervorzuheben, die bei Behandlung der Materie zu den wichtigsten
gezählt werden müssen.

Zunächst dürfte zu fragen sein, in welcher Weise die jetzige Zersplitterung der Pflege
°er Landeskultur-Interessen unter drei parallele Behörden-Kategorien Behörden der allge¬
meinen Staatsverwaltung, Generalcommission,Prouinzialoerwaltung — zu beseitigenist.

Am nächsten liegt hier, die ganze Materie den Staatsbehörden zurückzugeben,wie es
^ zum Erlaß des Dotationsgesetzes war. In diesem Falle wäre nur die Frage von besonderem
Interesse, aber hier nicht weiter zu untersuchen, ob nicht für jede Provinz oder kleinere Bezirke
°"e eigene staatliche Landcskulturbchördczu schaffenwäre, bei welcherallein die augenblicklich auf die
"ei obengcuminten Behörden-Kategorien vertheilten Funktionen wahrzunehmen waren. Hiermit
Ware dem Wunsche des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußcn jedenfalls entsprochen und
°ls° etwa eine erweiterte Generalcommissiongeschaffen, welche auch die jetzt von den Königlichen
Regierungen u. s. w. wahrgenommenen Funktionen auf dem Gebiet der Landcslulturpflegc aus¬
zuüben hätte Der Wunsch nach Errichtung einer derartigen Behörde ist nicht neu, sondern auch
Mei scho,, häufiger ausgesprochen. Inbesonderc hat der frühere langjährige Präsident des

60
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Obcr-LnndeskulturgcrichtsGlatzel in seiner 1895 erschienenenSchrift: „Die prcnßische Agrar¬
gesetzgebung, Rückblick und Ausblick" die Frage behandelt (S, 112 ff,). Derselbe hält die Einrichtung
einer einzigen Behörde für einen bestimmten Bezirk für erstrebenswcrth, welche nicht nur für
einzelne Angelegenheitender Landeskultur zuständig sei, sondern die verfassungsmäßigeAufgabe
habe, die Gesammtheit der landwirtschaftlichen und landeskulturellen Interessen wahrzunehmen.
Glatzel faßt sein Urtheil über den jetzigen Rechtszustandin folgender Weise (S. 114) zusammen:
„Die Behörden, welchen jetzt die einzelnen Landeskulturangclcgcnhcitcnzum größten Theile über¬
wiesen sind, die Genemlcommissionenund die Selbstverwaltungsbchörden,haben sich um die Landes¬
kultur im Allgemeinen nicht zu kümmern; die Regierungen aber, denen diese Fürsorge obliegt,
vermögen sie in ausreichendemMaße nicht zu leisten, Eine Aenderung dieses Zustandes ist zu er¬
streben." Wenn dem entsprochen wird und den Provinzen die Aufgabe der Förderung der Lcmdes-
mcliorationen mit der dafür gewährten Dotationsrentc wieder genommenwird, so wäre jedenfalls
die Bahn für eine einheitliche, zielbewußte Förderung der gesummten landwirtschaftlichen Interessen
frei gemacht. Allein es ist wohl nicht anzunehmen, daß die Gesetzgebungdiesen Weg einschlagen
wird. Nachdem man einmal die Commuualverbäude, insonderheit die Provinzen mit den ent¬
sprechenden Ausgaben betraut hat, wird es große Schwierigkeitenhervorrufen, die Selbstverwaltung
auf diesem Gebiete aus dem Organismus wieder auszuschalten; der Gedanke der Selbstverwaltung
hat in der Gesetzgebungder neueren Zeit eine immer weitergehende Geltung erlangt und ein
Rückschritt auf dieser Bahn ist daher wenig wahrscheinlich. Der neueste Wasscrgesetz-Entwurf
hat vielmehr in dieser Beziehung gezeigt,daß man mit dem Gedanken umgeht, die Thätigkeit der
Sclbstverwaltungskörper, besonders der Provinzen, auf dem Gebiete der Wasscrwirthschaftganz
erheblichzu erweitern und ihnen z. B. die Pflege der sogenannten Hochwasserflüsse zu übertragen.

Aber auch aus anderen Gründen wird man nicht erwarten dürfen, daß die leistungs¬
fähigen Provinzialverbände von der Förderung des Meliorationswescns ausgeschlossenwerden,
und zwar aus finanziellen Rücksichten. Eine Einsicht der beiliegenden Tabelle IV. zeigt, welche
Aufwendungen Seitens des Rheinischen Provinzialverbandes seit Inkrafttreten des preußischen
Dotationsgesetzesbis zum 31. März 1896, also in zwei Jahrzehnten, für die Rheinische Land-
Wirthschaft allein durch geschenkweiseHingabe von Mitteln gemacht sind. Der Betrag beläuft sich auf
insgesammt 4 174 527 Mark 5? Pf., mithin im 20jährigen Durchschnittauf jährlich 208 726 Mark
38 Pf., während der Etat der landwirtschaftlichen Angelegenheiten für 1897/99, der dem 40.
Provinziallandtag« zur Berathung vorgelegtwerdensoll, bereits mit mehr als 400 000 Mark in Ein¬
nahme und Ausgabe abschließt. Angesichts solcher Summen, welche von manchen Seiten noch
als durchaus unzureichend gegenüber dem Bedürfnisse bezeichnetwerden, liegt es auf der Hand,
daß der Staat sich schwerlichdazu entschließen wird, entsprechende Beträge für jede einzelne
Provinz der Monarchie in den Staatshaushalts-Etat aufzunehmen, wo er jetzt, abgesehen von
gewissen,für eine bestimmte Zeit gewährten und im Extraordinarium des Etats eingestelltenBe¬
trägen lMfelfonds mit 200 000 Mark, Gebirgsfonds ca. 35 000 Mark) für die Rheinprovinz
mit der Dotationsrente nur 97 931 Mark zur Förderung von Landesmeliorationen und
12 600 Mark für niedere landwirthschaftlicheSchulen, insgesammt also 110 531 Mark hergiebt.
Man wird also annehmen können, daß die Provinzialverbände auch durch eine zukünftige
Gesetzgebungnoch mit der Aufgabe der Förderung von Landesmeliorationen betraut werden und
daß es sich nur darum handeln kann, eine Organisation zu finden, mit welcher den Interessen
der Landeskultur mehr wie bisher gedient ist.
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Wie bereits erwähnt, muß zur Zeit davon abgesehenwerden, in eine nähere Erörterung
einer anderweiten Organisation des Landesmeliorationswcsenseinzutreten. Es dürfte aber dennoch
von einigem Interesse sein, eine desfallsige Arbeit des landwirthschaftlichenReferenten der dies¬
seitigen Verwaltung als Anlage beizufügen, wenn auch der Provinzialausschuh und der Unter- ^^
zeichnete zu den gedachtenVorschlägenzur Zeit noch keine Stellung genommen haben.

6. Die bisherige Thätigkeit der Rheinischen Provinzialverwaltungzur Förderungder
RheinischenLandwirthschaft in der Zeit von 1876—189«.

Nachdem seit dem im Jahre 1876 erfolgten Inkrafttreten des preußischenDotations¬
gesetzes zwanzig Jahre verflossen sind und sich aus der Arbeit dieses Zeitraums ein Urtheil gewinnen
läßt, in welche»: Sinne die RheinischeProvinzialverwaltung den ihr durch das Dotationsgesctz
anvertrauten Aufgaben gerecht geworden ist, erscheint ein Rückblick auf die bisherige Thätigkeit
der RheinischenProvinzialverwaltung im Dienste der Landeskultur wohl am Platze.

Zu dem für diesen Zweck ausgearbeiteten Tabellenwerk, das ein Bild der bisherigen
Thätigkeit giebt, wird Folgendes bemerkt:

Tabelle I giebt eine Uebersicht über die von 1876—1896 geschenkweisegewährten Tabelle i,
Pluvinzialbeihülfen, aus welcher die Gesammtsumme der in jeden einzelnen Kreis geflossenen
Veträge, die Grundsteuer-Flachen- und Reinertrags-Verhältnisse der Kreise und endlichdas Ver»
haltnih zwischen der Höhe der Beihülfen, der landwirthschaftlichnutzbaren Fläche und dein Grund¬
steuer-Reinertrag der letzterenzu ersehen ist.

Bei den Flächenangaben ist auch der Wald mit eingerechnet, der in der Rheinprouinz
ca. 32«/« der landwirthschaftlichenFläche einnimmt und einschließlich Staats-Gemeinde-Instituten-
u- s. w. Wald 805 67? Kn, bedeckt.

Aus der Tabelle geht hervor, daß bis zum 1. April 1896 im Ganzeu 3 974 204 Mark
5? Pf. an geschenkweise gewährten Beihülfen ausgezahlt sind, während noch weitere 200 323 Mark
gleichartigeBeihülfen für diese Zeit bewilligt, aber noch nicht abgehoben sind. Hiernach beträgt
b>e Gesammtsumme der in den zwei Jahrzehnten von der Rheinischen Provinzialverwaltung für die
RheinischeLandwirthschaft zur Verfügung gestelltenBeihülfen 417452? Mart 5? Pf, oder im
20 jährigen Jahresdurchschnitt 208 726 Mark 38 Pf. In dieser Leistung enthalten ist der in der
provinziellenStaats-Dotationsrente einbegriffen Betrag von jährlich 110 531 Mark, insgesammt
2 210620 Mark für Landesmeliorationen und landwirtschaftliche Schulen. Hiernach haben die
Ausgaben der Provinz für die ihrer Fürsorge überwiesenenAngelegenheiten in den verflossenen
20 Jahren fast das Doppelte der Staatsdotation betragen, während augenblicklichnach dem
Prouinzialhaushllltsctat für 1897/99 der jährlichen Staatödotation von 110531 Mark eine
^«sammtausgabe von mehr als rund 400 000 Mark gegenübersteht,d. h. fast das vierfache
°°r Staatsdotation. Im Uebrigen ist zu bemerken,daß die auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli
18?5 gewährte Staatsdotation den Provinzen als Ganzes für alle, denfelben überwiesene Ver¬
waltungszweigegegeben worden ist und daß dieselbe dafür niemals ausgereicht hat, fo daß zur
Deckung der weiter erforderlichen Summen die Steuerkraft der Proviuz hat herangezogen
'""den müssen.

60»
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Tabelle ii. Da die Provinzialuerwaltung bisher für Forstzweckenur wenige Ausgaben — im Ganzen
während der 20 Jahre nach Tabelle IV. nur 14 073 Mark 91 Pf. — geleistet hat, der Wald
aber in der landwirthfchaftlichbenutzten Fläche einen grohen Raum einnimmt, fo ist das Vild,
das Tabelle l. gewährt, infofern nicht ganz den Verhältnissen entsprechend, als die Prouinziab
bcihülsen im Verhältnisse zur Fläche geringer erscheinen,als sie in Wirklichkeitsind. Denn da
die Vcihülfm überwiegend für die eigentliche Landwirthfchaft, nicht auch die Forstwirthschafl
gewährt sind, mithin überwiegend Acker und Wiesen in Betracht kommen, so ist es wünschen«,
werth, auch eine Uebersichtzu haben, bei welcher in der Flächennachweisungder Wald und bei
den Beihülfen die für Waldzwecke gewährten Beträge nicht berücksichtigt sind. Demgemäß enthält
die Tabelle II. die entsprechenden Nachweise,aus denen der Unterschied gegen die Tabelle I.
sofort in die Augen springt: während bei letzterer die Provinzialbeihülfen im 20 jährigen Durch¬
schnitt 1 Mark 59 Pf. pro Im betragen, belaufen sich dieselben nach Tabelle II., die ein richtiges
Bild gewährt, auf 2 Mark 29 Pf. pro Im.

Tabelle in. Die Tabelle III. giebt eine Uebersichtüber die gewährten Provinzialbeihülfen in ihrer
Vertheilung auf die Kreise unter Angabe der Verwendungszweckein 30 verschiedenen Rubriken.

Tabelle iv. Tabelle IV. faßt die Ergebnisse der Tabelle III. nach Regierungsbezirken zufammen
und enthält außerdem diejenigen Zuwendungen, welchenicht speziell einzelnenbestimmten Kreisen,
sondern mehreren Kreisen gemeinschaftlich,oder ganzen Regierungsbezirkenoder endlich der Provinz
im Ganzen zu Gute gekommensind. Hier verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß nach
Spalte 26 und 2? für landwirthfchaftliches Schulwesen und Wanderlehrthum insgesammt
1345 83? Mark aufgewendet sind, denen ca. 270 000 Mark Staatsleistungen gegenüberstehen
Die Provinz hat hiernach für das niedere landwirthfchaftlicheSchulwesen fast das fünffache der
Staatsdotation aufgewendet.

Tabelle v. Tabelle V. zeigt die Aufwendungen, welche zur Förderung der Landeskultur im engeren
Sinne, besonders Drainagen, Wiesenmelioratiouen:c. und andere Vodenverbefferungengemachtstud.

Tabell« VI. Tabelle VI. bringt endlich diejenigen Leistungen der Provinz zur Anschauung, welche
seit Bestehen des Nothstandsfonds in den Jahren l 884/85 bis 1894/95 für die Gebirgsgegenden
der Nheinprovinz zur Hebung der wirthfchaftlichenVerhältnisse derselben hauptsächlichaus Noth¬
standsfonds erfolgt sind.

Eine Prüfung diefes Materials wird die Ueberzeugung gewähren, daß die Organe des
RheinischenProuinzialverbandes in den verflossenen zwei Jahrzehnten ernstlichbestrebt gewesen sind,
den ihnen durch das Dotationsgesctzauferlegten Verpflichtungengegen die heimische Landwirthschaft
nachzukommen und daß insbesondereder RheinischeProvinziallandtag freigiebig die Mittel gewährt
hat, um der Landwirthschaft der engeren Heimath in ihrer, wahrlich nicht leichten Stellung
soweit als möglichzu Hülfe zu kommen.

Der i!andesdireltor.

Dr. Klein.
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Tabelle I

Uebersicht
über die seitens des Rheinischen Provinzialverbandcsvon 1876 bis zum 1. April 1896
zn landwirtschaftlichen Zwecken gescheulweife ssewährten Beihülfen, geordnet nach Kreisen.

Gefanunte Höhe der von Hiernach ^ , je
landwirth- Gesammt- Hiernach 1876-18W Bethülfe ^ Mart

Lfd.

Nr.
Kreis.

fchaftlich
nutzbare
Fläche

einschlieft-
lich Wald

smnme des

Grundsteuer-

Neinertrages

Grund¬

steuer-
Reinertrag

pro n»

zu landwlrth- pro I>« ^rundsteuer-
schaftlichen der in ^m^a,

Zwecken Col. 3 ^, «,„
gewährten bezeich- Beihülfe

Prouinzial- neten ^^^
beihülfen Fläche

Iin, ^ ^ <f. ^ ^. ^ ^. ^ -f.
i 2 3 4 5 6 7 8

l Regierungsbezirk Aachen.
l
2

Aachen-Stadt
„ -Land > 33 898

131370
1256 943 ^ 40 96 122? 40 — 04 88

3 Düren. . 52 614 1 894173 36 — 17 904 50 — 34 9 45
4 Erkelenz . 26 769 1158 552 43 28 789 — — 03 68
5 Eupen . . 16 423 428 958 26 12 2 250 — — 14 5 25
6 Gcilenkirchcn 18412 795 849 43 22 ,352 37 — 24 5 4?
7 Heinsberg. 22 28? 611 022 27 42 5 46? 90 — 24 8 94
8 Ii'lich . . 29 851 1881024 63 01 719 50 — 0^ — 38
9 Malniedy . 77 265 330 441 4 28 139 628 25 1 81 422 55

10 Muntjoie . 34 430 185 805 5 40 37 541 70 1 09 202 05
11 Schleiden . 78 223 541 965 6 93 6100? 68 — 78 112 5?

II. Regi.erungsbezi vk Goblenz.
1 Adenau ... 52 239 248 39? 4 75 178 893 0? 3 42 720 19
2 Ahrweiler. . 34 52? 551259 15 9? 116 189 58 3 3? 210 78
3 Altenkirchcn . 59 88? 575 082 9 60 109 545 53 I 83 190 49
4
5 Eoblenz-Stadt

„ -^iand ! 24 146
66 264

713910 >,.
31 3 361 30 — 14 4 31

6 Cochem . . 47 283 555 56? 11 75 47 148 79 1 — 84 86
7 Krcuznach. 52 240 1 321 098 25 29 44 932 40 — 86 34 01
8 Manen. . 54 534 1206 951 22 13 1935? 72 — 35 16 04
9 Meisenheini . 257514 — — 685 70 — — 2 66

W Neuwied . . 57 689 856 830 l4 «5 91 445 8? t 59 109 06
11 Simmern. , 54 251 582 639 10 74 19 280 06 — 36 33 09
>2 St. Ooar. . 43 250 567 216 13 11 4 478 73 — l0 ? 39
13 Wetzlar . . 49 706 1 079193 21 71 24 662 3? — ;<» 22 35
14 Zell . . , 'Ü928 399 090 11 -13 2 574 __ — )? 6 45
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Lfo,

Nr.
Kreis.

Oefamnrte
landwirth-
schaftNch
nutzbare
Flüche

einschließ¬
lich Wald

IlS,

Gefammt-

summe des

Grundsteuer-

Neinerlraffes

Hiernach
Grund-

steuer-
Reinertrag

pro Im

Höhe der von
1876—l89«

zu landwirth
schaftlichen

Zwecken
gewahrten

Provinzinl-
beihülfcn

!!

Hiernach
Beihülfe
pro Kl»
der in
Col. 3
bezeich¬
neten
Flüche
^ ^.

7

Auf je
1000 Marl

Grundsteuer-
Reinertrag
entfallt eine

Beihülfe
uon

III Regierungsbezirk Köln.
1
2

Veigheim. . .
Vonn-Stadt . .

-: „ -Land . ,
4
5
6

Euskirchen . .
Gummersbach .
Köln-Stadt . ,

7 „ -Land . .
8
9

10
11

Mülheim am Nh
Nhembach. . .
Siegkreis . . .
Waldbroel . .

12 Wipperfürth . .

!'M

34 071

34 373
30 339

40 625
35 74?
3? 339
70 545
28 024
29 006

1751 181
82 650

1076 226
1417 794

295 473
548 274

1747 380
685 272

1 019 340
1113 807

190 614
329 850

51

^ 42
41

39 45 336 ^« 1 33 25

12 4 850 — — 18 4
25 79 032 69 2 30 55

9 74 10 914 .«.'. — 34 36

! 56
19

51 5 005 80 — 12 2
1? 8 516 — — 24 12

27 30 2 976 ^'. — 08 2
15 79 42 270 55 60 3?

6 80 51113 1 82 268
11 37> 10 291 10 35 31

19
67
94

18
43
92
95
15
20

IV Negierungsbezirt Düsseldorf.

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Varmen . .
Eleve . . .
Er:feld-Stadt

„ -Land .
Duisburg. .

Düsseldorf-Stadt
„ -Land

Elberfeld . .
Essen-Stadt .

„ -Land .
Geldern . .
M.-Gladbach-Stadt

-Land
Grcuenbroich. .
Kempen . . .
Lennep . .

46 545

16 664
41640

(incl, Mül
heim und
Nuhrort)

36 695
2 445

17 642
49 92?

21384
22 040
36 244
28 109

(incl. Rem-
scheid)

69 549
1705 971

56 778
604 344
124 083

(Mülheim:
345 954
Nuhrort:
774 135)
166 254

1200 951
69 852
31800

702 186
1149 816

28 794
685 91?

1 485 504
982 94?
31103?

(Remfcheid:
29 022)

38
36

39

29

3?
28

41
23

33
6?
2?

12

:>?

03

,:>

!0

72
19 790

5 673

(Mülheim
8 831

Ruhrort:
21524

3 070
255

97012
66165

22 969
1008

25 463
17 902

(Remfcheid:
75

70)

80
70
1,»

i"

0l

73

«n»
ll

50
,".:>.

07
05
70

6!

1
11

2
3

132
5?

32

25

0!l
60

58

25
58

17
55

14
68
91

55
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Gesnnnnte
landwirth- Gesaimnt- Hiernach

Höhe der von
1876—1896

Hiernach
Veihülfe

Auf je
1000 Mark

Lfd.

Nr.
Kreis.

schaftlich
nutzbare
Flache,

einschließ¬
lich Wald

sunnuedes

Grundsteuer-

Reinertrages

Grund¬

steuer-
Reinertrag

pro II»

zu landwirth-
schoftlichen

Zwecken
gewahrten

Prouinzial-
beihülfeu

pro !>!l
der in
Col. 3

bezeich¬
nete,»
Flache

Grundsteuer-
Neinertrag

entfällt eine
Äeihülfe

von

u» ^ ^ <t- ^ ^. ^ ^- ^e ^.
i 8 3 4 ü 6 7 8

1? Mettmann .... 23 243 680 868 29 30 7 782 ^«^ ^ ^,Ü 11 4!'.
18 Moers...... 50 806 1670 262 32 8? 49 548 — — >.,7 29 6?
19 Mülheim a, d. Ruhr , («!', pc>», b) 345 954 (»s. po», 5) 8 831 00 (l'l, po», 5) 25 53
20 Neuß ...... 26 429 1128 921 42 72 23 l ,;«» — 0l — 2!
21 Nees ...... 47 408 1 441 58? 30 41 56 022 ^ 1 ,,^ 38 :l«!
22 Nemscheid ..... («f, ZIU».16) 29 022 («!', pl>ü,16) 75 ..... («!', PU8,16) 2 5«
23 Ruhrort..... («f. P08, b) 774135 («s. ^uu, 5) 21 524 70 (el, pc>». 5) 27 ,^l
24 Solingen..... 26 420 687 624 26 02 9 01! 44 34 13 11

V. Negierungsbezirt Trier.
i
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Bernkastel
Vitburg
Dann .
Merzig
Ottweiler
Priim.
Saarbrücken
Saarburg
Saarlouis
Trier-Stadt

„ -Land
St. Wendel
Wittlich .

63 388
74 059
5? 986
39 386
28 793
87 508
36 01?
42 771
41474

^95 769
50 595
60 849

739 725 11 6? 48 546 2:! — 76 65 63
790 008 10 6? 83 425 l!» 1 12 105 60
404 316 6 9? 226 150 78 3 90 559 34
550 152 13 10 27 568 71 — 70 50 11
648 015 22 5! 9 749 7 5 — 34 15 04
421 389 4 52 185 581 !>.'! 2 12 440 40
758 03? 21 0'. 5156 0.', — 15 6 80
722181 16 89 10 824 ,5 — 25 14 99
856 07? 20 64 28 438 !^ — 69 33 22

32 820
1 393 776 l" !M 59 999 :ü — 63 67 48

885 786 1? ,',! 10 72? >0 — 21 12 11
705 036 11 58 177 88? »6 2 93 252 31
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In der hierunter folgenden Zusammenstellungsind die Ergebnisseder vorstehendenTabelle
und außerdem diejenigen Beihülfen enthalten, welche nicht einzelnen Kreisen für bestimmte
Projekte, sondern mehreren Kreisen oder einem Regierungsbezirke oder der Provinz im Ganzen
zugeflossen sind.

Lfd,

Nr.
Regierungsbezirk.

Gefammte
landwirth-
schafllich
nutzbare
Fläche,

einschließ¬
lich Wald

liu,

Gesummt-
summe des

Grundsteuer-

Neinertrages

Hiernach
Grund¬

steuer-
Neinertrag

pro !«l

Höhe der von
1876-1896

zu landwirth-
schnftlichen
Zwecken

gewährten
Prouinzial-

beihülfen
^ <5

Hiernach
Beihülfe
pro Im
der in
Lol. 3
bezeich¬
neten

Flächen

Auf je
1000 Mark

Grundsteuer-
Reinertrag

entfällt eine
Beihülfe

von

»

Aachen .....
Coblenz .....
,Nöln ......
Düsseldorf . . . .
Trier......
Rheinprovinz. . . .

Außer den in Spalte 6
aufgeführten bereits
ausgezahlten Beträgen
sind bewilligt, aber bis
1. April 1896 noch
nicht abgehoben im
Ganzen: 200 323 M.,
so daß in dem 20jäh-
rigen Zeitraum von
1876—1896 im Gan¬
zen zu landwirthschaft-
lichen Zwecken zur Ver¬
fügung gestellt sind .

890172
564 680
36? 584
495 424
678 595

2 496 455

9 216102
8981010

10 257 861
16 134 156

8 907 318
53 496 447

23
15
2?
32
13
21

56

289 088
665 261
260 306
414 910
874 61?

3 974 204

-'.0

4 174 527 5?

7»

«'.',

31
74
25
25
98
74

78

37
0?
38
71
19
29

03
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Tabelle II.

Uebersicht
über die seitens des RheinischenProuinzialverbandesvon 1876 bis zum 1. April 1896
zu landwirtschaftlichenZwecken — erü. zu Aufforstungen (14073,91 M.) — geschent-

weise gewährten Beihülfen, geordnet nach Kreifen.

Höhe der von 1«7(i bis

Nr. Kreis

Laudwirthschaftlich

nutzbareFläche

ausschließlich Wald

1896 zu landwirlhschafb
licheu Zwecken gewahrten

Prouinzialbeihülfcu
(excl, derjenigen für

Aufforstungen)

HiernachBeihülfe
pro Illv der in Lol. 3
bczeich,leten Flache

1,» ^ ^. ^ ^.
i 2 3 4 5

4
5
6
7
8
9

10
11

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Aachen-Stadt
„ -Land

Düren . .
Erkelenz
Eupen . .
Geilenkirchen
Heinsberg .
Iülich . ,
Malmedn ,
Montjoie .
Schleiden ,

Adenau . .
Ahrweilcr .
Altenkirchen
Coblcnz-Stadt

„ -Land
Cochem. .
Kreuznach .
Manen . .
Meiscnheim
Ncuwied .
Simmern .
St. Goar ,
Wetzlar. .
Zell . . ,

I. Regierungsbezirk Aachen.
26 286
41376
22 16?

8 905
17 166
19 030
27 950
57 974
16 991
52 725

1227 40

17 904 50
789 —

2 250 —
4 352 37
5317 90

719 50
139628 25

37 541 70
6100? 68

ungsbezirt Koblenz.
32 618 178 893
19 674 116189
26 204 109 545

16 536 3 361

28 040
29 31?
41240

47 148
44 932
19 357

685
3197?
32 47?
20 663
28 622

91445
19 280

4 478
24 662

16 852 > 2 574

0?
58
53
30
79
40
72
70
8?
06
73
6?

05
43
04
25
25
28
03
41
21
16

5 48
5 91
4 18

20
1 68
1 53

4?

2 86
59
22
86
15

61
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Nr. Kreis

Landwirthschaftlich

nutzbare Fläche

ausschließlich Wald

Höhe der von 1876 bis
1896 zu landwirthschaft-
lichen Zwecken gewährten

Prouinzialbeihülfen
(excl. derjenigen für

Aufforstungen)

HiernachBeihülfe
pro K«, der in Col. 8
bezeichneten Fläche

i 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nergheim . ,
Bonn-Stadt .

„ -Land
Euskirchen . .
Gummersbach .
Köln-Stadt. .

„ -Land . .
Mülheim a. Rh.
Rheinbach. .
Sieg ....
Waldbroel . .
Wipperfürth .

III. Regierungsbezirk Köln.

!
29 743

19 342
30144
15 908
37 429
22 328
25 025
45 846
14 996
15 725

45 336 20
4 850 —

77 932 69
10 914 43

5 005 80
8 516 —
2 976 33

42 270 55
51113 —
10 291 10

52
25
58
68
13
38
12
94
41
65

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1?

Barmen
Cleue . .
Crefeld-Stadt

„ -Land
Duisburg .

IV. Regierungsbezirk Düsseldorf.
1511

37 202

Düsseldorf-Stadt.
„ -Land .

Werfeld . . .
Essen-Stadt . .

„ -Land . . .
Geldern . . .
M.-Gladbach-Stadt

„ -Land
Grevenbroich. .
Kempen . . .
Lennep ....

Mettmann

16 219
33 408

(incl. Mulheim u.Nuhrort)

30 77?
1825

16 125
38 235

18 58?
21884
29 935
15 885

(incl. Nemfcheid)
18 874

72
19 790

50
22

5 673 90

Mülheim
8 831

Nuhrort
21524

66

70
3 070 —

255 —

9? 012 40
61165 65
22 969 80

1008
25 463
12 302

Remschcid 75
7 782

70
40
03

20

05
58
35

91

10
14

6 02

1 68

1 24
05
85
78
41
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Nr.

18
19
20
21
22
23
24

Kreis

___________2________

Mocrs .....
Mülheim a. d. Ruhr
Ncuß .....
Rces .....
Remschcid . . . .
Ruhrort . . . .
Solingen . . . .

Landwirtschaftlich

nutzbareFläche

ausschließlich Wald

4516?
<el, >ic>g.5)

25 731
37 398

(et. pnü, 16)
(lll. P03. 5)

22 602

Höhe der von 187« bis
1896 zu landwirthschaft-
lichen Zwecken gewährten

Promnzialbeihülfen
(ezcl. derjenigenfür

Aufforstungen).

Hiernach Beihülfe
pro li» der in Col. 3

bezeichneten Fläche.

4

5)
60

49 548
(et. z>03,

231
56 022

(«f. P03. 16)
(ek. pc>8, 5)
9011 ! 44

^ ^.

1 10
(el. pog. b)

01
50

(ef.po3.l6)
(ek. pu3. 5)
— > 50

V.

1 Berncastel .....
2 Bitburg......
3 Dcmu ......
4 Merzig ......
5 Ottwciler .....
6 Prüm......
? Saarbrilckcn . . . ,
8 Saarburg .....
9 Saarlouis.....

10 Trier-Stadt , . . .
N „ -Land.....
12 St. Wendel . . . .
13 Wittlich......

Negierungsbezirt Trier.
32 958
54 401
39610
24 45?
21470
62 890
20 064
26 114
32 446
57 362
37 99?
35 31?

48 546 23
83 425 40

226150 78
22 844 80

9 749 78
185 581 03

4 656 05
10 824 18
28 438 62
59 999 31
10 72? 40

177 88? 86

1 48
1 53
5 71

93
45

2 95
23
41
88

1 04
29

5 04

61"°
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In der hierunter folgenden Zusammenstellung sind die Ergebnisse der vorstehenden
Tabelle und außerdem diejenigen Beihülfen enthalten, welche nicht einzelnen Kreisen für
bestimmte Projekte, sondern mehreren Kreisen oder einem Regierungsbezirke,oder der Provinz im
Ganzen zugeflossen sind.

Höhe der von 1876 bis
Landwirthschaftlich 1896 zu landwirthschaft- Hiernach Beihülfe

Nr. Regierungsbezirk nutzbareFläche lichen Zweckengewährten
Provinzialbeihülfen

pro Ii«, der in Col. 3

ausschließlich Wald (excl. derjenigen für
Aufforstungen)

bezeichneten Fläche

bk ^ ^f. ^ ^.
i 2 3 4 5

1 290 570 288 938 30 99
2 Coblenz ...... 324 220 665 261 62 2 05
3 Köln ....... 256 480 259 206 10 1 01
4 Düsseldorf ..... 411365 407 310 20 — 99
5 Trier...... 445 086 869 393 44 1 95

Rheinprouinz .... 1 727 72? 3 960 130 66 2 29

Außer den in Spalte 4
aufgeführten bereits
ausgezahlten Beträgen
sind bewilligt, aber
bis 1. April 1896
noch nicht abgehoben
im Ganzen: 200 323
Mark.



Anlagen zu den Sihungsprotokollen. Nr. 41. 485

Tabelle III,

Nebersicht

über die Seitens des RheinischenProNiuzmlnerlwudes von 1876 bis zum 1. April 189ti
zu laudwirthschaftlicheuZwecken gewährten Beihülfen.

Geordnet nach Verwendungszwecken und Kreisen.



486 40. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 41.

Sonstige Uiu Wand¬ Wirth-
Ent- und Nach¬ lung von

Oedlaud- Feldgras« schaftliche

Lfd.

Nr.
Kreis

Drai¬

nagen

Vewässe-
rungs-

anlagen

(Wiesen-
nieliora-

tionen)

besserungen
an den

Lifel-
meliorn-
tionen

Fluh-

regu-

lirungen

Deich-

bauten

flächen
in Acker

oder
Wiesen
(auch
Moor-
lultur)

bau

und

Viehweide-

anlagen

Zu-
sannnen-
legung

der

Grund¬

stücke

Ob

>« «5. ^ «f. ^ <^, ^ ^- ^e ^. ^ «f. ^ ^-. ^ ^s. ^
1 2 3 4 5 <! 7 » l» IN 1

Aachen - Stad
-Land .

Düren. .
Erkelenz .
Eupen
Geilenkirchen
Heinsberg
Mich. .
Malmedli,
Montjoie ,
Schleiden.
Ferner sür

suchung der 5
Verhältnisse
Noergebiet

Desgleichenfi
turundColor
des Hohen
(von Giese)

t

Un
!üa
in

lr(
isa
V

und

ter-
'ser-
l

iul-
iion
enn

1000

19 189
9 916
5 61? 48

700

63 583
5 622
7 529

33
94

4 243
,343
684

73

11460

1200

— — — — — 8 693
305

13 737

6?
12
68 9 110

—

Se. Neg.-Bez. Aachen 35 723 ,7 77 435 27 5 270 «!-". 13410 — — — — — 22 736 4? 9 litt

Negierungsb

8«
3 25

1'

34
175
6 0'

16 8!

Adenau .
Ahrweiler
Altenkirchen
Coblenz-Stad<

-Land .
Cochem .
Kreuznach,
Mauen .
Meisenheinl
Neuwied .
St. Goar
Simmern.
Wetzlar .

Ferner für '
waldgebiet

iüe

^lild

ter»

27 400
5 763

11426

14 648

1170

45 410

3 060

83
34
10

33

99

76

48 886
14 325
31818

6 682

2 203

1342
683

3 382

03
6?
73

99

99
43
60

6 651
482

163

212

08
51

6?

74

13 366
76 829

36 767
5 000

121

12 701

83
42

24

85

— —

2 300

1576

1221

78

15 560
863

3103

200

75
13

82

49150
12 951
55 380

7 465

5 340

22 100

4 700
7 400

16«
5'
25

1?'
3 6'

2'
10!

3
4 2'

2!
2 8^
3 3!

20 1«» <u«^ <u^ sc^«>l»«. 1 «n c><->^^>^ >.^,,> ^^» . , 1^.1 /<«<'>



bau

weid

zuc

15(

I2l

16<

5<

" Tllbel

ül

Lfd
6

Nr,

Lfd.

Nr.

i>

i

1 Verghe
2 Vonn-S ,
3 Köln-St -!-.
4 Euskirch
5 Guminei 1
6 Mülhei»
? Nheinba 2
8 Sieg ,
9 Waldbrc

10 Wippcr
'

Se. Re ' ^

1 Barmen
5 !

2 Cleve . !
3 Crcfelb -

-Land
4 Duisbur
5 Düsseldo

-Land
0 Elbcrftld
? Essen-St
8 M.-Glal

und -Ll
9 Orcuenb!

10 Geldern Jahres!
11 Kempen
12 Lennep
13 Mettmai'
14 Mers.
15 lltiilheim
16 «)leuß .
1? 5Nees .
I« i lemschei
19 ZAlhrort
20 «5Solingen

sernerl IllMöbtt



Lsd.

Nr.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

6
7
8
9

10
11
12
13

486 40. RheinischerProvinzillllandtag. Nr. 41 .

Kreis
Drai¬

nagen

Sonstige
Ent- und

Bewässe¬

rungs¬
anlagen

(Wesen¬
meliora¬

tionen)

^ ^

Nach¬

besserungen
an den

Vifel-
ineliora-
tionen

Fluß-

regu-

lirungen

Deich-

bauten

Umwand¬
lung von
Oedland-

flächen
in Acker

oder
Wieseil
(auch
Moor-
lultur)

Feldgras-

bau

und

Viehweide-

anlagen

Wirth-

schaftliche
Zu¬

sammen¬
legung

der
Grund¬

stücke

Ol'stW»

Negierungsbel

Aachen-Stadt und
-Land .

Düren. .
Erkelenz .
Eupen
Geilenkirchen
Heinsberg
Mich. -
Malmcdu,
Montjoie,
Schinden.
Ferner für Unter

suchungder Wasser
Verhältnisseim
Noergebiet , .

Desgleichensür Cul¬
tur und Colonisation
des Hohen Venn
(von Giese) . .

Se. Neg.-Bez. Aachen

Adenau .
Ahrweiler
Altenkirchen
Coblenz-Stadt
-Land .

Cochem .
Kreuznach,
Manen .
Meisenheini
Neuwied .
St. Goar
Simmern.
Wetzlar .
Z°ll . .
Ferner für Wester
waldgebiet . .

1000

19189
9 916 69
5 617 48

35 723 !?

700

63 583
5 622
7 529

77 435 27

4 24315
,343
684

?:!

und

27 400183
5 763 34

11426

Se. Reg.-Bez. Coblenz

14 648

1170

45 410

3 060

:'.!'.

l<»

',»9

7»!

48 886103
14 325 6?
31818

6 682

2 203

7-!

!»',,

1342
683

3 382 6«

108 880 109 325 1,

5 270

6 651
482

^

11460

750

1200

13 410j

8 693
305

13 73?

22 736

9 110

4?> 9110

7?
329
22

80«
27?
1?1

4U
71«

163

212

«I?

7'!

7 510

13 366183
76 829 42

36 76?
5 000

121

12 701

144 786

21

xs.

^,

2 300

1576

1221

15 560175
«egierungsbez

169°

7^

5 097 78

863 !,!

3103

200

«2

49150-
12 951
55 380

7 465

5 340

:ü!

22 100

4 700
7 400

19 727 70

54»?
2ls

3 6?
290

319

2^

60

2«

3°

Anlagen zil den Sitzungsprotokollen. Nr. 41. 48?

Ge¬

müse¬

bau

«orb-

weideu-

zuchl

Nrücken

bauten
und

Anlage
von

Flur-
wegen

14

Wasser

uersor-

gungs-

nn-

lagen

15

Cultur
und

Coloni¬

sation
des

hohen
Venn

(von
Giese)

16

Auf¬

forstungen

^ ^-
17

Ver¬

besserung
von

Stall-

einrich-
luugen

und

Dnng-
stätten

18
>l
19

Prnmi-

irung Milch¬
von wirth¬

bäuer¬ schaft
lichen (Mol-

Muster¬ kerei-

wirth¬ wesen)
schaften

^ ^.
20

Unter¬
haltung

von
land»
wirth¬
schaft¬
lichen
Vcr-
suchs-
statio-

nen

21

Ninduieh-

zuchl

^__H
22

Pferde

zucht

.H
23

Fischzucht

^z^
24

Bienen¬

zucht

^ «f.
25

Ilnlenichlswcsen

landwirlh-

schnftliche

Schulen:c.

26

Wein¬

bauschule
und

Wein¬
bau-

Wander¬

lehrer?c.

2?

Zu¬
schüsse
für den
Gene¬
ral-

anwalt-
schllfls-
verband

der
Naiff-
eifen^-
schen
D»r-
lehns-
kassen

28

Ml sonstigelanowlllyfchasMchc
Zwecke

Aus-
stel»

lungs-
zwecke
(Thier
schauen

:c.)

29

Be¬
schaffung

von
Futter¬
mitteln

und
Streu¬
material

^ ^.
8N

Be¬
schaffung

von
Lebens.
Mitteln

und
Saat-

flüchten

31

Be¬
schaf¬
fung
von
Ar.

beits-
gele-

genheit

^
32

«nz.
2 777 80

500

80

Summe

,//
^!^l

"-

1500

1200

1692

4 392

18 —
—

17 000

150

—
13 972

6 652
2 342

50

?!

400

300 441 l<l

—

1705
266

2 798

13135
7 249
3 050

5,»
50

50

—
1000

200 —

—

— 6 200

— —

— — — 119?50

6 000
4 000

11000 —
—

122?
17 904

789
2 250
4 352
5 467

719
139 628
37 541
6100?

1200

17 000

l,»

Vol.l« - ! — 17 000 150 I 23177^24 2100 441 ,6 — 31650 !N — 1200 - — — 6 200 — — — — — 1197 .^ü 21000 ^ — 289 088 30

7 000

6169
180

—

—

—

—

1466
398

1 162

1350

1200
300

1290
1794

600

75
,',0
5,<>

300
200

200

200

200

350

1000

—

—

2 830
7 663

8 075

845
75

3 390
1950
1847
1236
1950

2 706

0!
42

8?
l,0

50
:>2

—

500 —-

150
193 50

432

900

68

—

—

—

— 500

1653!!2

61

7 500

04

4000 178 893
116189
109 545

3 361
47 148
44 932
19 35?

685
91 445

4 478
19 280
24 662

2 574

2 706

"7

72
70
8?
73
,!,!
6?

13 349 ~ l — — —
9 56I>?5 2 050 1000 — 39 835 02 — 500 - 343 50 1 632 68 — — — l - >2153^2 7 561^4 > 4000 665 261,62



488 40. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 41.

Sonstige
E»t< und Nach¬

Umwand¬
lung von

Feldgras-

Wirth¬
schaftliche

Lfd.

Nr.
Kreis

Drai¬

nagen

Bewässe¬

rungs¬
anlagen

(Wiesen-
Meliora¬

tionen)

besserungen
an den

Wfel-
meliora-
tionen

Fluß-

regu«

lirungen

Dcich-

bauten

stächen
in Acker

oder
Wiesen
(auch
Moor-
tullur)

bau

und

Viehweide-

nnlagcn

Zu¬

sammen¬
legung

der
Grund,

stücke

Obstb

^ «t ^ ^, ^ ^f. ^ ^. ^ ^. ^ ^ ^ ^. ^ ^ ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l

Aachen-"- - - -
-Land ladt u.-Land

Düren. adi u. -Land
Erkelenz"' - - -
Euven ^bach . .
Geilenki-lam Rhein
HeinsbeO - - .
Mich. . ' - -Malmcd^l . . .
MontjoMH. . .
Schleide.,-Nez.Köln
Ferner
suchunc
verhält
Noerge

DesaleicStadt und
turund

2 400

—

12 000

500
1896

17 686
67

—

—

45 000

2121

9 452
800

60

29

4 990

6 000

20 070

20
150

3 658

— 300

1200
2 000

12438 <l«

4 500

5 225

2 500
1200

—

2 400 — 32 082 6? — — 57 373 89 31 060 20 3 808 — 15 938 60 13 425 —

des ^,
(von <Hf-Stadt u^

Se.Neg. . . . .

adt u. -Land
Adenau'bach-Stadt
Ahrweilimd , . .
Altenkircoich. . .
Coblenz- . , , .

-Land . , . .
Cochem . . . .
Kreuzn«,» . . .
Manen . . . .
Meisenh a. d. Ruhr
Neuwiet , , , .
St. Go . . . .
SimmeH . . .
Wetzlar . . . .
Zell .....
Ferner iin Negier-

waldgeirk (Fisch-
T!« itt»/> ,i

333

500

1000

2 450

2 000
1500
4 000

3 000

14 204 «X!

80 000

18 000

20 064

33 500

!»5,

2 361 Ä>

2150

12 920

2 400
3 816

19 550

21000
3 288

6«!

?,

900

2 450

400

Negienmgsbez
30i

^15
1048

641
291
49

11?4
10?«

3?
32^

1000

123

581
25Z

2422

11^

36l
15^

I62i
882
I2i
1!

231
10?^

^2'
48!



Lfd,

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

2 500

K

Berncast,
Bitburg
Dann.
Vierzig
Ottweiln
PrUin.
Saarbrii
Saarbur
Saarloui
St, Wer
Trier-C

-Land
Wittlich
Ferner
gebiet

Se. Neg

Tllbel

ii!

Lfd.

Nr.

1

2

3

4

Jahres!
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Lfd,
Nr.

1
2
3
4
5
U
7
8
9

IN

9
10
II
12
13
14
15
16
1?
18
19
20

lreis
Drai¬

nagen

Sonstige
E»l< und

Bewässe¬
rungs¬
anlagen
(Wiefen-
meliora-

tionen)

^ ^

Nach¬
besserungen

nn den

Eifel-
meliora-

tionen

^

Fluß-

regu-

lirungen

^ ,4,

Deich¬

bau ten

4

Uuiwand-
lung von
Oedland-
stächen

in Acker
oder

Wiesen
(auch
Mour-
tultur)

^ 4

Feldgras-

bau

und

Niehweide-

nnlagen

Wuth-
schaftliche

Zu¬
sammen¬

legung
der

Grund-

stücke

.//
10

Obstba»

Vergheim. . . .
Vonn-Stadtu.-Laild
Köln-Stadtu. -Land
Euskirchcn . . .
Gummersbach . .
Mülheim ain Rhein
Nheinbach . . ,
Sieg .....
Waldbroel . . .
Wivperfürth. , .
Se. Neg.-Nez.Köln

Varmen , . . .
Cleve .....
Crefeld-Stadt und
-Land . , , .

Duisburg. . . .
Düsseldorf-Stadt u.
-Land . . . .

Elberfcld. . . .
Essen-Stadtu.-Land
M.-Gladbach-Stadt
und -Land , , ,

Grevenbroich. , .
Geldern , . .
Kempen . . . .
Lennep . . , ,
Mettmann . . .
Moers.....
Mülheima. d. Ruhr
Neuß .....
Nees .....
Remscheid . . .
Nuhrort . . . .
Solingen ....
Ferner im Regier¬
ungsbezirk (Fisch¬
zucht) .....

2 400

2 400

12 000

500
1896

17 686

32 082

0?

6?

45 000

2121

9 452
800

57 373^89

<!<!

^!!

4 990

6 000

20 070

31060

^<»

2<»

150

3 658

3 808

300

1200
2 000

12 438

15 938

6«

<!<>

Negienmgsbezttk

4 500

225

2 500
1200

13 425

333

500

Se. Neg.-Nez.Düsseldorfŝ 833

1000

2 450

2 000
1500
4 000

3 000

13 950

14 204^06

80 000

18 000

20 064

33 500

165 768

05

,,

2 361 26

2150

12 920

2 400
3 816

19 550

21000
3 288

67 486

M!

?>,

«16

2 450

400

2 850

900

900

Regierungsbezirk
3?!50

1000

1 000>—

324

123

581
255
422

109
5

369
158
628
882
122
15

231
1072

^2-l
482

90

99

50

80
79

49
79
29

3

Muse-

lnu

Cultur Ver¬ Unter¬ MnlerrWswesen
Zu¬

schüsse
Ml sonstigelnndwlllyschafilichc

Zwecke
Brücken-
bauteu

und

Wasser-
uersor-

und

Coloni-

sation Auf¬

besserung
von

Stall¬

Prämi-
irung
von

Milch¬
wirth¬
schaft

haltung
von
lllnd-
wirth- Ninduieh- Pferde¬ Bienen¬

für den
Gene¬
ra l-

anwalt-
schafts-

Korb-

"landwirth-

Wein-

bauschule
Aus-
stel-

Be¬
schaffung

Be¬
schaffung

Be¬
schaf¬

weidcn- Anlage gungs- des einrich¬ schaft- Fischzucht und uerband lungs»
von von fung Sunmle

zucht
von

Flur¬
wegen

an°

lagen

hohen
Venn

(von

forstungen tungen
und

Dung¬

lichen
Muster¬
wirth¬

schaften

(Mol¬
kerei¬

wesen)

lichen
Ber-
suchs-
statio-

zucht zucht zucht fchaftliche

Schulen «.

Wein¬

bau-
Wander¬

der
Nnisf-
eisen^-
schen
Dar-

zwecke
(Thier-
schauen

le,)

Futter¬
mitteln

und
Streu-

Lebens¬
mitteln

und
Saat¬

von
Ar-

beits-
gele-

Giese) stätten nen lehrer lc. lehns- materinl früchten genheit
knssen

^ ^. ^ ^c ^ ^ ^, ^ ^- ^ ^ ^. ^ ^ ^ ^s ^ -t. ^ ^ ^ ^- ^ ^. ^ ^ ^ ^. ^Ü ^> ^ ^ -t-
13 14 15 1« 17 18 1» 20 21 22 23 24 25 2L 2? 28 29 80 81 32 33

^ 2 400
—

500

2 200

— 1100 8?
987

500
3400

300

5,0 200
200

500

600

—
— — 1319

4 362

4177
1 960

272

39

—
500

200

— —
—

180
— —

—
—

'
222 75

50 000
4 000

6 500
9 000

^,

—

45 336
4 850
5 005

79 032
10 914
8516
2 976

42 270
51 113
10291

>.!0

80

43

^5
55

10

2 400, 500 2 200 — 1100 -" 5 306 5,0 1750 — — — 15 364 ^! — 700 - — - 180 — — — — — I 50228 69 500 — I 260 306jl0

Düsseldorf.

2 500

79
?9

600,

450

780

2000

3 830!—

2 000

600

35
300

2 390

75

200

7 600'—l 2 800

500

500

338

1270

960
670

2 332
25

2 783
900

1025

1900

300
1740

700! 14 744

5,0

!'.!!

!>!!

?!!

400

400

6 000

2 500
13 500!

23 000

!'
23 000!

38 000!—

44 000

1000

72
19 790

50
22

5 673l90

3 070
255

97 012

22 969
1008

66165
25 463
17 902,

7 782 20
49 548 —

8 831j66
231

56 022
75

21 524
9011

40

80
70
65
40
03

60

70
44

82 000j—jj1 000,
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Sonstige
Vnt< und Nach¬

Umwand¬
lung von
l)edland- Feldgras-

Wirth¬
schaftliche

Lfd.
Drai¬

Bewässe¬
rungs¬

besserungen
an den

Fwß-

regu-
Deich- slächeu

in Acker
bau

und

Zu-
sammen- Obstl

Nr.
K!r.reis nagen anlagen

(Wiesen-
Meliora¬

tionen)

Lifel-
meliora-
tione»

lirungen
bautcn «der

Wiesen
(auch
Moor-
lullur)

Viehweide¬

anlagen

legung
der

Grund¬

stöcke

^ ^ ^l? ^. ^ ^. ^ ^ ^t ^. ^ ^. ^ ^. ^ ^l ^

i 22 3 4 5 6 7 « 9 1« U

Negiernttgsbe«
1 Aachen-"'l - - -

-Land ^ - - - -
1 350 — 21700 — — — — — — — 1000 7113 4, 7 600 — 15«^

28 946 01 19 400 67 3 000 22 8 409 8!» 4 400 — 7 13«

2 Düren üd > - - > 77 244 26 80 840 — 2 553 54 4919 — — — — — 19 639 ^!<! 10 992 '!!! 3 4^

3 Erkelenz«« . , . ,

Geilend , ' '

3 822 10 11881 11«
I07l
318

50!
2?«
6?l

130'

4
5, 58 309 68 47 871 — 6 616 92 — — — — — 16 637 !><» 11050 —

6
?
8
9

Heinsbe^u"' ^ ^ ^
Mich, ö- ^ ^
Malmcd^ls ^
MmitjoM'del - . .

2 950 — 5519
329

1650

23
23 932 6?

10 Schleide^ftadt- und
Ferner ...

suchuno .- - ' -
verhält ."" Saar-

2 940 7 999 1500 11029 Kl 2 793 16 ?4'
313'28 20? 17 101370 6? 212 34 400 7 353 24 20 666

Noerge . ' ' ' '
Desglei^S-Bez. Trier

—»»
203 769 22 298 560 5? 12383 02 28 851 67 2 900 70183106 57 502 3Ü 402^»

turund !
des Hg

!

(von ^f,
Se. Reg. -

ad
1 Adenau 'b,
2 Ahrweilii»
3 Altentir<co'
4 Coblenz« -

-Land .
5 Cochem -
6 Kreuznan
7 Mayen .
8 Meisenh a
9 Neuwied.

10 St. Go, .
11 Simmeck
12 Wetzlar .
13 Zell . .

Ferner im
waldgeirl

Se. Reg.-3 '



Vrücken-

Ge¬ Korb¬ bauten
und

müse- weiden« Anlage 3'

bmi zucht
uon

Flur¬
wegen

l

^ ^f. ^
13 14

Trier.
4 800
2 750
2 802
2 300

<!I

2 000

15552 <;,<

150

600

750

Tabcl

ü,

Lfd.

Nr.

l

2

3

Jahres!
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Sonstige Umwand¬ Wirth-
Ent> und Nach¬ lung von

Feldgras- schnftliche

Lfd.
Nr.

Kreis
Drai¬

nagen

Bewässe¬
rungs¬
anlagen
(Wiesen-

besserungen
an den

Lifel-
meliora-

Fluß-

regu-

lirungen

Deich-

bautcn

flächen
in Acker

oder
Wiesen

bau

und

Viehweide-

Zu¬
sammen¬
legung

der
meliora-

tionen)

tionen (auch
Moor¬
kultur)

anlagen Grund¬

stücke

^ <4 ^ ^. ^ ^. ^ ^f. ^t ^. ^ ^, ^ ^. ^ ^

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obstbau

Negiernngsbezttl
Verncastel
Bitburg .
Dann. .
Vierzig .
Ottweiler.
Prüm. .
Saarbrückc»
Sllllrburg.
Saarlouis
St. Wendel
Trier - Stadt-
-Land

Wittlich .
Ferner im
gebiet

und

Saar-

1350
28 946
7? 244

3 822

58 309

2 950

2 940
28 20?

0,

lU

!?

21700
19 400
80 840
11881

47 871

5 519
329

7 999
101370

«I?

2!l

i',7

3 000
2 553

6 616

212

22
1,1

92

!!4

4919

23 932 6? —

1000

1500
400

—

71l3
8 409

19 639

16 637

11029
7 353

4!

1!«!

i«;
N4

7 600
4 400

10 993

11050

2 793
20 666

33

33Se. Neg.-Bez, Trier 203 769 22 298 560 5,? 12383 02 28 851 07 — — 2 900 — 70 183106
!l 57 502

1585
7 136
3 490
1181
1073
3181

503
2?9
673

130?

16 746
313?

4029?

50
20
65
?0
45
40
55
95
96
46

15
05
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Brücken^

bauten Wasser-

Cultur
und
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Ver¬

besserung
Präüü-

irung Milch-

Unter¬
haltung

von

Mnterrlchlswesen
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schüsse
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Gene¬

Mr sonstige lanowirtyschaftltche
Zwecke

Ge-

Mse- weiben-
und

Anlage
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bäuer¬
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fchaft

land-
wirth-
fchaft-
lichen
Ver-
suchs-
statio-
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landwirth-
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bauschule
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llNwllll-
schafts-

Aus-
stel-

Be¬
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schaffung

Be¬
schaf¬

bl». zucht
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Flur¬

wegen

an¬
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hohen
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(uon

Giese)
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Dung-
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lichen
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wirth¬

schaften

(Mol-
kerei-

wesen)

zucht zucht zucht schaftliche

Schulen:c.
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Wein¬
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Raiff-
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schen
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zc.)
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—
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-le IV. 5>

icr die Seitens des Rheinischen Prodinziallierliandesvon 1876 bis 1. April 1896 z« landwirthschaft

Regierungsbezirk

Ac

D<----------------------------
Er
ErAachen .....
G,
HlCoblenz ...
Il
MKöln .....
M
S, Düsseldorf . . ,
Fe

sTrier .....
r
Mn verschiedene Kor-

D porationenzurVer-
t wendung in der
d Provinz, . . .
(

Se Gesammt-Ausgabe

Drai¬

nagen

^

35 723

108 880

2 400

833

203 709

Sonstige
Vnt- und

Vewclsse-
rungs-

anlagen

(Wiesen¬
meliora¬

tionen)

^

351 605 71

109 325

32 082

13 950

298 500

^7

6?

i,7

Nach¬
besserungen
' an den

Eifel-
meliora-

tionen

^ ^.

Fluß-

regu-

lirungen

Deich-

lauten

^ ^-

Umwand¬
lung von
Oedland-
slächen

in Acker
oder

Wiesen
(auch
Moor¬
kultur)

Feldgra?-
bau

und

Viehweide-

nnlagen

7 510

531353

12 383

25103

l^

!»<»

13 410

144 786

5? 373

165 768

28 851

89

II

67

10190 '»!

31 060

67 486

98 546 !'!i!

5 097

3 808

2 850

2 900

7.'!

7«

22 736

19 72?

15 938

900

70 183

<7

70

0<!

129 485 83

Wirth¬
schaftliche

Zu¬

sammen¬

legung
der

Grund¬

stücke

^ <5
10

',,',

9110

164 486

13 425

1000

57 502

:!!!

:!!!

245 523

16 8!

20 1«

4?^

10 0^

40 2^

A!
AI f
A! Außer den in Spalte 33 aufgeführten bereits ausgezahlten Beträgen sind bewilligt, aber bis 1. April 1896 »oc»)
Cyurchschnitt208 726,38 Mark.

Cl
K,
N
U
N

Z
F

i



Weisung
leiten gef

Ge- Koi

'Mse- weid

ba» Z'U

12^

^
4 39

--
3 2?

^-
2 40

^00 3 83
-^

l5 55

300 29 45

gehch en i,n
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Tabelle IV. Nach
über die Seitensdes RheinischenProvinzialverwndesvon 1876 bis 1. April189« zu laudwirthschaftlichen

Lfd.

Nr.
Regierungsbezirk

Aachen. ,

Coblenz ,

Köln . .

Düsseldorf

Trier . .

An verschiedeneKor¬
porationenzur Ver¬
wendung in der
Provinz, . . .

Gesmnmt-Ausgabe

Drai¬

nagen

^ ^.
::

35 723

108880

2 400

833

203 769

,7

l!5

351 605

!^

Sonstige
Vnt- und

Vewässe-
ruugs-

anlagen
(Wiesen-
Meliora¬

tionen)

^

Nach¬
besserungen
' an den

Vifel-
meliora-

tionen

^ ^

Fluh-

regu-

lirungen

109 325

32 082

13 950

298 500

.1 531353^

5 270

7 510

12 383

25163

<>?,

!>i»

Deich-

ünuien

^ ^.

13 410

144 786

!?373

165 768

28 851

410190<»!

Umwand¬
lung von
Oedland-
slächen

in Acker
oder

Wiesen
(auch
Moor-
tultur)

Feldgras-

bllu

und

Viehweide-

nnlagen

31060

67 486

98 546 86

5 09?

3 808

2 850

2 900

7«

7«

22 736

19 727

15 938

900

70183

l?

70

129485 83

Wirth¬
schaftliche
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Weisung
Zwecken gescheuliueisesseinährtenBeihülfen,geordnetnach Verwendungszwecken «nd Negiernugsbezirke».

Außer den in Spalte 33 aufgeführtenbereits ausgezahltenBeträgen sind bewilligt, aber bis 1. April 1
Jahresdurchschnitt208 726,38 Mark.

896 noch MMen
im Ganzen 200 323 Mark, so daß in dem 20jährigen Zeitraum von 1876-1896 im Ganzenz» landwirthschaftlichenZweckenzur Verfügung gestelltsind: 4 174 527,57 Mark, oder in.
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Nebersicht Tabelle VI,

über die vom 1. April 1884 bis 1. April 1895 für Landesmelioratioueu^) :c.
im Gebiete der Eifel, des Hochwalds,des Hnnsrücksund des Westcrwalds haupt¬

sächlich aus Nothstaudsfondsgezahlte» Provinzialbeihnlfe«.

Lfd. Bezeichnung der Kreise
Landwirthschaftlich

nutzbare Fläche
Höhe

der vom 1, April 1884 Hiernach Beihülfe
Nr, bczw. des Gebietes. ezcl. Wald- und Uulnnd bis I. April 1895

gezahlten Beihülfen
pro lül

lin, ^ ^ ^-
i 2 8 4 5

1 16 991 25 571 1 50
2 Schieiden , . . . 52 725 50 625 __ 96
3 Malmedy ...... 57 974 113982 1 97
4 Adcnau ...... 32 618 139 004 4 26
5 28 040 39 835 1 42
6 41240 15 090 __ 3?
? Ahrweiler ...... 19 674 63 002 3 20
8 39 610 161788 4 09
9 Priim....... 62 890 125 754 2 —

10 Vitburg...... 54 401 69 67? 1 28
1l Wittlich ......

Summe Vifelgebiet

35 31? 74 420 2 11
441480 878 748 1 99

1 Trier Land und Stadt . . 57 362 31319 55
2 Berncastel ....... 32 958 34 45? 1 04
3 Vierzig ..,..,,, 24 45? 16188 — 66
4 26114 6 584 — 25
5 Saarlouis...... 32 446 25 431 — 78
6 Saarbrücken ...... 20 064 3 426 — 1?
7 Ottw eiler ....... 21470 7 254 - — 34
8 St. Wendel......

______ Summe Hochwaldgebiet

37 99? 8 402 — 22

252 868 133 061 — 5-!

1 Simmern ...... 32 477 14114 44
2 St. Goar . , 20 663 3 079 — 15
8 Kreuz« ach . . , 29 31? 41858 1 43
4 16 852 1577 — 09
5 Meisenheim

Summe Hunsrückqebiet

— 610 — —

,^___ 99 309 61238 — 62

1 Ncuwied . 3197? 73 053 2 29
2 Altenkirchen ...... 26 204 92 838 lH 54
3 Wetzlar ....... 28 622 20 336 —" 71
4 Waldbroel ....... 14 996 40 689 2 71
5 Sieg ...... 45 846 12 720 — 28
6 Gummersbllch .....

Sunune Westerwaldgebiet

15 908 4 954 — 31

163 553 244 590 1 50
')An meilung: Die Beihülfen wnrden hauptfächlich gezahlt für Draimrung von Ackerland. Lnt-und Bewässerung

von Wiesen, sslusiregulirungen.wirthschaft««« ^usnnnnenlegm'ssder Grundstücke resp. Ausfüh¬
rung der damit verbundenen Meliorationen. .Uorbweidenzncht,sse dgra°bau und Anlage uon Vieh¬
weiden, Verbesserung von Slallcinrichlungenund DungMteu, Hebung der Nmdmehzucht. Obstbau,
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Anlage.

Grundzüge
einer andcrwciteu Organisation des Laudesmeliorationsweseus.

Bei jeder Neuordnung des Landcsmcliorationswesens ist davon auszugehen, dnh der
Staat ein berechtigtesInteresse daran hat, die allgemeine und einheitliche Leitung der Landes-
lnlturintercssen in der Hand zn behalten und das; ihm demgemäß ein wirksames allgemeines
Aufsichtsrechtnicht verkümmert werden darf. Andererseits aber ist mich für die Selbstverwaltung
der Provinzen der Anspruchzu erheben, daß ihnen innerhalb der gesetzlichen Schranken möglichste
Freiheit der Bewegung und damit die Möglichkeitzu gewähren ist, auf dem ihnen überwiesencn
Gebiete der Förderung der Landeskultur mit Freudigkeit die Mittel aufzubringenund zu verwenden,
zu denen der RheinischeProvinzialverband nach wie vor gerne bereit sein wird.

Die Gestaltung einer diesen Anforderungen entsprechendenOrganisation im Einzelnen
soll im Folgenden versucht werden.

1. Schaffung einer einheitlichenstaatlichen Landeskulturbehörde für jede Provinz, nach
Art des im Wassergesetzentwnrfe§ 26? vorgesehenen Wasseramts, eventl, mit eigenen Unter¬
behörden für gewisse geographischeBezirke, welcher die Gesammtheit der landwirtschaftlichen und
landeskulturellen Interessen zu wahren uud die allgemeine Staatsaufsicht auch über das von den
Provinzen zu fördernde Landesmeliorationswesen auszuüben obliegt.

2. Übertragung der Förderung der Landesmeliorationen an die Prouinzialuerbände und
Kreise, Die Heranziehung der Kreise zu dieser communalenAufgabe erscheint dringend erforderlich,
weil dieselbenan der Hebuug der Landeskultur ihrer Bezirke am meisten interessirt sind, weil sie
ferner zur Führung der Aufsichtim Einzelnen die gegebenenörtlichen Organe sind und weil sie
schon jetzt als steuerpflichtigeSubjekte der Provinzen mit diesen in vielfachen Beziehungen eng
verbunden sind.

Der Umstand, daß schon jetzt eine größere Anzahl von Kreisen eigene Meliorations- und
Wegebaubeamte angestellt hat und daß überall, wo dies geschehenist, z. V. in Euskirchen,
Ottweiler u. a. das Meliorationswesen einen erheblichenAufschwung nimmt, beweist, daß die
Kreise die Wichtigkeitdieser Aufgaben richtig bemessen.

3. Die Provinzialverwaltung wird sich mit dem erforderlichen meliorationstechnifchen
Personal auszurüsten, insbesondere bei der Centralverwaltung einen höheren Meliorationstechniker
anzustellen haben, ebenso wird darauf hinzuwirken sein, daß die neu anzustellendenWegeban-
inspektoren wenigstens zum Theil mcliorationstechnischeKenntnissehaben, so daß sie als örtliche
Meliorationstechnikerder Provinz fungiren können. Ebenso wäre das niedere technische Personal
der Ntrahenmeister zum Theil zugleich als Wiesenbaumeister anzustellen und im Meliorations¬
dienste zu verwenden.
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Da für die Interessen der Landwirthschaft Wegebau und Meliorationswesen beide von
besonders großer Bedeutung und vielfach eng mit einander verbunden sind, so empfiehlt sich eine
Verschmelzungder Förderung der Interessen Beider auch in der einheitlichen Organisation der
Behörden der Prouinzialverwaltung. Das Beispiel der entsprechendenEinrichtungen des Groh-
hcrzogthums Baden empfiehlt sich im Allgemeinen zur Nachahmung, da es sich bewährt hat.
Die vorgeschlageneOrganisation wird erheblicheSchwierigkeiten nicht bieten und empfiehlt sich
um so mehr, als sie lediglich an vorhandene Einrichtungen anknüpft, dieselbennur weiter ausbaut
und daher leicht einzuführen ist.

4. Die Projektirung und Ausführung von Landesmcliorationen außerhalb des Zusammen-
legungsuerfahrens und die dazu erforderlichenVorarbeiten würden dann in ähnlicher Weise, wie
dies z. Z. bei gewissen Kreis- und Gemeinde-Wegcbautcn,welche aus dein Fonds L. dnrch Prouinzial-
beihülfen unterstützt werden, der Fall ist, durch die meliorationütechnischen Organe der Kreise oder
der Provinzen oder unter deren Aufsichtund Leitung erfolgen. Es würden auf diefe Weise nur
Vorarbeiten solcher Meliorationen in Angriff genommenwerden, welchen das Interesse der Provinz
von vornherein sicher ist und deren Kosten die vorhandenen Mittel nicht übersteigen. Vergebliche
Aufwendungen an Vorarbcitskosten und Arbeiten würden thunlichst vermieden weiden. Wo eine
Bildung von Wassergenossmschaftcnerforderlichist, wird es häufig möglich sein, anf das fchwierige
und langwierige Verfahren der Bildung von öffentlichenGenossenschaftenzu verzichtenund eine
freie Genossenfchaftim Sinne der Z§. 11—44 des Gesetzes vom 1. April 1879 zu bilden, wenn
sich dieselbegegen Gewährung einer Prouinzialbeihülfe den von der Prouinzialverwaltung aufge¬
stellten Bedingungen und deren Aufsichtunterwirft, wie dies z. B. in ähnlicherWeife in Hannover
bei Gewährung von Darlehen aus dein provinziellen Aufforstungs-Darlehnsfonds geschieht.

Die Aufsicht über zweckmäßige Unterhaltung der Meliorationsanlagen würde den
mcliorationötcchnischenOrganen der Kreise und Provinzen zufallen und eine wesentlichintensivere
werden, als dies jetzt bei der geringenZahl der staatlichenund Krcismeliorationstechnikerder Fall ist.

5. Die materielle Förderung von Landesmeliorationen außerhalb des Zusammenlegungs-
Verfahrens bleibt im Wesentlichen Aufgabe des Provinzialucrbandes nach Maßgabe der vom
Provinziallandtllge dafür bereitgestellten Mittel. Die Kreise tragen im Wesentlichen nur ihre
eigenen Verwaltungskosten, besonders also die ihrer eigenen technischen Beamten, Kreiswiesenbau-
meister zc., soweit sie nicht aus eigener Entschließung Weiteres übernehmen.

6. Der Umfang der von den Provinzen und Kreisen auf dem Gebiete der Förderung der
Landwirthschaft zu erfüllendenVerpflichtungenist gesetzlich genau festzulegen,so daß die bisherigen
Zweifel über den Inhalt der gesetzlichen Verpflichtungenbei Förderung von Landesmeliorationen,
z- V. hinsichtlichdes Deichbaues, der Fluhrcgulirungen, Zusammenlegungen «., sowie über „die
Unterstützung niederer landwirthschaftlicherLehranstalten (Ackerbau-,Obstbau, Wiesenbau-u.s.w.
Schulen") (§. 14 des Dotationsgesetzes) beseitigt werden. Auf diese Weise wirb auch am besten
einer Zersplitterung der Mittel der Prouinzialverwaltung vorgebeugt, welche bei der jetzigen
Unklarheit der Bestimmungen stets zu besorgen ist. Falls der Provinzialverband über diese
gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, wie das bereits jetzt z. B. bei Hebung der Viehzucht,
Förderung des landwirthschaftlichen Genossenschaftswesens:c. geschieht,Unterstützung landwrrth-
schaftlicher Zwecke eintreten lassen will, ist dies nach §, 3? der Provinzialordnung dein Provinzial-
landtag unbenommen. Insbesondere dürfte hier zunächstin Frage kommen, ob die Prouinzial¬
verwaltung nicht auch eine Schule zur Ausbildung des unteren technischen (Straßen- und
Wiesenbau-) Personals errichten will, wie dies bereits vom 37. Rheinischen Provinziallandtllge
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beschlossen worden ist. Da es zur Zeit nicht unerheblich an Gelegenheit zur Ausbildung dieses
technischen Personals mangelt, so dürfte die Bedürfnißfrage wohl zu bejahen sein Ferner dürfte
zu erwägen fein, in wie weit der Provinzialverband nach dem Vorbilde der Provinz Hannover
mehrfach hervorgetreten?!:Anträgen auf Förderung forstwirthschaftlicherZwecke z. V. durch Unter¬
stützung von Aufforstungen communaler, genossenschaftlicher oder privater Ländereien nnter gewissen
Bedingungen entsprechenwill.

?. Die Förderung von Meliorationen, welche im Zusammenlegungsverfahren angelegt
werden, würde allein der Generalcommissionund den Staatsbehörden zu überlassen sein, welche
das ganze Verfahren leiten. Zu diesem Zwecke müßten besondere Fonds in den Staatshaushalt
eingestellt bezw. die vorhandenen verstärkt werden, womit eine weitere Complikation des ohnehin
schon so schwierigenZusammenlegungsverfahreus durch Hineinziehung der Organe der Provinzial-
verwaltung vermieden wird. Bereits jetzt beträgt der im Staatshaushalts-Etat für diefe Zwecke
ausgeworfene Betrag 325000 Mark und es wird keine Schwierigkeitenbieten, denfelben erheblich
zu verstärken.

^ZV^
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